
STADT VOERDE (Niederrhein) Voerde, 18.09.2023 

 

Stadtrat 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 14. Sitzung des Stadtrates 
am Dienstag, 26.09.2023, 17:00 Uhr 

Aula des Gymnasiums Voerde  
 

 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

b Feststellung der Tagesordnung 
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
 

d Gedenken an Carmen Steldermann-Tafel 
 

e Einführung eines neuen Ratsmitgliedes (17/651 DS) 
 

Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde 

 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 20.06.2023 
 

3. Einbringung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025; 
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit Haushaltsplan und 
Anlagen 

(17/657 DS) 

 

4. Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe in den 
Bereichen "Pflegewohngeld für Selbstzahler" und 
"Unterhaltsprüfung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" 

(17/656 DS) 

 

5. Umbesetzung von Gremien (17/643 DS) 
 

6. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss (17/621 DS) 
 

7. Antrag der FDP-Fraktion vom 12.06.2023 
hier:  Aufstellung eines Trinkwasserspenders am Haus Voerde 

(17/619 DS) 

 

8. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2023 
hier: Anpassung energetische Maßnahmen Hallenbad Voerde 
 - Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszustand 

(17/626 DS) 

 

9. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.08.2023 
hier:  Busanbindung von Möllen für Schüler*innen sicherstellen 

(17/652 DS) 

 

10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.09.2023 
hier:  Einrichtung von Fahrradständern am Waldfriedhof Friedrichsfeld 

(17/654 DS) 

 

11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2023 
hier:  Key Performance Indikatoren für Infrastruktur 

(17/655 DS) 

 

12. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 
Quartal 2023 

(17/641 DS) 

 

13. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier:  Beschaffung eines Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeuges  
 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Voerde 

(17/644 DS) 
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Bekanntmachung zur 14. Sitzung des Stadtrates 2 von 2 

14. Genehmigung einer Eilentscheidung (17/648 DS) 
 

15. Genehmigung einer Eilentscheidung 
hier:  Bereitstellung weiterer außerplanmäßiger Mittel für die Erneuerung 
 der Straße An der Schule 

(17/474 DS 
3. Ergänzung) 

 

16. Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden 
Investitionsmaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) – hier: 
Projektdurchlaufplanung / Kapazitätsplanung 

(17/569 DS 
1. Ergänzung) 

 

17. Neuorganisation des Stadtmarketing Voerde 
Antrag der SPD - Fraktion vom 12.07.2021 

(17/636 DS 
1. Ergänzung) 

 

18. Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung des 
Landesentwicklungsplanes NRW 

(17/634 DS) 

 

19. Grünentwicklungskonzept Voerde 
hier:  Vorstellung des Leitbildes und der Handlungsfelder 

(17/640 DS) 

 

20. 78. Änderung des Flächennutzungsplanes "Rettungswache Voerde" und 
Bebauungsplan Nr. 143 "Rettungswache Voerde / Hammweg"; 
hier:  Abschließender Beschluss und Satzungsbeschluss 

(17/617 DS) 

 

21. Bebauungsplan Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"; 
hier:  Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen 
 Öffentlichkeitsbeteiligung 

(17/623 DS) 

 

22. Amprion GmbH Leitungsplanung in Voerde 
Sachlage und Stellungnahme zur Offenlage im Einreichzeitpunkt 2 

(17/632 DS) 

 

23. Mitteilungen der Verwaltung 
 

24. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 
 

1. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 20.06.2023 
 

2. Geförderter Breitbandausbau "Graue Flecken"; hier: Beteiligung an der 
Infrastrukturförderung und Beteiligung bei einem Antrag des Kreises 
Wesel 

(17/627 DS) 

 

3. Erwerb von Grundstücksflächen (17/650 DS) 
 

4. Leitungsänderungsvereinbarung Bahnübergang Schwanenstraße (17/361 DS 
1. Ergänzung) 

 

5. Genehmigung einer Eilentscheidung 
hier:  Investorenmodell Kindertagesstätte Grünstraße 

(17/629 DS 
1. Ergänzung) 

 

6. Mitteilungen der Verwaltung 
 

7. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
 

 
Voerde, 18.09.2023 
 
 
Bürgermeister 
Dirk Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  
 

 

Stadtrat 
 

 
Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 14. Sitzung des Stadtrates 

am Dienstag, 26.09.2023, 17:02 Uhr bis 18:32 Uhr 
in der Aula des Gymnasiums Voerde  

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
Haarmann, Dirk  
 
Anwesend: 
 

SPD-Fraktion 
Schwarz, Ulrike  
Goemann, Uwe  
Hickl, Ines  
Indefrey, Oliver  
Kann-Guedes, Doris  
Kinder, Joachim  
Kolbe, Tanja  
Merker, Fabian  
Neßbach, Ulrich Philipp  
Reselski, Christian  
Rühl, Greta  
Sarres, Mark  
Schmitz, Stefan  
 
CDU-Fraktion 
Mölleken, Bert  
Altmeppen, Bernd  
Aydin, Engin  
Gördü, Hasan  
Hülser, Ingo  
Kotzke, Nicolas  
Langenfurth, Jan  
Pollmann, Andreas  
Schneider, Georg Heinrich  
Seelig, Walter  
Steenmanns, Frank  
Stemmer, Henning  
 
FDP-Fraktion 
Benninghoff, Bernd  
Berger, Jürgen  
Pöggel, Doris  
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Grochowski, Patrick  
Hassmann, Ingrid  
Rohr, Gabriele Maria  
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 2 von 14 

 
Die Unabhängigen Voerde 
Dickmann, Britta  
Dickmann, Ralf  
Meiners, Stefan  
 
Fraktion Wählergemeinschaft Voerde 
Fink, Jürgen  
 
Fraktion Die PARTEI 
Holland, Christine  
Zielinski, Daniel  
 
 
Entschuldigt fehlen: 
Garden, Christian (WGV)  
Kasper, Hannegret (Fraktionslos)  
Kleinschmidt, Elke (SPD)  
Lemm, Bastian (SPD)  
Lemm, Doris (SPD)  
Schmitz, Monika (CDU)  
Weltgen, Stefan (SPD)  
 
 
Von der Verwaltung anwesend: 
Erste Beigeordnete Frau Johann 
Beigeordneter Herr Rütten 
Kämmerer Herr Hauser 
Frau Lütjann (PrÖ) 
Herr Wellmann (ÖRP) 
Frau Loogen (Glb) 
Herr Paradowski (StWuL) 
Herr Hänisch (FB 1) 
Frau Feldkamp (FD 1.1) 
Herr Heller (FB 2) 
Herr Dr. Himmelmann (FB 4) 
Herr Kapp (FB 5) 
Herr Müser (FB 6) 
Herr Grootens (FB 7) 
Herr Bolz (FB 8) 
 
 
Zuhörer: 
5 Damen und 11 Herren 
 
 
Presse: 
1 Dame 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 3 von 14 

Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung  
 

a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 

b Feststellung der Tagesordnung  
 

c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) 
GO NRW 

 

 

d Gedenken an Carmen Steldermann-Tafel  
 

e Einführung eines neuen Ratsmitgliedes (17/651 DS) 
 

Tagesordnung 
 
1. Einwohnerfragestunde  

 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 20.06.2023  
 

3. Einbringung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025; 
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit Haushaltsplan und Anla-
gen 

(17/657 DS) 

 

4. Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe in den Berei-
chen "Pflegewohngeld für Selbstzahler" und "Unterhaltsprüfung/Unter-
haltsheranziehung nach SGB XII" 

(17/656 DS) 

 

5. Umbesetzung von Gremien (17/643 DS) 
 

6. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss (17/621 DS) 
 

7. Antrag der FDP-Fraktion vom 12.06.2023 
hier:  Aufstellung eines Trinkwasserspenders am Haus Voerde 

(17/619 DS) 

 

8. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2023 
hier: Anpassung energetische Maßnahmen Hallenbad Voerde 
 - Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszustand 

(17/626 DS) 

 

9. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.08.2023 
hier:  Busanbindung von Möllen für Schüler*innen sicherstellen 

(17/652 DS) 

 

10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.09.2023 
hier:  Einrichtung von Fahrradständern am Waldfriedhof Friedrichsfeld 

(17/654 DS) 

 

11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2023 
hier:  Key Performance Indikatoren für Infrastruktur 

(17/655 DS) 

 

12. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 
Quartal 2023 

(17/641 DS) 

 

13. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier:  Beschaffung eines Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeuges  
 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Voerde 

(17/644 DS) 

 

14. Genehmigung einer Eilentscheidung 
hier:  Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Neubau der Kita 
 Spellen 

(17/648 DS) 

 

15. Genehmigung einer Eilentscheidung 
hier:  Bereitstellung weiterer außerplanmäßiger Mittel für die Erneuerung 
 der Straße An der Schule 

(17/474 DS 
3. Ergänzung) 

 

16. Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden Investitions-
maßnahmen (Hoch- und Tiefbau) – hier: Projektdurchlaufplanung / Kapa-
zitätsplanung 

(17/569 DS 
1. Ergänzung) 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 4 von 14 

17. Neuorganisation des Stadtmarketing Voerde 
Antrag der SPD - Fraktion vom 12.07.2021 

(17/636 DS 
1. Ergänzung) 

 

18. Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung des 
Landesentwicklungsplanes NRW 

(17/634 DS) 

 

19. Grünentwicklungskonzept Voerde 
hier:  Vorstellung des Leitbildes und der Handlungsfelder 

(17/640 DS) 

 

20. 78. Änderung des Flächennutzungsplanes "Rettungswache Voerde" und 
Bebauungsplan Nr. 143 "Rettungswache Voerde / Hammweg"; 
hier:  Abschließender Beschluss und Satzungsbeschluss 

(17/617 DS) 

 

21. Bebauungsplan Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"; 
hier:  Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen Öffentlich-
 keitsbeteiligung 

(17/623 DS) 

 

22. Amprion GmbH Leitungsplanung in Voerde Freileitungsprovisorium und 
Erdkabelpilot 
Sachlage und Stellungnahme zur Offenlage im Einreichzeitpunkt 2 

(17/632 DS) 

 

23. Mitteilungen der Verwaltung  
 

24. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung  
 
 

  

S
ei

te
6

vo
n

48
7

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
26

.0
9.

20
23

S
ta

dt
ra

t
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:2

2.
09

.2
02

3)



 

Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 5 von 14 

Sitzungsverlauf 
 
Bürgermeister Haarmann eröffnet die Sitzung des Stadtrates und begrüßt alle Anwesenden, insbe-
sondere die Zuhörer und später auch die Vertreterin der Presse. 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

 Zur Geschäftsordnung 
  

 
a Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

Bürgermeister Haarmann stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Stadtrates gem. § 8 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
fest. 
 

 
b Feststellung der Tagesordnung 
  

Bürgermeister Haarmann nimmt Bezug auf seine Ankündigung aus der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses und bittet den Stadtrat um Erweiterung der Tagesordnung um den 
Punkt 17 – 17/636 1. Ergänzung „Neuorganisation des Stadtmarketing Voerde“. Der Stadtrat 
hat gegen die Erweiterung keine Einwände. 
 
Im Übrigen wird die Tagesordnung gem. § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die Aus-
schüsse festgestellt. 
 

 
c Feststellung von Ausschließungsgründen gemäß §§ 31, 43 (2) und 50 (6) GO NRW 
  

Bürgermeister Haarmann stellt fest, dass bei keinem Ratsmitglied der Tatbestand eines Aus-
schließungsgrundes gem. §§ 31, 43 Abs. 2 und 50 Abs. 6 GO NRW erfüllt ist. 
 

 
d Gedenken an Carmen Steldermann-Tafel 
  

Bürgermeister Haarmann gedenkt der am 14.08.2023 gestorbenen Ratsfrau Carmen Stel-
dermann-Tafel. 
 

 
e Einführung eines neuen Ratsmitgliedes 17/651 DS 
  

Bürgermeister Haarmann führt Herrn Patrick Grochowski als neues Mitglied des Rates ein. 
Eine Verpflichtung ist nicht notwendig, da Herr Grochowski bereits bei seiner Tätigkeit als 
sachkundiger Bürger verpflichtet wurde. 
 
 

 
Tagesordnung 

 
 
1. Einwohnerfragestunde 
  

Es liegen keine Fragen vor. 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 6 von 14 

2. Kenntnisnahme der Niederschrift vom 20.06.2023 
  

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 20.06.2023 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

 
3. Einbringung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025; 

Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit Haushaltsplan und 
Anlagen 

17/657 DS 

  
Kämmerer Hauser bringt den Entwurf des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024 und 
2025 ein (siehe Anlage I zu dieser Niederschrift). 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Voerde beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit 
Haushaltsplan und Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss so-
wie an die Fachausschüsse zu verweisen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
4. Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe in den 

Bereichen "Pflegewohngeld für Selbstzahler" und "Unterhaltsprü-
fung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" 

17/656 DS 

  
Bürgermeister Haarmann weist darauf hin, dass im Betreff und Beschlussvorschlag der 
Drucksache der seinerzeit beschriebene Vertragsgegenstand "Pflegewohngeld für Selbst-
zahler" und "Unterhaltsprüfung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" benannt ist. Zwi-
schenzeitlich werden die Aufgaben bezüglich Pflegewohngeld und Unterhaltsheranziehung 
durch den Kreis Wesel wahrgenommen. Daher beschränkt sich faktisch die interkommunale 
Zusammenarbeit auf den Bereich "Hilfe zur Pflege in Einrichtung", die mit Vertragsergänzung 
aus dem Jahr 2013 festgeschrieben wurde. Gleichwohl geht es hier um die Kündigung des 
Grundvertrages, welches in seiner ursprünglichen Auszeichnung benannt ist. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
1.  Der Rat der Stadt Voerde beauftragt den Bürgermeister, die bestehende öffentlich-
 rechtliche Vereinbarung vom 04.08.2009 mit der Gemeinde Hünxe im Rahmen der 
 interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen "Pflegewohngeld für Selbst-
 zahler" und "Unterhaltsprüfung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" fristgerecht 
 mit Wirkung zum 01.01.2025 zu kündigen.  
2.  Des Weiteren sind mögliche Optionen bezüglich einer früheren Aufhebung des Ver-
 trages mit der Gemeinde Hünxe zu diskutieren und gegebenenfalls zu vereinbaren. 
 Für den Abschluss einer früheren Aufhebungsoption bedarf es keiner weiteren Ent-
 scheidung des Stadtrates. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 7 von 14 

5. Umbesetzung von Gremien 17/643 DS 
  

Fraktionsvorsitzender Benninghoff nimmt Bezug auf die seit der Bildung der UV-Fraktion ge-
änderte Ratszusammensetzung und erkundigt sich, ob dies nicht Auswirkungen auf die Aus-
schussvorsitze haben müsste. Fraktionsvorsitzender Hülser ergänzt, dass durch die Abspal-
tung von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen diese die gleiche Anzahl an Ratssitzen innehat 
wie die Fraktionen UV und FDP und fragt an, ob die Verwaltung in diesem Zusammenhang 
die Ausschussbesetzung geprüft hat. Er schlägt vor, hierfür eine Lösung im Ältestenrat zu 
suchen. 
 
Bürgermeister Haarmann weist darauf hin, dass in der vorliegenden Drucksache weder die 
Ausschusszusammensetzung noch die Benennung der Ausschussvorsitzenden Thema ist, 
so dass dies im Rahmen der Drucksache nicht diskutabel ist. Er erinnert an den gemeinsa-
men Antrag von den Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und UV vom 28.03.2022, der am 
05.04.2022 vom Rat einstimmig beschlossen wurde und der u. a. auch Ursache für die Un-
wucht in einigen Ausschüssen ist. Er greift den Vorschlag auf und wird hierzu einen entspre-
chenden Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Ältestenrates aufnehmen.  
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die Umbesetzung folgender Gremien: 
 
1. Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied  
 Carmen Steldermann-Tafel      Ralf Dickmann 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Mark Sarres 
 
 Bau- und Betriebsausschuss: 
 für das ehemalige Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel      Ralf Dickmann 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Ralf Dickmann      Stefan Meiners 
 
 Kultur- und Sportausschuss: 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Marcel Emmerichs (s. B.)     Ralf Dickmann 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Tanja Kolbe 
 
 Rechnungsprüfungsausschuss: 
 für das unbesetzte Mitglied     Stefan Meiners 
 für das stellvertretende Mitglied  
 Stefan Meiners      Melina Gievers (s. B.) 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Stefan Weltgen 
 
 Schulausschuss: 
 für das ehemalige beratende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Melina Gievers (s. B.) 
 für das beratende stellvertretende Mitglied  
 Britta Dickmann      Stefan Meiners 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 8 von 14 

 Sozialausschuss: 
 für das unbesetzte beratende Mitglied   Stefan Meiners 
 für das beratende stellvertretende Mitglied  
 Ralf Dickmann      Britta Dickmann 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Stadtentwicklungsausschuss: 
 für das ehemalige Mitglied  
 Carmen Steldermann-Tafel      Melina Gievers (s. B.) 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Oliver Indefrey      Bastian Lemm 
 
 Wahlausschuss: 
 für das Mitglied 
 Britta Dickmann      Stefan Meiners 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Britta Dickmann 
 
 Wahlprüfungsausschuss: 
 für das unbesetzte beratende Mitglied   Stefan Meiners 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Stefan Meiners      Ralf Dickmann 
 
 Arbeitskreis Gebühren/Abfall: 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Marcel Emmerichs (s. B.).     Stefan Meiners 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Christian Reselski 
 
 Arbeitskreis Senioren und Barrierefreiheit: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Britta Dickmann 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Joachim Kinder 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Doris Kann-Guedes      Uwe Goemann 
 
 Arbeitskreis Sport und Kultur: 
 für das unbesetzte stellvertretende Mitglied   Melina Gievers (s. B.) 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Doris Kann-Guedes 
 
 Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Arbeitskreis Grünflächen: 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Arbeitskreis Schule: 
 für das ehemalige Mitglied 
 Carmen Steldermann Tafel     Melina Gievers (s. B.) 
 
 Für den Arbeitskreis Wohnumfeldverbesserung erfolgt keine Nachbesetzung. 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 9 von 14 

 Die Anzahl der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ändert sich im Ausschuss für 
 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung auf 5, im Stadtentwicklungsausschuss auf 
 6 und im Rechnungsprüfungsausschuss auf 2. 
 
2. Beirat Stadtmarketing: 
 für die ehemalige Vertreterin  

Carmen Steldermann Tafel     Stefan Meiners 
 
 Der Stadtrat benennt die Ratsfrau Elke Kleinschmidt zur 1. stellvertretenden  Vor-
sitzenden für den Arbeitskreis „Seniorenangelegenheiten und Barrrierefreiheit“.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
6. Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss 17/621 DS 
  

Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat wählt Frau Nicole Weltgen als Nachfolgerin von Herrn Christoph Weßler als 
neues stimmberechtigtes Mitglied für das Diakonische Werk des Kirchenkreises Dinslaken 
sowie Herrn Christian Brüninghoff als Nachfolger von Frau Mariele Reppenhorst als stellver-
tretendes stimmberechtigtes Mitglied für den Bund der deutschen katholischen Jugend in 
den Jugendhilfeausschuss . 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
7. Antrag der FDP-Fraktion vom 12.06.2023 

hier:  Aufstellung eines Trinkwasserspenders am Haus Voerde 
17/619 DS 

  
Bürgermeister Haarmann schlägt vor, den Antrag an den Bau- und Betriebsausschuss zu 
verweisen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass dort auch eine Diskussion über die Betriebs-
kosten erfolgen muss. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat nimmt den Antrag der FDP-Fraktion vom 12.06.2023 betr. Aufstellung eines 
Trinkwasserspenders am Haus Voerde an und verweist ihn an den Bau- und Betriebsaus-
schuss. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
8. Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2023 

hier: Anpassung energetische Maßnahmen Hallenbad Voerde 
 - Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszu-
 stand 

17/626 DS 

  
Bürgermeister Haarmann teilt mit, dass die Verwaltung mit Beginn der Hallenbadsaison die 
beantragte Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszustand bereits umgesetzt 
hat und sich eine Verweisung insofern erübrigt. Er weist jedoch darauf hin, dass die Fortset-
zung von zwei Faktoren abhängig ist. Dies sind die Energiekosten – derzeit läuft hierzu eine 
neue Ausschreibung, sowie, ob ein erneuter Erlass zur Gaseinsparung verpflichtet. 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 10 von 14 

9. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.08.2023 
hier:  Busanbindung von Möllen für Schüler*innen sicherstellen 

17/652 DS 

  
Erste Beigeordnete Johann teilt mit, dass die Verwaltung bereits aktiv war und sich mit der 
NIAG und dem Kreis Wesel zusammengesetzt hat und im Ergebnis drei zusätzliche und 
durchgängige Fahrten nach Möllen eingerichtet werden und zwar um 13.20 Uhr, 15.20 Uhr 
und 16.30 Uhr (siehe Anlage II zu dieser Niederschrift). Bürgermeister Haarmann weist dar-
auf hin, dass aufgrund der Umsetzung auch hier keine weitere Verweisung des Antrags er-
folgt. 
 
 

 
10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.09.2023 

hier:  Einrichtung von Fahrradständern am Waldfriedhof Friedrichs-
 feld 

17/654 DS 

  
Bürgermeister Haarmann erklärt, dass im ganzen Stadtgebiet die alten Fahrradständer Zug 
um Zug gegen neue ausgewechselt werden sollen. Erste Beigeordnete Johann teilt mit, dass 
die Verwaltung an beiden Kommunalfriedhöfen neue Fahrradständer installieren wird, so 
dass auch dieser Antrag bereits erledigt ist. 
 
 

 
11. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2023 

hier:  Key Performance Indikatoren für Infrastruktur 
17/655 DS 

  
Bürgermeister Haarmann erklärt, dass der Antrag zweigeteilt betrachtet werden muss. Für 
die Daten bezüglich Strom und Wasser ist die Stadtwerke Voerde GmbH Ansprechpartner 
und wird dahingehend angefragt. Ob die Daten veröffentlicht werden dürfen, ist fraglich und 
muss geprüft werden. Bezüglich der restlichen Daten werden diese bei den jeweiligen An-
bietern angefragt. 
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat nimmt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2023 betr. 
Key Performance Indikatoren für Infrastruktur an und beauftragt die Verwaltung, die fragli-
chen Daten bei den jeweiligen Anbietern anzufordern. 
 
Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung 
 
 

 
12. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. 

Quartal 2023 
17/641 DS 

  
Die in der Anlage zur Drucksache Nr. 17/641 nachgewiesenen über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen im Zeitraum 01.04. – 30.06.2023 werden zur Kennt-
nis genommen. 
 
 

 
13. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

hier:  Beschaffung eines Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeuges 
 (HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr Voerde 

17/644 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
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Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 11 von 14 

Beschluss: 
Die nachfolgende, entsprechend § 60 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GO NRW getroffene Dring-
lichkeitsentscheidung wird gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

• Die für die Beschaffung des HLF 20 zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 
80.000 € werden überplanmäßig aus Projekt Sanierung Rathaus gedeckt. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
14. Genehmigung einer Eilentscheidung 

hier:  Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Neubau der Kita 
 Spellen 

17/648 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Die nachfolgende Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.08.2023 wird 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO genehmigt: 
 
„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 60 
Abs. 1 GO die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100561.700.200 „Neubau 
Kita Spellen“ in Höhe von 734.000 €. Als Deckung dient das PSP 7.100577.700.200 „Neubau 
Kita Grünstraße“.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
15. Genehmigung einer Eilentscheidung 

hier:  Bereitstellung weiterer außerplanmäßiger Mittel für die Erneu-
 erung der Straße An der Schule 

17/474 DS 
3. Ergänzung 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Die nachfolgende Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.08.2023 wird 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO genehmigt: 
 
„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 60 
Abs. 1 GO die weitere außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100587.700.003 
„Ausbau Straße An der Schule“ in einer Höhe von 130.000,00 €. Als Deckung dient das PSP 
7.100571.700.003 „Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr./Alexanderstr.“.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
16. Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden Inves-

titionsmaßnahmen (Hoch- und Tiefbau) – hier: Projektdurchlaufpla-
nung / Kapazitätsplanung 

17/569 DS 
1. Ergänzung 

  
Die Ausführungen der Verwaltung und die in der Anlage zur Drucksache 17/569 dargestellten 
Ausführungsplanungen, auf deren Grundlagen nachfolgend der Haushaltsplanentwurf 2024/ 
2025 erstellt wird, werden zur Kenntnis genommen. 
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17. Neuorganisation des Stadtmarketing Voerde 
Antrag der SPD - Fraktion vom 12.07.2021 

17/636 DS 
1. Ergänzung 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
1. Der Rat der Stadt Voerde nimmt die Darstellung der Verwaltung zur Wahrnehmung 

der Aufgaben des Stadtmarketings innerhalb der städtischen Wirtschaftsförderung 
zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, auf der Basis von 1,5 zusätzlichen 
Stellenanteilen im Produktbereich 57 (Wirtschaftsförderung) das in der Drucksache 
skizzierte Aufgaben- und Organisationsmodell bis zur kommenden Ratssitzung ent-
scheidungsreif auszuarbeiten. 

2. Über den Veränderungsdienst sind zur Beschlussfassung darüber hinaus unter Be-
rücksichtigung der zu erwartenden Erträge durch Sponsoring die erforderlichen Sach-
aufwendungen einzuplanen. Dabei werden diese um die mit dem ursprünglich ange-
dachten Organisationsmodell über eine GmbH verbundenen administrativen Aufwen-
dungen reduziert. 

3. Die unter 1. genannten Auswirkungen auf den Stellenplan sind im Entwurf für den 
Doppelhaushalt 2024 / 2025 bereits enthalten. Abhängig von der Zuordnung des Auf-
gabenbereichs „Liegenschaftsmanagement“ sind ggf. darüber hinaus entstehende 
Stellenbedarfe über den Veränderungsdienst aufzuzeigen. 

4. Die innerhalb des GmbH-Modells aufgezeigte Beteiligung der Werbegemeinschaften, 
Unternehmen und anderer wird über eine geeignete Struktur gewährleistet. Hierzu 
wird der Bürgermeister gebeten, ebenfalls zur kommenden Ratssitzung einen Vor-
schlag auszuarbeiten. 

 
Abstimmungsergebnis: 37 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung 
 
 

 
18. Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung 

des Landesentwicklungsplanes NRW 
17/634 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt die als Anlage 1 der Drucksache Nr. 
17/634 beigefügte Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung des 
Landesentwicklungsplanes NRW. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
19. Grünentwicklungskonzept Voerde 

hier:  Vorstellung des Leitbildes und der Handlungsfelder 
17/640 DS 

  
Bürgermeister Haarmann weist darauf hin, dass das Grünentwicklungskonzept über einen 
Link auf der städtischen Internetseite eingesehen werden kann. 
 
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, der Stadtentwicklungsausschuss sowie der Rat 
der Stadt Voerde nehmen das Leitbild und die Handlungsfelder des Grünentwicklungskon-
zeptes Voerde zur Kenntnis. 
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20. 78. Änderung des Flächennutzungsplanes "Rettungswache Voerde" 
und Bebauungsplan Nr. 143 "Rettungswache Voerde / Hammweg"; 
hier:  Abschließender Beschluss und Satzungsbeschluss 

17/617 DS 

  
Eine Zusammenstellung der im Planverfahren vorgebrachten Stellungnahmen wird während 
der Sitzung zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
 
Bürgermeister Haarmann teilt mit, dass nach Ablauf der Offenlagefrist noch eine Eingabe 
eingereicht wurde, in der auf eine im Gewerbegebiet freiwerdende Immobilie hingewiesen 
wurde. Die Verwaltung hat daraufhin Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie aufgenom-
men, der jedoch erklärte, seine Immobilie für den angefragten Nutzungszweck nicht zur Ver-
fügung stellen zu wollen, da er neben dafür noch vorzunehmenden Umbauarbeiten auch die 
Sorge hat, die Immobilie später dadurch nicht mehr anderweitig vermarkten zu können.  
 
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
1.  Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 1 der Drucksache 17/617 

DS dargestellten Abwägungsvorschlägen zu den im gesamten Verfahren vorgetrage-
nen Stellungnahmen zum Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Rettungswache Voerde“ und zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungs-
wache Voerde / Hammweg“. 

2. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt abschließend den als Anlage 2 der 
Drucksache 17/617 DS beigefügten Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Rettungswache Voerde“. Der als Anlage 3 der Drucksache 17/617 DS beige-
fügten Begründung mit Umweltbericht wird zugestimmt. 

3. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt den als Anlage 4 der Drucksache 17/617 
DS beigefügten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / 
Hammweg“ mit den in Anlage 6 der Drucksache 17/617 DS dargestellten, nach der 
1. Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingefügten roten Änderungen, gemäß § 10 
BauGB als Satzung. Der als Anlage 5 der Drucksache 17/617 DS beigefügten Be-
gründung mit Umweltbericht mit den in Anlage 7 der Drucksache 17/617 DS darge-
stellten, nach der 1. Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingefügten roten Änderun-
gen, wird zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 4 Stimmenthaltungen 
 
 

 
21. Bebauungsplan Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"; 

hier:  Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen Öffent-
 lichkeitsbeteiligung 

17/623 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
1. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 151 „Auf dem Hövel / Am Steg“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
i. V. m § 13 BauGB für den in der Anlage 1 der Drucksache 17/623 DS dargestellten 
Geltungsbereich. 

2. Der Stadtentwicklungsausschuss wird beauftragt, gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB 
i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 151 „Auf dem 
Hövel / Am Steg“ (Anlage 2 der Drucksache 17/623 DS) die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit durchzuführen. 

 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 

S
ei

te
15

vo
n

48
7

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
26

.0
9.

20
23

S
ta

dt
ra

t
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:2

2.
09

.2
02

3)



 

Öffentliche Niederschrift der 14. Sitzung des Stadtrates 14 von 14 

 

22. Amprion GmbH Leitungsplanung in Voerde Freileitungsprovisorium 
und Erdkabelpilot 
Sachlage und Stellungnahme zur Offenlage im Einreichzeitpunkt 2 

17/632 DS 

  
Der Stadtrat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Der Rat der Stadt Voerde stimmt den in der DS 17/632 dargelegten Anregungen und Beden-
ken zu den Offenlageunterlagen im Einreichzeitpunkt 2 der Amprion GmbH Planungen (En-
LAG Vorhaben Nr. 14 Abschnitt Voerde-Rheinberg, Freileitungsprovisorium und Erdkabelpi-
lot) zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, ohne Enthaltungen 
 
 

 
23. Mitteilungen der Verwaltung 
  

Erste Beigeordnete Johann teilt mit, dass für den Zeitraum der Sperrung der Bundesstraße 
8 auch die Buslinie 80 (Wesel – Friedrichsfeld – Hünxe) eingestellt wird.  
 

 
24. Anfragen gemäß § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
  

Ratsherr Stemmer nimmt Bezug auf das Kinder- und Jugendfestival, das Anfang des Monats 
auf dem Rathausplatz stattgefunden hat und teilt mit, dass die Jusos an ihrem Stand ein 
Dosenwerfen angeboten haben, bei dem Portraits von Politikern und Politikerinnen als Ziel-
scheiben auf den Dosen dienten, u. a. auch das des CDU-Parteivorsitzenden Merz. Abgese-
hen davon, dass er der Meinung ist, dass Menschen nicht als Zielscheiben dargestellt werden 
sollten, wurde insbesondere das Foto des Herrn Merz als unpassend empfunden. Im Hinblick 
darauf erkundigt er sich, inwiefern die Stadt Voerde als Veranstalter darüber denkt. Bürger-
meister Haarmann erwidert, dass die diesbezüglichen Recherchen der Verwaltung derzeit 
noch nicht abgeschlossen sind und die ihm auch schriftlich vorliegende Anfrage nach Ab-
schluss der Überprüfung schriftlich beantwortet wird. Gleichwohl stellt er fest, dass diese 
Aktion völlig unangemessen und inakzeptabel gewesen sei und auch nicht auf ein Kinder- 
und Jugendfestival gehöre. Ergänzend merkt er an, dass an den Ständen der Parteien wohl 
auch Mitgliederwerbung betrieben wurde. Seiner Meinung nach hätten einige Angebote nicht 
zum Rahmen der Veranstaltung gepasst und er hofft, dass nach eingehender Überprüfung 
im nächsten Jahr trotz allem wieder ein Kinder- und Jugendfestival angeboten werden kann. 
 

 
Bürgermeister Haarmann schließt die öffentliche Sitzung des Stadtrates um 18:32 Uhr. 
 

   

Bürgermeister  Schriftführer 

Dirk Haarmann  Armin Hänisch 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/651 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 31.08.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 zur Kenntnis 
 
Einführung eines neuen Ratsmitgliedes 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Am 14.08.2023 ist die für die Partei Bündnis 90/Die Grünen gewählte Vertreterin des Rates, Frau 
Carmen Steldermann-Tafel, verstorben. Durch den Verzicht der nächsten Bewerberin aus der Re-
serveliste der Partei Bündnis 90/Die Grünen auf ihre Mandatsanwartschaft ist Herr Patrick Grochow-
ski aus der Reserveliste in den Rat der Stadt Voerde gewählt. 
 
Von einer Verpflichtung kann abgesehen werden, da Herr Grochowski bereits bei seiner Tätigkeit 
als sachkundiger Bürger verpflichtet wurde. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
 
 
 
 
 

S
ei

te
17

vo
n

48
7

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
26

.0
9.

20
23

S
ta

dt
ra

t
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:2

2.
09

.2
02

3)



STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/657 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 13.09.2023 

 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Haushalt und Controlling 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Einbringung des Doppelhaushaltes 2024 / 2025; 
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde beschließt, den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 / 2025 mit Haus-
haltsplan und Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie an die 
Fachausschüsse zu verweisen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ja, positiv*

 
ja, negativ*

 
nein  

 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 
Nach § 78 Abs. 3 Satz 2 kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach 
Jahren getrennt, enthalten. Mit dieser Regelung wird ein sogenannter Doppelhaushalt beschrie-
ben.  
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Festsetzungen für die Jahre 2024 und 2025 und ihren Anla-
gen wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt (§ 80 Abs. 1 GO NRW). Die-
ser leitet den bestätigten Entwurf dem Rat zu (§ 80 Abs. 2 GO NRW). 
 
Neben der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung ist auch der Stellenplan für die Haushaltsjahre 
2024 und 2025 zu beschließen. 
 
Der Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird in der Sitzung des Rates der 
Stadt Voerde am 26.09.2023 durch den Kämmerer eingebracht; im Anschluss daran wird der Ent-
wurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen im Ratsin-
formationssystem bereitgestellt, auf der Homepage der Stadt Voerde bekannt gegeben und bis 
zum Ende des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme in der Verwaltung verfügbar gehalten. 
 
Nachstehende Beratungsfolge ist vorgesehen: 
 

Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung 07.11.2023 
Jugendhilfeausschuss 08.11.2023 
Kultur- und Sportausschuss 09.11.2023 
Sozialausschuss 14.11.2023 
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 15.11.2023 
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Drucksache 17/657 DS Seite - 2 - 

 

Schulausschuss 16.11.2023 
Stadtentwicklungsausschuss 21.11.2023 
Bau- und Betriebsausschuss 23.11.2023 
Haupt- und Finanzausschuss 28.11.2023 
Stadtrat (Beschlussfassung) 05.12.2023 

 
 
Im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung wird eine Frist von mindestens 14 Tagen festgelegt, 
in der Einwohner oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf Einwendungen erheben können. Über 
sich ggf. ergebende Einwendungen beschließt der Rat vor der Beschlussfassung über die Haus-
haltssatzung (§ 80 Abs. 3 GO NRW) in ebenfalls öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
verehrte Mitglieder des Rates, 
geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, 
liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich freue mich sehr, Ihnen heute den Haushaltsplan für die beiden kommenden Jahre 
2024 und 2025 vorstellen zu dürfen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, mussten wir in 
den Jahren 2020 und 2021 feststellen, in denen wir auf diese Möglichkeit, Ihnen nicht 
nur dürre Zahlen, sondern auch einen tiefen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche 
Ihrer Stadt zu vermitteln, bekanntermaßen weitgehend verzichten mussten. Das mag 
nicht jeder von Ihnen vermisst haben, denn es hätte damals und es wird auch heute 
nicht nur Erfreuliches zu berichten gegeben. 

Der Entwurf des neuen Haushaltsplans ist wieder ein Doppelhaushalt, das heißt, es gilt 
auch dieses Mal wieder, den Handlungsrahmen der Verwaltung für die kommenden zwei 
Jahre festzuzurren. 

Ist es klug, in solch unsicheren Zeiten einen Doppelhaushalt aufzustellen? Engt uns das 
nicht zu sehr ein? Genau diese Frage stand auch bei der letzten Haushaltsaufstellung, 
dem Doppelhaushalt 2022 / 2023 auf dem Zettel. Und ich glaube, die Antwort liegt auf 
der Hand – und stand sogar heute schon in der Presse! Die Haushaltsbewirtschaftung 
hat in keiner Weise, selbst im zweiten Jahr, dass nun auch schon fast hinter uns liegt, 
unter denkbaren negativen Auswirkungen, namentlich einer größeren Ungenauigkeit des 
Haushaltsplanes gelitten. Die Befürchtung, eventuell nur mit Nachtragshaushalten über 
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die Zeit zu kommen, erwies sich erwartungsgemäß als unbegründet. Und, daran möchte 
ich erinnern, damals war die Ausgangslage noch unsicherer als heute – der Ukrainekrieg 
hatte gerade begonnen, es mussten im Veränderungsdienst über den dicken Daumen 
mögliche Effekte eingepreist werden. Auch wenn wir mit unseren Annahmen damals 
(zum Glück) teilweise danebenlagen, so war die Handlungsfähigkeit doch zu keiner Zeit 
eingeschränkt. Vielmehr war die erwartete Entlastung der Fachbereiche durch ein 
„planungsfreies“ Jahr deutlich spürbar, es konnten diverse wichtige, überfällige interne 
Themen in Angriff genommen werden, so z.B. der Aufbau des Fachcontrollings HzE oder 
auch die Systematisierung der Projektbewertung. Auch die Projektbearbeitung in Hoch-
und Tiefbau konnte wie gehofft auch über den Jahreswechsel durchlaufen – die Effekte 
werden wir in der Bilanz und vor Ort hoffentlich sehr bald in Form von neuen Straßen und 
Gebäuden ablesen.

Ich glaube, auch und gerade in Vergleichsweise unsicheren Zeiten, die viel 
Aufmerksamkeit und reaktionsschnelles Handeln erfordern, ist es sinnvoll, an diesem 
bewährten Konstrukt erneut festzuhalten. Anstatt zu viel Zeit in fortwährende Planung zu 
investieren, sollten wir vielmehr Freiräume schaffen, die es erlauben, die Pläne auch 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

Daher und vor dem Hintergrund, dass insbesondere unsere Aufgaben im investiven 
Bereich ohnehin für ein paar Jahre reichen, ist der Doppelhaushalt auch für die 
kommenden beiden Jahre sinnvoll, logisch und effizient.

Apropos effizient - Ich bin bestrebt, den zeitlichen Rahmen der heutigen Sitzung nicht zu 
sprengen und werde mich daher im Folgenden auf eine knappe Erläuterung der Eckwerte 
und der wesentlichen, die wirtschaftliche Lage beschreibenden Sachverhalte, 
beschränken. Ich kann Ihnen aber versichern, dass Sie weiterhin alle Zahlen, Daten und 
Fakten vollumfänglich und detailliert im Haushaltsplan vorfinden, mit der gewohnten 
erklärenden Zusammenfassung im Vorbericht, den ich ausdrücklich als Lektüre empfehle.   

Meine Erläuterungen werde ich heute für Sie in drei Abschnitte unterteilen – beginnend 
mit dem Rückblick auf das vergangene Haushaltsjahr, werde ich anschließend einen 
kurzen Überblick über das laufende Jahr 2023 vermitteln und dann zum wesentlichen, 
dementsprechend auch am umfänglichsten zu beleuchtenden Punkt kommen: Den 
Ausblick, namentlich die Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs für den Doppelhaushalt 
2023 und 2024 sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2028.
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Kommen wir also zunächst zum Rückblick – ich kann schon soviel verraten, dass dieser 
heute zur Rubrik „Erfreuliches“ zu zählen ist…
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Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 ist Ihnen, verehrte Ratsmitglieder, bereits mit 
der Drucksache 17/605 vom 22.05.2023 zugeleitet worden, die Zahlen sind Ihnen im 
Grundsatz bekannt. Ich möchte dennoch kurz darauf eingehen, denn dieses 
Jahresergebnis ist durchaus von Bedeutung für den Doppelhaushalt 2024 / 2025.

Wie Sie der Darstellung entnehmen können, ist das Rechnungsergebnis mit rd. 1,8 Mio. 
EUR Überschuss deutlich besser als geplant ausgefallen, der Ansatz im Haushaltsplan 
ging von einer schwarzen Null im Ergebnis aus. Dass es zu diesem erneut deutlich über 
Plan liegenden Jahresabschluss kommen konnte, liegt in verschiedenen Ursachen 
begründet. Eine ist, dass die Aufwendungen für die Unterbringung der Ukraine-
Flüchtlinge nicht im erwarteten Umfang realisiert werden mussten. Zum einen, weil uns 
nicht ganz so viele Flüchtlinge erreicht haben, wie zunächst angenommen, zum anderen 
aber auch, weil das Land mit Wirkung zum 01.06.2022 entschieden hat, diesen 
Personenkreis nicht weiter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu unterstützen, 
sondern mit Regelleistungen nach dem SGB XII zu versehen. Dadurch haben sich die 
unmittelbaren Aufwendungen aus dem Leistungsbezug zunächst einmal zum Kreis 
verlagert. In welchem Umfang sich hieraus Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage 
der kommenden Jahre ergeben werden, bleibt mit Blick auf den noch nicht vorliegenden 
Haushaltsentwurf des Kreises abzuwarten. Naturgemäß sind entsprechend zwar auch 
anteilig geplante Erträge aus Kostenerstattungen nicht bei der Stadt Voerde angefallen, 
im Saldo ergibt sich aber dennoch eine Ergebnisverbesserung, z.B. aus geringeren 
Vorhaltekosten für Wohnraum. 

Ein weiterer positiver Beitrag kam, unter anderem, auch in 2022 aus dem Bereich „Hilfen 
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zur Erziehung“. Der in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach angesprochene 
Konsolidierungsprozess nach Umsetzung des Maßnahmenpaketes aus der 
Organisationsuntersuchung scheint sich weiter zu verstetigen.

Insgesamt erlaubte es die Ergebnissituation, Abschreibungen auf abgängiges, jedoch noch 
bilanziertes Schulmobiliar bereits in diesem Haushaltsjahr vollständig vorzunehmen, und 
somit mögliche Ergebnisbelastungen in künftigen Jahren zu vermeiden.

Sollte der Abschluss erwartungsgemäß wie aufgestellt testiert werden (die 
Abschlussprüfung läuft derzeit), können nochmals gut 1,8 Mio. EUR der 
Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die dann bei rund 6,7 Mio. EUR liegt. Darauf werde 
ich später noch zurückkommen.   
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Noch ein kurzer Blick auf die Zahlen der Finanzrechnung: Im Jahr 2022 ist ein 
überdurchschnittlicher Mittelzufluss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auszuweisen. 
Dieser resultiert teilweise natürlich aus dem Jahresüberschuss (natürlich noch ergänzt 
um die nicht auszahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und 
Rückstellungsbildungen), es sind aber auch Nachholeffekte, namentlich aus beendeten, 
coronabedingten Stundungsverfahren festzustellen. Das ist gut!

Daneben sind die Mittelabflüsse für Investitionen zumindest buchhalterisch erneut weit 
hinter den Planansätzen zurückgeblieben, da viele große Projekte sich noch in frühen 
Projektphasen befanden und nur geringe Mittelabflüsse generieren konnten. Das ist 
nicht so gut! Denn so haben wir zwar Geld in der Kasse, das bringt den Bürgerinnen und 
Bürgern jedoch erstmal keinen Mehrwert. 

Insgesamt ist so aber eine Liquiditätsreserve entstanden, die es erlaubt hat, bislang trotz 
der sich deutlich verschlechternden Rahmenbedingungen auf Neuaufnahmen von 
(teuren) Liquiditätskrediten zu verzichten. 
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Soviel in aller Kürze zu den Eckdaten des Jahresabschlusses 2022, mit dem Stichwort der 
sich verschlechternden Rahmenbedingungen komme ich jetzt zum Überblick und zur 
Prognose für das laufende Jahr 2023…
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Die dargestellte Prognose zeigt die zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Haushaltsplanentwurfs im September 2023 absehbare Entwicklung. 

Insgesamt zeigen sich in der laufenden Bewirtschaftung im Ergebnishaushalt erneut 
recht wenige, betragsmäßig signifikante Abweichungen zur Planung. Dies zeigt deutlich, 
dass die im Vorfeld der Aufstellung des Doppelhaushalts 2022 / 2023 geäußerten 
Befürchtungen, die Planung für das zweite Jahr würde zu ungenau, unbegründet warten. 
Ebenso spricht die Entwicklung auch für eine sehr disziplinierte 
Haushaltsbewirtschaftung. Dies ist umso erfreulicher, als dass die auch die 
Tätigkeitsbereiche der öffentlichen Verwaltung erreichenden Inflationsauswirkungen 
bislang noch vergleichsweise gut kompensiert werden konnten. Insgesamt wird aktuell 
ein um rd. 0,9 Mio. € gegenüber der Planung verbessertes Rechnungsergebnis erwartet. 

Dies ist zwar grundsätzlich weiterhin erfreulich, es zeigt im Vergleich mit den Vorjahren 
aber ebenso, dass die erzielbaren Haushaltsüberschüsse offenbar kontinuierlich und 
deutlich zurückgehen. Zudem resultieren wesentliche Bestandteile der 
Ergebnisverbesserung nicht aus strukturell begründeten Effekten, sondern sind 
Einmaleffekte (z.B. Zuweisung aus „Sondervermögen Ukraine“) oder auch die temporäre 
Folge einer verzögerten Projektumsetzung (verringerte Abschreibungen). Allerdings, 
auch das ist relevant, könnte die Prognose nochmals erheblich (um rd. 1,4 Mio. €) besser 
ausfallen, wenn die Schlüsselzuweisungen des Landes auf dem geplanten Niveau 
eingehen würden. Hier ist bereits in 2023 ein deutlicher Minderertrag gegenüber der 
ursprünglichen Planung zu verkraften, ein Umstand, der sich auch durch die nun 
anstehenden Haushaltsplanjahre ziehen wird. 
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Dieser Minderertrag ist auf zwei Faktoren zurückzuführen: zum einen ist die Verteilmasse 
nicht im erwarteten Maße gestiegen, zum anderen hat sich eine Umverteilung zulasten 
der Stadt Voerde (und vieler anderer Kommunen) ergeben. Warum? Weil Voerde 
offenbar besser als die meisten durch die Coronajahre gekommen ist und eine 
vergleichsweise robuste eigene Finanzkraft darstellen konnte (oder, in diesem 
Zusammenhang: musste).

Hier wird deutlich, wie das aktuelle Gemeindefinanzierungsmodell Bemühungen von 
Kommunen, Ihrer Ergebnisse strukturell aus eigener Kraft zu verbessern, erfolgreich 
konterkariert.

Doch zurück zum Rechnungsergebnis 2022:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einem gegenüber dem Planansatz klar verbesserten 
Rechnungsergebnis in einer Größenordnung von rd. 0,98 Mio. EUR zu rechnen, welches 
die Ausgleichsrücklage nochmals weiter auffüllen könnte. Wie in jedem Jahr können sich 
aber im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung bis zur Erstellung und Prüfung der 
Jahresrechnung durchaus erhebliche Ergebniseffekte aus noch nicht absehbaren Vorfällen 
ergeben.
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Nun komme ich – „last“ aber definitiv nicht „least“ – zum angekündigten Ausblick, in 
Form des Doppelhaushaltes 2024 / 2025. 
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Sieht man sich die Rahmenbedingungen an, die ich hier ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit skizziert habe, muss man zu der Feststellung kommen, dass das 
Gesamtumfeld sicherlich schon einmal freundlicher ausgesehen hat. 

Als besonders schwerwiegend und traurig ist sicherlich anzusehen, dass der Krieg in der 
Ukraine noch immer nicht beendet werden konnte. Dies bedeutet für den städtischen 
Haushalt, dass auch weiterhin mit den unmittel- und mittelbaren Folgen gerechnet 
werden muss, bzw. auch mit deren Unvorhersehbarkeit.

Zu vielen übrigen, teils altbekannten Problemen haben sich neue hinzugesellt, ohne das 
für alle bisherigen Fragestellungen tragfähige Lösungen gefunden wären. Hier meine ich 
beispielsweise den Umgang mit der anhaltenden Personalknappheit, die sich angesichts 
der Altersstruktur in der Verwaltung absehbar nicht verringern, sondern mutmaßlich in 
den kommenden 2 Jahren noch deutlich verschärfen wird.
Zwar tut die Verwaltung bereits, was sie tun kann, nämlich den Stellenplan erweitern, 
soweit rechtlich möglich mehr Flexibilität bei Stellenbeschreibungen und 
Eingruppierungen in Entgeltgruppen zeigen und Stellen frühzeitiger ausschreiben. Das 
alles hilft angesichts eines leergefegten Fachkräftemarktes und teilweise sehr attraktiver 
Konkurrenz aus Wirtschaft und größeren Kommunen jedoch nur wenig. Bleibt als 
möglicher Ausweg eine deutliche Verschlankung von Strukturen und Prozessen, was aber 
bei gleichzeitig zunehmender Komplexität vieler Aufgabengebiete mehr als schwierig 
bleibt. Auch die Digitalisierung wird noch über eine längere Zeit hinweg für deutlich 
mehr Aufwand als Entlastung sorgen.
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Besonders herausfordernd wird weiterhin die Bereitstellung einer bedarfsdeckenden 
Anzahl an Schul- Kita- und OGS-Plätzen. Neben der ohnehin wachsenden Zahl an Kita-
Kindern und SuS muss hier auch  erweiterten gesetzlichen Ansprüchen gefolgt werden. 
Ob es für die notwendigen Investitionen eine auskömmliche Kostenübernahme durch das 
Land geben wird, ist derzeit noch völlig unklar. In der Rechtsprechung kennt man den 
Begriff des „Vertrages zu Lasten Dritter“. Dieser beschreibt, dass zwei Parteien einen 
Vertrag schließen, der einen unbeteiligten Dritten unmittelbar schädigt. Ein solcher 
Vertrag ist sittenwidrig und nichtig, insbesondere ist es nicht möglich, Dritte ohne ihre 
Mitwirkung zu einer Leistung zu verpflichten. Und doch ist es genau das, was Bundes- und 
Landespolitik seit Jahrzehnten betreibt. Es werden Probleme identifiziert und Lösungen 
samt dazugehöriger Aufgaben erdacht, die allzu häufig von den Kommunen umgesetzt 
werden müssen, ohne diese auch nur annähernd aufwandsgleich zu kompensieren (es gilt 
ja grundsätzlich das Konnexitätsprinzip). Das beste Beispiel hierfür ist aktuell der 
beschlossene Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. Dieser ist bis zum Schuljahr 2026 / 
2027 sukzessive Jahrgangsweise umzusetzen. Die Forderung ist schnell formuliert, es gibt 
aber weder Vorgaben zu den umzusetzenden Standards oder Konzepten und schon gar 
keine brauchbare Aussage, in welchem Umfang die resultierenden baulichen 
Maßnahmen refinanziert werden.

Bis auf weiteres wurde daher planerisch unterstellt, dass die Stadt die Investitionen 
selber stemmen muss – mit den entsprechenden Auswirkungen bei Verschuldung und 
Zinslasten. Eigentlich eine unhaltbare Situation.

Da passt hervorragend ins Bild, dass für die Kommunen in NRW noch immer keine 
Altschuldenlösung gefunden wurde. Damit besitzt unser Land ein trauriges 
Alleinstellungsmerkmal. Nach dem erfolglosen Versuch in diesem Jahr, den Kommunen 
eine Mogelpackung unterzujubeln (die Schuldenübernahme des Landes sollte mit Mitteln 
der Schlüsselzuweisungen gegengerechnet werden, gerade die schwachen Kommunen 
hätten sich damit quasi selbst einen Kredit gegeben), ist nun ein neuer Lösungsversuch 
für 2025 angedacht. Man darf gespannt sein.

In diesem Zusammenhang ist auch der bestehende, immer dramatischer werdende 
Investitionsstau zu erwähnen. Schon seit Jahren ist erkennbar, dass mit dem bestehenden 
Personal und in den für die Stadt verbindlichen Prozessen eine Investitions- und 
Instandhaltungstätigkeit im notwendigen Umfang nicht leistbar ist. Diesem Umstand wird 
dadurch Rechnung getragen, dass für die kommenden Haushaltsjahre 

a) eine im Vorfeld der Haushaltsaufstellung systematisch bewertete Priorisierung der 
einzuplanenden Maßnahmen erfolgt ist

b) wo immer möglich und sinnvoll Umsetzungsmodelle durch Dritte (Investoren, 
Totalunternehmer) favorisiert werden. So ist aktuell keine weitere Kita im Investitionsplan 
enthalten. Die Annahme ist, dass künftige Kitas in unmittelbarer Kooperation durch 
Träger und Investoren errichtet und betrieben werden, die Stadt lediglich noch als 
Zuschussgeber fungiert.  Dies natürlich nur dann, wenn diese Konstrukte auch 
wirtschaftlich Sinn ergeben.
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Voraussichtlich nur so, durch das Beschreiten neuer Wege, werden sich die dringenden, 
auch für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger bedeutenden Aufgaben, die 
dieser Haushaltsplan im investiven Bereich vorsieht, lösen lassen. 

Noch ein Satz zum Thema Rathaussanierung, also quasi in eigener Sache: Diese wurde 
wieder hintenangestellt, weil es nachvollziehbar wichtiger ist, Straßen, Schulen und Kitas 
zu errichten. Aber es sollte dennoch nicht vergessen werden, dass die Verwaltung in 
einem Gebäude wirken muss, dass seit der Errichtung vor über 40 Jahren nicht 
nennenswert modernisiert wurde. Es gibt keine Klimatisierung (außer durch die 
undichten Fenster), die Raumaufteilung ist für moderne Arbeitsmodelle ungeeignet, eine 
zeitgemäße Brandmeldeanlage ist nicht vorhanden, die Innenbeleuchtung besteht aus 
flackernden Neonröhren und die gesamte Leitungsinfrastruktur ist völlig veraltet. Von den 
allgemeinen Zerfallserscheinungen ganz zu schweigen, die uns heute ja auch hierhin in 
die Aula gezwungen haben. Es ist sicherlich nachvollziehbar, dass wir auch hier über einen 
wichtigen Standortfaktor bei der Personalakquise reden – 80er Jahre Retrocharme mag 
nicht jeder…
Auch mit diesem Thema müssen wir uns als Verwaltung und Sie als 
Entscheidungsgremium eher früher als später befassen. 

Doch nun endlich zu den Daten und Fakten!
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Zunächst einmal ein Überblick über das große Ganze, die Erträge, Aufwendungen und 
die sich ergebenden Haushaltsplanergebnisse.

War es im letzten Doppelhaushalt 2022 / 2023 noch möglich, durchgängig Überschusse
in den Haushaltsplanergebnissen auszuweisen, hat sich die Situation sehr deutlich 
geändert. 
Nach dem mit gut 1,8 Mio. EUR noch sehr erfreulichen und deutlich positiven IST-
Rechnungsergebnis im Jahr 2022, der geplanten schwarzen Null in 2023 (die ja, wie 
berichtet, mutmaßlich nochmals übertroffen werden kann), stehen nun in der Planung 
für 2024, 2025 und auch das erste Finanzplanungsjahr 2026 mit -2,6 Mio. EUR, -2,8 Mio
EUR und -0,8 Mio. EUR jeweils erhebliche Fehlbedarfe.

Erst im weiteren Finanzplanungszeitraum 2027 und 2028 ergeben sich wieder leichte 
Überschüsse von 0,7 Mio. EUR respektive 0,8 Mio. EUR. Aus den Orientierungsdaten 
ergeben sich sehr positive Entwicklungen in den Erträgen – wie gesagt, das hat auch 
einiges mit dem Blick in die Glaskugel gemein.

Wie erklärt sich das? Klar, die Aufwendungen sind höher als die Erträge. Aber warum ist 
das auf einmal wieder so?

Dazu nun ein vertiefender Blick auf die Erträge und Aufwendungen…
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Als Erstes die Erträge:

Die Summe der Ordentlichen Erträge wird im Ansatz 2024 mit knapp 107 Mio. EUR 
beziffert, zuzüglich rd. 1,7 Mio. EUR Finanzerträge ergeben sich insgesamt geplante 
Erträge von rd. 108,6 Mio. EUR. Das sind rd. 2,8 Mio. EUR mehr als 2022, jedoch 
annähernd 1 Mio. EUR weniger als noch im Ansatz 2023.

Damit endet zunächst der insgesamt seit 2017 zu beobachtende, stabile Anstieg der 
Erträge, der nur 2020 durch die Auswirkungen der Coronapandemie unterbrochen war. 
Zwar wird auch für die Jahre ab 2024 wieder ein Anstieg der Erträge insgesamt 
unterstellt, jedoch verläuft der Trend deutlich flacher. Keine guten Voraussetzungen bei 
hoher Inflation und vielen Kostentreibern!

Aus Gründen der Wesentlichkeit werde ich hier nur die maßgeblichen Positionen, 
nämlich die Steuererträge (43% der Erträge 2024) und die Zuwendungen und 
allgemeinen Umlagen (34 % in 2024) beschreiben.
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Die Steuererträge werden 2024 um rd. 2,1 Mio. EUR höher erwartet, als es der Plan für 
das noch laufende Jahr vorgibt. Dieser Anstieg ist auf höhere, anteilig auf die Stadt 
Voerde entfallende Einkommen- und Umsatzsteuern sowie auch auf einen abermals 
erhöhten erwarteten Gewerbesteuerertrag zurückzuführen. Damit planen wir in Voerde 
klar gegen den Trend, bislang haben sich die Gewerbesteuererträge jedoch als überaus 
robust erwiesen. Zudem erwarte ich Potentiale aus diversen Neuansiedlungen. Der 
weitere Anstieg der Steuererträge insgesamt um rd. 1,5 Mio. EUR in 2025 beruht dann 
ausschließlich auf gemäß der Orientierungsdaten weiter ansteigenden Einkommen- und 
Umsatzsteueranteilen.
Und damit wird dem aufmerksamen Zuhörer klar: Die Grundsteuer bleibt zumindest im 
Haushaltsplan unangetastet! Wobei – auch das war ja (vielleicht etwas verfrüht) heute 
schon der Presse zu entnehmen. Die in vielen Kommunen im Land (und davon 
mindestens 5 im Kreis Wesel) derzeit durchaus verbreitete Erhöhung des Hebesatzes ist 
weiterhin nicht vorgesehen. 

Denn es gilt ja: Finger weg von der Grundsteuer, wir dürfen die Bürger nicht zusätzlich 
belasten! An dieser Stelle frage ich aber offen: Ist das denn so richtig? Denn die 
Grundsteuer ist die einzige Steuer bzw. Abgabe in unserem Portfolio, die nicht in sich 
dynamisch ist. D.h., alle wirtschaftlichen Veränderungen gehen per se erstmal komplett 
an dieser Steuer vorbei, denn Ihre Erhebung erfolgt (noch, die anstehende Reform will 
das ja mittelfristig ein Stückweit ändern) über einen starren Maßstab. Nun haben wir 
den Hebesatz seit 2016 nicht mehr angefasst und erheben seitdem die gleichen 
Grundsteuern von den Eigentümern. Durch die Inflation sind diese aber seitdem für den 
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Steuerzahler deutlich billiger geworden und für die Stadt deutlich wertloser – bis 
einschließlich 2023 voraussichtlich um über 20%! Kann man da von einer zusätzlichen 
Belastung sprechen, wenn man lediglich versucht, den Geldwert der Steuer konstant zu 
halten? Schließlich haben sich auch die Immobilienwerte und Vermögen in den letzten 
Jahren enorm gesteigert. Sicherlich ist an der Stelle diskutabel, ob es richtig ist, dass 
Vermieter die Grundsteuerbelastungen voll an die Mieter weitergeben können, diese 
partizipieren ja letztlich auch nicht am Vermögenszuwachs. Aber aus Sicht der Stadt kann, 
ja muss es legitim sein, die Grundsteuer über den Hebesatz regelmäßig an die Teuerung 
anzupassen. Denn der Anteil der Aufwendungen, der mit den erhobenen Steuern bezahlt 
werden kann, wird immer geringer!
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Nach diesem kleinen Exkurs nun zu den Zuwendungen und allg. Umlagen.

Diese Position ist von besonderer Bedeutung für die Veränderungen des aktuellen 
Haushaltsplanes gegenüber den bisherigen Ansätzen. Diese Ertragsart bildet aktuell, wir 
erinnern uns, rund 34% der Gesamterträge des Haushalts ab. Von daher ist die 
Entwicklung der enthaltenen Posten  von großer Bedeutung. Wie Sie den Zahlen und der 
grafischen Darstellung entnehmen können, weisen diese leider nicht, wie die meisten 
übrigen Erträge (und leider auch die Aufwendungen) einen kontinuierlichen Anstieg aus. 

Tatsächlich gehen die Erträge hier im Ansatz 2024 zunächst zurück. Ursache hierfür ist, 
dass die Schlüsselzuweisungen nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz deutlich niedriger als bisher geplant ausfallen sollen. Hier 
setzt sich der bereits in der Prognose 2023 beschriebene Effekt fort. Dies bedeutet 
gegenüber dem Ansatz für 2023 in der letztjährigen Haushaltsplanung einen deutlichen 
Rückgang von rd. 0,918 Mio. EUR. Im direkten Vergleich zum Ansatz aus dem 
Haushaltsplan 2022 / 2023 für das Finanzplanungsjahr 2024 als Referenzwert ergibt sich 
ein noch deutlich signifikanterer Minderertrag in Höhe von rd. 1,99 Mio. EUR, der 
Vergleich für 2025 zeigt sogar einen Minderertrag von rd. 2,13 Mio. EUR. 

Wie kommt das?

In der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirken verschiedene Einflussfaktoren: 
Zunächst hatte das Land NRW im Jahr 2022 „kreditiert“ die Verbundmasse deutlich 
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aufgestockt, um den Coronaeffekten entgegenzuwirken. In den folgenden 
Haushaltsjahren entfällt dieser Effekt wieder, wodurch die Schlüsselzuweisungen 
insgesamt zunächst sinken, was sich bereits im Jahr 2023 bemerkbar macht. Für Voerde 
kommt erschwerend hinzu, dass die Kommunen offenbar mit sehr unterschiedlichen 
Auswirkungen durch die Coronajahre gekommen sind, was zu erheblichen Verwerfungen 
bei den Anteilen der einzelnen Kommunen führt. In diesem Modell werden leider im 
Vergleich erfolgreich wirtschaftende Kommunen (wie in diesem Fall Voerde) durch eine 
postwendende Reduzierung der Schlüsselzuweisungen infolge von Umverteilungen 
innerhalb der Leistungsempfänger belastet. Zudem steigt die Verteilmasse gem. 
Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 nur um 0,91% und damit erheblich geringer, als im 
von hohen Kostensteigerungen geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld notwendig und 
zu erwarten gewesen wäre.

Die übrigen Erträge konnten im wesentlichen unauffällig fortgeschrieben werden, Details 
entnehmen Sie bitte dem Vorbericht zum Haushaltsplan.
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Kommen wir nun noch kurz zu den Aufwendungen:

Die Auswirkungen der anhaltenden Inflation lassen sich im Zahlenwerk der 
Aufwendungen nicht vollständig kompensieren. Dies hängt durchaus auch noch mit den 
nachwirkenden Maßnahmen der Haushaltssicherung zusammen – die aufwandseitigen 
Einsparpotentiale sind bereits vollständig realisiert, große Spielräume bestehen in den 
Strukturen nicht mehr. 

Das zeigt über den Planungszeitraum Wirkung, insgesamt steigen die Aufwendungen 
voraussichtlich von rd. 104,1 Mio. EUR in 2022 auf 111,3 Mio. in 2024 und 114,1 Mio. 
EUR in 2025.

Dabei spielen die geradezu explodierenden Zinsaufwendungen eine erhebliche Rolle. 
Dabei ist unterstellt, dass der aktuelle Bestand von Kassenkrediten in 2024 komplett 
refinanziert werden muss. Bei aktuellen Zinssätzen um 4 Prozent ein sehr teures 
Vergnügen. 

Auch ein – wenn auch unter den gegebenen Umständen vergleichsweiser moderater –
Anstieg der Personalaufwendungen war auf Basis des Stellenplanes einzuplanen.
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Dabei spielen die geradezu explodierenden Zinsaufwendungen eine erhebliche Rolle. 
Dabei ist unterstellt, dass der aktuelle Bestand von Kassenkrediten in 2024 komplett 
refinanziert werden muss. Bei aktuellen Zinssätzen um 4 Prozent ein sehr teures 
Vergnügen. 

Auch ein – wenn auch unter den gegebenen Umständen vergleichsweiser moderater –
Anstieg der Personalaufwendungen war auf Basis des Stellenplanes und der 
bestehenden Tarifabschlüsse einzuplanen.

Die Inflationsauswirkungen lassen sich ebenfalls sehr deutlich an den Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen ablesen. Hier wirken unter anderem die gestiegenen 
Beschaffungskosten für Materialien, Treibstoffe und Handwerkerleistungen. Ebenfalls 
mussten aufgrund der nach wie vor hohen Marktpreise abermals recht hohe 
Aufwendungen für die Energie- und Wasserversorgung eingeplant werden.
In diesem Zusammenhang gebe ich zu bedenken, dass die soeben beschlossene 
Erhöhung der Wassertemperatur um 2 Grad im Hallenbad in der derzeitigen Situation 
Mehrkosten von rd. 60 TEUR im Jahr verursacht! 
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Wie sind diese Entwicklungen einzuordnen?

Ich habe zum Vergleich an dieser Stelle die Daten des Finanzplanungszeitraums aus dem 
noch laufenden Doppelhaushalt 2022 / 2023 gewählt. So werden die bisherigen 
Planannahmen für das Jahr 2024 ff. mit den bisherigen für dieselben Jahre verglichen. So 
wird meines Erachtens besonders deutlich, wie sehr sich die Vorgaben seither verändert 
haben. Die Vorausschau mit den damals anzuwendenden Orientierungsdaten resultierte 
in einem dargestellten Jahresüberschuss von rd. 1,2 Mio. EUR im Jahr 2024 und sogar rd. 
2,2 Mio. EUR im Jahr 2025.

Die bereits beschriebene ungleiche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen führt in 
der aktuellen Planung zu erheblich schlechteren Planergebnissen. Konkret steht unter 
dem Strich für das Jahr 2024 ein Fehlbedarf von rd. -2,6 Mio. EUR, im Jahr 2025 endet 
die Planung mit einem Fehlbedarf von rd. 2,8 Mio. EUR. Das bedeutet im Vergleich eine 
Verschlechterung um 3,8 Mio. EUR für die Planung 2024 und sogar 5,0 Mio. EUR im 
Ansatz 2025.

Die sich auf Basis der Orientierungsdaten dann wieder positiver entwickelnden Erträge 
führen dann zu einer Trendumkehr im Finanzplanungszeitraum ab 2026, in dem noch ein 
Fehlbedarf von rd. 0,8 Mio. ausgewiesen ist. In den Jahren 2027 und 2028 können bei 
Eintreffen der Prämissen wieder Überschüsse erwartet werden. Theoretisch – ich 
erinnere an die Glaskugel…
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Glücklicherweise haben wir in den vergangenen Jahren absolut solide gewirtschaftet und 
können auf eine Ausgleichsrücklage zurückgreifen. Diese hat (Testat und Beschluss des 
Jahresabschlusses 2022 unterstellend) einen Bestand von knapp 6,7 Mio. EUR.

In den Planjahren 2024 – 2026 werden die negativen Haushaltsplanergebnisse durch 
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken sein, der fiktive Ausgleich kann somit 
hergestellt werden.

Bedeutet: Wir sind derzeit noch ein gutes Stück von der Haushaltssicherung entfernt, 
auch eine Genehmigung des Haushaltes durch den Kreis ist nicht notwendig.
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Noch kurz ein paar Worte zum Investitionsplan: 

Die Erarbeitung des Investitionsplanes war insgesamt sicherlich der komplexeste und 
auch diskutabelste Bereich innerhalb der Haushaltsplanung. Basierend auf den in den 
vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen und den infolge der Situation an 
Grundschulen, im Bereich der Kindertagesstätten, aber auch in einem bisher nicht 
gekannten Umfang aus den Erfordernissen, die die Bestimmungen des Gewässerschutzes 
und der Abwasserbeseitigung mit sich bringen, war ein tiefgreifender 
Priorisierungsprozess notwendig. Dessen Ergebnis bildet die insofern plausible 
Grundlage für die vorgelegte Investitionsplanung. Und die hat es durchaus in sich, wie 
Sie den dargestellten Zahlen entnehmen können. Die Brutto-Investitionsvolumina in den 
Haushaltsplanjahren 2024 und 2025 liegen bei jeweils über 25 Mio. EUR, also dem 2,5-
fachen, das durchschnittlich in den letzten Jahren „auf die Straße“ gebracht werden 
konnte. Ob es wirklich gelingen kann, dies umzusetzen und damit den Investitionsstau 
ein Stück weit aufzulösen, bleibt abzuwarten. Haushalterisch sind jedenfalls die Weichen 
gestellt. 
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Wie lässt sich der umfangreiche Investitionsplan zusammenfassen, um Ihnen, meine 
Damen und Herren einen ersten Eindruck zu verschaffen?
Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt in den Haushaltsplanjahren zunächst 
deutlich im Straßen- und Kanalbau. Hierauf entfallen rd. zwei Drittel der Planansätze. 
Dabei sind die größten Maßnahmen 
 Alte Hünxer Str. / Hugo Müller Str.
 Bahnhofstr.
 Grenzweg
 Birkenweg
 Auf dem Hövel / Am Steg
 Friedhofstr. 
 Rönskenstr.
 Radweg Mehrstr.
Nur noch am Rande eine Rolle spielt hingegen die Errichtung weiterer Kitas, obwohl im 
Planungszeitraum noch mindestens ein Standort neu erbaut werden soll. Hier ist die 
Prämisse, dass diese Maßnahmen künftig ohne unmittelbare Beteiligung der Stadt durch 
Träger und Investoren abgewickelt werden.
Die teilweise planerisch recht weit fortgeschrittenen Maßnahmen an den Grundschulen 
(überwiegend Erhöhung der Zügigkeit sowie Bedienung der erweiterten Platzbedarfe für 
den OGS-Betrieb mussten aufgrund der hohen zeitlichen Dringlichkeit, bereits ab dem 
nächsten Schuljahr zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen, zunächst zurückgestellt 
werden. Das klingt zwar paradox, aber nur durch kurzfristig herstellbare 
Interimslösungen lässt sich bei den vorhandenen personellen Kapazitäten zur Umsetzung 
die kurzfristige Bedarfsdeckung überhaupt decken. Dies hängt auch damit zusammen, 
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das das Gebäudemanagement in hohem Maße bis auf weiteres in der Durchführung von 
Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen gebunden ist. Siehe Sitzungssaal, siehe 
Hallenbad, siehe diverse Turnhallen, siehe Erich-Kästner-Schule. Hier kommt noch 
erschwerend hinzu, dass der administrative Aufwand zur Projektbegleitung immens 
angestiegen ist, beispielsweise durch immer komplexer werdende 
Ausschreibungsverfahren, die aufgrund der Marktsituation zudem auch häufig wiederholt 
werden müssen. Auch die oft sehr kleinteiligen und mit hohen Ansprüchen an 
Antragstellung und Verwendungsnachweis versehehen Förderprogramme sind an dieser 
Stelle zu nennen.
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Soviel zur Ergebnis- und Investitionsplanung.
Zu jedem Ausblick und jedem Plan, der ja auch immer ein wenig der Blick in die 
Kristallkugel ist, gehört eine Betrachtung möglicher Chancen und Risiken , die das 
Aufgehen der Planung im Guten oder Schlechten beeinflussen können. Neben den für 
die Kommune mittelfristig immer eine Blackbox darstellenden Entwicklungen hinsichtlich 
der Schlüsselzuweisungen und anteiligen Steuererträgen sowie immer auch der 
Kreisumlage gibt es hier einige erwähnenswerte Aspekte: 
Auf der Chancenseite sicherlich das größte Wirkungspotential hat sicherlich die seit 
langem überfällige Altschuldenlösung, die im Idealfalle eine Entlastung im 
siebenstelligen Bereich durch entfallende Zinsaufwendungen bringen könnte. Ebenfalls 
in Richtung der Finanzierungskosten zielt die Hoffnung, dass perspektivisch wieder mit 
leicht sinkenden Zinsen zu rechnen sein könnte. Dabei muss aber klar sein, dass wir ein 
Null- oder Negativzinsszenario zumindest in meiner verbleibenden Lebensarbeitszeit 
(wie lang das noch ist, dürfen Sie gerne selber schätzen) nicht mehr erwarten dürfen –
Mittelbeschaffung und Schuldenbegrenzung werden also zunehmend bedeutsamer 
werden. Vielleicht kann uns in dieser Hinsicht die Öffnung hin zu neuen Modellen bei der 
Umsetzung unserer Investitionsmaßnahmen helfen – erste Schritte sind hier bei der Kita 
Grünstraße gemacht, weitere Projekte werden hoffentlich folgen. 
Eher abstrakt sind die Chancen, die ich aus dem Komplex „New Work“ und 
Digitalisierung ableite. Insbesondere Letztere wird sicherlich absehbar noch eher ein 
Risiko als eine Chance darstellen, da aber bekanntlich am Ende immer alles gut wird, 
sollten unter dem Strich irgendwann auch deutliche Prozess- und 
Effizienzverbesserungen stehen. 
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Leider birgt das aktuelle Umfeld auch etliche Aspekte, die die Planung schwierig machen 
und potentiell Risiken für eine nachhaltige, planmäßige Entwicklung der Stadt Voerde und 
der Haushaltslage darstellen. Einige dieser Sachverhalte habe ich bereits bei der 
Betrachtung der Rahmenbedingungen erwähnt. So wird ein anhaltende hohes Zinsniveau, 
verbunden mit dem zu erwartenden, langfristigen Investitions- und damit 
Finanzierungsbedarf zu dauerhaft nicht zu schulternden Zinsbelastungen führen. Oder 
alternativ zu einer Reduzierung der durchführbaren Investitionen mit weiterem 
Aufwachsen des Investitionsstaus.
Auch eine weitere Verschlechterung der konjunkturellen Lage in Deutschland und Europa 
stellt ein hohes Risiko dar, denn davon hängen letztlich die wesentlichen Ertragsgrößen 
(Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen) ab. Ein Risiko hinsichtlich der 
operativen Leistungsfähigkeit der Verwaltung stellt zunehmend der Fachkräftemangel 
sowie auch der Investitionsstau dar, durch den die Sicherstellung der Funktionen der 
Daseinsvorsorge langfristig gefährdet werden kann; dieses Risiko geht folglich deutlich 
über rein finanzielle Aspekte hinaus. Und auch die Zuwanderung stellt die Verwaltung 
(nicht nur in Voerde) mittlerweile vor fast unlösbare Probleme. Nicht nur die personellen 
Belastungen der Administration sind hier zu nennen, auch sind die 
Unterbringungskapazitäten bekanntlich erschöpft und ggf. nur durch kostenintensive 
Maßnahmen zu erweitern. Ebenfalls ist noch nicht absehbar, wie hoch die zusätzlichen, 
mit der Kreisumlage hieraus anfallenden Belastungen sein werden.
Welche Seite am Ende überwiegen wird, bleibt abzuwarten – hoffen wir das Beste und 
rechnen wir mit dem Schlimmsten! Für den Moment sehe ich den Haushalt noch gut 
aufgestellt, die notwendige Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Stadt Voerde zu 
erhalten.
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Es zeigt sich mehr denn je, wie abhängig der städtische Haushalt von externen 
Einflüssen, namentlich den uns vom Land zugehenden Erträgen in Form der 
Schlüsselzuweisung und der Einkommen- und Umsatzsteueranteile ist. Ich habe auf die 
Risiken, die aus der mangelnden Möglichkeit entstehen, konjunkturellen Einflüssen auf 
der Kostenseite steuernd entgegenzuwirken, in der Vergangenheit mehrfach 
hingewiesen. 

Doch es ist auch Fakt, dass in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge immer neue und 
immer umfassendere Standards geschaffen werden, gleichsam die Latte für die 
Kommune immer etwas höher gelegt wird. Und das, um im Hochsprungbild zu bleiben, 
ohne den Anlauf verlängern zu dürfen – also häufig, ohne ausreichenden zeitlichen 
Vorlauf und auskömmliche Gegenfinanzierung. Das ist regelmäßig besonders augenfällig 
zum Beispiel im Bereich der Kindertagesbetreuung samt OGS, gilt aber genauso auch für 
weniger auffällige Aufgabenbereiche wie den Gewässerschutz.

Sollen weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger vermieden werden, wird es 
unabdingbar werden, in Zukunft häufiger „Entweder, oder“ als „Sowohl als auch“ zu 
sagen, denn die Ressourcen sind und bleiben begrenzt. Die jetzt begonnene 
Priorisierung der Investitionsmaßnahmen war ein erster Schritt zu mehr Verbindlichkeit 
und Klarheit, ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt.
Noch kann die Haushaltssicherung vermieden werden, aber sollten die optimistischen 
Annahmen ab 2027 nicht zutreffen, kann das sehr schnell wieder zum Thema werden. 
Und damit könnte dann sogar die „Entweder, oder“ – Wahl nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Ich möchte unbedingt auch künftig Projekte mit konstruktiven Ideen möglich 
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machen können, anstelle per se zum Dauerneinsager werden zu müssen. 

Denken Sie bitte auch daran, wenn Sie zum Beispiel über Wassertemperaturen 
entscheiden, über die Raumbedarfe im offenen Ganztag und die Ausstattung der Schulen 
mit digitalen Medien – die 2 Grad mehr Wassertemperatur entsprechen übrigens rund 
100 iPads pro Jahr… 
An dieser Stelle noch eine Anmerkung zum Dauerthema Kombibad: Selbstverständlich ist 
der Ratsbeschluss zum Vorgehen bindend. Im Investitionsplan 2024 / 2025 ist daher 
insgesamt erneut eine Million EUR sowie ein entsprechender Personalstellenanteil zur 
Fortsetzung der Planungsarbeiten vorgesehen. Dazu gebe ich zu bedenken: Die 
Kostenschätzung für die Errichtung des Bades belief sich auf Basis 2018 auf rd. 18 Mio. 
EUR brutto – auf dem Preisschild stünden heute bis zu 30 Mio. EUR. Eine Realisierung des 
Neubaus liegt absehbar in weiter Ferne. Gleichzeitig nähert sich die Lebensdauer des 
Hallenbades rapide Ihrem Ende, von den immer erdrückender werdenden Betriebskosten 
der veralteten Anlagen ganz  zu schweigen. Ich befürchte, am Ende wird das Festhalten an 
der Vorgehensweise zum Kombibad dazu führen, dass wir zwar irgendwann wunderbare 
Pläne in der Schublade haben, aber keine nutzbare Wasserfläche mehr anbieten können. 
Ich rate, und das ist ausdrücklich meine ganz persönlich Meinung, die anstehenden 
Beratungen zum Haushalt auch zu erneuten Überlegungen hierüber zu nutzen. 
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Nun möchte ich gerne zum Wichtigsten Teil meiner Rede kommen: 

Und damit sind durchaus auch Sie, meine Damen und Herren des Rates gemeint, denn 
auch durch Ihre Arbeit in den Arbeitskreisen und Ausschüssen wurden inhaltliche 
Pflöcke gesetzt, wichtige Fragen aufgeworfen und (zumindest oft) beantwortet.

Außerdem danke ich allen Kollegen im Haus. Nicht nur für die engagierte und 
zuverlässige Mitarbeit bei der Haushaltsaufstellung, sondern auch für die Disziplin und 
Kooperation in der laufenden Bewirtschaftung. 

Vor allem gilt mein Dank aber meinen Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich 3, ich 
möchte hier stellvertretend meine „Haushälter“ Frau Krebber, Herrn Payenberg , Herrn 
Schindler sowie Herrn Biederbeck nennen. Wie immer habt Ihr alle mit Wissen, Sorgfalt, 
Tatkraft und guten Ideen trotz zuletzt großem Zeitdruck - wir haben, ich möchte gerne 
auch daran noch kurz erinnern, den Planungsprozess, trotz des zwischenzeitlich noch zu 
bedienenden Priorisierungsprozesses, um 3 Monate verkürzt und so erstmals die 
Einbringung bereits im 3. Sitzungszug erreicht – die Aufstellung des Haushaltsplanes erst 
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möglich gemacht. 
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Damit bin ich nun am Ende meiner Ausführungen angelangt. Sollten Ihnen diese zu 
wenig ausführlich gewesen sein und auch nach Lektüre des Haushaltsplanes Fragen 
offen bleiben, freue ich mich, Ihnen bei den anstehenden Beratungen gerne zur 
Beantwortung aller Fragen und für weitergehende Erläuterungen zur Verfügung zur 
stehen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/656 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 07.09.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe in den Bereichen "Pflegewohn-
geld für Selbstzahler" und "Unterhaltsprüfung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Rat der Stadt Voerde beauftragt den Bürgermeister, die bestehende öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung vom 04.08.2009 mit der Gemeinde Hünxe im Rahmen der interkommunalen Zusam-
menarbeit in den Bereichen "Pflegewohngeld für Selbstzahler" und "Unterhaltsprüfung/Unterhalts-
heranziehung nach SGB XII" fristgerecht mit Wirkung zum 01.01.2025 zu kündigen.  
2. Des Weiteren sind mögliche Optionen bezüglich einer früheren Aufhebung des Vertrages mit 
der Gemeinde Hünxe zu diskutieren und gegebenenfalls zu vereinbaren. Für den Abschluss einer 
früheren Aufhebungsoption bedarf es keiner weiteren Entscheidung des Stadtrates. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
Auswirkungen sind in der Sachdarstellung beschrieben. 
 
 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Datum vom 04.08.2009 wurde zwischen der Gemeinde Hünxe und der Stadt Voerde eine öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen "Pflege-
wohngeld für Selbstzahler" und "Unterhaltsprüfung/Unterhaltsheranziehung nach SGB XII" getrof-
fen.  
 
Ziel einer interkommunalen Zusammenarbeit ist die Bündelung von Kompetenzen unter gleichzeiti-
ger Nutzung freier Personalkapazitäten bei einem Vereinbarungspartner. In diesem Fall waren 
Kompetenzen und freie Personalkapazitäten bei der Stadt Voerde verfügbar. Im Rahmen einer zu-
nächst bis zum 31.12.2010 befristeten Vereinbarung wurden die erwarteten Synergien evaluiert. 
Aufgrund des positiven Ergebnisses wurde die Zusammenarbeit verstetigt und bis heute fortge-
führt.  
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Drucksache 17/656 DS Seite - 2 - 

 

Als Grundlage wurde im Jahr 2009 von einer durchschnittlichen Fallzahl von 25 Fällen ausgegan-
gen.  
Anstiege von Fallzahlen in den Folgejahren konnten durch Mehrarbeit kompensiert und abgearbei-
tet werden. Bis heute ergibt sich allerdings aktuell eine Steigerung der realen Fallzahlen um 150% 
gegenüber der damaligen Grundlage. In der Prognose werden die Fallzahlen aufgrund der sich 
verändernden gesellschaftlichen Altersstruktur weiterhin steigen. Die Abarbeitung dieser Steige-
rungsrate ist dem entgegenstehenden Stellenpotential von 21 Wochenstunden nicht mehr vollum-
fänglich abzuarbeiten.  
 
Des Weiteren sind die Aufgaben und Fallzahlen im gesamten Bereich des SGB XII ebenso einer 
stetigen Steigerung unterzogen. Die derzeit im Bereich IKZ abgebildeten Stellenanteile werden 
nunmehr auch benötigt um die originären Aufgaben der Stadt Voerde sachgerecht zu bearbeiten. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Rahmenbedingung für die Umsetzung einer interkommuna-
len Zusammenarbeit mindestens bei dem Kriterium der Verfügbarkeit freier Personalkapazitäten 
nicht mehr vorliegt.  
 
Über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde keine gewinnorientierte Kostenerstattung defi-
niert. Die Erstattung umfasst die üblichen Personal- und Sachkosten gemäß des KGSt-Gutachtens 
„Kosten eines Arbeitsplatzes.“  
 
Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verlängert sich die Vereinbarung jeweils um 
zwei Jahre, wenn sie nicht neun Monate vor Ablauf des jeweiligen Endes der Vereinbarungsdauer 
gekündigt wird. Die Vereinbarung wäre somit spätestens bis zum 31.03.2024, mit Wirkung zum 
01.01.2025, zu kündigen.  
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/643 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 23.08.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Umbesetzung von Gremien 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die Umbesetzung folgender Gremien: 
 
1. Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied  
 Carmen Steldermann-Tafel      Ralf Dickmann 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Mark Sarres 
 
 Bau- und Betriebsausschuss: 
 für das ehemalige Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel      Ralf Dickmann 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Ralf Dickmann      Stefan Meiners 
 
 Kultur- und Sportausschuss: 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Marcel Emmerichs (s. B.)     Ralf Dickmann 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Tanja Kolbe 
 
 Rechnungsprüfungsausschuss: 
 für das unbesetzte Mitglied     Stefan Meiners 
 für das stellvertretende Mitglied  
 Stefan Meiners      Melina Gievers (s. B.) 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Stefan Weltgen 
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 Schulausschuss: 
 für das ehemalige beratende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Melina Gievers (s. B.) 
 für das beratende stellvertretende Mitglied  
 Britta Dickmann      Stefan Meiners 
 
 Sozialausschuss: 
 für das unbesetzte beratende Mitglied  Stefan Meiners 
 für das beratende stellvertretende Mitglied  
 Ralf Dickmann      Britta Dickmann 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Stadtentwicklungsausschuss: 
 für das ehemalige Mitglied  
 Carmen Steldermann-Tafel      Melina Gievers (s. B.) 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Oliver Indefrey      Bastian Lemm 
 
 Wahlausschuss: 
 für das Mitglied 
 Britta Dickmann      Stefan Meiners 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Britta Dickmann 
 
 Wahlprüfungsausschuss: 
 für das unbesetzte beratende Mitglied   Stefan Meiners 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Stefan Meiners      Ralf Dickmann 
 
 Arbeitskreis Gebühren/Abfall: 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Marcel Emmerichs (s. B.).     Stefan Meiners 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Christian Reselski 
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 Arbeitskreis Senioren und Barrierefreiheit: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Carmen Steldermann-Tafel     Britta Dickmann 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Joachim Kinder 
 für das stellvertretende Mitglied 
 Doris Kann-Guedes      Uwe Goemann 
 
 Arbeitskreis Sport und Kultur: 
 für das unbesetzte stellvertretende Mitglied   Melina Gievers (s. B.) 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Doris Kann-Guedes 
 
 Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung: 
 für das ehemalige stellvertretende Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Arbeitskreis Grünflächen: 
 für das ehemalige ordentliche Mitglied 
 Holger Junker (s. B.)      Greta Rühl 
 
 Arbeitskreis Schule: 
 für das ehemalige Mitglied 
 Carmen Steldermann Tafel     Melina Gievers (s. B.) 
 
 Für den Arbeitskreis Wohnumfeldverbesserung erfolgt keine Nachbesetzung. 
 
 Die Anzahl der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger ändert sich im Ausschuss für Lie-
 genschaften und Wirtschaftsförderung auf 5, im Stadtentwicklungsausschuss auf 6 und im 
 Rechnungsprüfungsausschuss auf 2. 
 
2. Beirat Stadtmarketing: 
 für die ehemalige Vertreterin  

Carmen Steldermann Tafel    Stefan Meiners 
 
 Der Stadtrat benennt die Ratsfrau Elke Kleinschmidt zur 1. stellvertretende Vorsitzende für 
 den Arbeitskreis „Seniorenangelegenheiten und Barrrierefreiheit“.  
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Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 22.08.2023 hat die UV-Fraktion auf Grund des Todes von Frau Steldermann-
Tafel Nach- bzw. Umbesetzung diverser Gremien beantragt. Die Umbesetzungswünsche sind im 
Beschlussvorschlag wiedergegeben. 
Nach der Mandatsniederlegung von Holger Junker hat die SPD-Fraktion mit Mail vom 12.09.2023 
ihre Nachbesetzungsvorschläge eingereicht. Diese sind ebenfalls im Beschlussvorschlag wiederge-
geben. 
Die entsprechenden Wahlen für die Ausschüsse und Arbeitskreise erfolgen nach § 50 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Der Bürgermeister hat gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW hierbei 
kein Stimmrecht. 
Die Benennung der stellv. Arbeitskreisvorsitzenden erfolgt nach § 1 Abs. 3 Ziffer 10 der Zuständig-
keitsordnung der Stadt Voerde (Ndrrh.). Der Bürgermeister hat hierbei Stimmrecht.  
Die Ergänzungswahl zum Beirat des Stadtmarketing Voerde e. V. erfolgt nach § 50 Abs. 2 GO NRW; 
hier hat der Bürgermeister Stimmrecht. 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/621 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 26.06.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Ergänzungswahl zum Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat wählt Frau Nicole Weltgen als Nachfolgerin von Herrn Christoph Weßler als neues 
stimmberechtigtes Mitglied für das Diakonische Werk des Kirchenkreises Dinslaken sowie Herrn 
Christian Brüninghoff als Nachfolger von Frau Mariele Reppenhorst als stellvertretendes stimmbe-
rechtigtes Mitglied für den Bund der deutschen katholischen Jugend in den Jugendhilfeausschuss . 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
Sachdarstellung: 
Mit E-Mail vom 22.06.2023 hat das Diakonische Werk des Kirchenkreises Dinslaken mitgeteilt, dass 
das bisherige stimmberechtigte Mitglied, Herr Christoph Weßler, in den Ruhestand geht und daher 
Frau Nicole Weltgen als seine Nachfolgerin vorgeschlagen wird. 
 
Mit E-Mail vom 28.08.2023 hat der der Pastoralreferent Markus Gehling der Kath. Kirchengemeinde 
St. Peter und Paul Voerde für den Bund der deutschen kathischen Jugend mitgeteilt, dass für die 
Nachfolge seiner Stellvertreterin Mariele Reppenhorst Herr Christian Brüninghoff vorgeschlagen 
wird. 
 
Die Ergänzungswahl erfolgt gemäß § 4 Abs. 2 AG KJHG i. V. m. § 50 Abs. 2 GO NRW. 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/619 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 26.06.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Antrag der FDP-Fraktion vom 12.06.2023 
hier: Aufstellung eines Trinkwasserspenders am Haus Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 12.06.2023 hat die FDP-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) FDP Antrag Trinkwasserspender im Stadtgebiet 
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Fraktionsvorsitzender: Bernd Benninghoff Tel.: 0160 220 0500 Volksbank Rhein Lippe eG  
Stellv. Fraktionsvorsitzende: Doris Pöggel Internet-Adresse: IBAN DE82356605991014589003 
Fraktionsgeschäftsführer: Jürgen Berger www.fdp-voerde.de BIC GENODED1RLW 

 

 

Ratsfraktion FDP Voerde – Rathausplatz 20 – 46562 Voerde   
  Telefon: 0160 220 0500 

Herrn Bürgermeister  E-Mail: info@fdp-voerde.de 

Dirk Haarmann  Internet: www.fdp-voerde.de 

Rathausplatz 20   

46562 Voerde   
   

   

   

   

   

   

  Datum: 12. Juni 2023 
 
 

Betr.: Antrag der Fraktion der Freie Demokratische Partei im Stadtrat der Stadt Voerde 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
im Zuge des Klimawandels verändert sich auch in Voerde das Klima. Es gibt immer längere 
Trockenperioden, welche nicht nur Herausforderungen für Flora und Fauna bedeuten. Auch 
Bürgerinnen und Bürger, die sich länger draußen aufhalten (z.B. Radfahrer oder spielende 
Kinder), müssen für ausreichend Flüssigkeitszufuhr sorgen. Das Europäische Parlament hat 
das ebenfalls erkannt und mit der Richtlinie (EU) 2020/2184 vom 16. Dezember 2020 über 
die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 435 vom 23.12.2020, S. 1) 
Anforderungen an das deutsche Recht gestellt, um das Problem zu lösen.  Die Bundesregie-
rung hat daher das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zum 04. Jan. 2023 angepasst. Insbeson-
dere steht im §50 (1): 

Die der Allgemeinheit dienende Wasserversorgung (öffentliche Wasserversorgung) ist eine 
Aufgabe der Daseinsvorsorge. Hierzu gehört auch, dass Trinkwasser aus dem Leitungsnetz 
an öffentlichen Orten durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt wird, soweit dies tech-
nisch durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen Gegebenhei-
ten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist. 

Um dem Gesetz und dem Bedürfnis der Voerde Bürgerinnen und Bürger nachzukommen, 
beantragt die Fraktion der FDP einen geeigneten Trinkwasserbrunnen am Spielplatz „Haus 
Voerde“ aufzustellen und zu betreiben. Zusätzlich soll geprüft werden, ob geeignete Sponso-
ren gewonnen werden können, um das Vorhaben möglichst kostenneutral darzustellen.  
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Fraktionsvorsitzender: Bernd Benninghoff Tel.: 0160 220 0500 Volksbank Rhein Lippe eG  
Stellv. Fraktionsvorsitzende: Doris Pöggel Internet-Adresse: IBAN DE82356605991014589003 
Fraktionsgeschäftsführer: Jürgen Berger www.fdp-voerde.de BIC GENODED1RLW 

 

Mit einem geeigneten Trinkwasserbrunnen können Bürgerinnen und Bürger kostenlos Trink-
wasser im öffentlichen Raum beziehen und gleichzeitig steigert es die Attraktivität des Stan-
dortes und lädt zu einer längeren Verweildauer ein.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ratsfraktion FDP Voerde 
Jürgen Berger 
Geschäftsführer der FDP Ratsfraktion 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/626 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 24.07.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 19.07.2023 
hier:  Anpassung energetische Maßnahmen Hallenbad Voerde  
 - Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszustand 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 19.07.2023 hat die SPD-Fraktion den als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) SPD Antrag Wassertemperatur 
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         Voerde,  19.07.2023  

Stadt Voerde 
Bürgermeister  
Dirk Haarmann 
Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 

Anpassung energetische Maßnahmen Hallenbad Voerde  

Hier: Rückführung der Wassertemperatur in den Ursprungszustand  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dirk Haarmann,  

 

2022 wurden verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs 
im Hallenbad Voerde durchgeführt.  Die Verwaltung hat im Sport - und 
Kulturausschuss über die erzielten deut l ichen Einsparungen berichtet.  
 
Aufgrund der nun veränderten Situat ion beantragt die SPD -Fraktion eine 
Anpassung der Maßnahmen dahingehend, dass die Temperatur des 
Schwimmerbeckens mit der W iedereröffnung wieder um zwei Grad Celsius auf 
das vorher ige Niveau (28 Grad) angehoben wird und damit in den 
Ursprungszustand zurückgesetzt wird .  
Die SPD-Fraktion beantragt dies mit dem Ziel,  wieder allen Besucher innen und 
Besuchern das Schwimmen im Hallenbad Voerde in wärmeren Beckenwasser 
zu ermöglichen.  
 
Auf der Grundlage der von der Verwaltung vorgelegten Zahlen sieht die SPD -
Fraktion vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und der ökologischen 
Auswirkungen die Notwendigkeit ,  an der Schl ießung der Sauna und dem 
Verzicht auf  den Warmbadetag festzuhalten.  
 
Über die dadurch erzielten Einsparungen sol l nach Abschluss der nun 
anstehenden Hallenbadsaison im Kultur- und Sportausschuss berichtet 
werden. 
 
 
Mit f reundlichen Grüßen  

 
 
Bastian Lemm 
SPD 

 

SPD - Fraktion Stadt  Voerde  
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/652 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 04.09.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 31.08.2023 
hier: Busanbindung von Möllen für Schüler*innen sicherstellen 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 31.08.2023 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE Antrag Busverbindung Möllen 
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Gabriele Rohr     Ingrid Hassmann 

Fraktionssprecherin    Stellv. Fraktionssprecherin, Fraktionsgeschäftsführerin 

g.rohr@gruene-voerde.de   i.hassmann@gruene-voerde.de 

 

Stadt Voerde 

Herrn Bürgermeister Haarmann 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

Per E-Mail: fraktionsantraege@voerde.de 

 

Voerde, 31.08.2023 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Busanbindung von Möllen für Schüler*innen sicherstellen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 

die Schließung des Bahnübergangs an der Schwanenstraße ist eine leider unvermeidliche Belas-

tung der Mobilität in unserer Stadt und hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. 

Schüler*innen, die aus Möllen mit dem Bus zum 

Gymnasium Voerde pendeln, mussten auch bisher 

schon mit erheblichen Einschränkungen umgehen, 

da ein Teil der Busse der Linie 25 nur bis zur Halte-

stelle Kurfürstenring verkehrte. Durch den Wegfall 

dieser Haltestelle und der Kürzung der betreffen-

den Busse zur neuen Endhaltestelle Alexander-

straße verschärft sich diese Situation erheblich. 

Insbesondere für den Nachmittagsbereich ergibt 

sich eine prekäre Lage, da die Busse der Linie 25 

mit Abfahrt um 13:20 Uhr und 15:20 Uhr vom 

Schulzentrum Nord nur bis zur Alexanderstraße 

verkehren. Lediglich der Bus ab 16:30 Uhr verkehrt 

bis Dinslaken und somit auch über Möllen. 

 

 

 

 

Gabriele Rohr 

Fraktionssprecherin 
 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

fraktion@gruene-voerde.de 

Abb. 1: Verlauf der Linie 25. 

Rot: Aktueller Verlauf. 

Blau: Durch die Schließung des 

Bahnübergangs eingestellte Bereiche. 

Gestrichelt: Verlängerung nach Dinslaken, nicht 

von allen Bussen der Line 25 bedient. 

Quelle: OpenStreetMap via NIAG 
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Gabriele Rohr     Ingrid Hassmann 

Fraktionssprecherin    Stellv. Fraktionssprecherin, Fraktionsgeschäftsführerin 

g.rohr@gruene-voerde.de   i.hassmann@gruene-voerde.de 

Für Schüler*innen aus Möllen, die um 13:05 oder um 15:10 am Gymnasium Voerde Schulschluss 

haben, steht somit kein durchgehender Bus zur Verfügung. In Anbetracht der Tatsache, dass das 

Gymnasium Voerde im Zuge der Wiedereinführung von G9 in der Sekundarstufe I keinen Unter-

richt mehr in der 7. Stunde (15:10-16:20) anbietet, betrifft dies alle Möllner Schüler*innen des 

Gymnasiums Voerde der Klassenstufen 5-10 an jedem Schultag, die der Stufen 11-13 an zwei 

Schultagen pro Woche. 

Für die betreffenden Schüler*innen bleibt nur die Option, an der Haltestelle Voerde Rathausplatz 

auszusteigen und von dort 2-3 km nach Möllen zu laufen oder in einen Bus der Linie 918 bzw. in 

einen von Voerde Rathausplatz nach Dinslaken verkehrenden Bus der Linie 25 umzusteigen. Es 

ist davon auszugehen, dass dies regelmäßig zu Komplikationen führen und die Attraktivität des 

Schulstandorts Voerde für Einwohner*innen von Möllen weiter unterminieren wird. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt daher, bei NIAG und VRR darauf hinzuwirken, die 

Busse der Linie 25 mit Abfahrt um 13:20 Uhr und 15:20 Uhr vom Schulzentrum Nord werktags 

von der Haltestelle Alexanderstraße bis Dinslaken, mindestens aber bis zur Haltestelle Friedrich-

straße zu verlängern.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Gabriele Rohr 

Fraktionssprecherin 
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TOP  9 DS 17/652 

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 

31.08.2023 

hier: Busanbindung von Möllen für 

Schüler*innen sicherstellen

Stadtrat 26.09.2023

1

Seite 69 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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Übersicht LINIENführung 25 + 918
Seite 70 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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LINIE 25
Seite 71 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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„normale LINIE 25 nach Schließung“

Zustimmung zur Variante 3   

Seite 72 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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Schülerverkehr LINIE 25- Neu IST
Seite 73 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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Schülerverkehr LINIE 25: aktuell nach Schließung
Seite 74 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)
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Schülerverkehr LINIE 25: NEU 

Antrag bereits abgearbeitet:
• Abfahrt GV 13:20 + 15:20 Uhr
bis Haltestelle Friedrichsstraße
• Abfahrt 16:30 Uhr bleibt 

erhalten 
- Durchgängig !!!  

Zustimmung zur Variante 3 + Schülerverkehr  
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/654 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 07.09.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.09.2023 
hier: Einrichtung von Fahrradständern am Waldfriedhof Friedrichsfeld 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 04.09.2023 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE Antrag Fahrradständer 
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Gabriele Rohr     Ingrid Hassmann 

Fraktionssprecherin    Stellv. Fraktionssprecherin, Fraktionsgeschäftsführerin 

g.rohr@gruene-voerde.de   i.hassmann@gruene-voerde.de 

 

Stadt Voerde 

Herrn Bürgermeister Haarmann 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

Per E-Mail: fraktionsantraege@voerde.de 

 

Voerde, 04.09.2023 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Einrichtung von Fahrradständern am Waldfriedhof      

Friedrichsfeld 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 

derzeit gibt es auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs Friedrichsfeld an der Hindenburgstraße keine 

adäquate Möglichkeit zum Abstellen und Anschließen von Fahrrädern. Eine entsprechende Anre-

gung wurde bereits in der 2. Bürgerveranstaltung zum Radverkehrskonzept von Bürger*innenseite 

getätigt (vgl. Radverkehrskonzept für die Stadt Voerde, S. 77) 

Die Schaffung von Abstellmaßnahmen wird im Radverkehrskonzept nur als flankierende Maß-

nahme behandelt und nur für fünf Standorte expliziert (Bahnhöfe Voerde und Friedrichsfeld, 

Marktplätze Voerde, Spellen, Friedrichsfeld; vgl. Radverkehrskonzept für die Stadt Voerde, S. 53-

57). Auch wenn diese unzweifelhaft die bedeutsamsten Standorte darstellen, darf sich die Ertüch-

tigung der Fahrrad-Infrastruktur nicht darauf beschränken. Vielmehr muss das Ziel zukunftswei-

sender Verkehrspolitik eine Ertüchtigung der Infrastruktur in der gesamten Fläche sein. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt daher die Einrichtung von Fahrradständern am 

Parkplatz des Waldfriedhofs Friedrichsfeld. Diese sind möglichst als Anlehnbügel auszuführen, 

sodass Fahrräder leichter gegen Diebstahl gesichert werden können.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Gabriele Rohr 

Fraktionssprecherin 

Gabriele Rohr 

Fraktionssprecherin 
 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

fraktion@gruene-voerde.de 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/655 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 07.09.2023 

 

Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerung, Verwaltungsmanage-
ment 

Fachdienst Zentrale Dienste 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 07.09.2023 
hier: Key Performance Indikatoren für Infrastruktur 
 
Beschlussvorschlag: 
ohne 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben vom 07.09.2023 hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den als Anlage beigefügten 
Antrag gestellt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage: 
(1) GRÜNE Antrag Key Performance Indikatoren 
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Gabriele Rohr     Ingrid Hassmann 

Fraktionssprecherin    Stellv. Fraktionssprecherin, Fraktionsgeschäftsführerin 

g.rohr@gruene-voerde.de   i.hassmann@gruene-voerde.de 

 

Stadt Voerde 

Herrn Bürgermeister Haarmann 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

Per E-Mail: fraktionsantraege@voerde.de 

 

Voerde, 07.09.2023 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Key Performance Indikatoren für Infrastruktur 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haarmann, 

um viele Projekte der Zukunft stemmen zu können, ist eine stabile Infrastruktur innerhalb der 

Kommune von essentieller Bedeutung. Insbesondere die Versorgung mit Strom und Daten wird 

eine immer höhere Aufmerksamkeit erfordern, da insbesondere die Energiewende inklusive der 

Elektrisierung des Individualverkehrs eine größere Herausforderung wird. 

Ob zwingend Maßnahmen notwendig sind um die Versorgung der Geschäfte, Haushalte, E-Fahr-

zeugen und Einrichtungen zu sichern, kann man nur mit einem umfassenden Reporting feststel-

len. Es ermöglicht die Identifikation von grundlegenden Schwachstellen in der Infrastruktur und 

ermöglicht auch Vergleichspotentiale der einzelnen Stadtteile und eventuell sogar anderer Kom-

munen. Darüber hinaus gehend hilft es bei zukünftigen Ausschreibungsaktivitäten, z. B. be-

stimmte Grenzwerte vertraglich einzufordern. Insbesondere in Bezug auf die Datenversorgung, ist 

es sicherlich möglich, die notwendigen Daten bei den Netzbetreibern zu erfragen. 

Daher beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, falls nicht schon vorhanden: 

Die Stadtverwaltung möge die Einrichtung von Key Performance Indikatoren für die Strom und 

Datenversorgung prüfen. Insbesondere sollten diese aufzeigen, wie zuverlässig die Strom und 

Datenversorgung in Voerde arbeitet. Ausfallzeiten, Fehlerbehebungszeiten, Gesamtzuverlässig-

keit und mehr sollten jährlich in den passenden Ausschüssen und im Stadtrat der Politik und Öf-

fentlichkeit präsentiert und auf der Webseite in Zusammenfassung verfügbar gemacht werden.   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Gabriele Rohr, Fraktionssprecherin 

Gabriele Rohr 

Fraktionssprecherin 
 

Rathausplatz 20 

46562 Voerde 

fraktion@gruene-voerde.de 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/641 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 18.08.2023 

 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Haushalt und Controlling 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 zur Kenntnis 

Stadtrat 26.09.2023 zur Kenntnis 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im II. Quartal 2023 
 
Beschlussvorschlag: 
Die in der Anlage zur Drucksache Nr. 17/641 nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen im Zeitraum 01.04. – 30.06.2023 werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
Die vom Kämmerer genehmigten nachzuweisenden Mehrauszahlungen im II. Quartal 2023 führen 
zu Mehrauszahlungen in der Finanzrechnung des Jahres 2023 in Höhe von 19.212,45 €. Die be-
troffenen Produktbereiche sowie die entsprechenden Deckungen sind in der Nachweisung (s. An-
lage) angegeben. 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 83 (2) GO sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, 
über deren Leistung der Kämmerer entschieden hat, dem Rat zur Kenntnis zu geben. Ausgenom-
men hiervon sind geringfügig e über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. 
 
In der Anlage zur Drucksache beigefügten Nachweisung sind die für den Haushalt im II. Quartal 
2023 durch den Kämmerer genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen aufgeführt und begründet. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) DS17-641_Anlage_II Quartal 2023 
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Anlage zur Drucksache Nr. 17/641 

 Nachweisung der vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen im II. Quartal des Haushaltsjahres 2023 
 

Produktbereich 
Projekt 

Bezeichnung Haushaltsansatz  
inkl. Reste 

€ 

Überschreitung 
 

€ 

Begründung 

 
 

Finanzrechnung 

 
11 
 
7.100579.700.300 

 
Innere Verwaltung 
 
Baul. Maßn. Umkleide-
gebäude SpA Spellen 

 
 
 

0,00 € 
 

 
 

 
10.712,45 € 

 
 
Es wurde ein gefördertes Projekt in Kooperation mit dem SV Spellen abgewi-
ckelt. Ergänzend wurden dabei aus technischen Gründen die Abwasserleitun-
gen erneuert, die nicht in der ursprünglichen Kalkulation enthalten waren. Die 
Deckung erfolgt aus dem Projekt 7.100499 Alleebad Voerde. 
 

 
12 
 
7.100042.718 

 
Sicherheit und Ordnung 
 
Anschaffung + Ausrüs-
tung v. Löschfahrzeu-
gen 

 
 
 

0,00 € 

 
 
 

8.500,00 € 

 
 
Aus einsatztaktischen Gründen wurde seitens der Einheit Löhnen ein privater 
Traktor leihweise als Zugfahrzeug für das MZB Rhein eingesetzt. Dieser Trak-
tor wurde nun seitens des Eigentümers veräußert. Um die Verfügbarkeit des 
einsatztaktischen Mittels dauerhaft sicherzustellen, wurde die Anschaffung des 
Traktors vorgenommen. Die Deckung erfolgt aus den Projekten 7.100042, 
7.100249 (Inventar Feuerwehr) und 7.100499 (Alleebad Voerde). 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/644 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 24.08.2023 

 

Fachbereich Bürgerservice, Allgemeine Ordnung 

Fachdienst Feuerwehr, Allgemeine Ordnung, Verkehr 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
hier: Beschaffung eines Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeuges (HLF 20) für die Freiwillige 
Feuerwehr Voerde 
 
Beschlussvorschlag: 
Die nachfolgende, entsprechend § 60 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GO NRW getroffene Dringlichkeits-
entscheidung wird gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

• Die für die Beschaffung des HLF 20 zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 80.000 € 
werden überplanmäßig aus Projekt Sanierung Rathaus gedeckt. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 

Folgejahre 
Erträge

Aufwendungen

einmalig jährlich x

ja nein

Betrag: Deckung:

erstes Jahr
konsumtive  Aufwendungen

Bemerkungen:

0 €

über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung 
erforderlich

Mittel sind in ausreichender 
Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €

 

S
ei

te
82

vo
n

48
7

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
26

.0
9.

20
23

S
ta

dt
ra

t
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:2

2.
09

.2
02

3)



Drucksache 17/644 DS Seite - 2 - 

 

Produktbereich:

Maßnahme:

Vorjahre 2023 2024 2026

E inzahlungen/Auszahlungen 
der Investitionsmaßnahme:
Einzahlungen

Auszahlungen 530.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 530.000 € 0 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie 
folgt veranschlagt:
Einzahlungen

Auszahlungen 450.000 €

städt. Eigenanteil 0 € 450.000 € 0 € 0 €

Abweichung zur b isherigen 
Veranschlagung
Einzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 €

Auszahlungen 0 € -80.000 € 0 € 0 €
städt. E igenanteil
+Ve rb e sse ru n g  /  -
Ve rsc h le c h te ru n g

Betrag:
x 80.000 €

Folgejahre 

Folgeerträge

Folgeaufwendungen

Zinsaufwand
Abschreibungen ./. Auflösung 
SoPo

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich

ja nein

Betrag:

0 €

Folgekosten sind bereits in 
ausreichender Höhe veranschlagt

Deckung:über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung lfd. Jahr 
erforderlich

0 €

530.000 €

530.000 €

0 €

Jahr der 
Fertigstellung 

80.000 €

Investitionsmaßnahmen

Gesamtsumme

450.000 €

0 €-80.000 €

450.000 €

Folgekosten

0 € 0 €

über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung lfd. Jahr 
erforderlich

Deckung:
Die Deckung erfolgt  überplanmäßig aus dem Projekt  7.100417.700.200
(Sanierung Rathaus).

0 € 0 €-80.000 €

Bemerkungen:

2025

0 €

später

0 €0 €

12-320 (7.100042)

Aufteilung auf Haushaltsjahre

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges (HLF)

0 €

0 €

0 €

0 € 0 €

0 €

0 €

 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Hinsichtlich der Ersatzbeschaffung für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) der Einheit 
Voerde, wurde in Verbindung mit der Feuerwehr ein Leistungsverzeichnis erstellt. Aufgrund einer 
durchgeführten Marktanalyse im Jahr 2023 war davon auszugehen, dass die veranschlagten 
Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 450.000 € für das Fahrgestell sowie dem feuerwehrtechni-
schen Aufbau auskömmlich sind. 
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Drucksache 17/644 DS Seite - 3 - 

 

Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wurde lediglich ein Angebot abgegeben (Fa. Schling-
mann GmbH & Co. KG). Das Ergebnis der Ausschreibung übersteigt die zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel um 68.247,98 € brutto. Des Weiteren müssen zusätzlich finanzielle Mittel für die 
Überführung/Anmeldung des Fahrzeuges sowie Reisekosten für Besprechungen und Einweisun-
gen einkalkuliert werden.  
 
Da das Fahrzeug Teil des Brandschutzkonzeptes der Stadt Voerde ist, kann auf eine Beschaffung 
nicht verzichtet werden. Es wird keine Möglichkeit gesehen, das Fahrzeug zu einem späteren Zeit-
punkt preisgünstiger zu beschaffen. Aufgrund dessen, sollte die Vergabe erfolgen. Der Mehrbedarf 
von 80.000 € kann überplanmäßig aus dem Projekt 7.100417.700.200 (Sanierung Rathaus) ge-
deckt werden. 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 Zuständigkeitsordnung Stadt Voerde muss der Rat der Leistung von überplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zustimmen, soweit sie erheblich sind. Erheblich sind 
überplanmäßige Auszahlungen ab einem Betrag von 40.000 €. 
 
Um eine Auftragserteilung innerhalb der Bindefrist zu ermöglichen, erfolgte eine Dringlichkeitsent-
scheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW. 
 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Dringlichkeitsentscheidung vom 23.08.2023 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/648 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 27.08.2023 

 

Fachbereich Bauen und Technische Infrastruktur 

Fachdienst Gebäudemanagement 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Genehmigung einer Eilentscheidung 
Hier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Neubau der Kita Spellen 
 
Beschlussvorschlag: 
Die nachfolgende Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.08.2023 wird gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 3 GO genehmigt: 
 
„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
GO die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100561.700.200 „Neubau Kita Spellen“ 
in Höhe von 734.000 €. Als Deckung dient das PSP 7.100577.700.200 „Neubau Kita Grünstraße“.“ 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
Siehe Drucksache 17/628 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung:  

 
 
 
Sachdarstellung: 
Wie in der Drucksache 17/628 dargelegt, hatte der Bau- und Betriebsausschuss am 11.05.2021 mit 
der Drucksache 17/162 eine Ausführung der Kita Spellen in Massivbauweise beschlossen und  
das planende und bauleitende Architekturbüro hatte in der Vorentwurfsphase Kosten für die Kosten-
gruppen 300 und 400 in Höhe von 1.879.635,00 ermittelt.  
 
Während der Planungs- und Bauphase ergaben sich Veränderungen gegenüber dieser Kosten-
schätzung. Es kam zum einen zu einer Vergrößerung der Nutzfläche um ca. 6,8 % und zum anderen 
ergaben sich Mehrkosten durch den Aufzug, die beengten Grundstücksverhältnisse und die niedri-
ger kalkulierten Ausschreibungsergebnisse bei den Gewerken „Rohbau, Fenster, Innentüren, Lüf-
tung und Putz.  
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Drucksache 17/648 DS Seite - 2 - 

 

 
Der Baukostenmehrbedarf lässt sich in erster Linie auf Baupreissteigerungen (z.B. ca. 15,5 % bei 
Büro- und gewerblichen Betriebsgebäudeneubauten) zurückführen. Bei einem Bauvolumen von 
3,5 Mio.€ ergäben Preissteigerungen von 15,5 % innerhalb nur eines Jahres Mehrkosten von 
542.500 €, hinzu kommen weitere Kosten Dritter für den verlängerten Planungs- und Ausführungs-
zeitraum. 
 
Der finanzielle Mehrbedarf konnte nicht ohne Reduzierung des notwendigen Raumbedarfs oder 
Qualitätseinbußen durch Einsparungen kompensiert werden.  
 
Die Eilentscheidung über die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel in Höhe von 734.000 € durch 
den Haupt- und Finanzausschuss wurde aus den genannten Gründen und um Störungen und Still-
stand im Bauablauf zu vermeiden, erforderlich. 
 
Die Eilentscheidung bedarf gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO der nachträglichen Genehmigung durch 
den Stadtrat. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Drucksache_17-628_DS_Mehrkosten Neubau Kita Spellen 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/628 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 25.07.2023 

 

Fachbereich Bauen und Technische Infrastruktur 

Fachdienst Gebäudemanagement 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Bau- und Betriebsausschuss 03.08.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 03.08.2023 beschließend 
 
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Neubau der Kita Spellen  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
GO die überplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100561.700.200 „Neubau Kita Spellen“ 
in Höhe von 734.000 €.  
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Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 

Vorjahre 2022 2023 2025

E inzahlungen/Auszahlungen 
der Investitionsmaßnahme:
Einzahlungen 2.028.100 €

Auszahlungen 76.194 € 673.150 € 3.600.750 €

städt. Eigenanteil 76.194 € 673.150 € 1.572.650 € 0 €

Maßnahme ist bereits wie 
folgt veranschlagt:
Einzahlungen 0 € 1.158.000 € 870.100 €

Auszahlungen 76.194 € 2.000.000 € 1.500.000 €

städt. Eigenanteil 76.194 € 842.000 € 629.900 € 0 €

Abweichung zur b isherigen 
Veranschlagung
Einzahlungen 0 € -1.158.000 € 1.158.000 € 0 €

Auszahlungen 0 € 1.326.850 € -2.100.750 € 0 €
städt. E igenanteil
+V e rb e sse ru n g  /  -
Ve rsc h le c h te ru n g

Betrag:
x 773.900 €

Folgejahre 

Folgeerträge

Folgeaufwendungen

Zinsaufwand 69.660 €
Abschreibungen ./. Auflösung 
SoPo 38.700 €

Summe Folgeaufwand einmalig jährlich x

ja nein x

Betrag:

0 € 108.360 €

0 €

0 €

Aufteilung auf Haushaltsjahre

0 €

2024

0 €

später

0 €

0 €

0 €#########

Bemerkungen:

Der höhere Folgeaufwand wird im Haushaltsplan 2024 ff. veranschlagt.

0 €

3.576.194 €

Folgekosten

0 € 0 €

über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung lfd. Jahr 
erforderlich

Deckung:

7.100577 Neubau Kita Grünstraße (39.900 € Genehmigung Kämmerer)

-942.750 €

Jahr der 
Fertigstellung 

773.900 €

Gesamtsumme

1.548.094 €

0 €-773.900 €

2.028.100 €

4.350.094 €

2.321.994 €

0 €

2.028.100 €

0 €

Folgekosten sind bereits in 
ausreichender Höhe veranschlagt

Deckung:über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung lfd. Jahr 
erforderlich

 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Nach aktueller Kostenfeststellung bzw. Kostenprognose des Architekturbüros ergibt sich beim Bau 
der Kita Spellen eine deutliche Baukostensteigerung gegenüber dem zuvor vom Architekturbüro und 
den Fachplanern geschätzten Gesamtkostenbedarf. Die aktuelle Kostenprognose geht von 4,35 Mio 
(+ 734 T €) aus. Für die Herstellung der Außenanlagen sollen im nächsten Sitzungslauf Mittel für 
2024 angemeldet werden.  
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Begründung für den Mehrkostenbedarf: 
 
Der Bau- und Betriebsausschuss hatte am 11.05.2021 mit der Drucksache 17/162 eine Ausführung 
der Kita Spellen in Massivbauweise beschlossen. Hierzu hatte das planenende und bauleitende Ar-
chitekturbüro in der Vorentwurfsphase Kosten für die Kostengruppen 300 und 400 in Höhe von 
1.879.635,00 € bei einer NGF von 841 m² (ca. 833 m² Nutzfläche ohne Aufzug) ermittelt.  
 
Der sich derzeit in der Umsetzung befindliche Ausführungsentwurf hat eine Nutzfläche von ca. 890 
m² ohne Aufzug und ist somit ca. 6,8 % größer. Durch diese Vergrößerung waren rd. 129.000 € 
Mehrkosten einzuplanen.  
 
Bei den Ausschreibungen „Rohbau, Fenster, Innentüren, Lüftung und Putz“ ergaben sich insgesamt 
rd. 408.000 € Mehrkosten mit sehr deutlichen Abweichungen (4 x nach oben und 1 x nach unten) 
von den Kostenberechnungen der beteiligten (Fach)Planer. Insgesamt haben auch einzelne Ge-
werke in der Winterphase für Verzögerungen im Bauablauf gesorgt (u.a. Mehrfachausschreibung 
des Gewerkes „Innentüren“). 
 
Aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse entstand ein erhöhter Material- und Arbeitsauf-
wand für die Baureifmachung und Zugänglichkeit zum Baugrundstück.  
 
Der Baukostenmehrbedarf lässt sich in erster Linie auf Baupreissteigerungen zurückführen.  
 
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat folgende Preissteigerungen bei Wohngebäuden von Fe-
bruar 2022 – Februar 2023 festgestellt: 
 
Rohbauarbeiten  + 13,7 % 
Betonarbeiten  + 15,2 % 
Mauerarbeiten + 12,7 % 
Dachdeckung/ 
Dachabdichtung + 17,1 % 
Ausbauarbeiten + 16 % 
 
Die Neubaupreise für Büro- und gewerbliche Betriebsgebäude stiegen lt. Destatis um ca. 15,5 %. 
 
Bei einem Bauvolumen von 3,5 Mio.€ ergäben sich bereits innerhalb eines Zeitraumes von 12 Mo-
naten 15,5 % Baupreissteigerungen von 542.500 €. Hinzu kommt die Preissteigerung für den dar-
überhinausgehenden Planungs- und Bauzeitraum sowie Mehrkosten von mind. 100.000 € aufgrund 
evtl. Ansprüche aus der Bauleitungszeitverlängerung bei Fachplanern zuzüglich eventueller Ansprü-
che der ausführenden Firmen. 
 
Trotz intensiver Bemühungen der Verwaltung, zusammen mit dem Architekturbüro bei verschiede-
nen Gewerken eine Baukostenreduzierung, z.B. durch eine alternative Ausführungsart, zu erreichen, 
konnte der Mehrbedarf durch Einsparungen nicht kompensiert werden, ohne den notwendigen 
Raumbedarf und den Qualitätsstandards einzuschränken. 
 
Aktuell ergibt sich somit ein zusätzlicher Finanzbedarf von rd. 734.000 €.  
 
Insgesamt stehen aus den Vorjahren und diesem Jahr Mittel i.H. von 3.616.093,69 € für die Umset-
zung der Baumaßnahme zur Verfügung. Diese teilen sich wie folgt auf: 
 

     76.193,69 € aus 2021 für Einrichtungsgegenstände 
2.000.000,00 € für 2022  
1.500.000,00 € für 2023 
     39.900,00 € aus 2023 als überplanmäßige Ausgabe 
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Aus den genannten Gründen ist eine Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel in Höhe von 734.000 
€ erforderlich. 
 
Es wird vorgeschlagen, die zusätzlichen Mittel aus dem PSP 7.100577.700.200 „Neubau Kita Grün-
straße“ als Deckung bereitzustellen, wenn seitens des Haupt- und Finanzausschusses dem Vor-
schlag der Verwaltung gemäß. Drucksache 17/629 gefolgt wird, die Baumaßnahme an einen Dritten 
zu übertragen.  
 
Gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 der Zuständigkeitsordnung besitzt der Haupt- und Finanzausschuss eine 
Entscheidungsbefugnis für Angelegenheiten des Rates, die keinen Aufschub dulden.  
 
Der nächste Stadtrat tagt am 26.09.2023, so dass erst danach weitere Aufträge für diese Baumaß-
nahme hätten erteilt werden können. Die Eilentscheidung ist notwendig, um Störungen und Stillstand 
im Bauablauf zu vermeiden. 
 
Die Eilentscheidung wird dem Rat der Stadt Voerde in seiner Sitzung am 26.09.2023 zur Genehmi-
gung vorgelegt. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
 
 
 
 
 

S
ei

te
91

vo
n

48
7

-
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
26

.0
9.

20
23

S
ta

dt
ra

t
(a

kt
ua

lis
ie

rt
:2

2.
09

.2
02

3)



STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/474 DS 3. Er-
gänzung

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 10.08.2023 

 

Fachbereich Bauen und Technische Infrastruktur 

Fachdienst Tiefbau 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Genehmigung einer Eilentscheidung 
Hier: Bereitstellung weiterer außerplanmäßiger Mittel für die Erneuerung der Straße An der 
Schule 
 
Beschlussvorschlag: 
Die nachfolgende Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses vom 03.08.2023 wird gemäß 
§ 60 Abs. 1 Satz 3 GO genehmigt: 
 
„Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt im Rahmen einer Eilentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 
GO die weitere außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das PSP 7.100587.700.003 „Ausbau 
Straße An der Schule“ in einer Höhe von 130.000,00 €. Als Deckung dient das PSP 
7.100571.700.003 „Ausbau Kreisverkehr Bahnhofstr./Alexanderstr.“.“ 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
Siehe Drucksache 17/474, 2. Ergänzung 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

 
 
Sachdarstellung: 
Wie in der Drucksache 17/474, 2. Ergänzung, dargelegt, wurden die Arbeiten zur Erneuerung der 
Straße „An der Schule“ öffentlich ausgeschrieben. 
 
Zur Submission am 17.07.2023 hatten 6 Bieter ein Angebot abgegeben, deren Angebotssummen 
alle oberhalb der zuvor vom Ing.-Büro geschätzten Kostenermittlung der Leistungsphase 6 lagen. 
 
Die Angebotsprüfung ergab, dass die Kostensteigerungen im Bereich des Straßenbaus aufgrund 
der zurzeit hohen Kosten für Beschaffung und Entsorgung von Baustoffen begründet sind. Der Bie-
terreihenfolge war zu entnehmen, dass eine überwiegend dichte marktangepasste Preiskalkulation 
auf annähernd gleichem hohem Niveau vorlag. Das Ingenieurbüro bestätigte, dass gegen eine Zu-
schlagserteilung an den preisgünstigsten Bieter keine Bedenken bestehen, da an der Wirtschaftlich-
keit der Vergabe keine Zweifel bestehen. Der Markt gebe derzeit kein anderes Preisgefüge her. 
 
Da insbesondere der Bau des zusätzlichen Parkplatzes als Ersatz für die auf dem Schulhof wegfal-
lenden Parkplätze (Aufstellung der Schulcontainer) keinen zeitlichen Aufschub zuließ, hat der Haupt- 
und Finanzausschuss in seiner Sondersitzung am 03.08.2023 im Rahmen einer Eilentscheidung 
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 130.000 € 
zugestimmt. Die Auftragserteilung an den preisgünstigsten Bieter erfolgte umgehend. 
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Die Eilentscheidung bedarf gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 GO der nachträglichen Genehmigung durch 
den Stadtrat. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/569 DS 1. Er-
gänzung

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 25.08.2023 

 

Fachbereich Finanzen und Steuern 

Fachdienst Haushalt und Controlling 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Schulausschuss 07.09.2023 zur Kenntnis 

Bau- und Betriebsausschuss 14.09.2023 zur Kenntnis 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 zur Kenntnis 

Stadtrat 26.09.2023 zur Kenntnis 
 
Priorisierung und Festlegung der Abfolge der umzusetzenden Investitionsmaßnahmen 
(Hoch- und Tiefbau) – hier: Projektdurchlaufplanung / Kapazitätsplanung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die nachfolgenden Ausführungen der Verwaltung und die in der Anlage dargestellten Ausführungs-
planungen, auf deren Grundlagen nachfolgend der Haushaltsplanentwurf 2024 / 2025 erstellt wird, 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung:  

 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit der Drucksache 17/569 hat die Verwaltung die Vorgehensweise und das Ergebnis der im Rah-
men der für die anstehende Haushaltsplanung 2024 / 2025 festzulegende Priorisierung der Maß-
nahmen im Hoch- und Tiefbau vorgestellt. Die Vielzahl und der Umfang der anstehenden Projekte 
führt dazu, dass die zur Verfügung stehenden Kapazitäten für eine zeitnahe, parallele Umsetzung 
nicht ausreichen, weshalb zur Festlegung einer sinnvollen Bearbeitungsreihenfolge zunächst die 
vorgenannte Priorisierung vorgenommen wurde. 
 
In einer darauf aufbauenden, deutlich weitergehenden und konkretisierenden Betrachtung wurde 
nun durch die Fachdienste 7.1 (Tiefbau) und 7.3 (Gebäudemanagement / Hochbau) jeweils eine 
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anzunehmende Ablaufplanung mit zeitlicher Einordnung der Projektbearbeitung vorgenommen, die 
der Drucksache als Anlage beigefügt ist.  
 
Dabei ist die Darstellung für den Fachdienst 7.1 (Anlage 2) bereits gegenüber den ersten Analysen 
weiterentwickelt und stellt, basierend auf in hoher Auflösung verfügbaren Erfahrungs- und IST-Wer-
ten, Stundenbedarfe bereits projektweise und personenscharf dar. Im Zuge der Datenaufbereitung 
wurde der Projektplan deutlich feiner gegliedert, um eine klare Aufgaben- und Personenzuordnung 
möglich zu machen. Gegenüber der mit DS 17/569 vorgelegten Priorisierungsliste umfasst die aktu-
elle Darstellung mit 65 Einzelprojekten daher etwa doppelt so viele Maßnahmen wie bisher. Die 
angestrebte Abwicklungsreihenfolge richtet sich aber unverändert vor allem nach der notwendigen 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (vor allem aus dem Abwasserbeseitigungskonzept sowie aus dem 
Landeswassergesetz NRW, bereits bestehender Beschlüsse oder laufender Förderungen).  
 
Die Ermittlungen für den Fachdienst 7.3 (Anlage 1) sind im Wesentlichen weiterhin nach dem Be-
helfsverfahren des „Krefelder Modells“ (vgl. Sachdarstellung in DS 17/569) erfolgt, das Personalbe-
darfe in gestaffelten Bewertungsstufen aus den zu erwartenden Kosten einer Maßnahme ableitet. 
Dieses Modell wurde hier aufgrund der hohen Komplexität der Projekte und der in vielen Fällen noch 
nicht hinreichend konkretisierten Umsetzungspläne zunächst fortgeführt, wo möglich und sinnvoll 
jedoch durch individuelle Bedarfsberechnungen angereichert. So ist erneut darauf hinzuweisen, 
dass dieses Modell nur eine indikative Bewertung darstellt, die auch nicht alle wertbeeinflussenden 
Faktoren vollständig berücksichtigen kann. So sind beispielsweise die für die Personalbedarfsermitt-
lung grundsätzlich ausschlaggebenden Kostenansätze teilweise nur mit den reinen Baukosten je 
qm² nach BKI-Tabellen bewertet, die Stellenanteile, die sich aus ggf. anfallenden Nebenkosten (Be-
gleitung Vorplanung, etc.) ergeben können, wären noch zu ergänzen. 
Außerdem ist ein wesentlicher Faktor die ausgesprochen hohe Arbeitsbelastung aus Aufgaben der 
Bauunterhaltung, die konsumtiv im Ergebnisplan darzustellen sind. Im Bereich Instandhaltung sind 
aktuell Maßnahmen im Umfang von rd. 2 Mio. EUR bilanziell zurückgestellt, die dringlich in den 
kommenden beiden Haushaltsjahren und dann zusätzlich zur laufenden Bauunterhaltung darzustel-
len und personell zu bedienen sind. 
 
Insgesamt verdeutlichen beide Darstellungen, dass selbst bei bereits priorisierter Vorgehensweise 
die Personalausstattung der technischen Bereiche nicht ausreicht, um die Projektbearbeitung im 
eigentlich erforderlichen und gewünschten Umfang durchzuführen. Die Besetzung der bereits be-
schlossenen und ausgeschriebenen Stellen in beiden Fachdiensten ist allerdings mit jeweils nur 
einer neuen Person (Tiefbau: ein Mitarbeiter ab 10/2023; Hochbau: eine Mitarbeiterin ab 01/2024) 
mit bislang nur teilweise erfolgt.   
 
Die Verwaltung wird unter Fortsetzung der Stellenbesetzungsverfahren die Personaleinsatzplanung 
für die Fachdienste 7.1 und 7.3 weiterentwickeln, fortschreiben und in geeigneter Weise künftig mo-
nats- und personenscharf abbilden.  
 
Die Besetzung der zusätzlichen, mit dem Nachtrag zum Stellenplan (DS 17/555 vom 10.03.2023) 
beschlossenen Stellen in den Fachdiensten 7.1 und 7.3 muss mit allem Nachdruck weiterverfolgt 
werden, um die Fähigkeit, notwendige Projekte in angemessenen Zeitfenstern abzuwickeln und vor 
allem auch Unterhaltungsaufgaben zum Erhalt der städtischen Vermögensgegenstände im erforder-
lichen Umfang wahrzunehmen, wiederherzustellen. 
 
Dem Bau- und Betriebsausschuss wird über die sich daraus ergebende Auslastungssituation sowie 
mögliche Auswirkungen auf die Projektbearbeitung ab dem Jahr 2024 in jeder Sitzung berichtet. 
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Anlage(n): 
(1) Projektplan Hochbau 
(2) Projektplan Tiefbau 
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Anlage 1 zu DS 17/569
1. ErgänzungProjektplan 2024 - 2028

Projekte Hochbau - Investiv

Rang 
Prio

Beginn Ende Jan. Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Garage Feuerwehr Spellen 1 laufend Aug. 24 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Gesamtschule: Sanierung Altbau laufend laufend Dez. 25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Neubau Kita Spellen laufend laufend Dez. 24 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,25 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Neubau Kita Grünstraße 2 laufend Dez. 24

Kita Am GV: Erweiterung/Umbau 2 Okt. 23 Jul. 27 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung / Umbau OWS (Interim) 1 2 Jan. 24 Jul. 24 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

Erweiterung / Umbau OWS (Interim) 2 2 Jan. 25 Jul. 25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung / Umbau OWS (Interim) 3 2 Jan. 26 Jul. 26 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung / Umbau OWS (Interim) 4 2 Jan. 27 Jul. 27 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Neubau Otto-Willmann-Schule 2 Jan. 24 Jul. 28 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Astrid-Lindgren-Schule: Interim 1 9 Jan. 24 Jul. 24 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Astrid-Lindgren-Schule: Erweiterung 9 Aug. 25 Aug. 28 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Erweiterung GS Friedrichsfeld (OGS / 
Klasse): Interim 1

11 Jan. 24 Jul. 24 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung GS Friedrichsfeld 
(OGS/Klasse): Interim 2

11 Jan. 25 Jul. 25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung GS Friedrichsfeld 
(OGS/Klasse): Interim 3

11 Jan. 26 Jul. 26 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung GS Friedrichsfeld (OGS) 11 Aug. 25 Aug. 28 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Erweiterung Kita Chr. Morgenstern (5. 
Gruppe)

11

Mobiles Familienbüro 16 Jan. 25 Dez. 25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Neubau Kita Voerde Mitte-Ost 16 Okt. 24 Jul. 26

Rückbau / Ersatz Containerdorf Schwanstr. 16

Kernsanierung EKS Interim 19 Jan. 24 Apr. 26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Kernsanierung EKS 19 Apr. 24 Apr. 26 0,10 0,10 0,10 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,24 0,24 0,24 0,24

Erweiterung EKS (OGS / Klasse) Interim 1 19 Dez. 24 Jul. 25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Erweiterung EKS (OGS) 19 Aug. 26 Jun. 29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Betriebsgebäude Kanalunterhaltung 19 Jan. 26 Dez. 28 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

FW Voerde: Neubau/Anbau/Umbau 24 Jun. 27 Dez. 28 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Bauliche Maßnahmen 
Kindertageseinrichtungen

25

Erweiterung GS Regenbogenschule (OGS) 
Interim 1

25 Dez. 24 Jul. 25 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Erweiterung GS Regenbogenschule (OGS) 
Interim 2

25 Dez. 25 Jul. 26 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Erweiterung GS Regenbogenschule (OGS) 25 Aug. 26 Jun. 29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Waldfriedhof: Neubau Aussegnungshalle 
und Betriebsgebäude

25 Jan. 26 Jun. 28 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

Erneuerung Wasseraufbereitung 
Hallenbad

30 Sep. 23 Dez. 24 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Baul. Maßnahmen Asylstandorte 31

DGH G'hamm: Sanierung 32 Aug. 25 Dez. 26 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Sanierung Denkmal "Alte Schule" 32 Jan. 25 Dez. 26 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Sanierung Rathaus 32

Alleebad Voerde 32 Jul. 24 Sep. 26 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Erneuerung / Kernsanierung 3-fach TH SZ neu Jan. 25 Sep. 25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Erneuerung / Kernsanierung 2-fach TH GV neu Jan. 25 Sep. 25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Laufende Bauunterhaltung laufend laufend 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68

Abarbeitung Rückstellungen 
"Instandhaltung"

laufend laufend 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Personalbedarf (VZÄ) gesamt 8,19 8,19 8,19 8,04 8,04 7,79 8,13 7,52 7,37 7,37 7,37 7,37 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,63 7,63 7,27 7,27 7,27 7,48 7,48 7,48 7,48 7,24 7,24 7,24 7,44 7,44 7,04 7,04 7,04 7,11 7,11 7,11 7,11 7,11 7,16 7,16 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 5,95 5,55 4,09 4,09 4,09 4,09

VZÄ verfügbar 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

Über-/Unterdeckung Personalkapazität

-1,69

-1,69

-1,69

-1,54

-1,54

-1,29

-1,63

-1,02

-0,87

-0,87

-0,87

-0,87

-1,09

-1,09

-1,09

-1,09

-1,09

-1,09

-1,09

-1,13

-1,13

-0,77

-0,77

-0,77

-0,98

-0,98

-0,98

-0,98

-0,74

-0,74

-0,74

-0,94

-0,94

-0,54

-0,54

-0,54

-0,61

-0,61

-0,61

-0,61

-0,61

-0,66

-0,66

-0,37

-0,37

-0,37

-0,37

-0,37

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,55

0,95

2,41

2,41

2,41

2,41
2024 2025 2026 2027 2028
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Anlage 2 zu DS 17/569
 1. Ergänzung

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt Bearb. Art Baubeginn 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

0
Projektübergreifende Tätigkeiten (Antragsprüfungen, 
Planungsbegleitung, Bürgernachfragen, Gremienvorbereitung, 
Fachdienstübergreifende Koordinierung, Eigenorganisation, etc.)

alle EXT laufend 7.650 h 7.650 h 7.650 h 7.650 h 7.650 h 7.650 h 7.650 h 7.650 h

1 Dezentrale Niederschlagswasserbehandlung NN ABK 2023 100 h 200 h

2 Verlegung DRL und Pumpwerk Alter Hammweg Esz EXT 2023 50 h

3 Ausbau Druckrohrleitung Pumpwerk Bahnhofstraße Esz EXT 2023

4 Entwässerung EÜ Grenzstraße Esz EXT 2023 40 h

5 EÜ Grenzstraße Re EXT 2023 40 h

6 GEP, MW-Entlastungsnachweis, hydr. Sanierung Os LWG 2023 100 h

7 An der Schule Hü VOE 2023 160 h

8 Ausbau Birkenweg Os ABK 2024 220 h 50 h

9 Ausbau Grenzweg Os ABK 2024 170 h 75 h 25 h

10 RKB Friedhofstraße Os ABK 2024 150 h 50 h

11 RW-Beseitigung Krummackerweg NN ABK 2024 70 h

12 Druckrohrleitung Kasselweg Esz EXT 2024 100 h

13 MW-Kanal EÜ Spellener Str Esz EXT 2024 100 h 75 h 60 h

14 Ausbau Bahnunterführung Spellener Straße Re EXT 2024 75 h 150 h 20 h

15 Ausbau Schwanenstraße Esz EXT 2024 160 h 60 h

16 Umlegung RW-Kanal BÜ Steinstraße Esz EXT 2024 150 h 50 h 20 h

17 RW-Kanal Weseler Str Li EXT 2024 220 h 20 h

18 Alte Hünxer Straße Re FÖR 2024 350 h 350 h 350 h 150 h 25 h

19 Ausbau Radweg Mehrstraße Hü FÖR 2024 70 h 20 h

20 Umgestaltung von Bushaltestellen NN FÖR 2024 60 h 120 h 20 h

21 Radweganbindung Breiter Deich NN FÖR 2024 125 h 25 h

Seite 98 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)



Anlage 2 zu DS 17/569
 1. Ergänzung

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt Bearb. Art Baubeginn 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

22 Renaturierung Mommbach (E20) NN LWG 2024 200 h 70 h

23 Wasserversorgungskonzept Li LWG 2024 40 h

24 Ausbau Bahnhofstraße Hü VOE 2024 100 h 350 h 325 h 150 h

25 Stichweg Handwerkerstraße Hü VOE 2024 200 h 40 h

26 Ausbau Friedhofstraße NN VOE 2024 50 h 350 h 350 h 150 h

27 RSB + RWK Posaunenstraße Os VOE 2024 280 h 250 h 30 h 20 h

28 Ausbau Am Steg Hü VOE 2024 220 h 30 h

29 Ausbau Auf dem Hövel Hü VOE 2024 220 h 30 h

30 Erschließung Wohnbeb. Heidestraße Li EXT 2025 10 h 150 h 500 h 100 h 10 h

31 Rathausplatz Ost Re FÖR 2025 150 h 350 h 350 h 200 h

32 Stichstraße Gewerbestraße NN VOE 2025 40 h 150 h 20 h

33 Ausbau Posaunenstraße Os VOE 2025 40 h 220 h 20 h 20 h

34 Ausbau Auf dem Bünder Hü VOE 2025 100 h 325 h 325 h 100 h

35 SW-Kanal Auf dem Bünder Hü VOE 2025 30 h 50 h 50 h 10 h

36 RKB Schwanenstraße Os ABK 2026 20 h 150 h 300 h 50 h

37 Städtebaulichen Anpassungsmaßn.G'Hamm Os EXT 2026 5 h 150 h 250 h 100 h 20 h

38 Betreuung HW-Schutz Mehrum 3 Os EXT 2026 100 h 30 h 200 h 150 h 50 h 20 h

39 Ausbau Bruckhausener Leitgraben NN FÖR 2026 200 h 100 h 150 h 150 h 75 h 100 h

40 Ausbau Wirtschaftswege Be FÖR 2026 150 h 20 h 150 h 100 h

41 Ausbau Rönskenstraße Re VOE 2026 50 h 150 h 350 h 350 h 150 h 50 h

42 Umbau Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alexanderstraße Hü VOE 2026 50 h 50 h 350 h 325 h 100 h

43 Ausbau Buchenweg NN VOE 2026 75 h 220 h 50 h

44 Neubau Werterhalt (1 Straßenzug a 250 m pro Jahr) Esz VOE 2026 100 h 450 h 500 h 500 h 500 h 500 h 500 h
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Anlage 2 zu DS 17/569
 1. Ergänzung

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt Bearb. Art Baubeginn 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

45 RW-Kanal An der Landwehr Hü ABK 2027 20 h 10 h 250 h 20 h

46 SW-/RW-Kanal Bruchkamp Re ABK 2027 50 h 250 h 150 h

47 RW-Kanal + Straßenbau Horstweg NN ABK 2027 50 h 250 h 100 h

48 Ausbau Holthausener Straße Os ABK 2027 20 h 50 h 220 h 220 h 30 h 20 h

49 RW-Kanal + Straßenbau Ginsterweg Os ABK 2027 75 h 220 h 50 h

50 P+R - Anlage Bahnhofstraße NN FÖR 2027 100 h 150 h 50 h

51 SW-/RW-Kanal Nuykensbusch NN VOE 2027 50 h 150 h 20 h

52 RW-Kanal Hahnenstraße NN VOE 2027 50 h 250 h 30 h

53 Ausbau Bruchkamp Re VOE 2027 50 h 250 h 150 h

54 RW-Kanal westl. Steinstraße + Straßenbau NN VOE 2027 100 h 350 h 100 h 50 h

55 RW-Kanal Friesenring NN ABK 2028 25 h 150 h 20 h

56 RW-Kanal Jahnstraße NN ABK 2028 25 h 150 h 20 h

57 RW-Kanal Schweizer Straße (Süd) + Straßenbau Hü ABK 2028 50 h 250 h 50 h

58 RW-Kanal + Straßenbau Memellandstraße Re ABK 2028 50 h 250 h 100 h

59 Ausbau Ziegelkamp Os ABK 2028 20 h 50 h 100 h 220 h 50 h

60 Straßenendausbau Wohnbeb. Heidestraße Li EXT 2028 10 h 150 h 400 h 150 h 25 h

61 Abkopplung Friedrichsfeld-Ost Os FÖR 2028 30 h 50 h 150 h 150 h 50 h

62 RW-Kanal Akazienweg NN VOE 2028 20 h 220 h 20 h

63 RW-Kanal Im Waldwinkel NN VOE 2028 20 h 220 h 20 h

64 Ausbau Vorderbruchweg Hü VOE 2028 50 h 220 h 50 h

65 RKB Steinstraße Os ABK 2029 20 h 150 h 300 h 50 h

66 Ausbau SW Grundstückshausanschlüsse Esz EXT laufend 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h

67 Ausbau RW Grundstückshausanschlüsse Esz EXT laufend 25 h 25 h 25 h 25 h 25 h 25 h 25 h 25 h

Seite 100 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)



Anlage 2 zu DS 17/569
 1. Ergänzung

Projektplan 2024 - 2028

Projekte Tiefbau - Investiv

Nr. Projekt Bearb. Art Baubeginn 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

68 Unterstützung bei Tiefbauarbeiten im Bereich FD 7.3 Li EXT laufend 325 h 325 h 325 h 325 h 325 h 325 h 325 h 325 h

69 städt. Gebäude, Spielplätze, Parkanlagen, Ausgleichspl. Ha EXT laufend 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h

70 Kontrolle Aufbrüche Versorger, Breitbandausbau Be EXT laufend 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h

71 Betreuung Breitbandausbau Be EXT laufend 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h 850 h

72 Grundstücksentwässerung / Wasserbehördl. Erl. Oy EXT laufend 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h 1.700 h

73 SW-Kanalsanierungen Inliner Esz LWG laufend 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h

74 SW-Kanalsanierungen offene Bauweise Esz LWG laufend 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h

75 SüwVO-Inspektion Esz LWG laufend 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h 150 h

76 Ergänzung der SW-Pumpwerke Esz LWG laufend 50 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h 100 h

77 Starkregenmanagement Li LWG laufend 200 h 200 h 200 h 200 h 200 h 200 h 200 h 200 h

78 Investive Straßensanierung NN VOE laufend 75 h 75 h 75 h 75 h 75 h 75 h 75 h 75 h

Jahressumme 18.760 h 18.430 h 19.445 h 19.320 h 17.805 h 16.075 h 14.835 h 14.500 h

Mitarbeiter SOLL (entsprechend Bedarfsermittlung) 11,0 10,8 11,4 11,4 10,5 9,5 8,7 8,5

Mitarbeiter IST 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

(Ing.-) Mitarbeiter Bedarf -2,0 -1,8 -2,4 -2,4 -1,5 -0,5 0,3 0,5

Legende Maßnamenart Legende Tätigkeit
Städtische Maßnahme VOE Vorbereitung (Planung, Anträge, Beteiligungen, etc.)
ABK-Maßnahme (Pflichtaufgabe) ABK Baudurchführung
Maßnahme Dritte EXT Nachbereitung (Abrechnung, Beiträge, Fördermittel)
Gesetzliche Verpflichtung LWG Wiederkehrende Einzelarbeiten
Fördermaßnahme FÖR Konzeptarbeit
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/636 DS 1. Er-
gänzung

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 22.09.2023 

 

Fachbereich Stabsstelle 

Fachdienst Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Neuorganisation des Stadtmarketing Voerde 
Antrag der SPD - Fraktion vom 12.07.2021 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Rat der Stadt Voerde nimmt die Darstellung der Verwaltung zur Wahrnehmung 
der Aufgaben des Stadtmarketings innerhalb der städtischen Wirtschaftsförderung 
zur Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, auf der Basis von 1,5 zusätzlichen 
Stellenanteilen im Produktbereich 57 (Wirtschaftsförderung) das in der Drucksache 
skizzierte Aufgaben- und Organisationsmodell bis zur kommenden Ratssitzung ent-
scheidungsreif auszuarbeiten. 

2. Über den Veränderungsdienst sind zur Beschlussfassung darüber hinaus unter Be-
rücksichtigung der zu erwartenden Erträge durch Sponsoring die erforderlichen Sach-
aufwendungen einzuplanen. Dabei werden diese um die mit dem ursprünglich ange-
dachten Organisationsmodell über eine GmbH verbundenen administrativen Aufwen-
dungen reduziert. 

 
3. Die unter 1. genannten Auswirkungen auf den Stellenplan sind im Entwurf für den 

Doppelhaushalt 2024 / 2025 bereits enthalten. Abhängig von der Zuordnung des Auf-
gabenbereichs „Liegenschaftsmanagement“ sind ggf. darüber hinaus entstehende 
Stellenbedarfe über den Veränderungsdienst aufzuzeigen. 

 
4. Die innerhalb des GmbH-Modells aufgezeigte Beteiligung der Werbegemeinschaften, 

Unternehmen und anderer wird über eine geeignete Struktur gewährleistet. Hierzu 
wird der Bürgermeister gebeten, ebenfalls zur kommenden Ratssitzung einen Vor-
schlag auszuarbeiten. 

 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
Für die 1,5 Stellen kann von einem finanziellen Aufwand von 110.000 Euro ausgegangen werden. 
 
Die Sachkosten (z.B. Veranstaltungsbudget) können aktuell noch nicht abschließend beziffert wer-
den. Eine konkrete Summe wird im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushalt 2024/2025 
nachgereicht. 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 
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Drucksache 17/636 DS 1. Ergänzung Seite - 2 - 

 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung:  

 
 
 
Sachdarstellung: 
Auf die bisher in der Thematik behandelten Drs. Nr. 522 und 636 wird verwiesen. 
Der Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung hat in seiner Sitzung am 29.08.2023 
das von der Verwaltung ausgearbeitete Modell zur Gründung einer Stadtmarketing Voerde GmbH 
in nicht öffentlicher Sitzung beraten (s. Drs. 17/636). Diese Strukturempfehlung der Verwaltung 
setzte die zuvor in der für die Neuorganisation eingerichteten Arbeitsgruppe unter Beteiligung u.a. 
von Fraktionsvertretern des Rates der Stadt Voerde erarbeiteten Empfehlungen um.  
 
Insbesondere in Anbetracht der mit der GmbH-Gründung und deren laufenden Betriebs verbunde-
nen administrativen Aufwendungen und der sich generell abzeichnenden deutlichen Verschlechte-
rung der allgemeinen kommunalen Finanzausstattung, die ebenso für die Stadt Voerde zu erwarten 
ist, konnte der Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung keine Beschlussempfehlung 
gem. Verwaltungsvorschlag zur Gründung der GmbH abgeben. 
 
Die Notwendigkeit eines städtischen Engagements in dieser Sache unterstreichend wurde der Bür-
germeister gebeten, ein alternatives Modell auszuarbeiten, wie die Aufgaben in gleicher bzw. ähnli-
cher Form innerhalb der Verwaltung, konkret der städtischen Wirtschaftsförderung, abgebildet wer-
den können. Dabei sei zumindest zu erwarten, dass die administrativen Kosten einer GmbH (Grün-
dung, Prüfung und Jahresabschluss, Buchhaltung, ext. Steuerberatung, Büromiete u.a.) vermieden 
werden könnten. 
Ggf. könnten sich auch bedingt durch den Umstand, dass beide Stellen der Wirtschaftsförderung 
vakant werden und kurzfristig nach zu besetzen sein werden, Möglichkeiten zur Reduzierung des 
einzurichtenden Stellenumfangs ergeben. 
 
Das Konzept zur Gründung der Marketing-GmbH sah bisher die Einrichtung von 2,5 Vollzeitäquiva-
lenten für folgende Aufgabenbereiche vor:  
 
1,0 Geschäftsführung / Citymanagement 
1,0 Veranstaltungsmanagement 
0,5 Büroassistenz/Sachbearbeitung. 
 
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Liegenschaften ist ebenfalls mit 2,5 VZÄ ausgestattet: 
 
1,0 Leitung / Wirtschaftsförderung / Liegenschaftsmanagement 
1,0 Wirtschaftsförderung / Tourismus / Breitbandversorgung u.a. 
0,5 Sachbearbeitung Liegenschaftsmanagement / Büroassistenz. 
 
Im Zuge der Nachbesetzung der Stellen in der Wirtschaftsförderung ergibt sich die Möglichkeit, die 
Aufgaben des Citymanagements dort anzusiedeln. Diese Möglichkeit besteht vor dem Hintergrund, 
dass die Vermarktung von freien städtischen Gewerbegrundstücken zukünftig in den Hintergrund 
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Drucksache 17/636 DS 1. Ergänzung Seite - 3 - 

 

treten wird, da diese bis auf wenige Flächen nicht mehr verfügbar sind und auch die Neuentwicklung 
von Gewerbeflächen, die über die Stadt vermarktet werden könnten, nicht absehbar ist. Damit eröff-
net sich die Möglichkeit, die Wirtschaftsförderungsaktivitäten für Bestandsunternehmen zu intensi-
vieren und dabei ein bisher eher nachrangig betrachtetes Citymanagement zu integrieren. 
 
Die Aufgaben des Veranstaltungsmanagements sowie die der Büroassistenz / Sachbearbeitung las-
sen sich jedoch nicht über Synergieeffekte reduzieren, so dass in der Summe von einem Stellenbe-
darf von 1,5 VZÄ ausgegangen wird. Vorbehaltlich einer abschließenden analytischen Stellenbe-
wertung ist von Stellenwerten von EG 10 TVÖD für das Veranstaltungsmanagement und EG 8 
TVÖD für die 0,5-Stelle Sachbearbeitung / Büroassistenz auszugehen. Die Bewertungen der beste-
henden Stellen in der Wirtschaftsförderung blieben unverändert. 
 
Da der Leiter der Stabsstelle in seinem Stellenumfang zu einem erheblichen Anteil von bis zu 50 % 
auch Aufgaben des Liegenschaftsmanagements wahrgenommen hat, ist bei Anreicherung seiner 
Stelle mit den Aufgaben des Citymanagements hierfür an anderer Stelle ein entsprechender Stel-
lenumfang vorzusehen. Die verwaltungsinternen Überlegungen hierzu konnten noch nicht finalisiert 
werden. Es ist daher nicht auszuschließen, dass über den Veränderungsdienst zum Stellenplan 
2025 / 2025 ein entsprechender Stellenanteil auszuweisen ist, wenn durch eine organisatorische 
Verlagerung der Aufgaben nicht weitere Synergieeffekte gehoben werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/634 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 08.08.2023 

 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 06.09.2023 vorberatend 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung des Landesentwick-
lungsplanes NRW 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) beschließt die als Anlage 1 der Drucksache Nr. 
17/634 beigefügte Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung 
des Landesentwicklungsplanes NRW. 
 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung:  

 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vom 16.06.2023 wurde den Kommunen Nordrhein-Westfalens die 
Möglichkeit zur Beteiligung an der zweiten Änderung des Landesentwicklungsplans NRW 
eröffnet. Die Unterlagen waren über die Internetseite des Ministeriums abrufbar. Die Betei-
ligung erfolgte im Zeitraum 23.06. – 28.07.2023. Die als Anlage beigefügte Stellungnahme 
der Stadt Voerde (Niederrhein) wurde am 26.07.2023 per Email fristgerecht versandt. Auf-
grund des kurzen Beteiligungszeitraumes in den Sommerferien wurde die Stellungnahme 
unter den Vorbehalt der Zustimmung des Rates gestellt. 
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Die Änderung des Landesentwicklungsplanes ergibt sich aus der Zielvorstellung des Bun-
des, Windenergie an Land und den Ausbau von Photovoltaikanlagen deutlich zu steigern. 
Vor diesem Hintergrund müssen die Rahmenbedingungen zum Ausbau der erneuerbaren 
Energien angepasst werden. Ziel ist es, die Transformation hin zur Klimaneutralität in Ein-
klang zu bringen mit den Erfordernissen der Raumordnung. Gem. § 2 Abs. 1 Raumord-
nungsgesetz (ROG) sind die Grundsätze der Raumordnung im Sinne der Leitvorstellung 
einer nachhaltigen Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 ROG anzuwenden und durch Festle-
gungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren. Als erster Schritt wird hierzu der Lan-
desentwicklungsplan (LEP) geändert. Anschließend und zum Teil auch bereits parallel wer-
den die jeweiligen Regionalpläne der Planungsregionen an die Vorgaben des Landesent-
wicklungsplanes angepasst bzw. die sich hieraus ergebenen Anforderungen umgesetzt. 
 
 
Begründung der Änderungen zur Windenergie 
 
Durch die Gesetzesbegründung zum Wind-an-Land Gesetz wird deutlich, dass die im Wind-
energieflächenbedarfsgesetz (WindBG) veröffentlichten Flächenbeitragswerte ebenso wie 
die Umsetzungsfristen Mindestvorgaben sind. Demnach besteht für den Plangeber auch die 
Möglichkeit, die Umsetzung der Flächenbeitragswerte deutlich früher zu erwirken. Dieses 
Ziel verfolgt auch die Landesregierung NRW, da nach dem derzeitig bekannten Stand der 
Planung in NRW insgesamt 43.050 ha für Windenergie landesweit ausgewiesen sind, was 
etwa 1,3 Prozent der Landesfläche NRW entspricht. Auf Ebene der Regionalplanung wer-
den nicht durchgängig Bereiche für Windenergie ausgewiesen. Um die im WindBG formu-
lierten Flächenziele für das Jahr 2032 in NRW von 1,8 % zu erreichen, besteht daher zwin-
gender Handlungsbedarf. 
 
Zur Umsetzung der im Wind-an-Land Gesetz festgelegten Vorgaben steht nach § 3 Abs. 2 
WindBG die Option zur Verfügung, die notwendigen Flächen in regionalen Raumordnungs-
plänen auszuweisen oder die Ausweisung durch die kommunalen Planungsträger zu si-
chern. Entscheidend für die Bewertung dieser Optionen ist die Betrachtung der Rechtsfolge 
aus § 249 Abs. 7 BauGB. Sollten die vorgegebenen Flächenbeitragswerte zu den beiden 
Stichtagen nach § 3 Abs. 1 WindBG Ende 2027 und Ende 2032 nicht erreicht werden, wären 
Windenergieanlagen im gesamten von der Zielverfehlung betroffenen Planungsraum privi-
legiert nach § 35 (1) Nr. 8 BauGB zulässig. Eine Steuerung des Ausbaus über Darstellungen 
in Flächennutzungsplänen, Ziele der Raumordnung sowie sonstige Maßnahmen der Lan-
desplanung wäre nicht mehr möglich. Dies ist aus Sicht der Landesregierung und auch aus 
Sicht der Stadt Voerde (Niederrhein) zu vermeiden.  
 
Aufgabe der Regionalplanung in NRW ist es, darauf hinzuwirken, dass die Ziele der Raum-
ordnung beachtet und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung be-
rücksichtigt werden (§ 9 Abs. 5 LPlG NRW). Den Trägern der Regionalplanung kommt damit 
bewusst eine zentrale Rolle bei der Abstimmung der unterschiedlichen Anforderungen an 
den Raum, insbesondere in diesem Fall der Erfüllung der Flächenbeitragswerte, zu. Auf 
diesem Weg ist den Städten und Gemeinden für die Festlegung der Windenergiebereiche 
die kommunale Planungshoheit entzogen worden. 
 
Die Situation in der Planungsregion des RVR unterscheidet sich in dem Punkt von den an-
deren Planungsregionen in NRW, dass bisher kein gemeinsamer Regionalplan für den ge-
samten Raum rechtskräftig geworden ist. Nach der aktuellen Zielsetzung soll die Verab-
schiedung des Regionalplanes im November 2023 erfolgen. Anschließend sollen etwa ab 
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dem Jahreswechsel in einem Verfahren der 1. Änderung die Vorgaben der zweiten Ände-
rung des Landesentwicklungsplanes umgesetzt werden.  
 
Nicht alle bestehenden Windkonzentrationszonen sind als Bereiche für Windenenergie in 
den Regionalplänen ausgewiesen. Dies gilt auch für die Fläche in Voerde in Bezug auf den 
derzeit noch rechtskräftigen Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) genauso wie für den aktu-
ellen Regionalplanungsentwurf des RVR. Damit eine Fläche als Windenergiebereich im Re-
gionalplan ausgewiesen und damit zur Erfüllung des Flächenbeitragswertes der Planungs-
region beitragen kann, müssen die Ausschlusskriterien aus der Flächenanalyse Wind der 
Landesanstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) angewendet wer-
den. Nach der Arbeitshilfe zum Wind-an-Land-Gesetz kann der Planungsträger bestehende 
Windkonzentrationszonen, die im Flächennutzungsplan ausgewiesen wurden, auf den Flä-
chenbeitragswert anrechnen. Ob dies allerdings eine rechtlich gesicherte Vorgehensweise 
ist, wenn die Ausschlusskriterien des LANUV nicht erfüllt werden, muss vom RVR im kom-
menden Änderungsverfahren des Regionalplanes beantwortet werden. Im Ergebnis kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend vom Fortbestand der Windkonzentrationsflächen als 
Windenergiebereiche ausgegangen werden und dies unabhängig davon, ob dort bereits 
Windenergieanlagen errichtet worden sind. Damit stehen die angeführten 43.050 ha ausge-
wiesener Windenergieflächen genauso auf der Ebene des Regionalplanes auf dem Prüf-
stand, wie die fehlenden 18.352 ha, um den Flächenbeitragswert von 61.402 ha (1,8 %) 
nach Ziel 10.2-2 LEP zu erfüllen.  
 
Die Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) bezieht sich deshalb auf das Ziel 10.2-2 
LEP und stellt die Erfüllungsmöglichkeit in der Planungsregion des RVR insbesondere durch 
die Konzentration auf nur wenige Kreise in Frage. Nach dem LANUV-Fachbericht verfügt 
der Kreis Wesel über ein Flächenpotential von 558 ha. Es fehlen Informationen darüber, auf 
welche Kommunen sich diese Potentiale in welcher Größe beziehen. Der RVR bezieht zu 
diesem Punkt in seiner Stellungnahme zur zweiten Änderung des Landesentwicklungspla-
nes ebenfalls kritisch Stellung. 
 
Aus diesem Punkt ergibt sich damit auch die zweite kritische Anmerkung der Stadt Voerde 
(Niederrhein). In der Zielformulierung zum Ziel 2.2-13 werden die regionalen Planungsträger 
angehalten, die Windenergiebereiche im erforderlichen Umfang bis 2025 festzulegen. Auf-
grund der beschriebenen Rahmenbedingungen ist dies unter Anwendung einer sorgsamen 
Abwägung eine Fristsetzung ohne erkennbaren Grund. Hier sollte Sorgsamkeit vor Schnel-
ligkeit gelten. 
 
 
Begründung der Änderungen zur Solarenergie 
 
Um einen gewünschten Ausbau von Photovoltaikanlagen zu erreichen, ergibt sich ebenfalls 
die Notwendigkeit, die bestehenden Festlegungen des Landesentwicklungsplans anzupas-
sen, um die Klimaschutzziele Nordrhein-Westfalens schnellstmöglich zu erreichen. 
 
Dabei ist es Ziel der Landesregierung neben den Maßnahmen zur Ausnutzung der Dachflä-
chen von Photovoltaikanlagen, auch der Technologie der Freiflächen-Solarenergie mehr 
Flächen als bisher zur Verfügung zu stellen. Dafür schafft die Änderung des Landesentwick-
lungsplans die notwendigen Voraussetzungen durch die Erweiterung der möglichen Flä-
chenkulisse.  
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Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wurde der Ausbaupfad für Photovol-
taik erheblich gesteigert und die Zielmarke von 215 Gigawatt installierter Leistung bis zum 
Jahr 2030 gesetzt. Gegenüber dem Ausbaustand Ende 2021 mit einer installierten Leistung 
von rund 59 Gigawatt bedeutet dies einen Netto-Zubau von 156 Gigawatt installierter Leis-
tung in weniger als einem Jahrzehnt, der hälftig, d.h. jeweils etwa 78 Gigawatt auf Dach- 
und auf Freiflächen erfolgen soll. 
 
Entgegen den Regelungen zur Windenergie bleibt bei der Solarenergie die kommunale Pla-
nungshoheit bestehen. Allein bei Anlagen in einem Abstand von bis zu 200 m beidseits einer 
Bundesautobahn oder einer übergeordneten Eisenbahnstrecke mit mind. zwei Hauptgleisen 
ist die Errichtung einer Freiflächen Photovoltaikanlage ohne Bauleitplanung nach § 35 (1) 
Nr. 8b BauGB privilegiert im Außenbereich möglich. Eine solche gebäudeunabhängige An-
lage wird größer als 100 qm sein und ist damit baugenehmigungspflichtig. 
 
Raumbedeutsam ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bei der Überschreitung der Größe 
von 2 ha. Für diese Anlagen wurden Im Ziel 10.2-14 Regelungen getroffen, die die Stadt 
Voerde (Niederrhein) auch unterstützt. Aus Sicht der Stadt Voerde (Niederrhein) ist der Aus-
bau der Dachflächen zu präferieren und der Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
aufgrund der Wertigkeiten der Freiräume nachrangig zu entwickeln.  
 
Deshalb unterstützt die Stadt Voerde (Niederrhein) auch den Grundsatz 10.2-17 wonach 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorzugsweise auf geeigneten Brachflächen oder Halden 
etc. errichtet werden sollen. Dies soll wiederum für alle Freiflächen-Photovoltaikanlagen un-
abhängig von der Raumbedeutsamkeit gelten. Selbst die zweite Priorität, Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen mit einem beidseitigen Abstand von 500 m entlang von Bundesfernstraßen 
und Landstraßen sowie überregionalen Schienenwegen zu errichten, würde einen erhebli-
chen Eingriff in den Freiraum der Stadt Voerde (Niederrhein) bedeuten. 
 
Dabei verweist die Stadt Voerde (Niederrhein.) auf die Grundsätze des ROG, die räumlichen 
Voraussetzungen für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nahrungs- und 
Rohstoffproduktion zu erhalten oder zu schaffen und Kulturlandschaften zu erhalten und zu 
entwickeln. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Land- und 
Forstwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen in ländli-
chen Räumen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten. Des-
halb sind die landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten insbesondere besonders ertrags-
fähiger und hochwertiger Ackerböden sowie von regionalplanerisch festgelegten landwirt-
schaftlichen Kernräumen zu erhalten. Ob tatsächlich spezielle Agri-Photovoltaikanlagen in 
der Lage sein werden die landwirtschaftliche Nutzung mit der Gewinnung von Solarenergie 
zu kombinieren, wird zumindest angezweifelt. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Stellungnahme 2. Änderung LEP 
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                                                                           Anlage zur Drucksache vom 12.09.2023 
 

 
Stellungnahme der Stadt Voerde (Niederrhein) zur Zweiten Änderung 
des Landesentwicklungsplanes NRW 
 
Die Landesregierung NRW beabsichtigt, den Landesentwicklungsplan (LEP) zu ändern, 
um damit die Voraussetzungen für den Ausbau der Windenregie und der Photovoltaik zu 
schaffen. Die Stadt Voerde begrüßt als Klimanotstandsgemeinde grundsätzlich den 
Einsatz erneuerbarer Energien und die damit einhergehenden rechtlichen Vorgaben. Die 
Stadt Voerde (Niederrhein) nimmt hierzu vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates mit 
den nachfolgenden Ausführungen Stellung. Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am 
26.09.2023 statt. 
 

Ziel 10.2-2 Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

Für Nordrhein-Westfalen sind insgesamt mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche 
planerisch für die Windenergie festzulegen. 

 
Dazu sind in den sechs Planungsregionen Bereiche für die Nutzung der 
Windenergie als Vorranggebiete in den Regionalplänen (Windenergiebereiche) in 
mindestens folgendem Umfang festzulegen: 

 
• Planungsregion Arnsberg: 13.186 ha 
• Planungsregion Detmold: 13.888 ha 
• Planungsregion Düsseldorf: 4.151 ha 
• Planungsregion Köln: 15.682 ha 
• Planungsregion Münster: 12.670 ha 
• Planungsregion des Regionalverbandes Ruhr: 2.036 ha 

 
Diese Vorranggebiete sind als Rotor-außerhalb-Flächen festzulegen. 

 

Stellungnahme: 

Dem in Ziel 10.2-2 benannten regionalen Flächenbeitragswert für die einzelnen 
Planungsregionen liegt die Potentialstudie des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV) zugrunde. Für diese landesweite Analyse wurden 
umfangreiche Daten und Kriterien herangezogen. Das Ergebnis für die Planungsregion des 
Regionalverband Ruhr (RVR), in der sich die Stadt Voerde (Niederrhein) befindet, weist den 
kleinsten Anteil aller Planungsregionen auf. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund 
des hohen Versiegelungsgrades einiger Ruhrgebietsstädte keine Windenergiegebiete 
vorgesehen werden können, so dass der Druck auf die umliegenden Kreise und Städte 
erheblich wächst. Der RVR verweist darauf, dass er 75 % der vom LANUV ermittelten 
Potentiale zu verorten hat und somit ein geringerer Spielraum als in anderen 
Planungsregionen bei der Auswahl von Festlegungen besteht. Leider kann auch die Stadt 
Voerde (Niederrhein) keinen Beitrag zur Entschärfung dieser Flächendrucksituation leisten, da 
bei Einhaltung aller vom LANUV vorgegebenen Ausschlusskriterien keine Potentialflächen 
mehr im Stadtgebiet verfügbar sind. Selbst die bisher im Flächennutzungsplan ausgewiesene 
und inzwischen durch vier Windenergieanlagen genutzte Windkonzentrationszone wäre mit 
diesen Ausschlusskriterien nicht mehr geeignet. In diesem Zusammenhang unterstützen wir 
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dabei die Forderung des RVR, die Aktualität der Daten zu den in der Potentialanalyse 
verwendeten Naturschutzgebieten zu überprüfen. Um das Ziel von 2.036 ha in der 
Planungsregion des RVR zu erreichen, müssen auch die bestehenden 
Windkonzentrationszonen die Ausschlusskriterien erfüllen. Wenn dies in den Randgebieten 
des Ruhrgebietes wie in Voerde nicht möglich sein sollte, wird der Handlungsspielraum immer 
kleiner. Die Regionalplanungsbehörde muss sich dann in der kurzfristig anstehenden 
Umsetzung im Regionalplan mit der Beibehaltung der vom LANUV gewählten 
Ausschlusskriterien beschäftigen.  

 
Ziel 10.2-13 Steuerung der Windenergienutzung im Übergangszeitraum 
 
Der Zubau von Windenergieanlagen erfolgt in Nordrhein-Westfalen zukünftig in 
Windenergiebereichen gemäß Ziel 10.2-2 sowie auf Sonderbauflächen, in 
Sondergebieten und mit diesen vergleichbaren Ausweisungen in 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Die Träger der Regionalplanung 
sind gehalten, diese Windenergiebereiche im erforderlichen Umfang bis 2025 
festzulegen. 

 
Bis zum Inkrafttreten der auf Grundlage des Landesentwicklungsplans in der Fassung 
vom 
XX. XX. 2023 angepassten jeweiligen Regionalplanung (Übergangszeitraum) erfolgt 
der Zubau von Windenergieanlagen auf den Flächen, die Regionalplanungsträger in 
ihren Planentwürfen vorsehen. 

 
Soweit solche Konzepte noch nicht vorliegen, sind große zusammenhängende für 
die Windenergie geeignete Flächen (Kernpotenzialflächen) für den 
Windenergieausbau zu nutzen. Diese Flächen eignen sich mangels 
raumordnungsrechtlicher Restriktion und der Möglichkeit zur Konzentration des 
Windenergieausbaus besonders zur planerischen Übernahme in die 
Regionalplanung. 

 
Außerhalb dieser Flächen widerspricht der Zubau in der Übergangszeit dem 
Steuerungsziel, soweit dieses nicht anderweitig gewahrt ist. Einem 
raumbedeutsamen Anlagenzubau außerhalb der vorbezeichneten Gebiete soll 
während des Übergangszeitraums im begründeten Einzelfall jeweils mit Maßnahmen 
des Raumordnungsrechts (§§ 12 des Raumordnungsgesetzes, 36 des 
Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen) begegnet werden. 

 
 

Stellungnahme: 

Es wird von der Stadt Voerde (Niederrhein) begrüßt, dass sich das Bundesland NRW in Bezug 
auf die Windenergie Ziele setzt, die über die Vorgaben des Bundes hinausgehen. Die 
Zeitplanung zur Festlegung von Windenergiebereichen im erforderlichen Umfang bis 2025 
durch die jeweilige zuständige Regionalplanungsbehörde ist deshalb grundsätzlich 
wünschenswert. Hierbei sollte allerdings eine Zeitvorgabe gewählt werden, die auch realistisch 
zu erreichen ist. Folgt man der Begründung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie des Landes NRW in der Begründung zu den Änderungen zur 
Windenergie, so verfügt das Bundesland bereits nach aktuellem Planungsstand über 43.050 
ha Flächen, die für Windenergie ausgewiesen sind. Dies entspricht 1,3 % der Landesfläche, 
so dass der vom Bund im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vorgegebene Wert von 
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1,1 % bis Ende 2027 bereits erreicht ist. Allerdings müssen zur Bestätigung dieses Wertes die 
Abstandsbereiche und Ausschlussvorgaben des LANUV auch auf diese bestehenden 
Standorte angewendet werden. Erst nach dieser Ermittlung wird deutlich werden, wie viele 
ausgewiesene Standorte tatsächlich angerechnet werden können. Hieraus ergibt sich dann im 
zweiten Schritt wieviel Flächen zusätzlich benötigt werden, um die Flächenvorgaben für die 
einzelnen Planungsregionen im Ziel 10.2-2 zu erfüllen. Die Stadt Voerde (Niederrhein) hat die 
Abstandsbereiche und Ausschlussvorgaben für ihr Stadtgebiet überprüft. Im Ergebnis konnten 
nicht nur keine neuen potentiellen Windenergieflächen eruiert werden, sondern wäre auch die 
Ausweisung der bisherigen Windkonzentrationszone als Windenergiefläche im Regionalplan 
Ruhr bei Beibehaltung der Abstandsflächen und Ausschlussvorgaben durch die regionale 
Planungsbehörde so gut wie nicht möglich. 

 
Ziel 10.2-14 Raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergie im Freiraum 

Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen 
ist im Freiraum mit Ausnahme von regionalplanerisch festgelegten Waldbereichen und 
Bereichen zum Schutz der Natur möglich, wenn der jeweilige Standort mit der Schutz- 
und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist. Dabei ist 
dem überragenden öffentlichen Interesse des Ausbaus der Erneuerbaren Energien 
Rechnung zu tragen. 

 

Stellungnahme: 

Insgesamt ist das Verbandsgebiet des RVR eine dichtbesiedelte Planungsregion, so dass sich 
dieses Ziel vor allem auf die Teilflächen bezieht, die räumlich überhaupt die Möglichkeit haben, 
Freiflächen in einer entsprechenden Größenordnung anzubieten. Somit konzentriert sich das 
Ziel zur Öffnung des Freiraums für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FF-PVA) für den Bereich 
des RVR auf die Kreise um die Ruhrgebietsstädte, wozu der Kreis Wesel definitiv gehört. Wir 
unterstützen deshalb die Forderung des RVR nach einer räumlichen Steuerung der 
raumbedeutsamen FF-PVA auf Standorte, wie sie im Grundsatz 10.2-17 benannt sind.  
Darüber hinaus sehen wir ein Schwerpunktpotential durch die Nutzung der Solarenergie auf 
Dachflächen. Durch die primäre Nutzung der Dachflächen kann der Freiraum geschützt und 
eine weitere Einschränkung bzw. Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzflächen verhindert 
werden. 

 
 
Grundsatz 10.2-17 Besonders geeignete Standorte für raumbedeutsame Freiflächen- 
Solarenergie im Freiraum 

Für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen im Freiraum sollen 
vorzugsweise 

 
• geeignete Brachflächen, 
• geeignete Halden und Deponien, 
• geeignete Flächen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten, 
• künstliche und erheblich veränderte Oberflächengewässer oder 
• Windenergiebereiche, sofern dies mit der Vorrangfunktion dieser Bereiche 

vereinbar ist, 
 
genutzt werden. 
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Des Weiteren sollen vorzugsweise Flächen bis zu einer Entfernung von 500 m von 
Bundesfernstraßen, Landesstraßen und überregionalen Schienenwegen genutzt 
werden. Dabei soll die Anlagenausweisung vorrangig entlang von Bundesfernstraßen 
und überregionalen Schienenwegen erfolgen. Entlang von allen anderen dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Schienenwegen sowie angrenzend an 
den Siedlungsraum sollen dagegen vorzugweise nur Flächen bis zu einer Entfernung 
von 200 m genutzt werden. 

 
Prioritär sollte die Anlagenausweisung nicht singulär im Freiraum erfolgen, sondern 
beginnend von der Infrastrukturanlage oder im Zusammenhang mit einer baulichen 
Nutzung und dabei die Belange landwirtschaftlicher Betriebe berücksichtigen. Auf 
den besonderen Schutz landwirtschaftlicher Flächen mit hochwertigen Ackerböden 
im Ziel 10.2-15 und den in der Abwägung zu berücksichtigenden landwirtschaftlichen 
Kernräumen im Grundsatz 10.2-16 wird verwiesen. 

 

Stellungnahme: 

Die Stadt Voerde (Niederrhein) unterstützt die Konzentration auf die genannten Flächenarten, 
die Entwicklung entlang von Hauptverkehrsstraßen und Schienenwegen, die Berücksichtigung 
hochwertiger Ackerböden sowie der Vermeidung von singulären Lagen.  Allerdings sollte nach 
Meinung der Stadt Voerde (Niederrhein) diese Vorgaben nicht nur für raumbedeutsame 
Freiflächen-Solarenergieanlagen, sondern grundsätzlich für alle Freiflächen-
Solarenergieanlagen gelten. In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme zum Ziel 
10.2-14 verwiesen. 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/640 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 17.08.2023 

 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 06.09.2023 zur Kenntnis 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2023 zur Kenntnis 

Stadtrat 26.09.2023 zur Kenntnis 
 
Grünentwicklungskonzept Voerde  
hier: Vorstellung des Leitbildes und der Handlungsfelder  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz, der Stadtentwicklungsausschuss sowie der Rat der 
Stadt Voerde nehmen das Leitbild und die Handlungsfelder des Grünentwicklungskonzeptes  
Voerde zur Kenntnis. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Klimaschutzrelevanz: 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung: Durch das Grünentwicklungskonzept Voerde wird aufgezeigt, welche Maßnahmen 

und Flächen für den Erhalt, die Weiterentwicklung oder Neuausweisung von Grün-
flächen und Grünstrukturen in Betracht kommen und empfehlenswert sind. Diese 
Ergebnisse haben noch keine Auswirkungen auf den Klimaschutz, sondern erst die 
Entscheidungen, wie mit den vorgeschlagenen Maßnahmen umgegangen wird (z. 
B. im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans). Daher haben auch 
das Leitbild und die Handlungsfelder, die vorgestellt werden, noch keine Auswir-
kungen auf den Klimaschutz.  

 
 
Sachdarstellung: 
Der Stadtrat hat in seiner am 23.03.2021 stattgefundenen Sitzung die Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplans (FNP) der Stadt Voerde beschlossen (siehe Drucksache 17/118). 
Neben vielen anderen Untersuchungen und Fachplanungen ist auch ein Handlungskonzept für  
Natur, Frei- und Grünflächen sowie Wälder erforderlich, um den Entwurf des FNP erarbeiten zu 
können. Hierauf hatte auch bereits die SPD-Fraktion der Stadt Voerde mit Schreiben vom 
19.06.2020 hingewiesen (siehe Drucksache 16/1200). 
Im August 2022 wurde das Planungsbüro DTP Landschaftsarchitekten GmbH aus Essen mit der 
Erarbeitung eines Grünflächenkonzeptes für das Stadtgebiet Voerde beauftragt. 
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Im Rahmen der Bestandserfassung und Analyse, d. h. noch zu Beginn der Konzepterarbeitung, 
konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger vom 15. Mai bis einschließlich 23. Juni 2023 interaktiv 
über ein Beteiligungsportal ihre Ideen und Anregungen zu den Themen Natur und Landschaft, Frei-
räume, Freizeit, Mobilität, Identität sowie zu Sonstigem einbringen. 
Insgesamt gingen 175 Ideen ein, wovon 153 Ideen im Stadtgebiet verortet wurden. Zusätzlich sind 
75 Kommentare abgegeben worden. An der Umfrage haben 31 Personen teilgenommen.  
Das Planungsteam von DTP ist mit der im Vergleich zu anderen, vergleichbaren Kommunen hohen 
Resonanz der Onlinebeteiligung sehr zufrieden. Das Ergebnis zeigt das hohe Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger an der Grünentwicklung der Stadt Voerde. Alle Beiträge und Umfrageergebnisse 
werden in einer Dokumentation zusammengefasst, die demnächst auf der Homepage des Projektes 
unter https://plan-portal.de/gek-voerde/ zu finden sein wird. Die Ergebnisse der Onlinebeteiligung 
wurden und werden inhaltlich geprüft und fließen anschließend in den weiteren Planungsprozess 
ein.  
Auf Grundlage der bisher erfolgten Bestandserfassungen, Analysen und Befragungen hat das Pla-
nungsbüro DTP für das Grünentwicklungskonzept Voerde ein Leitbild sowie Handlungsfelder erar-
beitet. Diese wesentlichen und richtungsweisenden Konzeptinhalte werden in der am 06.09.2023 
stattfindenden Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz vorgestellt. 
Es ist beabsichtigt, im letzten Quartal dieses Jahres für das Grünflächenkonzept eine zweite Betei-
ligung durchzuführen. Hierfür ist eine Werkstatt mit Bürgerinnen und Bürgern zum Vorkonzept vor-
gesehen (Präsenzveranstaltung). Zudem wird es eine weitere Onlinebeteiligung geben.  
 
 
 
 
Haarmann 
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/617 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 21.06.2023 

 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
78. Änderung des Flächennutzungsplanes "Rettungswache Voerde" und Bebauungsplan 
Nr. 143 "Rettungswache Voerde / Hammweg"; 
hier: Abschließender Beschluss und Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
1.  Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) folgt den in der Anlage 1 der Drucksache 17/617 DS dar-

gestellten Abwägungsvorschlägen zu den im gesamten Verfahren vorgetragenen Stellung-
nahmen zum Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache 
Voerde“ und zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hamm-
weg“. 

 
2. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt abschließend den als Anlage 2 der Drucksache 

17/617 DS beigefügten Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswa-
che Voerde“. Der als Anlage 3 der Drucksache 17/617 DS beigefügten Begründung mit Um-
weltbericht wird zugestimmt. 

 
3. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt den als Anlage 4 der Drucksache 17/617 DS 

beigefügten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
mit den in Anlage 6 der Drucksache 17/617 DS dargestellten, nach der 1. Offenlage gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB eingefügten roten Änderungen, gemäß § 10 BauGB als Satzung. Der als 
Anlage 5 der Drucksache 17/617 DS beigefügten Begründung mit Umweltbericht mit den in 
Anlage 7 der Drucksache 17/617 DS dargestellten, nach der 1. Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB eingefügten roten Änderungen, wird zugestimmt. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Stadt Voerde (Ndrrh.) ergibt sich ein Erlös aus dem Verkauf von städtischem Eigentum von 
Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf denen die Rettungswache 
bzw. das Zentrum für den Katastrophenschutz errichtet werden soll. 
 
Diese zukünftige „Fläche für den Gemeinbedarf“ ist derzeit an einen landwirtschaftlichen Pächter 
verpachtet. Bei einer baulichen Nutzung der Fläche entfällt die landwirtschaftliche Nutzung dort und 
damit entfallen die Pachteinnahmen für die Stadt Voerde (Ndrrh.) für diese Teilfläche. 
 
Die Flächen für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen liegen auf den restlichen nördlichen Teilen 
der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150 sowie auf dem gesamten Flurstück 
Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 und einem Teil des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 
120. Als Ausgleichsmaßnahmen setzt der Bebauungsplan zwar eine Beibehaltung der landwirt-
schaftlichen Nutzung fest, jedoch deren Extensivierung und ökologische Ausrichtung (Produktions-
integrierte Kompensationsmaßnahmen). Da der landwirtschaftliche Pächter auf diesen Flächen hier-
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durch einen geringeren Ernteertrag hat, wird die Pacht für diese landwirtschaftlichen Flächen durch 
die Stadt Voerde (Ndrrh.) verringert. Dadurch entstehen der Stadt Voerde (Ndrrh.) Mindereinnahmen. 
 
Die Kosten für die erstmalige Aufbereitung der Ausgleichsflächen, u.a. für das Auftragen einer Sand-
schicht, hat das DRK als Investor pauschal über den Grundstückskaufpreis beim Erwerb der „Fläche 
für den Gemeinbedarf“ übernommen. Die Stadt Voerde (Ndrrh.) übernimmt bei der Herstellung die 
tatsächlichen Kosten. Diese umfassen im Wesentlichen die vorbereitenden Arbeiten (Baustellenein-
richtung, Mähen des Ruderalbewuchses) und die Oberbodenarbeiten (Anlieferung des Sandes, des-
sen Aufbringen und Einfräsen, Lösung des Oberbodens und Einbau des Sandes). Diese Kosten 
belaufen sich auf ca. 35.000 Euro inkl. MWSt. 
 
Kosten im Hinblick auf die Erhaltung der Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen fallen 
nicht an bzw. werden durch den landwirtschaftlichen Pächter im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Nutzung der Flächen getragen. Ggf. fallen für die Stadt Voerde (Ndrrh.), abhängig von den Ergeb-
nissen des Monitorings, jedoch Kosten für die Wiederinstandsetzung der Sandschichten und der 
Reptilienbiotope an. 
 
Die Kosten für die ausgleichsmäßige Herrichtung der Freiflächen des Baugrundstücks (Maßnahmen 
zum ökologischen Ausgleich wie das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf der Fläche für 
den Gemeinbedarf) und für dessen innere Erschließung trägt das DRK, so dass der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) diesbezüglich keine Kosten entstehen. 
 
Gleichfalls sind durch den Kaufpreis nur die Erschließungsbeiträge nach BauGB, die Kanalan-
schlussbeiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) oder sonstiger Rechtsvorschriften für den 
bereits ausgebauten Bereich der Grenzstraße und des Hammweges abgegolten. Für weitere, zu-
künftige Erschließungsmaßnahmen kann die Stadt Voerde (Ndrrh.) Erschließungsbeiträge nach 
BauGB bzw. Beiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) erheben. Im Hinblick auf die Erschlie-
ßungsmaßnahmen nach BauGB verbleiben damit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB 10 % der 
Kosten bei der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
 
Das DRK übernimmt als Bauherr des Bauvorhabens gemäß Grundstückskaufvertrag die Kosten für 
die Vermessung und die Katasterübernahme sowie die Notarkosten. 
 
Insgesamt können die Kosten für die Stadt Voerde (Ndrrh.) zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ge-
nau beziffert werden. 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klima-
schutz: ( ) ja, positiv (X) ja, negativ () keine 

( ) ja* (X) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung: Durch die Planung wird Fläche versiegelt. Hierdurch kommt es zu einem Eingriff in 

das Klima, indem sich die Temperatur erhöht. Dies ist bei Verwirklichung der Pla-
nung unvermeidbar. Zudem entsteht durch die Bebauung ein Hindernis für den 
Luftaustausch, da die Fläche des Plangebietes von Freiraum umgeben ist. Hier-
durch wird in das Klima eingegriffen. Ein alternativer Standort, der die Standortkri-
terien vergleichbar umfassend erfüllt, ist im Stadtgebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
nicht vorhanden bzw. es ist eine Verwirklichung auf bestimmten alternativen 
Standorten stadtentwicklungsplanerisch nicht gewünscht, da sie für andere Nut-
zungen vorgesehen sind. 

S
ei

te
11

7
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Drucksache 17/617 DS Seite - 3 - 

 

 
 
 
Sachdarstellung: 
In seiner Sitzung vom 23.03.2021 fasste der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) die Beschlüsse zur Auf-
stellung der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ und des Bebau-
ungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ (Drucksache 17/110 DS). Damals um-
fasste der Geltungsbereich dieser beiden Bauleitpläne lediglich die Flurstücke Gemarkung Voerde, 
Flur 30, Nrn. 149 und 150. Im Anschluss daran wurde eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung für 
den Bebauungsplan erarbeitet, die ergab, dass weitere Flurstücke bzw. Flurstücksteile in die Pla-
nung aufgenommen werden müssen, um einen 100%igen ökologischen Ausgleich in unmittelbarer 
Nähe des Eingriffsgebietes zu gewährleisten. Daher wurden die Teilflächen 2 und 3 in die beiden 
Bauleitpläne einbezogen. Die ursprünglichen Aufstellungsbeschlüsse wurden durch den Rat der 
Stadt Voerde (Ndrrh.) am 27.09.2022 (Drucksache 17/410 DS) aufgehoben. Stattdessen wurden in 
derselben Ratssitzung erneute Aufstellungsbeschlüsse gefasst und damit das Plangebiet der Pläne 
erweitert. Zugleich wurde in dieser Ratssitzung die Offenlage der beiden Bauleitplanentwürfe und 
der weiteren zugehörigen Planunterlagen beschlossen. 
 
Im Zuge der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden von verschiedenen Behörden 
Stellungnahmen vorgetragen, die zu einer Änderung der Planung führten. Aus diesem Grund be-
schloss der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) in seiner Sitzung am 28.03.2023 die erneute Offenlage 
der Planunterlagen gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB (Drucksache 17/507 DS). Diese 
erneute Offenlage wurde in der Zeit vom 17.04.2023 bis einschließlich 08.05.2023 durchgeführt. Mit 
Schreiben vom 12.04.2023 wurden parallel dazu erneut die betroffenen Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden beteiligt. Im Hinblick auf die erneute Of-
fenlage und die erneute Beteiligung der Behörden wurde festgelegt, dass zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 143 und zu dessen Begründung nur zu den rot markierten Stellen Stellungnahmen 
abgegeben werden konnten.  
 
Diese rot markierten Änderungen des Bebauungsplanentwurfes Nr. 143 betrafen 
 

1. die Festsetzung 5.2.1 „Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten eines Versorgungsträ-
gers“, 

2. die Festsetzung 7.1.1 „Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“, 
3. die Festsetzung 8.1.1 „Produktionsintegrierte Kompensationsflächen (PIKs)“, 
4. die Festsetzung 8.1.2 „Mahd und Ernte“, 
5. die Festsetzung 8.1.3 „Ausnahmen von den Festsetzungen“, 
6. die Festsetzung 8.1.4 „Freihaltung von Flächen vor landwirtschaftlicher Nutzung“, 
7. die Festsetzung 8.1.6 „Reptilienbiotop“, 
8. der Hinweis 2 „Maßnahmen zum Artenschutz“ und 
9. der Hinweis 3 „Begrünung nicht versiegelter Flächen. 

 
Diese nach der Offenlage erfolgten roten Änderungen sind als Anlage 6 (Entwurf des Bebauungs-
planes mit roten Änderungen) und als Anlage 7 (geänderter Entwurf der Begründung zum Bebau-
ungsplan) beigefügt. Da nach der erneuten Offenlage des Entwurfes des Bebauungsplanes und 
seiner Begründung keine Änderung der Unterlagen erforderlich wurde, sind in der Anlage 4 (Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr-143) und 5 (Rote Änderungen des Entwurfes der Begründung zum Be-
bauungsplan Nr. 143) keine roten Änderungen mehr enthalten. In der Planurkunde des Bebauungs-
planes Nr. 143 sind die roten Änderungen jedoch weiterhin enthalten, so dass der Entwurf des Be-
bauungsplanes mit diesen roten Änderungen als Satzung beschlossen werden soll. 
 
In Bezug auf die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes ergaben sich nach der Offenlage gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB formale Sachverhalte, im Wesentlichen redaktioneller Art, die eine Überarbeitung 
des Entwurfes ihrer Begründung erforderlich machten. Jedoch sind diese Änderungen auf Grund 
ihrer Vielzahl nicht in rot markiert. Vielmehr wurde die Änderung des Flächennutzungsplanes (Pla-
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nentwurf und Begründung) in Gänze erneut offengelegt. Der Planentwurf der 78. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes selbst wurde nach der Offenlage nicht geändert. 
 
Nach der erneuten Offenlage wurde weder der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 oder dessen 
Begründung noch der Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes oder deren Begrün-
dung geändert. 
 
Die aus diesen erneuten Beteiligungsschritten eingegangenen Stellungnahmen sind wie die Stel-
lungnahmen aus den ersten beiden Beteiligungsstufen in die Abwägung bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne eingeflossen. Nunmehr können für die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes der ab-
schließende Beschluss und für den Bebauungsplan Nr. 143 der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
 
Hintergrund der Planung ist der Neubau einer Rettungswache und eines DRK-Katastrophenschutz-
zentrums in Voerde (Ndrrh.) auf Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 
150. Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- und Sozialgebäudes, eines Gebäudes für den Ret-
tungsdienst und eine Lager- und Fahrzeughalle. Aus diesem Grund soll dort eine „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophenschutz“ festgesetzt wer-
den. Die übrigen Flächen im Geltungsbereich der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
des Bebauungsplanes Nr. 143 dienen dem ökologischen Ausgleich. 
 
Die Flächen aller 3 Teile des Plangebietes werden derzeit landwirtschaftlich durch Ackerbau genutzt. 
 
Planungsrechtlich sind Bauvorhaben in dem Bereich nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) 
zu beurteilen. Er liegt mit Ausnahme eines Streifens an der Grenzstraße nicht im Geltungsbereich 
von Bebauungsplänen. Damit ist zur Verwirklichung des Bauvorhabens die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes und für dessen Aufstellung die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
 
Der Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) beinhaltet für den nördlichen Teil des Plangebietes „Ge-
werblich-industrieller Bereich (GIB)“, für den südlichen und mittleren Planbereich „Allgemeiner Frei-
raum- und Agrarbereich“. Des Weiteren liegt das Plangebiet am Rand eines dargestellten Regiona-
len Grünzuges. Der südlich sich anschließende Hammweg ist als Straße für den vorwiegend groß-
räumigen Verkehr dargestellt. Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können ausnahms-
weise im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festge-
setzt werden, wenn die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes 
oder des Landes sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastro-
phenschutz dies erfordert. Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. 
Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen darge-
stellt und festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und 
die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht.  
 
Der zurzeit im Entwurf vorliegende Regionalplan Ruhr sieht für das Gebiet insgesamt „Allgemeiner 
Freiraum- und Agrarbereich“ sowie „Regionaler Grünzug“ vor. 
 
Im Hinblick auf die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung wurde mit Schrei-
ben vom 08.04.2021 durch den Regionalverband Ruhr gemäß § 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz 
(LPlG) NRW die Anpassung an die Ziele der Raumordnung in Aussicht gestellt, im Rahmen der 
Landesplanerischen Abstimmung gemäß § 34 Abs. 5 LPlG NRW wurde mit Schreiben vom 
01.12.2022 mitgeteilt, dass die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes an die Ziele der Raum-
ordnung angepasst sei. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt im Wesentlichen „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Im südlichen 
Bereich beinhaltet er „Fläche für den überörtlichen Verkehr“. Dabei handelt es sich um eine im Flä-
chennutzungsplan dargestellte, zum Zeitpunkt seiner Aufstellung geplante Verkehrsspange, die je-
doch obsolet ist, nicht mehr verwirklicht werden soll und auch nicht mehr realisierbar ist.  
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Es ist beabsichtigt, nun im Flächennutzungsplan die Flächen im Geltungsbereich der Planänderung 
in „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophenschutz“ 
sowie in „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft“ umzuwandeln. Dies macht eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. 
 
Ein westlicher Streifen des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 
„Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 11.06.1970. Durch diesen Plan sollte damals u.a. die Grenz-
straße in ihrem Streckenabschnitt nördlich ihrer Einmündung in den Hammweg planungsrechtlich 
verwirklicht werden. Er setzt hier daher Verkehrsfläche fest. Der Bebauungsplan wurde zum Teil 
durch den Bebauungsplan Nr. 35a „Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 19.12.1977 überplant, der die 
Grenzstraße einige Meter weiter westlich festsetzt. Der Bebauungsplan Nr. 35a liegt jedoch nicht 
innerhalb des zukünftigen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 143. Verwirklicht wurde die 
Grenzstraße im Wesentlichen nach dem Bebauungsplan Nr. 35a, lediglich im nördlichen Teil des 
Kreuzungspunktes mit dem Hammweg wurde sie auf Flächen des Bebauungsplanes Nr. 35 reali-
siert. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Dinslaken 
/ Voerde des Kreises Wesel. Er hat in seiner Entwicklungskarte die Wiederherstellung einer in ihrem 
Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark 
vernachlässigten Landschaft zum Inhalt. Die Festsetzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und 
dessen Umgebung als „Strukturarmen Offenlandbereich“ für ortsungebundene Maßnahmen. Damit 
widerspricht der Landschaftsplan den o.g. zukünftigen planerischen Zielsetzungen. Eine förmliche 
Änderung wird jedoch nicht erforderlich, denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) NRW treten bei einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes au-
ßer Kraft, sofern der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht widersprochen hat. Ein Widerspruch der Unteren Naturschutzbehörde 
beim Kreis Wesel liegt nicht vor. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde aufgrund des damali-
gen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie durch Offenlage im Zeitraum vom 31.03.2022 bis 
einschließlich 05.05.2022 durchgeführt. Im gleichen Zeitraum erfolgte die Beteiligung der betroffe-
nen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der berühr-
ten Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB. 
 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Anregungen aus Beteiligungsschritten gemäß § 3 Abs. 1 und 
2 BauGB sowie gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB nicht mehr dargestellt werden. Umfassend werden 
alle Stellungnahmen mit den entsprechenden Abwägungsvorschlägen in Anlage 1 der Drucksache 
17/617 DS aufgeführt. Die Anregungen aus den o.g. Beteiligungsschritten sind auch im Rahmen des 
Beschlusses zur Offenlage (Drucksache 17/410 DS) und im Rahmen des Beschlusses zur erneuten 
Offenlage (Drucksache 17/507 DS) ausführlich dargestellt worden. 
 
In der Zeit vom 17.04.2023 bis einschließlich 08.05.2023 wurde die erneute Offenlage beider Bau-
leitpläne gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchgeführt. Mit Schreiben vom 12.04.2023 wurden parallel 
dazu erneut die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die betrof-
fenen Nachbargemeinden beteiligt. 
 
Aus der Öffentlichkeit wurden dabei im Hinblick auf die erneute Offenlage zu den Bauleitplänen 
keine Stellungnahmen vorgetragen. 
 
Folgende Anregungen wurden aus der erneuten Beteiligung der betroffenen Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB vorgetragen: 
 

- Der Kreis Wesel trug mit 2 Schreiben vom 08.05.2023 vor, dass nachts Fahrten mit Martins-
horn auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden sollten. Aufgrund der geringen 
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Verkehrszahlen wird das Martinshorn nachts nicht häufig eingeschaltet werden. Es werde 
angeregt, mindestens 10 verschiedene Pflanzenarten aus der Pflanzliste „Insektenfreundli-
che Pflanzen“ zu nutzen. Die Festsetzung wird nicht geändert. Der Anregung wird nicht ge-
folgt. Es werde angeregt, für das Monitoring einen Fachgutachter einzuschalten. Diese An-
regung bleibt der Umsetzung der Planung vorbehalten. Sollten die Ziele der Kompensation 
nicht erreicht werden, seien gegensteuernde Maßnahmen umzusetzen. Die Anregung wird 
zur Kenntnis genommen. Eine Bepflanzung von Versickerungsmulden sei nur mit Gräsern 
und Stauden möglich. Eine gleichzeitige Nutzung der Fläche zur landschaftlichen Einbindung 
mit Bäumen und zur Entwässerung sei nicht zulässig. Eine der Anregung zu wider laufende 
Festsetzung enthält der Bebauungsplan nicht.  

- Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, brachte mit Schreiben vom 24.04.2023 eine Stel-
lungnahme vor. Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Betriebsanlagen entstün-
den Immissionen. Entschädigungsansprüche oder Ansprüche auf Immissionsschutz könnten 
nicht geltend gemacht werden. Für zukünftige Gebäude oder Nutzungen könne kein weiter-
gehender Anspruch auf Schallschutz geltend gemacht werden. Ansprüche auf Entschädi-
gung oder auf Lärmschutz gegenüber der Deutsche Bahn AG ergeben sich nicht. Der 3-
gleisige Ausbau der Strecke Emmerich – Oberhausen sei zu berücksichtigen. Größere Ver-
kehrseinschränkungen durch das Bauvorhaben seien zu vermeiden. Diese Anregung kann 
nicht zum Gegenstand der Bauleitplanverfahren gemacht werden. 

- Der Landesbetrieb Straßenbau NRW brachte mit Mail vom 17.04.2023 vor, dass gegenüber 
der Straßenbauverwaltung keine Ansprüche aus der Planung auf aktiven oder passiven 
Lärmschutz oder ggf. erforderlich werdende Maßnahmen bezüglich einer Schadstoffausbrei-
tung geltend gemacht werden könnten. Für Hochbauten werde auf das Problem der Schall-
reflexion hingewiesen. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

- Die PLEdoc GmbH trug mit Schreiben vom 08.05.2023 vor, dass ihre Erdgasfernleitung in-
nerhalb der für Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Teilbereich 1 sowie 2 in einem 10 
m breiten Schutzstreifen (5 m beiderseits der Leitungstrasse) liege und den Teilbereich 3 an 
der nördlichen Grenze tangiere. Den Darstellungen der Begründung sowie den festgesetzten 
„Geh-/ Fahr- und Leitungsrechten werde zugestimmt. Neuanpflanzungen von Gehölzen dürf-
ten nur außerhalb der Schutzstreifen erfolgen. Neuanpflanzungen von Gehölzen in den 
Schutzstreifen sind nicht vorgesehen.  

 
Änderungen der beiden Bauleitpläne oder ihrer Begründungen ergaben sich aus der erneuten Of-
fenlage bzw. aus der erneuten Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nicht. 
 
Alle Stellungnahmen, die während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und 2 BauGB, aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB, der Beteiligung der betroffenen Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB sowie aus der erneuten Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB vorgetragen wurden, werden 
detailliert in Anlage 1 der Drucksache 17/617 DS dargestellt. Dort ist auch aufgeführt, wie sie im 
Rahmen der Abwägung behandelt werden. 
 
Der Entwurf der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ kann somit 
abschließend, der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
kann als Satzung beschlossen werden. Dabei sind die Änderungen des Entwurfes des Bebauungs-
planes und dessen Begründung, zu denen im Rahmen der erneuten Offenlage Stellungnahmen ab-
gegeben werden konnten, rot markiert. Im Hinblick auf den Entwurf der 78. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ist zusammen mit seiner Begründung in Gänze die erneute Offenlage durchgeführt 
worden. Der Planentwurf ist dabei nach der Offenlage nicht geändert worden. 
 
Aus Datenschutzgründen können Stellungnahmen mit Schwärzungen personenbezogener Daten 
bzw. Anonymisierungen durch die Vergabe von Nummern beigefügt sein. 
 
Die gesamten Stellungnahmen aus den beiden Bauleitplanverfahren können vor bzw. während der 
Sitzungen durch die Ausschuss- bzw. Ratsmitglieder im Sitzungssaal eingesehen werden. Ebenso 

S
ei

te
12

1
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Drucksache 17/617 DS Seite - 7 - 

 

besteht die Möglichkeit für die o.g. Mitglieder, die Stellungnahmen im Rathaus Voerde (Ndrrh.) beim 
Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz) einzusehen. 
 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Abwägung der Stellungnahmen 
(2) Entwurf der 78-FNP-Änderung 
(3) Begründung - 78. Änderung des FNP 
(4) Entwurf des Bebauungsplanes Nr-143 
(5) Begründung - Bebauungsplan Nr. 143 
(6) Entwurf des B-Planes mit roten Änderungen 
(7) Rote Änderungen des Entwurfes der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 143 
(8) Ursprüngliches Planrecht 
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Stellungnahmen im Rahmen der  
 

1. frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Offenlage vom 31.03.2022 bis einschließlich 05.05.2022 

2. Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB    vom 31.03.2022 bis einschließlich 05.05.2022 
3. frühzeitigen Beteiligung der betroffenen Behörden gemäß 4 Abs. 1 BauGB  vom 31.03.2022 bis einschließlich 05.05.2022 
4. Beteiligung der betroffenen Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB    vom 07.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022 

5. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB      vom 14.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022 
6. Erneute Offenlage gemäß § 4a Abs. 3 BauGB      vom 17.04.2023 bis einschließlich 08.05.2023 
7. Beteiligung d. betroffenen Behörden gem. § 4a Abs. 3 BauGB / § 4 Abs. 2 BauGB vom 17.04.2023 bis einschließlich 08.05.2023 
 
 
 
 
 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 

aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

 

Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung (Offenlage) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
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Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

1. Bürger 1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

20.3.21 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Der Betreiber trägt vor, dass seine benachbarte Jung-
pferdezucht durch die Rettungswache beeinträchtigt 
würde. 
 

Durch die Bepflanzung der Ränder der Fläche in deren 
Westen zur Grenzstraße und im Süden zum Hammweg 
hin wird das Blaulicht die Pferde jedoch nicht erheblich 
stören. Das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende 

städtebauliche Konzept sieht eine Fahrzeughalle in ma-
ximal zweigeschossiger Bauweise im östlichen Teil des 
Plangebietes in Nord-Süd-Orientierung vor, so dass die 
Immissionen wesentlich von der Rettungswache ausge-

hende Lärmimmissionen in östliche Richtung auf die 
Pferdehaltung abhalten werden. Der Umschlag von Ma-
terialien erfolgt vor allem in der Fahrzeughalle selbst, so 
dass Störungen im Außenbereich gering sein werden, 

zum Teil jedoch auch vor der Halle. Aber auch diese Im-
missionen werden, bei Umsetzung der städtebaulichen 
Konzeption, durch das Gebäude abgeschirmt. Es ist des 
Weiteren nicht davon auszugehen, dass das Martinshorn 

bei Einsatzfahrten bereits auf dem Gelände der Ret-
tungswache selbst eingeschaltet wird, sondern frühes-
tens bei der Ausfahrt auf die Grenzstraße und dann im 
weiteren Verlauf der Einsatzfahrten ggf. auf der Grenz-

straße und auf dem Hammweg. Der Einsatz des Martins-
horns ist jedoch nur im Fall seiner Notwendigkeit zuläs-
sig, also dann, wenn die Fahrt durch sonstigen Verkehr 
auf den Verkehrsflächen beeinträchtigt werden kann. 

Der Einsatz des Martinshorns wird nicht häufig erforder-
lich sein. 
 

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche be-
reits jetzt durch Immissionen belastet ist. So ist dies 
zum einen durch den üblichen Verkehr auf der Grenz-
straße und den Hammweg der Fall, zum anderen befin-

det sich nördlich der Straße Kleiner Kiwitt im Gewerbe-
gebiet Grenzstraße bereits heute die provisorische Ret-
tungswache, von der Einsatzfahrten erfolgen. Dabei nut-
zen die Rettungsfahrzeuge für Fahrten in südliche und 

östliche Richtung bereits heute die Grenzstraße und den 
Hammweg, so dass die Fläche der Pferdezucht bereits 
jetzt entsprechend lärmtechnisch vorbelastet ist. 
 

In Art 14 Abs. 2 GG heißt es, Eigentum verpflichtet. Nach 
eingehender Prüfung wurde festgestellt, dass er keinen 
generellen Abwehranspruch gegen die Planung hat. Er 
muss sie vielmehr im Sinne dieser Verpflichtung des 

Grundgesetzes hinnehmen. Dies gilt insbesondere des-
halb, da die Fläche im Außenbereich liegt. Dort ist ein 
Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 Baugesetzbuch ge-
rade dann zulässig, wenn es wegen seiner nachteiligen 

Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonde-
ren Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt 
werden soll. Insoweit ist eine Rettungswache in beson-
derem Maße dafür geeignet, in einem Gewerbe- oder In-

dustriegebiet bzw. im Außenbereich errichtet zu werden, 
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da es dort zu weniger Störungen durch Immissionen auf 
angrenzende Nutzungen kommen wird. Die Nutzung ist 
daher im Außenbereich nicht generell vor Immissionen 
geschützt. 

 
Insgesamt hat der Bürger keinen Abwehranspruch ge-
gen die Rettungswache, insbesondere da die Nutzung als 
Pferdezucht mit einer baulichen Anlage nicht genehmigt 

ist. Wer Beeinträchtigungen durch die Planung nur des-
halb befürchten muss, weil er sein eigenes Grundstück 
unzulässig nutzt, ist nicht schutzwürdig (vgl. OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urteil vom 02.07.2003 – 7 a D 

35/02.NE).  
 
Der private Belang „Hobbypferdezucht“ wird vollump-
fänglich in die Abwägung der Bauleitplanung eingestellt. 

Er muss gegenüber anderen, insbesondere öffentlichen 
Belangen, die die Verwirklichung der Rettungswache an 
dem vorgesehenen Standort zwingend erforderlich ma-
chen, zurückstehen. 

 
Ein alternativer Standort wird dem Bürger daher nicht 
angeboten. 
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Standortkriterien waren insbesondere die erforderliche Flächen-
größe und ein entsprechender Zuschnitt, die schnelle Erreich-
barkeit der Einsatzziele, das heißt eine zentrale Lage im Stadt-
gebiet von Voerde (Ndrrh.), eine möglichst geringe Störung der 
Anwohner durch Einsatzfahrten und ein möglichst geringer ne-
gativer Einfluss auf die Umweltmedien. Keiner der alternativen 

Standorte erfüllt dabei die erforderlichen Kriterien. Zwar ist die 
Lage des hiesigen Standortes im Hinblick auf die Umweltmedien 
nicht ideal, da er in der freien Landschaft im Außenbereich liegt 
und nicht innerhalb des baulichen Innenbereiches, jedoch erfüll-
ten die anderen Standorte u.a. entweder die Kriterien Flächen-
größe und –zuschnitt oder zentrale Lage oder Verfügbarkeit der 

Fläche nicht, so dass sie deswegen ausschieden. Die ausge-
wählte Fläche erfüllt die Anforderungen an das Raumprogramm 
und die Flächengröße, ist durch ihre Lage am Hammweg und 
durch die schnelle Erreichbarkeit von Friedrichsfeld und Voerde 
Stadt (Ndrrh.) zentral gelegen und erfüllt damit die Standortkrite-
rien des Entwurfes des Rettungsdienstbedarfsplanes, ruft durch 

die Lage im Außenbereich wenig Störungen für die Anwohner 
hervor und ist in städtischem Eigentum und damit verfügbar.  
 
Ausführlich wird in Kapitel 3.1.2 der Begründung zum Bebau-
ungsplan auf die Alternativenprüfung eingegangen.  
 

Es gibt zwei Abwägungsdirektiven im BauGB, die bei der Bau-
leitplanung besonders beachtet werden müssen: Die Boden-
schutzklausel und die sogenannte Umwidmungssperrklausel mit 
dem Ziel, Flächen für die Landwirtschaft, Wald oder Wohnflä-
chen nur im notwendigen Umfang umzuwidmen.  
 

Durch den Bebauungsplan Nr. 143 wird Freiraum in Form von 
Außenbereich in Anspruch genommen. Da eine Innenentwick-
lung nicht möglich ist, ist eine Nutzung von Außenbereichsflä-
chen nicht zu vermeiden. Auf Grund der gegebenen Standortkri-
terien ist eine entsprechende Flächenausweisung an dieser 
Stelle zudem als sehr sinnvoll anzusehen. 

 
Durch eine sehr intensive bauliche Nutzung der benötigten Au-
ßenbereichsfläche wird sehr sparsam mit Grund und Boden und 
damit mit Fläche umgegangen.  
 
Die äußere Erschließung ist in Form der Grenzstraße bereits vor-

handen, so dass die Flächen leicht, und ohne viel Fläche etwa 
für Straßen zu verbrauchen, erschlossen werden können. Dies 
ist ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden.  
 
Es ist unvermeidbar, dass bei der Maßnahme zur Realisierung 
der Rettungswache „Flächen für die Landwirtschaft“ in „Fläche 

für den Gemeinbedarf“ umgewandelt werden. Eine Innenent-
wicklung anstatt der Aufstellung des Bebauungsplanes im Au-
ßenbereich, um die Planungsziele zu erreichen, ist nicht möglich, 
da keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen.  
 
Die Nutzung von Außenbereichsflächen, die bisher als Gewer-

beflächen vorgesehen sind, alternativ für die Verwirklichung der 
Rettungswache ist darüber hinaus nicht zielführend, da in einem 
solchen Fall auf neue gewerbliche Flächen verzichtet werden 
müsste, diese jedoch für die Stadtentwicklung in Voerde (Ndrrh.) 
dringend benötigt werden, da eine große Knappheit diesbezüg-
lich besteht. 

 
Grundsätzlich gibt es im Stadtgebiet verstreut eine Anzahl ein-
zelner Baulücken, die jedoch fast durchweg in privatem Besitz 
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stehen und zum Teil aus spekulativen Gründen, zum Teil zur 
späteren Versorgung von Kindern oder sonstiger Verwandt-
schaft vorgehalten werden und daher für die Planung der Ret-
tungswache nicht mobilisiert werden können. Auch wären sie für 
die zukünftige Rettungswache nicht ausreichend groß. 
 

Auf mögliche Standortalternativen für die Rettungswache zum 
gewählten Standort wird in Kapitel 3.1.2 der Begründung zum 
Bebauungsplan ausführlich eingegangen. 
 
Zu 1.(Landwirtschaft)  
 

Die Umwandlung von „Fläche für die Landwirtschaft“ ist zudem 
vertretbar, da die Flächen in städtischem Eigentum sind, so dass 
lediglich Pachtverhältnisse im Hinblick auf eine derzeitige Nut-
zung als Fläche für die Landwirtschaft aufzulösen sind. Und dies 
gilt zudem nur für die geplante „Fläche für den Gemeinbedarf“ 
selbst. Auf den vorgesehenen MSPE-Flächen, also auf den Flä-

chen, auf denen der ökologische Eingriff ausgeglichen werden 
soll, soll weiterhin Landwirtschaft betrieben werden. Diese soll 
dort lediglich extensiviert und ökologisiert werden. Damit sind die 
gewählten Ausgleichsmaßnahmen auch ein Beitrag dazu, Flä-
chen für die Landwirtschaft zu erhalten.  
 

Zu 2. (Regionaler Grünzug) 
 
Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und 

festgesetzt werden, wenn die besondere öffentliche Zweckbe-
stimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes so-
wie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- 
und Katastrophenschutz dies erfordert.  
 
Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige 

Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bau-
flächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und festgesetzt 
werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum an-
schließen und die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer 
deutlich erkennbaren Grenze beruht.  
 

Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es 
handelt sich um eine bauliche Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das 
Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass 
auch der 1. Spiegelstrich Berücksichtigung finden kann. 
 

Eine sinnvolle Alternative für die Rettungswache ist nicht vorhan-
den, so dass der Ausnahmetatbestand erfüllt ist.  
 
Zu 3. (FNP) 
 
Der Flächennutzungsplan stellt das gesamte Plangebiet als „Flä-
che für die Landwirtschaft“ dar. Im Süden verlaufen der als 

Hauptverkehrsstraße dargestellte Hammweg sowie eine Spange 
in Richtung Nordwesten, die zwar dargestellt ist, aber nicht mehr 
verwirklicht werden wird, da sie zum einen nicht erforderlich ist, 
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zum anderen auf Grund von vorhandenen Hindernissen nicht re-
alisiert werden kann. 
 
Da der Bebauungsplan für das eigentliche Gelände der Ret-
tungswache „Fläche für den Gemeinbedarf“ festsetzen soll, ist 
eine Änderung des Flächennutzungsplanes in „Fläche für den 

Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache, Ka-
tastrophenschutz“ erforderlich. Die erforderlichen MSPE-Flä-
chen (Ausgleichsflächen) werden zudem in dieser Änderung des 
Flächennutzungsplanes dargestellt. 
 
Die Änderung wurde als 78. Änderung des Flächennutzungspla-

nes „Rettungswache Voerde“ eingeleitet. Sie wird parallel mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes betrieben.  
 
Zu 4. (Bauen im Außenbereich) 
 
Es wurde von dem Bürger richtig dargestellt, dass Bauvorhaben 

dort nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen 
sind. Damit wäre der Bau einer Rettungswache dort derzeit pla-
nungsrechtlich nicht zulässig. Gerade aus diesem Grund wird die 
Bauleitplanung betrieben. Ihr Ziel ist gerade die Schaffung von 
Baurecht für die Rettungswache. 
 

Zu 5. (Stadtklima und Frischluftschneise)  
 
Durch die hohe Versiegelung kommt es zu einer Erhöhung der 
Temperatur und damit zu einer Veränderung des Mikroklimas. 
Durch die neue Bebauung der Rettungswache wird ein Hindernis 
geschaffen, dass den Kaltluftaustausch in Ost-West-Richtung im 

Raum zwischen dem Gewerbegebiet Grenzstraße und der Be-
bauung der Innenstadt von Voerde (Ndrrh.) stören könnte. Auch 
wird das Gebiet, das für die Kaltluftentstehung von Bedeutung 
ist, verkleinert 
 
Um der Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Luftaustausches 

entgegen zu wirken, werden die Gebäude auf maximal zwei Voll-
geschosse begrenzt. Hierdurch ist weiterhin sichergestellt, dass 
ein Luftaustausch in dem Freiraum stattfinden kann und die dies-
bezüglichen Auswirkungen auf die bodennahen Luftschichten 
begrenzt werden. Um eine Veränderung des Mikroklimas entge-
genzuwirken, wird ein Inhalt in den Bebauungsplan mit der Emp-

fehlung aufgenommen, einen bestimmten Anteil der Fassaden 
und der Dächer zu begrünen. Auch erfolgt eine Begrünung der 
nicht versiegelten Flächen. Zudem werden Vorschriften zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Zur Ausnutzung der Solarenergie wird festgelegt, 
dass zukünftig ein bestimmter Anteil der Dachflächen durch Pho-

tovoltaik-Anlagen zu nutzen ist.  
 
Eine Anordnung der Fahrzeughalle in Ost-West-Richtung wäre 
im Hinblick auf die Vermeidung der Störung der Frischluftbahn 
als positiv zu beurteilen, ist jedoch funktionstechnisch nicht mög-
lich. 
 

Der Klimaschutz wird umfassend und so weit wie möglich be-
rücksichtigt. 
 
Zu 6. (Leitungen) 
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Eine Bündelung evt. weiterer Fernleitungen ist weiterhin möglich, 
da ausreichend Abstand zwischen dem Gelände der Rettungs-
wache und der südlichsten Erdgaspipeline eingehalten wird. Der 
Bau einer weiteren Leitung ist dort jedoch zurzeit nicht vorgese-
hen. 

 
 
Das Material zum Katastrophenschutz muss nicht unbedingt im 
Außenbereich gelagert werden. Richtig ist jedoch, dass dies auf 
dem Gelände der Rettungswache / des Katastrophenschutz-
zentrums erfolgen muss, da eine 

 Vorhaltung und Nutzung gerade dort erforderlich ist. 
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Bürger 1 

 
 
 

 
8.3.2021 

Erneute Ausweitung der Bauflächen in der Stadt Voerde 

zu Lasten von Freiraum und regionalem Grünzug  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche Teil des 
Bebauungsplanbereiches als „Bereich für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung (GIB)“ dargestellt. Südlich daran schließt sich 
„Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar nörd-
lich des Hammweges ist zudem Regionaler Grünzug dargestellt. 
Der Hammweg selbst wird als Straße für den vorwiegend groß-

räumigen Verkehr geführt.  
 
Dem gegenüber stellt der sich in Aufstellung befindliche Regio-
nalplan des Regionalverbandes Ruhr den gesamten Bereich 
nördlich des Hammweges als „Allgemeinen Freiraum und Agrar-
bereich“ und Regionalen Grünzug dar. 

 
Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn die besondere öffentliche Zweckbe-

stimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes so-
wie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- 
und Katastrophenschutz dies erfordert.  
 
Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige 
Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bau-

flächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und festgesetzt 
werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum an-
schließen und die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer 
deutlich erkennbaren Grenze beruht.  
 
Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es 

handelt sich um eine bauliche Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das 
Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass 
auch der 1. Spiegelstrich Berücksichtigung finden kann. 
 
Damit gilt die Bauleitplanung als aus den Zielen der Landespla-

nung abgeleitet. Das gilt sowohl in Bezug aus dem Gebietsent-
wicklungsplan (GEP 99) als auch in Bezug auf dem in Aufstel-
lung befindlichen Regionalplan Ruhr.  
 
Zwar handelt es sich bei der Planung um einen Eingriff in den 
Regionalen Grünzug, jedoch liegt die Fläche an dessen Rand 
und wird durch ökologische Maßnahmen zumindest zum Teil 

ausgeglichen. Von einem Ignorieren der Regionalplanung kann 
daher nicht gesprochen werden. 
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Im Hinblick auf die Berücksichtigung der privaten Belange wird 
auf Kapitel 2.2.2 der Begründung zum Bebauungsplan verwie-
sen, in denen der private Belang des Bürgers umfassend darge-
stellt und abgewogen wurde. 
 
Ziel der Bauleitplanung ist es nicht, wie vorgetragen, das Gewer-

begebiet Grenzstraße in dem betroffenen Bereich nach Süden 
zu erweitern.  
 
Die Nachfrage an Gewerbeflächen auf dem Voerder Stadtgebiet 
ist nach wie vor hoch. Die sofort bzw. kurzfristig und ohne Rest-
riktionen verfügbaren Flächen sind in Voerde (Ndrrh.) von 2014 

bis 2020 um ca. 60 % zurückgegangen. Von den verbliebenen 
66.000 qm sind 39.000 qm zur Ansiedlung von hafenaffinen Be-
trieben geeignet, so dass aktuell nur 27.000 qm für sonstige Be-
triebe zur Verfügung stehen. Auch besteht ein großer Bedarf 
nach neuen Wohnbauflächen. Daher sollen nach Möglichkeit 
keine Flächen, die kurzfristig für die Entwicklung in Gewerbeland 

oder Wohnbauland geeignet sind, für die Rettungswache genutzt 
werden. 
 
Die genannten Flächen stehen nicht für die Verwirklichung der 
Rettungswache zur Verfügung, es bestehen für diese Flächen 
andersweitige Nutzungs- oder Planungsabsichten bzw. es spre-

chen ökologische Gründe dagegen.  
 
So ist die Flächen südlich der neuen Polizeiwache östlich der 
Straße Im Osterfeld eine öffentliche Grünanlage, die Fläche öst-
lich der Friedrichsfelder Straße im Bereich Bahnacker eignet sich 
durch ihre Nähe zum Bahnhof Voerde in besonderer Weise als 

Wohnbauland und soll entsprechend entwickelt werden.  
 
Im Hinblick auf die genannte Industriestraße ist vermutlich die 
Straße Am Industriepark gemeint. Gemeint sind wahrscheinlich 
die Flurstücke Gemarkung Spellen, Flur 25, Nrn 972 und 971. 
Der überwiegende Teil dieser Flächen ist dicht mit Gehölzen be-

standen. Nordöstlich grenzt ein Biotop an. Die Flächen südlich 
der Straße Am Industriepark sollen zudem gemäß dem Entwurf 
des Regionalplanes Ruhr die Darstellung eines Regionalen 
Grünzuges erhalten. Daher hätte diese Fläche einen deutlich 
größeren ökologischen Eingriff zur Folge. Auch liegt im Hinblick 
auf die Erreichbarkeit der Rettungswache in Richtung Möllen die 

Fläche am Hammweg günstiger.  
 
Der Kooperationsstandort Möllen soll anderweitig genutzt wer-
den, die Flächen im Bereich Hafenerweiterung für hafenaffine 
Gewerbebetriebe. 
 

Im Hinblick auf die Variantenprüfung und dabei insbesondere auf 
die Prüfung von Flächen im Gewerbegebiet Grenzstraße wird 
auf das Kapitel 3.1.2 der Begründung zum Bebauungsplan ver-
wiesen. Dabei sprechen vor allem städtebauliche, stadtentwick-
lungsplanerische und ökologische Gründe für den ausgewählten 
Standort. 
 

Eine Erweiterung des Gewerbegebietes Grenzstraße „durch die 
Hintertür“ findet durch die Bauleitplanung nicht statt. 
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2 Bürger 2 27.4.22 Bürgereinwendung zur 78. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Voerde 

Zusammenfassung: Gegen die 78. Änderung des 

Flächennutzungsplanes „Rettungswache 

Voerde“ bestehen meinerseits grundsätzliche und auch in 

der konkreten Sache begründete Einwendungen. Die 

zahlreichen rechtlichen Fehler der geplanten Änderung 

führen zu einer falschen, die beteiligten Stellen und 

Bürger irreführenden Planung. Die Wirkungen dieser 

Planung beeinträchtigen mich als Bürger, da sie die 

Lebensumstände in Voerde schwerwiegend negativ 

betreffen, die grundsätzlichen Beschlüsse des Rates zum 

Klimaschutz ignorieren und die benachbarte Grünland-

fläche meiner Familie entwerten. Ich fordere die Stadt auf, 

den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans 

aufzuheben und das Verfahren, soweit überhaupt eine 

Planung außerhalb bereits beplanter Bereiche notwendig 

ist, erneut zu beginnen. 

Begründung 

Nach § 1 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist es Aufgabe der 

Gemeinde durch Bauleitplanung, die bauliche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach 

 

 

 

 

 

 

Die vorgesehene Bauleitplanung ist nicht 

rechtsfehlerhaft und auch nicht irrefüh-

rend. 

 

Die Lebensumstände in Voerde (Ndrrh.) 

werden nicht schwerwiegend negativ ver-

ändert, sondern die Sicherheit der Wohn- 

und Arbeitsbevölkerung wird durch den 

Bau der Rettungswache / des Katastro-

phenschutzzentrums erheblich erhöht, in-

dem die Fahrzeiten bei Rettungsfahrten 

deutlich verkürzt werden. 

 

Die Beschlüsse des Rates der Stadt Voerde 

(Ndrrh.) werden in vollem Umfang berück-

sichtigt. Die Aspekte des Klimaschutzes 

werden vollständig in die Bauleitplanung 

eingestellt. 

 

Die östlich der geplanten Gemeinbedarfs-

fläche, die derzeit als Grünland genutzt 

wird, wird nicht entwertet. 

 

 

 

 

 

Das Bauvorhaben der Rettungswache ist 

derzeit dort nach § 35 BauGB (Bauen im 

Außenbereich) zu beurteilen. Damit wäre 

sie dort derzeit planungsrechtlich nicht zu-

lässig. Gerade aus diesem Grund wird die 

Bauleitplanung betrieben. Ihr Ziel ist ge-

rade die Schaffung von Baurecht für die 

Rettungswache. Damit entspricht die Bau-

leitplanung § 1 Abs. 1 BauGB. 
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Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu 

leiten. Dem entspricht diese Planänderung nicht! 

Konzeptlose Abweichung von der rechtlich vorgegebenen 

Raumordnung und eigenen strategischen Zielen 

a) Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Gemäß § 1 Absatz (4) BauGB sind die Bauleitpläne den 

Zielen der Raumordnung anzupassen. Derzeit gilt für den 

beplanten Bereich der GEP 99, der den Raum als Freiraum, 

teilweise als regionalen Grünzug darstellt und zudem 

raumplanungsrelevante Leitungstrassen in den textlichen 

Festlegungen berücksichtigt. 

 

Derzeit ist der Regionalplan Ruhr in Aufstellung, der neben 

den bereits genannten Festlegungen zusätzlich den 

 

 

 

 

 

 

 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist 

der nördliche Teil des Bebauungsplanbe-

reiches als „Bereich für gewerbliche und 

industrielle Nutzung GIB“ dargestellt. Süd-

lich daran schließt sich „Allgemeiner Frei-

raum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar 

nördlich des Hammweges ist zudem Regi-

onaler Grünzug dargestellt. Der Hamm-

weg selbst wird als Straße für den vorwie-

gend großräumigen Verkehr geführt. 

 

Dem gegenüber stellt der sich in Aufstel-

lung befindliche Regionalplan des Regio-

nalverbandes Ruhr den gesamten Bereich 

nördlich des Hammweges als „Allgemei-

nen Freiraum und Agrarbereich“ und Regi-

onalen Grünzug dar. 

 

Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Frei-

raum“ der Verordnung zur Änderung der 

Verordnung über den Landesentwick-

lungsplan vom 12.07.2019 können aus-

nahmsweise im regionalplanerisch festge-

legten Freiraum Bauflächen und –gebiete 

dargestellt und festgesetzt werden, wenn 

die besondere öffentliche Zweckbestim-

mung für bauliche Anlagen des Bundes o-

der des Landes sowie der Kommunen bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- 

und Katastrophenschutz dies erfordert.  

 

Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet 

sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegel-

strich, dadurch dass in Ausnahmen auch 

Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen 
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gesamten Planbereich dem Regionalen Grünzug zuordnet. 

Der Entwurf ist zu berücksichtigen. Die Bauflächen der 

Stadt übersteigen den durch den Regionalplan Ruhr 

ermittelten regionalplanerisch ermittelten Bedarf und 

müssen zurückgenommen werden. Eine Ausweitung der 

bebauten Flächen ist keinesfalls regionalplanerisch 

legitimiert. Aller Wahrscheinlichkeit wird der Regionalplan 

Ruhr vor der beabsichtigten Änderung wirksam. 

 

Die Bündelung von Infrastrukturleitungen ist ein 

raumordnungsrechtlicher Grundsatz. Tatsächlich sind in 

dem überplanten Raum drei Produktenleitungen 

vorhanden. Durch die geplante Bebauung würde ein 

Hinzutreten weiterer Leitungen verhindert. Die Folge 

wären Zerschneidungen in bisher freigehaltenen 

Bereichen südlich des Hammweges. Dort wäre unser 

dargestellt und festgesetzt werden dürfen, 

sofern sie unmittelbar an den Siedlungs-

raum anschließen und die Festlegung des 

Siedlungsraumes auf einer deutlich er-

kennbaren Grenze beruht.  

 

Die Bauleitplanung dient der kommunalen 

Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine 

bauliche Anlage der Stadt Voerde 

(Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spie-

gelstrich erfüllt. Auch schließt das Plange-

biet an den vorhandenen Siedlungsraum 

an, so dass auch der 1. Spiegelstrich Be-

rücksichtigung finden kann. 

 

Damit gilt die Bauleitplanung als aus den 

Zielen der Landesplanung abgeleitet. Das 

gilt sowohl in Bezug aus dem Gebietsent-

wicklungsplan (GEP 99) als auch in Bezug 

auf dem in Aufstellung befindlichen Regio-

nalplan Ruhr.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Bündelung evt. weiterer Fernleitun-

gen ist weiterhin möglich, da ausreichend 

Abstand zwischen dem Gelände der Ret-

tungswache und der südlichsten Erd-

gaspipeline eingehalten wird. Der Bau ei-

ner weiteren Leitung ist dort jedoch zur-

zeit nicht vorgesehen. 
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landwirtschaftlicher Betrieb mit weiteren Eigentums und 

Pachtflächen betroffen. Da sich dieser Belang (bzw. das 

Hinzutreten weiterer Leitungen) vor dem Hintergrund des 

national beschlossenen Umbaus der Energieinfrastruktur 

und der geografischen Lage sehr aufdrängt, muss er in die 

Abwägung eingehen. 

Der regionale Grünzug, der im neuen Plan an raumplaner-

ischer Bedeutung gewinnt, kann nur dann die erforder-

lichen Funktionen tragen, wenn er nicht von eingezäunten 

baulichen Nutzungen und Flächenversieglungen 

durchbrochen bzw. durch für einen Grünzug 

wesensfremde Nutzungen, wie den geplanten, entwertet 

wird.  

 

 

b) Gegenläufige eigene planerische Erwägungen der 

Stadt Voerde 

Die Planung widerspricht auch den stadteigenen strategi-

schen Zielen, die in der vom Rat beschlossenen Vision Vo-

erde2030 dargelegt sind: Der Stellenwert hochwertiger 

Wohnadressen in der Nähe unverwechselbarer Land-

schaftsräume steigt. Hochqualifizierte Arbeitskräfte fragen 

Die Planung schränkt insoweit den Pla-

nungsspielraum für mögliche weitere Lei-

tungen nicht ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie bereits oben dargestellt, ist durch die 

Ausnahmeregelungen der Landesplanung 

die Bauleitplanung im Regionalen Grünzug 

zulässig.  

 

Die Funktionen des Regionalen Grünzuges 

werden bei der Bauleitplanung in vollem 

Umfang berücksichtigt. Dazu gehören ins-

besondere die Erholungsfunktion, der Na-

turschutz und der Klimaschutz.  

 

Richtig ist, dass es zu Eingriffen in diese 

Funktionen kommt, die jedoch auch vor 

dem Hintergrund der Variantenprüfung 

unvermeidbar sind und soweit möglich 

vermieden bzw. ausgeglichen werden. 

 

 

 

 

 

 

Die Bauleitplanung widerspricht nicht den 

stadteigenen strategischen Zielsetzungen.  

 

Bei der Vision Voerde 2030 geht es darum, 

die Qualitäten, die Voerde von anderen 
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diese Adressen nach. Gleichzeitig ist ein flexibler Mix un-

terschiedlicher Wohnformen wichtige Grundlage für eine 

Stadtgesellschaft, deren Wohnbedürfnisse und finanziellen 

Voraussetzungen einem ständigen Wandel unterliegen. 

Dazu muss die bestehende Stadt nicht erweitert, sondern 

umgebaut werden. In Voerde steht die flächendeckende 

Sanierung der Bauten der 50er bis 70er-Jahre an. 

 

 

 

 

c) Fehlender ordnungsgemäßer 

Flächennutzungsplan 

Es fehlt der Planänderung an einem belastbaren 

städtebaulichen Konzept, da der Flächennutzungsplan aus 

der Mitte des vergangenen Jahrhunderts entstammt und 

weder mit der raumplanerischen Situation der Stadt 

Voerde im Hinblick auf Flächenbedarfe und 

Entwicklungsperspek-tiven entspricht noch mit einer 

Bewertung z. B. der Umweltbelange im Rahmen der seit 

einigen Jahrzehnten vorgeschriebenen Umweltprüfung 

untermauert ist. Weitere, jüngere Beschlüsse des Rates z. 

Städten unterscheiden, sichtbar zu ma-

chen, daraus Strategien abzuleiten und 

erste Projekte umzusetzen.  

 

Die Themenbereiche sind: 

1. Bildung, Wirtschaft, Schule, 

2. Freizeit, Tourismus, Kultur-

räume, 

3. Vereine, Ehrenamt, Integration, 

4. Wohnen, Landschaft, Nachbar-

schaften und 

5. Stadtbild, Infrastrukturen, Mobi-

lität. 

 

Dabei wurden für 6 Schlüsselprojekte Eck-

punkte skizziert und der Bezug zu den 

Leitlinien der Vision dargestellt. 

 

Die Inanspruchnahme von Flächen im Au-

ßenbereich im Bedarfs- bzw. Einzelfall 

wird dort nicht ausgeschlossen. Ein Stad-

tumbau an Stelle der Planung der Ret-

tungswache im Außenbereich ist nicht 

möglich. 

 

 

 

 

 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Vo-

erde (Ndrrh.) ist wirksam und rechtsver-

bindlich. Richtig ist, dass bei seiner dama-

ligen Aufstellung die Umweltbelange nicht 

in dem Umfang berücksichtigt wurden, wie 

dies heute bei einer FNP-Aufstellung 

durchgeführt wird. Es gelten jedoch bei 

der Aufstellung von Bauleitplänen immer 

die zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung gel-

tenden Rechtsgrundlagen. Der FNP ist 

nach diesen damals geltenden Rechts-

grundlagen zu Stande gekommen und ist 

damit wirksam. Bebauungspläne können 
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B. zum Klima konterkarieren den veralteten 

Flächennutzungsplan. Ein Flächennutzungsplan wäre nach 

einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren neu aufzustellen 

gewesen.  

Um die Planung durch Bauleitpläne zu rechtfertigen, 

müsste die Stadt auf Basis heute geltender 

Planungsvorschriften und der Grundlage des 

Regionalplans ihre Flächennutzungs-planung neu 

aufstellen. Sie kann erst auf dieser Basis städtebauliche 

Alternativen sachgerecht bewerten oder ausschließen.  

Für den beplanten Raum zeichnet der Regionalplan die 

Entwicklung vor. Die Flächennutzungsplandarstellung 

stellt dagegen auf überkommene und unmöglich 

Planungen (die im FNP geplante Gemeindestraße nach 

Spellen z. B. ist durch die Planfeststellung zur Bahnlinie 

Oberhausen-Emmerich - Aufhebung des Bahnübergangs 

Grenzstraße - unmöglich) ab. Der Flächennutzungsplan 

muss insbesondere im Hinblick auf das Holthausener Feld 

revidiert werden und im Sinne der Grünzugfunktion sowie 

die dementsprechenden Ziele des Landschaftsplans 

freigehalten und durch Anpflanzungen und nachhaltige 

Landwirtschaft optimiert werden. 

 

aus ihm entwickelt werden. Da der Bebau-

ungsplan Nr. 143 nicht aus diesem wirk-

samen FNP entwickelt werden kann, da 

dieser hier „Fläche für die Landwirtschaft“ 

darstellt, wird die 78. Änderung des FNP 

betrieben. Diese Vorgehensweise ist 

rechtlich zulässig. Die Neuaufstellung des 

FNP für das gesamte Stadtgebiet vor Auf-

stellung der 78. Änderung des Flächennut-

zungsplanes ist damit nicht erforderlich.  

 

Unabhängig davon wird darauf hingewie-

sen, dass zurzeit die Neuaufstellung des 

FNP für das gesamte Gemeindegebiet be-

trieben wird. Der Abschluss dieses Verfah-

rens ist jedoch nicht Voraussetzung für die 

rechtlich einwandfreie Durchführung der 

Bauleitplanung für die Rettungswache. 

 

 

 

Wie bereits oben dargestellt ist der Regio-

nalplan Ruhr nocht nicht rechtsverbind-

lich. Auch ist die Bauleitplanung auch vor 

dem Hintergrund der Zielsetzungen des 

Regionalplanes als auch des GEP 99 lan-

desplanerisch zulässig. 

 

Die im wirksamen FNP dargestellte 

Spange nach Spellen wird sowohl, soweit 

möglich, bei der 78. Änderung des FNP zur 

Rettungswache als auch bei der Neuauf-

stellung des Gesamtflächennutzungspla-

nes berücksichtigt. 

 

Die Inhalte des Landschaftsplanes werden 

soweit wie möglich bei der Bauleitplanung 

berücksichtigt und umgesetzt. Dies ist 

ausführlich in Kapitel 2.4.4 der Begrün-

dung des Bebauungsplanes bzw. der 78. 

Änderung des FNP dargestellt. 
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d) Unzulässige Eingrenzung der Planänderung 

Der Flächennutzungsplan und auch jede Änderung des 

Flächennutzungsplans muss das gesamte Gemeindegebiet 

ins Auge fassen! Dies ist nicht erfolgt. Betrachtet wird 

lediglich eine Fläche, die zufällig der Stadt gehört.  

 

 

 

Sofern eine interkommunale Nutzung (Rettungswache für 

Voerde und Hünxe) geplant wäre, wären beide 

Gemeindegebiete zu betrachten. 

 

Dennoch widersprcht der Landschaftsplan 

den Zielen der Bauleitplanung. Eine förm-

liche Änderung des Landschaftsplanes 

wird jedoch vorbehaltlich der Stellung-

nahme des Trägers der Landschaftspla-

nung nicht erforderlich, denn gemäß § 20 

Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) NRW treten bei einer Ände-

rung des Flächennutzungsplanes mit dem 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes wider-

sprechende Darstellungen und Festset-

zungen des Landschaftsplanes außer 

Kraft, sofern der Träger der Landschafts-

planung im Beteiligungsverfahren dieser 

Änderung des Flächennutzungsplanes 

nicht widersprochen hat. 

 
Bei der Änderung eines Flächennutzungs-

planes ist der Bereich zu betrachten, der 

für diese Änderung relevant ist. Dies kann 

je nach Aspekt die nähere oder größere 

Umgebung des Plangebietes als auch das 

gesamte Gemeindegebiet sein. Dies ge-

schieht bei der 78. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes. Es wird nicht lediglich die 

Fläche des Plangebietes betrachtet. Diese 

Aussage ist nicht richtig. Die Tatsache, 

dass die Flächen der FNP-Änderung im Ei-

gentum der Stadt Voerde (Ndrrh.) sind, 

spielt bei der Festlegung des Untersu-

chungsraumes keine Rolle. 

 

Soweit erforderlich, wurde auch das Ge-

meindegebiet der Gemeinde Hünxe mit 

einbezogen. Dies gilt z.B. für die Einbezie-

hung des FFH-Gebietes „Kaninchenberge“ 

auf Hünxer Stadtgebiet. Da jedoch die 

Rettungswache auf dem Stadtgebiet der 

Stadt Voerde (Ndrrh.) errichtet werden 

soll, ist schwerpunktmäßig das Gebiet der 

Stadt Voerde (Ndrrh.) zu betrachten. 
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Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

Da die Entscheidung über die Planung von Rettungswache 

und DRK-Arsenal nicht drängt, (für die Übergangslösung 

wurde z. B. ortsnah zum Änderungsbereich 

unproblematisch geeigneter Raum im bebauten 

Innenbereich gefunden) kann die Bauleitplanung ohne 

weiteres bis zu einer Entscheidung über einen ordnungs-

gemäßen Flächennutzungsplan zurückgestellt werden. 

Die Begründung der Änderung beruht auf unwahren und 

verkürzten Darstellungen der planungsrechtlichen 

Situation.  

Die Bauleitpläne sollen gemäß §1 Abs. 5 BauGB eine nach-

haltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirt-

schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 

in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen mit-

einander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-

meinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 

Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 

gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschen-

würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrund-

lagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klima-

schutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 

Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 

erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 

Das Provisorium nördlich der Straße Klei-

ner Kiwitt kann nur für eine Übergangszeit 

in Funktion bleiben, da es lediglich einen 

Behelf darstellt. 

 

Zur Gewährleistung der Hilfsfristen bei 

Rettungseinsätzen ist dringend eine neue 

Rettungswache erforderlich. Aus diesem 

Grund wird nicht bis zur Rechtskraft des 

neuen Gesamtflächennutzungsplanes ge-

wartet. 

 

Die Begründung des Erfordernisses der 

Bauleitplanung basiert nicht auf unwahren 

oder verkürzten Darstellungen. 

 

 

 

 

 

Die durch den Bürger zitierten Grundsätze 

der Bauleitplanung werden hier vollum-

fänglich berücksichtigt und in die Abwä-

gung bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

eingestellt. 
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Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenent-

wicklung erfolgen. 

In der Textfassung der Stadt heißt es; „Durch den Bau der 

Rettungswache bzw. des Katastrophenschutzzentrums 

wird dem Schutz und der Sicherheit der Wohn- und 

Arbeitsbevölkerung von Voerde (Ndrrh.) Rechnung 

getragen. Sie dient auch dem Katastrophenschutz.“ 

 

 

...“Die Rettungswache könnte in Voerde (Ndrrh.) nicht 

errichtet werden, was erhebliche Auswirkungen für 

Einsatzfahrten von Rettungsfahrzeugen, auf den 

Katastrophenschutz und die Sicherheit der Wohn- und 

Arbeitsbevölkerung hätte.“ 

 

Der diesbezügliche Gesetzestext (§1 Abs.6 Satz 1 BauGB) 

lautet jedoch:  

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

 

 

 

 

 

Die Entwürfe der Begründung zur 78. Än-

derung des Flächennutzungsplanes und 

zum Bebauungsplan Nr. 143 wurden nach 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB erstellt. Die Öffentlichkeit wurde 

damals über den geltenden Stand der Pla-

nung informiert. Insoweit bezieht sich die 

Anregung des Bürgers auf den Stand vor 

der Erstellung der Begründungen. Diese 

sind Teil der Unterlagen, mit denen die Öf-

fentlichkeit in einem zweiten Schritt ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt wird. 

 

Die Anregung bezieht sich auf Seite 3 der 

dort dargestellten Nullvariante in dem zur 

frühzeitigen Öffentlichkeit veröffentlichten 

Dokument „Allgemeine Ziele und Zwecke 

der Planung, der sich wesentlich unter-

scheidenden Lösungen und der voraus-

sichtlichen Auswirkungen der Planung“. 

Bei einem Verzicht auf die Planung (Null-

Variante) könnte die Rettungswache in 

Voerde (Ndrrh.) nicht verwirklicht werden. 

Diese Aussage ist richtig. 

 

 

 

 

 

 

 

Die angesprochenen Belange werden in-

vollem Umfang und nach ihrem jeweiligen 

Gewicht in die Abwägung der Bauleitpläne 

eingestellt. Dies gilt auch für die privaten 

Belange. 
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Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

1.die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 

der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.  

Damit wird deutlich, das "Sicherheit" nicht losgelöst von 

gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen (Klima!) zu 

sehen ist, ferner das dies lediglich einer von insgesamt 14 

in §1 Abs.6 BauGB genannten öffentlichen Belangen ist. 

Durch die Vokabel "berücksichtigen" ist vorgegeben, dass 

dieser Belang nicht überragende Bedeutung hat, sondern 

mit den anderen Belangen und mit den privaten Belangen 

abzuwägen wäre. 

Die Erläuterung stellt insofern eine unrichtige und 

unzulässige Vorabwägung dar. Sie verletzt meinen 

Anspruch als Bürger auf eine den Zielen und Vorschriften 

des Baugesetzbuches und des Raumordnungsrechtes 

entsprechende städtebauliche Planung. 

 

Es fehlt an einer für die Abwägung erforderlichen, 

vernünftigen Alternativenprüfung. Geprüft bzw. 

argumentiert wird lediglich die völlig abwegige 

Nullvariante. Nicht untersucht werden muss, ob den 

Voerder Bürgern eine Rettungseinrichtung zur Verfügung 

gestellt werden soll oder nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwürfe der Begründung zur 78. Än-

derung des Flächennutzungsplanes und 

zum Bebauungsplan Nr. 143 wurden nach 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB erstellt. Sie werden Teil der Un-

terlagen, mit denen die Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt wird. In 

ihnen wird die Abwägung bei der Aufstel-

lung der beiden Bauleitpläne umfassend 

und nachvollziehbar dargestellt. Eine Vor-

abwägung hat nicht stattgefunden. 

 

 

Inzwischen wurde die bis zur frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführte 

Alternativenprüfung ergänzt. Ausführlich 

wird darauf in Kapitel 3.1.2 der Begrün-

dungen zur FNP-Änderung und zum Be-

bauungsplanentwurf eingegangen. 
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Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

Geprüft werden müssen vielmehr tatsächliche 

Standortalternativen oder alternative Lösungen (Miete 

von Bestandsimmobilien; Umbau oder Ausbau von 

Bestandsimmobilien, versiegelten Flächen etc.).  

Die Erläuterung über die Kriterien der Standortauswahl 

belegt, dass z. B. Umweltbelange oder private Belange - 

meine Eltern hatten schon frühzeitig auf die 

schwerwiegenden Eingriffe in ihr Eigentum hingewiesen - 

bei der Standortauswahl gar nicht eingeflossen sind. 

 

 

Es ist unrichtig dargestellt, dass der Standort das 

Gemeinde-gebiet zentral erschließt. Vielmehr liegt der 

Standort ganz im Osten des Gemeindegebietes. Viele 

Ortsteile liegen im Westen und Süden und sind von 

diesem Standort nur um-ständlich und mit vielen 

Hindernissen zu erreichen. Der Flächennutzungsplan muss 

das gesamte Gemeindegebiet ins Auge fassen, sofern eine 

interkommunale Nutzung (Rettungswache für Voerde und 

Hünxe) geplant wäre, müssen in Planungsgemeinschaft 

beide betroffene Gemeindegebiete betrachtet werden.  

Derzeit wird beispielsweise die Polizeiwache Voerde 

verlagert. Der alte Standort wäre für die genannten Orte 

 

Bestandsimmobilien sind nicht für die Re-

alisierung der Rettungswache bzw. des 

Zentrums für den Katastrophenschutz ge-

eignet. Gleiches gilt für Flächen im Innen-

bereich oder bereits versiegelte Flächen. 

 

Die Entwürfe der Begründung zur 78. Än-

derung des Flächennutzungsplanes und 

zum Bebauungsplan Nr. 143 wurden nach 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB erstellt. Sie werden Teil der Un-

terlagen, mit denen die Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt wird. In 

ihnen wird die Abwägung bei der Aufstel-

lung der beiden Bauleitpläne umfassend 

und nachvollziehbar dargestellt. Dabei 

werden sowohl die Umweltbelange als 

auch die privaten Belange eingestellt. 

 

 

Der Standort für die Rettungswache wird 

so ausgewählt, dass alle Bereiche des 

Stadtgebietes innerhalb der maximalen 

Fahrtzeiten für Rettungseinsätze abge-

deckt werden. Diese Voraussetzungen 

werden erfüllt. Auf die Variantenprüfung 

gehen die Begründungen der Bauleitpla-

nung in Kapitel 3.1.2 ausführlich ein. 

 

Bei einer Verwirklichung der Rettungswa-

che in Hünxe wären Teile des Voerder 

Stadtgebietes nicht innerhalb der anvisier-

ten Fahrtzeit erreichbar. 

 

 

 

 

Die Bauleitplanung für die neue Polizeiwa-

che Voerde an der Friedrichsfelder Straße 
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Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

Voerde und Friedrichsfeld, aber insbesondere für die 

westlich gelegenen Ortsteile und für Möllen günstiger als 

der geplante. Vermutlich handelt es sich auch bei der 

alten Polizeiwache um öffentliches Eigentum.  

Wenn andere, so nicht erkennbare Gründe für den 

Bereich der beabsichtigten 78. Änderung sprechen, 

müssen diese abwägungserheblich sein und auch benannt 

werden. 

Der Planung liegt kein ordnungsgemäßer Umweltbericht 

zugrunde, der in der gem. § 1a BauGB verbindlich 

vorgeschriebene Form, die sich in Anlage 1 des BauGB 

spiegelt, die sachgerechte Abwägung im Sinne des §1 

BauGB erst ermöglicht. Insofern sind Bürger, Behörden 

und Verbände gehindert, sich ordnungsgemäß über die 

ermittelten (bzw. die hier eben nicht ermittelten) 

Umweltdaten und die Auswirkungen der Planung zu 

informieren und ihre Belange einbringen zu können. 

Vorhandene, sich aufdrängende und allgemein 

zugängliche Daten und Informationen wurden nicht 

genutzt. Dies ist umso schwerwiegender als eine 

Erörterung nicht erfolgt. 

 

 

und die Entscheidung über den diesbezüg-

lichen Standort spielen keine Rolle bei der 

Auswahl des Standortes für die Rettungs-

wache. 

 

 

 

 

 

Alle abwägungsrelevanten Belange wer-

den in die Abwägung eingestellt. 

 

 

 

 

 

 

Die Entwürfe der Begründung zur 78. Än-

derung des Flächennutzungsplanes und 

zum Bebauungsplan Nr. 143 wurden nach 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB erstellt. Der Umweltbericht wird 

Teil der jeweiligen Begründung. Diese Vor-

gehensweise ist legitim und rechtlich ein-

wandfrei. Die Begründungen werden Teil 

der Unterlagen, mit denen die Öffentlich-

keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt 

wird. In ihnen wird die Abwägung bei der 

Aufstellung der beiden Bauleitpläne um-

fassend und nachvollziehbar dargestellt. 

 

Eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öf-

fentlichen Veranstaltung war auf Grund 

der Corona-Pandemie nicht möglich. Die 

Unterlagen wurden jedoch im FD Stadt-

entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 

ausgelegt und ins Internet gestellt. Gele-

genheit zur Erörterung wurde gegeben 

und wurde durch die Öffentlichkeit auch 

entsprechend wahrgenommen. 
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Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

 

Hätte die Stadt beispielsweise den Klimabericht des RVR 

herangezogen, hätte sich die Notwendigkeit einer 

konkreten Klimaanalyse bzw. der Wirkung der Planung aus 

das lokale Klima und die gesunden Wohnverhältnisse in 

Voerde aufgedrängt.  

(Die folgenden Kartenauszüge aus Klimaonline                        

( https://klima.geoportal.ruhr/) zeigen sehr grob 

Kaltluftvolumenstrom und Kaltluftproduktionsrate im 

beplanten Bereich. Es wird hinreichend deutlich, dass für 

die dicht bebauten Bereiche im Südwesten eine hohe 

Klimarelevanz ausgelöst werden kann, wenn der nicht 

sehr starke Kaltluftstrom in Ost-Westrichtung 

unterbunden wird.  

 

 

 

 

Die Aspekte des Klimaschutzes sind um-

fassend in die Abwägung eingestellt und in 

den Begründungen zur Bauleitplanung 

dargestellt worden 

 

 

 

 

 

Kaltluftvolumenstrom und Kaltluftproduk-

tionsrate im beplanten Bereich wurden be-

rücksichtigt. Durch die Begrenzung der 

Gebäude auf 2 Vollgeschosse wird ge-

währleistet, dass der Kaltluftstrom nicht 

unverhältnismäßig stark beeinträchtigt 

wird. Die hohe Klimarelevanz wurde er-

kannt. 
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Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

 

 

Die Einlassungen der Stadtverwaltung zu diesem Punkt (es 

sind schon Gehöfte vorhanden, die die Klimabelange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausrufung des Klimanotstandes wird 

bei der Bauleitplanung in vollem Umfang 

berücksichtigt.  
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Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

negativ beeinflussen, so dass die zusätzliche Bebauung 

keine wesentliche Relevanz hat) zeugen von fachlichen - 

besonders die hofnahen Grünlandbereiche stützen die 

Kaltluftentstehung - und verfahrensrechtlichen 

Unzulänglichkeiten. Sie verkennen die vorrangige Aufgabe 

der Gemeinde, die den Klimanotstand ausgerufen hat und 

zudem 2015 den heute zwar im Hinblick auf die 

Klimaschutzziele des Bundes unzureichenden, aber doch 

selbstbindenden Beschluss gefasst hat: 

Der Stadtrat strebt als Leitziel des kommunalen 

Klimaschutzes an, die örtlichen CO2-Emissionen auf dem 

Stadtgebiet Voerde bis 2025 um 20 % und bis 2035 um 

30 % gegenüber 2012 zu senken. Hierfür beschließt er das 

integrierte Klimaschutzkonzept als strategisches 

Handlungskonzept. 

darin enthalten folgendes Ziel: 

Klimaneutrale Baugebiete 

Beschreibung Im Rahmen der Erstellung von B-

Plänen wird ein Energiekonzept erstellt, das einen 

möglichst hohen Effekt zum Klimaschutz bewirkt. 

Ziel sollte das klimaneutrale Baugebiet sein. Als 

Mindeststandard sollten die Anforderungen der 

„Klimaschutzsiedlung“ eingehalten werden. 

 

Die vorhandenen Höfe dienen zwar zum 

einen der Kaltluftentstehung, sie sind je-

doch zugleich auch Hindernisse für die 

Frischluftbahn. 

 

 

 

 

 

Die Rettungswache ist an dem vorgesehe-

nen Standort notwendig. Die Belange des 

Klimaschutzes werden vollumfänglich be-

rücksichtigt. Unter anderem werden Maß-

nahmen zur Verringerung der Auswirkun-

gen der Planung auf den Klimaschutz fest-

gesetzt und geregelt. Dazu zählt z.B. die 

Begrenzung der maximalen Zahl der Voll-

geschosse, eine Begrünung der unversie-

gelten Freiflächen, eine Dach- und Fassa-

denbegrünung und der Einsatz von Photo-

voltaik-Anlagen auf einem Teil der Dächer. 

 

Damit wird das Klimaschutzkonzept um-

gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 20a GG verlangt, dass der Staat 

auch in Verantwortung für die zukünftigen 
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Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
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und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

Die Gemeinde muss - schon vor dem Hintergrund der 

durch Artikel 20a GG - verfassungsrechtlich aufgegebenen 

Pflicht zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und 

der Verantwortung für zukünftige Generationen klären, 

wie sie ihre eigenen und die durch das Klimaschutzgesetz 

vorgegebenen und die international vereinbarten Klima-

ziele erreicht, bevor sie weitere den Klimawandel und die 

Klimafolgen verschärfende Maßnahmen ergreift. Sie muss 

- soweit unvermeidbar - auch klären, was Sie konzeptio-

nell dieser und den weiteren zeitgleich zahlreich vorberei-

teten Baumaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes und der 

Klimafolgenanpassung an positiv wirkenden Maßnahmen 

entgegenstellen kann und sie muss dann dem auch plane-

risch verbindlichen Raum (ähnlich der landschaftsrechtli-

chen Eingriffsregelung) geben.  

 

 

 

Schon dieser Punkt erfordert eine umfassende 

Neuplanung des Flächennutzungsplans, bevor weitere 

schwerwiegende Belastungen durch städtebaulich 

vorbereitete Bauleitplanung verantwortet werden 

können. 

Generationen die natürlichen Lebens-

grundlagen und die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung durch die 

Gesetzgebung und nach Maßgabe von Ge-

setz und Recht durch die vollziehende Ge-

walt und die Rechtsprechung schützt. 

 

Richtig ist aber auch, dass die Gemeinden 

gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB die Bau-

leitpläne aufzustellen, sobald und soweit 

es für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung erforderlich ist. Darüber hinaus 

stellt § 1 BauGB die Belange, dar, die bei 

der Bauleitplanung zu berücksichtigen 

sind. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind dabei 

die öffentlichen und privaten Belange ge-

geneinander und untereinander gerecht 

abzuwägen. 

 

Die Belange des Klimaschutzes und dem 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

sind insoweit in die Abwägung einzustellen 

und mit anderen Belangen abzuwägen. 

Dies geschieht bei dieser Bauleitplanung. 

Die vorgenannten Belange werden vollum-

fänglich in die Abwägung eingestellt und 

soweit wie möglich berücksichtigt. 

 

Die Zurückstellung der vorgesehenen 

Bauleitplanung bis zum Inkrafttreten des 

neuen Flächennutzungsplanes ergibt sich 

daraus nicht. 
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Ferner gilt der Landschaftsplan des Kreises Wesel 

(https://www.kreis-

wesel.de/c125827b002d066a/files/landschaftsplan_raum

_dinslaken-

voerde_1_textband.pdf/$file/landschaftsplan_raum_dinsl

aken-voerde_1_textband.pdf?openelement ) somit das 

Entwicklungsziel: ANREICHERUNG (Seite 40 Textteil) und 

konkret: 

Entwicklungsraum A 2: Offenlandschaft zwischen Voerde 
und Friedrichsfeld 

 Der Raum ist hinsichtlich einer Vernetzung der 
Landschaftseinheiten "Niederrheinische Höhen - 
Testerberge" und der "Rheinniederung" 
insbesondere entlang der Fließgewässer zu 
optimieren. 

 Im Uferrandbereich der Fließgewässer ist eine 
Nutzungsextensivierung und eine Optimierung 
durch die Anlage von Uferrandstreifen 
anzustreben. 

 Die Ausstattung des Raumes mit gliedernden 
Landschaftselementen, insbesondere 
Krautsäumen, ist zu erhöhen. 

Das Plangebiet und dessen Umgebung lie-

gen im Geltungsbereich des Landschafts-

planes Dinslaken / Voerde des Kreises We-

sel.  

 

Er hat in seiner Entwicklungskarte die An-

reicherung einer im ganzen erhaltenswür-

digen Landschaft mit naturnahen Lebens-

räumen und mit gliedernden und beleben-

den Elementen. Die vorhandenen naturna-

hen Landschaftselemente und Lebens-

räume sind zu erhalten, zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. Die derzeitige Land-

schaftsstruktur ist zu verbessern.  

 

Ausführlich wird auf den Landschaftsplan 

in Kapitel 2.4.4 der Planbegründungen zur 

Bauleitplanung eingegangen. 

 

Der Landschaftsplan wird soweit wie mög-

lich berücksichtigt. Dennoch stehen seine 

Inhalte der Bauleitplanung zum Teil ent-

gegen. 

 

Eine förmliche Änderung des Landschafts-

planes wird jedoch vorbehaltlich der Stel-

lungnahme des Trägers der Landschafts-

planung nicht erforderlich, denn gemäß § 

20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) NRW treten bei einer Ände-

rung des Flächennutzungsplanes mit dem 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes wider-

sprechende Darstellungen und Festset-

zungen des Landschaftsplanes außer 

Kraft, sofern der Träger der Landschafts-

planung im Beteiligungsverfahren dieser 

Änderung des Flächennutzungsplanes 

nicht widersprochen hat. 
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 Die vorhandenen gliedernden 
Landschaftselemente sind zu erhalten und deren 
Vernetzung ist zu optimieren. 

 Grünland ist zum Schutz gegen Wind- und 
Wassererosion zu erhalten und entsprechend den 
standörtlichen Verhältnissen zu optimieren. 

 Siedlungsbereiche sind in die umgebende 
Landschaft durch Anlage von gliedernden 
Landschaftselementen einzubinden. 

Ferner gilt das Entwicklungsziel Biotopvernetzung BV mit den 
entsprechenden Maßnahmen. 

 

Dementsprechend hat der Raum Bedeutung für den 
Regionalen Biotopverbund und ergänzt und unterstützt 
damit die hohe Bedeutung der westlich gelegenen Natura 
2000-Schutzgebiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange des Regionalen Biotopverbun-

des werden beachtet. So wird durch An-

pflanzungsmaßnahmen auf dem Gelände 

der Rettungswache ein weiterer Biotopt-

rittstein geschaffen, der den Bereich süd-

lich des Gewerbegebietes Grenzstraße und 

dessen Biotopstrukturen ineinander ver-

netzt. Auch die Natura 2000-Schutzge-

biete, insbesondere das Gebiet „Kanin-
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Fehlende Begründung für DRK-Arsenal und -
Ausbildungsstätte 

Die Begründung erklärt das beabsichtigte, den weitaus 
größten beplanten Raum einnehmende DRK-

chenberge“ werden berücksichtigt. Hie-

rauf wird ausführlich in den Planbegrün-

dungen eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwürfe der Begründung zur 78. Än-

derung des Flächennutzungsplanes und 

zum Bebauungsplan Nr. 143 wurden nach 

der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 

1 BauGB erstellt. Die Öffentlichkeit wurde 
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Katastrophenschutzzentrums in Voerde in keiner Weise. 
So verfügt das DRK in Voerde meines Wissens über einen 
planerisch gesicherten Standort im Mischgebiet und es 
wird nicht begründet, warum einzig der bisher im 
Außenbereich / regionalen Grünzug gelegene Planbereich 
sich für ein derartiges Vorhaben bevorzugt eignet. Bis vor 
kurzem waren z. B. in unmittelbarer Nähe des DRK 
Standortes geeignete Bestandsimmobilien (Pennymarkt) 
im Mischgebiet zu kaufen.  

Erweiterungen lassen sich nötigenfalls auch durch Bauen 
in die Höhe erreichen. Es ist nicht erklärlich, warum 
einerseits die Stadt keine Alternativen (z. B. Ausbau des 
bestehenden Lagers durch Mehrgeschossigkeit) 
untersucht, andererseits der geplante Nutzer keine eigene 
Initiative ergreift. Immerhin ist das DRK ein wirtschaftlich 
tätiges Unternehmen und kann sich um den Kauf oder 
Anmietung von in Voerde resp. im Kreisgebiet reichlich 
vorhandenen Hallenimmobilien bemühen. So liegt als ein 
Beispiel im Bereich der Heidesiedlung seit Jahren eine 
hallenartige Bestandsimmobilie (Paurat) brach. Die Stadt 
kann und muss prioritär (z.B. im Rahmen des besonderen 
Städtebaurechts) auf die Nachnutzung brachliegender 
Bereiche hinwirken. Nur so gelingt sparsamer und 
schonender Umgang mit Boden! 

 

 

 

damals über den geltenden Stand der Pla-

nung informiert. Insoweit bezieht sich die 

Anregung des Bürgers auf den Stand vor 

der Erstellung der Begründungen. Diese 

sind Teil der Unterlagen, mit denen die Öf-

fentlichkeit in einem zweiten Schritt ge-

mäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt wird. 

 

Das Lehr- und Schulgebäude befindet sich 

derzeit an einem Standort an der Ring-

straße 14 in Voerde (Ndrrh.). Dieser 

Standort soll aufgegeben werden und mit 

dem Rettungsdienst und dem Lagerge-

bäude zusammengefasst werden. Denk-

bar wäre auch die Lösung, das Schul- und 

Ausbildungszentrum an seinem gegen-

wärtigen Standort zu belassen und nur 

den Rettungsdienst und die Fahrzeughalle 

am Hammweg zu errichten. Durch die Zu-

sammenfassung des Rettungsdienstes, 

dem Katastrophenschutz und der Ausbil-

dungsstätte entstehen Synergieeffekte, 

die das DRK nutzen will. Zudem ist es er-

forderlich, dass die Ausbildung am Stand-

ort des Rettungsdienstes und des Kata-

strophenschutzes erfolgt, so dass an den 

Gerätschaften und Fahrzeugen geübt und 

ausgebildet werden kann. Es ist darüber 

hinaus sehr sinnvoll, dass sich das Lehr- 

und Sozialgebäude in unmittelbarer Nähe 

zu den Fahrzeugen befindet, damit es hier 

keine Einschränkungen in den Tätigkeiten 

des DRK gibt. Eine weitere Nutzung des 

Gebäudes an der Ringstraße für die Um-

kleiden oder weitere Nutzungen sind leider 

nicht möglich, da die räumliche Trennung 

nicht funktioniert. Umkleide an einem an-

deren Standort als die Fahrzeuge ist nicht 

möglich. Außerdem werden alle angespro-

chenen Nutzungen bzw. Räume für den 

Katastrophenfall mit einer Doppelnutzung 

belegt, sodass ein Lehr- und Lernraum 
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Grundstücksverfügbarkeit ist keine tragfähige Begründung 
in der Bauleitplanung 

Generell kann auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
das mit hier mit angeblichem Schwergewicht 
herangeführte Argument der Verfügbarkeit (städtischer 

auch z.B. eine Essensausgabe werden 

kann. 

 

Der Standort Ringstraße 14 ist nicht mehr 

geeignet. Das aktuell genutzte Gebäude 

hat vielerlei Einschränkungen, die die wei-

tere Nutzung so stark einschränken, dass 

ein weiterer Betrieb nicht sinnvoll sein 

wird. Hierbei sind vor allem die Raumgrö-

ßen und der Raumverbund zu nennen. Die 

Raumgrößen sind den Aufgabenbereichen 

nicht mehr angemessen. Außerdem haben 

die Räume teils erheblich unterschiedliche 

Bodenhöhen, sodass eine selbst nur stark 

eingeschränkte barrierefreie oder barrie-

rearme Nutzung nahezu unmöglich ist. 

Weiterhin sind die Fahrzeuge, die mittler-

weile vorgehalten werden, für die beste-

hende Halle in ihrer Anzahl zu viel und zu 

groß, sodass aktuell die vorhandenen 

Fahrzeuge in der bestehenden Halle hin-

tereinander und nicht stellplatzgerecht ge-

parkt werden müssen. Das bedeutet, 

wenn ein bestimmtes Fahrzeug benötigt 

wird, müssen weitere Fahrzeuge aus der 

Halle herausgefahren werden. Diese Not-

wendigkeit schränkt die Beweglichkeit des 

DRK zurzeit an diesem Standort erheblich 

ein. 

 

Eine Trennung dieser drei Funktionen an 

unterschiedliche Standorte unter beibe-

haltung des Standortes an der Ringstraße 

14, was zusätzlich als Variante theoretisch 

möglich wäre, kommt daher nicht in Be-

tracht. 

 

Die Paurat-Immobilie ist nicht geeignet, 

die Rettungswache und das Zentrum für 

Katastrophenschutz insgesamt mit allen 

Funktionen und der Gewährlsistung aller 

Aufgaben aufzunehmen. 
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Grundbesitz) nicht greifen. Vielmehr muss die Stadt auf 
dieser Planungsebene alle Alternativen prüfen und 
insbesondere den sparenden und schonenden Umgang 
mit Boden und die sachgerechte Berücksichtigung von z. 
B. Umweltbelangen voranstellen. Vernünftige 
städtebauliche Planung geht der Verfügbarmachung von 
Raum voran!  

Auch ist die Behauptung, dass die Stadt keine anderen 
Flächen hat, unrichtig. Die Stadt entwickelt auf eigenen 
Flächen in räumlich großer Nähe z. Z. am kleinen Kiwitt 
(Luftlinie rd. 400m) ein Gewerbegebiet und hätte die 
planerische Kompetenz, dort auf meines Wissens bisher 
gemeindeeigenen Flächen zweckentsprechend zu 
entwickeln. Wenigstens der Verstoß gegen den 
Regionalplan und die Ziele des Landschaftsplans kann sie 
so vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Bauen in die Höhe ist bei vorhandenen 

Immobilien stets schwierig und ist im ge-

gebenen Fall auf keiner alternativen Flä-

che umsetzbar. 

 

 

 

 

Ausführlich wird in Kapitel 3.1.2 der Be-

gründungen zu der Bauleitplanung auf die 

Varianten eingegangen. Bei der Auswahl 

des Standortes waren städtebauliche As-

pekte ausschlaggebend.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Voerde (Ndrrh.) stellt zurzeit 

den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbege-

biet südlich Kleiner Kiwitt“ auf. Die dort 

vorgesehene Gewerbefläche umfasst ca. 

1,6 ha. Sie könnte von der Flächengröße 

her das Raumprogramm der Rettungswa-

che bzw. des Katastrophenschutzzent-

rums aufnehmen und damit einen mögli-

chen Alternativstandort zum Standort am 

Hammweg darstellen. Die Fläche ist aller-

dings vom Zuschnitt nicht optimal, 

dadurch dass sie durch die mittig lie-

gende Verkehrsfläche nahezu in zwei 

Teile geteilt wird. Zu einem Großteil ist 

sie im Eigentum der Stadt Voerde 

(Ndrrh.) und wäre damit nach Rechtskraft 

des Bebauungsplanes zumindest für die-

sen Teil kurzfristig verfügbar. Den östli-

chen Bereich müsste die Stadt Voerde 

(Ndrrh.) versuchen zwischenzuerwerben. 

Im Hinblick auf die verkehrliche Lage 
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Wenn hier sehenden Auges gegenläufige Entscheidungen 
des Rates getroffen werden, kann dies nur als 
pflichtwidriges Unterlaufen der Regionalplanung oder 
Planlosigkeit gedeutet werden. 

Ich verlange, dass die schwerwiegenden Eingriffe in meine 
Belange durch eine den aufgezeigten gesetzlichen 
Vorschriften entsprechende Planung abgewendet werden. 

Appell 

liegt sie etwas ungünstiger als die favori-

sierte Fläche, da die Rettungsfahrzeuge 

zusätzlich die Straße Kleiner Kiwitt befah-

ren müssten, um auf den Hammweg zu 

kommen. Durch ihre Zweiteilung ist sie 

jedoch besser für mehrere Gewerbebe-

triebe geeignet als für ein einziges Bau-

vorhaben wie die Rettungswache. Zudem 

soll unter Ausübung der gemeindlichen 

Planungshoheit diese Fläche als Gewerbe-

gebiet entwickelt werden, denn die Nach-

frage an Gewerbeflächen ist auf dem Vo-

erder Stadtgebiet nach wie vor hoch. Die 

sofort bzw. kurzfristig und ohne Restrikti-

onen verfügbaren Flächen sind in Voerde 

(Ndrrh.) von 2014 bis 2020 um ca. 60 % 

zurückgegangen. Von den verbliebenen 

66.000 qm sind 39.000 qm zur Ansied-

lung von hafenaffinen Betrieben geeignet, 

so dass aktuell nur 27.000 qm für sons-

tige Betriebe zur Verfügung stehen. Da-

bei ist ein besonderer Bedarf im Gewer-

begebiet Grenzstraße, dem größten Ge-

werbegebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.), 

gegeben. Aus diesem Grund verfolgt das 

Verfahren der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 141 die Zielsetzung, dort 

zusätzlich Gewerbeflächen auf ca. 16.000 

qm zu entwickeln und nach Abschluss des 

Bauleitplanverfahrens kurzfristig zur Ver-

fügung zu stellen. Daher soll die Ret-

tungswache nicht im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 141 verwirklicht 

werden. 

 

Durch die Entscheidung, auf der Fläche 

des Bebauungsplanes Nr. 141 ein Gewer-

begebiet zu entwickeln, wird weder die 

Regionalplanung unterlaufen noch handelt 

es sich um Planlosigkeit, sondern um die 

kommunale Planungshoheit der Stadt Vo-

erde (Ndrrh.). 
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Mit dem Konzept Voerde 2030 hat der Rat beschlossen: 

Kreative, hochqualifizierte Menschen sind zukünftig die 
entscheidende Ressource. Sie suchen hochwertige 
Wohnadressen in der Nähe unverwechselbarer 
Landschaftsräume. Gleichzeitig ist ein flexibler Mix 
unterschiedlicher Wohnformen wichtige Grundlage für 
eine Stadtgesellschaft, deren Wohnbedürfnisse und 
finanzielle Voraussetzungen sich ständig wandeln. Dazu 
muss die bestehende Stadt nicht erweitert, sondern 
umgebaut werden. In Voerde steht die flächendeckende 
Sanierung der Bauten der 50er bis 70er-Jahre an.... 

Wohnstandorte und Landschaftsräume vernetzen: Jeder 
Stadtteil von Voerde ist eingebettet in attraktive 
Landschaftsräume. Die Verknüpfung der Ortsteile mit 
diesen Erholungslandschaften ist Ziel der 
Stadtentwicklung.  

Der Rat möge dem bitte folgen und den Umbau der 
Siedlungen mit geeigneten bauleitplanerischen Mitteln 
vorantreiben und die Landschaft und die natürlichen 
Lebensgrundlagen schützen, damit dieses konzeptionelle 
Ziel und die nationalen und internationalen Planungsziele 
im Sinne des Art. 20a GG erreicht werden. Dafür bedarf es 
der nachhaltigen Entwicklung der Räume unbebauter 
Landschaft, nicht deren Vernichtung.  

 

 

 

Die privaten Belange des Bürgers wurden 

entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-

ten in die Abwägung eingestellt. Die Bau-

leitplanung ist rechtlich ordnungsgemäß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Verwirklichung der Rettungswache 

muss zwingend auf Flächen im Außenbe-

reich zurückgegriffen werden. Eine Reali-

sierung im baulichen Innenbereich ist 

nicht möglich. 

 

 

Die Maßnahme steht der Vision Voerde 

2030 nicht entgegen. 

 

 

 

 

 

Die Planung steht diesem Ziel nicht entge-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Voerde (Ndrrh.) beabsichtigt bei 

allen Planungen so weit wie möglich, den 

ökologischen Umbau des Siedlungsberei-

ches voranzutreiben, die natürlichen Le-
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Die vorgelegte Planung wäre vor dem Hintergrund des 
dramatischen Klimawandels und dem beschlossenen 
Klimanotstand skandalös und beschämend. Weltweit geht 
die Fläche fruchtbaren Ackerlandes klimabedingt 
dramatisch zurück. Russland und die Ukraine fallen als die 
beiden größten Getreideexporteure der Welt aus. Jede 
fruchtbare Fläche dient der Welternährung! 

Ich habe mir erlaubt, meine Stellungnahme der staatlichen 
Regionalplanung beim RVR und der Bezirksregierung 
Düsseldorf zur Verfügung zu stellen. 

bensgrundlagen zu schützen und die un-

bebaute Landschaft zu bewahren und zu 

erhalten.  

 

Jedoch gibt es Planungssituationen, in de-

nen dies nicht in vollem Umfang möglich 

ist. In einem solchen Fall werden mög-

lichst Maßnahmen getroffen, die die sich 

daraus ergebenden Eingriffe so weit wie 

möglich verhindern oder ausgleichen. Dies 

geschieht im gegebenen Fall. 

 

Insbesondere die an die Rettungswache 

gestellten Ziele sind mit denen des Klima-

schutzes und der Produktion von Nah-

rungsmitteln abzuwägen. Dies geschieht 

hier. Die privaten und öffentlichen Belange 

werden gerecht gegeneinander und unter-

einander abgewogen.  
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Bürgerin 3 29.4.22 

 

 
 
 
Die Entwürfe der Begründung zur 78. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 143 
wurden nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB er-
stellt. Die Öffentlichkeit wurde damals über den gelten-

den Stand der Planung informiert. Insoweit bezieht sich 
die Anregung der Bürgerin auf den Stand vor der Erstel-
lung der Planbegründungen. Diese sind Teil der Unterla-
gen, mit denen die Öffentlichkeit in einem zweiten 

Schritt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt wird. 
 
Der Standort Ringstraße 14, der die Schulungen und das 
Gebäude für die Fahrzeuge beheimatet, ist nicht mehr 

geeignet. Das aktuell genutzte Gebäude hat vielerlei Ein-
schränkungen, die die weitere Nutzung so stark ein-
schränken, dass ein weiterer Betrieb nicht sinnvoll sein 
wird. Hierbei sind vor allem die Raumgrößen und der 

Raumverbund zu nennen. Die Raumgrößen sind den Auf-
gabenbereichen nicht mehr angemessen. Außerdem ha-
ben die Räume teils erheblich unterschiedliche Bodenhö-
hen, sodass eine selbst nur stark eingeschränkte barrie-

refreie oder barrierearme Nutzung nahezu unmöglich ist. 
Weiterhin sind die Fahrzeuge, die mittlerweile vorgehal-
ten werden, für die bestehende Halle in ihrer Anzahl zu 
viel und zu groß, sodass aktuell die vorhandenen Fahr-

zeuge in der bestehenden Halle hintereinander und nicht 
stellplatzgerecht geparkt werden müssen. Das bedeutet, 
wenn ein bestimmtes Fahrzeug benötigt wird, müssen 

weitere Fahrzeuge aus der Halle herausgefahren wer-
den. Diese Notwendigkeit schränkt die Beweglichkeit des 
DRK zurzeit an diesem Standort erheblich ein. 
 

Eine Trennung dieser der 3 Funktionen Rettungswache, 
Schulungs- und Sozialgebäude und Fahrzeughalle an un-
terschiedliche Standorte unter Beibehaltung des Stan-
dortes an der Ringstraße 14, was zusätzlich als Variante 

theoretisch möglich wäre, kommt daher nicht in Be-
tracht. 
 
Eine Lagerung von Materialien für den Katastrophen-

schutz in der Nähe der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 
würde eine Trennung der 3 Funktionen nach sich ziehen. 
Die Materialien müssen funktionstechnisch bei den Fahr-
zeugen und dem Rettungsdienst gelagert werden, um im 

Einsatzfall schnell einsatzfähig gemacht und benutzt zu 
werden. 
 
Die Dimensionierung der Gebäude und damit der Ge-

samtgemeinbedarfsfläche entsprechen den Notwendig-
keiten, die sich an ein funktionierendes Katastrophen-
schutzzentrum ergeben. 
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Es wurden umfassend Standortalternativen geprüft. Hie-
rauf wird in den Begründungen von 78. FNP-Änderung 
und Bebauungsplan Nr. 143 ausführlich eingegangen. 
Dabei wurden alle Kriterien geprüft, die sich für die Er-

richtung einer Rettungswache und eines Zentrums für 
den Katastrophenschutz ergeben. Eines der Kriterien 
war auch die Verfügbarkeit der Fläche und die Möglich-
keit einer zügigen Umsetzung der Planung, um die Wa-

che möglichst schnell funktionsfähig zu bekommen, da 
sie sich derzeit in einem Provisorium im Gewerbegebiet 
Grenzstraße befindet und es sich dabei eben nur um ei-
nen Behelf handelt. Ergebnis der Alternativenprüfung 

war, dass ein anderer geeigneter Standort, auch vor 
dem Hintergrund statentwicklungsplanerischer Aspekte, 
nicht zur Verfügung steht. 
 

Richtig ist, dass die Stadt Voerde (Ndrrh.) zurzeit den 
Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner 
Kiwitt“ aufstellt. Die dort vorgesehene Gewerbefläche 
umfasst ca. 1,6 ha. Sie könnte von der Flächengröße her 

das Raumprogramm der Rettungswache bzw. des Kata-
strophenschutzzentrums aufnehmen und damit einen 
möglichen Alternativstandort zum Standort am Hamm-
weg darstellen. Die Fläche ist allerdings vom Zuschnitt 

nicht optimal, dadurch dass sie durch die mittig liegende 
Verkehrsfläche nahezu in zwei Teile geteilt wird. Zu ei-
nem Großteil ist sie im Eigentum der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) und wäre damit nach Rechtskraft des Bebau-

ungsplanes zumindest für diesen Teil kurzfristig verfüg-
bar. Den östlichen Bereich müsste die Stadt Voerde 
(Ndrrh.) versuchen zwischenzuerwerben. Im Hinblick 

auf die verkehrliche Lage liegt sie etwas ungünstiger als 
die favorisierte Fläche, da die Rettungsfahrzeuge zusätz-
lich die Straße Kleiner Kiwitt befahren müssten, um auf 
den Hammweg zu kommen. Durch ihre Zweiteilung ist 

sie jedoch besser für mehrere Gewerbebetriebe geeignet 
als für ein einziges Bauvorhaben wie die Rettungswache. 
Zudem soll unter Ausübung der gemeindlichen Pla-
nungshoheit diese Fläche als Gewerbegebiet entwickelt 

werden, denn die Nachfrage an Gewerbeflächen ist auf 
dem Voerder Stadtgebiet nach wie vor hoch. Die sofort 
bzw. kurzfristig und ohne Restriktionen verfügbaren Flä-
chen sind in Voerde (Ndrrh.) von 2014 bis 2020 um ca. 

60 % zurückgegangen. Von den verbliebenen 66.000 qm 
sind 39.000 qm zur Ansiedlung von hafenaffinen Betrie-
ben geeignet, so dass aktuell nur 27.000 qm für sonstige 
Betriebe zur Verfügung stehen. Dabei ist ein besonderer 

Bedarf im Gewerbegebiet Grenzstraße, dem größten Ge-
werbegebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.), gegeben. Aus 
diesem Grund verfolgt das Verfahren der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 141 die Zielsetzung, dort zusätz-

lich Gewerbeflächen auf ca. 16.000 qm zu entwickeln 
und nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens kurzfris-
tig zur Verfügung zu stellen. Daher soll die Rettungswa-
che nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

141 verwirklicht werden. 
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Es wurden alle Standortkriterien geprüft, die sich für die 
Errichtung einer Rettungswache und eines Zentrums für 

den Katastrophenschutz ergeben. Eines der Kriterien 
war auch die Verfügbarkeit der Fläche und die Möglich-
keit einer zügigen Umsetzung der Planung, um die Wa-

che möglichst schnell funktionsfähig zu bekommen, da 
sie sich derzeit in einem Provisorium im Gewerbegebiet 
Grenzstraße befindet und es sich dabei eben nur um ei-
nen Behelf handelt. Ergebnis der Alternativenprüfung 

war, dass ein anderer geeigneter Standort, auch vor 
dem Hintergrund statentwicklungsplanerischer Aspekte, 
nicht zur Verfügung steht. 
 

Die Zweigeschossigkeit ergibt sich aus dem Raumpro-
gramm, das für das Vorhaben entwickelt wurde. Dabei 
ist insbesondere eine zweigeschossige Rettungswache 
und ein zweigeschossiges Lehr- und Sozialgebäude not-

wendig, um alle Funktionen unterbringen zu können. Im 
Bebauungsplan werden jedoch zusammenhängend 
überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. Daraus 
folgt, dass sich der dem Bebauungsplan zu Grunde lie-

gende städtebauliche Entwurf ändern in Zukunft noch 
ändern kann. Insoweit ist eine Festlegung auf der Fläche 
für den Gemeinbedarf der ggf. eingeschossigen Fahr-
zeughalle und der maximal zweigeschossigen übrigen 

Gebäude nicht sinnvoll, so dass flächendeckend Zweige-
schossigkeit festgesetzt wird. 
 
Die Tatsache, dass dies ggf. höher ist als die südlich ge-

legene Wohnbebauung ist hierfür insoweit nicht ent-
scheidend. 
 
Richtig ist, dass die Begrenzung der Geschossigkeit ein 

Mittel ist, um dazu beizutragen, die Kaltluftzirkulation 
weiterhin zu gewährleisten. 
 
Wie oben dargelegt, ist eine Trennung der Einzelgebäude 

nicht sinnvoll und die Anlage selbst dann nicht funktions-
fähig. Durch eine starke Ausnutzung der Fläche wird 
Freiraum und Fläche für die Landwirtschaft erhalten. 
Auch dienen die Produktionsintegrierten Kompensati-

onsmaßnahmen dem Erhalt von landwirtschaftlicher Flä-
che. Die Umnutzung der Freifläche im Grünzug ist erfor-
derlich, da dies die Variantenprüfung ergeben hat. Der 
Umfang der Umwandlung ist gerechtfertigt. 

 
Da es sich, wie oben dargelegt, um ein Vorhaben han-
delt, das zusammenhängend errichtet werden muss und 

Alternativen nicht vorhanden sind, ist der Ausnahmetat-
bestand 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ für alle Ge-
bäude bzw. Nutzungen erfüllt. 
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Bürgerin 3 14.11.2022 

Hiermit widerspreche ich der 78. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde" 

sowie dem Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache 
Voerde / Hammweg" und der Umwandlung der be-
treffenden Flächen. 

Es wird dargelegt, dass gemäß Ziel 2.3 „Siedlungs-
raum und Freiraum" der Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
vom 12.07.2019 ausnahmsweise im regionalplane-
risch festgelegten Freiraum Bauflächen und —ge-
biete dargestellt und festgesetzt werden können, 

wenn die besondere öffentliche Zweckbestimmung 
für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes 
sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufga-

ben im Brand- und Katastrophenschutz dies 
erfordert. Wie in der Stellungnahme des Regi-
onalverbandes Ruhr vom 08.04.2021 beschrieben, 

beinhaltet dieser Ausnahmetatbestand Feuer- und 
Rettungswachen und zielt somit auf den gesetzli-
chen Auftrag der kommunalen Gefahrenabwehr ab. 
Dieser Ausnahmetatbestand mag für die geplante 
Rettungswache gelten, nicht jedoch für Schulungs-
räume und nicht für Lagerhallen, insbesondere nicht 
in der geplanten Größe. 

Der weiterhin aufgeführte Ausnahmetatbestand, 
dass auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflä-

chen dargestellt und festgesetzt werden dürfen, 
sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum 
anschließen und die Festlegung des Siedlungsrau-
mes auf einer deutlich erkennbaren Grenze be-
ruht, trifft hier ebenfalls nicht zu. 

 
Ein Verzicht auf die Schulungsräume und die Lagerhalle 
an diesem Standort hätte zur Folge, dass sie von der 
Rettungswache räumlich getrennt würden. Eine Wahl 

unterschiedlicher Standorte ist jedoch im modernen Ka-
tastrophenschutz weder gewollt noch wäre diese Auftei-
lung auf unterschiedliche Standorte hilfreich oder förder-
lich. 

 
Weitere Argumente zur Zusammenlegung der Standorte 
der Rettungswache und die des Katastrophenschutzes 
sind die gegenseitige Unterstützung im möglichen En-

satzfall des Rettungsdienstes. Hierbei kann das Gebäude 
der Rettungswache und dessen Einrichtung gegen Unbe-
fugte geschützt werden, da das Sozialgebäude des Ka-
tastrophenschutzes zumindest mit einigen wenigen Per-

sonen besetzt sein wird. 
 
Außerdem sind Maßnahmen zur Desinfektion und Reini-
gung der Fahrzeuge von Innen und Außen gebündelt 

möglich und verringern dadurch das Vorhalten von Rei-
nigungsmitteln und vor allem dafür zu Verfügung ste-
hende Gebäudeteile. 
 

Langfristige Ziele hinsichtlich des Rettungsdienstes und 
auch des Katastrophenschutzes sind eine erheblich en-
gere Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffek-
ten. Hierbei ist z.B. das Vorhalten von Einsatzfahrzeugen 

zu nennen. Rettungsfahrzeuge sind Spezialfahrzeuge, 
die ausschließlich für den Rettungsdienst bestellt sind. 
Wie bei Fahrzeugen üblich, werden diese gewartet und 

fallen bei Unfällen und dem üblichen Verschleiß auch 
aus. Dann werden Ersatzfahrzeuge benötigt, die zurzeit 
anderweitig an anderen Standorten vorgehalten werden. 
Bei einer Zusammenlegung stehen Ersatzfahrzeuge un-

mittelbar zur Verfügung und können bereitgestellt wer-
den. Außerdem kann z.B. eine Desinfektion auch durch 
DRK-Angehörige durchgeführt werden, während das 
Rettungsteam bereits wieder einsatzfähig ist. 

 
Auch wird das Zusammenspiel der hauptamtlichen und 
der ehrenamtlichen Kräfte in Zukunft allein auf Grund 
der zur Verfügung stehenden Personen enger werden. 

Hierbei spielt die Zusammenlegung der Rettungswache 
(Hauptamt) und des Katastrophenschutzes (Ehrenamt) 
eine wesentliche Rolle. 
 

 
Dieses Ziel ist neben dem oben genannten Entwicklungs-
ziel ein zusätzliches. Der Siedlungsraum kann klar abge-
grenzt werden und das geplante Bauvorhaben schließt 

an den Siedlungsraum an. Damit ist das Ziel erfüllt. Aus-
schlaggebend für die regionalplanerische Zulässigkeit 
des Standortes ist jedoch im Wesentlichen das Entwick-
lungsziel 2.3 LEP NRW, 6. Spiegelstrich. 
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In der Stellungnahme des Regionalverbandes 
Ruhr vom 08.04.2021 wird erörtert, dass sied-

lungsräumliche Entwicklungen in einem Regionalen 
Grünzug nur erfolgen dürfen, wenn eine alternative 
Flächeninanspruchnahme außerhalb des Grünzuges 

nicht möglich ist und dieser in seiner Funktionsfä-
higkeit erhalten bleibt. Eine alternative Flächenin-
anspruchnahme ist möglich, der Grünzug wird un-
terbrochen und bleibt damit in seiner Funktionsfä-

higkeit nicht erhalten. Die Inanspruchnahme ist 
nicht wie vom Regionalverband Ruhr gefordert 
unvermeidbar. Der Kreis Wesel fordert in seiner Stel-
lungnahme vom 02.05.2022 ebenfalls im Hinblick 
auf das Ziel 7.1-5 des LEP NRW eine Alternativen-
prüfung. 

Es ist nicht glaubwürdig, dass die durch den Regi-
onalverband Ruhr und den Kreis Wesel geforder-
ten Alternativprüfungen zu keinem Erfolg führen 

können. Beispielweise umfasst die im „Gewerbege-
biet südlich Kleiner Kiwitt" vorgesehene Gewerbefläche 
nach dem Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan 
Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg" ca. 1,6 

ha. Entsprechend der Drucksache 1 7/410 werden 
ca. 1,48 ha in Bauland umgewandelt und 11.069 
qm, also 1,1 ha, versiegelt. Auch wenn die Fläche 
„vom Zuschnitt nicht optimal" sein sollte, wird hier 
kein Regionaler Grünzug versiegelt. Weshalb die Flä-
che aufgrund der Verkehrsfläche nicht geeignet sein 

soll, wie in Anlage 2 zur Drucksache 17/410 behauptet, 
ist ebenfalls nicht klar, es werden schließlich Ver-
kehrswege zur Anfahrt der verschiedenen geplanten 

Gebäude benötigt. Zur Prüfung der Verfügbarkeit von 

 
 
 
Der Grünzug reicht von der Bahnstrecke Oberhausen-

Emmerich und darüber hinaus ins Rheinvorland im Wes-
ten bis zur B 8 mit einer Verbindung zum FFH-Gebiet 
„Kaninchenberge“ im Osten. Durch die Errichtung des 
Planvorhabens wird die Funktionsfähigkeit dieses großen 

Regionalen Grünzuges nicht beeinträchtigt. Südlich des 
Vorhabens südlich des Hammweges bleibt zudem aus-
reichender Freiraum, um eine Vernetzung des Naturrau-
mes weiterhin zu gewährleisten.  

 
Es wurde eine umfassende Alternativenprüfung durch-
geführt, die in der Begründung zum Bebauungsplan aus-
führlich dargestellt worden ist. Diese kam zu dem Ergeb-

nis, dass eine geeignete Alternative zu dem gewählten 
Standort in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden ist. Daher 
muss der Regionale Grünzug in Anspruch genommen 
werden.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Auf Planvarianten wurde ausführlich in der Begründung 
zum Bebauungsplan eingegangen. Als eine mögliche Va-

riante wurde auch die Fläche südlich der Straße „Kleiner 
Kiwitt“, umgesetzt durch den Bebauungsplan Nr. 143, 
geprüft. Ziel dieses Bebauungsplanes war es jedoch, 
dem Mangel an gewerblichen Flächen, insbesondere im 

Gewerbegebiet Grenzstraße, entgegen zu wirken. U.a. 
deshalb wurde dort planungsrechtlich keine Gemeinbe-
darfsfläche entwickelt.  
 

Weitere Gründe für den Verzicht auf die Fläche sind, dass 
im Katastrophenfall die zuströmende Menschenmenge, 
die Alarmausfahrt der Rettungswache sowie die Zu- und 
Abfahrt des Katastrophenschutzes vollständig über das 

Nadelöhr der Zufahrt zu diesem Gebiet geführt werden 
müsste. Diese Anbindung birgt ein äußerst hohes Unfall-
risiko. Hinzu kommt die größere Entfernung von Verbin-
dungsstraßen, die die Einsatzzeit der Rettungskräfte, 

hier Rettungswagen, erheblich erhöhen. Weitere Gründe 
gegen den Standort sind die fehlende Sichtbarkeit für 
orientierungslose Menschen im Katastrophenfall sowie 
der fehlende Schutz vor Großbränden, z.B. durch Be-

triebe des Gewerbegebietes Grenzstraße. 
 
Richtig ist, dass durch eine Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 143 ggf. auch die Lage der Verkehrsfläche geän-

dert werden könnte, um die Gebäude in dem Plangebiet 
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Flächen im Privatbesitz müssten erst ernsthafte Ge-
spräche über Kaufpreise begonnen werden. Dass die 
Verfügbarkeit freier Flächen prinzipiell zurückgeht, ist 

unvermeidbar, Flächen können nicht neu produziert 
werden. Daher muss folglich nachhaltiger mit diesen 
umgegangen werden. 

Weiterhin ist nicht schlüssig, weshalb Rettungswache, 
Schulungsgebäude und Lagerhalle an einen Standort 
gebaut werden müssen. Dies ist an anderen Standor-
ten von Rettungswachen ebenfalls nicht der Fall. Syner-
gieeffekte sind nicht glaubhaft, da der Betrieb der Ret-
tungswache ohnehin unabhängig von Schulungen, 
Lagerungen etc. durchgeführt werden muss. Im Ka-
tastrophenfall kann nicht, wie in der Anlage 2 zur 
Drucksache 17/410 geschildert, in der Rettungswache 

Essen ausgegeben werden. Der Betrieb der Rettungs-
wache kann ebenfalls nicht für Schulungen unterbro-
chen werden, auch nicht um beispielsweise die 

Technik der Einsatzfahrzeuge zu demonstrieren. 
Schulungsgebäude und Lagerhalle sind nicht mit einer 
Rettungswache gleichzusetzen, dienen nicht unmittel-
bar dem Gemeinbedarf und können gemeinsam an 
einen anderen Standort verlegt werden. Da auch am 
Hammweg neu gebaut werden soll, können die Argu-
mente, das Gebäude an der Ringstraße sei „nicht nutz-
bar, weil vor allem die Raumgrößen und der Raumver-
bund nicht mehr angemessen" seien, außerdem „haben 
die Räume teils erheblich unterschiedliche Boden-

höhen, sodass eine selbst nur stark eingeschränkte 
barrierefreie oder barrierearme Nutzung nahezu un-
möglich" sei und die Fahrzeuge seien „für die beste-

hende Halle in ihrer Anzahl zu viel und zu groß", nicht 

gruppieren zu können. Aus den vorgenannten Gründen 
soll der Standort jedoch nicht für das Planvorhaben ge-
nutzt werden. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Eine Wahl unterschiedlicher Standorte für die einzelnen 

Komponenten ist im modernen Katastrophenschutz we-
der gewollt noch wäre diese Aufteilung auf unterschied-
liche Standorte hilfreich oder förderlich. 
 

Weitere Argumente zur Zusammenlegung der Standorte 
der Rettungswache und derjenigen des Katastrophen-
schutze sind die gegenseitige Unterstützung im mögli-
chen Ensatzfall des Rettungsdienstes. Hierbei kann das  

Gebäude der Rettungswache und dessen Einrichtung ge-
gen Unbefugte geschützt werden, da das Sozialgebäude 
des Katastrophenschutzes zumindest mit einigen weni-
gen Personen besetzt ist. 

 
Außerdem sind Maßnahmen zur Desinfektion und Reini-
gung der Fahrzeuge von Innen und Außen gebündelt 
möglich und verringern dadurch das Vorhalten von Rei-

nigungsmitteln und vor allem dafür zu Verfügung ste-
hende Gebäudeteile. 
 

Langfristige Ziele hinsichtlich des Rettungsdienstes und 
auch des Katastrophenschutzes sind eine erheblich en-
gere Zusammenarbeit und Nutzung von Synergieeffek-
ten. Hierbei sind z.B. das Vorhalten von Einsatzfahrzeu-

gen zu nennen. Rettungsfahrzeuge sind Spezialfahr-
zeuge, die ausschließlich für den Rettungsdienst bestellt 
sind. Wie bei Fahrzeugen üblich, werden diese gewartet 
und fallen bei Unfällen und dem üblichen Verschleiß auch 

aus. Dann werden Ersatzfahrzeuge benötigt, die ander-
weitig zurzeit an anderen Standorten vorgehalten wer-
den. Bei einer Zusammenlegung stehen Ersatzfahrzeuge 
unmittelbar zur Verfügung und können bereitgestellt 

werden. Außerdem kann z.B. eine Desinfektion auch 
durch DRK-Angehörige durchgeführt werden, während 
das Rettungsteam bereits wieder einsatzfähig ist. 
 

Auch wird das Zusammenspiel der hauptamtlichen und 
der ehrenamtlichen Kräfte in Zukunft allein auf Grund 
der zur Verfügung stehenden Personen enger werden. 
Hierbei spielt die Zusammenlegung der Rettungswache 

(Hauptamt) und des Katastrophenschutzes (Ehrenamt) 
eine wesentliche Rolle. 
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zählen, denn wenn ohnehin ein Neubau geplant ist, kön-
nen die Gebäude auch am bisherigen Standort ange-
passt neu gebaut werden. 

 

 

 

 

Durch die Festlegung der Zahl der Vollgeschosse soll 
laut Drucksache 17/410 vom 06.07.2022 die Gebäu-
dehöhe begrenzt werden um weiterhin eine Luftzirkula-

tion zu ermöglichen. Die Zahl der Vollgeschosse ist je-
doch auf zwei Vollgeschosse festgelegt, dies ist deut-
lich höher als die umliegende Wohnbebauung auf die-

sem Flurstück. Die Notwendigkeit hierzu wird nicht 
dargelegt. Die Luftzirkulation wird wesentlich einge-
schränkt. „Auch wird das Gebiet, das für die Kaltluf-
tentstehung von Bedeutung ist, verkleinert", so im 

Amtsblatt der Stadt Voerde Nummer 34 vom 
07.11.2022 zu lesen. 

Dass es nicht um den Katastrophenschutz geht, son-
dern um tägliche Nutzung, wird zum einen durch die 
Größe des Schulungs- und Lagergebäudes deutlich, 
dass auch die Lagerung von Dingen, die nicht unmittel-
bar dem Katastrophenschutz dienen, nahelegt. Zum an-

deren wird dies durch die geschilderten Annahmen des 
Gutachtens „Geräuschemissionen und —immissionen 

Der vorhandene Standort an der Ringstraße liegt in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu Gewerbebetrieben und da-
mit ist er ggf. durch Großbrände bedroht sowie zu Wohn-
gebieten. Ein umfassender Einsatz als Katastrophen-

schutzzentrum kommt daher nicht in Betracht. Der für 
ein solches Zentrum benötigte Platzbedarf übersteigt 
hierbei deutlich den zur Verfügung stehenden Raum auf 
dem Grundstück.  

 
Vor allem käme dieser Bereich seiner Bedeutung als Ver-
sammlungsfläche im Katastrophenfall in keiner Weise 
nach, da weder ein getrennter Fahrzeugverkehr noch 

eine Versammlungsfläche darstellbar sind.  
 
Die Neuerrichtung eines Sozialgebäudes mit Unterrichts-
räumen und Verwaltungen ist an diesem Standort zwar 

möglich, die Lagerung von Materialien für den Katastro-
phenschutz ist dann jedoch an anderer Stelle erforder-
lich. Dies ist jedoch nicht gewollt und nicht sinnvoll.  
 

Das geplante Katastrophenschutzzentrum soll mit einem 
zweigeschossigen Sozialgebäude mit Flachdach, einer 
eingeschossigen Lagerhalle und einer eingeschossigen 
Rettungswache gebaut werden. Auf Grund der Ausbil-

dungen von flach geneigten Pultdächern bzw. eines 
Flachdaches des Sozialgebäudes ist von einer Gesamt-
höhe der Gebäude im Wesentlichen gleich oder weniger 
als die eines Einfamilienhauses mit normal geneigtem 

Satteldach auszugehen. Somit wird die Höhe der Neube-
bauung mindestens der nachbarlichen Bebauung ent-
sprechen bzw. sie kann darunter liegen. Eine Einschrän-

kung der Luftzirkulation ist nicht erkennbar. Außerdem 
verwirbelt die vorgesehene Bepflanzung die sich bewe-
gende Luft und führt diese über die Gebäude hinweg. 
Zudem ist gerade südlich des Vorhabens ausreichend 

Raum für die Luftzirkulation in Ost-West-Richtung vor-
handen.  
 
Richtig ist, dass durch die Verkleinerung des Regionalen 

Grünzuges auch die Fläche für die Kaltluftentstehung 
verringert wird. Betrachtet man jedoch die Größe des 
Grünzuges, ist dieser Anteil sehr gering und kaum von 
Bedeutung. Der Regionale Grünzug wird daher auf Grund 

seiner Größe nicht beeinträchtigt. 
 
 
Das Verkehrsgutachten und darauf aufbauend auch das 

Lärmgutachten betrachten eine erhebliche Anzahl an 
Fahrzeugbewegungen, die im täglichen Betrieb in dieser 
Form nicht zu erwarten sind. Es handelt sich dabei um 
maximale Annahmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit 

nicht erreicht werden. Die Annahme, dass es bei dem 
Vorhaben um andere Nutzungen als die des Katastro-
phenschutzes geht, ist falsch. Auch soll nicht anderen 
Nutzungen auf der Fläche nachgegangen werden. 
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durch Straßenverkehr und Anlagen im Bebauungsplange-
biet Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg" in 
Voerde" vom 09.05.2022 deutlich. Dort werden ca. 

160 Pkw-Bewegungen sowie 40 Lkw-Bewegungen 
tags und 40 Pkw-Bewegungen sowie 10 Lkw-Bewegun-
gen nachts erwartet. Diese Anzahl an Fahrzeugbewe-

gungen ist derzeit an den Standorten an der Ringstraße 
und am Kleinen Kiwitt in Summe nicht zu konstatieren. 
Die Auswirkungen dieses Lärms auf Menschen und 

Tiere haben nicht nur die Zerstörung des Regionalen 
Grünzuges zur Folge, es zeigt auch, dass es sich nicht 
um eine Rettungswache für Voerde und die nähere 
Umgebung 

und einen Ort für einen eher selten auftretenden Kata-
strophenfall handelt, sondern, dass dort eine Vielzahl 
anderer Tätigkeiten nachgegangen werden soll. 

Der Kreis Wesel  fordert in seiner Stellung-
nahme vom 02.05.2022, dass als Kompensati-
onsmaßnahme eine Entsiegelung von Flächen erfol-

gen soll, obwohl die Stadt Voerde dies auf Grund feh-
lender Flächen im Stadtgebiet verworfen hat. Der Ein-
griff in den Boden muss entsprechend der Stellung-

nahme durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen 
werden. Ein pauschaler Verweis auf mangelnde Flä-
che ist hier nicht ausreichend, eine ausgiebige Prüf-
ling fehlt. Zumindest die Fläche an der Ringstraße, die 
derzeit durch das DRK genutzt wird, könnte in der 
Folge entsiegelt werden. 

Im Amtsblatt der Stadt Voerde Nummer 34 vom 
07.11.2022 wird geschrieben: „Die Fläche liegt im 

baulichen Außenbereich, was der Zielsetzung des 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Fläche an der Ringstraße ist eine innenstadtnahe Flä-
che. Ihre zukünftige Nutzung steht noch nicht fest. 
Denkbar ist eine Entsiegelung, aber auch eine gewerbli-
che oder wohnbauliche Nutzung. Eine bauliche Nutzung 

würde sich anbieten, da die Fläche erschlossen ist und 
durch eine derartige Nutzung eine Inanspruchnahme 
weiterer Flächen im Außenbereich verhindert würde. 
 

Auf die Gründe, warum ein Ausgleich des Eingriffs in den 
Boden nur schwer erfolgen kann, wird ausführlich in der 
Begründung zum Bebauungsplan eingegangen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Neben anderen Gründen ist es stadtentwicklungspoli-
tisch nicht gewünscht, die neu entwickelte Fläche südlich 

der Straße „Kleiner Kiwitt“ als Gemeinbedarfsfläche zu 
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Baugesetzbuchs, derartige Bereiche vor Bebauung zu 
schützen und Innen- vor Außenentwicklung zu betrei-
ben, zu wider läuft. Jedoch besteht zur Inanspruch-

nahme dieser Fläche in Voerde (Ndrrh.) keine Alternative, 
da die Nullvariante nicht zielführend ist und alternative 
Standorte die an die Rettungswache gestellten Standort-

kriterien nicht erfüllen bzw. stadtentwicklungsplane-
risch nicht gewünscht sind." Hierdurch wird 
deutlich, dass es eben doch Alternativen 

gi bt, diese jedoch „stadtentwicklungsplanerisch 
nicht gewünscht sind". Dass die Bebauung eines Regi-
onalen Grünzuges im Gegensatz sehr wohl wün-
schenswert ist, erscheint zweifelhaft. 

Laut Anlage 6 zur Drucksache 17/410, dem Entwurf 
der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 143 „Ret-

tungswache Voerde / Hammweg", besteht viel-
mehr „[...] ja das stadtentwicklungspolitische Ziel 
der Stadt Voerde (Ndrrh.) gerade darin, das Angebot 

an gewerblichen Bauflächen auszuweiten, um den ge-
gebenen Bedarf decken zu können anstatt ihn durch 
eine Reduzierung von Gewerbeflächen zusätzlich zu 
verknappen. Aus diesem Grund kommen diese beiden 
alternativen Standorte nicht in Betracht, so dass zur 
Realisierung der Rettungswache mit den Eigentümern 

der Flächen keine Grundstücksverhandlungen geführt 
wurden." Hier wird das eigentliche Motiv der 
Standortwahl, insbesondere für die Schulungs-
räume und die Lagerhalle, deutlich. 
 

entwickeln. Ziel ist es dort gewesen, Gewerbeflächen für 
den Erweiterungsbedarf insbesondere des Gewerbege-
bietes Grenzstraße neu zu schaffen. Dies war mit der 
Darstellung im Amtsblatt gemeint. Wie oben ausführlich 

dargestellt wurde, sind jedoch darüber hinaus noch wei-
tere Standortmerkmale anzuführen, die dazu führen, 
dass die Fläche nicht für das Bauvorhaben in Frage 
kommt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Neben anderen Gründen ist es stadtentwicklungspoli-
tisch nicht gewünscht, die neu entwickelte Fläche südlich 
der Straße „Kleiner Kiwitt“ als Gemeinbedarfsfläche zu 

entwickeln. Ziel ist es dort gewesen, Gewerbeflächen für 
den Erweiterungsbedarf des Gewerbegebietes Grenz-
straße neu zu schaffen. Wie oben ausführlich dargestellt 
wurde, sind jedoch darüber hinaus noch weitere Stand-

ortmerkmale anzuführen, die dazu führen, dass die Flä-
che nicht für das Bauvorhaben in Frage kommt. 
 
Diese stadtentwicklungspolitische Zielsetzung ist nicht 

der einzige, sondern einer von mehreren Gründen, wa-
rum die Fläche südlich der Straße Kleiner Kiwitt nicht für 
das Bauvorhaben entwickelt werden soll.  
 

Dass diese Zielsetzung das eigentliche Motiv der Stand-
ortwahl, insbesondere für die Schulungsräume und die 
Lagerhalle, seien, ist nicht richtig, denn wie oben darge-
stellt, bilden die einzelnen Elemente des Katastrophen-

schutzzentrums eine funktionale Einheit. 
 
 
 

 

Seite 165 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)



Anlage 1 der Drucksache 17/617 DS 

 
Abwägung der Stellungnahmen zur 78. Änderung des Flächennutzungsplans „Rettungswache Voerde“ sowie zum Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 

 
Seite 44 

 

Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

4. Bürgerin 4 4.5.2022 

 

 
 
 
 

 
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) hat die Einleitung des Verfah-
rens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für 
das gesamte Stadtgebiet beschlossen. Ein derartiges 

Verfahren ist jedoch komplex und bedarf einer gewissen 
Durchführungszeit. Bis zum Abschluss dieses Verfahrens 
muss der bisher gültige Flächennutzungsplan im Rah-
men von Änderungsverfahren geändert werden. Dies ist 

legitim und entspricht der allgemeinen Rechtsspre-
chung. Dabei werden die Belange des Ressourcenschut-
zes und der Umweltbelange vollumfänglich berücksich-
tigt. 

 
Da sich die derzeitige Rettungswache in einem Proviso-
rium im Gewerbegebiet Grenzstraße befindet und es sich 
dabei nur um einen vorübergehenden Behelf handelt, 

soll für eine kurzfristige Umsetzung der Planung eine Än-
derung des Flächennutzungsplanes durchgeführt wer-
den. Dabei werden alle Umweltbelange berücksichtigt, 
die sich aus dem Baugesetzbuch und anderen Rechts-

vorschriften ergeben. 
 
Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche 
Teil des Bebauungsplanbereiches als „Bereich für ge-

werbliche und industrielle Nutzung GIB“ dargestellt. 
Südlich daran schließt sich „Allgemeiner Freiraum- und 
Agrarbereich“ an. Unmittelbar nördlich des Hammweges 

ist zudem Regionaler Grünzug dargestellt. Der Hamm-
weg selbst wird als Straße für den vorwiegend großräu-
migen Verkehr geführt. 
 

Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Ver-
ordnung zur Änderung der Verordnung über den Landes-
entwicklungsplan vom 12.07.2019 können ausnahms-
weise im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bau-

flächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, 
wenn die besondere öffentliche Zweckbestimmung für 
bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes sowie der 
Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- 

und Katastrophenschutz dies erfordert.  
 
Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das 
dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnah-

men auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dar-
gestellt und festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmit-
telbar an den Siedlungsraum anschließen und die Fest-
legung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkenn-

baren Grenze beruht.  
 
Diese Ausnahmetatbestände sind erfüllt, so dass von 
den Inhalten des GEP 99 abgewichen werden kann. 
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Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Gel-
tungsbereich des Landschaftsplanes Dinslaken / Voerde 
des Kreises Wesel.  
 

Er hat in seiner Entwicklungskarte die Anreicherung ei-
ner im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit natur-
nahen Lebensräumen und mit gliedernden und beleben-
den Elementen.  

 
Der Landschaftsplan wird soweit wie möglich berücksich-
tigt. Dennoch stehen zum Teil seine Inhalte der Bauleit-
planung entgegen. 

 
Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird je-
doch vorbehaltlich der Stellungnahme des Trägers der 
Landschaftsplanung nicht erforderlich, denn gemäß § 20 

Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW 
treten bei einer Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes widerspre-
chende Darstellungen und Festsetzungen des Land-

schaftsplanes außer Kraft, sofern der Träger der Land-
schaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nicht widersprochen 
hat. 

 
Es wurde eine Artenschutzprüfung im Zuge der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 143 erstellt, die das Plan-
gebiet und dessen Umgebung auf planungsrelevante Ar-

ten untersucht. Diese Artenschutzprüfung ist Teil des 
Umweltberichts, der wiederum Teil der Begründung zum 
Bebauungsplan ist. Die Inhalte der Artenschutzprüfung 

sind in die Inhalte des Bebauungsplanes und in die Ab-
wägung eingeflossen. 
 
Die ökologische Situation auf den benachbarten Hofstel-

len bleibt weitestgehend durch das Vorhaben unberührt. 
 
Es wird nur im unbedingt notwendigen Umfang Fläche 
für die Landwirtschaft umgenutzt. Die vorgesehene Um-

nutzung ist vor dem Hintergrund der geprüften Varian-
ten und des erforderlichen Raumprogramms jedoch er-
forderlich. 
 

Der derzeitige Standort im Gewerbegebiet Grenzstraße 
ist lediglich ein Provisorium. Die Festlegung eines end-
gültigen Standortes ist dringend erforderlich, da es sich 
lediglich um einen Behelf handelt. 
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Eine Alternativenprüfung hat ergeben, dass die Ret-
tungswache bzw. das Zentrum für den Katastrophen-
schutz nicht an anderer Stelle angesiedelt werden kann 
bzw. dies stadtentwicklungsplanerisch nicht sinnvoll ist. 

 
Dabei müssen die Rettungswache, das Lehr- und Sozial-
gebäude sowie die Fahrzeughalle an einem zusammen-
hängenden Standort verwirklicht werden. 

 
Das Lehr- und Schulgebäude befindet sich derzeit an ei-
nem Standort an der Ringstraße 14 in Voerde (Ndrrh.). 
Dieser Standort soll aufgegeben werden und mit dem 

Rettungsdienst und dem Lagergebäude zusammenge-
fasst werden. Denkbar wäre auch die Lösung, das Schul- 
und Ausbildungszentrum an seinem gegenwärtigen 
Standort zu belassen und nur den Rettungsdienst und 

die Fahrzeughalle am Hammweg zu errichten. Durch die 
Zusammenfassung des Rettungsdienstes, dem Katastro-
phenschutz und der Ausbildungsstätte entstehen Syner-
gieeffekte, die das DRK nutzen will. Zudem ist es erfor-

derlich, dass die Ausbildung am Standort des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes erfolgt, so dass 
an den Gerätschaften und Fahrzeugen geübt und ausge-
bildet werden kann. Es ist darüber hinaus sehr sinnvoll, 

dass sich das Lehr- und Sozialgebäude in unmittelbarer 
Nähe zu den Fahrzeugen befindet, damit es hier keine 
Einschränkungen in den Tätigkeiten des DRK gibt. Eine 
weitere Nutzung des Gebäudes an der Ringstraße für die 

Umkleiden oder weitere Nutzungen sind leider nicht 
möglich, da die räumliche Trennung nicht funktioniert. 
Umkleide an einem anderen Standort als die Fahrzeuge 

ist nicht möglich. Außerdem werden alle angesproche-
nen Nutzungen bzw. Räume für den Katastrophenfall mit 
einer Doppelnutzung belegt, sodass ein Lehr- und Lern-
raum auch z.B. eine Essensausgabe werden kann. 

 
Mit Grund und Boden wird dabei sparsam umgegangen, 
indem eine hohe bauliche Ausnutzung der Fläche unter 
verwirklichung des erforderlichen Raumprogramms um-

gesetzt wird. So werden eine GRZ 2 von 0,75 und eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. 
 
Die Aspekte des Klimaschutzes wurden sowohl in die Ab-

wägung aller relevanten Belange eingestellt als auch 
wurden Festsetzungen getroffen, die die negativen Aus-
wirkungen des Vorhabens auf das Klima abmildern (Be-
pflanzung nicht versiegelter Flächen, Dach- und Fassa-

denbegrünung, Photovoltaik-Anlagen auf eimem Teil der 
Dächer). 
 
Auch die Belange der Landwirtschaft wurden in die Ab-

wägung eingestellt (Kapitel 1.2 der Begründungen zur 
Bauleitplanung). 
 
Die Entwürfe der Begründung zur 78. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 143 
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Nr. Öffentlichkeit Stellung-
nahmen 
aus 1, 5 
und 6 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvorschlag 

wurden nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB er-
stellt. Die Öffentlichkeit wurde damals über den gelten-
den Stand der Planung informiert. Insoweit bezieht sich 

die Anregung des Bürgers auf den Stand vor der Erstel-
lung der Begründungen. Inzwischen wurde eine umfas-
sende Alternativenprüfung durchgeführt, die in Kapitel 
3.1.2 der Planbegründungen dargestellt ist. Dabei wurde 

auch die Nullvariante geprüft. 
 
Der vorgesehene Ausgleich gleicht die Eingriffe in Natur 
und Landschaft vollständig aus und entspricht den Vor-

gaben des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW. Er baut auf der Artenschutz-
prüfung für den Bebauungsplan Nr. 143 auf und ist fach-
lich begründet. Derzeit werden die landwirtschaftlichen 

Flächen zum Teil intensiv bewirtschaftet. Durch die Aus-
gleichsmaßnahmen kommt es auf Teilflächen zu einer 
Extensivierung und Ökologisierung der landwirtschaftli-
chen Nutzung. Dieser Beitrag nutzt der Feldlerche und 

anderen hier zu erwartenden Wiesenvogelarten. 
 
Es handelt sich nicht um einen vermeidbaren Eingriff, da 
das Vorhaben an dieser Stelle und in dieser Form umzu-

setzen ist. 
 
Es ist vorgesehen, das Vorhaben durch Bäume und 
Sträucher zur Grenzstraße und zum Hammweg hin ein-

zugrünen. Dies ist ein Beitrag zum Klimaschutz, zum 
Ortsbild und zur Landschaftsgestaltung. 
 

Der Eingriff in das Kleinklima ist vor dem Hintergrund 
der Planungsziele nicht zu vermeiden. Auf Grund der An-
forderungen des BauGB im Hinblick auf den Klimaschutz 
und der Ausrufung des Klimanotstandes werden flankie-

rende Ausgleichsmaßnahmen gegen den Eingriff in das 
Klima getroffen (Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern, Fassaden- und Dachbegrünung, Photovoltaik-An-
lagen auf einem Teil der Dächer). Insoweit wird sehr 

wohl etwas gegen den Klimawandel getan. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
143 wurde ein Lärmgutachten erstellt, dass die Folgen 

der Rettungswache auch für die südlich vorhandenen 
Höfe untersucht hat. Dabei wurde die Wohnnutzung 
lärmtechnisch mit dem Schutzanspruch eines Mischge-
bietes beurteilt, da sie sich im baulichen Außenbereich 

befindet und nicht durch Bebauungsplan in Form eines 
Allgemeinen oder Reinen Wohngebietes überplant ist. 
Die Untersuchung ergab, dass Anspruch auf passiven 
Lärmschutz nicht besteht. 

 
Die privaten Belange wurden in Kapitel 2.2 der Begrün-
dung zum Bebauungsplan Nr. 143 dargestellt und ent-
sprechend in die Abwägung aller Belange eingestellt. 
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Nr. Bezeichnung der  

Behörde / Stelle 

2 3 4 7 Eingang 
Stellung- 
nahme 

Stellungnahme Behandlung / Abwägungsvor-
schlag 

Ergeb-
nismit-
eilung 

1. Amprion GmbH  
Asset Management  
Bestandssicherung Leitun-
gen 
Robert-Schuman-Str. 7 
44263 Dortmund 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220-kV-Höchstspannungsfreileitung Oster-
ath – Wesel/Niederrhein, 

Bl. 2339 (Maste 214 bis 216) 

Der Geltungsbereich zu den Teilbereichen 
der vorgenannten Bauleitplanung, wie in der 

uns eingereichten Festsetzungskarte im 
Maßstab 1:4000 eingetragen, befindet sich 
mindestens 70m südöstlich zur örtlich vor-
handenen Leitungsmittellinie und somit au-
ßerhalb des 2 x 16,00 m = 32,00 m breiten 
Schutzstreifens der im Betreff genannten 
Höchstspannungsfreileitung. 

Die Leitungsführung mit Leitungsmittellinie, 
Maststandorten und Schutzstreifengrenzen 

können Sie unserem beigefügten Lageplan 
im Maßstab 1: 2000 entnehmen. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass sich die tatsächliche 
Lage der Leitung ausschließlich aus der Ört-

lichkeit ergibt. 

Bezüglich der Ausweisung von Flächen für 

den Gemeinbedarf mit derZweckbestim-
mung „Rettungswache / Katastrophen-
schutz“ sowie von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2023 

Natur und Landschaft innerhalb der vorge-
nannten Teilbereiche bestehen aus unserer 
Sicht grundsätzlich keine Bedenken.  

Wir bitten Sie, uns im Rahmen weiterer Ver-
fahrensschritte ebenfalls zu beteiligen. 

 

Mit Schreiben vom 26.04.2022 haben wir im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Träger 
öffentlicher Belange eine Stellungnahme zur 

o. g. Bauleitplanung abgegeben.  

Diese Stellungnahme behält auch für den 
nun eingereichten Verfahrens-schritt der öf-

fentlichen Auslegung weiterhin ihre Gültig-
keit.  

Gegen einen Satzungsbeschluss zur o. g. 
Bauleitplanung in der jetzt vorliegenden 
Fassung bestehen aus unserer Sicht keine 
Bedenken.  

Ferner gehen wir davon aus, dass Sie be-
züglich weiterer Versorgungsleitungen die 

zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 

 

 

 

mit Schreiben vom 26.04.2022 und 
30.11.2022 haben wir im Rahmen der Betei-
ligung Träger öffentlicher Belange Stellung-
nahme zur o. g. Bauleitplanung abgegeben. 

 

Die v. g. Stellungnahmen behalten auch für 
den nun eingereichten Ver-fahrensschritt 

 

 

Eine Beteiligung erfolgt im weiteren 
Verfahren. 

 

 

Kein Handlungserfordernis 
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der erneuten öffentliche Auslegung weiter-
hin ihre Gültigkeit. 

 

Durch die geplanten Änderungen des Bebau-
ungsplans ergeben sich keine Berührungs-
punkte mit unserer Höchstspannungsfreilei-
tung, da die geplanten Flächenausweisun-

gen in der Lage unverändert bleiben. Gegen 
die Änderungen bestehen aus unserer Sicht 
daher keine Bedenken.  

Wir bitten um weitere Beteiligung in diesem 
Verfahren. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

2. Bezirksregierung Arns-

berg 
Dez. 65 Rechtsangele-
genheiten 

 

 x   22.4.2022 Zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten 
Sie folgende Hinweise: 

Der o. a. Planungsbereich liegt über dem auf 

Steinkohle verliehenem Bergwerksfeld 
„Hiesfeld 58b“ und über dem auf Steinsalz 
verliehenen Bergwerksfeld „Friedrichsfeld“ 
sowie über dem inzwischen erloschenen, auf 

Raseneisenstein verliehenen Bergwerksfeld 
„Gute Hoffnung“ Eigentümerinnen der Berg-
bauberechtigung „Hiesfeld 58b“ ist die 

Thyssen Vermögensverwaltung GmbH in 
Duisburg, Dammstraße 31 in47119 Duisburg 
zu 62,5% Anteilen sowie die Familienstif-
tung Kaszony in Vaduz / Liechtenstein, ver-
treten durch die SEDES Treuhand An-
stalt,Städle 36 in 9490 Vaduz/Liechtenstein 

zu 4,6875% Anteilen und CITBatthyány Ver-
waltungs GmbH, Pöseldorfer Weg 32a in 
20148 Hamburg,zu 4,6875% Anteilen sowie 
TBG Bergwerkseigentum UG, c/o Gilz Rei-

sen& Partner Steuerberater Wirtschaftsprü-
fer, Lindemannstraße 90-92in 40327 Düs-
seldorf zu 28,125% Anteilen. Eigentümerin 

der Bergbauberechtigung „Friedrichsfeld“ ist 
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die Thyssen Vermögensverwaltung GmbH, 
Dammstraße 31 in 47119 Duisburg und die 
TBG Bergwerkseigentum UG, c/o Gilz Reisen 
& Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer, 

Lindemannstraße 90-92 in 40327 Düsseldorf 
zu 28,125% Anteilen. 

Rechtsnachfolgerin der letzten Eigentümerin 
der erloschenen Bergbauberechtigung „Gute 
Hoffnung“ ist die TRATON SE in München, 
vertreten durch die MAN GHH Immobilien 

GmbH, Sterkrader Venn 2 in 46145 Ober-
hausen. 

Ferner liegt das o. g. Vorhaben über dem 

Erlaubnisfeld „Voerde-Gas“. 

Die Erlaubnis gewährt das Recht zur Aufsu-

chung von Kohlenwasserstoffen. 

Rechtsinhaberin der Erlaubnis ist die Min-
gas-Power GmbH in Essen. 

In den hier vorliegenden Unterlagen ist im 
Bereich des Plangebietes kein auch heute 
noch einwirkungsrelevanter Bergbau ver-

zeichnet. 

Soweit eine entsprechende grundsätzliche 
Abstimmung mit dem Feldeseigentümer / 

Bergwerksunternehmer nicht bereits erfolgt 
ist, empfehle ich, diesem in Bezug auf mög-
liche zukünftige bergbauliche Planungen, zu 
bergbaulichen Einwirkungen aus bereits um-
gegangenem Bergbau sowie zu dort vorlie-
genden weiteren Informationen bzgl. Berg-

schadensrelevanter Fragestellungen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Mög-
licherweise liegen dem Feldeseigentümer / 

Bergwerksunternehmer auch Informationen 
zu Bergbau in dem betreffenden Bereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bergwerkseigentümer wurden 
beteiligt.  

Es wurde eine Kennzeichnung im 
Hinblick auf den Bergbau in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

Seite 173 von 487 - Bekanntmachung 26.09.2023 Stadtrat (aktualisiert: 22.09.2023)



Anlage 1 der Drucksache 17/617 DS 

 
Abwägung der Stellungnahmen zur 78. Änderung des Flächennutzungsplans „Rettungswache Voerde“ sowie zum Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 

 
Seite 52 

 

Abwägung der Stellungnahmen ohne Namen.docx 

vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere 
sollte dem Feldeseigentümer/ Bergwerksun-
ternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben 
werden, sich zum Erfordernis von Anpas-

sungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Ver-
meidung von Bergschäden zu äußern. Diese 
Fragestellung ist grundsätzlich privatrecht-

lich zwischen Grundeigentümer / Vorha-
bensträger und Bergwerksunternehmer / 
Feldeseigentümer zu regeln. 

3. Bezirksregierung Düssel-
dorf-Dezernat 53 
 
Bezirksregierung Düssel-
dorf -Dezernat 53      – Im-
missionsschutz 
 
Postfach 300865      
40408 Düsseldorf 
 
AZ: 53.01.44-FNP-WES-
VOE-130-131/2022 
 
 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Ent-
wicklung und Bodenordnung ergeht folgende 
Stellungnahme: Es bestehen keine Beden-

ken 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangele-
genheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten 
Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf be-

stehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 
sich im Planungsgebiet meines Wissens 
keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 

die im Eigentum oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes stehen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmä-

ler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes gegeben sind, empfehle 
ich -falls nicht bereits geschehen-den LVR -

Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pul-
heim und den LVR -Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zu-

ständige kommunale Untere Denkmalbe-
hörde zur Wahrung sämtlicher denkmal-
rechtlicher Belange zu beteiligen. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Behörden wurden beteiligt. 

Kein Handlungserfordernis. 
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Hinsichtlich der Belange des Landschafts- 
und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Zur 78.FNP-Änderung der Stadt Voerde: 

Von der Planung ist keine ordnungsbehördli-
che Verordnung oder einstweilige Sicherstel-

lung der Bezirksregierung als höhere Natur-
schutzbehörde betroffen. Die Belange des 
Dezernates sind nicht berührt. Bezüglich 
weiterer naturschutzrechtlich einzubringen-
der Belange im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange ist der Kreis We-

sel als untere Naturschutzbehörde zustän-
dig. 

Folgende von mir zu vertretenden Belange 

sind von dem Vorhaben nicht berührt: 

- Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

- Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 

- Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der 

Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachde-

zernate beteiligt, denen diese Funktion im 
vorliegenden Verfahren obliegt. Andere De-
zernate/Sachgebiete haben die von Ihnen 

vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in 
späteren Genehmigungs oder Antragsver-

Der Kreis Wesel wurde beteiligt. 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fahren auch (Rechts-)Verstöße geltend ge-
macht werden können, die in diesem Schrei-
ben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die 
Form der TÖB-Beteiligung: 

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher 

Belange | Bezirksregierung Düsseldorf 
(nrw.de) 

undhttps://www.brd.nrw.de/system/fi-

les/media/document/2022- 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Ent-
wicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertre-
tende Belange bestehen keine Bedenken 
und Anregungen. 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangele-

genheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
Gegen die Änderung in dem oben genannten 

Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf be-
stehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 
sich im Planungsgebiet meines Wissens 

keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 
die im Eigentum oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes stehen. Da meine Zu-
ständigkeiten nur für Denkmäler im Eigen-

tums- oder Nutzungsrecht des Landes oder 
Bundes gegeben sind empfehle ich –falls 
nicht bereits geschehen den LVR -Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und 
den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige 

kommunale Untere Denkmalbehörde zur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten Behörden wurden 
beteiligt. 
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Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Be-
lange zu beteiligen. 
 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- 

und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 
Von der Planung ist keine ordnungsbehördli-

che Verordnung oder einstweilige Sicherstel-
lung der Bezirksregierung als höhere Natur-
schutzbehörde 

betroffen. Bezüglich weiterer naturschutz-
rechtlich einzubringender Belange ist der 
Kreis Wesel als untere Naturschutzbehörde 
zuständig. 

 
Folgende von mir zu vertretenden Belange 
sind von dem Vorhaben nicht 

berührt: 
- Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 
- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

- Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
- Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
Ansprechpartner: 

 Belange der ländlichen Entwicklung und 
Bodenordnung (Dez. 33) 

 Belange der Denkmalangelegenheiten 
(Dez. 35.4) 

 Belange des Landschafts- und Natur-
schutzes (Dez. 51) 
 

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der 
Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 

als Träger öffentlicher Belange. Insofern 
wurden lediglich diejenigen Fachdezernate 
beteiligt, denen diese Funktion im vorliegen-

den Verfahren obliegt. Andere Dezernate/ 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2023 

 

 

Sachgebiete haben die von Ihnen vorgeleg-
ten Unterlagen daher nicht geprüft. Dies 
kann dazu führen, dass von mir z.B. in spä-
teren Genehmigungs- oder Antragsverfah-

ren auch (Rechts-)Verstöße geltend ge-
macht werden können, die in diesem Schrei-
ben keine Erwähnung finden. 

 
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die 
Form der TÖB-Beteiligung: 

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher 
Belange | Bezirksregierung 
Düsseldorf (nrw.de) 
und 

https://www.brd.nrw.de/system/files/me-
dia/document/2022- 

11/20221109_toeb_zustaendigkeiten.pdf 

 

 

 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Ent-

wicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 
ergeht folgende Stellungnahme: 
Es bestehen seitens des Dezernates keine 
Bedenken gegen die Planung. 

 
Hinsichtlich der Belange der Denkmalangele-
genheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 
 
Gegen die Änderung in dem oben genannten 

Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf be-
stehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da 
sich im Planungsgebiet meines Wissens 
keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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die im Eigentum oder Nutzungsrecht des 
Landes oder Bundes stehen. 
Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmä-
ler im Eigentums- oder Nutzungsrecht 

des Landes oder Bundes gegeben sind emp-
fehle ich –falls nicht bereits geschehen den 
LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- 

in Pulheim und den LVR -Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland- in Bonn sowie 
die zuständige kommunale Untere Denkmal-

behörde zur Wahrung sämtlicher denkmal-
rechtlicher Belange zu beteiligen. 
 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- 

und Naturschutzes (Dez. 51) 
ergeht zum Flächennutzungsplan folgende 
Stellungnahme: 

 
Von der 78. FNP-Änderung der Stadt Voerde 
ist keine ordnungsbehördliche 

Verordnung oder einstweilige Sicherstellung 
der Bezirksregierung als höhere Natur-
schutzbehörde betroffen. Bezüglich weiterer 
naturschutzrechtlich einzubringender Be-
lange im Rahmen der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange ist der Kreis We-
sel als untere Naturschutzbehörde 
zuständig. 
 
Folgende von mir zu vertretenden Belange 

sind von dem Vorhaben 
nicht berührt: 
- Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 
- Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) 
- Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 

 
Hinweis: 

 

 

 

 

Die angesprochenen Behörden wur-

den beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Der Kreis Wesel wurde beteiligt. 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der 
Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachde-

zernate beteiligt, denen diese Funktion im 
vorliegenden Verfahren obliegt. Andere De-
zernate/ Sachgebiete haben die von Ihnen 

vorgelegten Unterlagen daher nicht 
geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in 

späteren Genehmigungsoder 
Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße 
geltend gemacht werden können, die in die-
sem Schreiben keine Erwähnung finden. 

4. Bezirksregierung Düssel-
dorf Dezernat 22 
über Stadt Voerde Fach-
dienst 5.1 
-Kampfmittelbeseitigung- 
 

        

5. Bezirksregierung Köln 
Topografische Informati-
onserhebung Abteilung 7 
Geobasis.NRW 
 
Geologischer Dienst NRW 
– Landesbetrieb – 
De-Greiff-Str. 195 – 47803 
Krefeld 
Tel. +49 2151 897 499 
christian.dieck@gd.nrw.de 
https://www.gd.nrw.de 
 

 x   26.4.2022 zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung folgenden Hinweis 
zum Baugrund: 

Die Baugrundeigenschaften sind objektbezo-
gen zu untersuchen und zu bewerten. 

Eine Baugrunduntersuchung in Ver-
bindung mit einem Boden- und Ver-
sickerungsgutachten wurden er-

stellt.  

Die Eigenschaften des Bodens im 
Hinblick auf die Möglichkeit der Ver-

sickerung wurden untersucht und 
bewertet. 

Die weitere Untersuchung der Bau-
grundeigenschaften obliegt ggf. 
dem Bauherren. 

 

6. Biologische Station im 
Kreis Wesel 
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7. Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

Kompetenzzentrum 
Baumanagement Düs-
seldorf 

K-III-1188-22-BBP 

  x  

 

 

 

 

x 

10.11. 22 

 

 

 

 

13.4.2023 

Durch die in den Unterlagen näher beschrie-
bene Planung werde die Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträch-

tigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage zu der Planung beste-
hen seitens der Bundeswehr als Täger öf-
fentlicher Belange keine Einwände.  

unsere Stellungnahme vom 10.11.2022 
nach 4.2 bleibt weiterhin bestehen. 
 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

8. Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben 
 

        

9. CIT Batthyány Verwaltungs 
GmbH 

 

        

10. DB Bahn  
BVR Busverkehr Rhein-
land GmbH 

 

        

11. Deutsche Bahn AG 
Erna-Scheffler-Str. 5  
ADAC-Haus DBImm 

51103 Köln- 

   x 24.04.23  
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als 

von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen zu o.g. Verfah-
ren folgende Gesamtstellungnahme:  
 
Seitens der Deutschen Bahn AG bestehen 
grundsätzlich keine Bedenken, wenn die 
nachfolgenden Auflagen und Hinweise be-
achtet werden:  
 
• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhal-

tung der Betriebsanlagen entstehen Immis-
sionen. Entschädigungsansprüche oder An-
sprüche auf Schutz- oder Ersatzmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 
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können gegen die DB AG nicht geltend ge-
macht werden, da die Bahnstrecke eine 
planfestgestellte Anlage ist.  
 

Es können keine weitergehenden Ansprüche 
gegen die DB Netz AG geltend gemacht wer-
den in Bezug auf betriebsbedingten Schall- 

und Erschütterungsschutz.  
 
Für Gebäude, Gebäudeteile und Nutzungen, 

die nach der Offenlage der Planfeststel-
lungsunterlagen beantragt werden, entsteht 
kein weitergehender Anspruch auf Schall-
schutzmaßnahmen (vgl. § 2 Abs. 4 Nr. 2 24. 

BImSchV). Spätere Nutzer des Objektes 
sind frühzeitig und in geeigneter Weise auf 
die Beeinflussungsgefahr hinzuweisen.  

 
• Die der Stadt Voerde bekannte Planung 
zum 3-gleisigen Ausbau der Strecke Em-

merich – Oberhausen sind ausreichend zu 
berücksichtigen. Es sind keine erweiterten 
Ansprüche – insbesondere in Bezug auf den 
Immissionsschutz gegen die DB Netz AG zu 
begründen.  

 

• Die B8 „Hammweg“ ist gemäß Planfest-
stellung Teil des Baustraßenkonzeptes für 
den 3-gleisigen Ausbau der Strecke Em-
merich – Oberhausen. Größere Verkehrsein-
schränkun-gen der B8 durch das Vorhaben 
der Stadt Voerde sind daher zu vermeiden.  
 

Sie erhalten diese Stellungnahme in digitaler 
Form. Sie kann Ihnen bei Bedarf auch in Pa-
pierform per Post zugestellt werden. Wir ge-

hen jedoch davon aus, dass sollten wir keine 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-

nommen. Mit größeren Verkehrsein-
schränkungen ist nicht zu rechnen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 
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gegenteilige Information erhalten, die digi-
tale Stellungnahme ausreichend ist und von 
Ihnen anerkannt wird.  
 

Bei möglichen Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

12. Deutsche Telekom GmbH 
Wesel Telekom Deutsch-

land GmbH 
Technik Niederlassung 

West 

Friedrichstr. 1, 46483 

Wesel 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.22 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
06.04.22 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-

gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin undNutzungsberechtigte i. S. v. § 125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-

fahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellung-
nahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Durch die o. a. Planung werden die Belange 

der Telekom zurzeit nicht berührt. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-
neut zu beteiligen. 

Zu 78. FNP 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 

125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
28.11.2022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

18.04.2023 
 

 
 
 

 
 
 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Durch die o. a. Planung werden die Belange 

der Telekom zurzeit nicht berührt. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-
neut zu beteiligen. 

 

28.11.2022 | Stadt Voerde BBPL Nr. 143 

Voerde/Hammweg Offenlage siehe hierzu  
auch 78. FNP Änderung | Unser Zeichen: 
West13_2022_21934/_21925 
 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und 

Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Durch die o. a. Planung werden die Belange 
der Telekom zurzeit nicht berührt. 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-

neut zu beteilig 

 

Zu B-Plan 143: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-

merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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x 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

18.04.2023 

125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 

 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

 
Hinweis: Bitte nutzen sie zukünftig folgen-
des Postfach: t_nl_west_pti_13_betrieb@te-
lekom.de 

Das alte Postfach wird abgeschaltet! 
 
Durch die o. a. Planung werden die Belange 

der Telekom zurzeit nicht berührt. 
 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-

neut zu beteiligen. 

 

Zu Änderung FNP: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-

merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und 

bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Hinweis: Bitte nutzen sie zukünftig folgen-
des Postfach: t_nl_west_pti_13_betrieb@te-
lekom.de 

Das alte Postfach wird abgeschaltet! 
 
Durch die o. a. Planung werden die Belange 

der Telekom zurzeit nicht berührt. 
 

Bei Planungsänderungen bitten wir uns er-

neut zu beteiligen. 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

13. Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH 
Technische Infrastruktur 
Niederlassung West 

Squad Richtfunk Planung 
Ziegelleite 2-4, 95448 

Bayreuth 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2022 

Gegen den Bau einer neuen Rettungswache 
in Voerde haben wir keine Einwände, da un-

sere benachbarte Richtfunkstrecke ausrei-
chend Sicherheitsabstand hat. 

Die Telekom hat auch bei der Fa. Ericsson 

Services GmbH weitere Verbindungen ange-
mietet. Die Daten dieser Strecken stehen 
uns leider nicht zur Verfügung. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Stellung-
nahme nur für Richtfunkverbindungen des 
Telekom – Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, 
falls nicht schon geschehen, die Firma Erics-
son Services GmbH, in Ihre Anfrage ein. 
Bitte richten Sie diese Anfrage an: Ericsson 

Services GmbH 

Prinzenallee 21 in 40549 Düsseldorf 

bauleitplanung@ericsson.com 

Wir betreiben derzeit in diesem Bereich 
keine Richtfunkverbindung. Die benachbarte 
Richtfunkstrecke hat genügend Abstand zum 
Planungssektor. Deshalb erheben wir auch 
keine Einwände gegen die Planung. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Firma Ericsson Services GmbH 
wurde beteiligt. 

Kein Handlungserfordernis. 

 
 

 
 
Kein Handlungserfordernis 
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14. Ericsson Services GmbH  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfs-
flächen hat die Firma Ericsson bezüglich ih-

res Richtfunks keine Einwände oder spezielle 
Planungsvorgaben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stel-

lungnahme nur für Richtfunkverbindungen 
des Ericsson – Netzes gilt.  
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon gesche-

hen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage 
ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4,95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@tele-
kom.de 

Die Firma Ericsson hat bezüglich des Stan-
dortes Ihrer Planung / Baumaßnahme und 
den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflä-
chen in Bezug auf ihr Richtfunknetz keine 
Einwände, insofern die Baumaßnahme nicht 
vor dem 31.12.23 fertiggestellt werden soll. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stel-
lungnahme nur für Richtfunkverbindungen 
des Ericsson – Netzes gilt. Bitte beziehen 

Sie, falls nicht schon geschehen, die Deut-
sche Telekom, in Ihre Anfrage ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 

Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@tele-
kom.de 
Wenn sich Ihre Anfrage auf einen bestehen-
den Vorgang bezieht oder die Realisierung 

Ihres Vorhabens vor dem Stichtag 31.12.23 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

Die Deutsche Telekom Technik 
GmbH wurde beteiligt. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Die Firma Ericsson wurde erneut be-

teiligt. 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.22 

liegt, senden Sie Ihre Anfrage bitte erneut 
an das Postfach bauleitplanung@erics-
son.com und nehmen das Schlüsselwort 
„Nachfrage“ in die Betreffzeile Ihrer E-Mail 

mit auf. 

 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfs-

flächen hat die Firma Ericsson bezüglich ih-
res Richtfunks keine Einwände oder spezielle 
Planungsvorgaben. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stel-
lungnahme nur für Richtfunkverbindungen 
des Ericsson – Netzes gilt.  

Bitte beziehen Sie, falls nicht schon gesche-
hen, die Deutsche Telekom in Ihre Anfrage 
mit ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@tele-
kom.de 
  

Von weiteren Anfragen bitten wir abzuse-
hen. 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

Die Deutsche Telekom wurde betei-
ligt. 

15. Familienstiftung  
Kaszony  

c/o Sedes Treuhand An-
stalt 

        

16. Eisenbahn-Bundesamt, 

Essen 
        

17. Emschergenossenschaft / 

Lippeverband, Essen 
   X 8.5.2023 Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen un-

sererseits weder Bedenken noch Hinweise. 

Kein Handlungserfordernis.  

          

18. Ev. Kirche G’hamm         
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19. Ev. Kirche Spellen         

20. Fernwärme Ndrrh.         

21. Finanzamt Dinslaken         

22. Gelsenwasser Energie-
netze GmbH 
Betriebsdirektion Nieder-
rhein 

        

23. Gemeinde Hünxe         

24. Handwerkskammer    
Düsseldorf  

Kommunale und regionale 
Wirtschaftspolitik,  
Planung, Standortbera-

tung und Verkehr  
 

Georg-Schulhoff-Platz 1  

40221 Düsseldorf   

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

22.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.22 

 

 

24.04.23 

Mit Ihrem Schreiben vom 25. März baten Sie 
uns um Stellungnahme zu den oben ge-
nannten Bauleitplanungen. 

Wir beziehen zu den vorliegenden Planent-
würfen insoweit Stellung, als wir keine Be-
denken oder Anregungen vortragen. 

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und 
Detaillierungsgrades der Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB haben wir keine Hin-

weise. 

 

Wir beziehen zu den vorliegenden Planent-
würfen insoweit Stellung, als wir keine Beden-
ken oder Anregungen vortragen 
 
 
mit Ihrem Schreiben vom 12.04.2023 baten 
Sie uns erneut um Stellungnahme zu den 
oben genannten Bauleitplanungen. 
 
Da wir die Belange des Handwerks durch die 
vorliegende Planung nicht betroffen sehen, 
beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf 
insoweit Stellung, als wir keine Bedenken o-
der Anregungen vortragen. 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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25. Katholische Kirchenge-
meinde St. Elisabeth 

 

        

26. Katholische Kirchenge-
meinde St. Peter 

 

        

27. Katholische Kirchenge-
meinde St. Peter und Paul 
Voerde 
 

        

28. Kreis Wesel 
Kreisplanung 63-1-1 
601/20040/22 
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Die Stadt Voerde (Ndrrh.) beabsichtigt die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 
„Rettungswache Voerde / Hammweg“.  

Ziel ist die Planung einer Rettungswache 
und eines DRK-Katastrophenschutzzentrums 
in Voerde (Ndrrh.) auf den Flurstücken Ge-

markung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150. 
Aus diesem Grund ist beabsichtigt, im Be-
bauungsplan und parallel dazu in der Ände-

rung des Flächennutzungsplanes für die er-
forderlichen Teile der Flurstücke eine „Flä-
che für den Gemeinbedarf“ mit der Zweck-
bestimmung Rettungswache / Katastrophen-
schutz festzusetzen bzw. darzustellen. Der 
Bebauungsplan wird im Regelverfahren mit 

Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 
2 Abs. 4 BauGB geändert.  

Es bestehen keine Bedenken gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplans. Bezugneh-
mend auf die von Ihnen eingereichten Un-
terlagen nehme ich wie folgt Stellung: 

Naturschutz und Landschaftspflege, Land-
schaftsplanung: 
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Der Bauleitplanbereich liegt im Geltungsbe-
reich des rechtskräftigen Landschaftsplanes 
des Kreises Wesel Raum Dinslaken / Voerde. 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-
hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-
denken, wenn im Rahmen des weiteren Ver-
fahrens eine ortsrandeinbindende Eingrü-
nung erfolgt. 

Der Bauleitplanbereich befindet sich im Ent-
wicklungsraum des Landschaftsplans A02 
„Offenlandschaft zwischen Voerde und Fried-
richsfeld“. Dieser als „Anreicherung“ ge-

kennzeichnete Bereich nennt die Vernetzung 
und Einbindung der Siedlungsbereiche in die 
umgebende Landschaft durch Anlage von 
gliedernden Landschaftselementen als Ziel. 

Außerdem befindet sich das Plangebiet im 
Maßnahmenraum M07 „Niederterrasse zwi-
schen Voerde und Friedrichsfeld“, welcher 

der Maßnahmengruppe „Strukturarme Of-
fenlandbereiche“ zugeordnet ist. Dieser 
nennt als Entwicklungsmaßnahmen die An-
lage von Biotopstrukturen durch beispiels-
weise Krautsäume. 

 

Eingriffsregelung: 

Hinsichtlich der Eingriffsregelung bestehen 

gegen den o.a. Bauleitplan keine Bedenken, 
sofern folgende Punkte umgesetzt werden. 

Im weiteren Verfahren ist eine Eingriffs-/ 

Ausgleichsbilanzierung gem. der Numeri-
schen Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2021) vor-

 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf 
ist das Anpflanzen von Bäumen und 

Sträuchern festgesetzt. Dabei ist zu 
beachten, dass auf ihrem nördlichen 
Teil weniger und nur kleinkronige 
Bäume angepflanzt werden dürfen, 
um dem Wiesenvogelschutz und der 
damit verbundenen Maßnahmen 
nicht zu wider zu laufen.  

Insgesamt erfolgt eine Eingrünung 
des entstehenden Ortsrandes. 

Für die Eingrünung der nicht versie-
gelten Flächen der Gemeinbedarfs-
fläche wird eine Pflanzliste festge-

setzt, die bienen- und insekten-
freundliche Pflanzen beinhaltet. Ziel 
ist das Anlagen von Biotopstruktu-

ren. 

Insgesamt wird der Anregung ge-
folgt. 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Eine Bi-
lanz wird, wie angeregt, erarbeitet. 
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zulegen. Die Vorgaben des genannten Be-
wertungsverfahrens bzgl. der Produktionsin-
tegrierten Kompensation sind anzuwenden. 

Da die Kompensationsfläche auch als Ersatz-
fläche für die Feldlerche erforderlich ist, ist 
die Fruchtfolge auf den Kompensationsflä-

chen ggf. mit einem notwendigen Wechsel 
der Flächen daran anzupassen. Eine ent-
sprechende Planung ist einzureichen.  

Es ist zudem sicherzustellen, dass die Kom-
pensationsflächen rechtlich gesichert werden 
und das keine sonstigen finanziellen Förder-
mittel in Anspruch genommen werden.  

 

 

Der Erfolg der Kompensationsmaßnahmen 
ist über ein Monitoring alle 5 Jahre nachzu-
weisen.  

 

Zur Bepflanzung des Geländes der Rettungs-

wache sind heimische, hochstämmige Laub-
bäume einzusetzen. 

 

 

Artenschutzrecht: 

Aus Sicht des Artenschutzrechtes bestehen 
gegen den o.a. Bauleitplan keine Bedenken, 
sofern Folgendes umgesetzt wird: 

 

Mindestens eine der genannten MSPE Flä-
chen ist vor Baubeginn der Rettungswache 

 

 

 

 

 

Gesichert werden die Kompensati-
onsmaßnahmen über die Pachtver-
träge. Darin ist auch der Fruchtwech-

sel festgelegt. Diesbezüglich soll je-
weils zwischen einer Nutzung und ei-
ner Brache jährlich gewechselt wer-

den.  

Das Monitoring wird wie vorgeschla-
gen in die Begründung aufgenom-

men. Für die Eingrünung der Ret-
tungswache sind mittel- bis großkro-
nige Laubbäume im mittleren und 

südlichen Teil und kleinkronige Laub-
bäume im nördlichen Teil festge-
setzt, letzteres aus Gründen des 
Wiesenvögelschutzes, um Beutegrei-
fern kein Versteck zu bieten. 

 

 

 

 

 

Die festgesetzten Ausgleichsmaßnah-
men nach den Festsetzungen 8.1 bis 
8.6 des Bebauungsplanes sind spä-
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als CEF-Maßnahme für die Feldlerche herzu-
stellen. Es ist ein Nachweis über den ent-
sprechenden Zustand der Fläche zu erbrin-
gen. 

 

 

Des Weiteren empfiehlt die Artenschutzprü-
fung, dass die Ausgleichsflächen von 01. Ap-
ril bis 30. Juli nicht gemäht bzw. abgeerntet 

werden dürfen, um die Wiesen-brüter zu 
schützen. Dies wurde in die Planunterlagen 
übernommen. Dieser Zeitraum ist um zwei 

Wochen nach vorne auf den 15. März bis 30. 
Juli auszuweiten. 

Immissionsschutz: 

Mit dem Gutachten „Geräuschemissionen 
und –immissionen durch Straßenverkehr 
und Anlagen im Bebauungsplangebiet N. 

143 ‚Rettungswache Voerde/Hammweg‘ in 
Voerde“ der TÜV NORD Umweltschutz GmbH 
& Co. KG, Am TÜV 1 in 45307 Essen, Be-

richt-Nr. 822SST026/8000680083 vom 
17.02.2022, wurde die nachbarschaftliche 
Verträglichkeit des Vorhabens nachgewie-

sen.  

Es wird angeregt, dass die Lkw-Bewegungen 
zur Tageszeit (40) und Nachtzeit (10 insge-
samt, 5 in der lautesten Nachtstunde) als 
textliche Festsetzungen in den Bebauungs-
plan aufgenommen werden. 

Aus der Sicht des vorbeugenden Immissi-
onsschutzes bestehen keine Bedenken ge-
gen die Aufstellung des Bebauungsplanes 

testens mit dem Zeitpunkt der Bauge-
nehmigung für die Rettungswache zu 
beginnen. Eine entsprechende Fest-
setzung wird in den Bebauungsplan 
und eine entsprechende Regelung in 
die Pachtverträge aufgenommen. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine derartige Einschränkung würde 

den Betrieb der Rettungswache in zu 
starkem Maß begrenzen. 

Kein Handlungserfordernis. 
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Nr. 143 „Rettungswache Voerde/Hammweg“ 
der Stadt Voerde. 

Redaktioneller Hinweis 

Auf Seite 11 des v.g. Gutachtens erscheint 
der Schallleistungspegel im Prognosefall zur 
Nachtzeit für den Immissionsort „Hammweg 

östlich B8“ nicht korrekt. Es wird angeregt, 
dass der Wert geprüft und ggfs. geändert 
wird.  

Bodenschutz 

Gegen den B-Plan 143 „Rettungswache Vo-
erde /Hammweg“ bestehen keine Bedenken. 

Die betroffenen Flächen sind im Altlastenka-
taster des Kreises Wesel nicht erfasst. Es 

handelt sich hier laut Karte der schutzwürdi-
gen Böden des Geologischen Dienstes NRW 
3. Auflage 2016 nicht um Böden mit einer 
besonders hohen Funktionserfüllung.  

Auf Seite 5 der „Zusammenstellung der all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 

der sich wesentlich unterscheidenden Lösun-
gen und der voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung“ wird der Boden als „nicht 
hochwertig“ eingestuft. Dies ist so nicht 

richtig. Es handelt sich hier um Ackerboden 
mit einer Ackerzahl von 46-53 und somit um 
guten Ackerboden (Ackerzahl zwischen 40-
60). Als Kompensationsmaßnahme sollte 
aus Sicht der UBB eine Entsiegelung von 
Flächen erfolgen. Dieser Ausgleich wurde 

zwar auch durch die Stadt Voerde selbst im 
Rahmen der Maßnahmenvorschläge (Tabelle 
Seite 5) als beste Möglichkeit erwähnt, aber 

auf Grund fehlender Flächen für eine Entsie-
gelung im Stadtgebiet als Ausgleichsmaß-

 

 

Der Wert wurde gutachterlich ge-
prüft und geändert. 

Das Gutachten wurde geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Begründung wird angepasst. 

 

 

 

Eine Entsiegelung in dem erforderli-
chen Umfang ist nicht möglich. Auf 
den Aspekt des Bodenschutzes soll 
ausführlich in der Begründung einge-
gangen werden.  
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nahme verworfen. Trotzdem sollte man wei-
terhin schauen, ob sich Möglichkeiten einer 
Flächenentsiegelung bieten, da der Verlust 
von offenem Boden nur durch entspre-

chende Entsiegelungsmaßnahmen aus-
gleichbar ist. Neben dem unmittelbaren Ver-
lust an fruchtbarem Boden zieht der Flä-

chenverbrauch eine Reihe von Folgewirkun-
gen nach sich, darunter Verlust von Lebens-
räumen für Flora, Fauna und Erholung, Re-

duktion der Wasserversickerung, Verschär-
fung von Hochwasser, verändertes Klein-
klima. Der Eingriff in den Boden muss durch 
entsprechende Maßnahmen ausgeglichen 

werden. 

Wasserwirtschaft: 

Gegen die Aufstellung des o.g. vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes bestehen aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht keine Beden-

ken. 

Laut des hydrogeologischen Gutachtens 
(Niederschlagswasserversickerung B-Plan 

Nr. 143 „Rettungswache Voerde/Hammweg“ 
– Versickerungsuntersuchung, Bemessung 
von Versickerungsanlage) der Firma Böcke 

zur Niederschlagsversickerung liegt das Vor-
haben in der Wasserschutzzone IIIB des 
Wasserschutzgebietes Löhnen. Anhand der 

mir vorliegendenen Lagedaten befindet sich 
das Plangebiet jedoch außerhalb eines Was-
serschutzgebietes. Ich weise daher darauf 
hin, dass die wasserwirtschaftlichen Belange 

einer Wasserschutzzone nicht berührt wer-
den. 

Insgesamt wird der Boden und des-
sen Ausgleich in die Abwägung ein-
gestellt. 

Auf die Folgewirkungen und Maßnah-
men diesbezüglich wird in der Be-
gründung ausführlich eingegangen. 

 

Der Aspekt des Bodenschutzes wird 
ausführlich in den Begründungen 

dargestellt und in die Abwägung ein-
gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird im weiteren Ver-
fahren berücksichtigt. 
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Darüber hinaus bedarf die Versickerung von 
Niederschlagswasser in technischen Einrich-
tungen (z.B. Mulden oder Rigolen) einer 

wasserbehördlichen Erlaubnis. Eine solche 
ist beim Fachdienst 66-1-2 Wasserwirtschaft 
des Kreises Wesel zu beantragen. 

Des Weiteren wird die Begrünung der Dach-
flächen aus hiesiger Sicht begrüßt, um eine 
Reduzierung und Verzögerung des Spitzen-
abflusses durch Retention und Verdunstung 

des Niederschlagswassers zu erzielen und 
damit das Risiko für ein Versagen techni-
scher Entwässerungssysteme bei Starkrege-

nereignissen zu mindern. 

Ungeachtet der vorangegangenen Ausfüh-
rungen zu unbelastetem und schwach belas-

tetem Niederschlagswasser ist stark belaste-
tes Niederschlagswasser gemäß Trennerlass 
an die Schmutzwasserkanalisation abzuge-

ben. 

 

Zur 78. FNP-Änderung: 

die Stadt Voerde (Ndrrh.) beabsichtigt die 
Aufstellung der 78. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ 
und damit parallel die Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde 

/ Hammweg“. Ziel ist die Planung einer Ret-
tungswache und eines DRK-Katastrophen-
schutzzentrums auf den Flurstücken Gemar-
kung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150. 
Aus diesem Grund ist beabsichtigt, in der 
Änderung des Flächennutzungsplanes für die 
erforderlichen Teile der Flurstücke eine „Flä-

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark belastetes Niederschlagswas-

ser ist auf dem Gelände der Ret-
tungswache nicht zu erwarten. 
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che für den Gemeinbedarf“ mit der Zweck-
bestimmung Rettungswache / Katastrophen-
schutz festzusetzen bzw. darzustellen. Der 
bislang gültige Flächennutzungsplan stellt 

für das Plangebiet „Fläche für die Landwirt-
schaft“ dar. 

Es bestehen keine Bedenken gegen die Än-
derung des Flächennutzungsplanes. Bezug-
nehmend auf die von ihnen eingereichten 
Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 

Naturschutz und Landschaftspflege, Land-
schaftsplanung: 

Der Bauleitplanbereich liegt im Geltungsbe-
reich des rechtskräftigen Landschaftsplanes 
des Kreises Wesel Raum Dinslaken / Voerde.  

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-
hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-
denken, wenn im Rahmen des weiteren Ver-

fahrens eine ortsrandeinbindende Eingrü-
nung erfolgt. 

 

Der Bauleitplanbereich befindet sich im Ent-
wicklungsraum des Landschaftsplans A02 
„Offenlandschaft zwischen Voerde und Fried-

richsfeld“. Dieser als „Anreicherung“ ge-
kennzeichnete Bereich nennt die Vernetzung 
und Einbindung der Siedlungsbereiche in die 
umgebende Landschaft durch Anlage von 
gliedernden Landschaftselementen als Ziel. 
Außerdem befindet sich das Plangebiet im 

Maßnahmenraum M07 „Niederterrasse zwi-
schen Voerde und Friedrichsfeld“, welcher 
der Maßnahmengruppe „Strukturarme Of-

fenlandbereiche“ zugeordnet ist. Dieser 
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nennt als Entwicklungsmaßnahmen die An-
lage von Biotopstrukturen durch beispiels-
weise Krautsäume. 

Eingriffsregelung: 

Hinsichtlich der Eingriffsregelung bestehen 
gegen die o.a. Änderung des FNP keine Be-

denken, sofern eine vollständige Kompensa-
tion bezogen auf den flächenhaften Eingriff 
sowie auf das Landschaftsbild umgesetzt 

wird. 

Artenschutzrecht: 

Aus Sicht des Artenschutzrechtes bestehen 

gegen die o.a. Änderung des FNP keine Be-
denken, sofern gutachterlich nachgewiesen 
werden kann, dass eine Gefährdung der vor 

Ort kartierten planungsrelevanten Arten 
(u.a. Feldlerche) ausgeschlossen werden 
kann. 

Immissionsschutz: 

Mit dem Gutachten „Geräuschemissionen 

und -immissionen durch Straßenverkehr und 
Anlagen im Bebauungsplangebiet Nr. 143 
„Rettungswache Voerde/Hammweg“ in Vo-
erde“ der TÜV NORD Umweltschutz GmbH & 

Co. KG, Am TÜV 1 in 45307 Essen, Bericht-
Nr. 822SST026/8000680083 vom 
17.02.2022, wurde die nachbarschaftliche 
Verträglichkeit des Vorhabens nachgewie-
sen. Im parallel verlaufenden Aufstellungs-
verfahren des Bebauungsplanes Nr. 143 der 

Stadt Voerde werden Anregungen zu textli-
chen Festsetzungen vorgebracht, die auf 
dem v.g. Gutachten basieren 

 

 

Es wird eine vollständige Kompensa-
tion vorgesehen. Die detaillierte Bi-
lanzierung erfolgt auf der Ebene des 
im Parallelverfahrens aufzustellen-

den Bebauungsplanes Nr. 143. 

 

 

Planungsrelevante Arten sind von 
der Planung betroffen, jedoch durch 

die Baumaßnahme nicht in ihrer 
Existenz gefährdet. Es werden Aus-
gleichsmaßnahmen für Wiesenvögel, 

u.a. für die Feldlerche, vorgesehen, 
so dass der Eingriff ausgeglichen 
wird. 
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Aus der Sicht des vorbeugenden Immissi-
onsschutzes bestehen keine Bedenken ge-
gen die 78. Änderung des Flächennutzungs-

planes „Rettungswache Voer-de/Hammweg“ 
der Stadt Voerde. 

Redaktioneller Hinweis 

Auf Seite 11 des v.g. Gutachtens erscheint 
der Schallleistungspegel im Prognosefall zur 
Nachtzeit für den Immissionsort „Hammweg 
östlich B8“ nicht korrekt. Es wird angeregt, 
dass der Wert geprüft und ggfs. geändert 
wird.  

Bodenschutz: 

Gegen die 78. FNP-Änderung der Stadt Vo-
erde bestehen keine Bedenken. Die be-
troffenen Flächen sind im Altlastenkataster 
des Kreises Wesel nicht erfasst. Es handelt 
sich hier laut Karte der schutzwürdigen Bö-

den des Geologischen Dienstes NRW 3. Auf-
lage 2016 nicht um Böden mit einer beson-
ders hohen Funktionserfüllung.  

Auf Seite 5 der „Zusammenstellung der all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 
der sich wesentlich unterscheidenden Lösun-

gen und der voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung“ wird der Boden als „nicht 
hochwertig“ eingestuft. Dies ist so nicht 

richtig Es handelt sich hier um Ackerboden 
mit einer Ackerzahl von 46-53 und somit um 
guten Ackerboden (Ackerzahl zwischen 40-

60).  

Als Kompensationsmaßnahme sollte aus 
Sicht der UBB eine Entsiegelung von Flächen 
erfolgen. Dieser Ausgleich wurde zwar auch 

Kein Handlungserfordernis 

 

 

 

 

Das Gutachten wurde geändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Begründung wird angepasst. 

 

 

 

 

Eine Entsiegelung in dem erforderli-
chen Umfang ist nicht möglich. Auf 
den Aspekt des Bodenschutzes wird 
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11.07.22 

 

 

durch die Stadt Voerde selbst im Rahmen 
der Maßnahmenvorschläge (Tabelle Seite 5) 
als beste Möglichkeit erwähnt, aber auf 
Grund fehlender Flächen für eine Entsiege-

lung im Stadtgebiet als Ausgleichsmaß-
nahme verworfen. Trotzdem sollte man wei-
terhin schauen, ob sich Möglichkeiten einer 

Flächenentsiegelung bieten, da der Verlust 
von offenem Boden nur durch entspre-
chende Entsiegelungsmaßnahmen aus-

gleichbar ist. Neben dem unmittelbaren Ver-
lust an fruchtbarem Boden zieht der Flä-
chenverbrauch eine Reihe von Folgewirkun-
gen nach sich, darunter Verlust von Lebens-

räumen für Flora, Fauna und Erholung, Re-
duktion der Wasserversickerung, Verschär-
fung von Hochwasser, verändertes Klein-

klima. Der Eingriff in den Boden muss durch 
entsprechende Maßnahmen ausgeglichen 
werden. 

Wasserwirtschaft: 

Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungs-

plans bestehen aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht keine Bedenken. Darüber hinaus ist 
die Erwähnung zur Empfehlung einer Dach-
begrünung erfreulich. 

Alternativenprüfung: 

In seiner Stellungnahme zur landesplaneri-

schen Anfrage vom 08.04.2021 regte der 
RVR im Hinblick auf das Ziel 7.1-5 des LEP 
NRW eine Alternativenprüfung an, welche 

auch von meiner Seite angeregt wird. 

 

Vielen Dank für die Zusendung des Entwur-
fes der PIK-Maßnahmen. Im Folgenden habe   

ausführlich in der Begründung einge-
gangen.  

Insgesamt wird der Boden und des-

sen Ausgleich in die Abwägung ein-
gestellt. 

Auf die Folgewirkungen und Maßnah-

men diesbezüglich wird in der Be-
gründung ausführlich eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

Auf die Alternativenprüfung wird in 

der Begründung zum FNP ausführlich 
eingegangen. 
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ich einige Anregungen aus der Sicht von Na-
turschutz und Landschaftspflege zusammen-
gestellt. 

Es ist ein flächenscharfes Konzept mit ge-
nauer zeitlicher Ausgestaltung notwendig. 
Hierzu erscheint eine Begleitung durch ein 

fachgutachterliches Büro sinnvoll. 

 

Die rechtliche Sicherung der Flächen, auch 

bei Flächen mit wechselnder Bewirtschaf-
tung bzw. Flächenrotation ist festzulegen. 

Zudem ist ein Monitoring notwendig, um die 

Zielerreichung sicherzustellen. 

 

 

In den ersten 5 Jahren sollte ein jährlicher 
Monitoringbericht gefordert werden. Sofern 
sich ein Erfolg einstellt, erscheint ein jährli-
cher Ergebnisbericht und ein 5-jähriges Mo-
nitoring ausreichend. Bei einem Wechsel des 

Bewirtschafters sind möglicherweise erneut 
engmaschigere Nachweise erforderlich. 

Es sind vorab bereits Regelungen zu treffen, 

die bei nicht fachgerechter Umsetzung der 
Maßnahmen greifen. 

 

 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan setzt die Produk-
tionsintegrierten Kompensations-
maßnahmen (PIK) als PIK-Flächen 
flächenscharf fest und regelt über 

textliche Festsetzungen die Ausge-
staltung der PIK-Maßnahmen bzw. 
Nutzung der MSPE-Flächen. Die zeit-
liche Ausgestaltung der PIKs wird im 
Pachtvertrag und in den textlichen 
Festsetzungen geregelt. 

Ein Monitoring wird durch die Stadt 
Voerde (Ndrrh.) und über die Pacht-
verträge als Verpflichtung des Ver-

pächters geregelt und über die Stadt 
sichergestellt. 

Die zielkonforme Entwicklung der 

PIK-Flächen wird über ein Monitoring 
geprüft, das über mindestens 5 Jahre 
jährlich, dann fünfjährig durch die 

Verwaltung der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) oder einen von ihr beauf-
tragten Fachgutachter erstellt wird. 

Innerhalb der ersten 5 Jahre jährlich, 
danach fünfjährig, im April eines je-
den Jahres wird die Herstellung bzw. 

der Zustand der gesamten Aus-
gleichsmaßnahmen auf dem Bau-
grundstück der Rettungswache wie 
auf den eigentlichen Ausgleichsflä-
chen durch die Stadt Voerde (Ndrrh.) 
im Rahmen eines Monitorings über-
prüft.  
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Auch wird zu klären sein, inwiefern Anreize 
geschaffen werden können, um einen Be-
wirtschafter für diese Flächen zu gewinnen. 

Eine Abstimmung mit der Landwirtschafts-
kammer bzgl. der geplanten Maßnahmen er-
scheint sinnvoll. 

Anregungen zu den einzelnen vorgestellten 
Maßnahmen: 
 
8.1.1 Produktionsintegrierte Kompensati-
onsflächen 

Die extensive genutzte Ackerfläche ist in 
Form von Bewirtschaftungsauflagen genau 
festzulegen. 

„Getreidestoppeln in einer Höhe von 1m auf 

dem Feld zu belassen“ – 

Handelt es sich hier um einen Tippfehler, 

sind 10cm gemeint? 

Die Variation der Nutzung zwischen Getrei-
deanbau und Nutzungsbrache sowie die 
Fruchtfolge sind genau zeitlich und räumlich 
zu definieren. Ein mehrjähriges Konzept so-
wie eine jährliche Meldung bzgl. des Anbaus 

erscheinen ausreichend. 

 

 

8.1.2 Mahd und Ernte 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit sollten 

die Zeiträume benannt werden, in denen die 
Mahd bzw. Ernte möglich sind. 

 

Anreize werden durch die Festlegung 
einer verringerten Pacht geschaffen. 

Die Landwirtschaftskammer wird im 

Zuge der Beteiligung der Behörden 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 

 

 

Dies wird im Pachtvertrag geregelt. 

 

Es sind 10 cm gemeint. Diese werden 
auf 20 cm erhöht.Der Fehler wurde 
korrigiert. 

 

 

Durch den jährlichen Ergebnisbericht 
wird dokumentiert, wie die Nutzung 
erfolgt ist. Die genaue Fruchtfolge 

und wann die Flächen brachfallen 
sollen, soll von Seiten der Stadt nicht 
festgelegt werden, da dies zu unnö-

tigen Einschränkungen des landwir-
tes führen würde. 

 

Es wird festgelegt, dass die Aus-
gleichsflächen vom 15. März bis zum 
30. Juni (Brutzeit Wiesenvögel) nicht 

gemäht oder abgeerntet werden dür-
fen. Diese Einschränkung lässt sich 
zur Aufwertung der MSPE-Flächen 

als Wiesenvogelhabitat begründen. 
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8.1.3 Ausnahmen von den Festsetzungen 

Geht es hier ausschließlich um die Wiesen-
vögel? - Die meisten Maßnahmen befinden 
sich auf Ackerflächen. 

 

8.1.4 Freihaltung von Flächen vor landwirt-

schaftlicher Nutzung 

Reicht es aus, diese Streifen einmalig anzu-
legen? Eine regelmäßige Funktionsüberprü-
fung bzw. Erneuerung z.B. alle 5 / 10 Jahre 
erscheint sinnvoll, da der Sand möglicher-
weise in den bestehenden Boden einarbeitet 

wird. 

Eine Abgrenzung zur bewirtschafteten Flä-
che erscheint erforderlich, (z.B. mit Eichen-

spaltpfählen) um ein mögliches Unterpflügen 
des ausgemagerten Streifens zu verhindern 

8.1.6 Reptilienbiotop 

Es bedarf einer genauen Festlegung, aus 
welchen Materialien und auf welche Weise 

die Lesesteinhaufen anzulegen sind. 

Zudem sollte auch die Unterhaltung der Le-
sesteinhaufen in Art und Umfang in das 

Konzept miteinbezogen werden. 

8.1.7. Frist bis zur Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahme 

Weitere diesbezügliche Regelungen 

schränken den Landwirt unnötig ein 
und sollen daher unterbleiben. 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen dienen 
insbesondere dem Wiesenvögel-

schutz. Insoweit beziehen sich auch 
die Ausnahmen darauf. Gleichwohl 
wirken alle Festsetzungen gleichzei-

tig auch positiv auf viele weitere 
Tierarten. 

 

Die Festsetzung wird dahingehend 
ergänzt, dass die Maßnahmen nach 
10 Jahren unter Beachtung der Er-

gebnisse des Monitorings ggf. zu er-
neuern sind. 

 

Die Festsetzung wird entsprechend 

ergänzt. 

 

Es wird festgesetzt, dass die Le-
sesteinhaufen aus größeren Steinen 

bestehen müssen und dass die Maß-
nahme nach 10 Jahren seit ihrer 
erstmaligen Herstellung unter Be-

achtung der Ergebnisse des Monito-
rings ggf. zu erneuern ist. 

 

Die Festsetzung wird dahingehend 
geändert, dass die festgesetzten 

Maßnahmen nach den Festsetzungen 
8.1.1 bis 8.1.6 spätestens 3 Monate 
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12.12.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Nennung eines konkreten Zeit-
punktes der Fertigstellung kann mehr Ver-
bindlichkeit geschaffen werden. 

 

Grundsätzliche Bedenken des Kreises Wesel 
bestehen gegen die Änderung des Flächen-

nutzungsplans nicht. Aus Sicht des Kreises 
Wesel sind im Hinblick auf die Landschafts-
planung jedoch Bedenken vorzutragen, die 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege ausgeräumt werden 
können. 

Landschaftsplanung: 

Der Bauleitplanbereich liegt im Geltungsbe-
reich des rechtskräftigen Landschaftsplanes 

des Kreises Wesel Raum Dinslaken / Voerde. 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-
hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-
denken, wenn im Rahmen des Bebauungs-
planes eine ortsrandeinbindende Eingrü-
nung festgesetzt wird. Letztere ist trotz des 

fortgeschrittenen Verfahrens um die Fläche 
2.1 „Fläche für den Gemeinbedarf“ in der 
Planung nicht erkennbar. Die geplanten Ein-

zelbäume decken diese Art von Eingliede-
rung in die umgebende Landschaft nur be-
dingt ab, da diese punktuellen und weniger 

flächigen Charakter haben werden und mit 
max. 3 Metern Höhe dieser Funktion nicht 
gerecht werden können. 

Der Bauleitplanbereich befindet sich im Ent-
wicklungsraum des Landschaftsplans A02 
„Offenlandschaft zwischen Voerde und Fried-
richsfeld“. Dieser als „Anreicherung“ ge-

nach dem Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung und spätestens mit 
dem Zeitpunkt des Baubeginns fer-
tigzustellen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtig ist, dass die bisher festge-

setzten Eingliederungselemente eher 
einen punktuellen Charakter haben. 
Diese werden im Bebauungsplan 

durch zusätzliche Pflanzvorschriften 
zu Bäumen und Sträuchern nun ver-
stärkt. Die Wuchshöhenbeschrän-

kung wird aufgehoben. Dadurch wird 
der Bebauungsplanentwurf geän-
dert.  

Insgesamt bezieht sich die Anregung 
auf den Bebauungsplan und nicht auf 
die Änderung des Flächennutzungs-

planes. 
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kennzeichnete Bereich nennt die Vernetzung 
und Einbindung der Siedlungsbereiche in die 
umgebende Landschaft durch Anlage von 
gliedernden Landschaftselementen als Ziel. 

Außerdem befindet sich das Plangebiet im 
Maßnahmenraum M07 „Niederterrasse zwi-
schen Voerde und Friedrichsfeld“, welcher 

der Maßnahmengruppe „Strukturarme Of-
fenlandbereiche“ zugeordnet ist. Dieser 
nennt als Entwicklungsmaßnahmen die An-

lage von Biotopstrukturen durch beispiels-
weise Feldraine, Krautsäume oder die An-
pflanzung von Feldgehölzen, Hecken oder 
Gehölzstreifen als Ziel.  

Zudem weist das Plangebiet eine Verbun-
dachse des Biotopverbunds mit regionaler 

Bedeutung auf. Durch eine Anreicherung mit 
Elementen der eben genannten Beispiele 
wird der Biotopverbund in dem bislang arm 
ausgestatteten Landschaftsplanbereich auf-

gewertet. Ich rege demnach dringend an, 
eine Anpflanzung solcher gliedernden Ele-
mente in der zugehörigen Aufstellung des 

Bebauungsplanes zeichnerisch sowie textlich 
festzusetzten und damit bauleitplanerisch zu 
sichern, um dem Landschaftsplan angemes-

sen Rechnung zu tragen.  

Vom Widerspruchsrecht zur Änderung des 
Flächennutzungsplans wird kein Gebrauch 
gemacht. Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG 
treten die widersprechenden Darstel-
lungen und Festsetzungen des Land-

schaftsplanes mit Rechtskraft des dem-
entsprechenden Bebauungsplanes au-
ßer Kraft.  

Die Ausführungen werden zur Kennt-
nis genommen. 

Durch die Darstellung von MSPE-Flä-

chen wird eine Vernetzung herge-
stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes 
und die Begründung werden entspre-

chend geändert und ergänzt. 

Auf der Ebene des FNP kein Hand-

lungserfordernis. 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Diese Rechtswirkung ist in die Bekanntma-
chung des jeweiligen Bebauungsplanes auf-
zunehmen. Der Kreis Wesel ist hierüber in 

Kenntnis zu setzen. 

Eingriffsregelung:  

Hinsichtlich der Eingriffsregelung bestehen 

gegen die o.a. Änderung des FNP keine Be-
denken, sofern eine vollständige Kompensa-
tion bezogen auf den flächenhaften Eingriff 
sowie auf das Landschaftsbild umgesetzt 
wird. Die MSPE-Flächen sind zu sichern.  

Artenschutzrecht:  

Aus Sicht des Artenschutzrechtes bestehen 
gegen die o.a. Änderung des FNP keine Be-
denken, sofern gutachterlich nachgewiesen 
werden kann, dass eine Gefährdung der vor 
Ort kartierten planungsrelevanten Arten 
(u.a. Feldlerche) ausgeschlossen werden 

kann. 

AZ.601/20150/22 vom 12.12.2022 zum 

B-Plan 143 

Grundsätzliche Bedenken des Kreises Wesel 
bestehen gegen die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 143 nicht. Aus Sicht des Krei-
ses Wesel sind im Hinblick auf die Land-
schaftsplanung jedoch Bedenken vorzutra-

gen, die durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege ausgeräumt 
werden können. 

Untere Immissionsschutzbehörde: 

Geplant ist der Neubau einer Rettungswache 
und eines DRK-Katastrophenschutzzentrums 

Der Anregung wird gefolgt.  

 

 

 

Für die Ebene des Bebauungsplanes 

wurde eine Eingriffs-Ausgleichs-Bi-
lanzierung erstellt. Demnach erfolgt 
ein 100%iger Ausgleich.  

 

 

Die Artenschutzprüfung auf der 
Ebene des Bebauungsplanes hat er-
geben, dass eine Gefährdung pla-

nungsrelevanter Arten bei Umset-
zung der Ausgleichsmaßnahmen 
nicht besteht. 
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auf dem Grundstück Ecke Hammweg/Grenz-
straße in Voerde. Aus diesem Grund soll hier 
mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 143 „Fläche für Gemeinbedarf“ festge-

setzt werden. 

Die zu erwartenden Geräuschemissionen 

und -immissionen durch das Vorhaben wur-
den durch den TÜV NORD Umweltschutz 
GmbH & Co. KG in einem Prognose-gutach-
ten (TÜV-Auftrags-Nr. 822SST026 / 

8000680083) untersucht und bewertet. 

Demnach werden im Planbereich zum 
Schutz vor Lärmeinwirkungen durch Stra-

ßenverkehr bei einer baulichen Errichtung o-
der baulichen Änderung von Räumen, die 
nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, passive 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

Die einzelnen Lärmpegelbereiche sind im 

Bebauungsplan dargestellt und benannt und 
sollten im Baugenehmigungsverfahren ent-
sprechend berücksichtigt werden. 

Das Gutachten prognostiziert weiterhin, 
dass unter den angenommenen Rahmenbe-
dingungen durch den Regelbetrieb der Ret-

tungswache an den nächstgelegenen rele-
vanten Immissionsorten die jeweils gelten-
den Immissionsrichtwerte nicht überschrit-

ten werden. 

Einen Sonderfall stellen die Geräusche bei 
Alarmfahrten mit Betrieb der Tonfolgehörner 

dar. Geräuschimmissionen durch Notfälle 
sind in Punkt 7.1 TA Lärm ausdrücklich von 
einem unmittelbaren Vergleich mit den Im-

missionsrichtwerten ausgenommen. 
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Bei diesen aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht sehr hohen Pegeln sollte mit Blick auf 
die angrenzende Wohnbebauung insbeson-

dere zur Nachtzeit der Einsatz des Horns auf 
das verkehrsrechtlich unbedingt erforderli-
che Maß beschränkt werden. 

Vor dem Hintergrund des nächtlichen Ruhe-
bedürfnisses der Anwohner und um dem Mi-
nimierungsgebot nachzukommen, rege ich 
an zu prüfen, ob die Feuerwehrausfahrt 

durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wer-
den kann, so dass bei der Ausfahrt auf den 
Einsatz des Martinshorns verzichtet werden 

kann. 

Aus Sicht des vorbeugenden Immissions-
schutzes bestehen ansonsten gegen die Auf-

stellung des Bebauungsplanes keine Beden-
ken. 

Untere Bodenschutzbehörde 

Ergänzend zu meiner Stellungnahme auf 
dem Verfahren nach § 4 Abs. 1 BBauG 

möchte ich noch auf folgendes hinweisen. 

Die Anwendung einer Bodenkundliche Bau-
begleitung (BBB) ist mit Novellierung der 

BBodSchV ab 1. August 2023 explizit im Bo-
denschutzrecht geregelt. Durch diese ge-
setzliche Veränderung wird deshalb von der 

UBB ab einer Eingriffsfläche von > 3.000m² 
die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) – 
analog zur Ökologischen Baubegleitung ÖBB 

– gefordert. 

Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
die DIN 19639 und 18915 bei Bauvorhaben 
angewendet und auch umgesetzt wird. Dies 

Auf der Grenzstraße und dem Ham-
mweg ist nachts sehr wenig Fahr-
zeugverkehr zu verzeichen. Das Mar-

tinshorn darf nur eingeschaltet wer-
den, wenn dies erforderlich ist. Dies 
wird daher nachts sehr selten der Fall 
sein. Eine formelle Begrenzung sei-

nes Einsatzes ist jeoch nicht möglich. 
Die Errichtung einer Lichtsignalan-
lage ist auf Grund des seltenen Ein-

satzes des Martinshorns nicht erfor-
derlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies wird bei der Verwirklichung des 
Bebauungsplanes berücksichtigt.  

Eine Bodenkundliche Baubegleitung 
wird durchgeführt. 
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sollte schon jetzt von Stadt Voerde bei der 
weiteren Planung berücksichtigt werden. 

Untere Naturschutzbehörde 

Aus der Sicht von Naturschutz und Land-
schaftspflege ist wie folgt Stellung zu neh-
men: 

Landschaftsplanung: 

Der Bauleitplanbereich liegt im Geltungsbe-

reich des rechtskräftigen Landschaftsplanes 
des Kreises Wesel Raum Dinslaken / Voerde. 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-

hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-
denken, wenn im Rahmen des weiteren Ver-
fahrens eine ortsrandeinbindende Eingrü-

nung erfolgt. Letztere ist trotz des fortge-
schrittenen Verfahrens um die Fläche 2.1 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ in der Pla-
nung nicht erkennbar. Die geplanten Einzel-

bäume decken diese Art von Eingliederung 
in die umgebende Landschaft nur bedingt 
ab, da diese punktuellen und weniger flächi-

gen Charakter haben werden und mit max. 
3 Metern Höhe dieser Funktion nicht gerecht 
werden können. 

 

 

 

 

Der Bauleitplanbereich befindet sich im Ent-
wicklungsraum des Landschaftsplans A02 
„Offenlandschaft zwischen Voerde und Fried-

richsfeld“. Dieser als „Anreicherung“ ge-
kennzeichnete Bereich nennt die Vernetzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die auf der Teilfläche 1.1 (Fläche für 
den Gemeinbedarf) maximal 8 klein-
kronigen Laubbäume werden um 
Festsetzungen zur Pflicht zum An-
pflanzen von Sträuchern ergänzt. Die 
zulässige Endwuchshöhe für Bäume 

wird gestrichen. Auf Grund der Nach-
barschaft zur nördlich angrenzenden 
MSPE-Fläche, die dem Wiesenvögel-
schutz dienen soll, soll eine größere 

Anzahl an Bäumen nicht zulässig ge-
macht werden. 

Auf der Teilfläche 1.2 der Fläche für 
den Gemeinbedarf wird die Anzahl 
der anzupflanzenden Bäume auf 
mindestens 25 festgesetzt. Zudem 

wird eine bestimmte Anzahl an 
Sträuchern festgesetzt, die anzu-
pflanzen ist. 

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-
dert. 
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und Einbindung der Siedlungsbereiche in die 
umgebende Landschaft durch Anlage von 
gliedernden Landschaftselementen als Ziel. 
Außerdem befindet sich das Plangebiet im 

Maßnahmenraum M07 „Niederterrasse zwi-
schen Voerde und Friedrichsfeld“, welcher 
der Maßnahmengruppe „Strukturarme Of-

fenlandbereiche“ zugeordnet ist. Dieser 
nennt als Entwicklungsmaßnahmen die An-
lage von Biotopstrukturen durch beispiels-

weise Feldraine, Krautsäume oder die An-
pflanzung von Feldgehölzen, Hecken oder 
Gehölzstreifen als Ziel. 

Das Plangebiet weist eine Verbundachse des 
Biotopverbunds mit regionaler Bedeutung 
auf. Durch eine Anreicherung mit Elementen 

der eben genannten Beispiele wird der Bio-
topverbund in dem bislang arm ausgestatte-
ten Landschaftsplanbereich aufgewertet. Ich 
rege demnach dringend an, eine Anpflan-

zung solcher gliedernden Elemente in der 
Planung zeichnerisch sowie textlich festzu-
setzten und damit bauleitplanerisch zu si-

chern, um dem Landschaftsplan angemes-
sen Rechnung zu tragen. 

 

 

 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im beglei-
tenden Verfahren zur 78. FNP-Änderung 
vom Widerspruchsrecht zur Änderung des 

Durch die Erhöhung der Zahl der an-
zupflanzenden Bäume und die Pflicht 
zum Anpflanzen von Sträuchern auf 

der Fläche für den Gemeinbedarf 
wird den Inhalten des Landschafts-
planes Rechnung getragen.  

Die festgesetzten MSPE-Flächen die-
nen der Vernetzung der Biotopstruk-
turen. Da jedoch die Ausgleichsflä-
chen dem Wiesenvogelschutz dienen 

sollen, wird dort auf die Festsetzung 
von Feldgehölzen, Hecken oder Ge-
hölzstreifen verzichtet. 

 

 

 

Die festgesetzten MSPE-Flächen die-
nen der Vernetzung der Biotopstruk-
turen. Da jedoch die Ausgleichsflä-
chen dem Wiesenvogelschutz dienen 
sollen, wird dort auf die Festsetzung 

von Feldgehölzen, Hecken oder Ge-
hölzstreifen verzichtet. 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf 
werden solche Elemente jedoch im 
Rahmen einer Änderung des Bebau-
ungsplanentwurfes in höherer Anzahl 

als bisher festgesetzt. Dies geschieht 
textlich. Eine zeichnerische Festset-
zung, wo Bäume und Sträucher kon-

kret anzupflanzen sind, erscheint 
nicht sinnvoll. 

Kein Handlungserfordernis. 
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Flächennutzungsplans kein Gebrauch ge-
macht wird. Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG 
treten die widersprechenden Darstellungen 
und Festsetzungen des Landschaftsplanes 

mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes au-
ßer Kraft. 

Diese Rechtswirkung ist in die Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes aufzunehmen. 
Der Kreis Wesel ist hierüber in Kenntnis zu 
setzen. 

Eingriffsregelung und Artenschutzrecht: 

Hinsichtlich der Eingriffsregelung und des 

Artenschutzrechtes bestehen gegen die o.a. 
Aufstellung des Bebauungsplanes keine Be-
denken, sofern folgendes umgesetzt wird: 

Vogelarten wie Feldlerche, Wachtel, Kiebitz 
und Rebhuhn können als Feldvögel bezeich-
net werden. 

 Anlage 5 zur Drucksache 17/410 DS 

 7.1.1 – Es ist eine genaue Anzahl der zu 

pflanzenden Bäumen und Sträuchern festzu-
legen. Die zu bepflanzenden Bereiche sind 
im Bebauungsplan kartografisch darzustel-
len (z.B. grüne Färbung der Flächen). Eine 

Endwuchshöhe von 3m bei der Pflanzung 
von hochstämmigen Bäumen erscheint als 
fachlich nicht sinnvoll. Die zu pflanzenden 
Bäume und Sträucher sind der beigefügten 
Liste zu entnehmen (s. Anlage 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Vorgabe wird umgesetzt wer-

den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Fläche 1.1 wird eine Pflicht 

zum Anpflanzen einer bestimmten 
Anzahl an Bäumen und einer Dichte 
von Sträuchern festgelegt. Diesbe-

züglich wird der Bebauungsplan ge-
ändert. Die Festsetzung einer End-
wuchshöhe von Bäumen entfällt.  

Für die Teilfläche 1.2 wird die Anzahl 
der anzupflanzenden Bäume erhöht 
und ebenfalls zusätzlich eine Pflicht 

zum Anpflanzen von Sträuchern fest-
gelegt.  

Die vorgenannten Festsetzungen 

gelten für die klar definierten Ränder 
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- Gem. den Vorgaben der Forschungsgesell-

schaft Landschaftsentwicklung Landschafts-
bau e.V. (FLL) sind Baumbeete mit einem 
Volumen von min. 12m³ anzulegen. 

 

 8.1.1 – Sofern auf die Einsaat von Mais 
verzichtet werden soll, ist dies zu benennen. 
Die Höhe der Feldfrüchte kleiner 2m ist nicht 
erforderlich, da alle anderen Feldfrüchte 
kleiner 2m sind. 

- Gem. der Numerischen Bewertung von Bi-
otoptypen für die Eingriffsregelung in NRW 
(LANUV 2021, S. 34) ist eine Stoppelhöhe 

von min. 20cm auf dem Feld zu belassen. 

- Die einzelnen Nutzungen, auch die freizu-

haltenden Streifen mit den Reptilienbioto-
pen, sind durch das Setzen von Eichenspalt-
pfählen im Abstand von 50m zu trennen (s. 
Anlage 2). Eine ausreichende Besonnung der 

Reptilienbiotope ist sicherzustellen. 

 

 

 

 

der Teilbereiche 1.1 und 1.2 und sind 
damit räumlich eindeutig festgelegt. 
Die Festsetzungen zur Bepflanzung 
erfolgen textlich. Die Vorschlagslis-

ten werden geändert. 

Der Bebauungsplan und die Begrün-

dung werden entsprechend geän-
dert. 

Die Festsetzung wird ergänzt.  

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-
dert. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Höhe 

der zulässigen Feldfrüchte wird nicht 
begrenzt. Mais ist nunmehr nicht 
mehr zulässig. 

Die Stoppelhöhe, die auf dem Feld zu 
belassen ist, wird auf 20 cm festge-
legt. Der Planentwurf wird entspre-

chend geändert. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Fest-

setzung wird ergänzt. 

Bisher sollten die Reptilienbiotope 
nördlich der Südseiten der Aus-
gleichsflächen A und C hergestellt 

werden. Da jedoch südlich der Aus-
gleichsfläche A die Gemeinbedarfs-
fläche 1.1 angrenzt, die durch 
Bäume und Sträucher zu bepflanzen 
ist, so dass eine Verschattung der 
dortigen Reptilienbiotope erfolgen 

würde, sollen die vorgesehenen 3 
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- Es ist genau zu definieren, was mit Brache 

gemeint ist. Nach der Numerischen Bewer-
tung von Biotoptypen für die Eingriffsrege-
lung in NRW (LANUV 2021, S. 35) sind Bra-

chen Ackerwildkrautbrachen mit Selbstbe-
grünung, herzustellen in der Zeit vom 
15.09. - 15.03. durch Grubbern oder Flach-
pflügen mit Verzicht auf Pflanzenschutzmit-
tel und Düngung. Das Behandeln von Prob-
lemunkäutern ist nur in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde zulässig 

 8.1.2 – Die Aussage „besondere Beach-
tung von Artenschutzbelangen“ ist zu kon-

kretisieren. 

 

 8.1.3 – Ausnahmen zu der Festsetzung 

Nr. 8.1.1 sind bezüglich der Abweichung von 
den Bearbeitungszeiten auch um die Fest-
setzung Nr. 8.1.2 zu ergänzen. 

 8.1.4 – Zu dem genannten Monitoring ist 
ein Bericht anzufertigen. Es ist zu definie-
ren, wer der Ersteller des Monitoringberich-
tes sein soll (Verwaltung oder Gutachter) 
und wem der Monitoringbericht vorzulegen 
ist. Zudem ist festzulegen, innerhalb wel-

cher zeitlicher Intervalle ein Monitoringbe-
richt vorzulegen ist. 

 C. Hinweise 2. – Statt Rodungsarbeiten 

sind hier wahrscheinlich Schnittmaßnahmen 

Reptilienbiotope auf der Ausgleichs-
fläche C hergestellt werden. Diese 
Fläche wird lediglich durch den süd-
lich auf landwirtschaftlichen 

Fläachen außerhalb des Plangebietes 
erfolgenden Feldanbau partiell vers-
chattet. Dies lässt sich nicht verhin-

dern. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Defi-
nition wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-

dert. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Fest-

setzung wird konkretisiert. 

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-

dert. 

Der Anregung wird nicht gefolgt, da 
Festsetzung Nr. 8.1.2 durch Satz 2 

bereits eine Ausnahmeregelung von 
Satz 1 darstellt. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Es ist für 
das Monitoring durch die Verwaltung 
der Stadt Voerde (Ndrrh.) oder ein 
von ihr beauftragter Fachgutachter 
alle 5 Jahre ein entsprechender Be-
richt zu erstellen. Die Planbegrün-

dung wird entsprechend ergänzt. 
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gemeint. Entsprechend den eingereichten 
Unterlagen finden auf den betroffenen Flur-
stücken keine Rodungen statt. 

 

 

 C. Hinweise 3. – Eine Vorschlagsliste „In-
sektenfreundliche Pflanzen“ liegt den einge-
reichten Unterlagen nicht bei. Es wird ange-
regt, heimische Sträucher, Stauden und / o-

der Bodendecker zu pflanzen. 

 Anlage 6 zur Drucksache 17/410 DS 

 3.4.1 Konzeption zur Bewältigung der 
Umweltfolgen, ökologischer Ausgleich – 

- Der nachfolgende Text ist zu ändern: Der 

Einsatz von organischem Dünger bei maxi-
mal 30kg/ha/a ist zulässig. 

- Die mehrjährige Einsaat mit Regiosaatgut 
ist zu streichen, da sie mit dem Konzept ei-
nes jährlichen Wechsels zwischen Brache 
und Feldfrucht nicht kompatibel ist. 

- Die landwirtschaftliche Nutzung sollte jähr-
lich zwischen einer Feldfrucht (ohne Mais) 
und einer Ackerbrache wechseln. Wobei die 

drei Teilflächen unterschiedlich zu bewirt-
schaften sind. Der nachfolgende Text ist zu 
ändern: Die gesamte Maßnahme sollte rotie-

rend angewandt werden. Dabei ist eine Ro-
tation zwischen extensivem Anbau von Feld-
früchten und Ackerbrachen jährlich festge-
schrieben. Gegensteuernde Maßnahmen 
(z.B. eine zeitlich befristete Änderung der 

Der Anregung wird gefolgt. Der Ab-
satz bzgl. Rodungsarbeiten wird ge-
strichen. 

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-
dert. 

Die Liste war als Anlage der Begrün-
dung beigefügt. Sie wird jedoch nun 
nicht mehr als Vorschlagsliste be-

zeichnet, sondern als Pflanzliste. 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Bebau-

ungsplan und Begründung werden 
entsprechend geändert. 

Der Anregung wird gefolgt. Die Plan-

begründung und der Bebauungsplan 
werden entsprechend geändert. 

Der Anregung wird gefolgt.   Es wird 
festgesetzt, dass die landwirtschaft-
liche Nutzung zwischen einem 
höchstens einem Jahr andauernden 

Anbau  von Feldfrüchten und einer 
mindestens ein Jahr dauernden Nut-
zungsbrache zu variieren hat. Die 

Fruchtfolge hat nach jeder Brache 
jährlich zu wechseln. Eine zeitlich be-
fristete Änderung der Fruchtfolge 
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Fruchtfolge) können seitens der Stadt Vo-
erde ggf. in Absprache mit der UNB ergriffen 
werden. 

- Die gegensteuernden Maßnahmen bei im 
Übermaß auftretenden Wildkräutern sind 
mechanisch auch in der Zeit in der keine Be-

arbeitung zulässig ist, in Abstimmung mit 
der Stadt Voerde möglich. Sollte im Einzel-
fall eine (nesterweise) Behandlung von 
Problemunkräutern/ Gräsern (z.B. Acker-

kratzdistel, Windhalm) mit Pflanzenschutz-
mitteln zwingend erforderlich werden, ist 
dieses Vorhaben gem. der Numerischen Be-
wertung von Biotoptypen für die Eingriffsre-
gelung in NRW (LANUV 2021, S. 33) in Ab-
stimmung mit der unteren Naturschutzbe-

hörde durchzuführen. 

 3.4.3 Sicherung der Kompensation – Es 
ist zu definieren wie die Verwaltung die ziel-

konforme Entwicklung der PIK-Flächen si-
cherstellt.  

 

 

 

Das Hinzuziehen eines Gutachters zur Er-
stellung eines Monitoringberichtes wird an-
geregt. Besonders relevant ist ein Monito-
ring für die PIK-Flächen, da diese einer 
ständigen Bearbeitung unterliegen.  

 

Gegensteuernde Maßnahmen zur Zielerrei-
chung der Gesamtmaßnahme sind festzule-

gen. 

kann in Abstimmung mit der Stadt 
Voerde (Ndrrh.) getroffen werden. 

 

Der Bebauungsplan und die Begrün-
dung werden entsprechend geän-
dert. 

Der Anregung wird gefolgt.  Der Be-
bauungsplan und die Begründung 
werden entsprechend geändert. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Plan-

begründung und die Festsetzungen 
werden entsprechend geändert. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Fest-
setzungen und die Planbegründung 

werden entsprechend ergänzt. 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist 

dadurch sichergestellt, dass zum ei-
nen die Ausgleichsflächen im Eigen-
tum der Stadt Voerde (Ndrrh.) sind 

und zum anderen ein Pachtvertrag 
mit dem Landwirt abgeschlossen 
wird, in dem die Maßnahmen konkret 

festgelegt werden. 

Die zielkonforme Entwicklung der 
PIK-Flächen wird über ein Monitoring 

geprüft, das über mindestens 5 Jahre 
jährlich, dann fünfjährig durch die 
Verwaltung der Stadt Voerde 
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(Ndrrh.) oder einen von ihr beauf-
tragten Fachgutachter erstellt wird. 

Innerhalb der ersten 5 Jahre jährlich, 

danach fünfjährig, im April eines je-
den Jahres wird die Herstellung bzw. 
der Zustand der gesamten Aus-
gleichsmaßnahmen auf dem Bau-

grundstück der Rettungswache wie 
auf den eigentlichen Ausgleichsflä-
chen durch die Stadt Voerde (Ndrrh.) 

im Rahmen eines Monitorings über-
prüft. Es erfolgt ggf. ein telefonischer 
Austausch mit dem Pächter (im Vor-

feld, bei Abschluss bzw. bei Ände-
rung des Pachtvertrags, wird der 
Pächter für die Ziele der im Bebau-
ungsplan festgesetzten MSPE-Flä-

chen sensibilisiert). Der Pächter teilt 
der Stadt Voerde (Ndrrh.) jährlich im 
Dezember eines jeden Jahres seine 
Nutzung und Erkenntnisse zu den 
MSPE-Flächen mit. Dies wird im ent-
sprechenden Pachtvertrag geregelt. 

 
Wenn sich aus der jährlichen visuel-
len Begutachtung der MSPE-Flächen 

durch die Stadt Voerde (Ndrrh.) und 
durch die jährliche Berichterstattung 
des Pächters bzw. der Rückmeldun-
gen (z.B. durch Nachbarn) Fehlent-

wicklungen festgestellt werden oder 
absehbar sind, ist z.B. über die Kün-
digung des Pachtvertrages und Neu-
vergabe an einen anderen Landwirt 
eine Steuerung seitens der Stadt Vo-
erde (Ndrrh.) möglich.  
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Kreis Wesel 
Kreisplanung 63-1-1 
601/20150/22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.23 

 

 6. Schutz der unterirdischen Erdgaspipe-
lines – Die einzuhaltenden, besonderen Vor-

kehrungen zur Herrichtung der Ausgleichs-
flächen sind zu benennen und mit dem Ge-
samtkonzept der hier geplanten PIKs abzu-

stimmen. 

 

 

 

 

 

Eine genaue Planung der Fruchtfolge inkl. 

Brachephasen und Schutzzeiträumen er-
scheint sinnvoll und angezeigt. Hier könnte 
eine zeichnerische Darstellung sinnvoll sein. 

Es wird angeregt, auf den PIK-Flächen auch 
auf den Einsatz von Herbiziden zu verzich-
ten. 

2 Anlagen: Pflanzliste und exemplarische 
Darstellung der PIK-Maßnahme auf MSPE-
Fläche 

 

 

Zu B-Plan: 

geplant ist der Neubau einer Rettungswache 
und eines DRK-Katastrophenschutz-zent-

rums auf dem Grundstück Ecke Hamm-
weg/Grenzstraße in Voerde.  
Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- 
und Sozialgebäudes, einer Fahrzeughalle für 

 
Vor Beginn der Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der Ausgleichsmaßnah-

men ist der Leitungsträger zu infor-
mieren. Alle geplanten Maßnahmen 
im Schutzstreifen der Ferngasleitun-
gen sind im Vorfeld mit dem Lei-

tungsbetreiber abzustimmen. Wel-
che Maßnahmen das sind, ist dann 
entsprechend abzustimmen. Die er-

forderlichen Vorkehrungen im Detail 
können jetzt noch nicht festgelegt 
werden. 

 

Die Regelung erfolgt durch textliche 
Festsetzung. Eine zeichnerische Dar-

stellung ist nicht erforderlich. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der Be-
bauungsplan und die Begründung 
werden entsprechend geändert. 
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die Rettungswache und einer Fahrzeughalle 
für den Katastrophenschutz. 

 

Aus diesem Grund soll hier mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Fläche 
für Gemeinbedarf“ festgesetzt werden. 

 

Von Seiten des Kreises Wesel bestehen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes keine 

grundsätzlichen Bedenken. 
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde 

 
Die zu erwartenden Geräuschemissionen 
und Immissionen durch das Vorhaben wur-
den durch den TÜV NORD Umweltschutz 
GmbH & Co. KG in einem Prognosegutach-
ten (TÜV-Auftrags-Nr.: 822SST026 / 

8000680083) vom 09.05.2022 untersucht 
und bewertet. 

 

Demnach werden im Planbereich zum 
Schutz vor Lärmeinwirkungen durch Stra-
ßenverkehr bei einer baulichen Errichtung o-

der baulichen Änderung von Räumen, die 
nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt 
von Menschen bestimmt sind, passive 

Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 

 

Die einzelnen Lärmpegelbereiche sind im 

Bebauungsplan dargestellt und benannt und 
sollten im Baugenehmigungsverfahren ent-
sprechend berücksichtigt werden. 
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Das Gutachten prognostiziert weiterhin, 
dass unter den angenommenen Rahmenbe-
dingungen durch den Regelbetrieb der Ret-
tungswache an den nächstgelegenen rele-

vanten Immissionsorten die jeweils gelten-
den Immissionsrichtwerte nicht überschrit-
ten werden.  

 
Einen Sonderfall stellen die Geräusche bei 
Alarmfahrten mit Betrieb der Tonfolgehörner 

dar. Geräuschimmissionen durch Notfälle 
sind in Punkt 7.1 TA Lärm ausdrücklich von 
einem unmittelbaren Vergleich mit den Im-
missionsrichtwerten ausgenommen. 

 
Bei diesen aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht sehr hohen Pegeln sollte mit Blick auf 

die angrenzende Wohnbebauung insbeson-
dere zur Nachtzeit der Einsatz des Horns auf 
das verkehrsrechtlich unbedingt erforderli-

che Maß beschränkt werden. 
 
Aus Sicht des vorbeugenden Immissions-
schutzes bestehen ansonsten gegen die Auf-
stellung des Bebauungsplanes keine Beden-
ken. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 

Aus der Sicht von Naturschutz und Land-

schaftspflege bestehen keine grundsätzli-

chen Bedenken. 

 

Landschaftsplanung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den angrenzenden Straßen, die 
die Rettungswache erschließen, ist 

nachts mit nur sehr wenig Verkehr zu 
rechnen. Insoweit wird der Einsatz 
des Martinshorns nachts nicht häufig 

erforderlich werden.  
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Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Landschaftsplanes des Krei-

ses Wesel Raum Dinslaken / Voerde.  

 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-

hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-

denken, da im Rahmen des Verfahrens die 

ortsrandeinbindende Eingrünung textlich 

festgesetzt wurde.  

 

Ich weise nochmals darauf hin, dass vom Wi-

derspruchsrecht zur 78. Änderung des Flä-

chennutzungsplans kein Gebrauch gemacht 

wird. Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG treten die 

widersprechenden Darstellungen und Fest-

setzungen des Landschaftsplanes mit Rechts-

kraft des dementsprechenden Bebauungspla-

nes außer Kraft. 

 

Diese Rechtswirkung ist in die Bekanntma-

chung des jeweiligen Bebauungsplanes auf-
zunehmen. 
 

 

Eingriffsregelung und Artenschutzrecht:  

 

Hinsichtlich der Eingriffsregelung und des Ar-

tenschutzrechtes bestehen gegen die o.a. 

Aufstellung des Bebauungsplanes keine Be-

denken, sofern folgendes umgesetzt wird:  

 

Gegen die Pflanzliste „Insektenfreundliche 

Pflanzen“ bestehen mit Ausnahme der 

 

 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Calluna keine Bedenken. Sollte die Pflanzung 

gem. dieser Liste angelegt werden, wird an-

geregt, min. zehn verschiedene Pflanzenar-

ten zu nutzen. 

 

Die dargestellte Vorgehensweise zur Siche-

rung der Kompensation scheint einen erheb-

lichen Arbeitsaufwand für die Verwaltung der 

Stadt Voerde darzustellen. Ich rege daher an, 

einen Fachgutachter mit dem Monitoring der 

PIK-Flächen zu beauftragen. 

Sollten weitere fachliche Einschätzungen be-

nötigt werden, ist in jedem Falle ein Fachgut-

achter (Planungsbüro o.ä.) hinzuzuziehen 

 

Eine genaue Planung der Fruchtfolge inkl. 

Brachephasen und Schutzzeiträumen er-

scheint sinnvoll und angezeigt. Hier könnte 

eine zeichnerische Darstellung sinnvoll sein.  

 

Hinweis: Gem. des Arbeitsblattes DWA-A 

138 - Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 

zur Versickerung von Niederschlagswasser 

Kapitel 4 Abs. 9 ist eine Bepflanzung von 

Versickerungsmulden (auch in Kombination 

mit Rigolen) nur mit Gräsern und Stauden 

möglich. Eine gleichzeitige Nutzung der Flä-

che zur landschaftlichen Einbindung mit 

Bäumen etc. und zur Entwässerung ist nicht 

zulässig. 

 

 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine solche Festsetzung ist nicht er-
forderlich. 

 

 

Die Anregung ist nicht Gegenstand 
der Bauleitplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

Die Fruchtfolge wurde festgelegt. 
Eine zeichnerische Darstellung ist 

nicht erforderlich. 

 

Eine Doppelnutzung ist nicht vorge-
sehen. 

Kein Handlungserfordernis. 
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Zu Änderung FNP: 

geplant ist der Neubau einer Rettungswache 
und eines DRK-Katastrophenschutz-zent-
rums auf dem Grundstück Ecke Hamm-
weg/Grenzstraße in Voerde.  
Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- 
und Sozialgebäudes, einer Fahrzeughalle für 
die Rettungswache und einer Fahrzeughalle 
für den Katastrophenschutz. 

 
Aus diesem Grund soll für diesen Bereich im 
Flächennutzungsplan „Fläche für Gemeinbe-

darf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungs-
wache / Katastrophenschutz“ festgesetzt 
werden. 

 
Von Seiten des Kreises Wesel bestehen ge-
gen die geplante Änderung keine grundsätz-
lichen Bedenken. 

 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 

Die zu erwartenden Geräuschemissionen 
und Immissionen durch das Vorhaben wur-
den durch den TÜV NORD Umweltschutz 

GmbH & Co. KG in einem Prognosegutach-
ten (TÜV-Auftrags-Nr..: 822SST026 / 
8000680083) vom 09.05.2022 untersucht 
und bewertet. 

 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht be-
stehen gegen die Änderung des Flächennut-

zungsplans keine Bedenken. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des 

rechtskräftigen Landschaftsplanes des Krei-

ses Wesel Raum Dinslaken / Voerde.  

 

Aus der Sicht der Landschaftsplanung beste-

hen gegen den o.a. Bauleitplan keine Be-

denken, da im Rahmen des Verfahrens die 

ortsrandeinbindende Eingrünung textlich 

festgesetzt wurde.  

 

Ich weise nochmals darauf hin, dass vom Wi-

derspruchsrecht zur 78. Änderung des Flä-

chennutzungsplans kein Gebrauch gemacht 

wird. Gemäß § 20 Abs. 4 LNatSchG treten die 

widersprechenden Darstellungen und Fest-

setzungen des Landschaftsplanes mit Rechts-

kraft des dementsprechenden Bebauungspla-

nes außer Kraft. 

Diese Rechtswirkung ist in die Bekanntma-
chung des jeweiligen Bebauungsplanes auf-

zunehmen. 
 
 

Eingriffsregelung und Artenschutz: 

 

Hinsichtlich der Eingriffsregelung und des Ar-

tenschutzes bestehen gegen die o.a. Aufstel-

lung des Bebauungsplanes keine Bedenken, 

sofern folgendes umgesetzt wird: 

 

Die Kompensationsmaßnahmen in Form von 

Produktionsintegrierter Kompensation (PIK) 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurde ein Monitoring festgelegt. 
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sind wie dargestellt durchzuführen und die 

Einhaltung der Zielerreichung ist zu überwa-

chen. Sollten die definierten Ziele nicht er-

reicht werden, sind gegensteuernde Maßnah-

men umzusetzen. 

 

Eine landschaftliche Einbindung der Gebäude 

inkl. der geplanten Nebenanlagen ist wie dar-

gestellt herzustellen und dauerhaft zu erhal-

ten. 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

29. Kreishandwerkerschaft 
Hauptgeschäftsstelle  
Wesel 

        

30. Kreispolizeibehörde Wesel 

Kommissariat Vorbeugung 

 

        

31. Landesbetrieb Straßenbau 

NRW  

Betriebssitz Gelsenkirchen 

        

32. Landesbetrieb Straßen-

bau.NRW. 

Regionalniederlassung 
Niederrhein 

Außenstelle Wesel 

Abteilung 4 Planungen 

Dritter 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Belange der von hier betreuten Straßen 

L 462 Abs 1.4 werden durch Ihre Planung 
berührt, eine Abstimmung erfolgte bereits 
im Vorfeld der TÖB-Beteiligung.  

Unter Beachtung der Anregungen bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Wir haben zu dem Verkehrsgutachten für 
die Rettungswache Voerde Hammweg keine 
Bedenken. Die nachfolgende Aussage haben 

wir zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund relativ geringer Qualitätseinbußen 
ist davon auszugehen, dass durch geringe 

Grünzeitanpassungen für den Knotenpunkt 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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auch im Prognose-Fall unter den dargestell-
ten Rahmenbedingungen eine grundsätzlich 
ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleis-
tet werden kann. 

Die Ausbaumaßnahmen zum Erreichen der 
ausreichenden Leistungsfähigkeit (hier ins-

besondere Anpassung der Signalsteuerung) 
trägt in vollem Umfang die Stadt Voerde als 
Verursacher gemäß Bundesfernstraßenge-
setz bzw. Landes Straßen und Wegegesetz. 

Die Planung der Maßnahmen ist rechtzeitig 
mit dem Landesbetrieb Straßenbau abzu-
stimmen und eine Verwaltungsvereinbarung 
abzuschließen. Bauliche Maßnahmen an der 
Landesstraße werden erst nach Abschluss 
der Verwaltungsvereinbarung gestattet. 

Die Verkehrs-und Signaltechnische Planung 
muss verkehrsbehördlich angeordnet von 
der Straßenverkehrsbehörde zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

darf nicht beeinträchtig werden. 

Gegenüber der Straßenbauverwaltung kön-
nen weder jetzt noch zukünftig aus dieser 
Planung Ansprüche auf aktiven und/oder 
passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich 

werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoff-
ausbreitung geltend gemacht werden. Für 
Hochbauten weise ich auf das Problem der 
Lärm-Reflexion hin.  

Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren 
Verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen hat 
im Rahmen des Bauantragsverfah-
rens zu erfolgen und ist nicht Ge-

genstand des Bauleitplanverfahrens. 

 

Diese Anregung ist nicht Gegen-
stand des Bauleitplanverfahrens. 

Kein Handlungserfordernis im Bau-

leitplanverfahren. 

Die Anregung wurde berücksichtigt. 

 

 

Ansprüche werden nicht geltend ge-
macht. Lärmschutzmaßnahmen fi-
nanziert der Bauherr. 

Die Anregung wurde berücksichtigt. 
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x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

9.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2023 

Ich verweise auf die Stellungnahme vom 
19.04.2022 aus unserem Hause. Diese ist 
weiterhin zu berücksichtigen.  
Vom Grundsatz her bestehen keine Beden-

ken, sofern die für eine leistungsfähige und 
sichere Anbindung erforderlichen Maßnah-
men vor in Betriebnahme der Rettungswa-

che umgesetzt werden. Die Kosten gehen zu 
Lasten der Stadt Voerde. Dies gilt außerdem 
auch für die Ablöse der Unterhaltungskosten 

für zusätzliche Anlagen welche hierzu erfor-
derlich werden und später vom Landesbe-
trieb unterhalten werden.  
 

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
darf nicht beeinträchtig werden. 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Belange der von hier betreuten Straßen 
werden durch Ihre Planung berührt.  
ich verweise auf die Stellungnahme vom 
19.04.2022 aus unserem Hause. Diese ist 
weiterhin zu berücksichtigen.  
Vom Grundsatz her bestehen keine Beden-
ken, sofern die für eine leistungsfähige und 
sichere Anbindung erforderlichen Maßnah-
men vor in Betriebnahme der Rettungswa-
che umgesetzt werden. Die Kosten gehen zu 

Lasten der Stadt Voerde. Dies gilt außerdem 
auch für die Ablöse der Unterhaltungskosten 
für zusätzliche Anlagen welche hierzu erfor-

derlich werden und später vom Landesbe-
trieb unterhalten werden.  
  

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
darf nicht beeinträchtig werden. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Die Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen. 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

Die Anregungen werden zur Kennt-

nis genommen. 
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Gegenüber der Straßenbauverwaltung kön-
nen weder jetzt noch zukünftig aus dieser 
Planung Ansprüche auf aktiven und/oder 

passiven Lärmschutz oder ggfls. erforderlich 
werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoff-
ausbreitung geltend gemacht werden. Für 

Hochbauten weise ich auf das Problem der 
Lärm-Reflexion hin. 
  

Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren 
Verfahren. 
  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur 

Verfügung. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

Die Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

33. Landesbetrieb Wald und 

Holz NRW 

Regionalforstamt Nieder-
rhein 
 

  X  

 

X 

21.11.2022 

 

20.04.2023 

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus 

forstbehördlicher Sicht keine Bedenken 

Identische Aussage 

Kein Handlungserfordernis  

34. Landesbüro Naturschutz-

verbände, Oberhausen 

 

        

35. Landeseisenbahnverwal-
tung NRW in Essen 
 

 x   

 

 

 

 

x 

30.03.22 

 

 

 

 

25.04.23 

Gegen das o.g. Vorhaben bestehen seitens 
der Landeseisenbahnverwaltung NRW aus 

eisenbahntechnischer Sicht keine Bedenken, 
da eine Betroffenheit von Eisenbahninfra-
struktur anhand der vorliegenden Unterla-
gen nicht festgestellt werden konnte.  

 

gegen das oben genannte Vorhaben beste-

hen weiterhin seitens der Landeseisenbahn-
verwaltung NRW aus eisenbahntechnischer 
Sicht keine Bedenken, da eine Betroffenheit 
von Eisenbahninfrastrukturen anhand der 

Kein Handlungserfordernis. 
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vorliegenden Uhnterlagen nicht festgestellt 
werden konnte. 
Vorsorglich weise ich auf folgendes hin: 
Schienenwege von Eisenbahnen, einschließ-

lich der für den Betrieb der Schienenwege 
notwendigen Anlagen, dürfen nur gebaut o-
der geändert werden, wenn zuvor ein Ver-

fahren nach 88 18 ff des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes (AEG) durchgeführt worden 
ist. 

 
Sollten demnach zur Realisierung der Ziele 
des o.g. Vorhabens Maßnahmen im Bereich 
von Bahnanlagen von nichtbundeseigenen 

Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs und / 
oder Anschlussbahnen notwendig werden, 
wären entsprechende Planfeststellungsun-

terlagen durch das betroffene Eisenbahninf-
rastrukturunternehmen bzw. den betroffe-
nen Privatgleisanschlussinhaber bei der zu-

ständigen Planfeststellungsbehörde vorzule-
gen. 

 

Die Anregungen werden zur Kennt-
nis genommen. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

36. Landschaftsverband 

Rheinland - 

Amt für Gebäude- und Lie-
genschaftsmanagement 

 

        

37. Landwirtschaftskammer 

NRW 

 

        

38 Lippeverband  X 

 

 

  

 

 

X 

4.5.2022 

 

 

08.5.2023 

Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen un-

sererseits keine Bedenken 

 

Gegen die o.g. Bauleitplanung bestehen un-

sererseits weder Bedenken noch Hinweise. 

Kein Handlungserfordernis.-  
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39. LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland 
 

        

40. Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 
Niederrheinische Indust-
rie- und Handelskammer 
 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.22 

Mit Schreiben vom 25.03.2022 haben Sie 
uns Gelegenheit zur Stellungnahme in o.g. 
Planverfahren gegeben. Unsere Stellung-
nahme gilt gleichermaßen für die Flächen-
nutzungsplanänderung und den Bebau-
ungsplan. 

Mit der Bauleitplanung sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Reali-
sierung einer Rettungswache und eines 
DRK- Katastrophenschutzzentrums ge-
schaffen werden. 

Zu diesem Zweck wird die Darstellung des 
Flächennutzungsplanes geändert von „Flä-
chen für die Landwirtschaft“ in „Flächen für 
den Gemeinbedarf“ mit Zweckbestimmung 
„Rettungswache / Katastrophenschutz“. Im 
Bebauungsplan erfolgen analog hierzu die 
entsprechenden Festsetzungen. 

Gegen die Planung bestehen seitens der 
IHK keine Bedenken 

 
Mit Schreiben vom 08.11.2022 haben Sie 
uns Gelegenheit zur Stellungnahme in o.g. 
Planverfahren gegeben. Unsere Stellung-
nahme gilt gleichermaßen für die Flächen-
nutzungsplanänderung und den Bebau-
ungsplan.  
 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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Mit der Bauleitplanung sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Reali-
sierung einer Rettungswache und eines 
DRK-Katastrophenschutzzentrums geschaf-
fen werden. Zu diesem Zweck wird die Dar-
stellung des Flächennutzungsplanes geän-
dert von „Flächen für die Landwirtschaft“ in 
„Flächen für den Gemeinbedarf“ mit Zweck-
bestimmung „Rettungswache / Katastro-
phenschutz“. Im Bebauungsplan erfolgen 
analog hierzu die entsprechenden Festset-
zungen.  

Gegen die Planung bestehen seitens der 
IHK keine Bedenken. 

41. Niederrheinische Ver-
kehrsbetriebe AG 
Geschäftsbereich ÖPNV 

 

        

42. N.V. Rotterdam-Rijn 
Pijpleiding Mij.  

Afd. UTPA 
Postbus 490 
3190 AK HOOGVLIET 

Nederland 

 x x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.2022 

9.11.2022 

(gleiche 
Stellung-
nahme) 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij, 
nachfolgend RRP genannt, betreibt zwei 
überregionale, unterirdische Rohölpipelines 

(L7 Venlo–Wesel und L8 Venlo–Wesseling). 
Die Leitungen transportieren unter hohem 
Druck leicht entzündliches / brennbares 
Rohöl der Gefahrenklasse A I zur Versor-
gung von Raffineriebetrieben und Tankla-
gern. 

An Hand Ihrer o.g. Meldung haben wir fest-
gestellt, dass unsere Ölfernleitungen von Ih-
rem Vorhaben/Bereich nicht betroffen sind.  

Falls für Ihre Maßnahme ein Ausgleich ge-
fordert wird, muss sichergestellt sein, dass 
dieser nicht im Schutzstreifen unserer Lei-

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis für die 

Bauleitplanung. 

 

 

Kein Handlungserfordernis, da die 
Ausgleichsmaßnahmen nicht im 

Schutzstreifen der Leitungen liegen. 
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x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.23 

tungen stattfindet. Sollten diese Ausgleichs-
maßnahmen vorgenommen werden, bitten 
wir Sie um erneute Beteiligung.  

 

Weiterhin empfehlen wir bei der Planung 
von Wohnhäusern, Hochhäusern oder Ge-

bäude in denen sich Menschen aufhalten, 
immer ein Abstand zur Fernleitung von min-
destens 25 Meter, falls möglich noch mehr 

anzuhalten. 

, versuchen wir Sie für Anfragen zur Lei-
tungsauskunft oder behördliche Planungen 

(wie Bebauungspläne, Flächennutzungs-
pläne usw.) nur noch die kostenfreie BIL 
Leitungsauskunft zu nutzen! 

www.bil-leitungsauskunft.de (Einfach, 
Schnell und Kostenfrei) 

 

gleiche Stellungnahme s.o. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Der Ab-

stand wird eingehalten. 

 

 

 

Der Anregung wird zukünftig ge-
folgt. Kein Handlungserfordernis. 

43. Ortsbauernschaft Voerde 
Herrn Heckes 
 

        

44. PLEdoc GmbH  

Gladbecker Straße 
404, D-45326 Essen 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Von der OGE GmbH, Essen und der GasLINE 
GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen 
der Bearbeitung von Fremdplanungsanfra-

gen und öffentlich-rechtlichen Verfahren be-
auftragt.  

Ihre Anfrage 61 Gu/Ke vom 25.03.2022,  

78. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Rettungswache Voerde“ sowie Bebauungs-
plan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Ham-

mweg“ in der Stadt Voerde (Niederrhein); 
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Hier: Frühzeitige Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie der Nachbargemeinden ge-

mäß § 2 Abs. 2 BauGB ist bei uns eingegan-
gen: unser Zeichen 20220400430.  

In Beantwortung Ihrer Anfrage erhalten Sie, 
im Anhang beigefügt, unsere Stellungnahme 
20220400430 einschließlich zugehöriger Un-
terlagen m. d. B. um Beachtung.  

ZEELINK Ferngasleitung mit 
Begleitkabel in Betrieb RG098000000 1000 
426, 

427, 
428 
10 

Duisburg (Thyssengas) 
Von der Open Grid Europe GmbH (OGE), Es-
sen und der GasLINE GmbH & Co. KG, Stra-
elen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir ver-
treten im Auftrag der OGE insoweit auch die 
Interessen der ZEELINK GmbH & Co. KG 
(ZEELINK). 

 
Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht ge-
stellten Entwurfsunterlagen zu dem ange-

zeigten Bauleitverfahren haben wir ausge-
wertet. 

Flächennutzungsplan: 

In dem Flächennutzungsplan haben wir den 
bereits eingetragenen Verlauf der Ferngas-
leitung überprüft, die berichtigte Trasse in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan der Stadt Voerde (Ndrrh.) 

ist im Bereich des Plangebietes eine 
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roter Farbe eingetragen und Leitungskenn-
daten ergänzt. Die Eintragung in diesem 
Plan dient lediglich zur groben Übersicht. 

Wir gehen davon aus, dass der Bestands-
schutz der Ferngasleitung und Anlagen ge-
währleistet ist und durch die vorgesehenen 

Festsetzungen und Ausweisungen sich kei-
nerlei Nachteile für den Bestand und den 
Betrieb der Ferngasleitung und Anlagen so-
wie keinerlei Einschränkungen und Behinde-

rungen bei der Ausübung der für die Sicher-
heit der Versorgung notwendigen Arbeiten, 
wie Überwachung, Wartung, Reparatur usw. 

ergeben. 

Bebauungsplan: 

Im Bebauungsplanentwurf haben wir die 
Trassenführung der Ferngasleitung gra-
phisch übernommen, die Schutzstreifenbe-
grenzungslinien eingetragen und Leitungs-

kenndaten hinzugeschrieben. 

Des Weiteren überlassen wir Ihnen die ent-

sprechenden Bestandspläne der Ferngaslei-
tung. Die Höhenangaben in den Längen-
schnitten beziehen sich auf den Verlegungs-
zeitpunkt. 

Zwischenzeitliche Niveauänderungen wur-
den nicht nachgetragen. 

Die Darstellung der Ferngasleitung ist in den 
Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen 
nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl ist 

die Möglichkeit einer Abweichung im Einzel-
fall nicht ausgeschlossen. 

Ferngasleitung dargestellt. Die Zee-
link-Leitung ist nicht dargestellt, da 
sie neu gebaut wurde. 

Im Rahmen der 78. Änderung des 
Flächennutzungsplanes wird die Lei-
tung als nachrichtliche Übernahme 

dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leitung mit Schutzstreifen ist im 

Bebauungsplan eingetragen. Zudem 
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Wie dem Bebauungsplanentwurf zu entneh-
men ist, verläuft die Ferngasleitung inner-
halb der MSPE-Fläche A, Teilbereich 1 und 

MSPE-Fläche B, Teilbereich 2. Hier ist be-
reits ein Bereich als ”Schutz- und Arbeits-
streifen der Pipeline-Betreiber” festgesetzt. 

In dem Zusammenhang weisen wir auf fol-
gendes hin: 

Die Leitungsbetreiberin ist aufgrund der ein-
schlägigen Vorschriften (Verordnung über 
Gashochdruckleitungen, Regelwerk des 
DVGW – Deutsche Vereinigung des Gas- und 

Wasserfaches e.V.) verpflichtet, alle lei-
tungsgefährdenden und leitungsbeeinträch-
tigenden Einflüsse vom Rohrnetz fernzuhal-
ten.  

Alle geplanten Maßnahmen im Schutzstrei-
fen der Ferngasleitung sind im Vorfeld mit 

der Leitungsbetreiberin abzustimmen. 

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden sinngemäß für die ZEE-

LINK geltenden Merkblatt der OGE „Berück-
sichtigung von unterirdischen Ferngasleitun-
gen bei der Aufstellung von Flächennut-

zungsplänen und Bebauungsplänen“. 

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass im 
Geltungsbereich der hier angezeigten Bau-

leitpläne keine von uns verwalteten Versor-
gungsanlagen der OGE und keine von uns 
verwalteten Kabelschutzrohranlagen (in 
"Solo-Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG 
vorhanden sind. 

 

ZEELINK Ferngasleitung mit 

wird ein Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht festgesetzt. 

Kein Handlungserfordernis. 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Das Merkblatt wurde berücksichtigt. 
Entsprechende Hinweise wurden in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 
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PLEdoc GmbH  Post-
fach 12 02 55  

45312 Essen 
 
AZ: 20221102918 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitkabel in Betrieb RG098000000 1000 

426,427,428,10 

Haris Djedovic 

0203 5555-2996 

Duisburg 

(Thyssengas) 

von der Open Grid Europe GmbH (OGE), Es-

sen und der GasLINE GmbH & Co. KG, Stra-
elen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 

Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt. Wir ver-
treten im Auftrag der OGE insoweit auch die 

Interessen der ZEELINK GmbH & Co. KG 
(ZEELINK). 

Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht ge-

stellten Entwurfsunterlagen zu dem ange-
zeigten Bauleitverfahren haben wir ausge-
wertet. 

Die Ferngasleitung ist sowohl im Flächen-
nutzungsplan als auch im Bebauungsplan im 
erforderlichen Umfang dargestellt und in der 

Legende entsprechend erläutert. In den Be-
gründungen wird ebenfalls auf die Ferngas-
leitung hingewiesen. 

In dem Zusammenhang machen wir jedoch 
darauf aufmerksam, dass die von uns ver-
waltete Ferngasleitung LNr. 98 (eine Ge-

meinschaftsleitung der OGE und der 
Thyssengas GmbH) im Eigentum der ZEE-
LINK mit Hauptsitz in der Kallenbergstr.5 in 
45141 Essen steht und somit die Geh-, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Der Bebauungsplan und seine Be-
gründung werden entsprechend ge-
ändert. 
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PLEdoc GmbH  
Gladbecker Straße 
404, D-45326 Essen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.23 

Fahr- und Leitungsrechte zu Gunsten der 
ZEELINK eingetragen sind. Wir bitten Sie, 
dies an den entsprechenden Stellen zu än-
dern. Mit den übrigen Aussagen sind wir ein-

verstanden. 

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass im 

Geltungsbereich der hier angezeigten Bau-
leitpläne keine von uns verwalteten Versor-
gungsanlagen der OGE und keine von uns 
verwalteten Kabelschutzrohranlagen (in 

"Solo-Trasse") der GasLINE GmbH & Co. KG 
vorhanden sind. 

 

 

Bezug: unsere Stellungnahmen 

20220400430 vom 12.04.2022 und 
20221102918 vom 
23.11.2022 an Sie 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
von der Open Grid Europe GmbH (OGE), Es-
sen, sind wir mit der Wahrnehmung ihrer 

Interessen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlichrecht-
lichen Verfahren beauftragt. 

 

Die auf Ihrer Internetseite zur Einsicht ge-
stellten Entwurfsunterlagen zu dem ange-

zeigten Bauleitplanverfahren haben wir aus-
gewertet und von den relevanten Planunter-
lagen Kopien gefertigt. Die in den jeweiligen 
Entwurfsplänen bereits dargestellte Trassen-
führung der Leitung Nr. 98 haben wir über-
prüft, tlw. korrigiert und Leitungskenndaten 

hinzugeschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis ge-

nommen. Planänderungen ergeben 
sich nicht. 
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Wie den Entwurfsplänen zu entnehmen ist, 
verläuft die Ferngasleitung innerhalb der für 
Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen 

Teilbereiche 1 sowie 2 in einem 10 m brei-
ten Schutzstreifen (5 m beiderseits der Lei-
tungsachse) und tangiert den Teilbereich 3 

an der nördlichen Grenze. 
Des Weiteren wird in Kapitel 4.3 „Darstel-
lungen und weitere Inhalte“ der Entwurfsbe-

gründung sowie unter Punkt 5 „Verkehr, 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte“ auf das 
Vorhandensein der Ferngasleitung hingewie-
sen. Dem stimmen wir zu.  

 
Wir weisen außerdem darauf hin, dass – so-
fern Neuanpflanzugen auf den Kompensati-

onsflächen erforderlich werden – Neuan-
pflanzungen von Bäumen, Hecken und tief-
wurzelnden Sträuchern grundsätzlich nur 

außerhalb des Schutzstreifenbereiches erfol-
gen sollten, um eine gegenseitige Beein-
trächtigung zu vermeiden. Um eventuelle 
Fehlanpflanzungen zu vermeiden, sollte ein 
Pflanzplan eingereicht werden. Dies dient 
dem Schutz der Versorgungsanlagen sowie 
dem Erhalt der Zugänglichkeit und Einseh-
barkeit der Leitungstrasse. Die Anforderun-
gen und Vorkehrungen sind gem. DVGW 
Merkblatt GW 125 einzuhalten. 

 
Zur Erläuterung: Die Leitungsbetreiberin ist 
aufgrund der einschlägigen Vorschriften 

(Verordnung über Gashochdruckleitungen, 
Regelwerk des DVGW – Deutsche Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches e.V.) ver-

pflichtet, alle leitungsgefährdenden und 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Handlungserfordernis. 

 

Anpflanzungen in den Schutzstreifen 

sind nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wurden umfassende Inhalte dies-
bezüglich in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 
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leitungsbeeinträchtigenden Einflüsse vom 
Rohrnetz fernzuhalten. 
 
Für eine exakte Übernahme des Leitungs-

verlaufes in die Plangrundlagen des 
Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes 
überlassen wir Ihnen der Vollständigkeit hal-

ber die betreffenden Bestandspläne. Die 
Darstellung der Ferngasleitung ist in den 
beigefügten Unterlagen nach bestem Wissen 

erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlos-
sen. 
 

Die in unseren Stellungnahmen 
20220400430 vom 12.04.2022 und 
20221102918 vom 23.11.2022 aufgeführten 

Auflagen und Hinweise behalten nach wie 
vor ihre Gültigkeit. 
 

Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden Merkblatt der OGE 
„Berücksichtigung von unterirdischen Fern-
gasleitungen bei der Aufstellung von Flä-
chennutzungsplänen und Bebauungsplä-
nen“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

PLEdoc GmbH 

 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

 

 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

 

 

 

 

Die dortigen Anregungen wurden 
bereits berücksichtigt. 

Kein weiteres Handlungserfordernis. 

45. PVG GmbH Resources 
Services und Manage-
mant 
 

        

46. RAG Deutsche Steinkohle 

 
        

47. RAG Montan Immobilien 
GmbH 
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48. Regionalverband Ruhr  

FB Landschaftsentwick-
lung und Umwelt 
 

        

49. Regionalverband Ruhr  

Regionalplanung 

 

   x 12.05.23 der Regionalverband Ruhr nimmt vor dem 
Hintergrund des von ihm zu vertretenden 
Belangs, Sicherung und Weiterentwicklung 
des überörtlichen Freiraumes' zu den vorlie-
genden Planungsentwürfen Stellung. 
 
Die Geltungsbereiche der Bauleitplanent-
würfe liegen innerhalb der 

Verbandsgrünfläche des Regionalverbandes 
Ruhr und in einem Grünzugbereich 
zwischen dem Stadtteil Friedrichsfeld und 

der Ortslage Voerde, der den regionalen 
Grünzug A mit dem Grünzug längs des 
Rheins verbindet. 

 
lm Rahmen der Landesplanerischen Abstim-
mung hat die Staatliche Regionalplanung 
des Regionalverbandes Ruhr vor dem Hin-
tergrund der öffentlichen Zweckbestimmung 
der geplanten baulichen Anlagen für den 
Brand und Katastrophenschutz keine Beden-

ken zu der Lage im regionalen Grünzug 
geäußert. 
 

ln den Planentwürfen werden mehrere Aus-
gleichsflächen im räumlichen Umfeld 
dargestellt bzw. festgesetzt mit umfangrei-

chen Begrünungsmaßnahmen sowie 
detaillierten Festlegungen zu einer ökolo-
gisch nützlichen landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen. 
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Der Regionalverband Ruhr als Träger öffent-
licher Belange stellt Bedenken zu der 
Planung hiermit zurück. 

Kein Handlungserfordernis. 

50. Regionalverkehr Nieder-
rhein GmbH 
Regiocenter Wesel 

 

        

51. Rhein-Main-Rohrleitungs 
GmbH, Köln 

        

52. Rheinischer Landwirt-
schaftsverband e.V.–
Kreisbauernschaft -,  

Wesel 

        

53. Rheinisches Amt für Denk-
malpflege 
 

        

54. Stadt Dinslaken         

55. Stadt Duisburg         

56. Stadt Rheinberg         

57. Stadt Wesel         

58. Stadtverband der Klein-
gärtner e.V. Dinslaken - 
Voerde 

 

        

59. Stadtwerke Dinslaken 

GmbH 
        

60. Stadtwerke Voerde GmbH 

Rathausplatz 20 /Voerde 

 x   04.04.22 Anregungen werden nicht vorgetragen.   

61. STEAG GmbH  

 
  x  21.12.22 Es werden keine Anregungen vorgebracht   

62. TBG Bergwerkseigentum 
UG 
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c/o TBG Europe N.V 

63. Thyssen Vermögensver-
waltung GmbH,  Dammstr. 
31, 47119 Duisburg-Ruhr-
ort 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12. 22 

Das Projekt befindet sich innerhalb unserer 
Berechtsamen auf Gas, Salz und Kohle. In 

diesen Bergwerksfeldern ist aber von uns in 
der Vergangenheit kein aktiver Abbau be-
trieben worden, so dass von unserer Gesell-

schaft ausgehend keine Einwirkungen ent-
stehen können.  

Da im Nahbereich der Flächen aber die 

Deutsche Steinkohle AG Kohle abgebaut 
hat, empfehlen wir Ihnen, mit der Bergscha-
densabteilung der RAG Kontakt aufzuneh-
men. Diese Abteilung kann Ihnen mitteilen, 
ob von den Abbaufeldern der Ruhrkohle 
Auswirkungen auf die Flächen zu erwarten 
sind. 

Grundstücke befinden sich innerhalb des Be-
rechtsamen auf Salz und im Randbereich 
unseres Berechtsamen auf Gas. Es wurde 
jedoch kein aktiver Bergbau betrieben. Etwa 
500 m nordöstlich der Planfläche befindet 
sich eine Tiefenbohrung Bh 20 (915 m) 

Darüber hinaus befindet sich die Planfläche 
innerhalb unserer Berechtsamen auf Kohle. 

Hier wurde durch die RAG Bergbau betrie-
ben. Wir empfehlen mit der Bergschadenab-
teilung der RAG Kontakt aufzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

RAG AG zählt zu den TÖB-Beteilig-

ten und ist bereits beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stelle wurde beteiligt. 

 

 Thyssengas GmbH 

 
 x   29.03.22 Innerhalb der o.g. Bauleitplanung verlau-

fen die im Betreff genannten Gasfernlei-

tungen unseres Unternehmens. Beigefügt 
erhalten Sie die o.g. Bestandspläne sowie 
einen Übersichtsplan im Maßstab 1: 

2500. 
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Die Gasfernleitungen sind in einem Schutz-
streifen (s.o.) verlegt, der die räumliche Vo-
raussetzung zur Überwachung nach den ent-

sprechenden Regeln des DVGW (Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) 
schafft. 

Für unsere Gasfernleitungen 
L206/008/000 und L501/000/000 ist be-
reits ein Schutz- und Arbeitsstreifen im 
Bebauungsplanentwurf nachrichtlich ein-

getragen. Wir bitten Sie auch für unsere 
Gasfernleitung L206/008/001 den ent-
sprechenden Schutz- und Arbeitsstreifen 

in ihr Planwerk einzutragen. 

 

 

 

Eine Überbauung des Schutzstreifens ist 
nicht möglich, da das Errichten von ge-
schlossenen Bauwerken und sonstigen 
baulichen Anlagen (inklusiv Fundamente, 

Gebäude, Garagen, Carports, Überdach-
ungen etc.), jeglicher Art innerhalb des 
Schutzstreifens gemäß den für diese Lei-

tung gültigen Regeln des DVGW (Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e. V.) nicht gestattet ist. Darüber hinaus 

dürfen keine sonstigen Einwirkungen vor-
genommen werden, die den Bestand oder 
den Betrieb unserer Gasfernleitung beein-

trächtigt oder gefährden. 

Wir weisen jetzt schon darauf hin, dass alle 
Maßnahmen, auch außerhalb des Schutz-
streifens, die Auswirkungen auf den Bestand 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  

Alle 3 Leitungen werden in die 
Zeichnung des Bebauungsplanes 
übernommen. Textlich werden die 

entsprechenden Schutzstreifen auf-
genommen. Zudem wird in die Plan-
zeichnung ein Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrecht für die Schutzstreifen 
festgesetzt. 

In die 78. Änderung des Flächennut-

zungsplanes werden zudem die Lei-
tungen nachrichtlich übernommen. 

Entsprechende Hinweise werden in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 
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und den Betrieb der Versorgungsanlagen 
haben könnten, frühzeitig unter Vorlage de-
taillierter Projektpläne (Lagepläne, Längen-
schnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen sind, 

damit wir prüfen können, ob die jeweils an-
gezeigte Maßnahme in der geplanten Form 
durchgeführt werden kann oder Sicherungs- 

und Anpassungsmaßnahmen an der jeweili-
gen Versorgungsanlage erforderlich werden. 

Diese Unterlagen müssen uns entsprechend 

frühzeitig zur Verfügung gestellt werden, 
damit uns ein ausreichender Zeitraum zur 
Prüfung und abschließenden Stellungnahme 

verbleibt. 

Dem Überfahren der Gasfernleitung mit 
Baufahrzeugen bei unbefestigter Oberfläche 
in Längs- bzw. Querrichtung können wir nur 
nach erfolgten druckverteilenden Maßnah-
men - wie Auslegen von Baggermatratzen o-

der dergleichen - zustimmen. 

Eventuell geplante neue Baumstandorte sind 
gemäß DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie 

des Merkblattes der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen e.V. FGSV 
Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwick-

lung des Stammdurchmessers zu wählen. 
Um die Gasfernleitungen vor Beeinträchti-
gungen durch Wurzelwuchs zu schützen und 

eine gefährdungsfreie Lebensdauer der 
Bäume zu gewährleisten, sollte der Abstand 
von 5,0 m zwischen Leitungsaußenkante 
und Stammachse nicht unterschritten wer-

den. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

In Ost-West-Richtung, parallel zu 
zweien der Thyssengas-Erdgaspipe-
lines verläuft die Zeelink-Erd-
gaspipeline. Auch sie durchschnei-
det die Ausgleichsflächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes. 
Zuständig für diese Leitung ist die 

PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 
404, D-45326 Essen. Sie hat Aufla-
gen für ihre Leitung gemacht, die 

auch für die Thyssegas-Pipelines 
gelten können, da sie weitgehender 
sind. Aus diesem Grund wird im Be-
bauungsplan folgender Hinweis auf-
genoemmen: 
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Frühzeitig im Rahmen der weiteren Ausfüh-
rungsplanung im Bereich unserer Gasfernlei-
tung, ist vom Veranlasser der Maßnahme 

durch Vorlage detaillierter Projektpläne 
(Grundrisse, Längenschnitte, Querprofile) 
eine aktuelle Leitungsauskunft über 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzu-
holen, damit wir aktuelles Planwerk überge-
ben und die Gasfernleitung im Anschluss 

durch den o.g. Netzbetrieb vor Ort ange-
zeigt werden kann. Diese Unterlagen stellen 
Sie uns bitte frühzeitig zur Verfügung, so 
dass ein ausreichender Zeitraum zur Prü-
fung und Stellungnahme verbleibt. 

Nachfolgende Sicherungsmaßnahmen sind 

im Voraus zu berücksichtigen: 

1. Auskofferungs- und Verdichtungsar-
beiten dürfen nur dann maschinell 
erfolgen, wenn über der Leitung ein 
Erdpolster von 0,5 m gewährleistet 
ist und Verdichtungsgeräte, deren Er-

regerkraft pro Aufstandsfläche den 
Wert von 8,5 N/cm2 nicht überschrei-
ten, eingesetzt werden. 

2. Bei Näherungen im Horizontalabstand 
unter 1,0 m und im Vertikalabstand 

„Anpflanzungen von Bäumen und tief-
wurzelnden Sträuchern, insbeson-
dere bei Ausgleichsmaßnahmen im 
Rahmen der Kompensation, sind au-
ßerhalb des Schutzstreifens zu pla-
nen.“ 

Damit ist die Anregung erfüllt. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 
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unter 0,5 m zu unseren Anlagen dür-
fen Erdarbeiten nur von Hand ausge-
führt werden. 

3. Verlegen von Leitungen, Kanälen, 
Kabeln und Drainagen 
Bei offener Bauweise sind die lichten 
Abstände unter Berücksichtigung der 

Leitungsdurchmesser, der örtlichen 
und technischen Gegebenheiten und 
der betrieblichen Belange festzule-

gen. 
Sie sollen  
0,40 m bei Kreuzungen 

und in kurzen Abständen  
2,0 m bei Parallelführungen 
nicht unterschreiten. 

Sollte nicht in offener Bauweise ver-
legt werden, ist das Verfahren mit 
uns im Detail abzustimmen, die Ab-
stände zur Leitung und die beglei-

tende Einmessung festzulegen. Die-
ses hat rechtzeitig einige Werktage 
vor Baubeginn zu erfolgen. 

4. Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe 
sind Schwingungsmessungen erfor-
derlich. Falls die max. zulässige re-

sultierende Schwingungsgeschwin-
digkeit V < 30 mm/sec überschritten 
wird, sind Maßnahmen zur Reduzie-
rung der Schwingungsgefährdung 
vorzusehen. Verbleibende Spund-
wände können in einem lichten Ab-

stand von 2,0 m, Spundwände, die 
wieder gezogen werden, in einem 
lichten Abstand von 1,0 m zur Gas-

fernleitung gesetzt werden. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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5. Bei Durchpressungsmaßnahmen sind 
die entsprechenden Leitungsab-
schnitte vorsorglich freizulegen, um 

den Pressvorgang in den Leitungsbe-
reichen beobachten zu können. Die 
Pressgruben sind in Absprache mit 
unserem Projektleiter an Ort und 

Stelle festzulegen. 

6. Freigelegte Rohre und leitungszuge-
hörige Bestandteile, einschließlich 

Begleitkabel, sind durch eine Hol-
zummantelung o.ä. so zu sichern, 
dass die Rohrisolierung vor mechani-

schen Beschädigungen geschützt 
wird 

7. Kanalschächte und Schachtbauwerke 

sind außerhalb des Schutzstreifens 
anzuordnen. 

8. Die Baugrube im Kreuzungsbereich 
ist sorgfältig anzulegen, wobei die 
freigelegte Leitungslänge das Maß 
von max. 3 m (Stützweite) nicht 

überschreiten darf. Bei der Verfüllung 
des Rohrgrabens muss die Leitung in 
einer Schichtdicke von mindestens 

0,2 m allseitig in Sand eingebettet 
werden. 

9. Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis 

zu einer verbleibenden Gesamtüber-
deckung der Leitung von mindestens 
1,0 m bis höchstens 1,5 m erlaubt. 

10. Baustelleneinrichtungen oder das La-
gern von Bauelementen sind im Lei-
tungsschutzstreifen nicht gestattet. 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 
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11. Der Zustand der Rohrisolierung ist 
frühzeitig vor Baubeginn durch eine 
Intensivmessung auf eventuelle 

Schäden zu überprüfen, die ggf. vor-
her zu beseitigen sind. 

12. Versickerungsmulden zur Ableitung 
von Oberflächenwasser sind im Lei-
tungsschutzstreifen nicht zulässig. 

13. Muldenversickerung ist im Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet. Um 
das Ausspülen der Gasfernleitung zu 
verhindern, sind Sickergräben bzw. 

Sickermulden außerhalb des Schutz-
streifens zu planen.  

14. Zusätzliche Auflagen 

Weitergehende Sicherungs- und/bzw. 
Anpassungsmaßnahmen, die erst an 
Ort und Stelle geklärt werden können, 

behalten wir uns ausdrücklich vor. 

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu 
berücksichtigen, dass 

1. unsere Gasfernleitung 
L206/008/001 zusätzlich im Be-
bauungsplan inklusiv des Schutz-
streifens als mit Leitungsrecht zu 
belastende Fläche der Thyssengas 
GmbH dargestellt wird, 

 
2. die Gasfernleitungen bei Bau- und 

Erschließungsmaßnahmen berück-
sichtigt werden, 

3. das beiliegende Merkblatt für die 
Aufstellung von Flächennutzungs- 
und Bebauungsplänen sowie un-

sere allgemeine Schutzanweisung 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erdgaspipelines werden mit ih-
ren Schutzstreifen, soweit sie im 

Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes liegen, mit einem Leitungsrecht 
zu Gunsten der jeweiligen Betreiber 
versehen.  

Eine entsprechende Festsetzung 
wird in den Bebauungsplan aufge-

nommen. 

Entsprechende Hinweise wurden in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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für Gasfernleitungen der Thyssen-
gas GmbH Anwendung findet, 

4. wir am weiteren Verfahren betei-
ligt werden. 

Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich unse-
rer Ferngasleitung dürfen auf Grundlage die-
ser Planungsanfrage nicht erfolgen. 

Die Ihnen überlassenen Planunterlagen un-
seres Hauses dürfen nur zu Planungszwe-
cken verwandt werden, eine Weitergabe an 

eine Baufirma darf nicht erfolgen. 

 

Eine weitere Beteiligung erfolgt im 
weiteren Bauleitplanverfahren. 

 

 

Eine Weitergabe erfolgt nicht. 

64. Unitymedia NRW GmbH 
Zentrale Planung 

 

        

65. Verband Wohneigentum 
Ruhr-Niederrhein E.V. 
Kreisverband Wesel 
z.Hd. Herrn U. Kortmann 

 

        

66. Verwaltungsamt im  
ev. Kirchenkreis Dinslaken 

 

        

67. Volksbund Kriegsgräber-

fürsorge, Essen 
        

68. Wasser- und Schifffahrts-
amt Duisburg-Meiderich 

 x  

 

 

x 

 

 

 

 

06.04.22 

 

 

15.10.22 

Durch die oben genannten Vorhaben bin ich 
in der Wahrnehmung meiner Aufgaben nicht 
betroffen. 

 

Durch die oben genannten Vorhaben bin ich 
in der Wahrnehmung meiner Aufgaben nicht 

betroffen. 

Kein Handlungserfordernis.  

69. Wasser- und Schifffahrts-
amt Duisburg-Rhein 
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70. Westnetz GmbH  

 
        

71. Westnetz GmbH  
Regionaltechnik und Pro-
duktmanagement 

Regionalzentrum Nieder-
rhein 
Netzplanung (DRW-D-DP) 

Reeser Landstraße 41, 
46483 Wesel  

 

 x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wir arbeiten als Netzbetreiber  

• im Bereich der Mittel-, Niederspannung 
<= 10 kV im Namen und für Rechnung der 
Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. 

KG, 

•sowie im Bereich > 10 kV bis =110 kV und 
Nachrichtentechnik im Namen und für Rech-

nung der Westnetz GmbH 

 als Eigentümerinnen der Anlagen und be-
danken uns für die Beteiligung am o. g. Ver-
fahren.  

Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im 
Auftrag für die Strom-Netzgesellschaft Vo-
erde mbH & Co. KG und der Westnetz GmbH 
als Eigentümerinnen.  

Im Bereich der Grenzstraße und Hammweg 
verlaufen Versorgungsleitung, welche auch 
weiterhin für die öffentliche Stromversor-

gung benötigt und durch die Umsetzung der 
o. g. Verfahren nicht gefährdet werden dür-
fen.  

Vor Inangriffnahme etwaiger Arbeiten muss 
der/die Antragssteller/in über unser Online-
Portal: https://Bauauskunft.westnetz.de 

eine Planauskunft einholen, um die genaue 
Lage der Versorgungsleitungen feststellen 
und somit eine Gefährdung dieser ausschlie-
ßen zu können. 

Dar das 110 kV Leitungsnetz ebenfalls be-
troffen ist, erhalten Sie wegen der fachli-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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24.11.22 

 

02.05.23 

chen Trennung der Zuständigkeiten in unse-
rem Hause von den Kollegen der Westnetz 
GmbH, Abt. DRW-S-LK-TM, Florianstraße 15 
- 21, 44139 Dortmund, eine separate Stel-

lungnahme zum 110 kV - Hochspannungs-
netz. Wir bitten die Fachkollegen mit dem E-
Mail-Verteiler Stellungnahmen@Westnetz.de 

in den Verteiler mit aufzunehmen und im 
weiteren Verfahren direkt zu beteiligen. 

Der Antrag auf Netzanschluss sollte so früh 

wie möglich in unserem Haus erfolgen, den 
entsprechenden Antrag hierzu finden Sie un-
ter: https://service.westnetz.de/netzan-
schluss/zustaendigkeitspruefung/zustaen-
digkeitspruefung.  

Unter Berücksichtigung der vorgenannten 
Punkte bestehen keine Bedenken gegen die 
Umsetzung der o. g. Verfahren.  

 

 

Identische Stellungnahme wie 07.07.22 

 

Identische Stellungnahme wie 24.11.22 

 

 

 

 

 

Die Stelle wird im weiteren Verfah-
ren direkt beteiligt. 

Kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

Hinweise wurden berücksichtigt. 

 

Kein Handlungserfordernis. 

72. Zentralrendantur Kath. Kir-
chengemeinden 
Dekanat Dinslaken/Wesel 

 

        

73. Stabstelle  
Wirtschaftsförderung u. 
Liegenschaften 
 

        

74. Fachdienst 5.1  
Gewerbe, Verkehr u, Feu-
erwehr 

 X   20.5.2022 Stellungnahme zur Luftbildauswertung des 

KBD zum Bauvorhaben Hammweg  
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 Errichtung einer neuen Rettungswache: 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und 
andere historische Unterlagen liefern Hin-

weise auf vermehrte Bodenkampfhandlun-
gen und Bombenabwürfen im beantragten 
Bereich.  

Ich empfehle eine Überprüfung der zu über-
bauenden Fläche auf Kampfmittel. Die Bean-
tragung dieser Überprüfung erfolgt durch die 
örtliche Ordnungsbehörde. Ich bitte Sie 
den/die Bauherren darüber zu informieren, 
das Formular „Antrag auf Kampfmittelunter-

suchung“, welches auf der Internetpräsenz 
des KBD (siehe unten) zum Download bereit-
steht, vollständig auszufüllen und wieder bei 
mir einzureichen.  

In dem Antrag ist zwingend die Luftbildaus-
wertungs-Nr. 22.5-3-5170044-290/22 anzu-

geben! 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gege-
ben hat, sind diese für die Untersuchung bis 

auf das Geländeniveau von 1945 abzuschie-
ben. Zur Festlegung des abzuschiebenden 
Bereichs und der weiteren Vorgehensweise 

wird um Terminabsprache für einen Ortster-
min gebeten.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mecha-

nischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten usw. emp-
fehle ich zusätzlich eine Sicherheitsdetektion 
(siehe hierzu „Merkblatt für Baugrundein-
griffe“, welches ebenfalls auf der Internetprä-
senz des KBD als Download bereitgehalten 
wird).  

 

 

 

 

 

 

Entsprechende Hinweise werden in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 

den Bebauungsplan aufgenommen. 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

Entsprechende Hinweise werden in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 

 

 

Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Weitere Informationen werden auf der Inter-
netpräsenz des KBD bereitgestellt: 

www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenab-

wehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp 

 

Anhang: Karte Luftbildauswertung 

75. Fachdienst 5.2  
Ordnungsangelegenheiten 
 

        

76. Fachdienst 6.2  
Bauordnung Denkmal-
schutz 
 

        

77. Fachbereich 6.1 
Umlegung 
.  

        

78. FD 7.1 
Beiträge/Erschließung 
 

        

79. FD 7.1 
Tiefbau 
 

        

80. FD 7.2 
Baubetrieb 
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Flächen für den Gemeinbedarf
(Zweckbestimmung Rettungswache / Katastrophenschutz)
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Stromleitung ab 110-kV
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Anlass der Planung 
Hintergrund der Planung ist der Neubau einer Rettungswache und eines DRK-Katastrophen-
schutzzentrums in Voerde (Ndrrh.) auf Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 
149 und 150. Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- und Sozialgebäudes, eines Gebäudes 
für den Rettungsdienst und eine Lager- und Fahrzeughalle. Aus diesem Grund soll dort eine 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophen-
schutz“ festgesetzt werden. Dabei soll eine kreiseigene Rettungswache errichtet werden. Der 
Betrieb soll durch den Träger des Rettungsdienstes, also durch den Kreis Wesel, festgelegt 
werden. Vorgesehen ist dabei, ihren Betrieb mit der Stadt Dinslaken abzustimmen. 
 
In der Vergangenheit wurde das Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) durch Standorte der Ret-
tungsdienste in Wesel und Dinslaken abgedeckt. Dies führte in der Vergangenheit zu relativ 
häufigen langen Hilfsfristen des Rettungsdienstes. 
 
Im Jahr 2019 wurde der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis erarbeitet. 
Grundlage des Entwurfes sind die Einsatzzeiten der Kreisleitstelle für den Zeitraum 
01.07.2016 bis 30.06.2017. Dabei wurden auch die Daten der umliegenden Rettungsdienst-
träger, die Einsätze im Kreis Wesel geleistet haben, berücksichtigt. 
 
In NRW gibt es keine gesetzliche Hilfsfrist. Sie wird durch einen Erlass geregelt. Dabei wird 
die Hilfsfrist durch das erste qualifizierte Rettungsmittel vor Ort, also in der Regel den Ret-
tungswagen, begründet. Sie bezieht sich auf das Gebiet, für das der Träger des Rettungs-
dienstes zuständig ist, also das gesamte Kreisgebiet. In NRW existieren keine Hilfsfristvorga-
ben für das Eintreffen des Notarztes. Laut Hilfsfristerlass des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW vom 28.11.2017 haben sich die Empfehlungen von 8 min. in Einsatz-
kernbereichen und bis zu 12 min. in Einsatzaußenbereichen bewährt. 
 
Die Analyse der Hilfsfristen zum Status-Quo ergab, dass im Auswertungszeitraum die im Ret-
tungsdienstbedarfsplan kreisweit festgelegte Hilfsfrist von 12 min. in 88,67 % aller Fälle er-
reicht wird. Ein Wert von mindestens 90 % muss nach allgemeiner Rechtsauffassung erreicht 
werden. 
 
Standortverlagerungen, neue Standorte und Kapazitätsveränderungen werden dazu führen, 
dass die Hilfsfristerreichung im Kreis Wesel zukünftig über 90 % liegen wird.  
 
Durch die Errichtung einer Rettungswache in Voerde (Ndrrh.) verkürzt sich die Hilfsfrist für das 
Stadtgebiet durch den Rettungswagen erheblich. 
 
Der Versorgungsbereich der Rettungswache Voerde (Ndrrh.) soll die Stadt Voerde (Ndrrh.) mit 
allen Stadtteilen, den Kernort von Hünxe sowie den Ortsteil Bucholtwelmen der Gemeinde 
Hünxe abdecken. 
 
Ein Lehr- und Sozialgebäude befindet sich derzeit an der Ringstraße 14 in Voerde (Ndrrh.). 
Diese Einrichtung soll aufgegeben und mit den Einrichtungen des Rettungsdienstes und des 
Katastrophenschutzes zusammengelegt werden.  
 
Um die Erreichbarkeit der Einsatzorte bis zu einer Verwirklichung der Rettungswache in Vo-
erde (Ndrrh.) zu gewährleisten, wurde inzwischen im Gewerbegebiet Grenzstraße nördlich der 
Straße Kleiner Kiwitt ein Provisorium für die Rettungswache eingerichtet, von dem aus zurzeit 
der Rettungsdienst das Gemeindegebiet von Voerde (Ndrrh.) abdeckt. 
 
Der Planbereich liegt zentral zur Ortslage von Voerde und zum Stadtteil Friedrichsfeld und ist 
über den Hammweg und über die B8 hervorragend angebunden, so dass alle Ortsteile von 
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Voerde (Ndrrh.) im Einsatzfall innerhalb der notwendigen Fahrzeiten für den Rettungsdienst 
erreichbar sind. 
 
Alternativ zu diesem Standort wurden weitere Standorte untersucht, die jedoch entweder nicht 
geeignet waren, eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung standen oder stadtentwicklungspla-
nerisch nicht gewünscht sind. Detailliert wird hierauf in Kapitel 3.1.2 „Planvarianten und Stand-
ortalternativen“ eingegangen. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch die Darstellung von Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft auf den nicht als „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ festgesetzten Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 
150, auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 sowie auf einem 14 m breiten 
Streifen entlang der Südgrenze des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchge-
führt werden. Sie befinden sich alle im Umfeld der Eingriffsfläche. Durch die streifenförmigen 
vernetzten Strukturen verbinden sie vorhandene Biotope und damit Lebensräume miteinan-
der.  
 
Um das Bauvorhaben verwirklichen zu können, ist parallel die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ erforderlich, da ein solches Bauvorhaben 
in diesem Bereich derzeit gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) (Bauen im Außenbereich) zu 
beurteilen und demnach dort unzulässig wäre.  

Verfahrensablauf 
 
In seiner Sitzung vom 23.03.2021 fasste der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) den Beschluss zur 
Aufstellung der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ und des 
Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ (Drucksache 17/110 DS). 
Damals umfasste der Geltungsbereich dieser beiden Bauleitpläne die Flurstücke Gemarkung 
Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150. Im Anschluss daran wurde eine Eingriffs-/ Ausgleichs- 
Bilanzierung für den Bebauungsplan erarbeitet, die ergab, dass weitere Flurstücke bzw. Flur-
stücksteile in die Planung aufgenommen werden müssen, um einen 100%igen ökologischen 
Ausgleich in unmittelbarer Nähe des Eingriffsgebietes zu gewährleisten. Daher wurden die 
Teilflächen 2 und 3 in die beiden Bauleitpläne einbezogen. Die ursprünglichen Aufstellungs-
beschlüsse wurden durch den Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) am 27.09.2022 (Drucksache 
17/410 DS) aufgehoben. Stattdessen wurden in derselben Ratssitzung erneute Aufstellungs-
beschlüsse gefasst und damit das Plangebiet erweitert. Zugleich wurde in dieser Ratssitzung 
die Offenlage der beiden Planentwürfe und der weiteren Planunterlagen beschlossen. Die 
Planunterlagen wurden in der Zeit vom 14.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022 öffentlich 
ausgelegt.  
 
Dabei ergaben sich u.a. formale Sachverhalte, die eine Überarbeitung des Entwurfes der Be-
gründung der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes, im Wesentlichen in redaktioneller 
Hinsicht, notwendig erscheinen lassen. Aus diesem Grund soll nun auch der Entwurf der 78. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Entwurf seiner Begründung erneut offenge-
legt werden. 
 
Mit Schreiben vom 29.01.2021 erfolgte die Landesplanerische Abstimmung gemäß § 34 Abs. 
1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW. Dabei wurden durch den Regionalverband Ruhr mit 
Schreiben vom 08.04.2021 keine Bedenken gegen die Planung vorgetragen. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes widerspricht demnach zwar den Inhalten des Gebietsentwick-
lungsplanes (GEP 99), der hier unter anderem Regionaler Grünzug zum Inhalt hat. Gemäß 
Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
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den Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können jedoch ausnahmsweise im regionalpla-
nerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, 
wenn die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des 
Landes sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophen-
schutz dies erfordert. Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 
1. Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen 
dargestellt und festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum an-
schließen und die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze 
beruht. Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine 
bauliche Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch 
schließt das Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegel-
strich Berücksichtigung finden kann. 
 
Im Hinblick auf die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung wurde 
schließlich gemäß § 34 Abs. 5 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW durch den Regionalver-
band Ruhr mit Schreiben vom 01.12.2022 mitgeteilt, dass die 78. Änderung des Flächennut-
zungsplanes an die Ziele der Raumordnung angepasst sei. 
 
Mit der Änderung der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ ist 
die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 verbunden. 
 
Nach dem abschließenden Beschluss durch den Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) und der Ge-
nehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 6 Abs. 1 BauGB kann die 78. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Hammweg“ schließlich durch Be-
kanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt der Stadt Voerde (Ndrrh.) in Kraft treten. 

1. Zweck und Ziele der Planung 
Zweck der Bauleitplanung ist der Neubau einer Rettungswache und eines DRK-Katastrophen-
schutzzentrums in Voerde (Ndrrh.). Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- und Sozialge-
bäudes, eines Gebäudes für den Rettungsdienst und eine Lager- und Fahrzeughalle. 
 
Weiterer Zweck der Planung ist ein 100%iger ökologischer Ausgleich von Eingriffen in Boden, 
Natur und Landschaft in direkter Nähe des Eingriffsgebietes. 
 
Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, sind in 
§ 1 Abs. 6 BauGB im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, die Anforderungen kostensparenden Bauens, die Baukultur und der Schutz 
historischer Gebäude sowie des Ortsbildes, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 
der Umwelt- und Klimaschutz, u.a. die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit, die Belange von Freizeit und Erholung, die Vermeidung von Emissio-
nen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie, die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes sowie die Belange der Wirtschaft, der Land- 
und Forstwirtschaft, der Erhaltung und Sicherung von Arbeitsplätzen, des Verkehrs, der Ver-
teidigung und des Zivilschutzes, die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen sowie 
des Hochwasserschutzes. 
 
Durch die Bauleitplanung wird insbesondere dem Belang der gesunden Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung durch die Entwicklung 
eines zentralen Standortes für eine Rettungswache in Voerde (Ndrrh.) Rechnung getragen, 
denn durch die zentrale Lage sind die Einsatzfahrten für die Rettungsfahrzeuge kurz, so dass 
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im Notfall schnell der Einsatz erfolgen kann. Es kann durch den Standort das gesamte Ge-
meindegebiet gut abgedeckt werden. Dabei soll es eine moderne Rettungswache werden, in 
der auch die Rettungskräfte selbst sicher arbeiten können. 
 
Die Belange des Verkehrs werden berücksichtigt. Bei dem Hammweg handelt es sich um eine 
klassifizierte Landesstraße L 463 außerhalb der Ortsdurchfahrten. Deshalb bedürfen zum ei-
nen Baugenehmigungen gemäß § 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW außer-
halb von Ortsdurchfahrten der Zustimmung der Straßenbaubehörde längs der Landesstraße 
in einer Entfernung von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn. Zum anderen bedürfen gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 StrWG NRW Bauge-
nehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen über Zugänge 
und Zufahrten an Landesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. Aus 
diesem Grund wird die Erschließung der Rettungswache ausschließlich über die Grenzstraße 
abgewickelt. Eine Erschließung über die Landesstraße L 463 (Hammweg) ist insoweit nicht 
zulässig.  
 
Auch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu beachten, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-
den, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und 
biologischen Vielfalt. Diesen Belangen wird umfassend Rechnung getragen. Hierauf wird im 
Umweltbericht ausführlich eingegangen. Zur Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und 
Klimaschutz werden zukünftig zusätzlich zu der Fläche für den Gemeinbedarf auch ökologi-
sche Ausgleichsflächen für den zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft vorgesehen.  
 
Es sind weiterhin die Belange der Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft zu beachten. 
Dabei geht durch die Verwirklichung der Baumaßnahme landwirtschaftliche Fläche verloren 
und wird in Bauland umgewandelt. Dies ist unvermeidbar. Die Belange der Landwirtschaft 
müssen insoweit unter Abwägung mit anderen Belangen zurückstehen. Dies gilt damit auch 
für den privaten Belang der eingegangenen Pachtverhältnisse. Die Belange der Wirtschaft 
werden dadurch berücksichtigt, dass die Rettungswache die Sicherheit der Betriebe und der 
dort Arbeitenden gewährleistet. 
 
Der Belang von Freizeit und Erholung wird im Planverfahren berücksichtigt. Durch die Ermög-
lichung einer neuen Bebauung im Außenbereich geht Freiraum und damit Raum für Freizeit 
und Erholung verloren. Vorschriften zur Bepflanzung der Rettungswache im Bebauungsplan 
tragen dazu bei, negative Auswirkungen zu verringern. Diese dienen zugleich dem Land-
schaftsbild und dem Landschaftsschutz. 
 
Des Weiteren zu berücksichtigen ist der Belang der Ver- und Entsorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser. Dies soll über Ver- und Entsorgungsleitungen über die Grenzstraße ge-
schehen. 
 
Ein weiterer zu berücksichtigender Belang ist der des Personenverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung. Die zukünftige Rettungswache ist mit Individualverkehr sehr gut erreichbar, 
durch den ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) jedoch schlecht erschlossen. Da aber nur 
wenig Besucherverkehr zu erwarten ist, sondern lediglich der der Bediensteten, ist dies zu 
vertreten. Viel Verkehr trotz der Lage im Außenbereich wird nicht entstehen, so dass der Be-
lang einer auf die Verringerung des Verkehrs ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung be-
achtet wird. 
 
Das Plangebiet liegt im Außenbereich. Es kommt insoweit zu Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes. Diese Belange müssen in der Abwägung gegenüber anderen Belan-
gen, insbesondere denen der sicheren Wohn- und Arbeitsverhältnisse, zurückstehen. Durch 
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Begrünungsmaßnahmen auf dem Gelände der Gemeinbedarfsfläche wird der Belang des 
Orts- und Landschaftsbildes so weit wie möglich berücksichtigt. 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet oder einem Risikogebiet von 
Rhein oder Emscher. Insoweit ist es für eine Bebauung in dieser Hinsicht geeignet. Durch 
Starkregen kann es zu Überschwemmungen im Plangebiet kommen.  
 

1.1  Bezeichnung des Planes 

Der Plan erhält die Bezeichnung „78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache 
Voerde““.  

1.2 Inanspruchnahme von Freiraum (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

Es gibt zwei Abwägungsdirektiven im Baugesetzbuch, die bei der Bauleitplanung besonders 
beachtet werden müssen: Die Bodenschutzklausel mit der Maßgabe des Schutzes von Boden 
und die sogenannte Umwidmungssperrklausel mit dem Ziel, Flächen für die Landwirtschaft, 
Wald oder Wohnflächen nur im notwendigen Umfang umzuwidmen. 
 
Abwägungsdirektive 1: 
 
Es soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachver-
dichtung und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen. Es soll zukünftig, so der Gesetzgeber, zu 
einer Verringerung der Inanspruchnahme von Freifläche durch bauliche Nutzungen kommen.  
 
Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Fläche, schonend als ein pfleglicher Um-
gang mit Fläche bzw. Boden zu verstehen. Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen 
einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung 
und einem schonenden Umgang durch eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Durch Bauleitplanung wird Freiraum in Form von Außenbereich in Anspruch genommen. Da 
alternativ eine Innenentwicklung nicht möglich ist, ist eine Nutzung von Außenbereichsflächen 
nicht zu vermeiden. Auf Grund der gegebenen Standortkriterien ist eine entsprechende Flä-
chenausweisung an dieser Stelle als sehr sinnvoll anzusehen. 
 
Die äußere Erschließung ist in Form der Grenzstraße bereits vorhanden, so dass die Flächen 
leicht, und ohne viel Fläche etwa für Straßen zu verbrauchen, erschlossen werden können. 
Dies ist ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden.  
 
Varianten im Hinblick auf die Umsetzung der Planung auf anderen Flächen sind nicht umsetz-
bar. Ausführlich wird auf die Varianten und deren Realisierbarkeit in Kapitel 3.1.2 eingegan-
gen. 
 
Abwägungsdirektive 2: 
 
Landwirtschaftlich, als Wald oder zu Wohnzwecken genutzte Flächen sollen gemäß § 1a Abs. 
2 BauGB nur in einem notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen werden. 
Der Grundsatz ist dabei in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Die Bezeichnung „Landwirtschaftlich“ nimmt Bezug auf § 201 BauGB, Wald auf das Bun-
deswaldgesetz sowie die Waldgesetze der Länder. Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB soll die 
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Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet 
werden. 
 
Es besteht eine Begründungs- und Abwägungspflicht gemäß § 1a Abs. 2 BauGB bezüglich 
der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche im Sinne von § 201 BauGB (Begriff der 
Landwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist die tatsächlich ausgeübte Nutzung zu betrach-
ten. Im Rahmen der erforderlichen Alternativprüfungen geht es darum, die städtebauliche Not-
wendigkeit für die Entwicklung der dieser Planung zu Grunde liegenden Standortwahl zu be-
gründen. Erst dann kann im Wege der Abwägung die Umwidmungssperrklausel überwunden 
werden.  
 
Die Verfügbarkeit geeigneter landwirtschaftlicher Flächen ist für die Entwicklung und den Fort-
bestand landwirtschaftlicher Betriebe von grundlegender Bedeutung. Dies gilt für die Betriebe 
für Eigentumsflächen wie für Pachtflächen. Deshalb soll die Umwidmung von landwirtschaftli-
chen Flächen auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden, um Beeinträchtigungen 
der Landwirtschaft so weit wie möglich zu vermeiden. Die Belange der Landwirtschaft sind in 
der Abwägung explizit zu berücksichtigen. Hierbei ist darzulegen, welche Auswirkungen damit 
verbunden sind, Fläche für die Landwirtschaft zugunsten anderer Nutzungen unwiederbring-
lich aufzugeben, und warum die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisiert werden 
kann. 
 
Es ist unvermeidbar, dass bei der Maßnahme zur Realisierung der Rettungswache „Flächen 
für die Landwirtschaft“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umgewandelt werden. Eine Innenent-
wicklung anstatt der Planung im Außenbereich, um die Planungsziele zu erreichen, ist nicht 
möglich, da keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen.  
 
Die Nutzung von Außenbereichsflächen, die bisher als Gewerbeflächen vorgesehen sind, al-
ternativ für die Verwirklichung der Rettungswache ist darüber hinaus u.a. deshalb nicht ziel-
führend, da in einem solchen Fall auf neue gewerbliche Flächen verzichtet werden müsste, 
diese jedoch für die Stadtentwicklung in Voerde (Ndrrh.) dringend benötigt werden, da eine 
große Knappheit diesbezüglich besteht. 
 
Grundsätzlich gibt es im Stadtgebiet verstreut eine Anzahl einzelner Baulücken, die jedoch 
fast durchweg in privatem Besitz stehen und zum Teil aus spekulativen Gründen, zum Teil zur 
späteren Versorgung von Kindern oder sonstiger Verwandtschaft vorgehalten werden und da-
her für die Planung der Rettungswache nicht mobilisiert werden können. Auch wären sie für 
die zukünftige Rettungswache nicht ausreichend groß. 
 
Auf mögliche Standortalternativen für die Rettungswache zum gewählten Standort wird in Ka-
pitel 3.1.2 ausführlich eingegangen. 
 
Die Umwandlung von „Fläche für die Landwirtschaft“ ist zudem vertretbar, da die Flächen in 
städtischem Eigentum sind, so dass lediglich Pachtverhältnisse im Hinblick auf eine derzeitige 
Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft aufzulösen sind. Und dies gilt zudem nur für die 
geplante „Fläche für den Gemeinbedarf“ selbst. Auf den vorgesehenen MSPE-Flächen, also 
auf den Flächen, auf denen der ökologische Eingriff ausgeglichen werden soll, soll weiterhin 
Landwirtschaft betrieben werden. Diese soll dort lediglich extensiviert und ökologisiert werden. 
Damit sind die gewählten Ausgleichsmaßnahmen auch ein Beitrag dazu, Flächen für die Land-
wirtschaft zu erhalten. Dies wird im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 
„Rettungswache Voerde / Hammweg“ geregelt. 
 
Die Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft erfolgt maßvoll, d.h. lediglich um ca. 1,48 
ha. Es besteht ein Bedarf an der Umnutzung dieser Fläche, der anders als durch einen Rück-
griff auf landwirtschaftliche Flächen nicht gedeckt werden kann. 
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Wechselwirkungen durch die Umnutzung landwirtschaftlicher Fläche in „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ bestehen im Hinblick auf die Versiegelung von Boden und damit einer Beseitigung 
der oberen Bodenschichten durch eine Bebauung, ein Eingriff in den Wasserhaushalt, wenn 
auch ein großer Teil des auf der Fläche anfallenden Niederschlagswassers versickert werden 
soll, ein Eingriff in das Kleinklima durch eine Versiegelung von Fläche und damit die Erhöhung 
der Temperatur und eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung neuer 
Gebäude im durch offene Landschaft geprägten Freiraum.  

2. Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1   Nutzungen und Struktur 

Das Plangebiet liegt auf den Flurstücken Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149, 150 sowie 
Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 und Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120. Davon liegt 
die „Fläche für den Gemeinbedarf“ auf den südlichen und mittleren Teilen der Flurstücke 149 
und 150, während die übrigen Flurstücke bzw. –teile zu ökologischen Ausgleichsflächen 
(MSPE-Flächen) werden sollen. 
 
Die Flurstücke sind alle im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
 
Alle Flächen werden derzeit landwirtschaftlich (von einem einzigen Pächter) genutzt. 
 
Der Planbereich ist im Süden, Westen und Osten von Freiraum umgeben, der gleichfalls durch 
Landwirtschaft genutzt wird. Im Süden grenzt unmittelbar die Landesstraße L463 –Hammweg- 
an. Unmittelbar westlich befindet sich die Grenzstraße, über die das Plangebiet erschlossen 
werden soll. 
 
Nördlich schließt sich eine kleine landwirtschaftliche Parzelle und daran anschließend das Ge-
werbegebiet Grenzstraße an, dass in diesem Bereich durch die Straße Kleiner Kiwitt erschlos-
sen wird. Es ist hier überwiegend ein- bis zweigeschossig bebaut und wird über den Bebau-
ungsplan Nr. 104 planungsrechtlich geregelt. Über dem südlichen Teil dieses Gewerbegebie-
tes verläuft eine Höchstspannungsfreileitung von 220 kV. Der geringste Abstand zur Gemein-
bedarfsfläche und damit zur zukünftigen Rettungswache beträgt dabei ca. 230 m. 
 
Der Freiraum ist durch ackerbaulich genutzte Freifläche sowie diesen Freiraum gliedernde 
Gehölzstreifen geprägt. Unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzend entlang seiner 
Grenze existiert zum Beispiel ein derartiger Gehölzstreifen. Er besteht ausschließlich aus nied-
rigen Gehölzen wie Sträuchern. Bäume sind dort nicht vorhanden. 
 
Nördlich der geplanten „Fläche für den Gemeinbedarf“ verlaufen in Ost-West-Richtung 3 un-
terirdische Erdgaspipelines mit ihren Schutz- und Arbeitsstreifen (2 der Thyssengas GmbH 
sowie südlich dieser beiden Leitungen die unterirdische Zeelink-Leitung). Sie dürfen nicht 
durch bauliche Anlagen überbaut werden. Darüber hinaus verläuft zum Teil westlich der 
Grenzstraße in Nord-Süd-Richtung ein weiterer Ast einer Erdgaspipeline der Thyssengas 
GmbH. 
 
Das Bauvorhaben der Rettungswache und des DRK-Katastrophenschutzzentrums wird somit 
zwischen dem südlichen Rand des Schutzstreifens der Zeelink-Leitung und der Landesstraße 
463 – Hammweg - verwirklicht. 
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2.2 Verkehr 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch die durch sie veränderte verkehrliche Situation zu 
berücksichtigen. Dabei sind zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Verkehrssystemen de-
ren Knotenpunkte von entscheidender Bedeutung. 
 
Zur Untersuchung der Vorbelastung der Knotenpunkte Hammweg L 463 / Grenzstraße und 
Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 und zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit vor dem 
Hintergrund der Neuverkehre der Rettungswache wurde durch das Ingenieurbüro abvi Ver-
kehrsplanung daher zum Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 ein Ver-
kehrsgutachten erarbeitet. Auf der Basis der Prognose-Frequenzen wurde dann die Leistungs-
fähigkeit, Verkehrsqualität und Sicherheit der bestehenden Knotenpunkte L 463 / Grenzstraße 
und B 8 / L 463 zu bewerten. 
 
Ausführlich behandelt wird die verkehrliche Situation im Rahmen des Verfahrens zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“. Daher muss darauf 
hier nicht näher eingegangen werden. 

2.3 Immissionen 
Zur Untersuchung der Immissionen im Bereich der zukünftigen Rettungswache Voerde wurde 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 ein Immissionsgutachten durch die 
TÜV-Nord Umweltschutz GmbH und Co KG erstellt, das die Geräuschemissionen und –im-
missionen durch den Straßenverkehr und die geplanten Anlagen untersucht hat. Die wesent-
lichen Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 
 
Ausführlich behandelt wird die verkehrliche Situation im Rahmen des Verfahrens zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“. Daher muss darauf 
hier nicht näher eingegangen werden. 

2.4  Best. örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- u. sonstige 

Rechte 

2.4.1 Gebietsentwicklungsplan und Regionalplan Ruhr 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche Teil des Bebauungsplanbereiches als 
„Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung GIB“ dargestellt. Südlich daran schließt sich 
„Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar nördlich des Hammweges ist zudem 
„Regionaler Grünzug“ dargestellt. Der Hammweg selbst wird als „Straße für den vorwiegend 
großräumigen Verkehr“ geführt. 
 
Dem gegenüber stellt der sich in Aufstellung befindliche Regionalplan des Regionalverbandes 
Ruhr den gesamten Bereich nördlich des Hammweges als „Allgemeinen Freiraum und Agrar-
bereich“ und „Regionalen Grünzug“ dar. 
 
Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplane-
risch festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn 
die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Lan-
des sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz 
dies erfordert.  
 
Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, 
dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und 
festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die 
Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht.  
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Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine bauliche 
Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt 
das Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegelstrich 
Berücksichtigung finden kann. 
 
Mit Datum vom 29.01.2021 wurde von Seiten des Regionalverbands Ruhr gemäß § 34 Abs. 1 
LandesplanungsG (LPlG) NRW mitgeteilt, dass eine Anpassung an die Ziele der Raumord-
nung in Aussicht gestellt werden könne, mit Schreiben vom 01.12.2022 gemäß § 34 Abs. 5 
LPlG NRW, dass die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes an die Ziele der Raumordnung 
angepasst sei. 
 
 
 

 
 
Abb.1: Inhalte des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 99) 

 

 

Abb.2: Inhalte des Regionalplanes 

Legende: 

       3. Siedlungsraum 
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2.4.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt das gesamte Plangebiet als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
dar. Im Süden verlaufen der als Hauptverkehrsstraße dargestellte Hammweg sowie eine 
Spange in Richtung Nordwesten, die zwar dargestellt ist, aber nicht mehr verwirklicht werden 
wird, da sie zum einen nicht erforderlich ist, zum anderen auf Grund von vorhandenen Hinder-
nissen nicht mehr realisiert werden kann. 
 
Da die Bauleitplanung für das eigentliche Gelände der Rettungswache „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ darstellen soll, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes in „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache, Katastrophenschutz“ erforderlich.  
 
Die erforderlichen MSPE-Flächen (Ausgleichsflächen) werden gleichfalls in der 78. Änderung 
des Flächennutzungsplanes entsprechend dargestellt. 
 
 

 
 
Abb.3: derzeit gültiger Flächennutzungsplan 
 
Legende: 
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2.4.3 Bebauungspläne 

Das Plangebiet („Fläche für den Gemeinbedarf“ und MSPE-Flächen) liegt zu wesentlichen 
Teilen außerhalb von Bebauungsplänen in einem Bereich, für den Bauvorhaben nach § 35 
BauGB „Bauen im Außenbereich“ planungsrechtlich zu beurteilen sind. Der Bau einer Ret-
tungswache und eines Zentrums für den Katastrophenschutz wäre daher zum derzeitigen Zeit-
punkt planungsrechtlich unzulässig. Daher ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 
„Rettungswache Voerde / Hammweg“ erforderlich. Dieser wird im Parallelverfahren aufgestellt. 
 
Ein westlicher Streifen des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 35 „Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 11.06.1970.  
 
Verwirklicht wurde der Bau der Grenzstraße im Wesentlichen nach dem Bebauungsplan Nr. 
35a, lediglich im nördlichen Teil des Kreuzungspunktes mit dem Hammweg wurde er auf Flä-
chen des Bebauungsplanes Nr. 35 realisiert. 
 
Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet Grenzstraße. Dieses ist in seinem südli-
chen Teil durch den Bebauungsplan Nr. 104 „Süderweiterung Gewerbegebiet Grenzstraße“ 
vom 08.10.2003 planungsrechtlich geregelt. Der Bebauungsplan setzt hier „Gewerbegebiet“ 
fest. 
 
Ein weiterer Teil dieses Gewerbegebietes Grenzstraße ist durch den Bebauungsplan Nr. 35a 
„Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 19.12.1977 festgelegt.  
 
Die nordöstlich des Plangebietes liegende Wohnbebauung ist nicht durch einen Bebauungs-
plan geregelt. 
 
Weitere Bebauungspläne finden sich in der Umgebung des Plangebietes nicht. 

2.4.4  Landschaftsplan 

Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel.  
 
Er hat in seiner Entwicklungskarte die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen. Die 
vorhandenen naturnahen Landschaftselemente und Lebensräume sind zu erhalten, zu pflegen 
und weiterzuentwickeln. Die derzeitige Landschaftsstruktur ist zu verbessern.  
 
Als besondere Ziele sind im Landschaftsplan aufgeführt: 
 

- Die Landschaftsräume sind zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes, zur Verbesserung der Biotopvernetzung und zur Belebung des Landschaftsbildes 
durch punktuelle oder linienhafte Landschaftsstrukturen wie baumreihen, Hecken, 
Feldgehölze oder Krautsäume anzureichern (regionales Biotopverbundsystem), bei 
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Anpflanzungen sind Gehölze der potenziellen natürlichen Vegetation des landschafts-
raumes zu verwenden, zukünftige nicht zu vermeidende Bergbau bedingte Standort-
veränderungen sind bei der Artenauswahl zu berücksichtigen. 

- Der Boden und die Gewässer sind als wertvolle natürliche Ressource zu erhalten und 
der Bodenerosion und Gewässerverunreinigungen sind entgegenzuwirken; schutzwür-
dige Böden, insbesondere mit Biotopentwicklungspotential (extreme Wasser- und 
Nährstoffverhältnisse) sind zu erhalten und zu schützen. 

- Der derzeitige Grünlandanteil ist beizubehalten und insbesondere in den Bachauen, 
Quellbereichen und Niederungen sowie in der Umgebung von Feuchtgebieten entspre-
chend den standörtlichen Verhältnissen zu optimieren. 

- Die Fließgewässer, Quellen, Stillgewässer und sonstigen Feuchtgebiete sind zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln; die Sicherung der Vorflut der Gewässer und der ordnungs-
gemäße Abfluss sind bei allen Maßnahmen gleichrangig zu beachten. 

- Bei Auswirkungen des Bergbaus auf die Tagesoberfläche ist das Ziel zu verfolgen, die 
natürliche Fließdynamik der Fließgewässer zu erhalten. 

- Technisch ausgebaute Fließgewässer, soweit möglich, sind naturnah zu gestalten, der 
naturferne Gewässerausbau ist zu vermeiden. 

- Die Eingrünung von Ortsrändern, Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist zu 
verbessern. 

- Das kulturlandschaftlich geprägte Landschaftsbild ist zu erhalten und zu entwickeln. 
- Eine weitere Zersiedlung der Landschaft und flächenhafte Eingriffe sind zu vermeiden. 

 
Für das Plangebiet und dessen Umgebung stellt der Landschaftsplan den Entwicklungsraum 
A2 dar: Offenlandkomplex zwischen Voerde und Friedrichsfeld.  
 
Für den Entwicklungsraum A2 enthält der landschaftsplan folgende spezielle Entwicklungs-
maßnahmen: 
 

- Der Raum ist hinsichtlich einer Vernetzung der Landschaftseinheiten „Niederrheinische 
Höhen – Testerberge“ und der „Rheinniederung“ insbesondere entlang der Fließge-
wässer zu optimieren. 

- Am Uferrandbereich der Fließgewässer ist eine Nutzungsextensivierung und eine Op-
timierung durch die Anlage von Uferrandstreifen anzustreben. 

- Die Ausstattung des Raumes mit gliedernden Landschaftselementen, insbesondere 
mit Krautsäumen, ist zu erhöhen. 

- Die vorhandenen gliedernden Landschaftselemente sind zu erhalten und deren Ver-
netzung ist zu optimieren. 

- Grünland ist zum Schutz gegen Wind- und Wassererosion zu erhalten und entspre-
chend den standörtlichen Verhältnissen zu optimieren. 

- Siedlungsbereiche sind in die umgebende Landschaft durch Anlage von gliedernden 
Landschaftselementen einzubinden. 

- Wegen seiner herausragenden Bedeutung für den Pferdesport, die Pferdehaltung und 
die Reiterholung sind die Nutzungen im Raum Holthausen so zu lenken, dass bereits 
bestehende Konflikte gemindert und vorgenannte Nutzungen gefördert werden. Das 
Reitwegenetz ist entsprechend auszubauen und an das überregionale Reitwegenetz 
anzubinden. 

 
Nach dem Landschaftsplan ist dieser Raum geprägt durch ackerbauliche Nutzung. Grünland-
nutzung spielt eine untergeordnete Rolle und ist insbesondere in Hofnähe, häufig in Kombina-
tion mit Obstwiesen, anzutreffen.“ 
 
Die Festsetzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturar-
men Offenlandbereich“ für ortsgebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschafts-
plan den o.g. planerischen Zielsetzungen.  
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Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch nicht erforderlich, denn gemäß § 
20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei einer Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes widersprechende Dar-
stellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, sofern der Träger der Land-
schaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
widersprochen hat. Ein Widerspruch liegt nicht vor. 
 
 

 
 
Abb. 4: Festsetzungskarte 
 

 
 
Abb. 5: Entwicklungskarte 
 
Legende: 
 

 
 

2.4.5 Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich einer rechtsverbindlichen oder geplanten Was-
serschutzzone. 
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2.5. Vorhandene städtebauliche Probleme 

Durch die Planung wird in Natur und Landschaft gemäß § 1a Abs. 3 BauGB eingegriffen. So 
wird in die Umweltbelange eingegriffen, insbesondere in den der Landschaft. Durch die Ge-
bäude wird das Landschaftsbild verändert und es wird Freiraum in Bauland umgewandelt. 
Auch wird in den Naturhaushalt, insbesondere in den Lebensraum von Tieren und Pflanzen 
eingegriffen. Dieser Eingriff ist jedoch bei Verwirklichung der Planung unvermeidbar. Durch 
Ausgleichsmaßnahmen wird dieser Eingriff abgemildert. Entsprechende Darstellungen von 
MSPE-Flächen werden in die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. 
 
Durch die Planung wird Boden versiegelt und Fläche verbraucht. Auch diese Versiegelung und 
Inanspruchnahme von Fläche ist unvermeidbar. Da eine Entsiegelung größerer Flächen und 
andere Maßnahmen zur Wiederbelebung von Boden als adäquater Ausgleich nicht möglich 
sind, kann nur durch Maßnahmen für Natur und Landschaft ein Ausgleich möglich gemacht 
werden.  
 
Zufahrten auf Grundstücke sind auf diesem Streckenabschnitt der L 463 –Hammweg- nicht 
zulässig. Aus diesem Grund soll das Plangebiet von der Grenzstraße aus erschlossen werden.  
 
In einem Abstand von ca. 230 m verläuft nördlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche eine 
220-kV-Höchstspannungsfreileitung, die elektromagnetische Felder auslösen könnte. Auf 
Grund des Abstandes sind diesbezüglich Konflikte nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 
nicht zu erwarten. 

3   Umweltbericht 

Von der Definition her beschreibt der Begriff „Umwelt“ im Grunde genommen den Raum, in 
dem menschliches Leben stattfindet. Die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzung für 
menschliches Leben und für Tiere und Pflanzen wie auf der anderen Seite jedes menschliche 
Wirken die Umweltbedingungen beeinflusst. Die Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und 
Pflanzen haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften entwickelt, die in der Lage sind, 
Beeinträchtigungen der Umwelt auszugleichen und sich an Veränderungen anzupassen. Ohne 
diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre Leben nicht möglich. 
 
Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung hat zur 
Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen ver-
schlechtern und die Handlungsmöglichkeiten für zukünftige Generationen eingeschränkt wer-
den. Hier ist die Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, 
möglichst vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 
Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems nicht zu 
gefährden. Mit dem Eintreten solcher gefahren und einem möglichen Entgegenwirken be-
schäftigt sich dieser Umweltbericht. 
 
Daher geht es nur um erhebliche Einwirkungen, das heißt um solche Einwirkungen, die zu 
einer nachhaltigen Verschlechterung der Umweltsituation bzw. des ökologischen Systems füh-
ren. Bloße Einwirkungen oder Veränderungen, die mit jeder Art menschlichen Handelns ein-
hergehen, sind nicht Gegenstand dieser Prüfung.  
 
Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat der 
Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. „Umweltschutzgüter“, die die wesent-
lichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es darum, Auswirkun-
gen auf Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erkennen und zu bewerten, bevor eine Entschei-
dung über eine Planung getroffen wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Der Gesetzgeber hat in 
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unterschiedlicher Weise für eine Reihe dieser Umweltschutzgüter Standards, Schutzvorschrif-
ten und Ziele vorgegeben. Dieses Dreiecksverhältnis – Planung – gesetzliche Anforderungen 
– konkrete Auswirkungen gibt die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte vor. Zunächst wird 
das Plankonzept erläutert und anschließend die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, 
bevor in dem ausführlichen Abschnitt 3.3 die möglichen Auswirkungen auf die einzelnen Um-
weltschutzgüter dargestellt werden. 

3.1   Das Plankonzept 

3.1.1. Umsetzung der Planungsziele 

Ziel ist die Festsetzung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung Ret-
tungswache / Katastrophenschutz. Hierdurch soll den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung Rech-
nung getragen werden.  
 
Durch den Bau der Rettungswache wird indirekt auch den Belangen der Wirtschaft Rechnung 
getragen, dadurch dass sie zur Sicherheit der Betriebe und deren Mitarbeiter beiträgt. 
 
Die Rettungswache und das DRK-Katastrophenschutzzentrum stellen einen Beitrag zum Zi-
vilschutz dar. 
 
Die Belange der Umwelt und von Natur und Landschaft werden u.a. durch die Darstellung von 
Ausgleichsflächen berücksichtigt. Nähere Einzelheiten dort und auf der „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ wird durch den Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
geregelt. 
 
Die Belange des Verkehrs werden dadurch berücksichtigt, dass die Erschließung der Gemein-
bedarfsfläche von der Grenzstraße aus erfolgt. 
 
Die Belange von Freizeit und Erholung sind durch die Planung negativ betroffen, dadurch dass 
Freiraum und damit Erholungsraum durch die Baumaßnahme wegfällt. Dies ist nicht zu ver-
meiden.  
 
Durch die Freihaltung von Bebauung der Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen werden de-
ren Belange berücksichtigt. 
 

3.1.2 Planvarianten und Standortalternativen 

Es wurden alternative Standorte zum hier gewählten Standort geprüft.  
 
Der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Wesel fordert folgende Standort-
kriterien: 

- „Die Standorte sollen so gelegen sein, dass ein Großteil der Einwohner, bzw. – mit 
Blick auf den Zielerreichungsgrad bei der Hilfsfrist – der Einsatzfälle eines Rettungs-
dienstbereiches mit möglichst kurzer Anfahrtszeit bedient werden kann, 

- Von den Standorten aus soll eine weitgehend flächendeckende Versorgung des Ret-
tungsdienstbereiches gesichert werden. 

- Der zu den Standorten gehörende Versorgungsbereich sollte im gewissen Maße je-
weils Überschneidungen mit den benachbarten Versorgungsbereichen aufweisen, da-
mit grundsätzlich eine gegenseitige Unterstützung in der Versorgung möglich ist.“ 

 
Standortkriterien darüber hinaus waren im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes 
insbesondere die erforderliche Flächengröße und ein entsprechender Zuschnitt, die schnelle 
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Erreichbarkeit der Einsatzziele, das heißt eine zentrale Lage im Stadtgebiet von Voerde 
(Ndrrh.), eine möglichst geringe Störung der Anwohner durch Einsatzfahrten, eine gute innere 
und äußere Erschließbarkeit, eine möglichst geringe Bedrohung der Fläche durch äußere ka-
tastrophen wie etwa Großbrände und ein möglichst geringer negativer Einfluss auf die Um-
weltmedien. Keiner der alternativen Standorte erfüllt dabei diese Kriterien. Zwar ist die Lage 
des hiesigen Standortes im Hinblick auf die Umweltmedien nicht ideal, da er in der freien Land-
schaft im Außenbereich liegt und nicht innerhalb des baulichen Innenbereiches, jedoch erfüll-
ten die anderen Standorte entweder die Kriterien Flächengröße und –zuschnitt oder zentrale 
Lage oder Verfügbarkeit der Fläche nicht, so dass sie deswegen ausschieden. Die ausge-
wählte Fläche erfüllt die Anforderungen an das Raumprogramm und die Flächengröße, ist 
durch ihre Lage am Hammweg und durch die schnelle Erreichbarkeit von Friedrichsfeld und 
Voerde Stadt zentral gelegen und erfüllt damit die Standortkriterien des Entwurfes des Ret-
tungsdienstbedarfsplanes, ruft durch die Lage im Außenbereich wenig Störungen für die An-
wohner hervor und ist in städtischem Eigentum und damit verfügbar. 
 
Eine Planvariante besteht in der Null-Variante, das heißt auf einem Verzicht auf die Planung. 
Derzeit befindet sich die Rettungswache in einem Provisorium auf einer privaten Fläche nörd-
lich der Straße Kleiner Kiwitt. Dies kann nicht dauerhaft bestehen bleiben. Aus diesem Grund 
scheidet die Nullvariante aus. Es muss ein Standort für eine Rettungswache und ein Katastro-
phenschutzzentrum ermittelt und dort planungsrechtlich umgesetzt werden. 
 
Das Lehr- und Schulgebäude befindet sich derzeit an einem Standort an der Ringstraße 14 in 
Voerde (Ndrrh.). Dieser Standort soll aufgegeben werden und mit dem Rettungsdienst und 
dem Lagergebäude zusammengefasst werden. Denkbar wäre auch die Lösung, das Schul- 
und Ausbildungszentrum an seinem gegenwärtigen Standort zu belassen und nur den Ret-
tungsdienst und die Fahrzeughalle am Hammweg zu errichten. Durch die Zusammenfassung 
des Rettungsdienstes, dem Katastrophenschutz und der Ausbildungsstätte entstehen Syner-
gieeffekte, die das DRK nutzen will. Zudem ist es erforderlich, dass die Ausbildung am Stand-
ort des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes erfolgt, so dass an den Gerätschaf-
ten und Fahrzeugen geübt und ausgebildet werden kann. Es ist darüber hinaus sehr sinnvoll, 
dass sich das Lehr- und Sozialgebäude in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeugen befindet, 
damit es hier keine Einschränkungen in den Tätigkeiten des DRK gibt. Eine weitere Nutzung 
des Gebäudes an der Ringstraße für die Umkleiden oder weitere Nutzungen sind leider nicht 
möglich, da die räumliche Trennung nicht funktioniert. Umkleide an einem anderen Standort 
als die Fahrzeuge ist nicht möglich. Außerdem werden alle angesprochenen Nutzungen bzw. 
Räume für den Katastrophenfall mit einer Doppelnutzung belegt, sodass ein Lehr- und Lern-
raum auch z.B. eine Essensausgabe werden kann. 
 
Der Standort Ringstraße 14 ist nicht mehr geeignet. Das aktuell genutzte Gebäude hat vielerlei 
Einschränkungen, die die weitere Nutzung so stark einschränken, dass ein weiterer Betrieb 
nicht sinnvoll sein wird. Hierbei sind vor allem die Raumgrößen und der Raumverbund zu nen-
nen. Die Raumgrößen sind den Aufgabenbereichen nicht mehr angemessen. Außerdem ha-
ben die Räume teils erheblich unterschiedliche Bodenhöhen, sodass eine selbst nur stark ein-
geschränkte barrierefreie oder barrierearme Nutzung nahezu unmöglich ist. Weiterhin sind die 
Fahrzeuge, die mittlerweile vorgehalten werden, für die bestehende Halle in ihrer Anzahl zu 
viel und zu groß, sodass aktuell die vorhandenen Fahrzeuge in der bestehenden Halle hinter-
einander und nicht stellplatzgerecht geparkt werden müssen. Das bedeutet, wenn ein be-
stimmtes Fahrzeug benötigt wird, müssen weitere Fahrzeuge aus der Halle herausgefahren 
werden. Diese Notwendigkeit schränkt die Beweglichkeit des DRK zurzeit an diesem Standort 
erheblich ein. 
 
Eine Trennung dieser drei Funktionen an unterschiedliche Standorte unter Beibehaltung des 
Standortes an der Ringstraße 14, was zusätzlich als Variante theoretisch möglich wäre, kommt 
daher nicht in Betracht. 
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Die Stadt Voerde (Ndrrh.) hat den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner 
Kiwitt“ aufgestellt. Die dort vorgesehene Gewerbefläche umfasst ca. 1,6 ha. Sie könnte von 
der Flächengröße her das Raumprogramm der Rettungswache bzw. des Katastrophenschutz-
zentrums aufnehmen und damit einen möglichen Alternativstandort zum Standort am Hamm-
weg darstellen. Die Fläche ist allerdings vom Zuschnitt nicht optimal, dadurch dass sie durch 
die mittig liegende Verkehrsfläche nahezu in zwei Teile geteilt wird. Zu einem Großteil ist sie 
im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.) und wäre damit nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes zumindest für diesen Teil kurzfristig verfügbar. Den östlichen Bereich müsste die Stadt 
Voerde (Ndrrh.) versuchen zwischenzuerwerben. Im Hinblick auf die verkehrliche Lage liegt 
sie etwas ungünstiger als die favorisierte Fläche, da die Rettungsfahrzeuge zusätzlich die 
Straße Kleiner Kiwitt befahren müssten, um auf den Hammweg zu kommen. Auch handelt es 
sich bei der Anbindung an die Straße Kleiner Kiwitt um ein Nadelöhr. Durch ihre Zweiteilung 
ist sie jedoch besser für mehrere Gewerbebetriebe geeignet als für ein einziges Bauvorhaben 
wie die Rettungswache. Zudem soll unter Ausübung der gemeindlichen Planungshoheit diese 
Fläche als Gewerbegebiet entwickelt werden, denn die Nachfrage an Gewerbeflächen ist auf 
dem Voerder Stadtgebiet nach wie vor hoch. Die sofort bzw. kurzfristig und ohne Restriktionen 
verfügbaren Flächen sind in Voerde (Ndrrh.) von 2014 bis 2020 um ca. 60 % zurückgegangen. 
Von den verbliebenen 66.000 qm sind 39.000 qm zur Ansiedlung von hafenaffinen Betrieben 
geeignet, so dass aktuell nur 27.000 qm für sonstige Betriebe zur Verfügung stehen. Dabei ist 
ein besonderer Bedarf im Gewerbegebiet Grenzstraße, dem größten Gewerbegebiet der Stadt 
Voerde (Ndrrh.), gegeben. Aus diesem Grund besteht weiterhin die Zielsetzung, dort zusätz-
lich Gewerbeflächen auf ca. 16.000 qm zu entwickeln. Daher soll die Rettungswache nicht im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 141 verwirklicht werden. 
 
Alternativ sind zwei weitere Standorte denkbar, die im Gewerbegebiet Grenzstraße liegen. 
Zum einen wurde ein Standort im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 107 „Norderwei-
terung Gewerbegebiet Grenzstraße“ am nördlichen Rand des Gebietes westlich des Heide-
weges westlich der Einmündung der Innungsstraße (Östlicher unbebauter Teil des Flurstücks 
Gemarkung Spellen, Flur 25, Nr. 1086) geprüft. Ein zweiter potentieller Standort liegt westlich 
des Heideweges im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 77, 1. Änderung und Ergän-
zung „Gewerbegebiet Grenzstraße“ auf den Flurstücken Gemarkung Voerde, Flur 33, Nrn. 
290, 429 und 426. In beiden Fällen müsste der jeweilige Bebauungsplan von der Festsetzung 
„Gewerbegebiet“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ geändert werden. Beide Flächen kommen 
im Hinblick auf Größe und Zuschnitt in Frage. Über den Heideweg und die Grenzstraße wären 
sie gut an das Verkehrsnetz von Voerde (Ndrrh.) angebunden. Sie stehen jedoch eigentums-
rechtlich beide für die Planung nicht zur Verfügung. Insbesondere die nördliche Fläche ist ei-
nem vorhandenen Gewerbebetrieb angegliedert. Durch eine Überplanung der nördlichen Flä-
che durch die Bauleitplanung würde zum einen der vorhandene Betrieb, der auf der übrigen 
Teilfläche vorhanden ist, in seiner Entwicklung erheblich eingeschränkt. Zum anderen ginge 
bei der Überplanung einer der beiden Flächen planungsrechtlich festgesetzte Gewerbefläche 
verloren, was angesichts der oben dargelegten Knappheit an Gewerbeflächen in Voerde 
(Ndrrh.) im Allgemeinen und im Gewerbegebiet Grenzstraße im Besonderen städtebaulich 
nicht wünschenswert ist. Vielmehr besteht ja das stadtentwicklungspolitische Ziel der Stadt 
Voerde (Ndrrh.) gerade darin, das Angebot an gewerblichen Bauflächen auszuweiten, um den 
gegebenen Bedarf decken zu können anstatt ihn durch eine Reduzierung von Gewerbeflächen 
zusätzlich zu verknappen. Aus diesem Grund kommen diese beiden alternativen Standorte 
nicht in Betracht, so dass zur Realisierung der Rettungswache mit den Eigentümern der Flä-
chen keine Grundstücksverhandlungen geführt wurden. 
 
Bei einem möglichen Standort südlich der Grenzstraße östlich der durch den Heideweg er-
schlossenen Wohnbebauung auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 101 würde 
zwar keine planungsrechtlich gesicherte gewerbliche Nutzung umgewandelt, die Fläche ist 
jedoch für die Rettungswache und die Einrichtung für den Katastrophenschutz zu klein. Bei 
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Einbeziehung des östlich daran angrenzenden Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 100 
würde ein Teil einer vorhandenen Waldfläche in Bauland umgewandelt und diese deutlich ver-
kleinert. Daher kommt dieser Standort auch nicht als Alternativstandort in Betracht. 
 
Keine der alternativen Standorte und der inneren Alternativen erfüllt die Voraussetzungen, die 
an die neue Rettungswache und den Standort für den Katastrophenschutz gestellt werden, so 
dass sich für den gewählten Standort in der vorgesehenen Form entschieden werden soll. 

3.1.3 Grundkonzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Vorrangiges Ziel bei der Durchführung der Bauleitplanung im Hinblick auf die Bewältigung der 
Umweltfolgen ist es, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Auch soll so wenig landwirt-
schaftliche Fläche wie möglich umgenutzt werden.  

3.1.4 Klimaschutz und Klimawandel-Anpassung 

Die Bundesrepublik beteiligt sich mit einem eigenen, nationalen Klimaschutzprogramm und 
einer Klimagesetzgebung an globalen Maßnahmen, die das Ziel haben, die festgestellte und 
sich noch stets beschleunigende Veränderung des Weltklimas zu verlangsamen. Die Umset-
zung kann zu einem erheblichen Teil nur lokal vor Ort, also in den Gemeinden erfolgen. Dies 
stellt neue Anforderungen an die städtebauliche Planung. 
 
Auf nationaler Ebene sind langfristige Klimaschutzziele unter anderem im Energiekonzept der 
Bundesregierung aus dem September 2010, im Aktionsplan Klimaschutz vom Dezember 2014 
und im Klimaschutzplan 2050 verankert. Zum nationalen Energie- und Klimaschutzrecht ge-
hören unter anderem das Treibhausgas-Emissions-Handelsgesetz, das Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz sowie das Energiewirtschaftsgesetz.  
 
Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber vor allem mit der Energieeinsparverordnung 
(ENEV), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Gesetz zur Förderung erneuer-
barer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Regelungen getroffen bzw. Maßstäbe gesetzt, 
die das einzelne Gebäude betreffen und somit eine unmittelbare Wirkung vor Ort hervorrufen. 
Mit der Umsetzung dieser Vorschriften werden im Bereich der Neubauten bereits erhebliche 
Fortschritte erzielt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Versorgung mit Energie grund-
sätzlich dem Marktgeschehen unterliegt. Dagegen ist ein Bebauungsplan als kommunale Sat-
zung eher statisch angelegt; seine Aufgabe ist nicht die Steuerung des Verbraucherverhaltens, 
sondern die Regelung der Bodennutzung. Eine Festlegung auf gerade aktuell interessante 
Energieformen könnte bereits nach wenigen Jahren überholt sein und dem weiteren Fortschritt 
im Wege stehen. 
 
Insofern ist der Gestaltungsrahmen für die Bauleitplanung begrenzt und umfasst  

 Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudeformen, insbesondere kompakte Bauformen mit 
einem günstigen Verhältnis von Außenfläche zu Volumen (A/V), 

 Festsetzungen hinsichtlich der Stellung der Gebäude, damit ein möglichst hoher Anteil so-
larer Energie genutzt werden kann (sowohl passiv durch direkte Erwärmung des Gebäu-
des als auch aktiv durch technische Vorrichtungen zur Gewinnung von Solarwärme oder 
Solarstrom), 

 durch die Schaffung einer kompakten Siedlungsstruktur mit integriertem Versorgungs-
strukturen, kurzen Wegen und attraktiven Fuß-/Radweg-Verbindungen zum Zwecke der 
Vermeidung unnötigen motorisierten Verkehrs; dies bedeutet auch eine vorrangige Ent-
wicklung des Innenbereichs vor einer Ausdehnung der Siedlungen in die Landschaft,  

 durch die Freihaltung von Flächen und Leitungstrassen in Baugebieten, in denen sich eine 
gemeinsame Wärme- oder Energieversorgung für mehrere Häuser oder Hausgruppen an-
bietet, 
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 durch die Festsetzung von Doppelnutzungen geeigneter Wand- oder Dachflächen ein-
schließlich solcher im öffentlichen Raum, wie z.B. Lärmschutzwände für die Gewinnung 
von Solarenergie sowie die Freihaltung solcher Flächen von Verschattung. 
 

Dadurch können mit Hilfe der Bauleitplanung gute Voraussetzungen für die Energieeinsparung 
sowie für den Einsatz erneuerbarer Energien geschaffen werden. 
 
Davon zu unterscheiden sind Planungen und Maßnahmen, mit denen ein verbesserter Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels erreicht wird (Klimawandel-Anpassung). Dazu gehö-
ren unter anderem 

 die Beschränkung der Bodenversiegelung und die Verbesserung der Retentionsfähigkeit 
des Bodens in Bezug auf vermehrt auftretende Starkregenereignisse; 

 der Hochwasserschutz; 

 die Gewährleistung der Durchlüftung von Baugebieten, die Vermeidung großer, Wärme 
speichernder Flächen und die Beschattung öffentlicher Räume in Bezug auf vermehrt auf-
tretende Hitzetage; 

 die Schaffung oder Sicherung von Grün- und Freiflächen. 
 
Die Möglichkeiten einer Regelung beschränken sich auf die Ebene des Bebauungsplanes.  

3.2 Allg. Umweltschutzziele, LP u. Gebiete v. gemeinschaftl. Bedeutung 

3.2.1 Landschaftsplan 
Für Flächen außerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne und der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB gilt im Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
westlich der Bundesstraße 8 der Landschaftsplan des Kreises Wesel für den Raum Dinslaken 
– Voerde; östlich der B 8 der Landschaftsplan Raum Hünxe. Die Landschaftspläne enthalten 
im allgemeinen Entwicklungsziele als abwägungsbedeutsame Belange sowie verbindliche 
Festsetzungen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereiches des Landschaftsplanes.  
 
Nähere Inhalte hierzu sind in Kapitel 2.3.4 zu finden. 
 

3.2.2 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 
Nach Art. 3 Abs. 1 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist europaweit ein Netz be-
sonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst 
Gebiete mit natürlichen Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
(also EU-weitem) Interesse sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebiete. In der Regel ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan, die ei-
nem FFH- oder Vogelschutzgebiet widerspricht, rechtlich nicht möglich. Bei der Aufstellung 
oder Änderung des Flächennutzungsplans ist die Verträglichkeit der dargestellten Grundnut-
zungen mit den Europäischen Schutzgebieten nachzuweisen.  
 
Die Schutzgebiete zielen auf die Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse. 
Hauptziel ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 
 
Für das Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) ist in erster Linie das Vogelschutzgebiet „Unterer 
Niederrhein“ von Bedeutung. In seiner Gesamtheit erstreckt sich dieses Feuchtgebiet beider-
seits des Rheines von der zu Duisburg / Dinslaken gehörenden Rheinaue Walsum im Süden 
bis zur Staatsgrenze der Niederlande im Norden. Es umfasst in Voerde (Ndrrh.) die überflutete 
Rheinaue sowie den westlichen und nördlichen Teil der Mommniederung. 
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Die EG-Vogelschutzrichtlinie bezweckt die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mit-
gliedsstaaten wildlebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979) 
Sie gilt für Vögel, ihre Eier, ihre Nester und Lebensräume.  
 
Das Feuchtgebiet „Unterer Niederrhein“ soll aufgrund seiner Bedeutung als einzigartige sowie 
historisch bedeutsame Auen- und Kulturlandschaft, als Lebensraum für bedrohte Tiere und 
Pflanzen sowie als Lebensstätte für Wat- und Wasservögel erhalten und geschützt werden. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzzwecke des Schutzgebiets konnte nicht festge-
stellt werden. 
 
Ein gemeldetes Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL,1992, Richtlinie 
92/43/EWG) befindet sich im Bereich des Rheinstroms. Diese Teilfläche des FFH-Gebiets 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ befindet sich auf Rheinberger 
Gebiet auf der gegenüberliegenden Rheinseite zwischen Mehrum und Walsum. Der Rhein soll 
durch die Unterschutzstellung als Durchzugsschiene für wandernde Fischarten – z.B. Lachs, 
Schnepel und Maifisch – und als Lebensraum für stationäre Arten – z.B. Groppen, Steinbeißer 
und Larven der Neunaugen- erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
 
Ein weiteres FFH-Gebiet liegt im Nordosten an der Stadtgrenze auf Hünxer Gebiet; es ist als 
Naturschutzgebiet „Kaninchenberge“ festgesetzt. 
 
Es liegt dem Plangebiet am nächsten. Zu ihm wird ein Abstand von ca. 600 m eingehalten. 
Schutzziel für das FFH-Gebiet „Kaninchenberge“ ist die Erhaltung und Optimierung von Sili-
katmagerrasen, Silbergrasfluren und des größten Heiderestes am rechten unteren Nieder-
rhein. Ziel ist die Entwicklung alter, bodensaurer Eichenwälder. Als Gefährdungen dieses Ge-
bietes sind u.a. die Eutrophierung genannt. Eine Düngung ist in diesem Zusammenhang ver-
boten. Durch die Rettungswache sind keine Luftverunreinigungen zu erwarten, die Auswirkun-
gen auf das Schutzgebiet haben könnten.  
 
Die Zunahme des Verkehrs wird so gering sein, dass die Auswirkungen auf die Luftqualität 
verschwindend gering sind.  
 
Folgen könnte der Einsatz des Martinshorns auf die Tiere im Schutzgebiet haben. Auf Grund 
der doch relativ großen Entfernung werden die Geräusche auf dem Gelände der Rettungswa-
che selbst jedoch dort kaum wahrzunehmen sein. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
das Martinshorn im weiteren Verlauf eines Rettungseinsatzes, etwa durch Fahrten auf dem 
Hammweg oder der B8, zu Beeinträchtigungen im Schutzgebiet führt. Bereits jetzt kann es 
diesbezüglich zu Störungen durch den Verkehr auf der B8 kommen, so dass der Raum im 
Hinblick auf Immissionen als vorgeschädigt zu gelten hat. 
 
Eine Barrierewirkung durch die neuen Baukörper in Bezug auf Flugrouten von Vögeln, die das 
FFH-Gebiet nutzen, ist nicht vollständig auszuschließen.  
 
Zudem könnte das Bauvorhaben ein Hindernis für das Queren von Damwild darstellen, dass 
vom FFH-Gebiet „Kaninchenberge“ nach Westen durch den landwirtschaftlichen Freiraum und 
umgekehrt zieht. Für diese Tiere ist jedoch eine Wanderung nach wie vor möglich, dadurch 
dass die Baukörper im Norden und im Süden umgangen werden können. 
 
Der an die Rettungswache angrenzende Freiraum ist so groß und das Plangebiet selbst ist so 
klein, dass die neue Bebauung keine erheblichen Auswirkungen auf den von in einem FFH-
Gebiet lebenden, den Freiraum in der Umgebung des Plangebiet mit nutzenden Tieren haben 
wird.  
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Insgesamt ist mit nennenswerten Auswirkungen auf die vorgenannten Schutzgebiete nicht zu 
rechnen. 

3.2.3 Regelungen zum Artenschutz sowie allg. u. sonst. Umweltschutzziele 

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) formuliert die grundlegenden Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. Demnach sind Natur und Landschaft im besiedelten 
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass 
 
1. die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

 
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
 
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
 
auf Dauer gesichert sind. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz regelt darüber hinaus den Schutz gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung der ökologi-
schen Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer Bedeutung sind. 
Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine Reihe von Verboten, die 
unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und beschreibt im Absatz 5 das Verhältnis zur 
Bauleitplanung.  
 
Demnach ist es verboten, die in § 7 BNatSchG definierten besonders geschützten und streng 
geschützten Arten 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 
Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass auch der 
Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch behandelt werden 
muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng geschützten Arten (näm-
lich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten jedoch die Verbote aus § 44 Ab-
satz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein-Westfalen vorkommen, werden sie im Land als "Planungs-
relevante Arten" bezeichnet. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung können von diesen Verboten Ausnahmen gemacht werden,  

 wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch genom-
menen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 
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 oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebensräume ge-
schaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Ausweichlebensräume vor 
Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Maßnahmen für die Um-
siedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen müssen. 

 
Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt die Ausnahme nur bei Unvermeidbarkeit. 
 
Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, bleibt die Verant-
wortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen Bebauungsplan nichts 
Anderes geregelt ist. Keine Ausnahmemöglichkeit eröffnet das Gesetz dagegen für die sog. 
Störungsverbote (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebliche Störungen in einer Reihe 
von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind. Im Rahmen der Bauleitplanung muss 
allerdings geprüft werden, ob solche Störungen bei Umsetzung der Planung überhaupt ver-
meidbar sind - anderenfalls wäre die Planung nicht umsetzbar und damit unzulässig -; weiter-
hin sollten Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein solcher Arten und über geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen in Form von Hinweisen in den Bebauungsplan 
Nr. 143 aufgenommen werden. 
 
Übergeordnetes Ziel der Wasserwirtschaft ist der integrierte Gewässerschutz, der den Schutz 
von Grundwasser, Oberflächenwasser und aquatischen Lebensgemeinschaften umfasst. Die 
Ziele der Wasserwirtschaft gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfassen somit nicht mehr 
nur die Erreichung einer guten Gewässerqualität, sondern fordern darüber hinaus eine ver-
stärkte Einbeziehung gewässerökologischer Fragestellungen. Bei einer ganzheitlichen Be-
trachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der angrenzenden Landöko-
systeme soll für alle Gewässer ein guter Zustand erreicht werden, der nur geringfügig vom 
natürlichen Zustand des jeweiligen Gewässertyps abweicht. 
 
Das Grundwasser ist gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) so zu bewirtschaften, dass ein 
guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Eine ausgewo-
gene Bilanz zwischen Grundwasserentnahme und natürlicher Grundwasserneubildung ist zu 
gewährleisten. Die signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentra-
tionen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sollen umgekehrt werden.  
 
Zur Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Ziele wurden Gebietseinheiten gebildet. Das Stadt-
gebiet von Voerde (Ndrrh.) liegt in der Flussgebietseinheit Rhein, in der Berichtseinheit Nie-
derrhein und dem Arbeitsgebiet Rheingraben-Nord. Für jede Flussgebietseinheit ist ein Be-
wirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm zu erstellen.  
 
Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) regelt durch bislang mehr als 30 Rechtsver-
ordnungen den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und beugt dem Entstehen solcher Einwirkungen vor u.a. durch die Vermeidung und Vermin-
derung schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirt-
schaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 
 
Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodenG) ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-
dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzu-
wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwir-
kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
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Weitere umweltrelevante Ziele sind im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf (GEP 99) sowie im sich in Aufstellung befindlichen Regionalplan Ruhr enthalten; 
sie legen in Anlehnung an § 14 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW auf der Grundlage 
des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und des Landesentwicklungsplans (LEP) NRW 
die regionalen Ziele der Raumordung und Landesplanung für die Entwicklung des Regierungs-
bezirks und alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Plangebiet fest. 
 
In der Regel werden diese Ziele auf den nachfolgenden Planungsebenen (Landschaftsplan, 
Flächennutzungsplan) konkretisiert; unmittelbare Bedeutung haben folgende Aussagen: 
 
- In den Freiraum- und Agrarbereichen soll die Nutzungsfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Flächen, insbesondere solche mit hoher Bodenqualität erhalten werden. 
 

- Wald ist zu schützen und zu vermehren. 
 
- In den regionalen Grünzügen, die weite Teile des Stadtgebiets überdecken, ist beschä-

digte Natur wiederherzustellen und der regionale Biotopverbund zu entwickeln. 
 
- Die Landschaft ist insbesondere entlang der Gewässerläufe erlebbar zu machen, soweit 

nicht Belange des Naturschutzes entgegenstehen. 
 
- Einengungen bzw. Verriegelungen klimaökologischer Ausgleichsräume (Ventilations-

schneisen, Luftaustauschgebiete) sollen verhindert werden. 

3.2.4 Zusammenfassung: Wesentliche Ziele für den Planbereich 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche Teil des Planbereiches als „Bereich für 
gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB)“ dargestellt. Südlich daran schließt sich „Allgemei-
ner Freiraum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar nördlich des Hammweges ist zudem „Regio-
naler Grünzug“ dargestellt. Der Hammweg selbst wird als Straße für den vorwiegend großräu-
migen Verkehr geführt. 
 
Der Regionalplan Ruhr liegt im Entwurf vor. Er ist noch nicht rechtskräftig. Er ist damit nicht 
bindend, sondern im Zuge der Abwägung bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berück-
sichtigen. Er stellt den gesamten Bereich nördlich des Hammweges bis zum südlichen Rand 
des Gewerbegebietes Grenzstraße als Freiraum- und Agrarbereich und Regionalen Grünzug 
dar. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Im Sü-
den verlaufen der als Hauptverkehrsstraße dargestellte Hammweg sowie eine Spange in Rich-
tung Nordwesten, die zwar dargestellt ist, aber nicht mehr verwirklicht werden wird, da sie zum 
einen nicht erforderlich ist, zum anderen auf Grund von vorhandenen Hindernissen nicht mehr 
realisiert werden kann. 
 
Das Plangebiet und angrenzende Bereiche liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
des Kreises Wesel, Teilbereich Dinslaken / Voerde. Er hat in seiner Entwicklungskarte die 
Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflä-
chenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft. Die Festsetzungskarte 
Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen Offenlandbereich“ 
für ortsgebundene Maßnahmen. 
 
Seltene Arten von Tieren und Pflanzen sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz zu schützen. 
Ihre Lebensräume sind zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
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Bei Einwirkungen auf den Boden sollen gemäß Bundesbodenschutzgesetz Beeinträchtigun-
gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 

 
Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der 
angrenzenden Landökosysteme soll für alle Gewässer ein guter Zustand erreicht werden, der 
nur geringfügig vom natürlichen Zustand des jeweiligen Gewässertyps abweicht. 

 
Es soll gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz zu einer Vermeidung und Verminderung 
schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft 
kommen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

 
Neben diesen, sich aus den gesetzlichen Vorschriften ergebenden Vorgaben sind folgende 
Zielsetzungen für den Planbereich zu nennen: 
 
Ziel ist die planungsrechtliche Umsetzung einer Rettungswache und einem Standort für den 
Katastrophenschutz in Voerde (Ndrrh.). Damit soll der Belang der gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung in besonderem Maß 
berücksichtigt werden. 
 
Insbesondere durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Ein-
griffsortes wird den Belangen von Natur und Landschaft, Ökologie und Klimaschutz Rechnung 
getragen. 
 
Fläche für die Landwirtschaft soll nur in so geringem Umfang wie notwendig umgenutzt wer-
den. 

3.3 Ermittlung d. Umweltzustandes, Beschr. u. Bewertung d. Umweltauswirkungen 

Die vorgesehene und im Abschnitt 3.1 beschriebene Planung bezieht sich auf ein Gebiet, das 
landwirtschaftlich geprägt ist. Die nächste Bebauung liegt jedoch mit dem Gewerbegebiet 
Grenzstraße von der Nordseite der geplanten „Fläche für den Gemeinbedarf“ ca. 130 m ent-
fernt, von der nordöstlich gelegenen Mischbebauung 100 m. 
 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen, die zur Beurteilung von Auswirkungen auf 
die Umweltschutzgüter erforderlich sind, dargestellt werden. 

3.3.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Artenschutz (§ 1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren sind in aller Regel an die Exis-
tenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken demgegenüber 
selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbedingungen durch die Be-
seitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dies gilt grundsätzlich auch für die soge-
nannten "planungsrelevanten Arten", die unter dem besonderen Schutz des Europäischen 
Rechts stehen. Das bedeutet, dass solche Arten grundsätzlich gefährdet werden, wenn ihre 
Lebensräume in Anspruch genommen werden und Ersatzlebensräume nicht vorhanden sind 
und auch nicht durch Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden können. 
 
Aus diesem Grund muss der Untersuchungsraum im Hinblick auf Belange des Artenschutzes 
so groß gewählt werden, dass Aussagen über die Existenz geeigneter Ausweichlebensräume 
gemacht werden können. Dabei ist der Betrachtungsraum hinsichtlich Vögel und größerer 
Säugetiere (Wild) naturgemäß eher großräumig, während bei Amphibien und Insekten nur die 
nähere Umgebung zu betrachten ist. 
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Das eigentliche Eingriffsgebiet, also der Bereich, auf dem „Fläche für den Gemeinbedarf“ fest-
gesetzt werden soll, wird derzeit als reine Ackerfläche intensiv landwirtschaftlich genutzt. Glei-
ches gilt für die nördlich davon festgesetzte Ausgleichsfläche auf den Flurstücken Gemarkung 
Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150. Auch die Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 
und Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120, auf denen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt wer-
den sollen, dienen als ackerbauliche Flächen. Gehölze sind auf diesen Flächen nicht vorhan-
den. Über die Ausgleichsflächen verlaufen insgesamt vier Erdgaspipelines mit ihren Schutz-
streifen. 
 
Unmittelbar östlich an das Eingriffsgebiet angrenzend verläuft ein aus Sträuchern bestehender 
Gehölzstreifen. Bäume sind dort nicht vorhanden. 
 
In der Umgebung des Plangebietes befindet sich landwirtschaftlich intensiv genutzter struktur-
armer Freiraum, der teilweise durch Gehölzstreifen unterbrochen und gegliedert wird. So ver-
läuft insbesondere westlich des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 in Nord-Süd-
Richtung ein Gehölzstreifen.  
 
Südlich des Plangebietes am Hammweg ist vereinzelte Einzelbebauung vorhanden, die sehr 
stark durch Bäume und Sträucher eingefasst sind. 
 
Wahrscheinlich ist, dass Wiesenvogelarten wie die Feldlerche oder der Kiebitz im Plangebiet 
und dessen Umgebung vorkommen. Eine Artenschutzprüfung ist auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanänderung jedoch nicht erforderlich. Sie wird stattdessen für den im Parallelver-
fahren aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ durch-
geführt. 
 

3.3.2 Schutzgut Landschaftsbild (§1 (6) Nr.5 und 7 a BauGB) 

Die landschaftlichen Raumeinheiten prägen die Landschaft. Die darin vorkommende Vegeta-
tion ist für das Landschaftsbild bestimmend. Von besonderer Bedeutung ist jedoch die geringe 
Reliefenergie, das heißt die Tatsache, dass das Gelände im Stadtgebiet ausgesprochen flach 
ist. Dies hat zur Folge, 
 
- dass bereits eine schwache Geländemorphologie als außerordentlich belebend und inte-

ressant wahrgenommen wird; 
 

- dass vertikale Vegetationselemente, also insbesondere Bäume, eine herausragende Be-
deutung bekommen und 

 
- dass Gebäude bzw. Anlagen, die höher als zwei Geschosse sind, bereits weiträumige 

Auswirkungen haben können. 
 
Das Gebiet und dessen Umgebung wird geprägt durch ackerbauliche Nutzung, unterbrochen 
von einzelnen Gehölzstreifen oder Bäumen. Auf sämtlichen Teilen des Plangebietes befindet 
sich nur landwirtschaftliche Nutzung ohne Bäume und Sträucher. Im Süden liegt vereinzelt 
Wohnbebauung, die stark durch Gehölze abgeschirmt wird, im Norden das Gewerbegebiet 
Grenzstraße, das aus ein- bis zweigeschossiger Bebauung besteht und im Süden zum Teil 
durch Gehölze bepflanzt ist, sowie die durch die Straße Kleiner Kiwitt erschlossene Wohnbe-
bauung nordöstlich des Plangebietes. Unmittelbar östlich des Plangebietes an der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche verläuft ein aus Sträuchern bestehender Gehölzstreifen.  
 
Die vorhandene Landschaft und ihr Landschaftsbild sind damit derzeit nicht von Bebauung 
unberührt. 
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Sie steht darüber hinaus nicht unter Landschafts- oder Naturschutz. Naturdenkmale sind nicht 
vorhanden. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel.  
 
Er hat in seiner Entwicklungskarte die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen. Die 
Festsetzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen 
Offenlandbereich“ für ortsgebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschaftsplan 
derzeit noch den o.g. planerischen Zielsetzungen. Die Berücksichtigung der Ziele des Land-
schaftsplanes im Einzelnen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 
„Rettungswache Voerde / Hammweg“. 
 
Ziel ist dabei eine Biotopvernetzung, wie als Zielsetzung des Landschaftsplanes für diesen 
Raum formuliert ist, indem die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen in Ost-West-Richtung ge-
legt ausgerichtet werden und so vorhandene Biotopstrukturen wie Gehölzstreifen miteinander 
vernetzen. Die Maßnahmen tragen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
bei. Der Landschaftsplan fordert gerade linienhafte Landschaftsstrukturen.  
 
Der Landschaftsplan fordert des Weiteren für den Raum die Verbesserung der Eingrünung 
von Ortsrändern, Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen und die Erhaltung und Entwick-
lung des kulturlandschaftlich geprägten Landschaftsbildes. Diese Zielsetzungen werden durch 
den parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
umgesetzt. 
 
Abschließend hat der Landschaftsplan für den Raum die Zielsetzung, eine weitere Zersiedlung 
der Landschaft und flächenhafte Eingriffe zu vermeiden. Dieses Ziel widerspricht den Zielen 
und Festsetzungen des Bebauungsplanes. Hier ist eine Abwägung zu treffen zwischen den 
städtebaulichen Zielsetzungen und denen des Landschaftsplanes. 
 
Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch nicht erforderlich, denn gemäß § 
20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei einer Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 143 widersprechende 
Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, sofern der Träger der 
Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flächennutzungsplanes 
nicht widersprochen hat. Ein entsprechender Widerspruch liegt nicht vor. 
 
Nähere Maßnahmen und diesbezügliche Regelungen in Form von Festsetzungen zur Land-
schaft werden auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 143 getroffen. 
 
Die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, würde das Landschaftsbild in seinem 
derzeitigen Zustand belassen. Es wäre damit auch zukünftig zwar von menschlichen Einflüs-
sen geprägt, bliebe jedoch von Baulichkeiten in stärkerem Umfang verschont. Da bei der Null-
variante die Planungsziele, die an die Bauleitplanung gestellt werden, nicht erreicht werden 
können, soll sie nicht weiterverfolgt werden. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) 
nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 ge-
macht. 
 
Wechselwirkungen geht das Umweltmedium insbesondere mit dem Aspekt der Erholung des 
Menschen in der Landschaft ein. So wird durch den Wegfall von Landschaftsraum auch die 
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Funktion der Erholung beeinträchtigt. Zum anderen ist der Landschaftsraum Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen. Seine Verkleinerung hat damit zugleich auch Folgen für die Lebensge-
meinschaften. 
 
Insgesamt kommt es zu einem Eingriff in die Landschaft und in das Landschaftsbild. Diese 
Eingriffe würden lediglich bei einem Verzicht auf die Planung nicht entstehen. Durch Maßnah-
men kann der Eingriff zum Teil gemindert oder teilweise ausgeglichen werden.  
 

3.3.3 Schutzgut Boden (§ 1 a (2) und § 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Böden stellen naturwissenschaftlich Naturkörper dar, die als vierdimensionale (Raum, der ei-
ner zeitlichen Entwicklung unterliegt) Ausschnitte aus der Erdkruste Ort einer Durchdringung 
von Gestein, Wasser, Luft und Lebewesen sind.  
 
Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt die folgenden Bodenfunktionen: 
 
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

 
- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläu-

fen, 
 
- Abbau-, Ausgleichs-, Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-
sers, 

 
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und 
 
- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort 

für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirtschaftliche und öf-
fentliche Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

 
Rechtlich wird der Schutz des Bodens in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und in § 1a Abs. 2 BauGB 
geregelt. Demnach ist er ein zu schützender Umweltbelang. Mit ihm soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden.  
 
Entsprechend den Kriterien des Bundesbodenschutzgesetzes dient der Boden im Plangebiet 
als Standort für die landwirtschaftliche Nutzung als Lebensgrundlage für den Menschen. Es 
handelt sich um landwirtschaftlich mittlerem wertvollem und nicht besonders wertvollem Bo-
den. Die Umsetzung des Planvorhabens auf weniger landwirtschaftlich geeignetem Boden ist 
jedoch nicht möglich, da derartige Alternativen nicht zur Verfügung stehen. 
 
Zugleich stellt er die Lebensgrundlage für Pflanzen und Tiere sowie Bodenorganismen dar. Im 
Hinblick auf die Pflanzen ist darzulegen, dass auf dem Boden des Plangebietes keine natürli-
che oder seminatürliche Vegetation vorkommt. Vielmehr handelt es sich ausschließlich um 
landwirtschaftliche Nutzpflanzen im Zuge der dortigen ackerbaulichen Nutzung.  
 
Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und 
Bestandteil des Nährstoffkreislaufes. Dabei ist zu erwähnen, dass durch den Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden bei der gegebenen landwirtschaftlichen Nutzung sich auch derartige Stoffe 
im Boden und damit im weiteren Verlauf im Grundwasser ansammeln können und der Boden 
nicht nur die natürlichen Nährstoffe aufnimmt.  
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Der Boden hat Filtereigenschaften für grobdisperse Stoffe, für Schwermetalle, für organische 
Schadstoffe, ein Rückhaltevermögen für nicht sorbierbare Stoffe, Puffereigenschaften gegen-
über Säuren und Stoffumwandlungseigenschaften für organische Schadstoffe. 
 
Der Boden im Plangebiet gehört nicht zu den seltenen Böden, er ist jedoch in den tieferen 
Schichten weitgehend naturbelassen. In der oberen Schicht ist er durch die landwirtschaftliche 
Nutzung verändert. 
 
Eine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung ist nicht zu erkennen.  
 
Im Hinblick auf die standortspezifischen Parameter ist anzuführen, dass es keine natürliche 
Vegetation auf der Fläche gibt, aber keine Hangneigung vorhanden ist, so dass eine Gefahr 
von Erosion des Bodens nicht gegeben ist, der Boden derzeit unversiegelt ist, sichtbare anth-
ropogene Eingriffe wie eine Melioration des Bodens nicht stattgefunden haben, die Fläche 
nicht in einem Überschwemmungsgebiet von Flüssen liegt, jedoch ein Teilbereich der Fläche 
bei extremem Starkregen überflutet werden könnte, die Fläche nicht Teil eines Landschafts-
schutz- oder Naturschutzgebietes ist und nicht in einer Wasserschutzzone liegt. Zudem han-
delt es nicht um eine Altlastenverdachtsfläche. 
 
Durch die Planung wird Boden beseitigt, versiegelt und verdichtet, was zu einem Verlust seiner 
Funktionen als Biotopfläche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie seinen Filterfunktionen 
für das Niederschlagswasser führt.  
 
Der dargestellte Eingriff in den Boden ist bei Verwirklichung der Baumaßnahme nicht zu ver-
meiden. Eine Kompensation des Eingriffs ist nur sehr bedingt möglich. So ist der Boden als 
Naturkörper in der Regel nur begrenzt wiederherstellbar und nur in Grenzen ausgleichbar.  
 
Eine Entsiegelung an anderer Stelle als Ausgleich für den Eingriff in den Boden wurde geprüft, 
ist aber nicht möglich. Lediglich die Entsiegelung kleinerer Flächen wie Fußwegen sind im 
Stadtgebiet möglich. Dies kann jedoch nur ein kleiner Beitrag zum Ausgleich des Eingriffs in 
den Boden sein, wie er durch das Planvorhaben ausgelöst wird. 
 
Im Rahmen der Abwägung muss der Eingriff in den Boden gegenüber den anderen höherge-
wichtigen Belangen zurückstehen. 
 
Grundsätzlich geht Boden aufgrund seiner Bedeutung für die Biotopentwicklung, die Boden-
tiere (Pflanzen/Tiere) als Schadstoffsenke und Grundwasserfilter Wechselwirkungen ein. Es 
bestehen Wechselwirkungen, insbesondere mit den Schutzgütern „Fläche“, „Wasser“ und 
„Klima“. Wo offener Boden durch Bebauung in Anspruch genommen wird, wird auch zugleich 
Fläche verbraucht. Dies gilt insbesondere, wenn Boden im baulichen Außenbereich umge-
wandelt wird. Die Versiegelung von Boden hat Folgen für den Wasserhaushalt, insbesondere 
denjenigen des Grundwassers. Die Versiegelung von Boden führt auch zu einer Veränderung 
des Mikroklimas. Die Versiegelung des Bodens durch die Planung führt zu einem Verlust der 
Funktionen, die aufgrund der fehlenden Vermehrbarkeit von Boden maximal abzumildern, aber 
nicht zu ersetzen sind. Durch die Ausgleichsmaßnahmen (MSPE-Flächen) sollen diese nega-
tiven Folgewirkungen des Eingriffs in den Boden auf andere Umweltschutzgüter ausgeglichen 
werden. 
 
Ein Verzicht auf die Planung (Nullvariante) würde die heutige Situation weitestgehend erhal-
ten, was den Bodenfunktionen zu Gute käme und einen Verzicht auf den Eingriff in den Boden 
bedeuten würde, der Zielsetzung der Bauleitplanung nach Schaffung einer Gemeinbedarfsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophenschutz“ jedoch entgegen-
stünde. 
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Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. 
Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Zielkonforme Planalternativen würden nur dann zu geringeren Auswirkungen führen, wenn 
bereits versiegelte oder bereits teilversiegelte, jedoch nicht mehr benötigte Flächen in An-
spruch genommen würden. Derartige Flächen stehen jedoch in Voerde (Ndrrh.) nicht oder nur 
in sehr geringem Umfang zur Verfügung. Die alternativen Flächen erfüllen nicht die Anforde-
rungen, die an das mögliche Baugrundstück gestellt werden. 
 
Altablagerungen werden im Kapitel 3.3.7.4 "Altlasten" betrachtet. 
 
Letztendlich verbleibt teilweise der Verlust von natürlichen Böden. Dies ist im Rahmen der 
Abwägung mit anderen Belangen nicht zu vermeiden. 

3.3.4 Schutzgut Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, § 1a Abs. 2 BauGB) 

Die Auswirkungen der Bauleitplanung führen im Allgemeinen zur Inanspruchnahme von Flä-
chen für städtebauliche Zwecke, insbesondere für die bauliche und sonstige Nutzung. Das 
Schutzgut „Fläche“ ist dabei als natürliche Ressource zu berücksichtigen und nachhaltig zu 
schützen. 
 
Die Auswirkungen auf die „Fläche“ sind in § 1 BauGB in Form eines Planungsgrundsatzes 
aufgeführt. Demnach sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die Belange der Fläche bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.  
 
Des Weiteren sind in § 1a BauGB in besonderem Maß Abwägungsdirektiven geregelt, die bei 
der Aufstellung eines Bauleitplanes umfassend berücksichtigt werden müssen.  
 
Darüber hinaus enthält § 1 Abs. 5 BNatSchG die Forderung, dass die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im Innenbereich 
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich hat. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-
liche Nutzungen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-
tung und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Es soll nach dem 
Willen des Gesetzgebers zukünftig zu einer Verringerung der Inanspruchnahme von Fläche 
durch bauliche Nutzungen kommen. Bodenversiegelung und damit Inanspruchnahme von Flä-
che soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. 
 
Die städtebauliche Entwicklung der Innenentwicklung hat planungsrechtlich einen besonderen 
Stellenwert. Dabei sollen zunächst Baulücken geschlossen sowie ein Flächenrecycling vorge-
nommen werden vor einer Entwicklung im Außenbereich. Im konkreten Fall muss eine Fläche 
im Außenbereich entwickelt werden, da entsprechende Flächen im Innenbereich nicht zur Ver-
fügung stehen, als nicht geeignet erscheinen bzw. für eine andere Nutzung genutzt werden 
sollen. Das Vorhaben entspricht damit nicht den Zielen einer Verringerung der Inanspruch-
nahme von Fläche im Außenbereich. Dies ist jedoch nicht zu vermeiden. Ausführlich wird auf 
diese Notwendigkeit in Kapitel 1.2 eingegangen. 
 
Die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, würde den Flächenverbrauch unter-
lassen. Da bei der Nullvariante die Planungsziele nicht erreicht werden können, soll sie nicht 
weiterverfolgt werden. 
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Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden 
bzw. derartige Flächen sind anderen Nutzungen vorbehalten. Detaillierte Angaben zu der Va-
riantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Grundsätzlich bestehen Wechselwirkungen insbesondere mit den Schutzgütern „Boden“, 
„Wasser“ und „Klima“. Wo freie Fläche durch Bebauung in Anspruch genommen wird, wird 
auch zugleich Boden verbraucht und in ihn eingegriffen. Dies gilt insbesondere, wenn relativ 
naturbelassene Fläche im baulichen Außenbereich umgewandelt wird. Die Versiegelung hat 
Folgen für den Wasserhaushalt, insbesondere denjenigen des Grundwassers. Die Versiege-
lung von Boden führt auch zu einer Veränderung des Mikroklimas. Auf die Folgen für die ge-
nannten betroffenen Schutzgüter wird in den entsprechenden kapiteln des Umweltberichtes 
eingegangen. 
 
Letztendlich verbleibt teilweise der Verlust von Fläche im Außenbereich. Dies ist im Rahmen 
der Abwägung mit anderen Belangen und stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen nicht zu 
vermeiden. 
 

3.3.5  Schutzgut Wasser (§ 1 (6) Nr. 7 a und g, 8 e, 12 BauGB) 

Wasser ist ein abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes. Es nimmt in verschiedenen For-
men am natürlichen Wasserhaushalt teil und erfüllt wesentliche Funktionen wie 
 

 Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, 

 Transportmedium für Nährstoffe oder 

 belebendes und gliederndes Landschaftselement. 
 

Neben diesen ökologischen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine wesentli-
che Existenzgrundlage für den Menschen, zum Beispiel zur Gewinnung von Trink- und Nutz-
wasser, für die Fischerei, für Erholungszwecke sowie als Vorfluter für die Entwässerung.  
 
Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilschutzgüter "Grundwasser" und "Oberflächenge-
wässer" unterteilen; Oberflächengewässer bestehen wiederum aus Fließgewässern und ste-
henden Gewässern. 
 
Die Grundwassersituation im Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) ist im Wesentlichen geprägt 
von der Existenz mächtiger, wasserdurchlässiger quartärer Bodenschichten, die mehr oder 
weniger vollständig wassergesättigt sind (Porengrundwasserleiter). Die regionale Hauptgrund-
wasserströmung folgt dem Rheinlauf; auf Grund des Gefälles von den Hängen der Mittelter-
rasse ist die Grundwasserströmung in Voerde (Ndrrh.) auf den Rhein bzw. teilweise auf die 
Lippe hin gerichtet. 
 
Die Grundwasserflurabstände betragen im Bereich der Auen- und Bruchlandschaften, also im 
Gebiet der Rheindörfer und der Ortsteile Voerde und Möllen, durchschnittlich 2-3 m, im Bereich 
der trockenen Niederterrasse, also in den Stadtteilen Spellen und Friedrichsfeld, im Durch-
schnitt 5-8 m.  
 
Der Grundwasserleiter wird durch Bergsenkungen des Steinkohlebergbaus beeinflusst. Die 
hierdurch erforderlichen flurabstandsregulierenden Maßnahmen müssen dauerhaft durchge-
führt werden; sie führen insbesondere in den (grundwasser-) stromauf gelegenen Gebieten zu 
deutlichen Vergrößerungen des Flurabstands. 
 
Wichtigstes Fließgewässer im Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) ist der Rhein. Für Natura 2000 
nimmt der Rhein mit seinen Nebengewässern eine herausragende Funktion als Verbundachse 
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mit einer Vielzahl von Kernflächen für verschiedenste wassergebundene Arten und Lebens-
raumtypen wahr. Hierbei stehen der Erhalt und die Wiederherstellung des Lebensraumspek-
trums naturnaher Fließgewässer und Auen im Vordergrund. Der Rhein ist auch verantwortlich 
für die fast im ganzen Stadtgebiet vorhandenen Hochwassergefahren.  
 
Im Planbereich werden Oberflächengewässer oder Einleitungen in Oberflächengewässer nicht 
verändert.  
 
Als Entwicklungsziel für den Raum des Plangebietes und dessen Umgebung formuliert der 
Landschaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel, dass die Gewässer als wertvolle na-
türliche Ressource zu erhalten und Gewässerverunreinigungen entgegenzuwirken sind. Als 
Gewässer hat dabei auch das Grundwasser zu gelten. Der Zielsetzung des Landschaftsplanes 
steht die Bauleitplanung insgesamt nicht entgegen. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb einer verbindlich festgelegten oder geplanten Wasserschutz-
zone. Eine Versickerung der im Plangebiet anfallenden Niederschlagswässer ist demnach 
auch rechtlich möglich, da insgesamt voraussichtlich nur unbelastetes oder schwach belaste-
tes Niederschlagswasser der Kategorie 1 und 2 anfallen werden und das ggf. schwach ver-
schmutzte Wasser der befahrbaren Flächen über die belebte Bodenzone über Versickerungs-
mulden versickert wird. 
 
Auf die Gefahren durch Hochwasser des Rheines oder auf die Gefahr von Überflutungen bei 
extremem Starkregen wird in Kapitel 3.3.7.5 ausführlich eingegangen. 
 
Ein Verzicht auf die Planung würde zu einer Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung im 
gesamten Plangebiet führen. Der Boden würde das Niederschlagswasser unverändert auf na-
türliche Weise aufnehmen. Die natürliche Reinigungskraft bliebe vollständig erhalten. Der Bo-
den könnte das Niederschlagswasser speichern und langsamer dem Grundwasser zuführen.  
 
Alternative Standorte, die weniger Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser hätten, sind ab-
gesehen von der Nullvariante nicht realisierbar. 
 
Wechselwirkungen weist das Schutzgut Wasser grundsätzlich durch seine Bedeutung für die 
Biotopentwicklung, für Trinkwasser, für die Erholung (Mensch) und den Wärmehaushalt der 
Luft (Luft/Klima) auf. Auf die Folgen für diese Schutzgüter wird in den entsprechenden Kapiteln 
des Umweltberichtes ausführlich eingegangen. 
 
Insgesamt hat die Planung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Diese Folgen 
können durch entsprechende Maßnahmen abgemildert, aber nicht vollständig ausgeglichen 
werden. Insgesamt sind damit die verbleibenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
mit den Zielsetzungen zur Verwirklichung der Rettungswache abzuwägen. 
 

3.3.6 Schutzgut Klima und Luft (§ 1 (5), (6) Nr. 7 a, e, g, h BauGB) 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, insbesondere den Klima-
schutz und die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung zu fördern. Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dabei ist demnach dieser Grundsatz in der Abwägung bei der Auf-
stellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen in besonderem Maß zu berücksichtigen und 
entsprechend in der Begründung darzustellen. Klimaschutz bedeutet dabei den Schutz des 
Klimas vor nachteiligen Veränderungen. 
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Das Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) ist aufgrund seiner baulichen Struktur verhältnismäßig 
gut durchlüftet und zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Klima aus. Es ist geprägt von mil-
den Wintern und verhältnismäßig kühlen Sommern. 
 
Die Sonnenscheindauer und die Niederschlagsintensität sind verhältnismäßig gering.  
 
Die überwiegenden Flächen liegen in der Wuchsklimastufe „ziemlich mild“. Die durchschnittli-
che Jahresmitteltemperatur entspricht 8,5 bis 9,0 °C. Die besiedelten Gebiete der Stadt Vo-
erde sowie der Ortsteile Spellen und Friedrichsfeld (überwiegend locker bebaute durchgrünte 
Wohngebiete) befinden sich mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,0 bis 9,5 ° C in der Wuchs-
klimastufe „mild“. Die geringfügigen Unterschiede in der Lufttemperatur zwischen unbebauter 
und bebauter Fläche werden sowohl durch die relativ geringe Verdichtung des Raumes als 
auch durch den sehr guten Luftmassen- und Temperaturaustausch bewirkt. 
 
Gewerbe- und Industrieflächen, insbesondere der Kraftwerksstandort, die Gewerbe -und In-
dustrieflächen im Ortsteil Friedrichsfeld und das Industriegebiet der Aluminiumhütte, bewirken 
aufgrund der starken Flächenversiegelung eine zusätzliche Aufheizung und aufgrund der Ge-
bäudestruktur eine Änderung der Windverhältnisse. Die Waldfläche zwischen dem Ortsteil 
Möllen und der Stadt Dinslaken filtert Luftschadstoffe. 
 
Nachts verursachen die Wasserflächen des Rheins, die sich tagsüber nur gering erwärmen 
und nachts nur geringfügig abkühlen, eine Erhöhung der Lufttemperatur. 
 
Die Hauptwindrichtung ist Südwest, untergeordnet auch Nordost. 
 
Auf der Klimakarte des geoportals.ruhr des Regionalverbandes Ruhr (https://klima.geopor-
tal.ruhr/) wird das Klimatop südlich des Gewerbegebietes Grenzstraße als Freilandklima, das 
Gewerbegebiet als Gewerbe-/Industrieklima eingestuft. Bei dem Raum zwischen dem Gewer-
begebiet und dem Hauptort Voerde handelt es sich sowohl um ein Kaltluftentstehungsgebiet 
als auch um eine Frischluftschneise in Ost-West-Richtung, die das Rheinvorland mit dem Na-
turschutzgebiet Kaninchenberge östlich der B8 verbindet. 
 
Die Planung hat sowohl Auswirkungen auf das Umweltschutzmedium „Klimaschutz“ als auch 
auf die Folgen des Klimawandels im Rahmen der Klimafolgenanpassung.  
 
Die Gemeinbedarfsfläche als der Teil der baulich genutzten Fläche des Gesamtplangebietes 
wird durch bauliche Anlagen, aber auch durch Flächen für Stellplätze und Zufahrten stark ver-
siegelt. Dies führt zu einer Erhöhung der Temperatur und damit zu einer Veränderung des 
Mikroklimas, da sich versiegelte Flächen schneller und stärker erwärmen als Ackerflächen, 
wie sie derzeit vorhanden sind.  
 
Auch trocknen versiegelte Flächen schneller aus als unversiegelte Bereiche, so dass es zu 
einer Verringerung der Luftfeuchtigkeit kommt. Ackerflächen geben das in ihnen gespeicherte 
Niederschlagswasser langsamer und gleichmäßiger ab als versiegelte Flächen.  
 
Durch die neue Bebauung der Rettungswache und das Zentrum für den Katastrophenschutz 
wird ein Hindernis geschaffen, dass den Kaltluftaustausch im Raum zwischen dem Gewerbe-
gebiet Grenzstraße und der Bebauung der Innenstadt von Voerde (Ndrrh.) stören könnte. In 
diesem Freiraum sind jedoch bereits schon jetzt Höfe, umgeben von hohen Bäumen, sowie in 
Nord-Süd-Richtung verlaufende Gehölzstreifen, wenn auch mit einer nur geringen Höhe, vor-
handen, die negativen Einfluss diesbezüglich haben können.  
 
Es handelt sich bei dem Raum zusätzlich um ein Kaltluftentstehungsgebiet. Der Freiraum ist 
allerdings so groß, dass diesbezüglich die Versiegelung der Fläche der Rettungswache kaum 
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ins Gewicht fallen wird. Zudem werden durch den parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 
143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ begleitende Maßnahmen zur Verringerung dieser 
Auswirkungen getroffen. 
 
Folgen des Klimawandels sind zum einen eine Zunahme extremer Starkregenereignisse, zum 
anderen ein Anstieg der durchschnittlichen Temperatur und extreme Hitzewellen. Diese Fol-
gen werden durch die Versiegelung von Flächen verstärkt.  
 
Maßnahmen im Hinblick auf den Klimaschutz im Detail und im Hinblick auf die Klimafolgenan-
passung werden auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 143 getroffen. 
 
Die festgesetzte Nutzung einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Rettungswa-
che / Katastrophenschutz lässt erhebliche Auswirkungen auf die Veränderung der Schadstoff-
belastung der Luft nicht erwarten, da diesbezügliche Emissionen nicht entstehen werden.  
 
In Bezug auf eine Variantenprüfung ist zum einen eine Nullvariante zu prüfen. Bei ihr gäbe es 
keine negativen Auswirkungen der Planung durch Versiegelung und durch die Entstehung ei-
nes Frischlufthindernisses. Die Folgen des Klimawandels wären zudem auf der Fläche weni-
ger spürbar. Demgegenüber würden die Ziele der Planung, einen Standort für die Rettungs-
wache und für den Katastrophenschutz zu entwickeln, nicht erreicht. Daher kommt sie nicht in 
Betracht.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
geringere Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“ hätte und den stadtentwicklungspolitischen 
Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhanden. Detaillierte Angaben 
zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Wechselwirkungen geht der Belang Klimaschutz mit den Belangen Tiere und Pflanzen ein, 
indem durch eine Veränderung des Mikroklimas auch zu einer Veränderung der Lebensge-
meinschaften kommen kann. Auch ist die Gefahr von Überschwemmungen und Überflutungen 
durch eine stärkere Versiegelung größer. Auf die Folgen für diese Umweltschutzgüter wird in 
den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes ausführlich eingegangen. 
 
Insgesamt hat das Planungsvorhaben negative Auswirkungen auf das Klima und Folgen im 
Hinblick auf die Klimafolgenanpassung. Diese Folgen für das Klima werden jedoch, zumindest 
zum Teil, durch entsprechende Maßnahmen, soweit es planungsrechtlich möglich ist, abge-
mildert. Vollständig lassen sich die Folgen für den Belang „Klima“ nicht kompensieren. Insoweit 
muss der Belang gegenüber den an die Planung gestellten Zielsetzungen zurückstehen und 
abgewogen werden. 
 

3.3.7 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die Situation des und die Auswirkungen auf den Menschen werden an dieser Stelle behandelt, 
weil die vorher genannten Schutzgüter auch die für die Lebensqualität der Menschen maßge-
bende Umwelt wesentlich bestimmen; die Einordnung in die Gliederung stellt selbstverständ-
lich keine Rangordnung der Schutzgüter dar. 
 
Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über bestimmte 
„Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärmimmissionen 
und Erschütterungen, indirekt über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische Auswirkun-
gen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwemmungsgefahren, über 
den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, was die Aspekte der Erholung 
in der Natur betrifft. Schließlich können durch die Umsetzung der Planung auch Nutzungen 
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beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die Bevölkerung bisher eine positive Bedeutung 
hatten. 
 

3.3.7.1 Lärm und Erschütterungen 
 
Das Plangebiet ist durch die Verkehrsbelastung von Grenzstraße und Hammweg lärmvorbe-
lastet. Auch entstehen zurzeit Lärmimmissionen durch das nördlich gelegene, benachbarte 
Gewerbegebiet Grenzstraße.  
 
An lärmempfindlichen Nutzungen ist nordöstlich des Plangebietes südöstlich des Gewerbege-
bietes Grenzstraße Wohnbebauung vorhanden sowie im Süden entlang des Hammweges eine 
Bebauung durch Einzelbebauung. Diese Nutzungen sind planungsrechtlich nicht durch einen 
Bebauungsplan geregelt und lärmtechnisch als Mischnutzungen zu bewerten. 
 
Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet Grenzstraße. Da es sich hier nicht um ein 
Wohngebiet handelt, ist es gleichfalls nicht als störempfindlich einzustufen. 
 
Die Rettungswache und das Zentrum für den Katastrophenschutz selbst ist nicht immissions-
empfindlich, von der Anlage geht jedoch Lärm in Form von zusätzlichen Fahrten durch Be-
dienstete, Besucher und LKW-Verkehr, etwa beim Anliefern und Abtransport von auf dem Ge-
lände zu lagernden Materialien, aus. Auch können durch den Einsatz des Martinshorns bei 
Einsatzfahrten der Rettungsfahrzeuge Lärmimmissionen entstehen. 
 
Erschütterungen sind lediglich im Zuge der Bauphase zu erwarten. 
 
Bei der Nullvariante fiele die Lärmzusatzbelastung durch die Rettungswache bzw. das Zent-
rum für den Katastrophenschutz weg. Es bliebe jedoch der vorhandene Lärm durch den Ver-
kehr auf dem Hammweg und auf der Grenzstraße sowie der Gewerbelärm durch das Gewer-
begebiet Grenzstraße sowie, vorübergehend, der Lärm durch die provisorische Rettungswa-
che im Gewerbegebiet Grenzstraße. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
geringere Auswirkungen im Hinblick auf Lärm und Erschütterungen hätte und den stadtent-
wicklungspolitischen Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhanden. 
Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 

3.3.7.2 Lufthygiene und Klima 
Die Vorbelastungssituation sowie die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Klima 
und Luft sind bereits in dem entsprechenden Kapitel 3.4.6 behandelt worden, wobei hinsicht-
lich der anzulegenden Vorsorgewerte neben den Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen auch 
diejenigen auf die menschliche Gesundheit betrachtet worden sind. Insoweit wird darauf ver-
wiesen. 
 

3.3.7.3 Elektromagnetische Felder 
Elektromagnetische Felder treten im Zusammenhang mit starken Strömen und hohen Span-
nungen (Hochspannungsfreileitungen) und bei Antennenanlagen auf. Im Stadtgebiet sind Sen-
destationen für den Mobilfunk an zahlreichen Stellen vorhanden. Für deren Zulassung ist ein 
gesondertes Verfahren erforderlich, das sicherstellt, dass nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnbevölkerung vermieden werden. Insofern ist eine Regelung im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht erforderlich. 
 
Obwohl schädigende Auswirkungen elektromagnetischer Felder bei Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen bisher nicht nachgewiesen sind, sollten Wohnungen im unmittelbaren Auswir-
kungsbereich aus Gründen der Vorsorge möglichst vermieden werden.  
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Nördlich des Plangebiets zum Gewerbegebiet Grenzstraße hin verläuft eine 220-kV-Höchst-
spannungsfreileitung. Zwischen der Leitung und dem nördlichsten Punkt der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen 250 m.  
 
In der Rettungswache bzw. dem Zentrum für Katastrophenschutz gehen zwar Angestellte ihrer 
Tätigkeit nach, sie ist jedoch nicht eine schützenswerte Nutzung wie z.B. Wohnen. Auf Grund 
dessen und des relativ großen Abstandes sind diesbezüglich nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Nutzungskonflikte zwischen der Anlage und der Höchstspannungsfreileitung zu erwar-
ten. 
 

3.3.7.4. Altlasten 

In der Digitalen Bodenbelastungskarte des Kreises Wesel ist für das Plangebiet kein Altlasten-
verdacht eingetragen.  

In der Bodenbelastungskarte BBK sind geringe Belastungen des Bodens mit Arsen, eine leicht 
erhöhte Belastung mit Benzo-a-Pyren, eine geringe Belastung mit Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, PCB6, Zink und Quecksilber sowie eine erhöhte Belastung mit Thallium im 
Plangebiet vorhanden. Die Werte liegen jedoch nicht über den Vorsorgewerten. Die Bodenbe-
lastung hält sich zudem in dem für die Umgebung üblichen Rahmen und steht einer baulichen 
Nutzung der Fläche nicht entgegen. 

 

3.3.7.5   Schutzgut Hochwasserschutz und –vorsorge (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, der die Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes in 
der Bauleitplanung regelt, ist eine eigenständige bodenrechtliche Regelung. Sie beinhaltet, bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Hochwasserschutzes nach den allgemei-
nen Grundsätzen zu berücksichtigen. 
 
Gewässer mit einem Hochwasserrisiko für Voerde (Ndrrh.) sind die Emscher, der Lohberger 
Entwässerungsgraben, der Rhein und der Rotbach.  
 
Förmliche Überschwemmungsgebiete sind durch Rechtsverordnung festgelegte Gebiete, zwi-
schen oberirdischen Gewässern und Deichen und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser über-
schwemmt oder durchflossen oder die für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung bean-
sprucht werden.  
 
Für die als Risiko eingestuften Abschnitte des Rheins wurden durch die Bezirksregierung Düs-
seldorf gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Hochwassergefahrenkarten und Hoch-
wasserrisikokarten erstellt (www.flussgebiete.nrw.de; www.uvo.nrw.de). Die Hochwasserrisi-
kokarten zeigen für Szenarien für Extremereignisse, für Hochwasser mit mittlerer Wahrschein-
lichkeit (statistisch alle 100 Jahre) und Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit Hochwas-
serszenarien auf, wo Einwohner oder Schutzgebiete betroffen wären, wo Kulturobjekte gefähr-
det wären und wo Gefahrenquellen für Industrieanlagen vorliegen. 
 
Ein Teil des Rheinvorlandes liegt demnach in Flächen, die bis zu einem gewissen Hochwas-
serstand durch Deiche und andere Anlagen geschützt sind.  
 
Ggf. reichen bei seltenen Extremhochwassern diese Schutzanlagen nicht aus. Dabei sind un-
ter einem Extremhochwasser solche Szenarien zu verstehen, die beispielsweise ein Versagen 
von Hochwasserschutzeinrichtungen oder eine ungünstige Kombination seltener Hochwasse-
rereignisse und Abflussbeeinträchtigungen baulicher und sonstiger Art wie beispielsweise 
Bauwerksversagen darstellen. 
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Bei allen Szenarien sind Wasserschutzgebiete, Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete betrof-
fen. 
 
Das Plangebiet liegt jedoch nicht in einem Bereich, der bei einem Extremhochwasser des 
Rheins oder bei einem Bruch der Deiche überflutet werden könnte (HQ extrem). Besondere 
Maßnahmen zum Hochwasserschutz diesbezüglich sind nicht erforderlich. 
 
Neben der Gefahr von Überflutungen durch Flüsse und deren Hochwasser spielt eine Gefahr 
von Überflutungen durch Starkregen eine Rolle. So wird bei einem extremem Starkregen (90 
Liter / qm) der südliche Teil des Plangebietes überflutet. Jedoch bereits bei einem Regen von 
48 Liter je qm kommt es zu einer Aufstauung des Niederschlagswassers im südlichen Bereich. 
Hier ist entweder das Gelände aufzuschütten oder es sind bauliche Maßnahmen zum Schutz 
gegen Hochwasser an den Gebäuden erforderlich. 
 
Hinweise dazu werden in den parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswa-
che Voerde / Hammweg“ aufgenommen. 
 
In Bezug auf eine Variantenprüfung ist zum einen eine Nullvariante zu prüfen. Bei ihr wären 
negative Auswirkungen von Starkregenhochwasser nicht erwarten und entsprechend auch 
keine Maßnahmen hiergegen erforderlich. Demgegenüber würden die Ziele der Planung, ei-
nen Standort für die Rettungswache und für den Katastrophenschutz zu entwickeln, nicht er-
reicht. Daher kommt sie nicht in Betracht.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
einen geeigneteren Standort im Hinblick auf den Starkregenschutz darstellen und den stadt-
entwicklungspolitischen Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhan-
den. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Wechselwirkungen zwischen der Gefahr von Starkregen und den damit möglicherweise gege-
benen Überschwemmungen bestehen insbesondere zum Grundwasserschutz. Da jedoch 
wassergefährdende oder gefährliche Stoffe auf dem Gelände nicht gelagert werden sollen, 
kann eine diesbezügliche Gefährdung ggf. durch Fahrzeuge ausgehen, die im Außenbereich 
abgestellt werden. Hier sind vor einem angekündigten Starkregen entsprechende Vorkehrun-
gen zu treffen. 
 

3.3.7.6 Erholung 
 
Die Landschaft als Teil der natürlichen Umwelt dient dem Menschen als Erholungsraum. Dabei 
umfasst der Begriff Erholung aus räumlicher Sicht unterschiedliche Bereiche: für die tägliche 
"Feierabenderholung" ist das unmittelbare Wohnumfeld mit den ohne großen Aufwand fußläu-
fig erreichbaren Bereichen von Bedeutung. Größere Spaziergänge oder Fahrradausflüge er-
schließen weitere Räume am Wochenende. Besonders attraktive Gebiete wie z.B. die Momm-
niederung, der Wohnungswald oder angrenzend auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe die 
Auskiesungsseen am Tenderingsweg oder die Kaninchenberge sind dagegen Ziel auch vieler 
Menschen aus anderen Gemeinden; sie haben eine regionale Bedeutung.  
 
Das Plangebiet und dessen weitere Umgebung sind derzeit landwirtschaftlich geprägt. Es ist 
Teil eines großen Regionalen Grünzuges zwischen dem Gewerbegebiet Grenzstraße und dem 
Ortsteil Voerde. Entsprechende Inhalte enthält der Gebietsentwicklungsplan (GEP 99). Ver-
einzelt ist Einzelbebauung (vor allem entlang des Hammweges) vorhanden, die durch Gehölze 
sehr stark eingefasst ist. Prägend für das Landschaftsbild sind des Weiteren Gehölzstreifen 
mittlerer Höhe sowie Einzelbäume. 
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Der Landschaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel hat als Entwicklungsziel für den 
Entwicklungsraum A2 im Hinblick auf die Erholung zusätzlichen folgenden Inhalt: 
 
- „Wegen seiner herausragenden Bedeutung für den Pferdesport, die Pferdehaltung und die 

Reiterholung sind die Nutzungen im Raum Holthausen so zu lenken, dass bereits beste-
hende Konflikte gemindert und vorgenannte Nutzungen gefördert werden. Das Reitwege-
netz ist entsprechend auszubauen und an das überregionale Reitwegenetz anzubinden.“  

 
Durch die Lärmemissionen, die von der zukünftigen „Fläche für den Gemeinbedarf“ ausgehen 
können, kann auch die Pferdehaltung, der Pferdesport und die Reiterholung negativ betroffen 
sein. Dies gilt insbesondere bei Fahrten der Rettungsfahrzeuge mit Martinshorn und der Re-
aktion der Pferde im Einzelfall hierauf. Der Raum ist jedoch diesbezüglich bereits jetzt durch 
den Standort der Rettungswache als Provisorium im Gewerbegebiet Grenzstraße lärmvorbe-
lastet. Dabei ist zudem eine Abwägung zu treffen zwischen den Zielsetzungen, die sich aus 
der Bauleitplanung ergeben und den Belangen des Pferdesports und der Pferdehaltung. Dabei 
werden die städtebaulichen Belange höher gewichtig. Die Belange von Pferdehaltung und 
Pferdesport müssen demgegenüber zurückstehen.  
 
Das Plangebiet selbst besteht ausschließlich aus landwirtschaftlicher Fläche in Form von 
Ackerland. Gehölze sind dort nicht vorhanden. Entlang der Ostgrenze des Gebietes der Ge-
meinbedarfsfläche ist außerhalb des eigentlichen Planbereiches ein Gehölzstreifen vorhan-
den, der nur aus Sträuchern besteht, ohne dass er Bäume enthalten würde. 
 
Der Raum, das heißt das Plangebiet und dessen größere Umgebung, ist bedeutsam für die 
Naherholung, insbesondere für Berufstätige aus dem nahegelegenen Gewerbegebiet Grenz-
straße sowie für Anwohner aus dem Hauptort Voerde. Er ist über straßenbegleitende Fuß- und 
Radwege erlebbar und erschlossen.  
 
Das Plangebiet selbst spielt jedoch nur indirekt wahrnehmungstechnisch eine Rolle. Ein Be-
treten der Fläche für die Naherholung ist auf Grund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht 
möglich. 
 
Belastet ist der Raum zum einen durch den Verkehr auf der Grenzstraße und dem Hammweg. 
Insbesondere der hiervon ausgehende Lärm führt zu einer Beeinträchtigung der Erholungs-
qualität.  
 
Des Weiteren wird der Bereich durch das Gewerbegebiet Grenzstraße beeinträchtigt. So stört 
zum einen dessen Bebauung das Landschaftsbild, zum anderen kommt es auch von hier zu 
einer Belastung durch Lärm und weiteren Immissionen. 
 
Zudem verläuft südlich des Gewerbegebietes Grenzstraße eine Höchstspannungsfreileitung 
durch den Landschaftsraum, in einer Entfernung von ca. 250 m zur Nordgrenze der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche. Auch durch diese Leitung ist bereits derzeit das Landschaftsbild gestört. 
 
Durch die Planung kommt es zu einem Wegfall von landwirtschaftlicher Fläche und damit von 
erlebbarem Erholungsraum. Der Landschaftsraum wird verkleinert. Dies erscheint jedoch ver-
tretbar, da der Freiraum in der Umgebung des Gebietes sehr groß und Teil des Regionalen 
Grünzuges ist, der vom Naturschutzgebiet Kaninchenberge im Osten bis zum Rheinvorland 
im Westen reicht. 
 
Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung des 
Freiraumes als weitgehend unberührte Landschaft, auch wenn der Raum insbesondere durch 
die Bebauung des Gewerbegebietes Grenzstraße und die Höchstspannungsfreileitung bereits 
heute nicht mehr unberührt ist.  
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Die Zunahme des Verkehrs auf Grenzstraße und Hammweg durch die Rettungswache sowie 
im Einzelfall Einsatzfahrten mit Martinshorn führen zu einer Verringerung der Qualität des Rau-
mes für die Erholung. Dies ist bei Verwirklichung der Maßnahme unvermeidbar.  
 
An Varianten kommt zum einen die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, in 
Betracht. Sie wäre zum einen im Hinblick auf die Erhaltung des Landschaftsraumes als auch 
im Hinblick auf die des Landschaftsbildes günstiger anzusehen als die, die durch die Bauleit-
planung umgesetzt werden soll. Da bei einem Verzicht auf die Planung die an sie gestellten 
Planungsziele nicht erreicht werden, scheidet sie aus. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
stadtentwicklungsplanerisch gewünscht und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, 
ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden 
in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Wechselwirkungen des Aspektes der Erholung bestehen mit den Aspekten des Landschafts-
bildes, des Lärms und des Flächenverbrauchs. So wirkt sich die Veränderung des Land-
schaftsbildes negativ auf die Erholungsqualität des Raumes aus. Gleiches geschieht durch 
den Flächenverbrauch durch die Neubebauung. Auch der Lärm führt zu einer Verringerung 
des Erholungswertes 
 
Insgesamt kommt es zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch den Wegfall von 
Freiraum und damit von Erholungsraum.  
 

3.3.7.7 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Auswirkungen auf die Belange von Mensch und Umwelt, die auf Grund der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sein 
könnten, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bei der Planung zu berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob das Störfallrecht des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) anzuwenden 
ist. 
 
Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen, liegen in Voerde (Ndrrh.) im Wesentlichen im 
Norden im Bereich des Hafens und in dessen Umgebung, an einzelnen Standorten im Rhein-
vorland sowie im Süden in der Umgebung des ehemaligen Kraftwerksstandortes der STEAG. 
Weitere Betriebe befinden sich in Hünxe, Wesel und Dinslaken in der Nähe zur Stadtgrenze 
von Voerde (Ndrrh.). 
 
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen oder von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-III-Richtlinie hervorgerufenen 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so-
wie auf sonstige schutzwürdige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete oder unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes wertvolle o-
der besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich 
vermeiden werden. Diese Abwägungsdirektive ist bei der Bauleitplanung umfassend in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Von der Störfall-Kommission beim Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurden „Empfehlungen für Abstände zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG) herausgegeben (www.kas.bmu.de). Darin 
enthalten sind Abstandsempfehlungen. 
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Die vorgeschriebenen Abstände zwischen den nächstgelegenen Störfallanlagen und dem 
Plangebiet werden eingehalten. Theoretisch könnten sich auf Grund der planungsrechtlichen 
Vorschriften Störfallbetriebe im Gewerbegebiet Grenzstraße ansiedeln. Da das Gebiet jedoch 
zu wesentlichen Teilen bereits bebaut ist, ist kaum davon auszugehen. In einem solchen Fall 
würde die Stadt Voerde (Ndrrh.) zukünftig wohl auch planungsrechtlich aktiv werden, indem 
das Planrecht geändert würde.  
 
Es kann jedoch im Gewerbegebiet Grenzstraße zu Unfällen kommen, die etwa durch Rauch-
entwicklung oder Bränden Auswirkungen auf das Plangebiet haben können. Dies lässt sich 
nicht vermeiden. 
 
Auf dem Gelände der Rettungswache bzw. des Zentrums für Katastrophenschutz werden zu-
künftig keine gefährlichen Stoffe gelagert, so dass von Unfällen hierdurch nicht auszugehen 
ist. 
 
Darüber hinaus ist mit Erdrutschen, da sich Voerde (Ndrrh.) in flachem Gelände befindet oder 
mit Erdbeben, da es sich nicht um ein Erdbebengebiet handelt, nicht zu rechnen. 
 
Die Rettungswache selbst hat nicht einen so hohen Schutzgrad wie etwa das Wohnen.  
 
Wechselwirkungen mit anderen Umweltschutzgütern ergeben sich mit dem Belang der Erho-
lung, Tieren und Pflanzen sowie des Artenschutzes. So hätten Unfälle Auswirkungen auf die 
Erholungsqualität, etwa im Hinblick auf Schadstoffniederschlag oder Ruß. Auch hätten dies-
bezügliche Folgen ggf. Konsequenzen für die Tier- und Pflanzenwelt und den Artenschutz, 
dadurch dass ihr Lebensraum durch Schadstoffniederschlag beeinträchtigt würde. 
 
Insgesamt ist im Hinblick auf den Katastrophenschutz die Planung weitgehend unbedenklich. 
Folgen bei Unfällen, etwa durch Brände auf dem Gelände der Anlage selbst oder im Gewer-
begebiet Grenzstraße, sind jedoch naturgemäß nicht vollständig auszuschließen. 
 

3.3.8 Schutzgut „Kulturelles Erbe“ und sonstige Sachgüter 
 
Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente prägen als Bestandteile des 
landschaftlichen, kulturellen Erbes in ihrer Gesamtheit den Landschaftsraum. Ihre wertgeben-
den Merkmale (Elemente, Strukturen) unterliegen nicht zwangsläufig einem spezifischen 
Schutzstatus, so dass die Auswirkungen eines Planvorhabens auf die historischen Kulturland-
schaften insgesamt und auf ihre wertgebenden Merkmale ermittelt werden müssen.  
 
Verschiedene Gesetze schützen das Schutzgut. So müssen gemäß Baugesetzbuch die Be-
lange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der der erhaltenswerten 
Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeu-
tung und die Belange der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Berücksichtigung fin-
den. Das Bundesnaturschutzgesetz fordert die Bewahrung historisch gewachsener Kulturland-
schaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersiedelung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu schützen. Aus dem Landesdenkmalschutzgesetz ergibt 
sich, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-
schen, bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Zudem enthalten das Raumordnungsge-
setz, das Bundesbodenschutzgesetz, das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Bundesfern-
straßengesetz, das Wasserhaushaltsgesetz, das Bundesberggesetz und das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung Regelungen zum kulturellen Erbe. 
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Kulturelles Erbe im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind dabei Zeugnisse menschlichen 
Handelns ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Men-
schen bedeutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der 
Kulturlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen. 
 
Der hiesige Raum gilt - wegen der Nähe zum Fluss und wegen der ertragreichen Böden des 
Schwemmlandes - schon seit vorgeschichtlicher Zeit als guter Siedlungsraum. Auf der ande-
ren Seite sind Siedlungen im Flachland Raubzügen und kriegerischen Ereignissen viel stärker 
ausgeliefert als Orte im Mittelgebirgsraum (bis in heutige Zeit z.B. beim Übergang der Alliierten 
über den Rhein bei Mehrum am Ende des Zweiten Weltkriegs). Hinzu kommt die Bedrohung 
durch das Hochwasser des Flusses. Im Ergebnis gibt es zahlreiche archäologische Fundstel-
len, aber wenig historische Bausubstanz. Das bedeutet aber auch, dass verbliebene histori-
sche Gebäude einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 
 
Die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Entwicklung im Auenbereich des Rheins haben 
daneben zu spezifischen Formen der Kulturlandschaft geführt, die in der von Hecken durch-
zogenen und mit Kopfbäumen bestandenen Mommniederung einen fast einzigartigen Aus-
druck gefunden haben. 
 
Unter dem Begriff „Kulturelles Erbe“ sind zusammengefasst: 
 
- schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, 
- historische Kulturlandschaften und 
- Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart. 

 
Weitere Objekte, die geschichtlich bedeutsam oder prägend für das Ortsbild sind, eine Bedeu-
tung für andere Schutzgüter haben (wie z.B. Ruinen als Lebensraum für bestimmte Tiere) oder 
bei deren Beeinträchtigung nachteilige Auswirkungen auf andere Schutzgüter zu erwarten 
sind, zählen zu den „sonstigen Sachgütern“. 
 
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die keine Kultur- oder Baudenk-
mäler aufweist. Auch vorhandene historische Gebäude und sonstige Bauwerke sind durch die 
Planung weder im Plangebiet noch in dessen Umgebung betroffen. 
 
Archäologische Untersuchungen zur Untersuchung der Fläche auf Bodendenkmäler wurden 
vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, 
nicht eingefordert.  
 
Insgesamt hat die Planung lediglich Auswirkungen auf die Veränderung der Kulturlandschaft 
und auf das Sachgut „Landwirtschaftliche Fläche“ mit der Möglichkeit der Produktion von Nah-
rungsmitteln. Lediglich die Nullvariante würde diese Folgen vermeiden. Sie ist jedoch nicht 
zielkonform und scheidet daher aus.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
stadtentwicklungsplanerisch gewünscht ist und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut 
hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung 
wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Insgesamt sind die vorgenannten Auswirkungen nicht zu vermeiden und müssen in die Abwä-
gung mit anderen Belangen eingestellt werden. 

3.3.9 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern sind, soweit sie im gegebenen Fall Be-
deutung haben, bereits bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter untersucht worden. In 
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bestimmten Fällen, insbesondere bei großen und alten, wenig anthropogen beeinflussten Bi-
otopkomplexen kann jedoch die wechselseitige Abhängigkeit ein solches Maß an Komplexität 
annehmen, dass die Folgen eines Eingriffs nicht ohne weiteres im Vorhinein erkannt und rich-
tig bewertet werden können. Mit Relevanz für das Stadtgebiet handelt es sich um folgende 
Biotopkomplexe: 
 
- Auenkomplexe sowie naturnahe Bach- und Flusstäler, 

 
- Binnendünenkomplexe, 
 
- Naturnahe Wälder. 

 
Die einzelnen Wechselwirkungen wurden bereits bei der Betrachtung der einzelnen Umwelt-
schutzgüter mit untersucht. Eine weitere Darstellung ist hier nicht erforderlich. 
 

3.3.10 Zusammenfassende Bewertung 

Es geht durch die Maßnahme Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten verloren. Dies ist nicht 
zu vermeiden und soll durch die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen abgemildert werden. 
 
Das Landschaftsbild wird durch die Errichtung neuer Gebäude beeinträchtigt, auch wenn der 
Raum durch das vorhandene Gewerbegebiet Grenzstraße diesbezüglich vorgeprägt und ge-
schädigt ist.  
 
Durch die Planung wird Boden beseitigt, versiegelt und verdichtet, was zu einem Verlust seiner 
Funktionen als Biotopfläche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie seinen Filterfunktionen 
für das Niederschlagswasser führt. Der dargestellte Eingriff in den Boden ist bei Verwirklichung 
der Baumaßnahme nicht zu vermeiden. Eine Kompensation des Eingriffs ist nur sehr bedingt 
möglich. So ist der Boden als Naturkörper in der Regel nur begrenzt wiederherstellbar und nur 
in Grenzen ausgleichbar.  
 
Durch das Planvorhaben geht unwiederbringlich Fläche insgesamt und für die Landwirtschaft 
(Ackerbau, Grünlandbewirtschaftung) geeigneter Boden verloren. Dies ist bei Verwirklichung 
der Planung unvermeidbar. Eine Variantenprüfung hat ergeben, dass keine geeignete Variante 
zur Verfügung steht. 
 
Es wird in den Wasserhaushalt eingegriffen, wobei dies durch die Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers zu wesentlichen Teilen ausgleichbar ist. Überschwemmungsge-
fahren durch Flusssysteme sind nicht vorhanden. Durch Starkregen können einige Teile des 
Plangebietes überflutet werden. Das Plangebiet liegt nicht in einer Wasserschutzzone. Insge-
samt hat die Planung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Diese Folgen können 
durch entsprechende Maßnahmen abgemildert, aber nicht vollständig ausgeglichen werden. 
Insgesamt sind damit die verbleibenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgut mit den 
Zielsetzungen zur Verwirklichung der Rettungswache abzuwägen. 
 
Durch die Versiegelung von Flächen kommt es zu einer Veränderung des Kleinklimas wie etwa 
der Erhöhung der Temperatur im engeren Bereich des Plangebietes. Diese negativen Folgen 
sind nicht zu vermeiden. Sie können durch Begrünungsmaßnahmen zum Teil reduziert wer-
den. Insgesamt sind die negativen Folgen für das Klima mit den anderen Belangen und den 
Zielsetzungen, die an die Planung gestellt werden, abzuwägen. 
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Durch die Ansiedlung der Rettungswache kommt es zu einem Anstieg der Lärmimmissionen 
durch zusätzliche Fahrzeugbewegungen und den Einsatz des Martinshorns bei Einsatzfahr-
ten. Besonders schutzwürdige Nutzungen wie Allgemeine oder Reine Wohngebiete sind in der 
Umgebung jedoch nicht vorhanden. 
 
Insgesamt kommt es zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch den Wegfall von 
Freiraum und damit von Erholungsraum. Durch geeignete Maßnahmen soll der Eingriff auf das 
Landschaftsbild und damit auf die Qualität des verbleibenden Erholungsraums aufgefangen 
werden. 
 
Störfallbetriebe sind in der Umgebung des Gebietes nicht vorhanden. Insgesamt ist im Hinblick 
auf den Katastrophenschutz die Planung weitgehend unbedenklich. Folgen bei Unfällen, etwa 
durch Brände auf dem Gelände der Anlage selbst oder im Gewerbegebiet Grenzstraße, sind 
jedoch naturgemäß nicht vollständig auszuschließen. 
 
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter ergeben sich dadurch, dass 
Kulturlandschaft verändert wird und landwirtschaftliche Fläche in Bauland umgewandelt wird. 
Dies ist nicht zu vermeiden. Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die 
keine Kultur- oder Baudenkmäler aufweist. Auch vorhandene historische Gebäude und sons-
tige Bauwerke sind durch die Planung weder im Plangebiet noch in dessen Umgebung betrof-
fen. Die Planung hat lediglich Auswirkungen auf die Veränderung der Kulturlandschaft und auf 
das Sachgut „Landwirtschaftliche Fläche“ mit der Möglichkeit der Produktion von Nahrungs-
mitteln. Insgesamt sind die vorgenannten Auswirkungen nicht zu vermeiden und müssen in 
die Abwägung mit anderen Belangen eingestellt werden. 
 
Insgesamt ergeben sich negative Auswirkungen auf die Umweltschutzbelange. Dies ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Sie sind bei der Umsetzung der Planung unvermeidbar. Durch 
bestimmte Maßnahmen, die zum größten Teil im Bebauungsplan festgesetzt werden, können 
diese negativen Folgen zum Teil ausgeglichen und abgemildert werden. Die verbleibenden, 
nicht ausgleichbaren Auswirkungen sind mit den Vorteilen der geplanten Bauleitplanung ab-
zuwägen. 

3.4 Kompensation (ökologischer Ausgleich) 

 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind gemäß § 
1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich hat demnach durch 
geeignete Darstellungen als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich zu erfolgen. Soweit 
dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung 
sowie denen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstel-
lungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. 
 
Die beabsichtigte Planung verursacht Eingriffe in das gegebene ökologische Potenzial. Soweit 
im Einzelfall Eingriffe in Natur und Landschaft nicht vermieden werden können, sind Kompen-
sationsmaßnahmen vorgesehen, die die Beeinträchtigungen in ihrer Wirkung weitgehend aus-
gleichen sollen, denn gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist der 
Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-
zen (Ersatzmaßnahmen). Gemäß § 18 Abs. 1 BauGB ist, wenn auf Grund der Aufstellung von 
Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
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Die Stadt Voerde (Ndrrh.) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem attraktiven Wohnstand-
ort in der Ballungsrandzone entwickelt. Ausschlaggebend dafür war neben den günstigen Ver-
kehrsverbindungen zum Ballungskern die hohe Wohnqualität, die entscheidend von der Erleb-
barkeit des vorhandenen Naturraums geprägt wird. Zur Aufrechterhaltung dieses positiven 
Standortfaktors ist die Stadt daher über die allgemeinen Ziele des Umweltschutzes hinaus an 
einer Erhaltung und Entwicklung des ökologischen Potentials interessiert. Daher sollen Ein-
griffe in Natur und Landschaft möglichst vollständig ausgeglichen werden, soweit nicht unab-
weisbare höherwertige Belange entgegenstehen.  
 
Grundlage dafür ist zunächst eine Bilanz, bei der das ökologische Potenzial vor Realisierung 
der Planung und nach ihrer Verwirklichung gegenübergestellt wird. Diese Bilanz soll zumindest 
ausgeglichen sein. Die Ermittlung des Potenzials erfolgt dabei auf Grundlage eines auf die 
örtlichen Verhältnisse, d.h. auf die im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen und die üblichen 
Planungsfälle zugeschnittenen Berechnungsverfahrens. 
 
Leitlinie für die Erarbeitung des Ausgleichskonzepts war weiterhin der Anspruch, eine ”funkti-
onale und räumliche Kompensation” vorzunehmen in dem Sinne, dass der tatsächlichen Be-
einträchtigung möglichst orts- also eingriffsnah und der gestörten Funktion entsprechend aus-
gleichende Maßnahmen gegenübergestellt werden.  
 
Durch die geplante Bebauung auf der zukünftigen „Fläche für den Gemeinbedarf“ kommt es 
zu einem Eingriff in Boden, Natur und Landschaft. Landwirtschaftliche Fläche wird in Bauland 
umgewandelt. Damit geht „Fläche für die Landwirtschaft“ für die Neubebauung verloren.  
 
Gemäß § 31 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW sind bei der Auswahl geeig-
neter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch die Belange des Biotopverbundes, des Klima-
schutzes und des Bodenschutzes zu berücksichtigen. Durch Auswahl und Kombination geeig-
neter Kompensationsmaßnahmen ist die Inanspruchnahme von Fläche auf das unbedingt not-
wendige Maß zu begrenzen. Zu den genannten Maßnahmen können demnach auch Maßnah-
men des ökologischen Landbaus gehören.  
 
Als Ausgleichsmaßnahmen für den im Planbereich zu erwartenden Eingriff in Natur und Land-
schaft bieten sich linienförmige Aufwertungsmaßnahmen an. Zudem dienen diese Aufwer-
tungsmaßnahmen größtenteils auch den weiteren hier vorkommenden planungsrelevanten Ar-
ten mit sich verschlechterndem oder ungünstigem Erhaltungszustand. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch die Darstellung von Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 Baugesetz-
buch (BauGB) auf den nicht als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzten Teilen der Flur-
stücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, 
Flur 30, Nr. 166 sowie auf einem 14 m breiten Streifen entlang der Südgrenze des Flurstücks 
Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchgeführt werden. Sie befinden sich alle im Umfeld 
der Eingriffsfläche und werten damit unmittelbar den Bereich um das Plangebiet auf. Durch 
die streifenförmigen vernetzten Strukturen verbinden sie vorhandene Biotope und damit Le-
bensräume miteinander.  
 
Durch die Lage der Ausgleichsflächen und ihre Ausrichtung in Ost-West-Richtung kommt es 
zu einer Vernetzung mit vorhandenen Biotopstrukturen. So wird der im Westen in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Gehölzstreifen mit demjenigen unmittelbar östlich der geplanten Ge-
meinbedarfsfläche verbunden. 
 
Die detaillierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt auf der Ebene der Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“, der parallel zur 78. Änderung 
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des Flächennutzungsplanes aufgestellt wird. Ziel ist, dass der Eingriff in Boden, Natur und 
Landschaft zu 100% ausgeglichen wird. 

3.5 Bewertung von Planungsalternativen einschließlich der „Nullvariante“  

Auf Planvarianten einschließlich der Nullvariante und alternativer Standorte wird in Kapitel 
3.1.2 der Planbegründung ausführlich eingegangen. 

3.6 Methodik der Ermittlung 

Grundsätzlich ist in der Bauleitplanung das Material zu ermitteln, welches für eine sachge-
rechte Planungsentscheidung und insbesondere für die Abwägung über zu berücksichtigende 
Belange erforderlich ist. Damit wird auch die Grenze der Ermittlungstiefe definiert: Was für die 
planerische Entscheidungsfindung nicht erforderlich ist, braucht nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit auch nicht ermittelt zu werden. Nach dem gleichen Grundsatz sollte Doppel-
arbeit vermieden werden: Was im Zusammenhang mit anderen Vorhaben oder durch andere 
Behörden bereits ermittelt wurde, braucht nicht erneut erhoben zu werden, wenn nicht begrün-
dete Zweifel an der Richtigkeit vorliegen oder sachliche oder zeitbedingte Veränderungen eine 
neue Betrachtung nahelegen. 
 
Dies vorausgeschickt, wurden zur Ermittlung der Biotopstruktur des Plangebiets bzw. des Un-
tersuchungsraums und der Landschaftstypisierung örtliche Begehungen durchgeführt und 
eine Klassifizierung der Biotoptypen nach „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Eingriffsregelung in NRW“, herausgegeben vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen, aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Zusätzlich wurden die 
Arbeitskarten des Landschaftsplanes des Kreises Wesel beigezogen; ebenfalls bestehende 
Umweltverträglichkeitsstudien (A 59, Vorderbruchweg, Ortsumgehung Götterswickerhamm, 
Steag-B-Plan, Rahmenbetriebsplan Walsum, Mommbachkonzept), soweit diese für den Un-
tersuchungsraum Angaben enthielten. 
 
Für das Schutzgut Boden standen in erster Linie die landwirtschaftlichen Bodengütekarten zur 
Verfügung, das Altlastenkataster des Kreises Wesel sowie die für den parallel aufzustellenden 
Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ erstellte Versickerungsuntersu-
chung des Ingenieurbüros Böcke, Dinslaken. 
 
Die Kenntnisse zum Wasserhaushalt, insbesondere zu den Oberflächengewässern, basieren 
überwiegend auf örtlichem Fachwissen; besonders zum Studium der Grundwasserverhält-
nisse sind darüber hinaus die Untersuchungen des Lippeverbandes im Zusammenhang mit 
dem Rahmenbetriebsplan Walsum sowie das in diesem Zusammenhang durchgeführte Moni-
toring nach Einstellung des Kohleabbaus von Interesse. Weitere Grundlage war die Versicke-
rungsuntersuchung des Ingenieurbüros Böcke, Dinslaken, das für den Bebauungsplan erar-
beitet wurde. 
 
Die Angaben zum Schutzgut Klima/Luft entstammen u.a. der UVS zum Bebauungsplan Nr. 
109 „Kraftwerk Voerde“, für dessen Aufstellung eine umfassende Untersuchung der lufthygie-
nischen und klimatischen Situation erforderlich war, sowie der Klimakarte des geoportals.ruhr 
des Regionalverbandes Ruhr (https://klima.geoportal.ruhr/). 
 
Zur Ermittlung der Lärmbelastung im und durch das Plangebiet wurde ein Immissionsgutach-
ten im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ durch 
den TÜV-Nord Umweltschutz GmbH und Co KG erstellt, das Grundlage für die diesbezügli-
chen Inhalte der Planbegründung war. 
 
Hinsichtlich der Ermittlung des kulturellen Erbes und sonstiger Sachgüter wurden örtliche Auf-
nahmen durchgeführt; selbstverständlich wurden auch die Denkmallisten der örtlichen Denk-
malbehörde zu Rate gezogen. 
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Schließlich hat die Verwaltung im Rahmen des Planverfahrens zu verschiedenen Schutzgü-
tern Hinweise erhalten, denen in jedem Fall nachgegangen wurde und die zu einem Erkennt-
nisgewinn hinsichtlich der Umweltsituation beigetragen haben. 

3.7 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen - Monitoring 

Nach § 4c BauGB (Überwachung der Auswirkungen der Bauleitpläne – Monitoring) sind die 
Gemeinden verpflichtet, den Vollzug der Bauleitpläne zu überwachen, und zwar in Hinblick auf 
die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne ein-
treten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Überwachung 
soll sich dabei auch auf die Durchführung des von der Bauleitplanung vorgesehenen Aus-
gleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft erstrecken. 
 
Dabei muss im Umweltbericht die Umweltüberwachung in Form eines Monitorings vorstruktu-
riert werden. Die Gemeinden müssen dort die Überwachung der Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung des Planes entstehen, vorbereiten und ein Konzept der geplanten 
Überwachungsmaßnahmen darstellen, insbesondere weil es bei der Realisierung der Bebau-
ungsplanung nach der Rechtskraft des Bebauungsplans zu Abweichungen von der prognosti-
zierten Entwicklung kommen kann.  
 
Das ist beispielsweise denkbar, 

 wenn Kompensationsmaßnahmen durch die Bauherren nicht in der erforderlichen Qua-
lität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf Grund der natürlichen Bedingun-
gen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 

 wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stärker zu-
nehmen als bei der Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

 wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswirkungen 
auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immissionen, die 
Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 
 

Aus diesem Grund wird die Verwaltung sicherstellen, dass die Umweltsituation im Plangebiet 
in regelmäßigen Abständen überprüft wird. Dabei werden erforderlichenfalls die zuständigen 
Fachbehörden beteiligt. Details wird der parallel aufzustellende Bebauungsplan Nr. 143 „Ret-
tungswache Voerde / Hammweg“ regeln. Der mit dem Monitoring betrachtete räumliche Be-
reich soll sich dabei nach dem Bereich richten, der auch bei der Aufstellung der Planung im 
Rahmen der Umweltprüfung betrachtet wurde. 
 
Der zweite Baustein der Überwachung soll auf den Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 
3 BauGB beruhen. Sie haben die Stadt Voerde (Ndrrh.) zu unterrichten, sofern und soweit 
nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung der Bauleitplanung erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Darüber hin-
aus gibt es einige fachspezifische Überwachungssysteme. Anzusprechen sind hier die anla-
genbezogenen Überwachungsregelungen des Immissionsschutzrechtes. Die einschlägigen 
Fachgesetze kennen zudem einige anlassgebundene Überwachungserfordernisse. Dies gilt 
z.B. für den Fall der Entdeckung von Bodenverunreinigungen oder das Auffinden von Boden-
denkmälern. Anzeige und daran anschließende Überwachungspflichten gelten auch für den 
Erdaufschluss in das Grundwasser hinein. Schließlich gelten eine Reihe fachgesetzlich vorge-
schriebener Monitoringsysteme, z.B. für Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, insbesondere 
für FFH-Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete. 

3.8 Zusammenfassung 
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In der folgenden Tabelle werden die Umweltschutzgüter zusammenfassend aufgelistet und 
den Auswirkungen durch die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes gegenübergestellt. 
Für erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt durch die Bauleitplanung werden, soweit erfor-
derlich, Maßnahmen zum Ausgleich formuliert. 
 

Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche  

Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Landschaft, Tiere 

und Pflanzen, Arten-
schutz 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird der-

zeit komplett landwirtschaftlich (acker-

baulich) genutzt. Natürliche Vegetation 
befindet sich hier nicht. 

Entlang der Ostseite des Gebietes, aber 
außerhalb des Plangebietes, verläuft ein 

Streifen aus Sträuchern. Dieser wird er-
halten. 

Eine Artenschutzprüfung wurde im Rah-

men der Aufstellung des Bebauungspla-

nes Nr. 143 durchgeführt. Auf das Bebau-
ungsplanverfahren wird verwiesen. 

Durch die Baumaßnahme geht Land-

schaftsraum verloren. Es kommt zu ei-
nem Eingriff in das Landschaftsbild. 

Es sind Auswirkungen auf 

planungsrelevante Vogelar-

ten zu erwarten. Diese Tier-
arten können jedoch auf den 

benachbarten Freiraum aus-
weichen. 

Es erfolgt ein Eingriff in den 
Landschaftsraum, in das 

Landschaftsbild und in die 
Natur. 

Es werden Ausgleichsmaß-

nahmen gegen den Eingriff in 

Natur und Landschaft getrof-
fen. Diese umfassen Maß-

nahmen auf landwirtschaftli-
chen Flächen in der direkten 

Umgebung des Eingriffsge-
bietes. 

Boden Durch die Baumaßnahmen kommt es zu 

einem Eingriff in den Boden. Es wird da-
bei Mutterboden in Anspruch genommen. 

Es besteht das Ziel, sparsam mit Grund 

und Boden umzugehen und so wenig 

Freiraum wie möglich in Anspruch zu 
nehmen. 

Durch die Baumaßnahmen 

und die hohe Versiegelung 
kommt es zu einem Eingriff in 
den Boden. 

Der Eingriff in den Boden 

könnte nur durch eine Entsie-
gelung an anderer Stelle voll 

ausgeglichen werden. Ent-
sprechende Flächen sind je-

doch in Voerde (Ndrrh.) nicht 
im erforderlichen Umfang 

vorhanden. Nur kleinteilig 

können Wege entsiegelt wer-
den.  

Fläche Die Fläche liegt im baulichen Außenbe-
reich, was der Zielsetzung des Bauge-

setzbuchs, derartige Bereiche vor Bebau-
ung zu schützen und Innen- vor Außen-

entwicklung zu betreiben, zu wider läuft. 

Jedoch besteht zur Inanspruchnahme 
dieser Fläche in Voerde (Ndrrh.) keine Al-

ternative, da die Nullvariante nicht zielfüh-
rend ist und alternative Standorte die an 

die Rettungswache gestellten Standort-
kriterien nicht erfüllen. 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich 

genutzt. Dies läuft der Umwidmungs-

sperrklausel des § 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) zuwider. Auch diese Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche zu Bauzwecken ist unver-
meidbar. 

Es wird Fläche verbraucht, 
die im Außenbereich liegt 

und zudem landwirtschaftlich 
genutzt wird. 

Maßnahmen gegen den Flä-
chenverbrauch durch die 
Planung sind nicht möglich. 

Wasser Oberflächengewässer sind von der Bau-
maßnahme nicht betroffen. 

Durch die Versiegelung könnte die 

Grundwasserneubildungsrate beein-
trächtigt sein.  

Bisher kommt es auf den landwirtschaftli-
chen Flächen zu einer Flächenversicke-
rung.  

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Maßnahmen zur Versicke-

rung des Niederschlagswas-

sers sind auf der Ebene des 
Bebauungsplanes Nr. 143 

„Rettungswache Voerde / 
Hammweg“ zu treffen. 
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Das Plangebiet liegt nicht in einer ver-

bindlich festgelegten oder geplanten 
Wasserschutzzone. 

Klima und Luft Es kommt zu einer Erhöhung der Tempe-

ratur und damit zu einer Veränderung des 
Mikroklimas. 

Durch die neue Bebauung der Rettungs-
wache wird ein Hindernis geschaffen, 

dass den Kaltluftaustausch in Ost-West-
Richtung im Raum zwischen dem Gewer-

begebiet Grenzstraße und der Bebauung 
der Innenstadt von Voerde (Ndrrh.) stören 
könnte.  

Auch wird das Gebiet, das für die Kaltluf-

tentstehung von Bedeutung ist, verklei-
nert 

In dem Freiraum sind jedoch bereits 

schon jetzt Höfe vorhanden, die negati-
ven Einfluss diesbezüglich haben kön-

nen. Gleiches gilt für die Bebauung des 

vorhandenen Gewerbegebietes Grenz-
straße. 

Es sind Auswirkungen auf 

das Umweltschutzgut „Klima“ 
zu erwarten. 

Maßnahmen im Hinblick auf 

den Klimaschutz im Detail 
und die Klimafolgenanpas-

sung sind auf der Ebene des 
Bebauungsplanes Nr. 143 

„Rettungswache Voerde / 
Hammweg“ umzusetzen. 

Mensch, Lärm und 
Erschütterungen 

In der Umgebung des Plangebietes sind 
einzelne Hofstellen und Wohnbebauung 

im Außenbereich und östlich des Gewer-
begebiet Grenzstraße vorhanden. Diese 

sind lärmtechnisch als Mischgebiete zu 

beurteilen. Schutzbedürftigere Nutzun-
gen wie Allgemeine oder Reine Wohnnut-
zung sind nicht vorhanden.  

Durch den derzeitigen Verkehr auf dem 
Hammweg und der Grenzstraße, die Ret-

tungswache als Provisorium im Gewerbe-

gebiet Grenzstraße sowie den Emissio-
nen der Betriebe des Gewerbegebietes 

Grenzstraße selbst ist der Bereich des 
Plangebietes lärmvorbelastet. 

Die Planung führt zu einem geringfügigen 

Anstieg des Verkehrs und damit geringfü-

gig des Lärms. Dabei entstehen Fahrten 
sowohl durch die Einsatzfahrzeuge als 

auch durch die der Angestellten und Be-
sucher. Einsatzfahrten können zudem mit 
Martinshorn erfolgen.  

Dauerhaft werden Erschütterungen nicht 

hervorgerufen. Lediglich durch den Bau 
der Gebäude und der sonstigen Anlagen 

sind Erschütterungen vorübergehend 
möglich. 

Es kann zu einer stärkeren 
Belastung des Raumes 

durch Lärm, insbesondere 
bei Einsatz des Martins-
horns, kommen 

Nähere Regelungen zur Um-
setzung von Maßnahmen 

sind auf der Ebene der Be-
bauungsplanung zu treffen. 

Mensch, Altlasten In der Digitalen Bodenbelastungskarte 
des Kreises Wesel ist für das Plangebiet 
kein Altlastenverdacht eingetragen. 

Der Boden des Gebietes ist zum Teil in 

geringen Mengen mit Schwermetallen 
und anderen chemischen Stoffen belas-

tet. Die Werte liegen jedoch deutlich unter 
den Vorsorgewerten. Sie entsprechen 
denen der Umgebung. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig. 

Mensch – Elektro-

magnetische Felder 

Obwohl schädigende Auswirkungen 

elektromagnetischer Felder bei Hoch- 

und Höchstspannungsleitungen bisher 
nicht nachgewiesen worden sind, sollten 

Wohnungen unter oder im unmittelbaren 
Auswirkungsbereich derartiger Leitungen 

Erhebliche Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 

notwendig. 
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aus Gründen der Vorsorge möglichst ver-
mieden werden.  

Nördlich des Plangebiets zum Gewerbe-

gebiet Grenzstraße hin verläuft in einem 
Abstand eine 220-kV-Höchstspannungs-
freileitung.  

Da im Plangebiet keine Wohnungen ent-

stehen werden und Abstand gegeben ist, 
ist eine Beeinträchtigung durch elektro-

magnetische Strahlung nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

Der Abstand zwischen den Gebäuden der 
Rettungswache (Fläche für den Gemein-

bedarf) und der Leitung beträgt zudem 
über 250 m. 

Mensch, Erholung Das Plangebiet ist bedeutsam für die 
Naherholung, insbesondere für Berufstä-

tige aus dem nahegelegenen Gewerbe-
gebiet Grenzstraße. Es ist Teil eines gro-

ßen Freiraumes zwischen dem Gewerbe-

gebiet und dem Ortsteil Voerde und über 
straßenbegleitende Fußwege entlang der 

Grenzstraße und des Hammweges erleb-
bar.  

Durch die Neubebauung wird dieser Frei-

raum in seinem Umfang verringert. Auch 

kommt es durch die Bebauung zu Störun-
gen im Hinblick auf das Landschaftsbild 
und dessen Wahrnehmung.  

Durch zusätzlichen Lärm, insbesondere 
im Fall des Einsatzes des Martinshorns 

bei Einsatzfahrten, wird die Qualität des 

Erholungsraumes beeinträchtigt werden. 
Durch bestehende Verkehre auf dem 

Hammweg und der Grenzstraße, durch 
das Provisorium der Rettungswache im 

Gewerbegebiet Grenzstraße und dem 
nahen Gewerbegebiet selbst ist der 

Raum jedoch bereits heute lärmvorbelas-
tet.  

Es sind Auswirkungen auf 
den Landschafts- und den 
Erholungsraum zu erwarten. 

Der Verlust an landschafts- 
und damit als Erholungsraum 

sowie die Beeinträchtigun-
gen durch zusätzliche Immis-

sionen lassen sich nicht ver-
hindern bzw. ausgleichen. 

Überschwem-
mungsgefahren 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Be-

reich, der bei einem Extremhochwasser 
des Rheins oder bei einem Bruch der Dei-

che überflutet werden könnte (HQ ext-
rem). Besondere Maßnahmen zum Hoch-

wasserschutz oder eine nachrichtliche 
Übernahme sind nicht erforderlich. 

Bei einem extremen Starkregenereignis 
können jedoch Teile des Plangebietes 
durch Hochwasser betroffen werden. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Entsprechende Regelungen 

sind auf der Ebene des Be-
bauungsplanes Nr. 143 zu 
treffen. 

Katastrophenschutz Im Plangebiet und dessen Umgebung 

sind keine speziellen Anlagen vorhanden 

oder zulässig, die schwere Unfälle oder 
Katastrophen wie Explosionen oder 
starke Brände hervorrufen können.  

Die vorgeschriebenen Abstände zwi-
schen den nächstgelegenen Störfallanla-

gen und dem Plangebiet werden einge-
halten.  

Im nahe gelegenen Gewerbegebiet 
Grenzstraße sind derzeit jedoch pla-

nungsrechtlich auch Störfallbetriebe zu-

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig 
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lässig. Im Falle eines Ansiedlungswun-

sches könnte die Stadt Voerde (Ndrrh.) 
planungsrechtlich tätig werden. 

Von dem Gewerbegebiet können jedoch 
auch sonstige Beeinträchtigungen durch 

Unfälle oder Brände auf die Rettungswa-
che ausgehen. Dies ist nicht zu vermei-

den und im Hinblick auf den gegebenen 
Abstand vertretbar. 

Zudem hat die Rettungswache nicht den 
Schutzstatus wie etwa Wohnnutzung. 

Mit Erdrutschen und Erdbeben ist nicht zu 
rechnen. 

Im Hinblick auf den Katastrophenschutz 
ist die Planung insoweit unbedenklich. 

Kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter 

Die Planung hat voraussichtlich keine er-

heblichen Auswirkungen auf das Schutz-
gut.  

Es wird jedoch ein Teil der Kulturland-
schaft in Bauland umgewandelt. Auch 

wird landwirtschaftliche Fläche, die zur 
Nahrungsmittelproduktion wertvoll ist, 

umgenutzt. Insoweit sind Sachgüter be-
troffen. 

Bodendenkmäler sind derzeit nicht be-
kannt. 

Erhebliche Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

Mögliche Maßnahmen sind 

auf der Ebene des Bebau-

ungsplanes Nr. 143 zu tref-
fen. 

 

4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes widerspricht den Inhalten des Gebietsentwick-
lungsplanes (GEP 99), der hier unter anderem Regionaler Grünzug zum Inhalt hat. Gemäß 
Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
den Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplanerisch 
festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn die 
besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes 
sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz dies 
erfordert. Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegel-
strich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt 
und festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und 
die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht. Die Bau-
leitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine bauliche Anlage 
der Stadt Voerde (Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das 
Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegelstrich Berück-
sichtigung finden kann. Da keine alternativen Standorte zur Verfügung stehen bzw. andere 
Standorte stadtentwicklungsplanerisch nicht wünschenswert sind, ist der Ausnahmetatbe-
stand erfüllt. 
 
Er widerspricht zudem den Inhalten des wirksamen Flächennutzungsplanes, der hier „Fläche 
für die Landwirtschaft“ darstellt.  
 
Des Weiteren steht der Landschaftsplan entgegen. Er hat in seiner Entwicklungskarte die Wie-
derherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflächen-
struktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft. Die Festsetzungskarte Teil 2 
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bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen Offenlandbereich“ für orts-
gebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschaftsplan den o.g. planerischen Ziel-
setzungen. Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch nicht erforderlich, 
denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei einer 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 143 
widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, so-
fern der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flä-
chennutzungsplanes nicht widersprochen hat. Ein Widerspruch liegt nicht vor. 
 
Da der Standort für die Rettungswache und das Katastrophenschutzzentrum sehr gut geeignet 
ist, soll die Planung durch die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Vo-
erde“ betrieben werden. 
 
Die „Fläche für den Gemeinbedarf“ wird so im Norden abgegrenzt, dass der Schutzstreifen der 
Zeelink-Erdgaspipeline und weiterer Leitungen nicht mehr innerhalb dieser Fläche liegt und 
ausreichend Abstand eingehalten wird.  
 
Die erforderlichen Ausgleichsflächen für die Rettungswache werden nördlich der Gemeinbe-
darfsfläche und auf Flächen westlich davon angeordnet. Durch diese Maßnahmen kann rein 
rechnerisch ein 100%iger Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft gewährleistet wer-
den. Auch liegen die Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Eingriffs, was als po-
sitiv zu beurteilen ist. 

4.2 Planungsinstrumente 

Es wird eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich, da die Planung nicht aus dem 
wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt ist. Diese wird als 78. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Rettungswache Voerde“ betrieben. 
 
Mit dem Inkrafttreten des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache 
Voerde / Hammweg“ tritt der rechtskräftige Landschaftsplan für den Geltungsbereich des o.g. 
Bebauungsplanes außer Kraft, da die Untere Naturschutzbehörde als Träger der Landschafts-
planung im Verfahren nicht widersprochen hat. 
 

4.3 Darstellungen und weitere Inhalte 

Im Folgenden werden die in der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache 
Voerde“ getroffenen Darstellungen und sonstigen Planinhalte erläutert und begründet. 

 

 Planinhalt Begründung 

A. Darstellungen  

(§ 5 Abs. 2 BauGB) 
 

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs 
 

1.1 Plangrenze 

 

In den Geltungsbereich werden die Flurstücke bzw. Teile davon der 

Gemarkung Voerde, Flur 30 Nrn. 149, 150 und 166 sowie Gemarkung 
Voerde, Flur 31, Nr. 120 aufgenommen.  

Im Norden wird die Nordgrenze des räumlichen Geltungsbereichs auf 
die Nordseite der Flurstücke 149 und 150 gelegt. 

Im Süden verläuft der Hammweg, dessen Nordseite die Grenze dar-
stellt, im Westen die Grenzstraße.  
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Beide Verkehrswege brauchen nicht in den Geltungsbereich des Pla-
nes einbezogen werden. 

2. Nutzungsart  

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf, „Ret-
tungswache / Katastrophenschutz“ 

 

Der Planbereich wird als Fläche für den Gemeinbedarf, mit der 

Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophenschutz“ darge-
stellt. 

Hierdurch kann das Planvorhaben der Rettungswache und des Zent-

rums für den Katastrophenschutz an dem Standort planungsrechtlich 
realisiert werden. 

2.2 Fläche für die Landwirtschaft 

 

Außer der „Fläche für den Gemeinbedarf“ enthält die Änderung des 
Flächennutzungsplanes auch die Nutzungsart „Fläche für die Land-

wirtschaft“. Sie wird auf 3 Teilflächen dargestellt und mit der Darstel-

lung „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft“ überlagert, da die land-
wirtschaftliche Nutzung erhalten werden soll. 

3. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft, Flä-
chen zum Ausgleich 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch die Festsetzung von Flä-

chen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 Baugesetzbuch (BauGB) 

auf den nicht als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzten Teilen 

der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf 
dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 sowie auf einem 

14 m breiten Streifen entlang der Südgrenze des Flurstücks Gemar-
kung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchgeführt werden. Sie befinden sich 

alle im Umfeld der Eingriffsfläche. Durch die streifenförmigen vernetz-
ten Strukturen verbinden sie vorhandene Biotope und damit Lebens-
räume miteinander. 

B. Nachrichtliche Übernahmen 

(§ 5 Abs. 4 BauGB) 

 

1. Hauptversorgungsleitungen unterir-
disch 

 

Über die Ausgleichsflächen des Plangebietes verlaufen insgesamt 4 
unterirdische Erdgaspipelines (2 der Thyssengas GmbH nördlich der 

geplanten Gemeinbedarfsfläche in Ost-West-Richtung, eine der 
Thyssengas GmbH in Nord-Süd-Richtung westlich der Grenzstraße 

südlich des Gewerbegebietes Grenzstraße und die Zeelink-Erd-
gaspipeline, betreut von PLE doc GmbH in Ost-West-Richtung nörd-
lich der geplanten Gemeinbedarfsfläche).  

Sie sind als nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzte Pla-

nungen zu beurteilen und werden nachrichtlich in die FNP-Änderung 
übernommen. 

Die im gültigen Flächennutzungsplan nachrichtlich übernommene 
Erdgasfernleitung ist in ihrer Darstellung auf Grund der Ungenauigkeit 

der damaligen Plangrundlage nicht korrekt dargestellt und wird daher 
in der Planänderung durch die nachrichtliche Übernahme der 4 o.g. 
Leitungen ersetzt. 

C. Hinweis  

 Bergbau 

(§ 5 Abs. 3 Nr. 2 BauGB) 

Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen 
Einwirkungen.  

Es ist im Zuge der Baugenehmigungs-
planung zwecks bergschadensrelevan-

ter Fragestellungen sowie evt. notwendi-
ger Anpassungs- und Sicherungsmaß-

nahmen (§§ 110 ff. Bundesberggesetz) 
zu den jeweiligen Bergwerksunterneh-

men / Feldeseigentümern Kontakt auf-
zunehmen. 

Dieser Hinweis wird in die Änderung des Flächennutzungsplanes auf-

genommen, um mögliche Schäden durch ehemaligen untertägigen 
Bergbau zu vermeiden. 
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5 Städtebauliche Daten 

 
Durch die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ ändert sich die 
Flächennutzung.  
 
Es werden ca. 14.800 qm landwirtschaftliche Fläche in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umge-
wandelt.  
 
Insgesamt ca. 11.900 qm an landwirtschaftlichen Flächen werden als MSPE-Fläche festge-
setzt, die jedoch als landwirtschaftliche Fläche erhalten werden sollen.  
 
Insgesamt umfasst die Änderung des Flächennutzungsplanes damit eine Fläche von ca. 
26.700 qm. 
 
 
 
Voerde (Ndrrh.), den  
 
 
 
 
 
Nicole Johann 
Erste Beigeordnete 
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Gemarkung Voerde
Flur 31, Flurstück 120
Flur 30, Flurstücke 149, 150, 166

Stand der Plangrundlage: ............................    ..... Ausfertigung

Maßstab 1:1000

Stadt Voerde
(Niederrhein)

Bebauungsplan Nr. 143
"Rettungswache Voerde / Hammweg"

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21.11.2017 (BGBI. I.S. 3786)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV.NRW. 2018 S. 421)

Die angegebenen Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.
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Planinhalt

A. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs

1.1 Plangrenze

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. Nutzungsart

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf,
 „Rettungswache / Katastrophenschutz“

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

3. Bauliche Dichte

3.1 Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 19 BauNVO)

3.2 Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
    das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,

bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,75 überschritten werden.

3.3 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

(§16, 20 BauNVO)

4. Baugrenzen

4.1 Baugrenze

(§ 23 Abs. 1 BauNVO)

5. Verkehr, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

5.1 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5.2 Leitungsrechte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.2.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten eines Leitungsträgers

GFL1

Fläche für ein unterirdisches Leitungsrecht sowie ein Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund und  der Zeelink, Kallenbergstraße 5, 45141
Essen.

GFL2

Fläche für ein unterirdisches Leitungsrecht sowie ein Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund.

6. Flächen für Vorkehrungen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
    Umwelteinwirkungen nach BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Luftschalldämmung an den Gebäuden

GRZ 0,4

II
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Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund.

6. Flächen für Vorkehrungen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
    Umwelteinwirkungen nach BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Luftschalldämmung an den Gebäuden

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Räumen, die
nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, sind die Anforderungen der Luftschalldämmung
nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestan-
forderungen“, Ausgabe Januar 2018 einzuhalten. Die erforderli-
chen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich aus
dem in der Planzeichnung festgesetzten maßgeblichen Außen-
lärmpegel La unter Berücksichtigung eines Korrekturwertes für die
Raumart nach Maßgabe des Kapitel 7.1 der DIN 4109-1 (Januar
2018).

Maßgeblicher Außenlärmpegel La / Lärmpegelbereich in dB(A)

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

7.1 Pflanzvorschriften

7.1.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.1 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind 8 einheimische, kleinkronige
Laubbäume aus der der Begründung des Bebauungsplanes bei-
gefügten Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“ in einem Abstand von
mindestens 10 m in einer Pflanzgüte von mindestens 14 bis 16
cm Stammumfang anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ab-
gängige Bäume sind zu ersetzen.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.1 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind auf einem Streifen von 5 m
entlang der Nord- und Westgrenze des Planes Sträucher mit
Pflanzabständen von je 1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im Rei-
henabstand anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträu-
cher dürfen dort eine Wuchshöhe von 3 m nicht überschreiten.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.2 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind mindestens 25 einheimische,
mindestens mittelkronige Laubbäume aus der der Begründung
des Bebauungsplanes beigefügten Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“
in einer Pflanzgüte von 18 bis 20 cm Stammumfang anzupflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu erset-
zen.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.2 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind auf einem Streifen von 5 m
entlang der West- und Südgrenze und auf einem Streifen von 3
m entlang der Ostgrenze des Bebauungsplanes mit Ausnahme
der Grundstückszufahrten Sträucher mit Pflanzabständen von je
1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im Reihenabstand anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

Strauchpflanzungen sind auf der Fläche für den Gemeinbedarf
nur als einheimische Laubgehölze zulässig.

Die Anpflanzungen sind vor Wildverbiss zu schützen und bis zur
Bestandsdichte zu pflegen.

Baumbeete, auch innerhalb von Stellplatzanlagen, müssen min-
destens 2 m x 2 m groß sein und ein Volumen von mindestens
12 Kubikmetern aufweisen. Sie sind auf Stellplatzanlagen mit ei-
nem Anfahrschutz zu versehen.

7.1.2 Dachbegrünung

Flachdächer von Dachflächen der Hauptbaukörper sind mit einer
standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen
und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht
muss mindestens 10 cm betragen (inklusive Drainschicht).

Das Dachbegrünungssubstrat muss den derzeit gültigen „Dach-
begrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von Dachbegrünungen“ der FLL (Forschungsge-
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destens 2 m x 2 m groß sein und ein Volumen von mindestens
12 Kubikmetern aufweisen. Sie sind auf Stellplatzanlagen mit ei-
nem Anfahrschutz zu versehen.

7.1.2 Dachbegrünung

Flachdächer von Dachflächen der Hauptbaukörper sind mit einer
standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen
und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht
muss mindestens 10 cm betragen (inklusive Drainschicht).

Das Dachbegrünungssubstrat muss den derzeit gültigen „Dach-
begrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von Dachbegrünungen“ der FLL (Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Bonn)
entsprechen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Dachflächenbegrünung sind
Flächen zur Nutzung von Sonnenenergie gemäß der Festset-
zung Nr. 9.1, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch
notwendige Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und
Wartungsflächen.

Die Dachbegrünung ist durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu
erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen.

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
    Boden, Natur und Landschaft, Flächen zum Ausgleich

8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft, Flächen zum Ausgleich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

8.1.1 Produktionsintegrierte Kompensationsflächen (PIKs)

Die in den Teilbereichen 1, 2 und 3 festgesetzten MSPE-Flächen
dienen als produktionsintegrierte Kompensationsflächen
(A, B und C).

Die Ausgleichsfläche A, die Ausgleichsfläche B sowie die Aus-
gleichsfläche C sind unbeschadet der Festsetzung 8.1.4 als ex-
tensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen mit niedrigen Getrei-
dearten oder mit anderen Ackerbauarten und nur mit doppeltem
Saatreihenabstand zu nutzen. Die Einsaat von Mais ist nicht zu-
lässig. Auf den o.g. Ausgleichsflächen sind Getreidestoppel im
Herbst in einer Höhe von mindestens 0,20 m auf dem jeweiligen
Feld für einen Zeitraum von mindestens 2 Monate nach der Ernte
auf dem Feld zu belassen.

Die landwirtschaftliche Nutzung hat zwischen einem höchstens
einem Jahr andauernden Anbau nach Satz 1 und 2 und einer
mindestens einem Jahr dauernden Nutzungsbrache zu variieren.
Die Fruchtfolge hat nach jeder Brache jährlich zu wechseln. Eine
zeitlich befristete Änderung der Fruchtfolge kann in Abstimmung
mit der Stadt Voerde (Ndrrh.) getroffen werden.

Brachen werden als Ackerwildkrautbrachen mit Selbstbegrünung
definiert, die in der Zeit vom 15.09. bis 15.03. durch Grubbern o-
der Flachpflügen herzustellen sind. Der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln oder Düngung ist dabei unzulässig.

Als Dünger ist während des Anbaus von Feldfrüchten nur der
Einsatz von organischem Dünger bis maximal 30 kg/ha/a zuläs-
sig. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und von Herbiziden
ist unzulässig.

Gegensteuernde Maßnahmen bei im Übermaß auftretenden
Wildkräutern sind mechanisch auch in der Zeit, in der keine
Bearbeitung zulässig ist, in Abstimmung mit der Stadt Voerde
(Ndrrh.) möglich.  Sollte im Einzelfall eine (nesterweise) Be-
handlung von Problemunkräutern / Gräsern (z.B. Ackerkratz-
distel, Windhalm) mit Pflanzenschutzmitteln zwingend erfor-
derlich werden, ist dieses Vorhaben gemäß der „Numerischen
Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen.

8.1.2 Mahd und Ernte

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 30. Juli
(Brutzeit Wiesenvögel) nicht gemäht oder abgeerntet werden.
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derlich werden, ist dieses Vorhaben gemäß der „Numerischen
Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen.

8.1.2 Mahd und Ernte

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 30. Juli
(Brutzeit Wiesenvögel) nicht gemäht oder abgeerntet werden.
Eine Mahd bzw. Ernte ist ganzjährig nur unter besonderer
Beachtung von Artenschutzbelangen (Wiesenvögelschutz,
insbesondere der Schutz der Gelege) zulässig.

8.1.3 Ausnahmen von den Festsetzungen

Ausnahmen von der Festsetzung Nr. 8.1.1 sind in Absprache
mit dem Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klima-
schutz) der Stadt Voerde (Ndrrh.) möglich, wenn sie dem Ziel
der Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahme nicht
widersprechen.

8.1.4 Freihaltung von Flächen vor landwirtschaftlicher Nutzung

Ein jeweils 1 m breiter Streifen nördlich der Südseiten der Aus-
gleichsflächen A, B und C, und südlich der Nordseiten der Aus-
gleichsflächen A, B und C sind von ackerbaulicher Nutzung
freizuhalten. Auf diesen Flächen sind 30 cm bis 40 cm tiefe
und 1 m breite Sandstreifen mit leicht bindigem, ungewasche-
nem grobkörnigem (Körnung 0 bis 10 mm) Sand über der der-
zeitigen Geländeoberfläche durch Auftrag anzulegen und nach
10 Jahren seit der erstmaligen Herstellung unter Beachtung der
Ergebnisse des Monitorings ggf. zu erneuern. Die Streifen sind
durch Eichenspaltpfähle im Abstand von 50 m  deutlich sichtbar
von der Ackerfläche abzugrenzen.

8.1.5 Ausmagerung von Flächen

Auf den Ausgleichsflächen A, B und C sind zwischen den
freizuhaltenden Streifen gemäß Ziffer A 8.1.4 die Flächen mit
einer mindestens 5 cm dicken, grobkörnigen Sandschicht
abzudecken, die in den Boden einzuarbeiten ist (Ausmagerung).
Die Maßnahme ist nach 10 Jahren seit der erstmaligen
Herstellung und unter Beachtung der Ergebnisse des Monitorings
ggf. zu erneuern.

8.1.6 Reptilienbiotop

Nördlich der Südseite der Ausgleichsfläche C sind auf den Flä-
chen nach Ziffer 8.1.4 jeweils mindestens drei, ca. 0,5 m hohe
und jeweils etwa 1 m lange Lesesteinhaufen (Reptilienbiotop),
bestehend aus größeren Steinen, anzulegen. Die Maßnahmen
sind nach 10 Jahren seit ihrer erstmaligen Herstellung zu über-
prüfen und bei Verlust von Teilbereichen der Reptilienbiotope
ggf. zu ergänzen.

8.1.7 Frist bis zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen

Die festgesetzten Maßnahmen nach den Festsetzungen 8.1.1 bis
8.1.6 sind spätestens 3 Monate nach dem Zeitpunkt der Erteilung
der Baugenehmigung und spätestens mit dem Zeitpunkt des
Baubeginns fertigzustellen.

9. Nutzung oder Speicherung von erneuerbaren Energien
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

9.1 Photovoltaik-Anlagen

Bei der Errichtung von Hauptgebäuden sind insgesamt mindestens 20 % der
Gesamtfläche der Dachflächen der Hauptgebäude mit baulichen oder sonstigen
technischen Maßnahmen für die Erzeugung von Strom (Photovoltaik-Anlagen)
auszustatten.

Ausgenommen von dieser Pflicht sind Flächen zur Dachbegrünung gemäß
Festsetzung Nr. 7.1.2, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch notwendige
Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und Wartungsflächen.

B. Nachrichtliche Übernahme

1. Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen
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Festsetzung Nr. 7.1.2, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch notwendige
Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und Wartungsflächen.

B. Nachrichtliche Übernahme

1. Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen

1.1 Unterirdische Hauptversorgungsleitung

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Unterirdische Gasfernleitungen L206 / 008 / 000 (Schutzstreifenbreite
6,0 m), L206 / 008 / 001 (Schutzstreifenbreite 6,0 m) und L501 / 000
/ 000 (Schutzstreifenbreite 10 m) der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-
Platz 13, 44137 Dortmund, sowie Gasfernleitung RG 098000000
(Schutzstreifenbreite 10,0 m) der PLEdoc GmbH, Postfach 12 02 55,
45312 Essen.

C. Hinweise

1. Bergbau

(§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)

Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen Einwirkungen.

Es ist im Zuge der Baugenehmigungsplanung zwecks bergschadensrelevanter
Fragestellungen sowie evt. notwendiger Anpassungs- und Sicherungsmaß-
nahmen (§§ 110 ff. Bundesberggesetz) zu den jeweiligen Bergwerksunternehmen
/ Feldeseigentümern Kontakt aufzunehmen.

2. Maßnahmen zum Artenschutz

Die Fläche des Plangebietes ist während der Baumaßnahme zur Verhinderung
von Bruten von Vegetation freizuhalten.

Das Plangebiet ist nach seiner Räumung während der Brutzeit mit Flatterband zur
Vergrämung von Vögeln auszustatten.

3. Begrünung nicht versiegelter Flächen

(§ 8 Abs. 1 BauO NRW)

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flä-
chen der Fläche für den Gemeinbedarf sind durch insektenfreundliche Pflanzen
aus der der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage 1 beigefügten Pflanzliste
„Insektenfreundliche Pflanzen“ zu begrünen, soweit dem nicht die Erfordernisse
einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.

4 Versickerung von Niederschlagswasser

(§ 44 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW)

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf ist das anfallende Niederschlagswasser
gemäß der Satzung der Stadt Voerde (Ndrrh.) zu versickern.

Das Niederschlagswasser der befahrbaren Flächen ist über Versickerungsmulden
über die belebte Bodenzone zu versickern.

Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist über Versickerungsmulden oder
über kiesgefüllte Rigolen zu versickern.

Die Versickerung von Niederschlagswasser in technischen Einrichtungen (z.B.
Mulden oder Rigolen) bedarf einer wasserbehördlichen Erlaubnis des Kreises
Wesel.

5. Fassadenbegrünung

Mindestens 20 % der Fassaden der Hauptgebäude sind durch Fassadenbegrü-
nung dauerhaft zu begrünen. Abgänge von Anpflanzungen der Fassadenbegrü-
nung sind zu ersetzen.

6. Schutz der unterirdischen Erdgaspipelines

Vor Beginn von Baumaßnahmen oder der Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen im Bereich der Gasfernleitungen L206/008/000, L206/008/001
 und L501/000/000, auch außerhalb der Schutzstreifen, ist die Thyssengas GmbH,
Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, sowie für die Gasfernleitung
RG098000000, auch außerhalb des Schutzstreifens, die PLEdoc GmbH,
Postfach 12 02 55, 45312 Essen für die Zeelink-Erdgaspipeline, zu benach-
richtigen.

Dort ist auch der genaue Verlauf der Leitungen zu erfragen. Dieser kann von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen.
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Mindestens 20 % der Fassaden der Hauptgebäude sind durch Fassadenbegrü-
nung dauerhaft zu begrünen. Abgänge von Anpflanzungen der Fassadenbegrü-
nung sind zu ersetzen.

6. Schutz der unterirdischen Erdgaspipelines

Vor Beginn von Baumaßnahmen oder der Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen im Bereich der Gasfernleitungen L206/008/000, L206/008/001
 und L501/000/000, auch außerhalb der Schutzstreifen, ist die Thyssengas GmbH,
Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, sowie für die Gasfernleitung
RG098000000, auch außerhalb des Schutzstreifens, die PLEdoc GmbH,
Postfach 12 02 55, 45312 Essen für die Zeelink-Erdgaspipeline, zu benach-
richtigen.

Dort ist auch der genaue Verlauf der Leitungen zu erfragen. Dieser kann von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen.

Alle leitungsgefährdenden und leitungsbeeinträchtigenden Einflüsse sind vom
Rohrnetz fernzuhalten.

Alle geplanten Maßnahmen im Schutzstreifen der Ferngasleitungen sind im Vor-
feld mit den Leitungsbetreibern abzustimmen.

Die Freilegung der Leitungen darf nur mit besonderer Zustimmung des jeweiligen
Leitungsträgers erfolgen.

Alle Maßnahmen, auch außerhalb der Schutzstreifen in der direkten Nähe, die
Auswirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben
könnten, sind frühzeitig unter Vorlage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Län-
genschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen, damit geprüft werden kann, ob die je-
weils angezeigte Maßnahme in der geplanten Form durchgeführt werden kann
oder ob Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an den jeweiligen Versor-
gungsanlagen erforderlich werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zeelink-Erdgaspipeline mit einer Erdabde-
ckung von 1 m verlegt ist. Parallel zu dieser Erdgaspipeline geführte Fernmelde-,
Mess- und Steuerkabel können in einer geringeren Tiefe liegen. Bestimmte Lei-
tungsarmaturen und Einbauteile treten an die Erdoberfläche und sind durch Stra-
ßenkappen geschützt.

Im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung ist vom Veranlasser der Maß-
nahme durch Vorlage detaillierter Projektpläne eine aktuelle Leitungsauskunft
über https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzuholen.

Eine Überbauung der Schutzstreifen ist nicht zulässig, da das Errichten von
geschlossenen Bauwerken und sonstigen baulichen Anlagen (inklusive Fun-
damente, Gebäude, Garagen, Carports, Überdachungen etc.) jeglicher Art in-
nerhalb der Schutzstreifen gemäß den für diese Leitung gültigen Regeln des
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) nicht gestattet ist.

Unzulässig innerhalb der Schutzstreifen sind

- die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie von Mauern parallel über bzw.
  unmittelbar neben den Ferngasleitungen,
- Oberflächenbefestigungen in Beton und
- die Einleitung von Oberflächenwasser / aggressiver Abwässer.

Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden,
die den Bestand oder den Betrieb der Gasfernleitung beeinträchtigen oder
gefährden.

Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern, insbesondere
bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Kompensation, sind außerhalb
der Schutzstreifen zu planen.

Für die Trassenüberwachung aus der Luft und vom Boden müssen die Trassen-
verläufe der Leitungen sichtbar und begehbar sein.

Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten im Schutzstreifen der Leitungen dürfen
nur dann maschinell erfolgen, wenn über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 m ge-
währleistet ist und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche
den Wert von 8,5 N/qcm nicht überschreiten, eingesetzt werden.

Bei Näherungen an die Leitungen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im Verti-
kalabstand unter 0,5 m zu den Leitungen dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausge-
führt werden.

Beim Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen in offener Bau-
weise sind die lichten Abstände einzuhalten:

0,4 m bei Kreuzungen,

2,0 m in kurzen Abständen.

Bei einem Verlegen von Leitungen u.ä. in nicht-offener Bauweise ist das Verfah-
ren mit der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund abzustim-
men, die Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung festzulegen.
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0,4 m bei Kreuzungen,

2,0 m in kurzen Abständen.

Bei einem Verlegen von Leitungen u.ä. in nicht-offener Bauweise ist das Verfah-
ren mit der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund abzustim-
men, die Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung festzulegen.
Dieses hat rechtzeitig einige Werktage vor Baubeginn zu erfolgen.

Das Überfahren der Gasfernleitungen mit Baufahrzeugen in Längs- bzw. Quer-
richtung ist nur nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen - wie Auslegen von
Baggermatratzen oder dergleichen zulässig.

Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen erforderlich.
Falls die maximal zulässige resultierende Schwingungsgeschwindigkeit V<30
mm/sec überschritten wird, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Schwingungs-
gefährdung vorzusehen. Verbleibende Spundwände können in einem lichten Ab-
stand von 2,0 m, Spundwände, die wieder gezogen werden, in einem lichten Ab-
stand von 1,0 m zur Gasfernleitung gesetzt werden.

Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Leitungsabschnitte
vorsorglich freizulegen, um den Pressvorgang in den Leitungsbereichen beob-
achten zu können.

Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb der Schutzstreifen anzu-
ordnen.

Nur mit besonderer Zustimmung der Leitungsträger und unter Einhaltung von
Auflagen sind zulässig die Freilegung von Leitungen sowie der Neubau von
kreuzenden oder parallel führenden Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitungen,
Kabeln, Freileitungen und Gleisanlagen.

Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile einschließlich Begleitkabel
sind durch eine Holzummantelung o.ä. so zu sichern, dass die Rohrisolierungen
vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei die freigelegte
Leitungslänge das Maß von maximal 3 m (Stützweite) nicht überschreiten darf. Bei
der Verfüllung des Rohrgrabens müssen die Leitungen in einer Schichtdecke von
mindestens 0,2 m allseitig in Sand eingebettet werden.

Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis zu einer verbleibenden Gesamtüberdeckung
der Leitungen von mindestens 1,0 m bis höchstens 1,5 m erlaubt.

Baustelleneinrichtungen und das Lagern von Bauelementen sind in den Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet.

Der Zustand der Rohrisolierungen ist frühzeitig vor Baubeginn durch eine Intensiv-
messung auf eventuelle Schäden zu überprüfen.

Versickerungsmulden zur Ableitung von Oberflächenwasser sind in den Leitungs-
schutzstreifen nicht zulässig.

Muldenversickerung ist in den Leitungsschutzstreifen nicht gestattet. Um das Aus-
spülen der Gasfernleitung zu verhindern, sind Sickergräben bzw. Sickermulden
außerhalb der Schutzstreifen zu planen.

Das Merkblatt 60.6 der Thyssengas GmbH für die Aufstellung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen sowie die allgemeine Schutzanweisung für Gas-
fernleitungen der Thyssengas GmbH finden Anwendung.

7. Planauskunft

Vor Inangriffnahme etwaiger Arbeiten muss der/die Antragssteller/in über das
Online-Portal: https://Bauauskunft.westnetz.de eine Planauskunft einholen, um die
genaue Lage der Versorgungsleitungen feststellen und somit eine Gefährdung
dieser ausschließen zu können.

8. Maßnahmen gegen die Auswirkungen von Starkregen

Im Sinne einer Bauvorsorge bei Starkregenereignissen wird empfohlen, alle Öff-
nungen der Baukörper wie Eingänge, Gebäudezufahrten u.ä. höher als das Stra-
ßenniveau des Baugrundstücks anzuordnen bzw. anderweitige Maßnahmen ge-
gen Überflutungen zu treffen.

Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986
Teil 100 zu führen.

Die Anordnung einer ggf. erforderlichen Rückhalteeinrichtung muss entsprechend
den örtlichen Gegebenheiten auf dem Grundstück erfolgen.

Auch bei Starkregenereignissen darf das anfallende Niederschlagswasser nicht
auf benachbarte Grundstücke oder die öffentliche Verkehrsfläche gelangen.

9. Bodendenkmäler
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Auch bei Starkregenereignissen darf das anfallende Niederschlagswasser nicht
auf benachbarte Grundstücke oder die öffentliche Verkehrsfläche gelangen.

9. Bodendenkmäler

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Die Entdeckung von Bodendenkmälern im Zuge von Bodenbewegungen oder
Ausschachtungsarbeiten ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, En-
denicher Straße 133, Bonn, gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW
unverzüglich anzuzeigen.

10. Kampfmittel

Es wird eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfoh-
len.

Die Beantragung dieser Überprüfung erfolgt durch die örtliche Ordnungsbehörde.
Das Formular „Antrag auf Kampfmitteluntersuchung“, welches auf der Internetprä-
senz des KBD (siehe unten) zum Download bereitsteht, ist dazu vollständig aus-
zufüllen und beim Fachdienst 5.1 „Allgemeine Ordnung, Feuerwehr, Verkehr“ der
Stadt Voerde (Ndrrh.) einzureichen.

In dem Antrag ist zwingend die Luftbildauswertungs-Nr. 22.5-3-5170044-290/22
anzugeben!

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese für die Untersu-
chung bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des
abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten usw., wird zusätzlich eine Sicherheits-
detektion (siehe hierzu „Merkblatt für Baugrundeingriffe“, welches ebenfalls auf
der Internetpräsenz des KBD als Download bereitgehalten wird) empfohlen.

Weitere Informationen werden auf der Internetpräsenz des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes bereitgestellt:

www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp

D. Bestandsangaben

1. Bestand

1.1 Gebäude

1.2 Flurstücksgrenze

E. Sonstiges

1. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Voerde (Ndrrh.) beim Fach-
dienst 6.1 – Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz – im 2. OG des Rat-
hauses – Rathausplatz 20, 46562 Voerde (Niederrhein) – eingesehen werden.
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Anlass der Planung 
Hintergrund der Planung ist der Neubau einer Rettungswache und eines DRK-Katastrophen-
schutzzentrums in Voerde (Ndrrh.) auf Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 
149 und 150. Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- und Sozialgebäudes, eines Gebäudes 
für den Rettungsdienst und eine Lager- und Fahrzeughalle. Aus diesem Grund soll dort eine 
„Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzt werden. 
 
Insbesondere das Lehr- und Sozialgebäude soll Heimat für den DRK-Ortsverein Voerde 
(Ndrrh.) werden und für diverse Aufgaben - insbesondere als Anlaufstelle für den Katastro-
phenschutzfall - dienen. 
 
Hierbei handelt es sich später um verschiedenste Räume, die z.B. den folgenden Tätigkeiten 
/ Nutzungen dienen sollen: 
-  Lehr- und Lerntätigkeiten, 
-  Aufklärungsarbeit und Stärkung der bürgerschaftlichen Selbsthilfe, 
-  Vorbereitung zur Räumung und Evakuierung der Bevölkerung, von Krankenhäusern 

und Altenhilfeeinrichtungen bei Bombenentschärfungen oder nahenden Umweltkata-
strophen, 

-  Küchen und Versorgung, 
-  Verwaltung, 
-  Umkleiden und Waschräume, 
-  Jugendbereiche. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten sind nicht vorgesehen, außer für die Rettungswache, die auch 
nachts besetzt sein soll. 
 
Die Nutzungen der Gebäude hängen insgesamt zusammen und dienen alle dem Zweck des 
Katastrophenschutzes und den üblichen Aufgaben des DRK. 
 
In die Rettungswache werden auch die Übernachtung und der Aufenthaltsbereich für die Be-
reitschaft integriert. 
 
Bei der Material-Lagerung wird es sich um Einsatzmaterial des DRK und des Katastrophen-
schutzes handeln. Die für die Einsatzfälle des DRK und auch des Katastrophenschutzes er-
forderlichen Materialien sind z.B. Zelte, Klappliegen, Versorgungsmaterial wie Decken usw. 
Die Lagerung erfolgt innerhalb der Hallen, da alle Materialien gegen Witterung geschützt wer-
den müssen. Gefährliches Material (Öle, Benzine oder Ähnliches) soll nach aktuellem Stand 
nicht gelagert werden. 
 
Was den Lärm hierdurch betrifft, ist davon auszugehen, dass zum einen, falls überhaupt Lärm 
durch gelagerte Materialien entsteht, dieser zu Tageszeiten entsteht und zum anderen sind 
die Gebäudestandorte so vorgesehen, dass die Umgebung von Bewegungen auf dem Ge-
lände beim Umgang mit gelagerten Materialien möglichst wenig mitbekommt und daher mög-
lichst wenig gestört wird. 
 
Die Rettungswache ist das ausführende Organ des Rettungs- und Krankentransportdienstes. 
In der Regel rücken die Krankenwagen von dort aus. Die Standorte der Notarzteinsatzfahr-
zeuge können davon abweichen. 
 
In der Vergangenheit wurde das Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) durch Standorte der Ret-
tungsdienste in Wesel und Dinslaken abgedeckt. Dies führte in der Vergangenheit zu relativ 
häufigen langen Hilfsfristen des Rettungsdienstes. 
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Im Jahr 2019 wurde der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis erarbeitet. 
Grundlage des Entwurfes sind die Einsatzzeiten der Kreisleitstelle für den Zeitraum 
01.07.2016 bis 30.06.2017. Dabei wurden auch die Daten der umliegenden Rettungsdienst-
träger, die Einsätze im Kreis Wesel geleistet haben, berücksichtigt. 
 
In NRW gibt es keine gesetzliche Hilfsfrist. Sie wird durch einen Erlass geregelt. Dabei wird 
die Hilfsfrist durch das erste qualifizierte Rettungsmittel vor Ort, also in der Regel den Ret-
tungswagen, begründet. Sie bezieht sich auf das Gebiet, für das der Träger des Rettungs-
dienstes zuständig ist, also das gesamte Kreisgebiet. In NRW existieren keine Hilfsfristvorga-
ben für das Eintreffen des Notarztes. Laut Hilfsfristerlass des Ministeriums für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales NRW vom 28.11.2017 haben sich die Empfehlungen von 8 min. in Einsatz-
kernbereichen und bis zu 12 min. in Einsatzaußenbereichen bewährt. 
 
Die Analyse der Hilfsfristen zum Status-Quo ergab, dass im Auswertungszeitraum die im Ret-
tungsdienstbedarfsplan kreisweit festgelegte Hilfsfrist von 12 min. in 88,67 % aller Fälle er-
reicht wird. Ein Wert von mindestens 90 % muss nach allgemeiner Rechtsauffassung erreicht 
werden. 
 
Standortverlagerungen, neue Standorte und Kapazitätsveränderungen werden dazu führen, 
dass die Hilfsfristerreichung im Kreis Wesel zukünftig über 90 % liegen wird.  
 
Durch die Errichtung einer Rettungswache in Voerde (Ndrrh.) verkürzt sich die Hilfsfrist für das 
Stadtgebiet durch den Rettungswagen erheblich. 
 
Der Versorgungsbereich der Rettungswache Voerde (Ndrrh.) soll die Stadt Voerde (Ndrrh.) mit 
allen Stadtteilen, den Kernort von Hünxe sowie den Ortsteil Bucholtwelmen der Gemeinde 
Hünxe abdecken. 
 
Das Notarzteinsatzfahrzeug sowie Fahrer und Notarzt befinden sich in der Regel am selben 
Standort, um eine möglichst kurze Ausrückdauer zu gewährleisten. Der Notarztstandort 
Dinslaken umfasst u.a. die Kernstadt Voerde sowie die Stadtteile Götterswickerhamm, Löh-
nen, Mehrum und Möllen, derjenige in Wesel die Stadtteile Emmelsum, Friedrichsfeld und 
Spellen. 
 
Ein Lehr- und Sozialgebäude befindet sich derzeit an der Ringstraße 14 in Voerde (Ndrrh.). 
Diese Einrichtung soll aufgegeben und mit den Einrichtungen des Rettungsdienstes und des 
Katastrophenschutzes zusammengelegt werden.  
 
Um die Erreichbarkeit der Einsatzorte bis zu einer Verwirklichung der Rettungswache in Vo-
erde (Ndrrh.) zu gewährleisten, wurde inzwischen im Gewerbegebiet Grenzstraße nördlich der 
Straße Kleiner Kiwitt ein Provisorium für die Rettungswache eingerichtet, von dem aus zurzeit 
der Rettungsdienst das Gemeindegebiet von Voerde (Ndrrh.) abdeckt. 
 
Der Planbereich liegt zentral zur Ortslage von Voerde und zum Stadtteil Friedrichsfeld und ist 
über den Hammweg und über die B8 hervorragend angebunden, so dass alle Ortsteile von 
Voerde (Ndrrh.) im Einsatzfall innerhalb der notwendigen Fahrzeiten für den Rettungsdienst 
erreichbar sind. 
 
Alternativ zu diesem Standort wurden weitere Standorte untersucht, die jedoch entweder nicht 
geeignet waren oder eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung standen. Detailliert wird hierauf 
in Kapitel 3.1.2 „Planvarianten und Standortalternativen“ eingegangen.  
 
Die Umsetzung des Planvorhabens stellt einen Eingriff in Boden, Natur und Landschaft dar. 
Die entsprechenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen sollen auf den Flurstücken bzw. 
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Flurstücksteilen Gemarkung Voerde, Flur 30 Nr. 166 und Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 
umgesetzt werden. 
 
Um das Bauvorhaben verwirklichen zu können, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ erforderlich, da ein solches Bauvorhaben in diesem 
Bereich derzeit gemäß § 35 Baugesetzbuch (BauGB) (Bauen im Außenbereich) zu beurteilen 
und demnach dort unzulässig wäre.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 ist die 78. Änderung des Flächennutzungs-
planes „Rettungswache Voerde“ verbunden, da der Bebauungsplan aus dem derzeit gültigen 
Flächennutzungsplan nicht entwickelt ist. 

Verfahrensablauf 
Am 23.03.2021 fasste der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes und leitete damit das Planverfahren ein. Zugleich beauftragte der Rat den 
Ausschuss für Stadtentwicklung, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB durchzuführen. Diese wird in Voerde (Ndrrh.) grundsätzlich in öffentlicher Veranstal-
tung durchgeführt. Auf Grund der Corona-Pandemie hat der Stadtentwicklungsausschuss ei-
ner möglichen alternativen Vorgehensweise durch eine mindestens einmonatige Offenlage zu-
gestimmt. Diese Offenlage gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde zeitgleich mit der frühzeitigen 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB sowie der betroffenen Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
31.03.2022 bis einschließlich 05.05.2022 durchgeführt. 
 
Mit Schreiben vom 29.01.2021 erfolgte die Landesplanerische Abstimmung gemäß § 34 Abs. 
1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW. Dabei wurden durch den Regionalverband Ruhr mit 
Schreiben vom 08.04.2021 keine Bedenken gegen die Planung vorgetragen. Der Bebauungs-
plan widerspricht demnach zwar den Inhalten des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 99), der 
hier unter anderem Regionaler Grünzug zum Inhalt hat. Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und 
Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
vom 12.07.2019 können jedoch ausnahmsweise im regionalplanerisch festgelegten Freiraum 
Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn die besondere öffentliche 
Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes sowie der Kommunen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz dies erfordert. Ein weiterer 
Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in 
Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und festgesetzt wer-
den dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des 
Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht. Die Bauleitplanung dient der 
kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine bauliche Anlage der Stadt Voerde 
(Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das Plangebiet an den 
vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegelstrich Berücksichtigung finden 
kann. 
 
Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren aufgestellt. Mit seiner Aufstellung verbunden ist 
die Änderung des 78. Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ für den entsprechen-
den Bereich. 
 
In der Zeit vom 14.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022 erfolgte die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfes für die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB vorgesehen. Auch erfolgt die Lan-
desplanerische Abstimmung gemäß § 34 Abs. 5 LPlG NRW. 
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Mit dem Beschluss zur Offenlage der Planunterlagen am 27.09.2022 wurde ein erneuter Auf-
stellungsbeschluss verbunden, denn das Plangebiet wurde um die Teilflächen 2 und 3 erwei-
tert. Hintergrund war, dass die Ausgleichsmaßnahmen in der direkten Umgebung des Plange-
bietes erfolgen sollen. Aus diesem Grund wurden zwei weitere landwirtschaftliche Flächen in 
den Bebauungsplan einbezogen. Darüber hinaus findet ökologischer Ausgleich auf den nörd-
lichen Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150 unmittelbar nörd-
lich der geplanten Gemeinbedarfsfläche statt. 
 
Als nächster Schritt findet nun eine erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfes statt, da 
sich im Rahmen der Offenlage des Planentwurfes und der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB Änderungen des Planentwurfes ergaben, die eine erneute Offenlage erforderlich ma-
chen. 

1.Zweck und Ziele der Planung 
Zweck der Bauleitplanung ist der Neubau einer Rettungswache und eines DRK-Katastrophen-
schutzzentrums in Voerde (Ndrrh.). Dies beinhaltet die Errichtung eines Lehr- und Sozialge-
bäudes, eines Gebäudes für den Rettungsdienst und eine Lager- und Fahrzeughalle. 
 
Diese Rettungswache ist u.a. deshalb dringend erforderlich, da der Platz zur Lagerung des 
Materials für den Katastrophenschutz und hier speziell das des „Landeskonzeptes Betreu-
ungsplatzbereitschaft 500“ bei weitem nicht mehr ausreicht. In dem der Planung zu Grunde 
liegenden städtebaulichen Konzept sollen dabei zusätzlich auch Lagerflächen für das durch 
die Covid-19-Pandemie erforderliche, zusätzliche Material vorgehalten werden. 
 
Weiterer Zweck der Planung ist ein 100%iger ökologischer Ausgleich von Eingriffen in Boden, 
Natur und Landschaft in direkter Nähe des Eingriffsgebietes. 
 
Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, sind in 
§ 1 Abs. 6 BauGB im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, die Anforderungen kostensparenden Bauens, die Baukultur und der Schutz 
historischer Gebäude sowie des Ortsbildes, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, 
der Umwelt- und Klimaschutz, u.a. die umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen 
und seine Gesundheit, die Belange von Freizeit und Erholung, die Vermeidung von Emissio-
nen, die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Ener-
gie, die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes sowie die Belange der Wirtschaft, der Land- 
und Forstwirtschaft, der Erhaltung und Sicherung von Arbeitsplätzen, des Verkehrs, der Ver-
teidigung und des Zivilschutzes, die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen sowie 
des Hochwasserschutzes. 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird insbesondere dem Belang der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung durch 
die Entwicklung eines zentralen Standortes für eine Rettungswache in Voerde (Ndrrh.) Rech-
nung getragen, denn durch die zentrale Lage sind die Einsatzfahrten für die Rettungsfahr-
zeuge kurz, so dass im Notfall schnell der Einsatz erfolgen kann. Es kann durch den Standort 
das gesamte Gemeindegebiet gut abgedeckt werden. Auch dient sie dem Katastrophenschutz 
und hilft den Rettungskräften u.a. im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie. Dabei soll es eine 
moderne Rettungswache werden, in der auch die Rettungskräfte selbst sicher arbeiten kön-
nen. 
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Die Belange des Verkehrs werden berücksichtigt. Bei dem Hammweg handelt es sich um eine 
klassifizierte Landesstraße L 463 außerhalb der Ortsdurchfahrten. Deshalb bedürfen zum ei-
nen Baugenehmigungen gemäß § 25 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW außer-
halb von Ortsdurchfahrten der Zustimmung der Straßenbaubehörde längs der Landesstraße 
in einer Entfernung von 40 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kraftfahrzeugverkehr 
bestimmten Fahrbahn. Durch die Festsetzung von Baugrenzen mit einer Entfernung zur süd-
lichen Grenze von 30 m vom Hammweg wird der geforderte Abstand nicht vollständig einge-
halten. Aus diesem Grund gilt für bauliche Anlagen bis zu einem Abstand von 40 m dieser 
Zustimmungsvorbehalt. Zum anderen bedürfen gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 StrWG NRW Bauge-
nehmigungen der Zustimmung der Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen über Zugänge 
und Zufahrten an Landesstraßen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen. Aus 
diesem Grund wird die Erschließung der Rettungswache ausschließlich über die Grenzstraße 
abgewickelt. Eine Erschließung über die Landesstraße L 463 (Hammweg) ist insoweit nicht 
zulässig. Zur Sicherung des An- und Abfahrtsverbotes wird im Bebauungsplan entlang des 
Hammweges ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Durch das Abrücken der Ge-
bäude von den angrenzenden Straßen durch die Festsetzung entsprechender Baugrenzen 
werden neben den Belangen des Verkehrs auch die Belange des Ortsbildes, des Landschafts-
bildes und der Baukultur berücksichtigt. 
 
Auch sind die Belange des Umweltschutzes, insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu beachten, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Bo-
den, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und 
biologischen Vielfalt. Diesen Belangen wird umfassend Rechnung getragen. Hierauf wird im 
Umweltbericht ausführlich eingegangen. Zur Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und 
Klimaschutz werden zukünftig zusätzlich zu der Fläche für den Gemeinbedarf auch ökologi-
sche Ausgleichsflächen für den zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft vorgesehen. 
Dazu wurde eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellt. Festsetzungen zur Begrünung der 
Gemeinbedarfsfläche durch Bäume und Sträucher tragen des Weiteren zum Umweltschutz 
bei. Auch wird dadurch die Fläche zur freien Landschaft hin eingefasst und eingegrünt. Durch 
die Festlegung der Zahl der Vollgeschosse soll die Gebäudehöhe begrenzt werden, um wei-
terhin eine Luftzirkulation zu ermöglichen und damit den Belangen des Klimaschutzes zu ent-
sprechen. Zudem werden auf diesem Grund Dächer begrünt oder es kommt zum Einsatz von 
Photovoltaik-Anlagen. Hierdurch werden erneuerbare Energien genutzt. Das auf der Gemein-
bedarfsfläche anfallende Niederschlagswasser kann und soll daher vor Ort über die belebte 
Bodenzone versickert werden. Hierdurch wird eine Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate weitestgehend verhindert. Entsprechende Flächen für Versickerungsmulden sind 
vorzusehen.  
 
Es sind weiterhin die Belange der Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft zu beachten. 
Dabei geht durch die Verwirklichung der Baumaßnahme landwirtschaftliche Fläche verloren 
und wird in Bauland umgewandelt. Dies ist unvermeidbar. Die Belange der Landwirtschaft 
müssen insoweit unter Abwägung mit anderen Belangen zurückstehen. Dies gilt damit auch 
für den privaten Belang der eingegangenen Pachtverhältnisse. Die Ausgleichsflächen werden 
jedoch so ausgestaltet, dass für sie darüber hinaus keine landwirtschaftliche Fläche verloren 
geht, indem auf diesen Flächen als Beitrag zum Umweltschutz die Landwirtschaft extensiviert 
und ökologisiert wird. Die Belange der Wirtschaft werden dadurch berücksichtigt, dass die Ret-
tungswache die Sicherheit der Betriebe und der dort Arbeitenden gewährleistet. 
 
Der Belang von Freizeit und Erholung wird im Planverfahren berücksichtigt. Durch die Ermög-
lichung einer neuen Bebauung im Außenbereich geht Freiraum und damit Raum für Freizeit 
und Erholung verloren. Vorschriften zur Bepflanzung der Rettungswache tragen dazu bei, ne-
gative Auswirkungen zu verringern. Diese dienen zugleich dem Landschaftsbild und dem 
Landschaftsschutz. 
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Des Weiteren zu berücksichtigen ist der Belang der Ver- und Entsorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser. Dies soll über Ver- und Entsorgungsleitungen über die Grenzstraße ge-
schehen. 
 
Ein weiterer zu berücksichtigender Belang ist der des Personenverkehrs und der Mobilität der 
Bevölkerung. Die zukünftige Rettungswache ist mit Individualverkehr sehr gut erreichbar, 
durch den ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) jedoch schlecht erschlossen. Da aber nur 
wenig Besucherverkehr zu erwarten ist, sondern lediglich der der Bediensteten, ist dies zu 
vertreten. Viel Verkehr trotz der Lage im Außenbereich wird nicht entstehen, so dass der Be-
lang einer auf die Verringerung des Verkehrs ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung be-
achtet wird. 
 
Das Plangebiet liegt im Außenbereich. Es kommt insoweit zu Beeinträchtigungen des Orts- 
und Landschaftsbildes. Diese Belange müssen in der Abwägung gegenüber anderen Belan-
gen, insbesondere denen der sicheren Wohn- und Arbeitsverhältnisse, zurückstehen. Durch 
Begrünungsmaßnahmen auf dem Gelände der Gemeinbedarfsfläche und der Begrenzung der 
Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse wird der Belang des Orts- und Landschaftsbildes 
so weit wie möglich berücksichtigt. 
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet oder einem Risikogebiet von 
Rhein oder Emscher. Insoweit ist es für eine Bebauung in dieser Hinsicht geeignet. Durch 
Starkregen kann es zu Überschwemmungen im Plangebiet kommen. Diesbezüglich wird ein 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Weiterhin hat sich die Stadt Voerde (Ndrrh.) durch Ratsbeschluss eigene Entwicklungsziele 
gegeben, die beispielsweise im Einzelhandelskonzept, im Radverkehrs-Rahmenplan oder in 
Rahmenplanungen für bestimmte Ortsteile und Gebiete festgelegt sind.  
 
In Bezug auf das Einzelhandelskonzept ist bei jeder Planung zu prüfen, inwieweit die Erhaltung 
und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche beeinträchtigt werden könnte. Dies ist bei der 
Realisierung der Rettungswache nicht der Fall. Ansonsten liegt der Planbereich nicht in einem 
Gebiet, für den eine besondere Rahmenplanung bzw. ein städtebauliches Entwicklungspro-
gramm beschlossen wurde. 

1.1  Verhältnis zum Flächennutzungsplan und Bezeichnung des Planes 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Planbereich „Fläche für die Landwirtschaft“ 
dar. Er entspricht damit nicht der Zielsetzung des zukünftigen Bebauungsplanes. Ziel ist eine 
Darstellung als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache“ 
für die zukünftig baulich genutzte Fläche und eine Darstellung als „Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (MSPE-Flä-
che)“ für die ökologischen Ausgleichsflächen. Der Flächennutzungsplan ist insoweit zu ändern. 
Das entsprechende Verfahren ist als 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswa-
che Voerde“ inzwischen eingeleitet worden und wird parallel zur Aufstellung des Bebauungs-
planes betrieben. 
 
Bei entsprechender Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bebauungsplan aus die-
sem entwickelt. Daher ist die Änderung des Flächennutzungsplanes Voraussetzung für den 
Bebauungsplan. 
 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde 
/ Hammweg“. Da es sich nicht um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes han-
delt, sondern, da in dem Plangebiet kein Planrecht besteht, ein neuer Bebauungsplan aufge-
stellt wird, ist eine neue Nummer zu vergeben. 
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1.2 Inanspruchnahme von Freiraum (§ 1a Abs. 2 BauGB) 
Es gibt zwei Abwägungsdirektiven im Baugesetzbuch, die bei der Bauleitplanung besonders 
beachtet werden müssen: Die Bodenschutzklausel mit der Maßgabe des Schutzes von Boden 
und die sogenannte Umwidmungssperrklausel mit dem Ziel, Flächen für die Landwirtschaft, 
Wald oder Wohnflächen nur im notwendigen Umfang umzuwidmen. 
 
Abwägungsdirektive 1: 
 
Es soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegan-
gen werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachver-
dichtung und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-
siegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen. Es soll zukünftig, so der Gesetzgeber, zu 
einer Verringerung der Inanspruchnahme von Freifläche durch bauliche Nutzungen kommen.  
 
Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Fläche, schonend als ein pfleglicher Um-
gang mit Fläche bzw. Boden zu verstehen. Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen 
einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung 
und einem schonenden Umgang durch eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 143 wird Freiraum in Form von Außenbereich in Anspruch ge-
nommen. Da die Rettungswache im baulichen Außenbereich verwirklicht werden muss und 
alternativ eine Innenentwicklung nicht möglich ist, ist eine Nutzung von Außenbereichsflächen 
nicht zu vermeiden. Die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ umfasst ca. 14.759 qm. Auf Grund der gegebenen Standortkriterien ist eine ent-
sprechende Flächenausweisung an dieser Stelle zudem als sehr sinnvoll anzusehen. 
 
Durch eine sehr intensive bauliche Nutzung der benötigten Außenbereichsfläche wird sehr 
sparsam mit Grund und Boden und damit mit Fläche umgegangen. Dabei liegt die eigentliche 
Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 noch relativ niedrig, dafür aber die GRZ2, d.h. die Grundflä-
chenzahl inklusive Stellplätzen, Fahrbahnen, Nebenanlagen u.ä. mit 0,75 relativ hoch. Dabei 
müssen diese Nebenflächen versiegelt werden, da sie z.B. im Katastrophenfall für die Samm-
lung von Menschen erforderlich werden. Der Einbau von Rasengittersteinen oder Ökopflaster 
ist auch aus diesem Grund daher nicht möglich. Damit wird auch im Hinblick auf die Intensität 
der Inanspruchnahme stark in den Boden eingegriffen. Durch die hohe Nutzungsdichte handelt 
es sich daher um einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Ein schonenderer Umgang 
mit Grund und Boden ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich. Durch den Verzicht 
auf eine Unterkellerung wird der Eingriff in den Boden selbst jedoch verringert. 
 
Die äußere Erschließung ist in Form der Grenzstraße bereits vorhanden, so dass die Flächen 
leicht, und ohne viel Fläche etwa für Straßen zu verbrauchen, erschlossen werden können. 
Dies ist ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden.  
 
Varianten im Hinblick auf die Umsetzung der Planung auf anderen Flächen sind nicht umsetz-
bar. Ausführlich wird auf die Varianten und deren Realisierbarkeit in Kapitel 3.1.2 eingegan-
gen. 
 
 
Abwägungsdirektive 2: 
 
Landwirtschaftlich, als Wald oder zu Wohnzwecken genutzte Flächen sollen gemäß § 1a Abs. 
2 BauGB nur in einem notwendigen Umfang für andere Nutzungsarten vorgesehen werden. 
Der Grundsatz ist dabei in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
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Die Bezeichnung „Landwirtschaftlich“ nimmt Bezug auf § 201 BauGB, Wald auf das Bun-
deswaldgesetz sowie die Waldgesetze der Länder. Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB soll die 
Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet 
werden. 
 
Es besteht eine Begründungs- und Abwägungspflicht gemäß § 1a Abs. 2 BauGB bezüglich 
der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche im Sinne von § 201 BauGB (Begriff der 
Landwirtschaft). In diesem Zusammenhang ist die tatsächlich ausgeübte Nutzung zu betrach-
ten. Im Rahmen der erforderlichen Alternativprüfungen geht es darum, die städtebauliche Not-
wendigkeit für die Entwicklung der dieser Planung zu Grunde liegenden Standortwahl zu be-
gründen. Erst dann kann im Wege der Abwägung die Umwidmungssperrklausel überwunden 
werden.  
 
Die Verfügbarkeit geeigneter landwirtschaftlicher Flächen ist für die Entwicklung und den Fort-
bestand landwirtschaftlicher Betriebe von grundlegender Bedeutung. Dies gilt für die Betriebe 
für Eigentumsflächen wie für Pachtflächen. Deshalb soll die Umwidmung von landwirtschaftli-
chen Flächen auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden, um Beeinträchtigungen 
der Landwirtschaft so weit wie möglich zu vermeiden. Die Belange der Landwirtschaft sind in 
der Abwägung explizit zu berücksichtigen. Hierbei ist darzulegen, welche Auswirkungen damit 
verbunden sind, Fläche für die Landwirtschaft zugunsten anderer Nutzungen unwiederbring-
lich aufzugeben, und warum die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisiert werden 
kann. 
 
Es ist unvermeidbar, dass bei der Maßnahme zur Realisierung der Rettungswache „Flächen 
für die Landwirtschaft“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umgewandelt werden. Eine Innenent-
wicklung anstatt der Aufstellung des Bebauungsplanes im Außenbereich, um die Planungs-
ziele zu erreichen, ist nicht möglich, da keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen.  
 
Die Nutzung von Außenbereichsflächen, die bisher als Gewerbeflächen vorgesehen sind, al-
ternativ für die Verwirklichung der Rettungswache ist darüber hinaus nicht zielführend, da in 
einem solchen Fall auf neue gewerbliche Flächen verzichtet werden müsste, diese jedoch für 
die Stadtentwicklung in Voerde (Ndrrh.) dringend benötigt werden, da eine große Knappheit 
diesbezüglich besteht. 
 
Grundsätzlich gibt es im Stadtgebiet verstreut eine Anzahl einzelner Baulücken, die jedoch 
fast durchweg in privatem Besitz stehen und zum Teil aus spekulativen Gründen, zum Teil zur 
späteren Versorgung von Kindern oder sonstiger Verwandtschaft vorgehalten werden und da-
her für die Planung der Rettungswache nicht mobilisiert werden können. Auch wären sie für 
die zukünftige Rettungswache nicht ausreichend groß. 
 
Auf mögliche Standortalternativen für die Rettungswache zum gewählten Standort wird in Ka-
pitel 3.1.2 ausführlich eingegangen. 
 
Die Umwandlung von „Fläche für die Landwirtschaft“ ist zudem vertretbar, da die Flächen in 
städtischem Eigentum sind, so dass lediglich Pachtverhältnisse im Hinblick auf eine derzeitige 
Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft aufzulösen sind. Und dies gilt zudem nur für die 
geplante „Fläche für den Gemeinbedarf“ selbst. Auf den vorgesehenen MSPE-Flächen, also 
auf den Flächen, auf denen der ökologische Eingriff ausgeglichen werden soll, soll weiterhin 
Landwirtschaft betrieben werden. Diese soll dort lediglich extensiviert und ökologisiert werden. 
Damit sind die gewählten Ausgleichsmaßnahmen auch ein Beitrag dazu, Flächen für die Land-
wirtschaft zu erhalten. 
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Die Umwandlung von Fläche für die Landwirtschaft erfolgt maßvoll, d.h. lediglich um ca. 1,48 
ha. Es besteht ein Bedarf an der Umnutzung dieser Fläche, der anders als durch einen Rück-
griff auf landwirtschaftliche Flächen nicht gedeckt werden kann. 
 
Wechselwirkungen durch die Umnutzung landwirtschaftlicher Fläche in „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ bestehen im Hinblick auf die Versiegelung von Boden und damit einer Beseitigung 
der oberen Bodenschichten durch eine Bebauung, ein Eingriff in den Wasserhaushalt, wenn 
auch ein großer Teil des auf der Fläche anfallenden Niederschlagswassers versickert werden 
soll, ein Eingriff in das Kleinklima durch eine Versiegelung von Fläche und damit die Erhöhung 
der Temperatur und eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Errichtung neuer 
Gebäude im durch offene Landschaft geprägten Freiraum.  

2.Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Das Plangebiet liegt auf den Flurstücken Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149, 150 sowie 
Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 und Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120. Davon liegt 
die „Fläche für den Gemeinbedarf“ auf den südlichen und mittleren Teilen der Flurstücke 149 
und 150, während die übrigen Flurstücke bzw. –teile zu ökologischen Ausgleichsflächen 
(MSPE-Flächen) werden sollen. 
 
Die Flurstücke sind alle im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
 
Alle Flächen werden derzeit landwirtschaftlich (von einem einzigen Pächter) genutzt. 
 
Der Planbereich ist im Süden, Westen und Osten von Freiraum umgeben, der gleichfalls durch 
Landwirtschaft genutzt wird. Im Süden grenzt unmittelbar die Landesstraße L463 –Hammweg- 
an. Unmittelbar westlich befindet sich die Grenzstraße, über die das Plangebiet erschlossen 
werden soll. 
 
Nördlich schließt sich eine kleine landwirtschaftliche Parzelle und daran anschließend das Ge-
werbegebiet Grenzstraße an, dass in diesem Bereich durch die Straße Kleiner Kiwitt erschlos-
sen wird. Es ist hier überwiegend ein- bis zweigeschossig bebaut und wird über den Bebau-
ungsplan Nr. 104 planungsrechtlich geregelt. Über dem südlichen Teil dieses Gewerbegebie-
tes verläuft eine Höchstspannungsfreileitung von 220 kV. Der geringste Abstand zur Gemein-
bedarfsfläche und damit zur zukünftigen Rettungswache beträgt dabei ca. 230 m. 
 
Der Freiraum ist durch ackerbaulich genutzte Freifläche sowie diesen Freiraum gliedernde 
Gehölzstreifen geprägt. Unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzend entlang seiner 
Grenze existiert zum Beispiel ein derartiger Gehölzstreifen. Er besteht ausschließlich aus nied-
rigen Gehölzen wie Sträuchern. Bäume sind dort nicht vorhanden. 
 
Nördlich der geplanten „Fläche für den Gemeinbedarf“ verlaufen in Ost-West-Richtung 3 un-
terirdische Erdgaspipelines mit ihren Schutz- und Arbeitsstreifen (2 der Thyssengas GmbH 
sowie südlich dieser beiden Leitungen die unterirdische Zeelink-Leitung). Sie dürfen nicht 
durch bauliche Anlagen überbaut werden. Darüber hinaus verläuft zum Teil westlich der 
Grenzstraße in Nord-Süd-Richtung ein weiterer Ast einer Erdgaspipeline der Thyssengas 
GmbH. 
 
Das Bauvorhaben der Rettungswache und des DRK-Katastrophenschutzzentrums wird somit 
zwischen dem südlichen Rand des Schutzstreifens der Zeelink-Leitung und der Landesstraße 
463 – Hammweg - verwirklicht. 
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2.2 Landwirtschaftliche Nutzung als privater Belang und sonstige private Be-

lange 
Abwägungsbeachtlich sind in erster Linie die öffentlichen und privaten Belange, auf die sich 
die jeweilige Planung auswirkt. Die für die Abwägung bedeutsamen Belange richten sich zu-
nächst nach den von der jeweiligen Planung vorgesehenen Planungszielen (Planinhalte). Da-
bei ergeben sich aus dem Gebot der Konfliktbewältigung Folgen für die Ermittlung des Abwä-
gungsmaterials. Weiter ist zu berücksichtigen, dass Festsetzungen auf Grund von § 9 Abs. 1 
BauGB spezifische Fragen, inwieweit Belange berührt sein können, aufwerfen können. 

Zu den zu berücksichtigen Belange gehören auch die in § 1 Abs. 7 BauGB geregelten privaten 
Belange. Demnach sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Be-
lange gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen. Ob und inwieweit diese privaten 
Belange zu ermitteln sind, beurteilt sich danach, inwieweit sie in der jeweiligen konkreten Pla-
nungssituation berührt sind. 

Bei alledem sind solche Belange nicht zu berücksichtigen, die nur unerheblich geringfügig be-
rührt oder mit einem Makel behaftet sind sowie solche, auf deren Fortbestand kein schutzwür-
diges Vertrauen besteht. (BVerwG Urt. Vom 24.9.1998). 

Die abwägungsbeachtlichen Belange sind nach § 2 Abs. 3 BauGB zu bewerten. Das Bewerten 
bezieht sich auf die Frage des Gewichts der einzelnen Belange, die für die sachgerechte Be-
handlung der Belange von Bedeutung ist. Die Bewertung bedeutet daher Feststellung des 
jeweiligen Gewichts der Abwägungsbeachtlichkeit, d.h. Art und Ausmaß des Berührtseins des 
Belanges und des Gewichts des Belanges und seines Berührtseins durch die jeweilige Bau-
leitplanung.  

2.2.1 Pachtverhältnis 

Durch die Bauleitplanung wird landwirtschaftliche Nutzfläche zum einen in „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ auf großen Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150 
umgewandelt. Hierdurch geht landwirtschaftliche Fläche verloren. Zudem sollen Ausgleichs-
maßnahmen durch die Festsetzung von Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 Baugesetzbuch 
(BauGB) auf den nicht als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzten Teilen der Flurstücke 
Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 
30, Nr. 166 sowie auf einem 14 m breiten Streifen entlang der Südgrenze des Flurstücks Ge-
markung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchgeführt werden. 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen sollen bisher intensiv genutzte Ackerflächen in extensiv genutzte 
Ackerflächen umgewandelt werden (Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen).  
 
Da die landwirtschaftlichen Flächen durch einen einzigen Betrieb ackerbaulich genutzt wer-
den, findet ein Eingriff in diesen Betrieb und damit in private Belange statt. 
 
Dieser Eingriff in den privaten Belang lässt sich unter Abwägung aller Belange nicht vermei-
den.  
 
Insbesondere der Wegfall der Fläche des zukünftigen Baugrundstücks aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung ist nicht vermeidbar. 
 
Um den Betrieb jedoch durch die Maßnahme so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sollen 
eben die Ausgleichsflächen nicht durch eine Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, wie 
im Regelfall üblich, verwirklicht werden, was zusätzlich ein Wegfall von genutzten Flächen 
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bedeuten würde, sondern die landwirtschaftliche Nutzung soll auf diesen Flächen lediglich ex-
tensiviert und ökologisiert werden. 
 
Extensive Landwirtschaft ist im Gegensatz zur intensiven Landwirtschaft gekennzeichnet 
durch einen im Verhältnis zur Fläche geringen Kapital- und Arbeitseinsatz, etwa im Hinblick 
auf Düngemittel, Pestiziden und Maschinen. Die pflanzlichen Erträge pro Flächeneinheit sind 
in der extensiven Landwirtschaft geringer. Extensive Landwirtschaft ist im Allgemeinen um-
weltverträglicher. Auf Grund des geringeren Düngemittel- und Pestizideinsatzes besteht eine 
geringere Gefahr, dass Nährstoffe und Pestizide in Oberflächen und Grundwasser eingetragen 
werden. Allerdings hängen die tatsächlichen Auswirkungen des Einsatzes von Produktions-
mitteln auf die Umwelt nicht allein von der Menge der eingesetzten Produktionsmittel ab, son-
dern auch davon, wie diese eingesetzt werden. Produktionsmittel wie z. B. Düngemittel werden 
auch benötigt, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, wenn pflanzliche Erzeugnisse entnom-
men werden. Ein zu geringer Düngemitteleinsatz kann daher zu Umweltverschlechterung füh-
ren. Die vorgesehenen Ausgleichsflächen müssen nunmehr neben den landwirtschaftlichen 
Erfordernissen auch den naturschutzfachlichen Ansprüchen genügen. Auf den Ausgleichsflä-
chen sollten nur niedrige Getreidearten (Höhe < 2 m) angepflanzt werden. Hintergrund ist, 
dass Wiesenvögel Probleme mit hoch aufgewachsenen Flächen haben. Die Flächen sollen 
mit doppeltem Saatreihenabstand bepflanzt werden. 
 
Insgesamt sind die gewählten Ausgleichsmaßnahmen auch ein Beitrag dazu, Flächen für die 
Landwirtschaft im Allgemeinen und für den Betrieb im Besonderen zu erhalten. 
 
Durch die dargestellten Ausgleichsmaßnahmen und der damit verbundenen Einschränkung 
bei der Nutzung der Flächen hat der Landwirt dennoch Umsatzeinbußen, was zum Teil wie-
derum einen Eingriff in den Betrieb handelt, die zum Teil dadurch aufgefangen werden sollen, 
dass die Pacht durch die Stadt Voerde (Ndrrh.) verringert wird. 
 
Die Umwandlung von „Fläche für die Landwirtschaft“ ist zudem deswegen vertretbar, da die 
Flächen in städtischem Eigentum sind, so dass lediglich Pachtverhältnisse aufgelöst bzw. ge-
ändert werden müssen.  
 
Der Pächter hat eine Vielzahl an Flächen im Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) zur landwirt-
schaftlichen Nutzung, sowohl im Eigentum als auch in Pachtverhältnis. Der Wegfall der Ge-
meinbedarfsfläche aus der Nutzung und die Extensivierung der MSPE-Flächen sind für den 
Betrieb vertretbar und verkraftbar. Hierdurch sind keine Existenzprobleme zu erwarten. Zudem 
hat der Pächter seinen Betrieb diversifiziert dahingehend, dass er einen Teil seiner Einnahmen 
nicht aus Ackerbau, sondern aus Pferdebewirtschaftung generiert.  
 
Die Umwandlung von „Fläche für die Landwirtschaft“ in Gemeinbedarfsfläche erfolgt maßvoll, 
d.h. lediglich um ca. 1,48 ha. Es besteht ein Bedarf an der Umnutzung dieser Fläche, der 
anders als durch einen Rückgriff auf Flächen des Betriebes nicht gedeckt werden kann. 
 
Insgesamt ist dem Pächter der landwirtschaftlichen Flächen der Eingriff in seinen Betrieb nach 
Abwägung mit allen, insbesondere den öffentlichen Belangen, zuzumuten. 

2.2.2 Angrenzende Nutzung „Pferdezucht“ 

Das Flurstück östlich des Plangebietes nördlich des Hammweges (Gemarkung Voerde, Flur 
30, Nr. 24) wird nach Angaben des Eigentümers und Betreibers zur Jungpferdeaufzucht und 
als Herbstweide für tragende Stuten genutzt.  
 
Es handelt sich um eine hobbymäßige Betätigung und nicht um eine landwirtschaftliche Tätig-
keit im Sinne von § 201 BauGB. Landwirtschaft im Sinne des BauGB ist insbesondere der 
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Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter über-
wiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten 
Fläche erzeugt werden kann, die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Wein-
bau, die berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfischerei. Dass das Futter über-
wiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten 
Fläche erzeugt werden kann, wurde trotz Anfrage der Landwirtschaftskammer NRW bei dem 
Betreiber durch den Betreiber nicht nachgewiesen. Insoweit ist davon auszugehen, dass es 
sich bei der Pferdezucht nicht um Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB handelt. 
 
Das Flurstück 24 umfasst ca. 1,20 ha und ist nach Westen und nach Süden zum Hammweg 
hin durch Strauchreihen geschützt. Der Eigentümer und Nutzer dieser Fläche nutzt für seine 
Pferdezucht weitere 2,10 ha, die im unmittelbaren Umfeld seines Anwesens liegen. Letztere 
sind nicht im Eigentum des Betreibers. Derzeit umfasst seine Pferdezucht nach Angaben der 
Landwirtschaftskammer NRW 2 Zuchtstuten. 
 
Auf dem Flurstück 24 befindet sich eine Stallung, die jedoch bauordnungsrechtlich nicht ge-
nehmigt ist. Gemäß historischer Luftbilder wurde sie in den Jahren zwischen 1997 und 2002 
errichtet. Die Stallung dient nicht einer Landwirtschaft oder einer anderen im Außenbereich 
priviligierten Nutzung gemäß § 35 Abs. 1 BauGB. Es ist als sonstiges Vorhaben gemäß § 35 
Abs. 2 BauGB und nur dann zulässig, wenn seine Ausführung oder Benutzung öffentliche Be-
lange nicht beeinträchtigt. Es widerspricht jedoch den Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes, den Darstellungen des Landschaftsplanes und lässt die Entstehung einer Splittersiedlung 
befürchten. Es ist damit planungsrechtlich als nicht genehmigungsfähig zu beurteilen. Im vor-
liegenden Fall ist auch nicht erkennbar, dass die illegale Nutzung geduldet worden ist. Eine 
schriftliche oder mündliche Zusicherung, gegen den illegalen Zustand nicht einzuschreiten, ist 
nicht erteilt worden. 
 
Durch den Bau und den Betrieb der Rettungswache könnte, wie er im Planverfahren vorgetra-
gen hat, ggf. seine Hobbynutzung auf dem Flurstück 24 eingeschränkt werden. So entstehen 
zum einen durch den Bau der Rettungswache Lärmimmissionen, zum anderen sind durch den 
Betrieb der Anlage durch  
-  den Einsatz des Martinshorns, 
-  den Einsatz des Blaulichts und 
-  durch Umschlag von Materialien auf dem Gelände der Rettungswache 
Störungen durch Immissionen zu erwarten. 
 
Die Störungen sind nicht vollständig zu vermeiden. In Kapitel 3.1.2 wird ausführlich auf Prüfung 
von Planungsvarianten eingegangen. Ein alternativer Standort, der alle Anforderungen an die 
Ziele der Planung erfüllt und auch stadtentwicklungsplanerisch gewünscht ist, ist nicht vorhan-
den. 
 
Durch die Bepflanzung der Ränder der Fläche in deren Westen zur Grenzstraße und im Süden 
zum Hammweg hin wird das Blaulicht die Pferde nicht erheblich stören.  
 
Das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städtebauliche Konzept sieht eine Fahrzeug-
halle in maximal zweigeschossiger Bauweise im östlichen Teil des Plangebietes in Nord-Süd-
Orientierung vor, so dass die Immissionen wesentlich von der Rettungswache ausgehende 
Lärmimmissionen in östliche Richtung auf die Pferdehaltung abhalten werden. Der Umschlag 
von Materialien erfolgt vor allem in der Fahrzeughalle selbst, so dass Störungen im Außenbe-
reich gering sein werden, zum Teil jedoch auch vor der Halle. Aber auch diese Immissionen 
werden, bei Umsetzung der städtebaulichen Konzeption, durch das Gebäude abgeschirmt. Es 
ist des Weiteren nicht davon auszugehen, dass das Martinshorn bei Einsatzfahrten bereits auf 
dem Gelände der Rettungswache selbst eingeschaltet wird, sondern frühestens bei der Aus-
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fahrt auf die Grenzstraße und dann im weiteren Verlauf der Einsatzfahrten ggf. auf der Grenz-
straße und auf dem Hammweg. Der Einsatz des Martinshorns ist jedoch nur im Fall seiner 
Notwendigkeit zulässig, also dann, wenn die Fahrt durch sonstigen Verkehr auf den Verkehrs-
flächen beeinträchtigt werden kann. Diese Straßenzüge sind jedoch nicht sehr stark befahren, 
so dass der Einsatz des Martinshorns nicht häufig erforderlich sein wird. 
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche bereits jetzt durch Immissionen belastet 
ist. So ist dies zum einen durch den üblichen Verkehr auf der Grenzstraße und den Hammweg 
der Fall. Diese beiden Straßen sind die Hauptzufahrten zu den Handelsbetrieben im Gewer-
begebiet Grenzstraße, u.a. zum Verbrauchermarkt „Marktkauf“. Zum anderen befindet sich 
nördlich der Straße Kleiner Kiwitt im Gewerbegebiet Grenzstraße bereits heute die provisori-
sche Rettungswache, von der Einsatzfahrten erfolgen. Dabei nutzen die Rettungsfahrzeuge 
für Fahrten in südliche und östliche Richtung bereits heute die Grenzstraße und den Hamm-
weg, so dass die Fläche der Pferdezucht bereits jetzt entsprechend lärmtechnisch vorbelastet 
ist. 
 
Durch die Bauarbeiten bei der Errichtung der Rettungswache kann es zu Beeinträchtigungen 
durch Lärmimmissionen und Erschütterungen kommen, die jedoch nicht zu vermeiden sind. 
Dies ist jedoch nur vorübergehend. Für diesen Zeitraum müsste der Betreiber der Pferdezucht 
seine Tiere an einem alternativen Standort, z.B. im Bereich seiner Hofstelle, unterbringen, 
sollten die Störungen zu stark sein. Bereits beim Bau der unterirdischen Zeelink-Erdgaspipe-
line konnte die Fläche östlich der geplanten Rettungswache kürzlich vermutlich nicht für die 
Pferdezucht genutzt werden. Auch für diesen Anlass musste der Betreiber seine Pferde alter-
nativ unterbringen. Sollte dies auf Grund des Störgrades vorübergehend erforderlich werden, 
ist ihm dies auch für den Zeitraum des Baus der Rettungswache zuzumuten. 
 
In Art 14 Abs. 2 GG heißt es, Eigentum verpflichtet. Nach eingehender Prüfung wurde festge-
stellt, dass er keinen generellen Abwehranspruch gegen die Planung hat. Er muss sie vielmehr 
im Sinne dieser Verpflichtung des Grundgesetzes hinnehmen. Dies gilt insbesondere deshalb, 
da die Fläche im Außenbereich liegt. Dort ist ein Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 Bauge-
setzbuch gerade dann zulässig, wenn es wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die Umge-
bung oder wegen seiner besonderen Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt wer-
den soll. Insoweit ist eine Rettungswache in besonderem Maße dafür geeignet, in einem Ge-
werbe- oder Industriegebiet bzw. im Außenbereich errichtet zu werden, da es dort zu weniger 
Störungen durch Immissionen auf angrenzende Nutzungen kommen wird. Die Nutzung der 
Fläche als Pferdezucht ist daher im Außenbereich nicht generell rechtlich vor Immissionen 
geschützt. 
 
Insgesamt hat der Betreiber der Pferdezucht keinen Abwehranspruch gegen die Rettungswa-
che, insbesondere da die Nutzung nicht genehmigt und nicht priviligiert gemäß § 35 Abs. 1 
BauGB ist, da es sich nicht um Landwirtschaft i.S.v. § 201 BauGB handelt. Wer Beeinträchti-
gungen durch die Planung nur deshalb befürchten muss, weil er sein eigenes Grundstück un-
zulässig nutzt, ist nicht schutzwürdig (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 02.07.2003 – 
7 a D 35/02.NE).  
 
Der Eingriff ist zudem nicht existenzgefährdend für die Hobbyzucht, denn er kann, sollte die 
Pferdezucht auf dem östlich der Rettungswache gelegenen Gelände tatsächlich in einem sol-
chen Umfang beeinträchtigt werden, dass sie nicht mehr möglich ist, auf alternative Flächen 
im Umfeld seines Anwesens ausweichen. Dort sind derzeit weitere 2,10 ha in seiner Nutzung. 
Unter der Maßgabe, dass je Pferd durchschnittlich eine Nutzfläche von 0,3 Hektar als Freiflä-
che veranschlagt werden kann, reicht diese Ausweichfläche zur Erhaltung der Pferdezucht bei 
der derzeitigen Pferdeanzahl vollständig aus, so dass die Fläche Flurstück 24 zur unmittelba-
ren Pferdehaltung nicht zwingend erforderlich ist. Die Fläche könnte zudem anderweitig durch 
eine gemäß § 35 Abs. 1 BauGB priviligierte Nutzung genutzt werden. 
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Insoweit wird der private Belang „Hobbypferdezucht“ in die Abwägung der Bauleitplanung ein-
gestellt. Er muss gegenüber anderen, insbesondere öffentlichen Belangen, die die Verwirkli-
chung der Rettungswache an dem vorgesehenen Standort zwingend erforderlich machen, zu-
rückstehen. 

2.2.3 Wohnnutzung am Hammweg und im Nordosten des Plangebietes 

Entlang des Hammweges ist in Form von Höfen bzw. einzelnen Wohngebäuden sowie nord-
östlich des Plangebietes ist zusammenhängende Einfamilienhausbebauung vorhanden. All 
diese Bebauung liegt im Außenbereich. Vorhaben sind dort gemäß § 35 BauGB (bauen im 
Außenbereich) zu beurteilen. Sowohl die Wohnbebauung nordöstlich als auch die Einzelbe-
bauung am Hammweg wird nicht durch Bebauungsplan geregelt. 
 
Die Einzelbebauung am Hammweg ist zum einen durch den durch die Rettungswache zu er-
wartenden Verkehr betroffen. Dieser Zusatzverkehr auf dem Hammweg ist jedoch nicht be-
deutend. Zum anderen wird sie durch Lärmimmissionen, die von der Rettungswache ausge-
hen, belastet. Da sie im baulichen Außenbereich liegt, wird sie lärmtechnisch mit der Schutz-
würdigkeit eines Mischgebietes beurteilt. 
 
In einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 4 L 641/11 vom 29.06.2011 zum Einsatz 
von Tonfolgehörnern an einem Feuerwehrstandort wird ein Außenpegel von 95 dB(A) genannt, 
der in einer Größenordnung liegen könnte, bei der die Zumutbarkeitsschwelle für den Lärm im 
Falle eines Feueralarms anzusetzen ist. Dieser Wert wird in einer Entfernung von 20 m und 
mehr eingehalten. Die nächstgelegenen Fassaden der Wohnhäuser sind mehr als 80 m von 
der Ausfahrt entfernt. Hier kann daher davon ausgegangen werden, dass der o.g. Außenpegel 
von 95 dB(A) wesentlich unterschritten wird. 
 
Ein Einsatz des Tonfolgehornes in unmittelbarer Nähe der angrenzenden Wohnbebauung er-
scheint nicht bei jeder Einsatzfahrt zur Nachtzeit erforderlich. Insbesondere zur Nachtzeit er-
scheint der Einsatz der Tonfolgehörner wegen des geringeren Verkehrsaufkommens sogar im 
Regelfalle unnötig, zumal die Einsatzfahrzeuge auch über Blaulicht verfügen. 
 
Ein Anspruch auf passiven Schallschutz besteht für die benachbarte Wohnbebauung nicht. 
 
Die dargestellten, sich aus dem Betrieb der Rettungswache ergebenden Auswirkungen wer-
den in die Abwägung als privater Belang eingestellt und sind als sozialadäquat hinzunehmen. 

2.3 Verkehr 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 ist auch die durch die Bauleitpla-
nung veränderte verkehrliche Situation zu berücksichtigen. Dabei sind zur Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit von Verkehrssystemen deren Knotenpunkte von entscheidender Bedeu-
tung. 
 
Zur Untersuchung der Vorbelastung der Knotenpunkte Hammweg L 463 / Grenzstraße und 
Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 und zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit vor dem 
Hintergrund der Neuverkehre der Rettungswache wurde durch das Ingenieurbüro abvi Ver-
kehrsplanung daher ein Verkehrsgutachten erarbeitet. Auf der Basis der Prognose-Frequen-
zen wurde dann die Leistungsfähigkeit, Verkehrsqualität und Sicherheit der bestehenden Kno-
tenpunkte L 463 / Grenzstraße und B 8 / L 463 zu bewerten. 
 
Zur Beschreibung der bestehenden Verkehrssituation wurden am Donnerstag, den 22. Juni 
2021 an den Knotenpunkten Hammweg L 463 / Grenzstraße und Hindenburgstraße B 8 / 
Hammweg L 463 in den Zeiträumen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr am Morgen sowie zwischen 
15.00 und 18.00 Uhr am Nachmittag Verkehrszählungen durchgeführt.  
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Die Spitzenstunden traten dabei am Knotenpunkt Hammweg L 463 / Grenzstraße am Morgen 
zwischen 7.30 und 8.30 Uhr und am Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr sowie am 
Knotenpunkt Hindenburgstraße B 8 / Hammweg L 463 am Morgen zwischen 7.15 und 8.15 
Uhr und am Nachmittag zwischen 15.45 und 16.45 Uhr auf.  
 
Bei der Bewertung und Interpretation der Zählergebnisse ist zu beachten, dass durch die 
Corona-Krise im Jahr 2020 zum Teil signifikante Einschränkungen und Veränderungen im Pri-
vat- und Arbeitsleben aufgetreten sind, die sich auf das Verkehrsaufkommen im Kfz-Verkehr 
auswirken. Zum Zeitpunkt der Erhebungen vor Ort im Juni 2021 waren zahlreiche Menschen 
teilweise in Kurzarbeit oder im Homeoffice, die Schulen, Kindergärten und sonstige Bildungs-
einrichtungen waren noch nicht wieder im Vollbetrieb und auch Gastronomiebetriebe und Frei-
zeiteinrichtungen waren zum Teil nur eingeschränkt geöffnet. Dies wirkt sich auch auf den 
Personenverkehr in der Stadt Voerde (Ndrrh.) und in dem unmittelbar betroffenen Umfeld aus.  
 
Innerhalb des Nahbereiches und somit für kürzere Wegstrecken sind coronabedingt spürbare 
Änderungen in der Verkehrsmittelwahl zu verzeichnen. So ist mit Beginn der Corona-Krise ein 
extremer Rückgang der ÖPNV-Nutzer eingetreten, beispielsweise meldeten die Berliner Ver-
kehrsbetriebe einen Rückgang der Fahrgäste um 70 bis 75 Prozent, mit der Folge, dass die 
Fahrpläne teilweise erheblich eingeschränkt wurden. Ein extremer Rückgang der ÖPNV-Nut-
zer mit Beginn der Corona-Krise wird auch von der Stadt Herne bestätigt. Die HCR hatte im 
Stadtgebiet der Stadt Herne einen Rückgang der Fahrgäste um 70-75% in den ersten zwei 
Wochen des ersten Lockdowns Ende März 2020 ermittelt. Bis Ende Juli / Anfang August 2020 
konnte aber wieder ein Fahrgastaufkommen von durchschnittlich rd. 80% erreicht werden 
(ohne Schülerverkehre). Ein Großteil dieser früheren ÖPNV-Kunden nutzt stattdessen den 
Pkw und begünstigt demnach in der Tendenz wiederum einen Anstieg der Kfz-Frequenzen. 
Gleichzeitig ist ein spürbarer Anstieg im Radverkehr zu beobachten, nicht nur im Freizeitver-
kehr sondern auch im Alltags- und Berufsverkehr. Die Mobilitätsveränderung wird daher im 
Nahbereich durch sehr vielfältige Einflüsse gekennzeichnet. 
 
Die im Homeoffice arbeitenden Beschäftigten tragen insgesamt durchaus dazu bei, dass das 
Verkehrsaufkommen im Pkw-Verkehr durch die Corona-Pandemie reduziert wird. Nach den 
Erfahrungswerten der Gutachten durch Gegenüberstellung eigener aktueller Zählungen mit 
Zähldaten vor der Corona-Krise ist beispielsweise im Zeitraum Anfang / Mitte Mai 2020 bis zu 
30% weniger Kfz-Verkehr und im Zeitraum Ende Mai / Anfang Juni 2020 bis zu 10% weniger 
Kfz-Verkehr aufgetreten.  
 
Für die Abschätzung der Verkehrsbelastungen im Lastfall Prognose-Null können im Grundsatz 
gewisse Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung in Bezug auf die 
durch Zählung vor Ort erhobenen Verkehrsdaten sowie allgemeine Verkehrsveränderungen 
z.B. durch weiterhin steigende Mobilität und Motorisierung bzw. veränderte Verkehrsmittelwahl 
nicht ausgeschlossen werden. Durch die Berücksichtigung eines zuvor beschriebenen 
„Corona-Faktors“ kann durchaus davon ausgegangen werden, dass damit bereits ein gewisser 
Anteil allgemeiner Verkehrszunamen berücksichtigt ist.  
 
Im Hinblick auf allgemeine Veränderungen im Verkehrsgeschehen wird nach der Verkehrsver-
flechtungsprognose 2030 (BVU / Intraplan / IVV / Planco 2014) im motorisierten Individualver-
kehr mit einem Zuwachs der Fahrtenanzahl zwischen den Jahren 2010 und 2030 von 56,5 auf 
59,1 Mrd. um 4,6% ausgegangen. Verantwortlich für die anhaltende Expansion ist neben der 
Erweiterung des Pkw-Bestandes die zunehmende Freizeitmobilität, wobei der Pkw-Verkehr 
eine überragende Rolle einnimmt. Die Verkehrsleistung steigt aufgrund des überproportiona-
len Wachstums der längeren Fahrten mit rund 10% stärker als das Aufkommen von 902 Mrd. 
(2010) auf 992 Mrd. Pkm (2030). Kritisch betrachtet ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der 
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Freizeitverkehr in den üblichen Verkehrsspitzen an Normalwerktagen eher von untergeordne-
ter Bedeutung einzustufen ist.  
 
Die regional unterschiedlichen Verkehrsentwicklungen hängen vor allem mit den jeweiligen 
Strukturdaten (Demographie, Wirtschaft) sowie den räumlichen Verflechtungen und dem Ver-
kehrsangebot zusammen. Im Ergebnis ist in großen Teil Süd- und Südwestdeutschlands, etwa 
entlang des Rheins von Köln bis Basel und in der Linie Frankfurt/Main - Stuttgart - München, 
sowie in Norddeutschland, etwa in der Linie Münster - Hamburg, mit einem Wachstum des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen. Dagegen geht der Verkehr in den östlichen Bundesländern 
und den daran angrenzenden Gebieten zurück, mit einer deutlichen Ausnahme: dem Raum 
Berlin. Dort ist sogar von einem beträchtlichen Wachstum auszugehen, das in der Höhe nur 
von demjenigen Wachstum im Raum München / Oberbayern übertroffen wird. 
 
In einer weiteren Untersuchung wurden im Rahmen des Projektes „Mobilität in Städten – SrV 
2003“ im Auftrag von 23 Städten, zwei Verkehrsverbünden und einem Verkehrsbetrieb Erhe-
bungen durchgeführt. Diese Ergebnisse (Mehr Autos – aber weniger Verkehr, Ahrens / Ließke, 
Wittwer, 2005) lassen ebenfalls einen Trend zu langsamerem Verkehrswachstum im Stadtver-
kehr erkennen.  
 
Nach der Verflechtungsprognose 2030 wächst der Straßengüterfernverkehr beim Transport-
aufkommen von 3,1 Mrd. t im Jahr 2010 auf 3,6 Mrd. t im Jahr 2030 um 17%. Von dem ge-
samten absoluten Wachstum des Güterverkehrs aller Verkehrsträger um 654 Mio. t bzw. 230 
Mrd. tkm entfallen 80% (523 Mio. t) bzw. 74% (170 Mrd. tkm) auf den Straßengüterverkehr. 
Allerdings realisieren sowohl die Schiene als auch das Binnenschiff zukünftig ein deutlich stär-
keres Aufkommenswachstum als der Straßenverkehr, so dass der Marktanteil der Straße beim 
Aufkommen im Prognosezeitraum von 84,1% auf 83,5% sinkt. 
 
Im Rahmen einer durchaus konservativen Betrachtung wurden im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchung die Grundtendenzen einer weiter zunehmenden Verkehrsentwicklung aus der 
Verkehrsverflechtungsprognose 2030 (VU / Intraplan / IVV / Planco 2014) berücksichtigt und 
in der Vorbelastung bzw. im Lastfall Prognose-Null sowohl im Pkw-Verkehr als auch im Lkw-
Verkehr eine Zunahme um jeweils 10% gegenüber den Zählwerten vom Juni 2021 angenom-
men. Mit diesem Ansatz werden sowohl mögliche coronabedingten Einflüsse auf das Ver-
kehrsgeschehen als auch allgemeine Verkehrszunahmen, z.B. durch eine steigende Motori-
sierung und / oder zunehmende Mobilität abgedeckt.  
 
Für die Abschätzung der vorhabenbezogenen Kfz-Frequenzen in den für die Bewertung der 
Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität maßgebenden Spitzenstunden am Morgen und am 
Nachmittag eines Normalwerktages wurden von der Stadt Voerde / Ingenieurbüro Weber mit 
Schreiben vom 25. August 2021 nachfolgende Beschreibungen der verkehrlichen Betriebsab-
läufe und Nutzungsvorgaben übermittelt.  
 
 
DRK Ortsstation 
 

 Pkw-Bewegungen (Anfahrt und Abfahrt = 2 Bewegungen) ca. 10 - 100 am Tag je nach 
Einsatzfall 

 Lkw- und Dienstfahrzeugbewegungen (Anfahrt und Abfahrt = 2 Bewegungen) ca. 10 - 
30 am Tag je nach Einsatzfall  
 

Rettungswache 
 

 Pkw-Bewegungen (Anfahrt und Abfahrt = 2 Bewegungen) ca. 10 - 20 am Tag 
 Rettungsfahrzeuge je nach Einsatzfall  
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Beschäftigte 
 

Konkrete Vorgaben zu den geplanten Beschäftigtenzahlen wurden nicht zur Verfügung ge-
stellt. Manche Rettungswachen arbeiten im Dreischichtbetrieb, d.h. Früh-, Spät- und Nacht-
dienst, andere mit Tag- und Nachtdiensten. Beim Dreischichtsystem sind die Dienste 8 
Stunden kann, beim Tag- und Nachtdienstsystem ist ein Dienst jeweils 12 Stunden lang. 
Beschäftigte im Schichtbetrieb sind für das Verkehrsaufkommen der üblichen Spitzenstun-
den im Normalverkehr in der Regel nicht relevant. Neben den Mitarbeitern der Wachabtei-
lungen gehören auch Beschäftige aus den Büros und der Atemschutzwerkstatt zur Feuer-
wehr. Zusätzlich ist zumindest eine Schreibkraft, die das Geschäftszimmer besetzt, zu be-
rücksichtigen. Hier laufen auch Telefonanrufe auf, die keine Notrufe sind.  
 
Annahmen: 
 

 10 Pkw/h im Zielverkehr in der Morgenspitze 
 10 Pkw/h im Quellverkehr in der Nachmittagsspitze  
 jeweils 10% der o.g. Maximalvorgaben werden in den Spitzenstunden am Morgen 

und am Nachmittag unterstellt 
 5 Pkw/h jeweils im Ziel- und Quellverkehr sowohl in der Morgenspitze als auch in der 

Nachmittagsspitze im Zusammenhang mit der DRK-Ortsstation 
 2 Lkw/h jeweils im Ziel- und Quellverkehr sowohl in der Morgenspitze als auch in der 

Nachmittagsspitze im Zusammenhang mit der DRK-Ortsstation 
 1 Pkw/h jeweils im Ziel- und Quellverkehr sowohl in der Morgenspitze als auch in der 

Nachmittagsspitze im Zusammenhang mit der Rettungswache. 
 

Die den Leistungsfähigkeitsberechnungen zugrunde gelegten PROGNOSE-Verkehrsbelas-
tungen ergeben sich durch die Überlagerung der Vorbelastung (Zählwerte vom 22. Juni 2021 
zuzüglich einer pauschalen Erhöhung um 10% für mögliche coronabedingten Einflüsse sowie 
allgemeine Verkehrszunahmen) mit den Zusatzverkehren der geplanten Nutzungen. In den 
maßgeblich zu betrachtenden Spitzenstunden eines Normalwerktages werden folgende Ver-
kehrszunahmen angesetzt. 
 

 Analyse Allg.Zu-
nahme / 

Coronafak-
tor 

Zusatzver-
kehr  

Prognose- 
Planfall 

Zunahme 

Grenzstraße / Hammweg (L463) 
Morgenspitze 628 Kfz/h 64 Kfz/h 22 Kfz/h 714 Kfz/h 13,7 % 
Nachmittags-
spitze 

1.076 Kfz/h 108 Kfz/h 22 Kfz/h 1.206 
Kfz/h 

12,1 % 

Hindenburgstraße (B8) / Hammweg (L463) 
Morgenspitze 1.702 Kfz/h 171 Kfz/h 18 Kfz/h 1.891 

Kfz/h 
11,1 % 

Nachmittags-
spitze 

2.191 Kfz/h 220 Kfz/h 18 Kfz/h 2.429 
Kfz/h 

10,9 % 

 
Die Gegenüberstellung verdeutlicht, dass die Zusatzverkehre aus der geplanten Rettungswa-
che nur einen geringen Anteil der Gesamtverkehrszunahmen an beiden Knotenpunkten aus-
machen. Die Verkehrszunahmen im Lastfall Prognose durch allgemeine Verkehrszunahmen / 
Coronaeinfluss fallen in beiden Spitzenstunden deutlich stärker aus. Der vorhabenbedingte 
Einfluss der geplanten Rettungswache ist demgegenüber in einer Größenordnung von Zufalls-
schwankungen der täglichen Verkehrszusammensetzung einzustufen und liefert insgesamt 
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keinen signifikant spürbaren Einfluss zur Bewertung der Gesamtsituation an den beiden Kno-
tenpunkten.  
 
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) entwickelt auf einer Fläche von 1,6 ha ein Gewerbegebiet südlich 
der Straße Kleiner Kiwitt durch den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich Kleiner 
Kiwitt“. Die hierdurch entstehenden Zusatzverkehrsmengen belaufen sich wie folgt: 
 
 
Hindenburgstraße (B 8) / Hammweg (L 463) 
 
Morgenspitze: 
Zusatz B.-Plan 141:  .......................... 23 Kfz/h .................................. 1,4 % 
 
Nachmittagsspitze: 
Zusatz B.-Plan 141:   .......................... 21 Kfz/h .................................. 1,0 % 
 
Die Zusatzverkehre sowohl aus der geplanten Rettungswache als auch der geplanten gewerb-
lichen Nutzungen innerhalb des-Bebauungsplanes Nr. 141 machen nur einen geringen Anteil 
der Gesamtverkehrszunahmen an beiden Knotenpunkten aus. Die Verkehrszunahmen im 
Lastfall Prognose durch allgemeine Verkehrszunahmen bis zum Bezugsjahr 2030 einschließ-
lich eines möglichen Coronaeinflusses bezogen auf die Zähldaten vom Juni 2021 fallen in 
beiden Spitzenstunden deutlich stärker aus. Der vorhabenbedingte Einfluss der geplanten Ret-
tungswache und des geplanten Gewerbegebietes „Gewerbegebiet südlich Kleiner Kiwitt“ ist 
demgegenüber in einer Größenordnung von Zufallsschwankungen der täglichen Verkehrszu-
sammensetzung einzustufen und liefert insgesamt keinen signifikant spürbaren Einfluss zur 
Bewertung der Gesamtsituation an den beiden Knotenpunkten.  
 
Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte erfolgt auf der Grundlage der Be-
rechnungsverfahren nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
HBS (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2015) mit Hilfe von EDV-ge-
stützten Rechenprogrammen der Technischen Universität Dresden (Prof. Dr.-Ing. habil. Wer-
ner Schnabel, Arbeitsgruppe Verkehrstechnik). In der verkehrstechnischen Gesamtbetrach-
tung ergeben sich folgende Bewertungen. 
 
 
Hammweg (L463) / Grenzstraße 
 
Grundlage der Leistungsfähigkeitsüberprüfung des Knotenpunktes Hammweg (L463) / Grenz-
straße ist der bestehende Kreisverkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten, einstrei-
figer Kreisfahrbahn und einem Außendurchmesser von 40 m.  
 
In allen Kreiszufahrten kann die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer den Kreisverkehr sowohl in 
der Morgenspitze als auch in der Nachmittagsspitze in beiden Lastfällen Vorbelastung und 
Prognose nahezu ungehindert passieren. Die Wartezeiten in allen Zufahrten sind mit weniger 
als 10 sec/Fz nur sehr kurz. Die Verkehrsqualität ist in allen Zufahrten in allen untersuchten 
Zeitintervallen als sehr gut (Stufe A) zu bezeichnen.  
 
Der Schwellenwert einer ausreichenden Verkehrsqualität von 45 sec/Fz mittlerer Wartezeit 
wird in allen Kreiszufahrten deutlich unterschritten.  
 
Die Kapazitätsreserven liegen in den einzelnen Kreiszufahrten in der Morgenspitze in einer 
Größenordnung von ca. 800 Fz/h und in der Nachmittagsspitze bei mehr als 600 Fz/h.  
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Der Knotenpunkt Hammweg (L463) / Grenzstraße ist in seiner bestehenden Ausbauform als 
Kreisverkehrsplatz mit jeweils einspurigen Kreiszufahrten und einstreifiger Kreisfahrbahn nach 
den vorliegenden HBS-Berechnungen auch unter den Prognose-Verkehrsbelastungen als 
deutlich leistungsfähig zu bezeichnen. 
 
Hindenburgstraße (B8) / Hammweg (L463) 
 
Grundlage der Leistungsüberprüfung des Knotenpunktes Hindenburgstraße (B8) / Hammweg 
(L463) sind die vom Landesbetrieb Strassen.NRW, Regionalniederlassung Niederrhein zur 
Verfügung gestellten signaltechnischen Unterlagen. Detaillierte Festzeitprogramme für die 
Spitzenstunden am Morgen und am Nachmittag liegen nicht vor; daher werden für die HBS-
Berechnungen die ´Festen Freigabezeiten´ aus den Parametersätzen 4 (Morgenspitze) und 5 
(Nachmittagsspitze) zugrunde gelegt.  
 
Die detaillierten Leistungsfähigkeitsberechnungen verdeutlichen, dass in der Morgenspitze in 
den beiden Zufahrten der Hindenburgstraße mit den zugrunde gelegten Grünzeiten ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden können. Der Schwellenwert einer ausreichen-
den Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit wird in diesen Verkehrsströmen unter-
schritten. 
 
In den beiden Nebenrichtungen des Hammweges zeigen die HBS-Berechnungen für die Mor-
genspitze jedoch, dass bereits in der Vorbelastung der Schwellenwert einer ausreichenden 
Verkehrsqualität von 70 sec/Fz mittlerer Wartezeit in der westlichen Zufahrt (Signalgruppe K3 
und K3L) sowie im Linksabbiegestrom der östlichen Zufahrt (Signalgruppe K4L) überschritten 
wird. Die Verkehrsqualität ist demnach bereits in der Vorbelastung als nicht ausreichend ein-
zustufen.  
 
Bedingt durch die geplante Rettungswache werden sich Kfz-Frequenzen den Knotenpunkt 
zwangsläufig erhöhen. Diese Verkehrszunahmen führen jedoch zu keiner Veränderung der 
Verkehrsqualität.  
 
In der Nachmittagsspitze weisen die HBS-Berechnungen in der Vorbelastung auch für den 
Geradeaus-/Rechtsabbiegestrom in der südlichen Zufahrt Hindenburgstraße eine nicht aus-
reichende Verkehrsqualität der Stufe E auf. Dieser Strom wird durch das geplante Vorhaben 
jedoch nicht zusätzlich belastet. 
 
In der Nachmittagsspitze führen die Zusatzverkehre der geplanten Rettungswache in den be-
troffenen Verkehrsströmen zu leichten Erhöhungen der mittleren Wartezeiten. Diese Zunah-
men der Wartezeiten führen jedoch zu keinen signifikant spürbaren Auswirkungen auf die Leis-
tungsfähigkeit.  
 
Bei der Bewertung und Interpretation der Rechenergebnisse ist grundsätzlich zu beachten, 
dass in den Nebenrichtungen des Hammweges die hohen Wartezeiten weitgehend auf die 
langen Grünzeiten in den Hauptrichtungen der Hindenburgstraße und die damit verbundenen 
langen Umlaufzeiten zurückzuführen sind.  
 
Aufgrund relativ geringer Qualitätseinbußen ist davon auszugehen, dass durch geringe Grün-
zeitanpassungen für den Knotenpunkt auch im Prognose-Fall unter den dargestellten Rah-
menbedingungen eine grundsätzlich ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet werden 
kann.  

2.4 Immissionen 
Zur Untersuchung der Immissionen im Bereich der zukünftigen Rettungswache Voerde wurde 
ein Immissionsgutachten durch die TÜV-Nord Umweltschutz GmbH und Co KG erstellt, das 
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die Geräuschemissionen und –immissionen durch den Straßenverkehr und die geplanten An-
lagen untersucht hat. Die wesentlichen Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. 
 
Zusätzlich wird auf Lärmimmissionen auf weitere Nutzungen der Umgebung eingegangen. 

2.4.1 Verkehrslärm 

Im Hinblick auf den Verkehrslärm gehen die maßgeblichen Geräusche von der Hindenburg-
straße (B8), dem Hammweg (L 463) und der Grenzstraße aus. 
 
Die Berechnung des Straßenverkehrslärms erfolgt nach Abschnitt 3 in Verbindung mit Ab-
schnitt 1 der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“ (RLS 19) Ausgabe 2019 getrennt für 
die die Zeiträume Tag (06.00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr). 
 
Für die Berechnung wird ein längenbezogener Schallleistungspegel ermittelt, der durch ver-
schiedene Eingangsparameter definiert wird. Dabei werden Fahrzeugzahlen, Fahrzeuggrup-
pen (Pkw, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger über 3,5 t / Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger oder 
Auflieger über 3,5 t), Fahrzeuggeschwindigkeiten, Straßenoberflächen, Steigungen bzw. Ge-
fälle sowie gegebenenfalls Knotenpunkte und Mehrfachreflexionen berücksichtigt. Die ange-
gebenen Zahlen zum Lkw-Anteil werden entsprechend den Standardvorgaben der RLS-19 
aufgeteilt. 
 
Als Straßenbelag wird von nicht geriffeltem Gussasphalt (nationaler Referenzstraßendeck-
schicht) ausgegangen. Die Steigung der Straßen beträgt weniger als 5 %. Die Knotenpunkt-
korrektur erfolgt für den Kreisverkehr Hammweg / Grenzstraße sowie die Ampelkreuzung 
Hammweg / Hindenburgstraße. 
 
Ergänzend erfolgten Schallausbreitungsrechnungen für die Fassaden der geplanten Gebäude 
im Plangebiet. Auf Grundlage der berechneten Beurteilungspegel werden die maßgeblichen 
Außenlärmpegel ermittelt, die als Grundlage für die Dimensionierung der erforderlichen Schall-
dämmmaße der Außenbauteile für Schlaf- und Aufenthaltsräume dienen. 
 
Des Weiteren werden für die nächstbenachbarten Häuser bzw. Bebauungsplangrenzen die 
Veränderungen der Beurteilungspegel durch die Erhöhung des Verkehrslärms auf den öffent-
lichen Straßen ermittelt. 
 
Danach sind an den geplanten Gebäuden im Plangebiet Beurteilungspegel von tags bis zu 66 
dB(A) und nachts bis zu 59 dB(A) zu erwarten. 
 
Für Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen sind unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten die Abs. 7.1 der aktuellen DIN 4109-1:2018 aufgeführten Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung einzuhalten.  
 
Demnach werden folgende textliche Festsetzungen erforderlich: 
 
„Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die Anforderungen 
der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforde-
rungen“, Ausgabe Januar 2018 einzuhalten. Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich 
aus dem in der Planzeichnung festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegel La unter Berück-
sichtigung eines Korrekturwertes für die Raumart nach Maßgabe des Kapitel 7.1 der DIN 4109-
1 (Januar 2018).“ 
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Die Erhöhung der Straßenverkehrsgeräusche aufgrund der zusätzlichen Verkehrsmengen 
durch das geplante Bauvorhaben beträgt maximal 0,3 dB(A) und kann damit als nicht relevante 
Pegelerhöhung angesehen werden. 
 

2.4.2 Lärm durch die Anlagen der Rettungswache  

Die wesentlichen Geräuschemissionen vom Gelände der geplanten Rettungswache gehen 
von den Fahrzeugbewegungen im Freien aus. Zu erwarten sind ca. 160 Pkw-Bewegungen 
sowie 40 Lkw-Bewegungen tags und 40 Pkw-Bewegungen sowie 10 Lkw-Bewegungen 
nachts.  
 
Die Geräuschemissionen der Pkw werden im vorliegenden Fall nach der Parkplatzlärmstudie 
und die Geräuschemissionen der Lkw nach der Lkw-Lärmstudie berechnet. 
 
Im vorliegenden Fall ist im Rahmen einer Maximalwertabschätzung für die beiden Pkw-Park-
plätze mit 52 bzw. 7 Stellplätzen von 0,2 Bewegungen je Stellplatz und Stunde zur Tageszeit 
und von 0,4 Pkw-Bewegungen je Stellplatz und Stunde innerhalb der lautesten Nachtstunde 
auszugehen. 
 
In den Emissionsansätzen enthalten sind die Fahrgeräusche sowie die Geräusche beim Ein- 
und Ausparken inklusive Türenschlagen. 
 
Mit dem Auftreten von Spitzenpegeln ist bei der Nutzung von Parkplätzen insbesondere durch 
Türenschlagen zu rechnen. Nach Tabelle 35 der Parkplatzlärmstudie tritt dabei im Abstand 
von 7,5 m bei Pkw folgender Spitzenpegel auf: 
 
 LpAFmax, 7,5m = 74 dB(A) 
 
In der Schallausbreitungsrechnung werden die Parkplatzflächen auf dem Gelände als Flä-
chenquellen mit einer Höhe von 0,5 m über Boden angesetzt. 
 
Für die Ein- und Ausfahrten sind tagsüber 40 Lkw und nachts 10 Lkw zu berücksichtigen. 
Innerhalb der lautesten Nachtstunden werden 5 Lkw-Bewegungen in Ansatz gebracht. Im Rah-
men einer Maximalwertabschätzung kann bei allen Lkw-Fahrbewegungen von Lkw mit einer 
Leistung von 105 kW sowie von einer vollständigen Gebäudeumfahrung ausgegangen wer-
den. 
 
Für die Fahrstrecke auf dem Anlagengrundstück ergeben sich damit folgende längenbezogene 
Schallleistungspegel LWA’: 
 
 Tageszeit   LWA‘ = 63 + 10 lg ( 40 / 16 ) = 67 dB(A) 
 lauteste Nachtstunde  LWA‘ = 63 + 10 lg ( 5 / 1 ) = 70 dB(A). 
 
In der Schallausbreitungsrechnung wird der Fahrweg als Umfahrung auf dem Gelände als Li-
nienquelle mit einer Höhe von 1 m über Boden angesetzt.  
 
Zur Berücksichtigung der Geräusche von Übungen, Probeläufen und Instandhaltungsarbeiten 
wird in der Schallausbreitungsrechnung eine Flächenschallquelle westlich der großen Halle 
berücksichtigt. Für diese Fläche wird im Rahmen einer Maximalwertabschätzung ein Schall-
leistungspegel 
 
  LWA = 108 dB(A) 
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über die gesamte 16-stündige Tageszeit in Ansatz gebracht. Mit diesem Emissionsansatz sind 
der Betrieb von Kompressoren oder auch Lkw-Motorgeräusche unter Last abgedeckt. 
 
Bei Alarmfahrten werden gegebenenfalls bereits auf dem Anlagengelände die Tonfolgehörner 
eingeschaltet. Nach DIN 14610 muss der A-bewertete Schallpegel von Tonfolgehörnern in 
Richtung der größten in 3,5 m Abstand im reflexionsfreien Raum für jeden der beiden Einzel-
töne mindestens 110 dB betragen. Dies entspricht einem Schallleistungspegel bei Betrieb des 
Hornes 
 
    LW 129 dB. 
 
Danach ist in Abhängigkeit von der Entfernung zum jeweiligen Aufpunkt bei ungehinderter 
Schallausbreitung von folgenden kurzzeitigen Pegelhöchstwerten auszugehen: 
 
 

 Abstand des Aufpunktes 

Entfernung 10 20 40 60 100 150 200 300 m 

Schallpegel 101 95 89 85 81 77 75  71 dB(A) 

 

2.4.3 Geräuschimmissionen aus Gewerbe und Verkehr und deren Beurteilung 

In der folgenden Aufstellung sind die ermittelten Beurteilungspegel den Immissionsrichtwerten 
nach TA Lärm gegenübergestellt: 
 

 Immissionspunkt Beurteilungspegel Immissionsrichtwerte 

  
tags 

dB(A) 
nachts 
dB(A) 

tags 
dB(A) 

nachts 
dB(A) 

IP 1 IP1 BPlan 104 (GE)  46 34 65 50 

IP 2 IP2 BPlan 104 (GEe)  45 33 65 50 

IP 3 IP3 Auf dem Kiwitt 2  48 37 60 45 

IP 4 IP4 Hammweg 63  46 38 60 45 

IP 5 IP5 Hammweg 55  51 36 60 45 

 
Danach werden Immissionsrichtwerte an allen Immissionsorten zur Tages- und Nachtzeit um 
mehr als 6 dB(A) unterschritten, so dass auf eine Ermittlung der Geräuschvorbelastung ver-
zichtet werden kann. 
 
Einen Sonderfall stellen die Geräusche bei Alarmfahrten mit Betrieb der Tonfolgehörner dar. 
Geräuschimmissionen durch Notfälle sind in Punkt 7.1 TA Lärm ausdrücklich von einem un-
mittelbaren Vergleich mit den Immissionsrichtwerten ausgenommen. In der Nähe von Fahr-
zeug- und Gerätehäusern treten diese Geräusche aus naheliegenden Gründen sehr viel häu-
figer auf als am eigentlichen Einsatzort. Daher ist hier im Einzelfall zu prüfen, ob die dabei 
auftretenden Geräuschimmissionen für die Nachbarschaft zumutbar sind. Im Interesse der An-
wohner sollten diese Geräuscheinwirkungen soweit wie möglich gemindert oder vermieden 
werden, sofern dem nicht andere wichtigere Vorgaben entgegenstehen.  
 
In einem Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf 4 L 641/11 vom 29.06.2011 zum Einsatz 
von Tonfolgehörnern an einem Feuerwehrstandort wird ein Außenpegel von 95 dB(A) genannt, 
der in einer Größenordnung liegen könnte, bei der die Zumutbarkeitsschwelle für den Lärm im 
Falle eines Feueralarms anzusetzen ist. Dieser Wert wird in einer Entfernung von 20 m und 
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mehr eingehalten. Die nächstgelegenen Fassaden der Wohnhäuser sind mehr als 80 m von 
der Ausfahrt entfernt. Hier kann daher davon ausgegangen werden, dass der o.g. Außenpegel 
von 95 dB(A) wesentlich unterschritten wird. 
 
Bei diesen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sehr hohen Pegeln sollte mit Blick auf die 
angrenzende Wohnbebauung insbesondere zur Nachtzeit der Einsatz des Horns auf das ver-
kehrsrechtlich unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden. Um bei der Ausfahrt von der 
Halle auf die Grenzstraße weitestgehend auf den Einsatz des Hornes verzichten zu können, 
wurde geprüft, ob wie bei Feuerwachen in Großstädten durch eine Lichtzeichenanlage der 
Verkehr auf dieser Straße auf eine Ausfahrt der Fahrzeuge hingewiesen werden und gegebe-
nenfalls auch gestoppt werden kann. 
 
Ein Einsatz des Tonfolgehornes in unmittelbarer Nähe der angrenzenden Wohnbebauung er-
scheint bei dieser geringen Frequenz nicht bei jeder Einsatzfahrt zur Nachtzeit erforderlich. 
Insbesondere zur Nachtzeit erscheint der Einsatz der Tonfolgehörner wegen des geringeren 
Verkehrsaufkommens sogar im Regelfalle unnötig, zumal die Einsatzfahrzeuge auch über 
Blaulicht verfügen. 
 
Aus diesem Grund erscheint die Errichtung einer Lichtsignalanlage nicht erforderlich. 
 
Die schalltechnischen Vorgaben der DIN 18005 sowie der TA Lärm werden erfüllt. 
 

2.4 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonstige 

Rechte 

2.4.1Gebietsentwicklungsplan und Regionalplan Ruhr 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche Teil des Bebauungsplanbereiches als 
„Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung GIB“ dargestellt. Südlich daran schließt sich 
„Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar nördlich des Hammweges ist zudem 
Regionaler Grünzug dargestellt. Der Hammweg selbst wird als Straße für den vorwiegend 
großräumigen Verkehr geführt. 
 
Dem gegenüber stellt der sich in Aufstellung befindliche Regionalplan des Regionalverbandes 
Ruhr den gesamten Bereich nördlich des Hammweges als „Allgemeinen Freiraum und Agrar-
bereich“ und Regionalen Grünzug dar. 
 
Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplane-
risch festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn 
die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Lan-
des sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz 
dies erfordert.  
 
Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, 
dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und 
festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die 
Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht.  
 
Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine bauliche 
Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt 
das Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegelstrich 
Berücksichtigung finden kann. 
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Mit Schreiben vom 29.01.2021 wurde die Landesplanerische Anfrage gemäß § 34 Abs. 1 Lan-
desplanungsgesetz NRW gestellt. Mit Datum vom 29.01.2021 wurde von Seiten des Regio-
nalverbands Ruhr mitgeteilt, dass gegen die Planung landesplanerische Bedenken nicht erho-
ben werden. 
 
 

 
 
Abb.1: Inhalte des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 99) 

 

 

Abb.2: Inhalte des Regionalplanes 

Legende: 

       3. Siedlungsraum 
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2.4.2Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt das gesamte Plangebiet als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
dar. Im Süden verlaufen der als Hauptverkehrsstraße dargestellte Hammweg sowie eine 
Spange in Richtung Nordwesten, die zwar dargestellt ist, aber nicht mehr verwirklicht werden 
wird, da sie zum einen nicht erforderlich ist, zum anderen auf Grund von vorhandenen Hinder-
nissen nicht realisiert werden kann. 
 
Da der Bebauungsplan für das eigentliche Gelände der Rettungswache „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ festsetzen soll, ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes in „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Rettungswache, Katastrophenschutz“ erforderlich. 
Die erforderlichen MSPE-Flächen (Ausgleichsflächen) werden zudem in dieser Änderung des 
Flächennutzungsplanes dargestellt. 
 
Die Änderung wurde als 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ 
eingeleitet. Sie wird parallel mit der Aufstellung des Bebauungsplanes betrieben. 
 
 

 
 
Abb.3: derzeit gültiger Flächennutzungsplan 
 
Legende: 
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2.4.3 Bebauungspläne 

Das Plangebiet („Fläche für den Gemeinbedarf“ und MSPE-Flächen) liegt zu wesentlichen 
Teilen außerhalb von Bebauungsplänen in einem Bereich, für den Bauvorhaben nach § 35 
BauGB „Bauen im Außenbereich“ planungsrechtlich zu beurteilen sind. Der Bau einer Ret-
tungswache und eines Zentrums für den Katastrophenschutz wäre daher zum derzeitigen Zeit-
punkt planungsrechtlich unzulässig. Daher ist die Aufstellung des Bebauungsplanes erforder-
lich. 
 
Ein westlicher Streifen des Bebauungsplanes liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 35 „Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 11.06.1970. Durch diesen Plan sollte damals u.a. 
die Grenzstraße in ihrem Streckenabschnitt nördlich ihrer Einmündung in den Hammweg pla-
nungsrechtlich verwirklicht werden. Er setzt hier daher Verkehrsfläche fest. Der Bebauungs-
plan wurde zum Teil durch den Bebauungsplan Nr. 35a „Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 
19.12.1977 überplant, der die Grenzstraße einige Meter weiter westlich festsetzt. Der Bebau-
ungsplan Nr. 35a liegt jedoch nicht innerhalb des zukünftigen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 143. 
 
Verwirklicht wurde der Bau der Grenzstraße im Wesentlichen nach dem Bebauungsplan Nr. 
35a, lediglich im nördlichen Teil des Kreuzungspunktes mit dem Hammweg wurde er auf Flä-
chen des Bebauungsplanes Nr. 35 realisiert. 
 
Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet Grenzstraße. Dieses ist in seinem südli-
chen Teil durch den Bebauungsplan Nr. 104 „Süderweiterung Gewerbegebiet Grenzstraße“ 
vom 08.10.2003 planungsrechtlich geregelt. Der Bebauungsplan setzt hier „Gewerbegebiet“ 
fest. 
 
Ein weiterer Teil dieses Gewerbegebietes Grenzstraße ist durch den Bebauungsplan Nr. 35a 
„Gewerbegebiet Grenzstraße“ vom 19.12.1977 festgelegt.  
 
Die nordöstlich des Plangebietes liegende Wohnbebauung ist nicht durch einen Bebauungs-
plan geregelt. 
 
Weitere Bebauungspläne finden sich in der Umgebung des Plangebietes nicht. 
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Abb. 4.: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 35 

2.4.4  Landschaftsplan 

Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel.  
 
Er hat in seiner Entwicklungskarte die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen. Die 
vorhandenen naturnahen Landschaftselemente und Lebensräume sind zu erhalten, zu pflegen 
und weiterzuentwickeln. Die derzeitige Landschaftsstruktur ist zu verbessern.  
 
Als besondere Ziele sind im Landschaftsplan aufgeführt: 
 

- Die Landschaftsräume sind zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushal-
tes, zur Verbesserung der Biotopvernetzung und zur Belebung des Landschaftsbildes 
durch punktuelle oder linienhafte Landschaftsstrukturen wie baumreihen, Hecken, 
Feldgehölze oder Krautsäume anzureichern (regionales Biotopverbundsystem), bei 
Anpflanzungen sind Gehölze der potenziellen natürlichen Vegetation des landschafts-
raumes zu verwenden, zukünftige nicht zu vermeidende Bergbau bedingte Standort-
veränderungen sind bei der Artenauswahl zu berücksichtigen. 

- Der Boden und die Gewässer sind als wertvolle natürliche Ressource zu erhalten und 
der Bodenerosion und Gewässerverunreinigungen sind entgegenzuwirken; schutzwür-
dige Böden, insbesondere mit Biotopentwicklungspotential (extreme Wasser- und 
Nährstoffverhältnisse) sind zu erhalten und zu schützen. 

- Der derzeitige Grünlandanteil ist beizubehalten und insbesondere in den Bachauen, 
Quellbereichen und Niederungen sowie in der Umgebung von Feuchtgebieten entspre-
chend den standörtlichen Verhältnissen zu optimieren. 

- Die Fließgewässer, Quellen, Stillgewässer und sonstigen Feuchtgebiete sind zu erhal-
ten und weiterzuentwickeln; die Sicherung der Vorflut der Gewässer und der ordnungs-
gemäße Abfluss sind bei allen Maßnahmen gleichrangig zu beachten. 

- Bei Auswirkungen des Bergbaus auf die Tagesoberfläche ist das Ziel zu verfolgen, die 
natürliche Fließdynamik der Fließgewässer zu erhalten. 

- Technisch ausgebaute Fließgewässer, soweit möglich, sind naturnah zu gestalten, der 
naturferne Gewässerausbau ist zu vermeiden. 
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- Die Eingrünung von Ortsrändern, Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen ist zu 
verbessern. 

- Das kulturlandschaftlich geprägte Landschaftsbild ist zu erhalten und zu entwickeln. 
- Eine weitere Zersiedlung der Landschaft und flächenhafte Eingriffe sind zu vermeiden. 

 
Für das Plangebiet und dessen Umgebung stellt der Landschaftsplan den Entwicklungsraum 
A2 dar: Offenlandkomplex zwischen Voerde und Friedrichsfeld.  
 
Für den Entwicklungsraum A2 enthält der landschaftsplan folgende spezielle Entwicklungs-
maßnahmen: 
 

- Der Raum ist hinsichtlich einer Vernetzung der Landschaftseinheiten „Niederrheinische 
Höhen – Testerberge“ und der „Rheinniederung“ insbesondere entlang der Fließge-
wässer zu optimieren. 

- Am Uferrandbereich der Fließgewässer ist eine Nutzungsextensivierung und eine Op-
timierung durch die Anlage von Uferrandstreifen anzustreben. 

- Die Ausstattung des Raumes mit gliedernden Landschaftselementen, insbesondere 
mit Krautsäumen, ist zu erhöhen. 

- Die vorhandenen gliedernden Landschaftselemente sind zu erhalten und deren Ver-
netzung ist zu optimieren. 

- Grünland ist zum Schutz gegen Wind- und Wassererosion zu erhalten und entspre-
chend den standörtlichen Verhältnissen zu optimieren. 

- Siedlungsbereiche sind in die umgebende Landschaft durch Anlage von gliedernden 
Landschaftselementen einzubinden. 

- Wegen seiner herausragenden Bedeutung für den Pferdesport, die Pferdehaltung und 
die Reiterholung sind die Nutzungen im Raum Holthausen so zu lenken, dass bereits 
bestehende Konflikte gemindert und vorgenannte Nutzungen gefördert werden. Das 
Reitwegenetz ist entsprechend auszubauen und an das überregionale Reitwegenetz 
anzubinden. 

 
Nach dem Landschaftsplan ist dieser Raum geprägt durch ackerbauliche Nutzung. Grünland-
nutzung spielt eine untergeordnete Rolle und ist insbesondere in Hofnähe, häufig in Kombina-
tion mit Obstwiesen, anzutreffen.“ 
 
Die Festsetzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturar-
men Offenlandbereich“ für ortsgebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschafts-
plan den o.g. planerischen Zielsetzungen.  
 
Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch vorbehaltlich der Stellungnahme 
des Trägers der Landschaftsplanung nicht erforderlich, denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Lan-
desnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei einer Änderung des Flächennutzungspla-
nes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes widersprechende Darstellungen und Festset-
zungen des Landschaftsplanes außer Kraft, sofern der Träger der Landschaftsplanung im Be-
teiligungsverfahren dieser Änderung des Flächennutzungsplanes nicht widersprochen hat. 
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Abb. 5: Festsetzungskarte 
 

 
 
Abb. 6: Entwicklungskarte 
 
Legende: 
 

 
 

2.4.5 Wasserschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich einer rechtsverbindlichen oder geplanten Was-
serschutzzone. 

2.4.6 Einzelhandelskonzept 

Mit dem Gutachten als Grundlage für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes liegt ein 
Konzept zur Regelung des Einzelhandels in der Stadt Voerde (Ndrrh.) vor. Da die Planung 
inhaltlich und räumlich keinen Bezug zum Einzelhandel aufweist, muss hierauf nicht weiter 
eingegangen werden. 

2.4.7 Sonstiges 

Besonders stark emittierende Betriebe sind in der Umgebung nicht vorhanden. Auch handelt 
es sich bei der Rettungswache nicht um eine Anlage, die besonders vor Immissionen ge-
schützt werden müsste. 
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2.5.Vorhandene städtebauliche Probleme 

Die Flächen des Plangebietes werden derzeit landwirtschaftlich, nämlich ackerbaulich genutzt. 
Sie sind im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.) und an einen einzigen landwirtschaftlichen 
Betrieb verpachtet. Der Pächter hat eine Vielzahl an Flächen im Stadtgebiet von Voerde 
(Ndrrh.) zur landwirtschaftlichen Nutzung, sowohl im Eigentum als auch in Pachtverhältnis. 
Der Wegfall der Gemeinbedarfsfläche aus der Nutzung und die Extensivierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung der MSPE-Flächen sind für den Betrieb vertretbar und verkraftbar. Hier-
durch sind keine Existenzprobleme zu erwarten. Zudem hat der Pächter seinen Betrieb diver-
sifiziert dahingehend, dass er einen Teil seiner Einnahmen nicht aus Ackerbau, sondern aus 
Pferdebewirtschaftung generiert. Der Pachtvertrag für die geplante Gemeinbedarfsfläche 
muss gekündigt, der Vertrag über die Nutzung und die Pachthöhe der MSPE-Flächen muss 
geändert werden. 
 
Durch die Planung wird in Natur und Landschaft gemäß § 1a Abs. 3 BauGB eingegriffen. So 
wird in die Umweltbelange eingegriffen, insbesondere in den der Landschaft. Durch die Ge-
bäude wird das Landschaftsbild verändert und es wird Freiraum in Bauland umgewandelt. 
Auch wird in den Naturhaushalt, insbesondere in den Lebensraum von Tieren und Pflanzen 
eingegriffen. Dieser Eingriff ist jedoch bei Verwirklichung der Planung unvermeidbar. Durch 
Ausgleichsmaßnahmen, die rein rechnerisch einen vollständigen Ausgleich der Eingriffe in Na-
tur und Landschaft darstellen, wird dieser Eingriff abgemildert. Entsprechende Festsetzungen 
werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Durch die Planung wird Boden versiegelt und Fläche verbraucht. Auch diese Versiegelung und 
Inanspruchnahme von Fläche ist unvermeidbar. Da eine Entsiegelung größerer Flächen und 
andere Maßnahmen zur Wiederbelebung von Boden als adäquater Ausgleich nicht möglich 
sind, kann nur durch Maßnahmen für Natur und Landschaft ein Ausgleich möglich gemacht 
werden.  
 
Zufahrten auf Grundstücke sind auf diesem Streckenabschnitt der L 463 –Hammweg- nicht 
zulässig. Aus diesem Grund soll das Plangebiet von der Grenzstraße aus erschlossen werden. 
Der Streckenabschnitt entlang des Hammweges wird daher als Bereich ohne Ein- und Aus-
fahrt festgesetzt. 
 
In einem Abstand von ca. 230 m verläuft nördlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche eine 
220-kV-Höchstspannungsfreileitung, die elektromagnetische Felder auslösen könnte. Auf 
Grund des Abstandes sind diesbezüglich Konflikte nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 
nicht zu erwarten. 

3 Umweltbericht 

Von der Definition her beschreibt der Begriff „Umwelt“ im Grunde genommen den Raum, in 
dem menschliches Leben stattfindet. Die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzung für 
menschliches Leben und für Tiere und Pflanzen wie auf der anderen Seite jedes menschliche 
Wirken die Umweltbedingungen beeinflusst. Die Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und 
Pflanzen haben ein hohes Maß an Selbstregulierungskräften entwickelt, die in der Lage sind, 
Beeinträchtigungen der Umwelt auszugleichen und sich an Veränderungen anzupassen. Ohne 
diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre Leben nicht möglich. 
 
Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung hat zur 
Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen für Menschen, Tiere und Pflanzen ver-
schlechtern und die Handlungsmöglichkeiten für zukünftige Generationen eingeschränkt wer-
den. Hier ist die Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, 
möglichst vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 
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Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems nicht zu 
gefährden. Mit dem Eintreten solcher gefahren und einem möglichen Entgegenwirken be-
schäftigt sich dieser Umweltbericht. 
 
Daher geht es nur um erhebliche Einwirkungen, das heißt um solche Einwirkungen, die zu 
einer nachhaltigen Verschlechterung der Umweltsituation bzw. des ökologischen Systems füh-
ren. Bloße Einwirkungen oder Veränderungen, die mit jeder Art menschlichen Handelns ein-
hergehen, sind nicht Gegenstand dieser Prüfung.  
 
Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat der 
Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. „Umweltschutzgüter“, die die wesent-
lichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es darum, Auswirkun-
gen auf Tiere, Pflanzen, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie 
die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erkennen und zu bewerten, bevor eine Entschei-
dung über eine Planung getroffen wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). Der Gesetzgeber hat in 
unterschiedlicher Weise für eine Reihe dieser Umweltschutzgüter Standards, Schutzvorschrif-
ten und Ziele vorgegeben. Dieses Dreiecksverhältnis – Planung – gesetzliche Anforderungen 
– konkrete Auswirkungen gibt die Gliederung der nachfolgenden Abschnitte vor. Zunächst wird 
das Plankonzept erläutert und anschließend die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, 
bevor in dem ausführlichen Abschnitt 3.3 die möglichen Auswirkungen auf die einzelnen Um-
weltschutzgüter dargestellt werden. 

3.1 Das Plankonzept 

3.1.1. Umsetzung der Planungsziele 

Ziel ist die Festsetzung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung Ret-
tungswache / Katastrophenschutz. Hierdurch soll den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung Rech-
nung getragen werden.  
 
Durch den Bau der Rettungswache wird indirekt auch den Belangen der Wirtschaft Rechnung 
getragen, dadurch dass sie zur Sicherheit der Betriebe und deren Mitarbeiter beiträgt. 
 
Die Rettungswache und das DRK-Katastrophenschutzzentrum stellen einen Beitrag zum Zi-
vilschutz dar. 
 
Den Anforderungen des Ortsbildes wird dadurch entsprochen, dass die Zahl der Vollge-
schosse auf maximal zwei begrenzt wird und die Gebäude vom Hammweg abgerückt nach 
Norden versetzt werden. Nach Osten ist die „Fläche für den Gemeinbedarf“ durch eine vor-
handene Strauchreihe zur freien Landschaft hin abgeschirmt. Nach Süden und Westen soll 
sie durch Bäume und Sträucher bepflanzt werden, ohne dabei jedoch die modernen Baukörper 
der zukünftigen Rettungswache verschwinden lassen zu wollen. 
 
Die Belange der Umwelt und von Natur und Landschaft werden u.a. dadurch berücksichtigt, 
dass im Bereich der zukünftigen Gemeinbedarfsfläche Bäume und Sträucher angepflanzt wer-
den sollen. Auch werden ökologische Ausgleichsflächen in unmittelbarer Nähe des Eingriffs 
vorgesehen. Ein Teil der Dächer soll begrünt werden. Auf einem anderen Teil sind Photovol-
taik-Anlagen geplant. Das auf der versiegelten Freifläche und den Gebäuden anfallende Nie-
derschlagswasser wird über die belebte Bodenzone versickert.  
 
Mit Grund und Boden wird entsprechend den baurechtlichen Vorgaben sehr sparsam umge-
gangen. Aus diesem Grund kommt es zu einer starken Verdichtung in dem Bereich, der bebaut 
werden soll. Um die Umwandlung von landwirtschaftlicher Fläche so gering wie möglich zu 
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halten, werden die Ausgleichsmaßnahmen als produktionsintegrierte Kompensationsmaßnah-
men festgesetzt, das bedeutet, dass die Landwirtschaft dort zum einen erhalten bleibt, jedoch 
extensiviert und um ökologische Elemente ergänzt wird. Dies berücksichtigt den Belang der 
Landwirtschaft. Insgesamt wird jedoch landwirtschaftliche Fläche in Bauland umgewandelt. 
Dies ist unvermeidbar. 
 
Die Belange des Verkehrs werden dadurch berücksichtigt, dass durch Baugrenzen die Ge-
bäude von der Landesstraße Hammweg abgerückt werden und die Erschließung der Gemein-
bedarfsfläche von der Grenzstraße aus erfolgt. 
 
Die Belange des Starkregenschutzes werden dadurch in der Planung berücksichtigt, dass ein 
entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan im Hinblick auf Maßnahmen gegen extreme 
Starkregen aufgenommen wird. 
 
Die Belange von Freizeit und Erholung sind durch die Planung negativ betroffen, dadurch dass 
Freiraum und damit Erholungsraum durch die Baumaßnahme wegfällt. Dies ist nicht zu ver-
meiden. Durch das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern soll im Bereich der Gebäude ein 
Einfügen in die Umgebung erreicht werden, um die negativen Auswirkungen zu verringern. 
Auch soll eine mögliche Störung durch die Baukörper durch eine moderne Architektur reduziert 
werden. Dies ist auch ein Beitrag zur Baukultur. 
 
Durch die Freihaltung von Bebauung der Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen werden de-
ren Belange berücksichtigt. 
 
Durch den Bau von Ver- und Entsorgungsleitungen in der Grenzstraße fließen die Belange der 
Ver- und Entsorgung in die Bauleitplanung ein. Das auf der Gemeinbedarfsfläche anfallende 
Niederschlagswasser wird vollständig versickert. 

3.1.2 Planvarianten und Standortalternativen 

Es wurden alternative Standorte zum hier gewählten Standort geprüft.  
 
Der Entwurf des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Kreis Wesel fordert folgende Standort-
kriterien: 

- „Die Standorte sollen so gelegen sein, dass ein Großteil der Einwohner, bzw. – mit 
Blick auf den Zielerreichungsgrad bei der Hilfsfrist – der Einsatzfälle eines Rettungs-
dienstbereiches mit möglichst kurzer Anfahrtszeit bedient werden kann, 

- Von den Standorten aus soll eine weitgehend flächendeckende Versorgung des Ret-
tungsdienstbereiches gesichert werden. 

- Der zu den Standorten gehörende Versorgungsbereich sollte im gewissen Maße je-
weils Überschneidungen mit den benachbarten Versorgungsbereichen aufweisen, da-
mit grundsätzlich eine gegenseitige Unterstützung in der Versorgung möglich ist.“ 

 
Standortkriterien darüber hinaus waren im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ins-
besondere die erforderliche Flächengröße und ein entsprechender Zuschnitt, die schnelle Er-
reichbarkeit der Einsatzziele, das heißt eine zentrale Lage im Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.), 
eine möglichst geringe Störung der Anwohner durch Einsatzfahrten und ein möglichst geringer 
negativer Einfluss auf die Umweltmedien. Keiner der alternativen Standorte erfüllt dabei diese 
Kriterien. Zwar ist die Lage des hiesigen Standortes im Hinblick auf die Umweltmedien nicht 
ideal, da er in der freien Landschaft im Außenbereich liegt und nicht innerhalb des baulichen 
Innenbereiches, jedoch erfüllten die anderen Standorte entweder die Kriterien Flächengröße 
und –zuschnitt oder zentrale Lage oder Verfügbarkeit der Fläche nicht, so dass sie deswegen 
ausschieden. Die ausgewählte Fläche erfüllt die Anforderungen an das Raumprogramm und 
die Flächengröße, ist durch ihre Lage am Hammweg und durch die schnelle Erreichbarkeit 
von Friedrichsfeld und Voerde Stadt zentral gelegen und erfüllt damit die Standortkriterien des 
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Entwurfes des Rettungsdienstbedarfsplanes, ruft durch die Lage im Außenbereich wenig Stö-
rungen für die Anwohner hervor und ist in städtischem Eigentum und damit verfügbar. 
 
Eine Planvariante besteht in der Null-Variante, das heißt auf einem Verzicht auf die Planung. 
Derzeit befindet sich die Rettungswache in einem Provisorium auf einer privaten Fläche nörd-
lich der Straße Kleiner Kiwitt. Dies kann nicht dauerhaft bestehen bleiben. Aus diesem Grund 
scheidet die Nullvariante aus. Es muss ein Standort für eine Rettungswache und ein Katastro-
phenschutzzentrum ermittelt und dort planungsrechtlich umgesetzt werden. 
 
Das Lehr- und Schulgebäude befindet sich derzeit an einem Standort an der Ringstraße 14 in 
Voerde (Ndrrh.). Dieser Standort soll aufgegeben werden und mit dem Rettungsdienst und 
dem Lagergebäude zusammengefasst werden. Denkbar wäre auch die Lösung, das Schul- 
und Ausbildungszentrum an seinem gegenwärtigen Standort zu belassen und nur den Ret-
tungsdienst und die Fahrzeughalle am Hammweg zu errichten. Durch die Zusammenfassung 
des Rettungsdienstes, dem Katastrophenschutz und der Ausbildungsstätte entstehen Syner-
gieeffekte, die das DRK nutzen will. Zudem ist es erforderlich, dass die Ausbildung am Stand-
ort des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes erfolgt, so dass an den Gerätschaf-
ten und Fahrzeugen geübt und ausgebildet werden kann. Es ist darüber hinaus sehr sinnvoll, 
dass sich das Lehr- und Sozialgebäude in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeugen befindet, 
damit es hier keine Einschränkungen in den Tätigkeiten des DRK gibt. Eine weitere Nutzung 
des Gebäudes an der Ringstraße für die Umkleiden oder weitere Nutzungen sind leider nicht 
möglich, da die räumliche Trennung nicht funktioniert. Umkleide an einem anderen Standort 
als die Fahrzeuge ist nicht möglich. Außerdem werden alle angesprochenen Nutzungen bzw. 
Räume für den Katastrophenfall mit einer Doppelnutzung belegt, sodass ein Lehr- und Lern-
raum auch z.B. eine Essensausgabe werden kann. 
 
Der Standort Ringstraße 14 ist nicht mehr geeignet. Das aktuell genutzte Gebäude hat vielerlei 
Einschränkungen, die die weitere Nutzung so stark einschränken, dass ein weiterer Betrieb 
nicht sinnvoll sein wird. Hierbei sind vor allem die Raumgrößen und der Raumverbund zu nen-
nen. Die Raumgrößen sind den Aufgabenbereichen nicht mehr angemessen. Außerdem ha-
ben die Räume teils erheblich unterschiedliche Bodenhöhen, sodass eine selbst nur stark ein-
geschränkte barrierefreie oder barrierearme Nutzung nahezu unmöglich ist. Weiterhin sind die 
Fahrzeuge, die mittlerweile vorgehalten werden, für die bestehende Halle in ihrer Anzahl zu 
viel und zu groß, sodass aktuell die vorhandenen Fahrzeuge in der bestehenden Halle hinter-
einander und nicht stellplatzgerecht geparkt werden müssen. Das bedeutet, wenn ein be-
stimmtes Fahrzeug benötigt wird, müssen weitere Fahrzeuge aus der Halle herausgefahren 
werden. Diese Notwendigkeit schränkt die Beweglichkeit des DRK zurzeit an diesem Standort 
erheblich ein. 
 
Eine Trennung dieser drei Funktionen an unterschiedliche Standorte unter beibehaltung des 
Standortes an der Ringstraße 14, was zusätzlich als Variante theoretisch möglich wäre, kommt 
daher nicht in Betracht. 
 
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) stellt zurzeit den Bebauungsplan Nr. 141 „Gewerbegebiet südlich 
Kleiner Kiwitt“ auf. Die dort vorgesehene Gewerbefläche umfasst ca. 1,6 ha. Sie könnte von 
der Flächengröße her das Raumprogramm der Rettungswache bzw. des Katastrophenschutz-
zentrums aufnehmen und damit einen möglichen Alternativstandort zum Standort am Hamm-
weg darstellen. Die Fläche ist allerdings vom Zuschnitt nicht optimal, dadurch dass sie durch 
die mittig liegende Verkehrsfläche nahezu in zwei Teile geteilt wird. Zu einem Großteil ist sie 
im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.) und wäre damit nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes zumindest für diesen Teil kurzfristig verfügbar. Den östlichen Bereich müsste die Stadt 
Voerde (Ndrrh.) versuchen zwischenzuerwerben. Im Hinblick auf die verkehrliche Lage liegt 
sie etwas ungünstiger als die favorisierte Fläche, da die Rettungsfahrzeuge zusätzlich die 
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Straße Kleiner Kiwitt befahren müssten, um auf den Hammweg zu kommen. Durch ihre Zwei-
teilung ist sie jedoch besser für mehrere Gewerbebetriebe geeignet als für ein einziges Bau-
vorhaben wie die Rettungswache. Zudem soll unter Ausübung der gemeindlichen Planungs-
hoheit diese Fläche als Gewerbegebiet entwickelt werden, denn die Nachfrage an Gewerbe-
flächen ist auf dem Voerder Stadtgebiet nach wie vor hoch. Die sofort bzw. kurzfristig und ohne 
Restriktionen verfügbaren Flächen sind in Voerde (Ndrrh.) von 2014 bis 2020 um ca. 60 % 
zurückgegangen. Von den verbliebenen 66.000 qm sind 39.000 qm zur Ansiedlung von hafen-
affinen Betrieben geeignet, so dass aktuell nur 27.000 qm für sonstige Betriebe zur Verfügung 
stehen. Dabei ist ein besonderer Bedarf im Gewerbegebiet Grenzstraße, dem größten Gewer-
begebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.), gegeben. Aus diesem Grund verfolgt das Verfahren der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141 die Zielsetzung, dort zusätzlich Gewerbeflächen 
auf ca. 16.000 qm zu entwickeln und nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens kurzfristig zur 
Verfügung zu stellen. Daher soll die Rettungswache nicht im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 141 verwirklicht werden. 
 
Alternativ sind zwei weitere Standorte denkbar, die im Gewerbegebiet Grenzstraße liegen. 
Zum einen wurde ein Standort im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 107 „Norderwei-
terung Gewerbegebiet Grenzstraße“ am nördlichen Rand des Gebietes westlich des Heide-
weges westlich der Einmündung der Innungsstraße (Östlicher unbebauter Teil des Flurstücks 
Gemarkung Spellen, Flur 25, Nr. 1086) geprüft. Ein zweiter potentieller Standort liegt westlich 
des Heideweges im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 77, 1. Änderung und Ergän-
zung „Gewerbegebiet Grenzstraße“ auf den Flurstücken Gemarkung Voerde, Flur 33, Nrn. 
290, 429 und 426. In beiden Fällen müsste der jeweilige Bebauungsplan von der Festsetzung 
„Gewerbegebiet“ in „Fläche für den Gemeinbedarf“ geändert werden. Beide Flächen kommen 
im Hinblick auf Größe und Zuschnitt in Frage. Über den Heideweg und die Grenzstraße wären 
sie gut an das Verkehrsnetz von Voerde (Ndrrh.) angebunden. Sie stehen jedoch eigentums-
rechtlich beide für die Planung nicht zur Verfügung. Insbesondere die nördliche Fläche ist ei-
nem vorhandenen Gewerbebetrieb angegliedert. Durch eine Überplanung der nördlichen Flä-
che durch einen neuen Bebauungsplan würde zum einen der vorhandene Betrieb, der auf der 
übrigen Teilfläche vorhanden ist, in seiner Entwicklung erheblich eingeschränkt. Zum anderen 
ginge bei der Überplanung einer der beiden Flächen planungsrechtlich festgesetzte Gewerbe-
fläche verloren, was angesichts der oben dargelegten Knappheit an Gewerbeflächen in Vo-
erde (Ndrrh.) im Allgemeinen und im Gewerbegebiet Grenzstraße im Besonderen städtebau-
lich nicht wünschenswert ist. Vielmehr besteht ja das stadtentwicklungspolitische Ziel der Stadt 
Voerde (Ndrrh.) gerade darin, das Angebot an gewerblichen Bauflächen auszuweiten, um den 
gegebenen Bedarf decken zu können anstatt ihn durch eine Reduzierung von Gewerbeflächen 
zusätzlich zu verknappen. Aus diesem Grund kommen diese beiden alternativen Standorte 
nicht in Betracht, so dass zur Realisierung der Rettungswache mit den Eigentümern der Flä-
chen keine Grundstücksverhandlungen geführt wurden. 
 
Bei einem möglichen Standort südlich der Grenzstraße östlich der durch den Heideweg er-
schlossenen Wohnbebauung auf dem Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 101 würde 
zwar keine planungsrechtlich gesicherte gewerbliche Nutzung umgewandelt, die Fläche ist 
jedoch für die Rettungswache und die Einrichtung für den Katastrophenschutz zu klein. Bei 
Einbeziehung des östlich daran angrenzenden Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 100 
würde ein Teil einer vorhandenen Waldfläche in Bauland umgewandelt und diese deutlich ver-
kleinert. Daher kommt dieser Standort auch nicht als Alternativstandort in Betracht. 
 
Bei Umsetzung des vorgesehenen Konzeptes auf dem ausgewählten Standort sollen die über-
baubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen zusammenhängend umfahren und festge-
setzt werden. Lediglich im Süden und Norden sollen größere Abstände zu den Grenzen der 
Gemeinbedarfsfläche eingehalten werden. Hierdurch soll eine Flexibilität bei der Bebauung 
der Fläche gewährleistet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, die in der dem Bebau-
ungsplan zu Grunde liegenden städtebaulichen Konzeption vorgesehenen Gebäude eng 
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durch Baugrenzen zu umfahren. Hierdurch wäre gewährleistet, dass genau dieses Konzept 
umgesetzt würde. Es würde jedoch zugleich den Bauherren in seiner Freiheit zur Nutzung des 
Baugrundstücks einschränken. Da sich nach Rechtskraft der Bauleitplanung noch Änderun-
gen in der städtebaulichen Konzeption der Rettungswache (z.B. Stellung der Baukörper) er-
geben können, wäre ihre Umsetzung bei einer zu engen Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen jedoch nicht mehr möglich. Daher sollen die Baugrenzen die überbauba-
ren Grundstücksflächen großzügig begrenzen.  
 
Denkbar wäre auch, die Baugrenzen im Norden und im Süden jeweils an den Rand des Bau-
grundstücks zu verschieben und damit an der jeweils anderen Seite größere Grünflächen her-
zustellen. Ziel ist es jedoch, im Norden und im Süden auf den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen Versickerungsmulden anzulegen, um das auf der versiegelten Fläche anfal-
lende Niederschlagswasser dort zu versickern. Bei einer kompletten Verlagerung der Bebau-
ung nach Norden und Süden würde jeweils eine Versickerungsanlage wegfallen, was längere 
Wege für Leitungen zur Folge hätte. Auch muss zum Hammweg (L 463) ein Abstand zwischen 
seiner nördlichen Grenze und den Gebäuden eingehalten werden. Zudem soll im Norden die 
Stellplatzanlage, abgetrennt von den versiegelten Aufstellflächen des inneren Bereiches der 
Rettungswache, errichtet werden. 
 
Keine der alternativen Standorte und der inneren Alternativen erfüllt die Voraussetzungen, die 
an die neue Rettungswache und den Standort für den Katastrophenschutz gestellt werden, so 
dass sich für den gewählten Standort in der vorgesehenen Form entschieden werden soll. 

3.1.3 Grundkonzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Vorrangiges Ziel bei der Aufstellung des Bebauungsplanes im Hinblick auf die Bewältigung 
der Umweltfolgen ist es, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Absicht ist daher die 
Realisierung einer verdichteten Bauweise im Hinblick auf die Gebäude sowie die Stellplätze 
mit ihren Zufahrten, um so wenig Fläche wie möglich zu verbrauchen. Auch soll so wenig 
landwirtschaftliche Fläche wie möglich umgenutzt werden. Zugleich soll das vorgesehene 
Raumprogramm mit Rettungswache, Lehr- und Schulgebäude sowie Fahrzeughalle umge-
setzt werden. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch Produktionsorientierte Kompensations-
maßnahmen (Piks) so vorgesehen werden, dass auf ihnen landwirtschaftliche Nutzung erhal-
ten bleiben kann, um zu verhindern, dass auf den Ausgleichsflächen, etwa durch Maßnahmen 
zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, zusätzlich landwirtschaftliche Nutzfläche verlo-
ren geht. Die Kompensation soll durch eine Extensivierung und Ökologisierung der landwirt-
schaftlichen Nutzung mit dem Ziel, Flächen für gefährdete Wiesenvögel wie die Feldlerche, zu 
schaffen, erfolgen. 
 
Ein Teil der nicht versiegelten Fläche der „Fläche für den Gemeinbedarf“ ist zu begrünen. Da-
für sind im Wesentlichen für Insekten, Bienen und Vögel geeignete Pflanzen zu verwenden. 
Dies trägt dazu bei, dass die Flächen ökologisch hochwertig gestaltet werden. 
 
Schwerpunktmäßig auf den mittleren und südlichen Bereichen der Fläche „für den Gemeinbe-
darf“ sollen die Gebäude durch Bäume und Sträucher zur freien Landschaft hin eingefasst 
werden. Dies ist zum einen ein Beitrag zum Naturschutz, zum anderen trägt er dazu bei, dass 
sich die Neubebauung in das Landschaftsbild einfügt. Auch ist das Anpflanzen von Bäumen 
durch ihre Transpiration und Verschattungswirkung ein Beitrag zum Klimaschutz. Auf dem 
nördlichen Teil der Gemeinbedarfsfläche sollen nur wenige kleinkronige Bäume angepflanzt 
werden, um Beutegreifern im Hinblick auf die Wiesenvögel keinen Raum zum Verstecken zu 
liefern. 
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Das anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort über die belebte Bodenzone zur Versicke-
rung gebracht. Dabei wird das unverschmutzte Wasser der Dachflächen über Rigolen unmit-
telbar versickert, während das möglicherweise schwach verschmutzte Niederschlagswasser 
der befahrbaren Flächen über Versickerungsmulden dem Grundwasser zugeführt wird.  
 
Die Dächer der Gebäude sollen entweder begrünt oder durch Sonnenkollektoren genutzt wer-
den. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ist ein Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Energie 
und damit zum Klimaschutz. Die Dachbegrünung trägt zum einen dazu bei, das dort anfallende 
Niederschlagswasser zurückzuhalten und zu verdunsten und ist dabei ein Beitrag zur Klima-
folgenanpassung, zum anderen ist es ein Beitrag zum Klimaschutz, dadurch dass sich die 
begrünten Flächen nicht so stark aufheizen und somit das Mikroklima weniger verändert wird, 
dadurch dass sich die Temperatur weniger erhöht. 

3.1.4 Klimaschutz und Klimawandel-Anpassung 

Die Bundesrepublik beteiligt sich mit einem eigenen, nationalen Klimaschutzprogramm und 
einer Klimagesetzgebung an globalen Maßnahmen, die das Ziel haben, die festgestellte und 
sich noch stets beschleunigende Veränderung des Weltklimas zu verlangsamen. Die Umset-
zung kann zu einem erheblichen Teil nur lokal vor Ort, also in den Gemeinden erfolgen. Dies 
stellt neue Anforderungen an die städtebauliche Planung. 
 
Auf nationaler Ebene sind langfristige Klimaschutzziele unter anderem im Energiekonzept der 
Bundesregierung aus dem September 2010, im Aktionsplan Klimaschutz vom Dezember 2014 
und im Klimaschutzplan 2050 verankert. Zum nationalen Energie- und Klimaschutzrecht ge-
hören unter anderem das Treibhausgas-Emissions-Handelsgesetz, das Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz sowie das Energiewirtschaftsgesetz.  
 
Darüber hinaus hat der Bundesgesetzgeber vor allem mit der Energieeinsparverordnung 
(ENEV), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und dem Gesetz zur Förderung erneuer-
barer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Regelungen getroffen bzw. Maßstäbe gesetzt, 
die das einzelne Gebäude betreffen und somit eine unmittelbare Wirkung vor Ort hervorrufen. 
Mit der Umsetzung dieser Vorschriften werden im Bereich der Neubauten bereits erhebliche 
Fortschritte erzielt. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Versorgung mit Energie grund-
sätzlich dem Marktgeschehen unterliegt. Dagegen ist ein Bebauungsplan als kommunale Sat-
zung eher statisch angelegt; seine Aufgabe ist nicht die Steuerung des Verbraucherverhaltens, 
sondern die Regelung der Bodennutzung. Eine Festlegung auf gerade aktuell interessante 
Energieformen könnte bereits nach wenigen Jahren überholt sein und dem weiteren Fortschritt 
im Wege stehen. 
 
Insofern ist der Gestaltungsrahmen für die Bauleitplanung begrenzt und umfasst  

 Festsetzungen hinsichtlich der Gebäudeformen, insbesondere kompakte Bauformen mit 
einem günstigen Verhältnis von Außenfläche zu Volumen (A/V), 

 Festsetzungen hinsichtlich der Stellung der Gebäude, damit ein möglichst hoher Anteil so-
larer Energie genutzt werden kann (sowohl passiv durch direkte Erwärmung des Gebäu-
des als auch aktiv durch technische Vorrichtungen zur Gewinnung von Solarwärme oder 
Solarstrom), 

 durch die Schaffung einer kompakten Siedlungsstruktur mit integriertem Versorgungs-
strukturen, kurzen Wegen und attraktiven Fuß-/Radweg-Verbindungen zum Zwecke der 
Vermeidung unnötigen motorisierten Verkehrs; dies bedeutet auch eine vorrangige Ent-
wicklung des Innenbereichs vor einer Ausdehnung der Siedlungen in die Landschaft,  

 durch die Freihaltung von Flächen und Leitungstrassen in Baugebieten, in denen sich eine 
gemeinsame Wärme- oder Energieversorgung für mehrere Häuser oder Hausgruppen an-
bietet, 
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 durch die Festsetzung von Doppelnutzungen geeigneter Wand- oder Dachflächen ein-
schließlich solcher im öffentlichen Raum, wie z.B. Lärmschutzwände für die Gewinnung 
von Solarenergie sowie die Freihaltung solcher Flächen von Verschattung. 
 

Dadurch können mit Hilfe des Bebauungsplans gute Voraussetzungen für die Energieeinspa-
rung sowie für den Einsatz erneuerbarer Energien geschaffen werden. 
 
Davon zu unterscheiden sind Planungen und Maßnahmen, mit denen ein verbesserter Um-
gang mit den Folgen des Klimawandels erreicht wird (Klimawandel-Anpassung). Dazu gehö-
ren unter anderem 

 die Beschränkung der Bodenversiegelung und die Verbesserung der Retentionsfähigkeit 
des Bodens in Bezug auf vermehrt auftretende Starkregenereignisse; 

 der Hochwasserschutz; 

 die Gewährleistung der Durchlüftung von Baugebieten, die Vermeidung großer, Wärme 
speichernder Flächen und die Beschattung öffentlicher Räume in Bezug auf vermehrt auf-
tretende Hitzetage; 

 die Schaffung oder Sicherung von Grün- und Freiflächen. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen im baulichen 
Außenbereich. Es ist unversiegelt und wird landwirtschaftlich durch Ackerbau genutzt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4. Dies geschieht 
vor dem Hintergrund, sparsam mit Grund und Boden umzugehen. Aus dem gleichen Grund 
wird die Grundflächenzahl 2 (GRZ2), das heißt die Grundflächenzahl inklusive Stellplätzen, 
Zufahrten und Nebenanlagen, mit 0,75 relativ hoch angesetzt. Damit wird die Fläche des Bau-
grundstücks sehr intensiv ausgenutzt. Grund hierfür ist auch, dass das umzusetzende Gebäu-
deprogramm diese intensive Ausnutzung erforderlich macht. 
 
Durch diese Dichte der Bebauung und Nutzung wird Fläche versiegelt. Dies hat Auswirkungen 
auf die Temperatur und damit das Mikroklima. Es ist jedoch zwingend erforderlich, die Ret-
tungswache bzw. das Katastrophenschutzzentrum in dieser Form und an dieser Stelle zu ver-
wirklichen. Aus diesem Grund müssen die Belange des Klimas zurückstehen. Durch beglei-
tende Maßnahmen werden jedoch die negativen Auswirkungen auf das Klima abgemildert. So 
ist auf einem Teil der Gebäudedächer Dachbegrünung, auf dem anderen der Einsatz von Pho-
tovoltaik-Anlagen vorgesehen. Durch das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern soll zudem 
einer Erwärmung der Fläche entgegengewirkt werden. Damit ist auch dies ein Beitrag zum 
Klimaschutz. 
 
Im Hinblick auf die Klimafolgenanpassung ist zum einen die Dachbegrünung zu sehen, durch 
die das anfallende Niederschlagswasser zurückgehalten und zum Teil gespeichert wird, zum 
anderen der Bau von Staukanälen unter der befahrbaren Fläche, durch die das Niederschlags-
wasser bei Starkregen gesammelt und konzentriert und verlangsamt an die Versickerungsan-
lagen abgegeben werden kann. 
 
Die genannten Gesichtspunkte sowohl des Klimaschutzes als auch der Klimawandel-Anpas-
sung wurden in dem Bebauungsplan damit soweit wie möglich berücksichtigt. 

3.2 Allgemeine Umweltschutzziele, Landschaftspläne und Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung 

3.2.1 Landschaftsplan 
Für Flächen außerhalb des Geltungsbereichs der Bebauungspläne und der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile im Sinne des § 34 BauGB gilt im Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
westlich der Bundesstraße 8 der Landschaftsplan des Kreises Wesel für den Raum Dinslaken 

S
ei

te
35

9
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Anlage 5 zur Drucksache 17/617 DS 
Stadt Voerde – Der Bürgermeister  Seite 40 
Fachdienst 6.1  22.06.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

– Voerde; östlich der B 8 der Landschaftsplan Raum Hünxe. Die Landschaftspläne enthalten 
im allgemeinen Entwicklungsziele als abwägungsbedeutsame Belange sowie verbindliche 
Festsetzungen. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereiches des Landschaftsplanes.  
 
Nähere Inhalte hierzu sind in Kapitel 2.3.4 zu finden. 
 

3.2.2 FFH- bzw. Vogelschutzgebiete 
Nach Art. 3 Abs. 1 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) ist europaweit ein Netz be-
sonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ zu errichten. Dieses Netz umfasst 
Gebiete mit natürlichen Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
(also EU-weitem) Interesse sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebiete. In der Regel ist eine Darstellung im Flächennutzungsplan, die ei-
nem FFH- oder Vogelschutzgebiet widerspricht, rechtlich nicht möglich. Bei der Aufstellung 
oder Änderung des Flächennutzungsplans ist die Verträglichkeit der dargestellten Grundnut-
zungen mit den Europäischen Schutzgebieten nachzuweisen. Lediglich in bestimmten Einzel-
fällen, bei denen die Fernwirkungen von außerhalb der Schutzgebiete liegenden Baugebieten 
so stark sind, dass sie den Schutzzweck solche Gebiete beeinflussen könnten, ist eine geson-
derte Verträglichkeitsprüfung bei der Aufstellung des Bebauungsplans erforderlich. Das ist bei 
der mit diesem Bebauungsplan vorgesehenen Nutzung nicht der Fall, weshalb einer Ausei-
nandersetzung mit den Schutzgebieten im Bebauungsplan grundsätzlich nicht vertieft erfor-
derlich ist. 
 
Die Schutzgebiete zielen auf die Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Interesse. 
Hauptziel ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Anforderungen berücksichtigt werden sollen. 
 
Für das Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) ist in erster Linie das Vogelschutzgebiet „Unterer 
Niederrhein“ von Bedeutung. In seiner Gesamtheit erstreckt sich dieses Feuchtgebiet beider-
seits des Rheines von der zu Duisburg / Dinslaken gehörenden Rheinaue Walsum im Süden 
bis zur Staatsgrenze der Niederlande im Norden. Es umfasst in Voerde (Ndrrh.) die überflutete 
Rheinaue sowie den westlichen und nördlichen Teil der Mommniederung. 
 
Die EG-Vogelschutzrichtlinie bezweckt die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mit-
gliedsstaaten wildlebenden Vogelarten (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979) 
Sie gilt für Vögel, ihre Eier, ihre Nester und Lebensräume.  
 
Das Feuchtgebiet „Unterer Niederrhein“ soll aufgrund seiner Bedeutung als einzigartige sowie 
historisch bedeutsame Auen- und Kulturlandschaft, als Lebensraum für bedrohte Tiere und 
Pflanzen sowie als Lebensstätte für Wat- und Wasservögel erhalten und geschützt werden. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzzwecke des Schutzgebiets konnte nicht festge-
stellt werden. 
 
Ein gemeldetes Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL,1992, Richtlinie 
92/43/EWG) befindet sich im Bereich des Rheinstroms. Diese Teilfläche des FFH-Gebiets 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef“ befindet sich auf Rheinberger 
Gebiet auf der gegenüberliegenden Rheinseite zwischen Mehrum und Walsum. Der Rhein soll 
durch die Unterschutzstellung als Durchzugsschiene für wandernde Fischarten – z.B. Lachs, 
Schnepel und Maifisch – und als Lebensraum für stationäre Arten – z.B. Groppen, Steinbeißer 
und Larven der Neunaugen- erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
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Ein weiteres FFH-Gebiet liegt im Nordosten an der Stadtgrenze auf Hünxer Gebiet; es ist als 
Naturschutzgebiet „Kaninchenberge“ festgesetzt. 
 
Es liegt dem Plangebiet am nächsten. Zu ihm wird ein Abstand von ca. 600 m eingehalten. 
Schutzziel für das FFH-Gebiet „Kaninchenberge“ ist die Erhaltung und Optimierung von Sili-
katmagerrasen, Silbergrasfluren und des größten Heiderestes am rechten unteren Nieder-
rhein. Ziel ist die Entwicklung alter, bodensaurer Eichenwälder. Als Gefährdungen dieses Ge-
bietes sind u.a. die Eutrophierung genannt. Eine Düngung ist in diesem Zusammenhang ver-
boten. Durch die Rettungswache sind keine Luftverunreinigungen zu erwarten, die Auswirkun-
gen auf das Schutzgebiet haben könnten.  
 
Die Zunahme des Verkehrs wird so gering sein, dass die Auswirkungen auf die Luftqualität 
verschwindend gering sind.  
 
Folgen könnte der Einsatz des Martinshorns auf die Tiere im Schutzgebiet haben. Auf Grund 
der doch relativ großen Entfernung werden die Geräusche auf dem Gelände der Rettungswa-
che selbst jedoch dort kaum wahrzunehmen sein. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 
das Martinshorn im weiteren Verlauf eines Rettungseinsatzes, etwa durch Fahrten auf dem 
Hammweg oder der B8, zu Beeinträchtigungen im Schutzgebiet führt. Bereits jetzt kann es 
diesbezüglich zu Störungen durch den Verkehr auf der B8 kommen, so dass der Raum im 
Hinblick auf Immissionen als vorgeschädigt zu gelten hat. 
 
Eine Barrierewirkung durch die neuen Baukörper in Bezug auf Flugrouten von Vögeln, die das 
FFH-Gebiet nutzen, ist nicht vollständig auszuschließen. Es wird jedoch nur eine maximal 
zweigeschossige Bebauung im Bebauungsplan zugelassen, so dass sie sich nicht wesentlich 
von der nördlich vorhandenen Bebauung im Gewerbegebiet Grenzstraße unterscheiden wird. 
Anzupflanzende Bäume und Sträucher sollen die Gebäude abschirmen, so dass sie natürliche 
Hindernisse für das Überfliegen von Vögeln darstellen und somit die Behinderung des Über-
fliegens durch die Gebäude abmildern. 
 
Zudem könnte das Bauvorhaben ein Hindernis für das Queren von Damwild darstellen, dass 
vom FFH-Gebiet „Kaninchenberge“ nach Westen durch den landwirtschaftlichen Freiraum und 
umgekehrt zieht. Für diese Tiere ist jedoch eine Wanderung nach wie vor möglich, dadurch 
dass die Baukörper im Norden und im Süden umgangen werden können. 
 
Eine ausdrückliche Verträglichkeitsprüfung zur Untersuchung der Auswirkungen auf ein FFH-
Gebiet ist für den Bebauungsplan nicht erforderlich. Der an die Rettungswache angrenzende 
Freiraum ist so groß und das Plangebiet selbst ist so klein, dass die neue Bebauung keine 
erheblichen Auswirkungen auf den von in einem FFH-Gebiet lebenden, den Freiraum in der 
Umgebung des Plangebiet mit nutzenden Tieren haben wird. Deshalb ist eine tiefgehende 
Auseinandersetzung mit den Schutzgebieten in diesem Bebauungsplan nicht erforderlich.  

 
Insgesamt ist mit nennenswerten Auswirkungen auf die vorgenannten Schutzgebiete nicht zu 
rechnen. 

3.2.3 Regelungen zum Artenschutz sowie allgemeine und sonstige Umweltschutz-
ziele 

§ 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) formuliert die grundlegenden Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. Demnach sind Natur und Landschaft im besiedelten 
und unbesiedelten Raum so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass 
 
1. die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
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2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  
 
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
 
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft  
 
auf Dauer gesichert sind. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz regelt darüber hinaus den Schutz gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung der ökologi-
schen Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer Bedeutung sind. 
Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine Reihe von Verboten, die 
unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und beschreibt im Absatz 5 das Verhältnis zur 
Bauleitplanung.  
 
Demnach ist es verboten die in § 7 BNatSchG definierten besonders geschützten und streng 
geschützten Arten 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 
Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass auch der 
Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch behandelt werden 
muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng geschützten Arten (näm-
lich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten jedoch die Verbote aus § 44 Ab-
satz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein-Westfalen vorkommen, werden sie im Land als "Planungs-
relevante Arten" bezeichnet. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung können von diesen Verboten Ausnahmen gemacht werden,  

 wenn Ausgleichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch genom-
menen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 
 

 oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebensräume ge-
schaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Ausweichlebensräume vor 
Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Maßnahmen für die Um-
siedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen müssen. 

 
Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt die Ausnahme nur bei Unvermeidbarkeit. 
 
Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, bleibt die Verant-
wortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen Bebauungsplan nichts 
Anderes geregelt ist. Keine Ausnahmemöglichkeit eröffnet das Gesetz dagegen für die sog. 
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Störungsverbote (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebliche Störungen in einer Reihe 
von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind. Als erheblich gilt eine solche Störung 
dann, wenn der Erhaltungszustand der Art in dem jeweiligen Raum ("lokale Art") gefährdet ist, 
das heißt, wenn durch die Störungen mit einer Abnahme der Population zu rechnen ist. Die 
Pflicht zur Vermeidung solcher Störungen verbleibt daher bei demjenigen, der letztlich den 
Eingriff verursacht. Im Rahmen der Bauleitplanung muss allerdings geprüft werden, ob solche 
Störungen bei Umsetzung der Planung überhaupt vermeidbar sind - anderenfalls wäre die 
Planung nicht umsetzbar und damit unzulässig -; weiterhin sollten Erkenntnisse über das mög-
liche Vorhandensein solcher Arten und über geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Stö-
rungen in Form von Hinweisen in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Übergeordnetes Ziel der Wasserwirtschaft ist der integrierte Gewässerschutz, der den Schutz 
von Grundwasser, Oberflächenwasser und aquatischen Lebensgemeinschaften umfasst. Die 
Ziele der Wasserwirtschaft gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfassen somit nicht mehr 
nur die Erreichung einer guten Gewässerqualität, sondern fordern darüber hinaus eine ver-
stärkte Einbeziehung gewässerökologischer Fragestellungen. Bei einer ganzheitlichen Be-
trachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der angrenzenden Landöko-
systeme soll für alle Gewässer ein guter Zustand erreicht werden, der nur geringfügig vom 
natürlichen Zustand des jeweiligen Gewässertyps abweicht. 
 
Das Grundwasser ist gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) so zu bewirtschaften, dass ein 
guter mengenmäßiger und chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. Eine ausgewo-
gene Bilanz zwischen Grundwasserentnahme und natürlicher Grundwasserneubildung ist zu 
gewährleisten. Die signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentra-
tionen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten sollen umgekehrt werden.  
 
Zur Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Ziele wurden Gebietseinheiten gebildet. Das Stadt-
gebiet von Voerde (Ndrrh.) liegt in der Flussgebietseinheit Rhein, in der Berichtseinheit Nie-
derrhein und dem Arbeitsgebiet Rheingraben-Nord. Für jede Flussgebietseinheit ist ein Be-
wirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm zu erstellen.  
 
Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) regelt durch bislang mehr als 30 Rechtsver-
ordnungen den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 
Atmosphäre sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und beugt dem Entstehen solcher Einwirkungen vor u.a. durch die Vermeidung und Vermin-
derung schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirt-
schaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 
 
Zweck des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodenG) ist es, nachhaltig die Funktionen des Bo-
dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzu-
wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwir-
kungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner 
Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 
 
Weitere umweltrelevante Ziele sind im Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf (GEP 99) sowie im sich in Aufstellung befindlichen Regionalplan Ruhr enthalten; 
sie legen in Anlehnung an § 14 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW auf der Grundlage 
des Landesentwicklungsprogramms (LEPro) und des Landesentwicklungsplans (LEP) NRW 
die regionalen Ziele der Raumordung und Landesplanung für die Entwicklung des Regierungs-
bezirks und alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Plangebiet fest. 
 
In der Regel werden diese Ziele auf den nachfolgenden Planungsebenen (Landschaftsplan, 
Flächennutzungsplan) konkretisiert; unmittelbare Bedeutung haben folgende Aussagen: 
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- In den Freiraum- und Agrarbereichen soll die Nutzungsfähigkeit der landwirtschaftlichen 

Flächen, insbesondere solche mit hoher Bodenqualität erhalten werden. 
 

- Wald ist zu schützen und zu vermehren. 
 
- In den regionalen Grünzügen, die weite Teile des Stadtgebiets überdecken, ist beschä-

digte Natur wiederherzustellen und der regionale Biotopverbund zu entwickeln. 
 
- Die Landschaft ist insbesondere entlang der Gewässerläufe erlebbar zu machen, soweit 

nicht Belange des Naturschutzes entgegenstehen. 
 
- Einengungen bzw. Verriegelungen klimaökologischer Ausgleichsräume (Ventilations-

schneisen, Luftaustauschgebiete) sollen verhindert werden. 

3.2.4 Zusammenfassung: Wesentliche Ziele für den Planbereich 

Im Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ist der nördliche Teil des Bebauungsplanbereiches als 
„Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung (GIB)“ dargestellt. Südlich daran schließt 
sich „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ an. Unmittelbar nördlich des Hammweges ist 
zudem Regionaler Grünzug dargestellt. Der Hammweg selbst wird als Straße für den vorwie-
gend großräumigen Verkehr geführt. 
 
Der Regionalplan Ruhr liegt im Entwurf vor. Er ist noch nicht rechtskräftig. Er ist damit nicht 
bindend, sondern im Zuge der Abwägung bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berück-
sichtigen. Er stellt den gesamten Bereich nördlich des Hammweges bis zum südlichen Rand 
des Gewerbegebietes Grenzstraße als Freiraum- und Agrarbereich und Regionalen Grünzug 
dar. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Im Sü-
den verlaufen der als Hauptverkehrsstraße dargestellte Hammweg sowie eine Spange in Rich-
tung Nordwesten, die zwar dargestellt ist, aber nicht mehr verwirklicht werden wird, da sie zum 
einen nicht erforderlich ist, zum anderen auf Grund von vorhandenen Hindernissen nicht mehr 
realisiert werden kann. 
 
Das Plangebiet und angrenzende Bereiche liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
des Kreises Wesel, Teilbereich Dinslaken / Voerde. Er hat in seiner Entwicklungskarte die 
Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflä-
chenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft. Die Festsetzungskarte 
Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen Offenlandbereich“ 
für ortsgebundene Maßnahmen. 
 
Seltene Arten von Tieren und Pflanzen sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz zu schützen. 
Ihre Lebensräume sind zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen gemäß Bundesbodenschutzgesetz Beeinträchtigun-
gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden. 

 
Bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Oberflächengewässern und Grundwasser sowie der 
angrenzenden Landökosysteme soll für alle Gewässer ein guter Zustand erreicht werden, der 
nur geringfügig vom natürlichen Zustand des jeweiligen Gewässertyps abweicht. 
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Es soll gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz zu einer Vermeidung und Verminderung 
schädlicher Emissionen in Luft, Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft 
kommen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

 
Neben diesen, sich aus den gesetzlichen Vorschriften ergebenden Vorgaben sind folgende 
Zielsetzungen für den Planbereich zu nennen: 
 
Ziel ist die planungsrechtliche Umsetzung einer Rettungswache und einem Standort für den 
Katastrophenschutz in Voerde (Ndrrh.). Damit soll der Belang der gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung in besonderem Maß 
berücksichtigt werden. 
 
Die Belange Stadtgestalt und Verkehr fließen in den Plan ein, indem durch Baugrenzen die 
Gebäude vom Hammweg abgerückt werden, so dass sie von dort weniger stören und zugleich 
Sichtfelder für den Verkehr verbleiben. Erschlossen wird die Fläche nicht von der Landes-
straße Hammweg, sondern von der Grenzstraße aus. 
 
Durch ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Form von Produktionsintegrierten Kompensati-
onsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Eingriffsortes, dem Anpflanzen und Bäumen und 
Sträuchern auf der Fläche für den Gemeinbedarf, dem partiellen Einsatz von Sonnenkollekt-
oren, der Dachbegrünung und der Versickerung von Niederschlagswasser wird den Belangen 
von Natur und Landschaft, Ökologie und Klimaschutz Rechnung getragen. 
 
Dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird durch eine starke Ausnutzung 
der Fläche durch eine relativ hohe bauliche Dichte Rechnung getragen.  
 
Fläche für die Landwirtschaft soll nur in so geringem Umfang wie notwendig umgenutzt wer-
den. Aus diesem Grund werden die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen so festgelegt, dass 
auf ihnen eine landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich ist. 

3.3 Ermittlung des derzeitigen Umweltzustandes, Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen 

Die vorgesehene und im Abschnitt 3.1 beschriebene Planung bezieht sich auf ein Gebiet, das 
landwirtschaftlich geprägt ist. Die nächste Bebauung liegt jedoch mit dem Gewerbegebiet 
Grenzstraße von der Nordseite der geplanten „Fläche für den Gemeinbedarf“ ca. 130 m ent-
fernt, von der nordöstlich gelegenen Mischbebauung 100 m. 
 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen, die zur Beurteilung von Auswirkungen auf 
die Umweltschutzgüter erforderlich sind, dargestellt werden. 
 

3.3.1 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Naturhaushalt und Artenschutz                                            
(§1 (6) Nr. 7a BauGB) 

Vor der Artenschutzprüfung soll noch kurz auf die Landschaftsräume in Voerde (Ndrrh.) ein-
gegangen werden. 
 
Das Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) ist naturräumlich Bestandteil der Großlandschaft "Nie-
derrheinisches Tiefland" und liegt im Bereich der Kleinlandschaftstypen "Rheinberg - Weseler 
Rheinaue" mit der Mommniederung und den Auenbereichen westlich von Spellen sowie 
"Dinslakener Rheinebene" im nordöstlichen, höher gelegenen Abschnitt. 
 
Die Kennzeichen der Kleinlandschaftstypen sind: 
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"Rheinberg-Weseler-Rheinaue": 
 
Die durch die Wasserführung des Rheines geprägte naturräumliche Einheit ist ursprünglich 
durch teilweise noch gut in der Landschaft erkennbare Erosionsränder zur Niederterrasse hin 
abgegrenzt. Durch den Bau der Hochwasserschutzdeiche kam es später zu einer Aufteilung 
in die überflutete und die nicht überflutete Rheinaue. 
 
In den auch heute noch periodisch überfluteten Talauebereichen des Rheines (z.B. südwest-
lich Mehrum) würde sich bei Ausbleiben menschlichen Einflusses je nach der Häufigkeit der 
Überflutung ein Silberweidenwald bzw. Hartholzauenwald als potenzielle natürliche Vegetation 
herausbilden.  
 
Die heutige reale Vegetation ist in den letzten Jahrhunderten im Wesentlichen durch die land-
wirtschaftliche Nutzung als Weideland entstanden, wobei zur Abgrenzung der Weideflächen, 
als Erosionsschutz und als Brennholzquelle Hecken und Kopfbaumreihen angelegt wurden, 
die das heutige Bild der so entstandenen Kulturlandschaft prägen. Im Randbereich der (weni-
gen) Siedlungen kamen Obstwiesen bzw. -weiden hinzu, die das Landschaftsbild ebenfalls 
stark bestimmen. Mit Ausnahme einzelner kleiner Auewaldbestände im überfluteten Rheinvor-
land ist Wald aus diesem Teilraum praktisch vollständig verschwunden. 
 
"Dinslakener Rheinebene“:  
 
Diese naturräumliche Einheit gehört zur Niederterrasse und schließt sich der Rheinaue in 
nordöstlicher Richtung an. Ihre westliche Grenze bilden die Siedlungsränder der Ortslagen 
Spellen und Voerde, die Nord- und Ostkante der Mommniederung sowie die Ortschaft Möllen 
mit dem Kraftwerksstandort. Die durchschnittlich 4-6 km breite Rheinebene ist durch die Aus-
dehnung der Siedlungen im Stadtgebiet Voerde und Dinslaken nachhaltig verändert. 
 
Durch frühe Drainagemaßnahmen, durch die Eindeichung des Rheins sowie später teilweise 
durch bergbaubedingte Eingriffe in den Wasserhaushalt ist es zu Grundwasserabsenkungen 
sowie zum technischen Ausbau der Gewässer als "Vorfluter" gekommen, in deren Folge z.T. 
Ackerbau anstelle der ansonsten grünlandgeprägten landwirtschaftlichen Nutzung möglich ge-
worden ist.  
 
Die potenziell-natürliche Vegetation auf der Niederterrasse wäre der Flattergras-Buchenwald. 
Die reale Vegetation richtete sich im Wesentlichen nach den Boden-(-feuchte-)–Verhältnissen. 
Während sich in den sandig-trockenen Bereichen zwischen Mommbogen und Lippe Hei-
destrukturen herausbildeten, die später Anlass für eine Nutzung als Truppenübungsplatz und 
noch später als Siedlungsfläche für Industrie und Wohnen gaben, wurden die eher feuchten 
Bereiche im Voerder Bruch sowie östlich der B 8 mit unterschiedlichem Erfolg durch Gräben 
drainiert, so dass günstigenfalls Acker-, teilweise Weideflächen gewonnen werden konnten, 
während fleckenweise Waldbestände erhalten blieben. Diese abwechslungsreiche Landschaft 
ist für den nordöstlichen Teil des Stadtgebiets und vor allem für den Bereich zwischen Fried-
richsfeld und Voerde bestimmend, soweit nicht die Ausdehnung der Besiedlung in jüngster 
Zeit eine neuerliche anthropogene Überprägung der Landschaft verursacht hat. Die nicht ge-
nutzten Bereiche der ehemaligen Heide wurden vor einigen Jahrzehnten mit Kiefernwald auf-
geforstet. 
 
Für die so entstandene Kulturlandschaft im Stadtgebiet Voerde (Ndrrh.) sind demnach die fol-
genden Biotoptypen kennzeichnend: 
 
Kennzeichnende Biotoptypen im Stadtgebiet Voerde 
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Biotoptyp: Bevorzugtes Habitat für folgende Tierarten: 

Feuchtweiden Rast- Äsungs- und Schlafplatz für Wintergäste wie z.B. Saat-, Bläss- 

und Graugans,  zahlreiche Wat- und Wasservögel z.B. Bach- und 
Schafstelze, Rotschenkel, Austernfischer, Uferschnepfe, Bekas-

sine, Krickente, Knäkente, Rot- und Schwarzmilan, Wachtel, 
Schwalbe, Kiebitz, Feldlerche, Kuckuck sowie wertvoll als Libellen-

und Amphibien-Lebensraum, Kreuzkröte, Wasserfrosch, Schmetter-
linge wie Tagpfauenauge 

Fettweiden Wildkaninchen, Krähe, Dohle, Ringeltaube, Feldsperling, Fasan, Kie-

bitz, Schmetterlinge, wiesenbrütende Vogelarten,  Insekten, Mäuse, 
Mäusebussard 

Kopfbaumreihen aus Weiden, Eschen und 

Pappeln 

Höhlenbrüter, Steinkauz, Saatkrähe, Fledermäuse, Dohle, Schaf-

stelze, Hohltaube, Weidenmeise, Hummeln, Käfer, Insekten 

Hecken- und Gehölzstreifen sowie Gehölz-
strukturen an Grün-flächen insbesondere mit 

Ge-hölzen wie Weißdorn, Holunder,  Hartrie-
gel, Hasel, Schlehe, Hain-buche, Schneeball, 

Kornel-kirsche, Weide, Pfaffenhütchen,  

Feld- und Haussperling, Zilpzalp, Zaunkönig, Fitis, Buchfink, Pirol, 
Mönchsgrasmücke, Meisen, Rabenkrähe, Dohle, Fasan, Kiebitz, Ei-

dechsen, Amsel, Wildkaninchen, Heupferd, Insekten, Fuchs, Igel, 
Spitzmäuse, Amphibien wie Grasfrosch und Erdkröte, Wildbienen und 

Hummeln, 

Obstweiden und –gärten, z.T. verwildert Höhlenbrüter, Steinkauz, Gartenrotschwanz,  Dohle, Dorngrasmü-
cke, Hohltaube, Nachtigall, Siebenschläfer, Admiral, Insekten, Gras-

hüpfer 

Buchen- und Eichenmischwälder auf meist 

feuchten Standorten 

Habicht, Hohltaube, Schwarz- und Grünspecht, Schleiereule, Eichel-

häher, Buchfink, Kernbeisser, Bussard, Zilpzalp, Fitis, Zaunkönig, 
Eichhörnchen, Insekten, Grashüpfer, Waldeidechse, Fuchs 

Heidereste, meist mit Birkenvegetation oder 

im Stadium der Verbuschung 

Schmetterlinge wie Bläulingsarten, Zilpzap, Grashüpfer, 

Waldeidechse 

Kiefernforste auf trocken-sandigen Standorten Eichhörnchen, Amseln, Insekten, Spechte 

Ackerflächen mit wechselnder Fruchtfolge Feldhase, Feldmaus 

Brachen Laufkäfer, Grünes Heupferd, wertvoll für Insekten- und Schmetter-

lingsfauna, Goldammer, Zauneidechse, Wildkaninchen, Nachtigall, 

Fuchs 

Übliche siedlungstypische Biotope wie Gär-

ten, Parkanlagen, Abstandsstreifen 

Amsel, Gartenrotschwanz, Meise, Zaunkönig, Igel, Maulwurf, Eich-

hörnchen, Specht 

 
Fettgedruckt = planungsrelevante Art 
 
Ein Teil der in der vorstehenden Tabelle aufgeführten Arten ist auch in der "Roten Liste" der 
in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Arten enthalten. Es handelt sich aber durchweg um sol-
che, die nur einen geringen Gefährdungsgrad aufweisen (3 oder besser).  
 
Das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren sind in aller Regel an die Exis-
tenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken demgegenüber 
selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbedingungen durch die Be-
seitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dies gilt grundsätzlich auch für die soge-
nannten "planungsrelevanten Arten", die unter dem besonderen Schutz des Europäischen 
Rechts stehen. Das bedeutet, dass solche Arten grundsätzlich gefährdet werden, wenn ihre 
Lebensräume in Anspruch genommen werden und Ersatzlebensräume nicht vorhanden sind 
und auch nicht durch Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden können. 
 
Aus diesem Grund muss der Untersuchungsraum im Hinblick auf Belange des Artenschutzes 
so groß gewählt werden, dass Aussagen über die Existenz geeigneter Ausweichlebensräume 
gemacht werden können. Dabei ist der Betrachtungsraum hinsichtlich Vögel und größerer 
Säugetiere (Wild) naturgemäß eher großräumig, während bei Amphibien und Insekten nur die 
nähere Umgebung zu betrachten ist. 
 
Das eigentliche Eingriffsgebiet, also der Bereich, auf dem „Fläche für den Gemeinbedarf“ fest-
gesetzt werden soll, wird derzeit als reine Ackerfläche intensiv landwirtschaftlich genutzt. Glei-
ches gilt für die nördlich davon festgesetzte Ausgleichsfläche auf den Flurstücken Gemarkung 
Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150. Auch die Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 
und Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120, auf denen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt wer-
den sollen, dienen als ackerbauliche Flächen. Gehölze sind auf diesen Flächen nicht vorhan-
den. Über die Ausgleichsflächen verlaufen insgesamt vier Erdgaspipelines mit ihren Schutz-
streifen. 
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Unmittelbar östlich an das Eingriffsgebiet des Bebauungsplanes angrenzend verläuft ein aus 
Sträuchern bestehender Gehölzstreifen. Bäume sind dort nicht vorhanden. 
 
In der Umgebung des Plangebietes befindet sich landwirtschaftlich intensiv genutzter struktur-
armer Freiraum, der teilweise durch Gehölzstreifen unterbrochen und gegliedert wird. So ver-
läuft insbesondere westlich des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 in Nord-Süd-
Richtung ein Gehölzstreifen.  
 
Südlich des Plangebietes am Hammweg ist vereinzelte Einzelbebauung vorhanden, die sehr 
stark durch Bäume und Sträucher eingefasst sind. 
 
Bei der Betrachtung des Plangebietes wird deutlich, dass es im Vergleich zu seiner Umgebung 
keine besonderen Strukturen (außergewöhnliche Böden, spezielle Gebäude, Ruinen oder un-
gewöhnliche Pflanzengesellschaften usw.) aufweist, die für bestimmte Arten als alleiniges Ha-
bitat geeignet wären. Mit einer isolierten lokalen Population, die auf Lebensstätten gerade in 
dem Plangebiet angewiesen wäre, ist daher nicht zu rechnen. 
 
Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von planungsrelevan-
ten Arten festgelegt, die falls erforderlich im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung zu bearbei-
ten sind. Besteht die Möglichkeit, dass die artenschutzrechtlichen Verbote auch bei nicht pla-
nungsrelevanten Arten ausgelöst werden, ist es nach der VV Artenschutz geboten, auch für 
diese eine Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen (Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Arten-
schutz) in der Fassung vom 06.06.2016). 
 
Im Fachinformationssystem des Landes NRW (FIS) sind für den durch die Planung betroffenen 
Messtischquadranten (MTB) 4306, Quadrant 3 – Hünxe - für den Lebensraumtyp „Acker“ keine 
gefährdeten Säugetiere genannt, an Amphibien die Kreuzkröte und die Knoblauchkröte. Als 
besonders gefährdete Vogelarten werden u.a. der Zwergschwan, der Singschwan, das Reb-
huhn, der Kiebitz und die Turteltaube sowie weitere, planungsrechtlich relevante, gefährdete 
Vogelarten aufgeführt. Zu diesen gefährdeten Arten gehören der Habicht, die Feldlerche, der 
Steinkauz, der Bluthänfling, die Wachtel, die Mehlschwalbe, die Rauchschwalbe, der Feld-
schwirl, der Feldsperling, die Uferschwalbe und der Star. Für den Lebensraumtyp „Kleinge-
hölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken“, der auf Grund des vorhandenen Gehölzstreifens 
betrachtet wird, enthält das Messtischblatt darüber hinaus gleichfalls keine Säugetiere, an 
Reptilien die Schlingnatter und die Zauneidechse. Besonders gefährdet sind hier der Wespen-
bussard und die Turteltaube. Gefährdet sind der Baumpieper, der Kuckuck, der Kleinspecht, 
der Baumfalke, der Turmfalke, der Neuntöter, die Nachtigall, der Gartenrotschwanz und die 
Waldschnepfe.  
 
In dem unmittelbar benachbarten westlich gelegenen Messtischblatt 4305, Quadrant 4 – We-
sel -, ist in den vorgenannten Biotoptypen als vorkommendes gefährdetes Säugetier das 
Große Mausohr genannt, an gefährdeten Vögeln sind zusätzlich der Wiesenpieper, der Baum-
pieper, die Waldohreule, der Flussregenpfeifer, der Wachtelkönig, die Sturmmöwe, der Große 
Brachvogel, der Kampfläufer, der Goldregenpfeifer und der Grünschenkel aufgeführt. Da die-
ses Messtischblatt unmittelbar an das Plangebiet angrenzt, werden die dort aufgeführten Tier-
arten mit bei der Betrachtung berücksichtigt. 
 
Gefährdete Fledermausarten sind in den vorgenannten Messtischblättern mit Ausnahme des 
Großen Mausohres nicht aufgeführt. Da keine größeren Gehölze oder Gebäude im Plangebiet 
vorhanden sind, können sie hier nicht ihre Jungen aufziehen. Denkbar ist jedoch, dass sie das 
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Plangebiet zum Überfliegen nutzen, um nach Insekten zu jagen. Dies ist auch nach Verwirkli-
chung der Baumaßnahme möglich. Größere Auswirkungen auf Fledermäuse wird die Planung 
daher nicht haben. 
 
Folgende gefährdete oder sehr gefährdete Arten sind in den o.g. Messtischblättern genannt: 
 

Kreuzkröte 
 

Gefährdungsgrad: 

gelb 

Die Kreuzkröte bevorzugt trockene, warme und wenig bewachsene Lebensräume mit sandigem 
oder kiesigem Untergrund, der sich gut zum Graben eignet. Sie ist u.a. in Gärten und Brachflächen 

anzutreffen. Auf der Ackerfläche kann sie anzutreffen sein. Durch das Anlegen von Sandstreifen 

wird auch Lebensraum für die Kreuzkröte geschaffen.  

Knoblauchkröte 

 

Gefährdungsgrad: 
rot 

Die Knoblauchkröte ist zwar bevorzugt auf Ackerflächen beheimatet, jedoch benötigt sie zum 

Laichen stehende oder träge fließende Gewässer, die im Plangebiet und dessen Umgebung nicht 

vorhanden sind, so dass ein Vorkommen der Knoblauchkröte nicht sehr wahrscheinlich ist.  

Schlingnatter 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Die Schlingnatter bevorzugt strukturreiche Lebensräume, in denen sich offene und niedrigbe-

wachsene Standorte abwechseln. Waldränder sind ein geeigneter Lebensraum, aber auch Äcker. 
Sie mag Steinflächen zum Aufwärmen in der Sonne. Durch die neue Rettungswache geht offener 

Freiraum als Lebensraum verloren. Durch das Anlegen von Feldrainen, Sandstreifen und das Her-
richten kleiner Steinflächen wird neuer Lebensraum für die Schlingnatter geschaffen. Hierdurch 

kann der Eingriff für die Schlingnatter abgemildert werden. Zudem kann sie auf benachbarte, ähn-
lich strukturierte Flächen wie das Plangebiet ausweichen. 

Nachtigall 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Die Nachtigall besiedelt dichtes Gebüsch, oft am Waldrand. Im Osten ist lediglich ein baumloser 

Gehölzstreifen vorhanden. Daher ist nicht anzunehmen, dass die Nachtigall im Plangebiet vor-
kommt.  

Rebhuhn 
 

Gefährdungsgrad: 

rot 

Das Rebhuhn ist in Mitteleuropa überwiegend ein Charaktervogel der Feldflur. Insoweit kann es 
im Plangebiet und dessen Umgebung vorkommen. Da jedoch an das Plangebiet angrenzend 

große landwirtschaftlich genutzte Flächen und damit Lebensraum für das Rebhuhn vorhanden 

sind und das Plangebiet, auf dem sein Lebensraum umgewandelt wird, relativ klein ist, kann es in 
die Umgebung ausweichen, so dass eine Gefährdung der Population in diesem Bereich nicht zu 

erwarten ist. Zudem umfasst das Revier des Rebhuhns ca. 10 ha, so dass der Wegfall des Plan-
gebietes keine entscheidende Rolle spielen wird. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit Bau-

fahrzeugen besteht nicht, da die Art lärmempfindlich ist und vor derartigen Störungen fliehen wird. 
Durch das Anlegen von extensiv genutzten Feldrainen wird Lebensraum für das Rebhuhn als Aus-

gleich geschaffen. 

Steinkauz 
 

Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Steinkauz bevorzugt offenes, reich strukturiertes Gelände mit einem großen Angebot an Brut-
höhlen. Er kann im Plangebiet zum Jagen vorkommen, allerdings fehlen geeignete Brutplätze hier, 

so dass er sich hier nicht länger aufhalten wird. In der Umgebung wären nur im angrenzenden 

Wäldchen Bruthöhlen vorhanden. Da er jedoch nur selten in einem dichten Wald anzutreffen ist, 
ist eine Brut dort unwahrscheinlich. Sein Territorium umfasst durchschnittlich 30 ha. Daher wird 

der Wegfall der Fläche als Jagdrevier keine Auswirkungen haben.  

Turteltaube 
 

Gefährdungsgrad: 
rot 

Die Turteltaube lebt vor allem in Auwäldern und an Waldsäumen sowie Lichtungen. Sie mag lichte 
Wälder mit Unterholz, die sie zum Nestbau nutzt. Auch Hecken und Gehölzstreifen werden als 

Verstecke und Brutplätze genutzt. Auf Grund dieser für sie notwendigen Strukturen ist es eher 
unwahrscheinlich, dass die Turteltaube im Plangebiet anzutreffen ist.  

Gartenrotschwanz 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Gartenrotschwanz ist an alten Baumbestand gebunden und besiedelt lichte und trockene 

Laubwälder, Lichtungen oder Waldränder. Hier bewohnt er vor allem Habitate, die eine aufgelo-
ckerte Strauch- und Krautschicht aufweisen, in denen er vorwiegend seine Nahrung findet. Häufig 

ist er auch in Siedlungsnähe zu finden. Da im Plangebiet kein Baumbestand vorhanden ist, ist es 
nicht sehr wahrscheinlich, dass er im Plangebiet anzutreffen ist.  

Kiebitz 

 
Gefährdungsgrad: 

rot 

Kiebitze leben in offenem und flachem Dauergrünland, auf Wiesen, Weiden oder Überschwem-

mungsflächen. Sie haben ihr Brutgebiet auf Feuchtwiesen, in Flussniederungen oder auf Äckern. 
Durch entsprechende Lebensräume z.B. in der Rheinniederung kommt der Kiebitz in Voerde 

(Ndrrh.) definitiv vor. Ggf. auch im Plangebiet, wo er ggf. auf der landwirtschaftlichen genutzten 

Fläche sogar brüten könnte. Wie die Feldlerche auch, kann er jedoch bei Wegfall des Plangebietes 
als Lebensraum auf benachbarte Flächen ausweichen. Sein Territorium ist dabei mit durchschnitt-

lich 3 ha relativ groß. Während der Bauphase kann es zu Störungen kommen, da es sich um eine 
lärmempfindliche Art handelt. Durch das Anlegen von Feldrainen und einer Extensivierung des 

Ackerbaus soll dem Wegfall seines Lebensraumes entgegengewirkt werden. 

Feldlerche 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Die Feldlerche brütet in offenem Gelände mit freiem Horizont auf trockenen oder wechselfeuchten 
Böden. Sie favorisiert niedrige sowie vielfältig strukturierte Vegetation mit offenen Stellen. Außer-

halb der Brutzeit findet man die Feldlerche auf abgeernteten Feldern oder im Winter im Randbe-
reich von Siedlungen. Auf Grund dieses Lebensraumes ist es möglich, dass sie im Plangebiet oder 

dessen Umgebung vorkommt. 2014 und 2016 wurde sie in dem sich südlich anschließenden Frei-
raum nachgewiesen. Ihr durchschnittliches Territorium umfasst ca. 0,5 ha. Da der südlich angren-

zende Freiraum jedoch groß und zusammenhängend ist, kann sie dem Wegfall von Lebensraum 

entgegnen und dorthin ausweichen, so dass sie nicht durch das Planvorhaben gefährdet wird. 
Durch das Anlegen von Feldrainen für Wiesenvögel wird auch der Feldlerche der Lebensraum 

aufgewertet. Während der Bauphase kann es zu Störungen kommen, da sie eine mittlere Emp-
findlichkeit gegenüber Störungen aufweist. 

Wachtel  

 

Die Wachtel kommt auf offenen Feld- und Wiesenflächen mit einer Deckung gebenden Kraut-

schicht vor, aber auch auf Getreideflächen oder Brachen. Insoweit kann die Wachtel im Plangebiet 
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Gefährdungsgrad: 

gelb 

ggf. vorkommen. Sie brütet am Boden. Ihr Territorium ist mit 20 ha sehr groß. Durch die Räumung 

der Baufläche vor dem Brutgeschäft, was als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird, 
ist eine Störung der Brut zu verhindern. Sie kann auf benachbarte Flächen ausweichen. Durch 

das Anlegen von Feldrainen für Wiesenvögel wird auch für die Wachtel der verbleibende Lebens-
raum aufgewertet. Während der Bauphase kann es zu Störungen kommen, da es sich um eine 

lärmempfindliche Art handelt. 

Kuckuck 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Für den Kuckuck müssen ausreichende Kleinstrukturen wie Sträucher, Hecken, vereinzelte 
Bäume und Ansitzmöglichkeiten vorhanden sein. Er kommt auch in den Randgebieten von Städ-

ten vor. Seine Nahrung sind ausschließlich Insekten. Er kann im Plangebiet und dessen Umge-
bung vorkommen. Da jedoch durch die Baumaßnahme keine Gehölze beseitigt werden, ist mit 

einem dauerhaften Eingriff in seinen Lebensraum nicht zu rechnen. Während der Baumaßnahme, 

die zu einer Belastung etwa durch Maschinen oder Lärm führen wird, kann er ggf. auf  benachbarte 
Lebensräume ausweichen müssen. 

Wespenbussard 

 
Gefährdungsgrad: 

rot 

Der Wespenbussard ist ein Zugvogel. Er bewohnt teilweise bewaldete Gebiete aller Art, bevor-

zugt werden Waldbereiche, die durch Lichtungen oder abwechslungsreiche Ränder strukturiert 
sind oder die in der Nähe von Feuchtgebieten liegen. Sie haben sehr große Territorien. Das Nest 

wird in einem größeren Wald und dabei möglichst weit von dessen Rändern entfernt, errichtet. 
Durch die Planung wird der potentielle Lebensraum im Hinblick auf das Jagdterritorium nur sehr 

geringfügig verringert. 

Baumfalke 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Der Baumfalke ist ein Zugvogel. Er kehrt im April aus seinem Überwinterungsquartier zurück. Er 
brütet in Feldgehölzen, Baumgruppen oder an Waldrändern. Wichtig ist das Angrenzen von ge-

eigneten Jagdrevieren, d.h. weiträumige, offene und abwechslungsreiche Landschaften. Zur Brut 
werden hochstehende Krähennester verwendet. Er ist ein Freiluftjäger, der im Gleit- und Segelflug 

Insekten fängt. Denkbar ist, dass der Baumfalke im nordwestlich gelegenen Wäldchen zum Brüten 
vorkommt. Er hat ein so großes Territorium, dass der Wegfall der Fläche des Plangebietes ver-

tretbar erscheint.  

Kleinspecht 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Kleinspecht stellt relativ hohe Anforderungen an seinen Lebensraum. Er bevorzugt Waldge-

biete und Gehölze mit einem guten Bestand an alten Laubbäumen. Pappeln, Weiden und Erlen 
sind wichtig. Weiterhin sind einige hohe, isoliert stehende Laubbäume wichtig für seinen Lebens-

raum, ebenso ein Anteil an Totholz. Bevorzugt lebt die Art in Auwaldgebieten, in Erlenbrüchen 
oder Eichen-Hainbuchenwäldern. Das Rheinvorland kann ein Lebensraum für den Kleinspecht 

sein. Das Plangebiet ist dagegen kein geeigneter Lebensraum. Ein Eingriff durch die Baumaß-
nahme in seinen Lebensraum ist daher nicht zu erwarten. 

Neuntöter 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Neuntöter ist ein Langstreckenzieher, der im südlichen Teil Afrikas überwintert. Er besiedelt 

gern heckenreiches Grün- und Weideland. Er bevorzugt gut überschaubares, offenes Gelände mit 
niedrigem oder kargem Bewuchs im Wechsel mit versprengten Hecken oder Gehölzen. In der 

Kulturlandschaft ist der Neuntöter oft nur noch in geeigneten Randbereichen zu finden wie etwa 
brachliegenden, verbuschten Flächen. Es ist möglich, dass er im Plangebiet und dessen Umge-

bung vorkommt. Er kann jedoch ausweichen.  

Waldschnepfe 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Die Waldschnepfe lebt in feuchten Laub- und Mischwäldern. Die Wälder haben dabei eine relativ 

große Ausdehnung, kleinere Wäldchen werden dagegen selten besiedelt. Ihre Nahrung sind Wür-
mer, Spinnen und Insekten. Das Nest ist eine Mulde am Boden, die mit Laub, Gras und Moos 

gepolstert wird. Da die Waldschnepfe vor allem in großen Wäldern vorkommt, ist ein Vorkommen 
eher unwahrscheinlich, so dass die Art durch die Planung nicht berührt wird.  

Habicht 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Für das Vorkommen des Habichts zwingend erforderlich ist ein für die Horstlage geeigneter, ca. 

60 Jahre alter Baumbestand und ein ausreichendes Angebot an mittelgroßen Vögeln und Säuge-
tieren. Da das Territorium mit ca. 3.000 ha durchschnittlich sehr groß ist, ist ein Vorkommen auch 

im Plangebiet und dessen Umgebung zeitlich begrenzt, nämlich zur Jagd, möglich. Durch die Bau-
maßnahme entfällt ein kleines Jagdrevier. Da jedoch auch die Umgebung als Jagdrevier genutzt 

werden kann, ist die Art von der Baumaßnahme und ihr Lebensraum nicht betroffen. 

Bluthänfling 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Der Bluthänfling bevorzugt Busch- und Heckenlandschaften, lebt aber auch in Wacholderheiden, 
Parks oder großen Gärten. Seine Nahrung setzt sich aus Sämereien von Wildkräutern zusammen, 

aber auch aus kleinen Insekten. Er nistet in Bäumen. Der Bluthänfling kann zur Nahrungssuche 
derzeit im Plangebiet vorkommen. Da die Umgebung jedoch ähnlich strukturiert ist wie das Plan-

gebiet, kann er zukünftig dorthin ausweichen. Durch das Anlegen von Feldrainen und einer Exten-

sivierung des Ackerbaus wird der verbleibende Freiraum auch für den Bluthänfling aufgewertet. 

Mehlschwalbe 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

In Europa ist die Mehlschwalbe überwiegend ein Kulturfolger, der die offene und besiedelte Kul-
turlandschaft als Lebensraum nutzt. Sie ist auf freie Flächen mit niedriger Vegetation angewiesen. 

Dies ermöglicht ihnen die Jagd, auch wenn sie bei schlechtem Wetters niedrig fliegen. Die Nähe 
zu größeren Gewässern ist gleichfalls erforderlich, um geeignetes Nistmaterial zu finden. Im 

Rheinvorland von Voerde (Ndrrh.) kann die Mehlschwalbe vorkommen. Sie kann dabei auch das 
Plangebiet überfliegen. Ihr Territorium ist mit durchschnittlich 5 ha relativ groß. Da im Plangebiet 

keine Gebäude vorhanden sind, ist ein Nestbau dort ausgeschlossen. Ein wesentlicher Eingriff 
durch die Bauleitplanung ist nicht zu erwarten, zumal sie nicht sehr empfindlich auf Störungen 

reagiert. 

Rauchschwalbe 
 

Gefährdungsgrad: 

gelb 

Die Rauchschwalbe gilt als klassischer Kulturfolger. Sie lebt vor allem im ländlichen Raum. Sie 
baut innerhalb von Gebäuden ihr Nest. Es ist möglich, dass die Rauchschwalbe im Rheinvorland 

von Voerde (Ndrrh.) vorkommt. Das Plangebiet wird sie dabei ggf. nur zum Jagen überfliegen, ein 

Nestbau im Plangebiet ist ausgeschlossen. Das Überfliegen des Plangebietes zur Nahrungssuche 
ist zukünftig weiterhin möglich. Gegenüber Störungen verhält sie sich wenig empfindlich. 

Feldschwirl 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Feldschwirl lebt in offenen Landschaften, feuchten Wiesen, an Flussufern oder in Heiden. Er 

benötigt eine ca. 30 cm hohe Krautschicht und höhere Warten wie Stauden, Sträucher oder kleine 
Bäume. Er kommt an trockenen und feuchten Standorten vor. Sein Nest baut er gut versteckt in 
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dichter Vegetation auf dem Boden. Das Plangebiet stellt keinen Lebensraum für den Feldschwirl 

dar. Insoweit haben die Baumaßnahmen keine Auswirkungen auf seinen Fortbestand.  

Star 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Der Star ist in Europa flächendeckend verbreitet. Er fehlt nur in geschlossenen Waldgebieten und 
in völlig ausgeräumten Kulturlandschaften. Sein Nest baut er in den unterschiedlichsten Arten von 

Höhlen wie Baumhöhlen, Felsspalten oder Hohlräumen an Gebäuden. Der Star wird auch im Plan-
gebiet vorkommen. Da jedoch keine Möglichkeiten zum Brüten vorhanden sind, wird er nur zur 

Futtersuche das Plangebiet besiedeln. Bei der Durchführung von Baumaßnahmen kann es zu 
Störungen kommen. Er kann dann jedoch leicht auf benachbarte Lebensräume ausweichen. 

Uferschwalbe 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Uferschwalben benötigen lehmige oder festsandige Steilufer und Abbruchkanten zur Anlage ihrer 

Brutröhren. Sie besiedeln zur Brutzeit auch Flussufer. Die Uferschwalbe wird, wenn überhaupt, 
nur auf Futtersuche durch Überfliegen im Plangebiet vorkommen. Ihr Lebensraum wird durch die 

Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt. 

Feldsperling 
 

Gefährdungsgrad: 

gelb 

Lebensraum des Feldsperlings sind Waldränder, Feldränder, Hecken, Gärten oder der Randbe-
reich von Siedlungen. Der Feldsperling brütet in Gehölzen, Obstgärten, Alleen und Gärten in der 

Nähe von landwirtschaftlichen Nutzflächen oder Siedlungen. Seine Nahrung besteht aus Samen 

von Gräsern und Kräutern. Das Nest befindet sich in Baumhöhlen, Mauernischen oder zwischen 
Kletterpflanzen an Mauern oder unter Dächern. Der Feldsperling kann im Plangebiet vorkommen 

zwecks Futtersuche. Ein Nisten in dem Gehölzstreifen im Osten des Plangebietes ist möglich. 
Durch die Extensivierung landwirtschaftlicher Flächen und dem Anlegen von Feldrainen werden 

dem Plangebiet benachbarte Flächen auch für den Feldsperling aufgewertet. Er ist wenig emp-
findlich gegenüber Störungen, etwa im Zuge der Baumaßnahmen. 

Zwerg- und Singschwan 

 
Gefährdungsgrad: 

rot 

Zwerg- und Singschwan kommen im Plangebiet nicht vor, da die erforderlichen Gewässer feh-

len. 

Wiesenpieper 
 

Gefährdungsgrad: 
rot 

Der Wiesenpieper ist ein Zugvogel, der den Winter in Südwesteuropa verbringt. Sein Lebensraum 
besteht aus offenen, baum- und straucharmen feuchten Flächen mit höheren Singwarten. Die Bo-

denvegetation muss ausreichend Deckung bieten, darf aber auch nicht zu dicht und zu hoch sein. 
Das Nest wird am Boden oftmals in Graben- oder Wegrändern angelegt. Der Wiesenpieper kann 

im Plangebiet und dessen Umgebung vorkommen. An dessen Rand kann er auch Brüten. Durch 

die Umsetzung des Artenschutzhinweises wird eine Beeinträchtigung der Brut weitestgehend ver-
hindert. Auch kann er auf benachbarte Lebensräume ausweichen. 

Baumpieper 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Baumpieper ist ein Langstreckenzieher. Er ist ein Bodenbrüter. Er benötigt während der Brut 

ein Habitat, das neben einem Bestand an hohen Bäumen oder Sträuchern genügend lichte Stellen 
mit einer ausreichend dichten Krautschicht aufweist. Sie nutzen dabei aufgelockerte, sonnige 

Waldränder oder Aufforstungen zur Brut. In großflächigen Ackerlandschaften oder Grünlandge-
bieten fehlt der Baumpieper daher. Für den Nahrungserwerb nutzt der Vogel nicht nur sein Brut-

revier, sondern regelmäßig auch ein zusätzliches Nahrungsgebiet, das nicht zwingend an das 
Brutrevier anschließt. Es kann bis zu einem halben Kilometer entfernt liegen. Als Nahrung dienen 

Insekten, Sämereien und Pflanzenteile. Durch das Fehlen von hohen Bäumen und Sträuchern ist 

es eher unwahrscheinlich, dass er im Plangebiet vorkommt. 

Flussregenpfeifer 

 

Gefährdungsgrad: 
rot 

Der Flussregenpfeifer lebt auf Schlamm-, Sand- und Kiesflächen und an Baggerseen. Auch im 

Bereich des Rheinvorlandes kann er vorkommen. Das Plangebiet stellt keinen geeigneten Le-

bensraum für den Flussregenpfeifer dar. 

Wachtelkönig 

 
Gefährdungsgrad: 

rot 

Der Wachtelkönig ist vor allem in Lebensräumen mit Frühjahrs- oder Winterhochwasser verbrei-

tet. Er benötigt deckungsreiche Vegetation mit mindestens 35 cm Wuchshöhe. Er siedelt auch auf 
extensiv genutzten Ackerflächen. Neststandorte sind häufig Vegetationsinseln mit dichtem Be-

wuchs am Boden. Der Wachtelkönig sucht seine Nahrung auch ausschließlich am Boden. In der 
Umgebung des Plangebietes finden sich Gehölzstrukturen, die Deckung bieten. Es ist ein Vor-

kommen im Plangebiet oder dessen Umgebung möglich. Bei Verwirklichung der Planungsmaß-
nahme kann er auf angrenzende, gleichartig strukturierte Flächen ausweichen. Die Artenschutz-

hinweise im Bebauungsplan stellen sicher, dass im Zuge der Baumaßnahmen die Brut nicht ge-
fährdet wird. 

Sturmmöwe 

 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Die Sturmmöwe siedelt an den Küsten, jedoch wenn auch in geringerer Zahl, auch an Binnenge-

wässern. Koloniestandorte müssen trocken und sicher vor Bodenfeinden sein und sollten einen 

niedrigen bis schütteren Bewuchs aufweisen. Mindestens in der weiteren Umgebung sollten Nah-
rungsvorkommen vorhanden sein. Es ist möglich, dass die Sturmmöwe im Rheinvorland von Vo-

erde (Ndrrh.) vorkommt. Im Plangebiet wird sie jedoch nicht anzutreffen sein. 

Großer Brachvogel 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Das bevorzugte Habitat des Großen Brachvogels sind großflächige Regenmoore, aber auch 
Feuchtgrünland oder Äcker, wenn sich diese in der Nähe von Grünland befinden. Im Winter leben 

die Vögel an der Küste oder im Watt, aber auch auf Feldern und Feuchtwiesen. Sein Nest besteht 
aus einer flachen Mulde am Boden. Da sich in der Umgebung des Plangebietes kein Grünland 

befindet, ist ein Vorkommen eher unwahrscheinlich. 

Kampfläufer 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Der Kampfläufer ist ein Brutvogel feuchter Niederungswiesen. Er hält sich aber auch auf feuchten 
Wiesen und Äckern auf. Seine Nahrungsplätze befinden sich am Wasser oder auf feuchtem Un-

tergrund. Insgesamt ist nicht anzunehmen, dass der Kampfläufer im Plangebiet vorkommt. Wahr-
scheinlich ist jedoch ein Vorkommen am Rhein und im unmittelbaren Rheinvorland. 

Grünschenkel 

 
Gefährdungsgrad: 

gelb 

Der Grünschenkel ist ein Zugvogel. Ab Anfang April ist er in Mitteleuropa zu beobachten. Er lebt 

hauptsächlich an flachen Gewässern wie Mooren, Tümpeln und Flüssen. Er hält sich dabei sowohl 
an den Küsten als auch im Binnenland auf. Der Grünschenkel bevorzugt offenes Gelände an 

seichten Wasserstellen. Häufig ist er auf Überschwemmungswiesen zu beobachten. Er ernährt 

sich von Würmern, Krebsen, Insekten und Larven. Das Nest ist eine flache Bodenmulde, die mit 
Pflanzenteilen ausgelegt wird. Sie befindet sich häufig in der Nähe eines markanten Felsens, eines 
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Baumstumpfes oder eines Holzstücks. Da keine Wasserstellen in der Nähe sind, ist mit seinem 

Vorkommen im Plangebiet oder dessen Umgebung nicht zu rechnen. 

Waldohreule 
 

Gefährdungsgrad: 
gelb 

Die Waldohreule ist eine nachtaktive Greifvogelart. Sie ist vornehmlich in lichten Wäldern mit 
offenen Flächen sowie in der Nähe von Feldern mit Feldgehölzen anzutreffen. Da sie Freiflächen 

für die Jagd benötigen, bevorzugt sie offenes Gelände mit niedrigem Pflanzenwuchs. Den Wald-
rand nutzt die Waldorheule als Ruheplatz während des Tages sowie als Brutrevier. Zur Brut nutzt 

sie alte Nester von Krähen oder Elstern. Wo solche Waldränder fehlen, weicht sie auch in kleinere 
Gehölzgruppen oder Hecken aus. Sie besiedelt auch Randbereiche von Städten, insbesondere 

wenn diese an landwirtschaftliche Flächen angrenzen. Auf Grund des vorhandenen Wäldchens 
im Südwesten der Straße Kleiner Kiwitt am Gewerbegebiet Grenzstraße und der Übrigen Gehölz-

streifen kann sie im Bereich des Plangebietes vorkommen. Sie könnte das Gebiet zum Jagen 

nutzen. Da sie ein relativ großes Revier beansprucht, kann sie nach Wegfall des Plangebietes als  
Freifläche auf die benachbarten Bereiche ausweichen. 

Goldregenpfeifer 

 
Gefährdungsgrad: 

rot 

Bei dem Goldregenpfeifer handelt es sich um einen Zugvogel. Habitate sind offene, übersichtli-

che Regenmoorflächen mit einer maximal 5 bis 6 cm hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation. 
Höhere Gebüsche sollte der Lebensraum nicht aufweisen. Im Winter kann der Vogel auch auf 

Feldern und offenem Ackerland beobachtet werden. Das Nest ist eine flache Mulde am Boden, 
das mit wenig Pflanzenmaterial ausgepolstert wird. Insbesondere im Winter ist ein Vorkommen 

des Goldregenpfeifers im Plangebiet möglich. Er kann jedoch bei Wegfall des Gebietes auf be-
nachbarte Flächen ausweichen. 

 

 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten können für die überwiegende Zahl an planungsrelevanten 
Vogelarten im Plangebiet weitestgehend ausgeschlossen werden, wenn die im Bebauungs-
plan enthaltenen Artenschutzhinweise eingehalten werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass u.a. die Wiesenvögel Feldlerche, Rebhuhn, Kiebitz, Wachtel sowie der Feld-
sperling im Plangebiet ihr Brutrevier haben. Durch eine Räumung der Fläche des Plangebietes 
außerhalb der Brutzeit kann eine Tötung von Individuen verhindert werden. Um eine Besied-
lung nach der Räumung der Fläche zu verhindern, ist das Gebiet bis zu einer Bebauung ve-
getationslos zu halten. Auf Grund der Mobilität der Vögel, u.a. der Feldlerche, kann ein Kolli-
sionsrisiko mit Baufahrzeugen bei Einhaltung dieser Vorgaben ausgeschlossen werden. Um 
eine Besiedlung der Baufläche, etwa durch den Kiebitz zum Brüten nach der Räumung der 
Fläche zu verhindern, ist das Plangebiet mit Flatterband zur Vergrämung der Vögel auszustat-
ten. Insgesamt besteht kein deutlich erhöhtes Risiko auf Tötung durch Kollision bzw. Beschä-
digung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten u.a. von Feldlerche oder Kiebitz, wenn diese Be-
dingungen erfüllt sind. Ein entsprechender Artenschutzhinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen.  
 
Weitere planungsrelevante Arten können das Plangebiet derzeit als Jagdrevier nutzen. Auf 
Grund großer, landwirtschaftlich genutzter Flächen in dessen direkter Umgebung, können sie 
auf diese Flächen ausweichen.  
 
Insgesamt ist mit einer Gefährdung der Art bedrohter planungsrelevanter Arten durch die Pla-
nung nicht zu rechnen. 
 
Die vorhandenen Gehölzstrukturen, insbesondere im Bereich des östlich gelegenen Gehölz-
streifens in Verbindung mit der landwirtschaftlich genutzten Fläche eignen sich für eine Be-
siedlung mit nicht planungsrelevanten Vogelarten wie Amsel, Blaumeise, Heckenbraunelle, 
Kohlmeise, Ringeltaube, Rotkehlchen, Zaunkönig, Zilpzalp, Buchfink, Grünfink, Mönchsgras-
mücke, Elster, Rabenkrähe, Mäusebussard und Singdrossel.  
 
Für ein Vorkommen weiterer, nach Anhang IV der FFH-RL geschützter gefährdeter Tierarten 
gibt es keine Hinweise, da Vorkommen dieser Arten aufgrund der Habitatstrukturen weitest-
gehend ausgeschlossen werden können. 
 
Besonders geschützte Pflanzenarten sind im Plangebiet nicht zu erwarten, da keine besonde-
ren Biotope vorhanden sind. Das Plangebiet, für das „Fläche für den Gemeinbedarf“ festge-
setzt wird, sowie die festgesetzten ökologischen Ausgleichsflächen sind intensiv ackerbaulich 
genutzt. 
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Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind bei Einhaltung der im Bebauungsplan enthal-
tenen Artenschutzhinweise keine starken negativen Auswirkungen im Hinblick auf eine Ge-
fährdung lokaler Populationen von Tierarten zu erwarten. Insbesondere ist dann die nach § 44 
Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
für keine Population einer planungsrelevanten Art betroffen, wenn der Artenschutzhinweis im 
Bebauungsplan umgesetzt wird. 
 
Bei Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen werden mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. 
 
Da eine erhebliche Gefährdung nur vorliegt, wenn der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion gefährdet wird - das bedeutet, dass maßnahmenbedingt mit einer dauerhaften Abnahme 
der Population gerechnet werden müsste -, wird davon ausgegangen, dass eine erhebliche 
Gefährdung bei Arten, deren Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen als gut beurteilt wird, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu befürchten ist.  
 
Die Betrachtung der in dem Plangebiet möglicherweise auftretenden Arten mit schlechtem o-
der unzureichendem Erhaltungszustand zeigt, dass auch für diese Arten im räumlichen Zu-
sammenhang ausreichende, gleichartige Ersatzlebensräume vorhanden sind oder diese im 
Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden können bzw. Flächen für sie aufge-
wertet werden können. Eine Gefährdung des Erhaltungszustands planungsrelevanter Arten 
auf Grund der Planung kann nicht festgestellt werden. 
 
Durch einen schonenden Umgang mit den vorhandenen Biotopen (Eingriffsvermeidung) und 
durch eine Kompensation, die räumlich möglichst ortsnah das wiederherstellt, was durch die 
geplanten Maßnahmen in Anspruch genommen wurde (funktionale Kompensation), kann nicht 
nur das ökologische Potenzial, sondern auch die biologische Vielfalt erhalten und unter Um-
ständen sogar gestärkt werden.  
 
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass es bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen 
sind, die auf die Tier- und Pflanzenwelt des Plangebietes einwirken.  
 
Die baubedingten Auswirkungen sind Lärm, Fahrzeug- und Maschinenbewegungen und das 
Betreten von Menschen auf der Fläche. Die zu erwartenden Immissionen sowie die Fahrzeug- 
und Maschinenbewegungen werden Tiere aus dem Plangebiet, aber auch aus dessen direkter 
Umgebung, verdrängen. Diese Störungen sind jedoch nicht nachhaltig und die verdrängten 
Tiere werden die angrenzenden Lebensräume und Flächen des Plangebietes neu besiedeln.  
 
Die anlagenbedingten Störungen sind bereits oben ausführlich beschrieben worden.  
 
Betriebsbedingte Wirkungen sind Lärm und Veränderungen der Luft durch Verunreinigungen. 
Dabei ist das Gebiet und dessen Umgebung bereits durch das vorhandene Gewerbegebiet 
und die vorhandenen Verkehrswege lärmvorbelastet. Durch den Einsatz des Martinshorns ist 
jedoch eine Störung von Tieren möglich. Es ist dabei aber davon auszugehen, dass nur in 
seltenen Fällen das Martinshorn unmittelbar an der Rettungswache, sondern erst im weiteren 
Verlauf von Einsatzfahrten, eingeschaltet wird. Die Luftverunreinigungen durch wenigen zu-
sätzlichen Verkehr werden nicht erheblich sein, so dass hierdurch Folgen für die Tier- und 
Pflanzenwelt nicht hervorgerufen werden. 
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3.3.2 Schutzgut Landschaftsbild und Schutz der Landschaft (§1 (6) Nr.5 und 7 a 
BauGB) 

Die landschaftlichen Raumeinheiten, die das Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) prägen, wurden 
bereits zu Beginn des Abschnitts 3.3.1 beschrieben. Die mit der einzelnen, darin vorkommen-
den Biotoptypen Vegetation ist für das Landschaftsbild bestimmend. Von besonderer Bedeu-
tung ist jedoch die geringe Reliefenergie, das heißt die Tatsache, dass das Gelände im Stadt-
gebiet ausgesprochen flach ist. Dies hat zur Folge, 
 
- dass bereits eine schwache Geländemorphologie als außerordentlich belebend und inte-

ressant wahrgenommen wird; 
 

- dass vertikale Vegetationselemente, also insbesondere Bäume, eine herausragende Be-
deutung bekommen und 

 
- dass Gebäude bzw. Anlagen, die höher als zwei Geschosse sind, bereits weiträumige 

Auswirkungen haben können. 
 
Das Gebiet und dessen Umgebung wird geprägt durch ackerbauliche Nutzung, unterbrochen 
von einzelnen Gehölzstreifen oder Bäumen. Auf sämtlichen Teilen des Plangebietes befindet 
sich nur landwirtschaftliche Nutzung ohne Bäume und Sträucher. Im Süden liegt vereinzelt 
Wohnbebauung, die stark durch Gehölze abgeschirmt wird, im Norden das Gewerbegebiet 
Grenzstraße, das aus ein- bis zweigeschossiger Bebauung besteht und im Süden zum Teil 
durch Gehölze bepflanzt ist, sowie die durch die Straße Kleiner Kiwitt erschlossene Wohnbe-
bauung nordöstlich des Plangebietes. Unmittelbar östlich des Plangebietes an der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche verläuft ein aus Sträuchern bestehender Gehölzstreifen.  
 
Die vorhandene Landschaft und ihr Landschaftsbild sind damit derzeit nicht von Bebauung 
unberührt. 
 
Sie steht darüber hinaus nicht unter Landschafts- oder Naturschutz. Naturdenkmale sind nicht 
vorhanden. 
 
Das Plangebiet und dessen Umgebung liegen im Geltungsbereich des Landschaftsplanes 
Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel.  
 
Er hat in seiner Entwicklungskarte die Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Land-
schaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen. Die 
Festsetzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen 
Offenlandbereich“ für ortsgebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschaftsplan 
den o.g. planerischen Zielsetzungen.  
 
Entsprechende Maßnahmen im Plangebiet tragen dazu bei, die Zielsetzungen des Land-
schaftsplanes dennoch umzusetzen, indem die geplanten Gebäude durch Bäume und Sträu-
cher umpflanzt werden sollen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Hinblick auf den 
vorgesehenen Wiesenvogelschutz im nördlichen Teil der geplanten Gemeinbedarfsfläche 
keine großkronigen Bäume und nur Bäume in begrenztem Umfang zulässig sein sollen.  
 
Ziel ist dennoch eine Biotopvernetzung, wie als Zielsetzung des Landschaftsplanes für diesen 
Raum formuliert ist, indem die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen in Ost-West-Richtung ge-
legt ausgerichtet werden und so vorhandene Biotopstrukturen wie Gehölzstreifen miteinander 
vernetzen. Die Maßnahmen tragen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
bei. Der Landschaftsplan fordert gerade linienhafte Landschaftsstrukturen. Beispielhaft sind 
dort dafür Krautsäume genannt. Der Grünlandanteil sei zu erhalten. 
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Gemäß der Zielsetzung des Landschaftsplanes ist der Grünlandanteil beizubehalten und ggf. 
zu optimieren. Die zukünftige „Fläche für den Gemeinbedarf“ und die geplanten ökologischen 
Ausgleichsflächen werden derzeit ackerbaulich genutzt.  
 
Der Landschaftsplan fordert des Weiteren für den Raum die Verbesserung der Eingrünung 
von Ortsrändern, Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen und die Erhaltung und Entwick-
lung des kulturlandschaftlich geprägten Landschaftsbildes. Diese Zielsetzungen werden wei-
testgehend umgesetzt. Die geplanten Gebäude werden insbesondere nach Westen und Sü-
den eingegrünt. Im Osten ist bereits ein Gehölzstreifen vorhanden. Dabei ist jedoch auch zu 
berücksichtigen, dass insbesondere das Lehr- und Sozialgebäude und die Rettungswache, 
die beide gemäß der dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden städtebaulichen Konzeption 
unmittelbar an der Grenzstraße vorgesehen sind, architektonisch bedeutsam gestaltet und 
entsprechend auch optisch präsentiert werden sollen. Hier war ein Kompromiss zwischen ei-
ner möglichst starken Eingrünung und einer Präsentation der Gebäude zu schließen. 
 
Abschließend hat der Landschaftsplan für den Raum die Zielsetzung, eine weitere Zersiedlung 
der Landschaft und flächenhafte Eingriffe zu vermeiden. Dieses Ziel widerspricht den Zielen 
und Festsetzungen des Bebauungsplanes. Hier ist eine Abwägung zu treffen zwischen den 
städtebaulichen Zielsetzungen und denen des Landschaftsplanes. 
 
Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch vorbehaltlich der Stellungnahme 
des Trägers der Landschaftsplanung (Untere Naturschutzbehörde beim Kreis Wesel) nicht er-
forderlich, denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten 
bei einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, so-
fern der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flä-
chennutzungsplanes nicht widersprochen hat. 
 
Durch die Planung werden planungsrechtlich maximal zweigeschossige Gebäude zugelassen. 
Sie stellen zum einen Fremdkörper, zum anderen durch eine moderne Architektur der Baukör-
per belebende Elemente für das Landschaftsbild dar.  
 
Bäume und Sträucher, insbesondere an den Rändern der geplanten Gemeinbedarfsfläche, 
werden die ggf. als negativ empfundenen Auswirkungen der Gebäude auf das Landschaftsbild 
abschwächen. Der im Osten der Fläche vorgesehene größere Gebäudekörper der Fahrzeug-
halle wird durch den bereits vorhandenen Gehölzriegel nach Osten hin zur freien Landschaft 
teilweise abgeschirmt. 
 
Durch die Planung werden auch keine Eingriffe in Vegetationsbestände oder Bausubstanz 
ermöglicht, welche bis dahin prägende Elemente des Landschaftsbilds darstellten. Bäume und 
Sträucher bzw. Baumreihen werden nicht beseitigt. Lediglich landwirtschaftliche Fläche wird 
auf der Gemeinbedarfsfläche umgewandelt. Aus diesem Grunde kann auf eine tiefergehende 
Betrachtung des Schutzguts "Landschaftsbild" verzichtet werden. 
 
Als Ausgleichsmaßnahmen sieht der Bebauungsplan eine Extensivierung der Nutzung auf 
landwirtschaftlichen Flächen und deren Wandlung hin zu einer stärkeren ökologischen Land-
wirtschaft hin vor, verbunden mit einzelnen Maßnahmen für bestimmte Tierarten (Produktions-
integrierte Kompensationsmaßnahmen PIKs). Ziel ist die Erhaltung möglichst großer Ackerflä-
chen bei gleichzeitiger Umsetzung der Planungsziele und damit der Verwirklichung der Ret-
tungswache.  
 
Diese vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen umfassen damit nicht die Errichtung von land-
schaftstypischen Gehölzstreifen oder Gehölzgruppen und tragen damit nicht wesentlich dazu 
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bei, die Ziele des Landschaftsplanes umzusetzen. Diesbezüglich ist insoweit eine Abwägung 
mit dem Ziel der Erhaltung landwirtschaftlicher Parzellen zu treffen. Vielmehr werden die Ziele 
des landschaftsplanes durch das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf der Gemeinbe-
darfsfläche sowie durch die ökologische Begrünung der nicht versiegelten dortigen Flächen 
umgesetzt. 
 
Hinzu kommt für die Auswahl von Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen, dass 
so Flächen als Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden können, die für eine Anpflanzung von 
Bäumen und Sträuchern nicht genutzt werden könnten, da unter großen Teilen der Flächen 
Erdgaspipelines verlaufen, über denen keine Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern we-
gen der Gefahr der Beschädigung der Leitungen durch Wurzeln zulässig wären. 
 
Die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, würde das Landschaftsbild in seinem 
derzeitigen Zustand belassen. Es wäre damit auch zukünftig zwar von menschlichen Einflüs-
sen geprägt, bliebe jedoch von Baulichkeiten in stärkerem Umfang verschont. Da bei der Null-
variante die Planungsziele, die an die Bauleitplanung gestellt werden, nicht erreicht werden 
können, soll sie nicht weiterverfolgt werden. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) 
nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 ge-
macht. 
 
Die Varianten, bei denen die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Norden bzw. nach 
Süden verschoben würden, würden an den Folgen der Maßnahme für das Landschaftsbild 
nichts ändern. Bei einer Verschiebung nach Norden würden die Baukörper lediglich weniger 
stark in die Landschaft hinauskragen, was diesbezüglich als günstiger einzustufen wäre. Da 
jedoch im Norden auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen eine Versickerungsanlage 
errichtet werden soll und diese bei einer Verschiebung nicht dort gebaut werden könnte mit 
der Folge, dass das anfallende Niederschlagswasser über längere Leitungen nach Süden 
transportiert werden müsste, scheidet diese Variante aus. Auch muss im Norden Raum für die 
Errichtung einer Stellplatzanlage verbleiben. 
 
Ein genaues Umfahren der geplanten Baukörper durch die Baugrenzen anstatt einer großflä-
chigen Festsetzung hätte keine Veränderung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild zur 
Folge. 
 
Wechselwirkungen geht das Umweltmedium insbesondere mit dem Aspekt der Erholung des 
Menschen in der Landschaft ein. So wird durch den Wegfall von Landschaftsraum auch die 
Funktion der Erholung beeinträchtigt. Zum anderen ist der Landschaftsraum Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen. Seine Verkleinerung hat damit zugleich auch Folgen für die Lebensge-
meinschaften. 
 
Insgesamt kommt es zu einem Eingriff in die Landschaft und in das Landschaftsbild. Diese 
Eingriffe würden lediglich bei einem Verzicht auf die Planung nicht entstehen. Die Nullvariante 
ist jedoch nicht zielführend. Aus diesem Grund müssen die Belange der Landschaft und des 
Landschaftsbildes in die Abwägung mit anderen Belangen eingestellt werden. Durch Maßnah-
men kann der Eingriff zum Teil gemindert oder teilweise ausgeglichen werden.  
 

3.3.3 Schutzgut Boden (§ 1 a (2) und § 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Böden stellen naturwissenschaftlich Naturkörper dar, die als vierdimensionale (Raum, der ei-
ner zeitlichen Entwicklung unterliegt) Ausschnitte aus der Erdkruste Ort einer Durchdringung 
von Gestein, Wasser, Luft und Lebewesen sind.  
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Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt die folgenden Bodenfunktionen: 
 
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

 
- Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläu-

fen, 
 
- Abbau-, Ausgleichs-, Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-
sers, 

 
- Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und 
 
- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, Standort 

für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirtschaftliche und öf-
fentliche Nutzung, Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

 
Rechtlich wird der Schutz des Bodens in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und in § 1a Abs. 2 BauGB 
geregelt. Demnach ist er ein zu schützender Umweltbelang. Mit ihm soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden. Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Boden, scho-
nend als ein pfleglicher Umgang mit Boden zu verstehen. Bodenversiegelung und damit Inan-
spruchnahme von Fläche soll auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.  
 
Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung und einem schonenden Umgang durch 
eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Es handelt sich hier um Ackerboden mit einer Ackerzahl von 46-53 und somit um guten Acker-
boden (Ackerzahl zwischen 40-60).  
 
Eine Bodenuntersuchung hat ergeben, dass die obere Bodenschicht aus schwach humosem 
und schluffig-feinsandigem Oberboden besteht mit einer Stärke zwischen 0,3 und 0,4 m. Das 
natürlich anstehende Gestein setzt mit Hochflutablagerungen ein. Sie bestehen aus Fein- bis 
Mittelsanden, die vielfach schwach bis stark schluffig ausfallen, sowie aus fein- bis stark fein-
sandigen und untergeordnet schwach tonigen Schluffen, die in weich-steifer bis steif-halbfes-
ter Konsistenz bestehen. Diese Hochflutablagerungen stehen in Tiefen zwischen 0,8 und 1,4 
m über Grundwasseroberkante an. Den Anschluss bilden Terrassenablagerungen. Sie beste-
hen im Wesentlichen aus enggestuften Mittelsanden, die in stark kiesige und Sand-Kies-ge-
mische übergehen. Vereinzelt sind Lagen aus stark feinsandigen Schluffen und Schluff-
Feinsand-gemischen eingeschaltet, die in einer steifen Konsistenz gefunden wurden. Die Ter-
rassenablagerungen erstrecken bis mehr als 20 m unter Gelände. 
 
Entsprechend den Kriterien des Bundesbodenschutzgesetzes dient der Boden im Plangebiet 
als Standort für die landwirtschaftliche Nutzung als Lebensgrundlage für den Menschen. Es 
handelt sich um landwirtschaftlich mittlerem wertvollem und nicht besonders wertvollem Bo-
den. Die Umsetzung des Planvorhabens auf weniger landwirtschaftlich geeignetem Boden ist 
jedoch nicht möglich, da derartige Alternativen nicht zur Verfügung stehen. 
 
Zugleich stellt er die Lebensgrundlage für Pflanzen und Tiere sowie Bodenorganismen dar. Im 
Hinblick auf die Pflanzen ist darzulegen, dass auf dem Boden des Plangebietes keine natürli-
che oder seminatürliche Vegetation vorkommt. Vielmehr handelt es sich ausschließlich um 
landwirtschaftliche Nutzpflanzen im Zuge der dortigen ackerbaulichen Nutzung.  
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Der Boden ist Bestandteil des Naturhaushaltes als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt und 
Bestandteil des Nährstoffkreislaufes. Dabei ist zu erwähnen, dass durch den Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden bei der gegebenen landwirtschaftlichen Nutzung sich auch derartige Stoffe 
im Boden und damit im weiteren Verlauf im Grundwasser ansammeln können und der Boden 
nicht nur die natürlichen Nährstoffe aufnimmt.  
 
Der Boden hat Filtereigenschaften für grobdisperse Stoffe, für Schwermetalle, für organische 
Schadstoffe, ein Rückhaltevermögen für nicht sorbierbare Stoffe, Puffereigenschaften gegen-
über Säuren und Stoffumwandlungseigenschaften für organische Schadstoffe. 
 
Der Boden im Plangebiet gehört nicht zu den seltenen Böden, er ist jedoch in den tieferen 
Schichten weitgehend naturbelassen. In der oberen Schicht ist er durch die landwirtschaftliche 
Nutzung verändert. 
 
Eine besondere kulturgeschichtliche Bedeutung ist nicht zu erkennen. Dabei sind diesbezüg-
lich im Rahmen der Bauleitplanung keine Untersuchungen im Plangebiet durchgeführt worden, 
da ein konkreter Verdacht von Bodendenkmälern im Boden nicht besteht. Dennoch kann na-
türlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich Bodendenkmäler im Boden des Plangebietes 
befinden. Daher wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, wie sich Bauherren 
beim Auffinden von Bodendenkmälern zu verhalten haben. 
 
Eine Eignung des Bodens im Plangebiet als Rohstofflagerstätte ist nicht bekannt. Er hat eine 
mittlere landwirtschaftliche Ertragfähigkeit. Zudem eignet er sich als Baugrund und für die Ver-
sickerung von Niederschlagswasser über die belebte Bodenzone. 
 
Im Hinblick auf die standortspezifischen Parameter ist anzuführen, dass es keine natürliche 
Vegetation auf der Fläche gibt, aber keine Hangneigung vorhanden ist, so dass eine Gefahr 
von Erosion des Bodens nicht gegeben ist, der Boden derzeit unversiegelt ist, sichtbare anth-
ropogene Eingriffe wie eine Melioration des Bodens nicht stattgefunden haben, die Fläche 
nicht in einem Überschwemmungsgebiet von Flüssen liegt, jedoch ein Teilbereich der Fläche 
bei extremem Starkregen überflutet werden könnte, die Fläche nicht Teil eines Landschafts-
schutz- oder Naturschutzgebietes ist und nicht in einer Wasserschutzzone liegt. Zudem han-
delt es nicht um eine Altlastenverdachtsfläche. 
 
Durch die Planung kommt es in Bezug auf physikalische bzw. mechanische Eingriffe zu na-
hezu vollständiger Bodenversiegelung. Lediglich die Randbereiche der überbaubaren Grund-
stücksflächen und der eigentliche Boden der Ausgleichsflächen bleiben in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten. Dieser Eingriff ist als stark zu bewerten. Zudem kommt es zu einer Verdichtung 
des Bodens durch Baufahrzeuge. Im Hinblick auf hydrogeologische Eingriffe kommt es durch 
die vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers trotz der Versiegelung 
nicht zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels. Zu chemischen Eingriffen kommt es der-
zeit durch die landwirtschaftliche Nutzung durch den Eintrag von Dünger und Pestiziden. Die-
ser Eintrag wird bei Umsetzung der Planung auf der Gemeinbedarfsfläche beendet und auf 
den Ausgleichsflächen durch die Extensivierung und Ökologisierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung verringert. 
 
Durch die Planung wird Boden beseitigt, versiegelt und verdichtet, was zu einem Verlust seiner 
Funktionen als Biotopfläche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie seinen Filterfunktionen 
für das Niederschlagswasser führt. Die Schaffung einer durchlässigen Oberfläche für den Be-
reich der Stellplätze und ihrer Zufahrten etwa durch den Einbau von Ökopflaster oder von 
Rasengittersteinen ist nicht möglich, da die Freiflächen der Rettungswache im Katastrophen-
fall für das Sammeln von Menschen geeignet sein müssen und dies bei einem entsprechenden 
Einbau nicht gegeben wäre. Daher muss der Boden, soweit für Stellplätze und Zufahrten er-
forderlich, vollständig versiegelt werden. 
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Der dargestellte Eingriff in den Boden ist bei Verwirklichung der Baumaßnahme nicht zu ver-
meiden. Eine Kompensation des Eingriffs ist nur sehr bedingt möglich. So ist der Boden als 
Naturkörper in der Regel nur begrenzt wiederherstellbar und nur in Grenzen ausgleichbar.  
 
Eine Entsiegelung an anderer Stelle als Ausgleich für den Eingriff in den Boden wurde geprüft, 
ist aber nicht möglich. Lediglich die Entsiegelung kleinerer Flächen wie Fußwegen sind im 
Stadtgebiet möglich. Dies kann jedoch nur ein kleiner Beitrag zum Ausgleich des Eingriffs in 
den Boden sein, wie er durch das Planvorhaben ausgelöst wird. 
 
Des Weiteren soll, um eine möglichst kleine Fläche und damit Boden in möglichst geringem 
Umfang in Anspruch zu nehmen, das Nutzungsmaß im Plangebiet der GRZ2 (Grundflächen-
zahl inklusive inklusive Stellplätze und Nebenanlagen) mit 0,75 relativ hoch festgesetzt wer-
den. Damit wird die Größe des Plangebietes und damit der dadurch in Anspruch genommenen 
Fläche auf ein Mindestmaß reduziert. 
 
Auch aus Gründen des Bodenschutzes wird auf die Unterkellerung der geplanten Gebäude 
verzichtet. 
 
Im Rahmen der Abwägung muss der Eingriff in den Boden gegenüber den anderen höherge-
wichtigen Belangen zurückstehen. 
 
Grundsätzlich geht Boden aufgrund seiner Bedeutung für die Biotopentwicklung, die Boden-
tiere (Pflanzen/Tiere) als Schadstoffsenke und Grundwasserfilter Wechselwirkungen ein. Es 
bestehen Wechselwirkungen insbesondere mit den Schutzgütern „Fläche“, „Wasser“ und 
„Klima“. Wo offener Boden durch Bebauung in Anspruch genommen wird, wird auch zugleich 
Fläche verbraucht. Dies gilt insbesondere, wenn Boden im baulichen Außenbereich umge-
wandelt wird. Die Versiegelung von Boden hat Folgen für den Wasserhaushalt, insbesondere 
denjenigen des Grundwassers. Die Versiegelung von Boden führt auch zu einer Veränderung 
des Mikroklimas. Die Versiegelung des Bodens durch die Planung führt zu einem Verlust der 
Funktionen, die aufgrund der fehlenden Vermehrbarkeit von Boden maximal abzumildern, aber 
nicht zu ersetzen sind. Durch die Ausgleichsmaßnahmen (MSPE-Flächen), durch das Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern, durch Dachbegrünung, durch die Versickerung des anfal-
lenden Niederschlagswassers und die ökologische Begrünung der nicht versiegelten Flächen 
der Fläche für den Gemeinbedarf durch insekten- und bienenfreundliche Pflanzen werden 
diese negativen Folgewirkungen des Eingriffs in den Boden auf andere Umweltschutzgüter 
ausgeglichen. 
 
Ein Verzicht auf die Planung (Nullvariante) würde die heutige Situation weitestgehend erhal-
ten, was den Bodenfunktionen zu Gute käme und einen Verzicht auf den Eingriff in den Boden 
bedeuten würde, der Zielsetzung der Bauleitplanung nach Schaffung einer Gemeinbedarfsflä-
che mit der Zweckbestimmung „Rettungswache / Katastrophenschutz“ jedoch entgegen-
stünde. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. 
Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Die Varianten, bei denen die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Norden bzw. nach 
Süden verschoben würden, würden an den Folgen der Maßnahme für den Boden nichts än-
dern.  
 
Ein genaues Umfahren der geplanten Baukörper durch die Baugrenzen anstatt einer großflä-
chigen Festsetzung hätte keine Veränderung der Auswirkungen auf den Boden zur Folge, da 
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die Festsetzungen zur baulichen Dichte (Grundflächenzahl und Grundflächenzahl 2) nicht ge-
ändert bzw. verringert werden können, ohne auf das Raumprogramm für die Rettungswache 
verzichten zu müssen. 
 
Zielkonforme Planalternativen würden nur dann zu geringeren Auswirkungen führen, wenn 
bereits versiegelte oder bereits teilversiegelte, jedoch nicht mehr benötigte Flächen in An-
spruch genommen würden. Derartige Flächen stehen jedoch in Voerde (Ndrrh.) nicht oder nur 
in sehr geringem Umfang zur Verfügung. Die alternativen Flächen erfüllen nicht die Anforde-
rungen, die an das mögliche Baugrundstück gestellt werden. 
 
Altablagerungen werden im Kapitel 3.3.7.4 "Altlasten" betrachtet. 
 
Letztendlich verbleibt teilweise der Verlust von natürlichen Böden. Dies ist im Rahmen der 
Abwägung mit anderen Belangen nicht zu vermeiden. 

3.3.4 Schutzgut Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a, § 1a Abs. 2 BauGB) 

Die Auswirkungen der Bauleitplanung führen im Allgemeinen zur Inanspruchnahme von Flä-
chen für städtebauliche Zwecke, insbesondere für die bauliche und sonstige Nutzung. Das 
Schutzgut „Fläche“ ist dabei als natürliche Ressource zu berücksichtigen und nachhaltig zu 
schützen. 
 
Die Auswirkungen auf die „Fläche“ sind in § 1 BauGB in Form eines Planungsgrundsatzes 
aufgeführt. Demnach sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB die Belange der Fläche bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.  
 
Des Weiteren sind in § 1a BauGB in besonderem Maß Abwägungsdirektiven geregelt, die bei 
der Aufstellung eines Bauleitplanes umfassend berücksichtigt werden müssen.  
 
Darüber hinaus enthält § 1 Abs. 5 BNatSchG die Forderung, dass die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im Innenbereich 
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich hat. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-
liche Nutzungen die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-
tung und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Es soll nach dem 
Willen des Gesetzgebers zukünftig zu einer Verringerung der Inanspruchnahme von Fläche 
durch bauliche Nutzungen kommen. Sparsam ist als geringer oder wenig Verbrauch an Flä-
che, schonend als ein pfleglicher Umgang mit Fläche bzw. Boden zu verstehen. Bodenversie-
gelung und damit Inanspruchnahme von Fläche soll auf das unbedingt notwendige Maß redu-
ziert werden. 
 
Dabei kann sich im Einzelfall ein Konflikt zwischen einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden durch eine verdichtet angestrebte Bebauung und einem schonenden Umgang durch 
eine locker angestrebte Bebauung ergeben. 
 
Im gegebenen Fall soll sehr sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden. Deshalb soll 
die Fläche des Plangebietes sehr intensiv genutzt werden.  
 
Die städtebauliche Entwicklung der Innenentwicklung hat planungsrechtlich einen besonderen 
Stellenwert. Dabei sollen zunächst Baulücken geschlossen sowie ein Flächenrecycling vorge-
nommen werden vor einer Entwicklung im Außenbereich. Im konkreten Fall muss eine Fläche 
im Außenbereich entwickelt werden, da entsprechende Flächen im Innenbereich nicht zur Ver-
fügung stehen, als nicht geeignet erscheinen bzw. für eine andere Nutzung genutzt werden 
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sollen. Das Vorhaben entspricht damit nicht den Zielen einer Verringerung der Inanspruch-
nahme von Fläche im Außenbereich. Dies ist jedoch nicht zu vermeiden. Ausführlich wird auf 
diese Notwendigkeit in Kapitel 1.2 eingegangen. 
 
Der Landschaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel hat im Hinblick auf den Boden die 
Zielsetzung für den Raum, den Boden als wertvolle Ressource zu erhalten und der Bodenero-
sion entgegenzuwirken. Die Inanspruchnahme des Bodens für die städtebauliche Planung ist 
dabei abzuwägen mit den Belangen des Bodenschutzes. Diesbezüglich werden den städte-
baulichen Zielsetzungen der Bauleitplanung ein höheres Gewicht eingeräumt. Insgesamt wi-
derspricht der Landschaftsplan jedoch den Festsetzungen des Bebauungsplanes und den 
Darstellungen der entsprechenden Flächennutzungsplanänderung. Eine förmliche Änderung 
des Landschaftsplanes wird jedoch vorbehaltlich der Stellungnahme des Trägers der Land-
schaftsplanung nicht erforderlich, denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) NRW treten bei einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschafts-
planes außer Kraft, sofern der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser 
Änderung des Flächennutzungsplanes nicht widersprochen hat. 
 
Insgesamt wird auf dem Baugrundstück der Rettungswache bzw. des Zentrums für den Kata-
strophenschutz eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und eine GRZ 2 gemäß § 19 Abs. 4 Satz 
3 BauNVO (Fläche aller Gebäude, der Stellplätze, der Zufahrten und der Nebenanlagen) von 
0,75 festgesetzt.  
 
Das Baugrundstück umfasst eine Fläche von insgesamt 14.759 qm. Damit dürfen 11.069 qm 
entsprechend der GRZ 2 versiegelt werden.  
 
Um die Rettungswache an diesem Standort verwirklichen zu können, ist eine geringere Grund-
stücksausnutzung nicht möglich, ohne auf das vorgesehene Raumprogramm zum Teil ver-
zichten zu müssen. 
 
Der die Fläche nutzende Landwirt hat die in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umzuwandelnde 
Fläche lediglich von der Stadt angepachtet. Zahlreiche andere Flächen sind noch in seiner 
Pacht. Ihm stehen daher für seinen Betrieb noch zahlreiche andere Flächen zur Verfügung. 
Der Wegfall dieser Fläche ist insoweit für den landwirtschaftlichen Betrieb nicht existenzbedro-
hend. Um darüber hinaus in einem so geringen Umfang wie möglich in seinen Betrieb einzu-
greifen, werden als ökologische Ausgleichsmaßnahmen produktionsintegrierte Kompensati-
onsmaßnahmen festgesetzt, so dass der Landwirt, der neben der vorgesehenen „Fläche für 
den Gemeinbedarf“ auch die geplanten Ausgleichsflächen bewirtschaftet und von der Stadt 
angepachtet hat, diese Flächen weiterhin, wenn auch extensiver und ökologischer, durch sei-
nen Betrieb bewirtschaften kann. 
 
Zusätzlich zu dem Baugrundstück, das als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzt wird, 
werden insgesamt weitere 11.890 qm an ökologischer Ausgleichsfläche festgesetzt. Hier soll 
die landwirtschaftliche Nutzung extensiviert und ökologisiert werden. 
 
Auf den ökologischen Ausgleichsflächen (MSPE-Flächen) wird der Einsatz von Pestiziden 
ausgeschlossen und der Einsatz von Dünger auf organischen Dünger und auf eine bestimmte 
Menge begrenzt. Dies trägt dazu bei, die ökologische Wertigkeit des Bodens auf diesen Flä-
chen zu erhöhen. Dies ist auch ein Beitrag zum schonenden Umgang mit Grund und Boden. 
 
Insgesamt sind 26.649 qm landwirtschaftliche Fläche durch den Bebauungsplan betroffen, wo-
von 14.759 qm landwirtschaftliche Fläche in Bauland umgewandelt werden sollen.  
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Die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, würde den Flächenverbrauch unter-
lassen. Da bei der Nullvariante die Planungsziele nicht erreicht werden können, soll sie nicht 
weiterverfolgt werden. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt 
und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden 
bzw. derartige Flächen sind anderen Nutzungen vorbehalten. Detaillierte Angaben zu der Va-
riantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Die Varianten, bei denen die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Norden bzw. nach 
Süden verschoben würden, würden an den Folgen der Maßnahme in Hinblick auf den Flä-
chenverbrauch nichts ändern. Da jedoch im Norden und im Süden auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen Versickerungsanlagen errichtet werden sollen und diese bei einer Ver-
schiebung nicht dort gebaut werden könnten mit der Folge, dass das anfallende Nieder-
schlagswasser über längere Leitungen transportiert werden müsste, scheidet diese Variante 
aus. 
 
Ein genaues Umfahren der geplanten Baukörper durch die Baugrenzen anstatt einer großflä-
chigen Festsetzung hätte keine Veränderung der Auswirkungen auf das Schutzgut „Fläche“ 
zur Folge. 
 
Grundsätzlich bestehen Wechselwirkungen insbesondere mit den Schutzgütern „Boden“, 
„Wasser“ und „Klima“. Wo freie Fläche durch Bebauung in Anspruch genommen wird, wird 
auch zugleich Boden verbraucht und in ihn eingegriffen. Dies gilt insbesondere, wenn relativ 
naturbelassene Fläche im baulichen Außenbereich umgewandelt wird. Die Versiegelung hat 
Folgen für den Wasserhaushalt, insbesondere denjenigen des Grundwassers. Die Versiege-
lung von Boden führt auch zu einer Veränderung des Mikroklimas. Auf die Folgen für die ge-
nannten betroffenen Schutzgüter wird in den entsprechenden kapiteln des Umweltberichtes 
eingegangen. 
 
Letztendlich verbleibt teilweise der Verlust von Fläche im Außenbereich. Dies ist im Rahmen 
der Abwägung mit anderen Belangen und stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen nicht zu 
vermeiden. 
 

3.3.5  Schutzgut Wasser (§ 1 (6) Nr. 7 a und g, 8 e, 12 BauGB) 

Wasser ist ein abiotischer Bestandteil des Naturhaushaltes. Es nimmt in verschiedenen For-
men am natürlichen Wasserhaushalt teil und erfüllt wesentliche Funktionen wie 
 

 Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen, 

 Transportmedium für Nährstoffe oder 

 belebendes und gliederndes Landschaftselement. 
 

Neben diesen ökologischen Funktionen bilden Grund- und Oberflächenwasser eine wesentli-
che Existenzgrundlage für den Menschen, zum Beispiel zur Gewinnung von Trink- und Nutz-
wasser, für die Fischerei, für Erholungszwecke sowie als Vorfluter für die Entwässerung.  
 
Das Schutzgut Wasser lässt sich in die Teilschutzgüter "Grundwasser" und "Oberflächenge-
wässer" unterteilen; Oberflächengewässer bestehen wiederum aus Fließgewässern und ste-
henden Gewässern. 
 
Die Grundwassersituation im Gebiet der Stadt Voerde (Ndrrh.) ist im Wesentlichen geprägt 
von der Existenz mächtiger, wasserdurchlässiger quartärer Bodenschichten, die mehr oder 
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weniger vollständig wassergesättigt sind (Porengrundwasserleiter). Die regionale Hauptgrund-
wasserströmung folgt dem Rheinlauf; auf Grund des Gefälles von den Hängen der Mittelter-
rasse ist die Grundwasserströmung in Voerde (Ndrrh.) auf den Rhein bzw. teilweise auf die 
Lippe hin gerichtet. 
 
Die Grundwasserflurabstände betragen im Bereich der Auen- und Bruchlandschaften, also im 
Gebiet der Rheindörfer und der Ortsteile Voerde und Möllen, durchschnittlich 2-3 m, im Bereich 
der trockenen Niederterrasse, also in den Stadtteilen Spellen und Friedrichsfeld, im Durch-
schnitt 5-8 m.  
 
Der Grundwasserleiter wird durch Bergsenkungen des Steinkohlebergbaus beeinflusst. Die 
hierdurch erforderlichen flurabstandsregulierenden Maßnahmen müssen dauerhaft durchge-
führt werden; sie führen insbesondere in den (grundwasser-) stromauf gelegenen Gebieten zu 
deutlichen Vergrößerungen des Flurabstands. 
 
Wichtigstes Fließgewässer im Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) ist der Rhein. Für Natura 2000 
nimmt der Rhein mit seinen Nebengewässern eine herausragende Funktion als Verbundachse 
mit einer Vielzahl von Kernflächen für verschiedenste wassergebundene Arten und Lebens-
raumtypen wahr. Hierbei stehen der Erhalt und die Wiederherstellung des Lebensraumspek-
trums naturnaher Fließgewässer und Auen im Vordergrund. Der Rhein ist auch verantwortlich 
für die fast im ganzen Stadtgebiet vorhandenen Hochwassergefahren.  
 
Als weitere Fließgewässer finden sich in Voerde (Ndrrh.) der Mommbach und der Neue Mo-
mmbach mit den Nebenläufen Voerder Leitgraben, Möllener Leitgraben und Langenhorster 
Leitgraben. Dabei ist beim Mommbach eine Wasserführung nur abschnittsweise gegeben, der 
Neue Mommbach und seine Nebenläufe weisen kaum Wasserführung auf. Der Neue Momm-
bach und seine Nebengewässer sind zum Teil stark verbaut oder sogar verrohrt. Des Weiteren 
sind durch die industrielle Gewinnung von Kies- und Sandvorkommen verschiedene Abgra-
bungsgewässer entstanden.  
 
Im Planbereich werden Oberflächengewässer oder Einleitungen in Oberflächengewässer nicht 
verändert.  
 
Als Entwicklungsziel für den Raum des Plangebietes und dessen Umgebung formuliert der 
Landschaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel, dass die Gewässer als wertvolle na-
türliche Ressource zu erhalten und Gewässerverunreinigungen entgegenzuwirken sind. Als 
Gewässer hat dabei auch das Grundwasser zu gelten. Weiter unten wird diesbezüglich auf 
den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser und dem Schutz des Grundwassers 
eingegangen. Der Zielsetzung des Landschaftsplanes steht die Bauleitplanung insgesamt 
nicht entgegen. 
 
Im Rahmen der Erstellung des Boden- und Versickerungsgutachtens erreichten bei den ent-
sprechenden Untersuchungen die Sondierungen das Grundwasser nicht.  
 
Aus langfristigen Messstellendaten des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucher-
schutz NRW lassen sich die folgenden Grundwasserstände ableiten: 
 
- höchster, in der Vergangenheit aufgetretener Grundwasserstand:  23,5 m ü. NN 
- mittlerer, höchster Grundwasserstand:     22,4 m ü. NN. 
 
Die Geländehöhen betragen im Plangebiet im Norden 25,8 bis 25,9 m ü. NN, im Süden des 
Gebietes 26,2 m ü. NN. Dazwischen fällt das Gelände leicht ab. Der niedrigste Punkt dort 
beträgt 25,2 m ü. NN. 
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Lediglich im Hinblick auf die Grundwasserneubildungsrate kann es zu Eingriffen durch die 
starke Versiegelung der Fläche für den Gemeinbedarf kommen. Um dem entgegen zu wirken, 
soll das auf dieser Fläche anfallende Niederschlagswasser gesammelt und vor Ort versickert 
werden. So wird das Wasser der befahrbaren Flächen gesammelt und über Versickerungs-
mulden innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen versickert. Das Dachflächen-
wasser muss nicht über die belebte Bodenzone versickern. Es soll daher über kiesgefüllte 
Rigolen dem Grundwasser zugeführt werden.  
 
Damit wird das nicht bzw. schwach belastete Wasser der befahrbaren Flächen über die be-
lebte Bodenzone in den Versickerungsmulden gereinigt. Diese Vorreinigung ist beim Dachflä-
chenwasser nicht erforderlich, da es unverschmutzt ist. 
 
Das Wasser auf den ökologischen Ausgleichsflächen wird wie bisher nicht gesammelt, son-
dern es soll über die natürliche Bodenoberfläche ungesammelt versickern. 
 
Die Versickerungsfähigkeit wurde durch ein geeignetes Ingenieurbüro geprüft. Dabei ist zum 
einen die Eignung des Bodens für eine Versickerung zu berücksichtigen, zum anderen der 
Grundwasserstand. 
 
Eine Versickerungsfähigkeit des Bodens ist gegeben. Allerdings stehen unter dem Oberboden 
Hochflutablagerungen an. Diese erreichen nicht die Grenzdurchlässigkeit, die versickerungs-
geeignetes Gestein zumindest besitzen muss. Daher wird davon abgeraten, die Versicke-
rungsanlagen in die Hochflutablagerungen einbinden zu lassen, die ohnehin nur bis zu einer 
geringen Tiefe von 0,8 bis 1,4 unter GOK anstehen. Hieran schließen sich jedoch nichtbindige 
Terrassensande an, die ausreichend durchlässig ausfallen. Zudem traten ihre höheren Partien 
in der Vergangenheit über dem Grundwasser auf, so dass sie stets in der Lage waren, Sicker-
wässer aufzunehmen. 
 
Im Hinblick auf die Flur- und Sohlabstände des Grundwassers wird als Bemessungsereignis 
der mittlere, höchste Grundwasserstand von 22,4 m ü. NN angesetzt. Dies ergibt Bemes-
sungsflurabstände von 2,8 bis 3,8 m. Sie fallen ausreichend aus, da im Bereich von Mulden 
Flurabstände von mehr als 1,5 m und auf der Fläche von Rigolen von mehr als 2,0 m einzu-
halten sind. Dabei müssen die Anlagensohlen mindestens 1 m über dem Bemessungsgrund-
wasserstand liegen. Diese Anforderung lässt sich auf Grund der relativ großen Flurabstände 
ohne Weiteres umsetzen. 
 
Die Bemessungsflurabstände liegen zwischen 2,8 und 3,8 m. Sie fallen ausreichend aus, da 
im Bereich von Mulden von mehr als 1,5 m und auf der Fläche von Rigolen von mehr als 2,0 
m einzuhalten sind. Die Anlagensohlen müssen zumindest 1 m über dem Bemessungsgrund-
wasserstand bzw. in Höhen über 23,4 m ü. NHN liegen. Diese Anforderung lässt sich auf 
Grund der relativ großen Flurabstände einhalten. 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb einer verbindlich festgelegten oder geplanten Wasserschutz-
zone. Eine Versickerung der im Plangebiet anfallenden Niederschlagswässer ist demnach 
auch rechtlich möglich, da insgesamt voraussichtlich nur unbelastetes oder schwach belaste-
tes Niederschlagswasser der Kategorie 1 und 2 anfallen werden und das ggf. schwach ver-
schmutzte Wasser der befahrbaren Flächen über die belebte Bodenzone über Versickerungs-
mulden versickert wird. 
 
Eine Verschmutzung des Niederschlagswassers, etwa durch Fahrzeuge oder Fahrzeugbewe-
gungen, ist nicht vollständig auszuschließen, jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Eine starke 
Frequentierung oder starke Fahrzeugbewegungen sind nicht zu erwarten. Auf Grund der ge-
ringen Wahrscheinlichkeit einer Verschmutzung kann das Niederschlagswasser auch der 
Stellplatze und Zufahrten vor Ort versickert werden. 
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Folgende Abflussbeiwerte werden dem Versickerungsgutachten zu Grunde gelegt. Dabei dient 
das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städtebauliche Konzept als Grundlage: 
 
- Außenfläche:    0,75, 
- Lehr- und Sozialgebäude:  0,50, 
- Gebäude des Rettungsdienstes: 0,50 und 
- Fahrzeughalle:    0,90. 
 
Die Dächer der Hauptgebäude sollen, soweit sie nicht durch die Nutzung von Photovoltaik-
Anlagen genutzt werden, durch eine Extensivbegrünung abgedeckt werden. Dadurch kommt 
es zu einer Reduktion des Abflusses und zu einer Speicherung des anfallenden Nieder-
schlagswassers bei extremem Starkregen und damit zu einer Entlastung der Versickerungs-
anlagen. 
 
Auf die Gefahren durch Hochwasser des Rheines oder auf die Gefahr von Überflutungen bei 
extremem Starkregen wird in Kapitel 3.3.7.5 ausführlich eingegangen. 
 
Ein Verzicht auf die Planung würde zu einer Beibehaltung der landwirtschaftlichen Nutzung im 
gesamten Plangebiet führen. Der Boden würde das Niederschlagswasser unverändert auf na-
türliche Weise aufnehmen. Die natürliche Reinigungskraft bliebe vollständig erhalten. Der Bo-
den könnte das Niederschlagswasser speichern und langsamer dem Grundwasser zuführen.  
 
Eine weitere Variante besteht darin, die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Nor-
den oder nach Süden zu verschieben. Diese Variante hätte im Hinblick auf den Belang Wasser 
keine anderen Auswirkungen als die, die verfolgt werden soll. Da bei ihr jedoch nur eine Ver-
sickerungsanlage errichtet werden könnte, wären die Niederschlagsmengen über weitere Stre-
cken über Leitungen zu transportieren. Beide Lösungen kommen jedoch auch aus anderen 
Gründen wie der Effizienz der Nutzung der Rettungswache oder Belangen des Verkehrs nicht 
in Betracht. 
 
Alternative Standorte, die weniger Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser hätten, sind ab-
gesehen von der Nullvariante nicht realisierbar. 
 
Wechselwirkungen weist das Schutzgut Wasser grundsätzlich durch seine Bedeutung für die 
Biotopentwicklung, für Trinkwasser, für die Erholung (Mensch) und den Wärmehaushalt der 
Luft (Luft/Klima) auf. Auf die Folgen für diese Schutzgüter wird in den entsprechenden Kapiteln 
des Umweltberichtes ausführlich eingegangen. 
 
Insgesamt hat die Planung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Diese Folgen 
können durch entsprechende Maßnahmen abgemildert, aber nicht vollständig ausgeglichen 
werden. Insgesamt sind damit die verbleibenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
mit den Zielsetzungen zur Verwirklichung der Rettungswache abzuwägen. 
 

3.3.6 Schutzgut Klima und Luft (§ 1 (5), (6) Nr. 7 a, e, g, h BauGB) 

Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, insbesondere den Klima-
schutz und die Klimaanpassung in der Stadtentwicklung zu fördern. Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den (§ 1a Abs. 5 BauGB). Dabei ist demnach dieser Grundsatz in der Abwägung bei der Auf-
stellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen in besonderem Maß zu berücksichtigen und 
entsprechend in der Begründung darzustellen. Klimaschutz bedeutet dabei den Schutz des 
Klimas vor nachteiligen Veränderungen. 
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Das Stadtgebiet von Voerde (Ndrrh.) ist aufgrund seiner baulichen Struktur verhältnismäßig 
gut durchlüftet und zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Klima aus. Es ist geprägt von mil-
den Wintern und verhältnismäßig kühlen Sommern. 
 
Die Sonnenscheindauer und die Niederschlagsintensität sind verhältnismäßig gering.  
 
Die überwiegenden Flächen liegen in der Wuchsklimastufe „ziemlich mild“. Die durchschnittli-
che Jahresmitteltemperatur entspricht 8,5 bis 9,0 °C. Die besiedelten Gebiete der Stadt Vo-
erde sowie der Ortsteile Spellen und Friedrichsfeld (überwiegend locker bebaute durchgrünte 
Wohngebiete) befinden sich mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,0 bis 9,5 ° C in der Wuchs-
klimastufe „mild“. Die geringfügigen Unterschiede in der Lufttemperatur zwischen unbebauter 
und bebauter Fläche werden sowohl durch die relativ geringe Verdichtung des Raumes als 
auch durch den sehr guten Luftmassen- und Temperaturaustausch bewirkt. 
 
Gewerbe- und Industrieflächen, insbesondere der Kraftwerksstandort, die Gewerbe -und In-
dustrieflächen im Ortsteil Friedrichsfeld und das Industriegebiet der Aluminiumhütte, bewirken 
aufgrund der starken Flächenversiegelung eine zusätzliche Aufheizung und aufgrund der Ge-
bäudestruktur eine Änderung der Windverhältnisse. Die Waldfläche zwischen dem Ortsteil 
Möllen und der Stadt Dinslaken filtert Luftschadstoffe. 
 
Nachts verursachen die Wasserflächen des Rheins, die sich tagsüber nur gering erwärmen 
und nachts nur geringfügig abkühlen, eine Erhöhung der Lufttemperatur. 
 
Die Hauptwindrichtung ist Südwest, untergeordnet auch Nordost. 
 
Auf der Klimakarte des geoportals.ruhr des Regionalverbandes Ruhr (https://klima.geopor-
tal.ruhr/) wird das Klimatop südlich des Gewerbegebietes Grenzstraße als Freilandklima, das 
Gewerbegebiet als Gewerbe-/Industrieklima eingestuft. Bei dem Raum zwischen dem Gewer-
begebiet und dem Hauptort Voerde handelt es sich sowohl um ein Kaltluftentstehungsgebiet 
als auch um eine Frischluftschneise in Ost-West-Richtung, die das Rheinvorland mit dem Na-
turschutzgebiet Kaninchenberge östlich der B8 verbindet. 
 
Die Planung hat sowohl Auswirkungen auf das Umweltschutzmedium „Klimaschutz“ als auch 
auf die Folgen des Klimawandels im Rahmen der Klimafolgenanpassung.  
 
Die Gemeinbedarfsfläche als der Teil der baulich genutzten Fläche des Gesamtplangebietes 
wird durch bauliche Anlagen, aber auch durch Flächen für Stellplätze und Zufahrten stark ver-
siegelt. Dies führt zu einer Erhöhung der Temperatur und damit zu einer Veränderung des 
Mikroklimas, da sich versiegelte Flächen schneller und stärker erwärmen als Ackerflächen, 
wie sie derzeit vorhanden sind.  
 
Auch trocknen versiegelte Flächen schneller aus als unversiegelte Bereiche, so dass es zu 
einer Verringerung der Luftfeuchtigkeit kommt. Ackerflächen geben das in ihnen gespeicherte 
Niederschlagswasser langsamer und gleichmäßiger ab als versiegelte Flächen.  
 
Durch die neue Bebauung der Rettungswache und das Zentrum für den Katastrophenschutz 
wird ein Hindernis geschaffen, dass den Kaltluftaustausch im Raum zwischen dem Gewerbe-
gebiet Grenzstraße und der Bebauung der Innenstadt von Voerde (Ndrrh.) stören könnte. In 
diesem Freiraum sind jedoch bereits schon jetzt Höfe, umgeben von hohen Bäumen, sowie in 
Nord-Süd-Richtung verlaufende Gehölzstreifen, wenn auch mit einer nur geringen Höhe, vor-
handen, die negativen Einfluss diesbezüglich haben können. Diese Elemente dienen jedoch 
zugleich durch ihre Transpirationswirkung der Entstehung von Kaltluft. Um der Möglichkeit ei-
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ner Beeinträchtigung des Luftaustausches entgegen zu wirken, werden die Gebäude auf ma-
ximal zwei Vollgeschosse begrenzt. Hierdurch ist weiterhin sichergestellt, dass ein Luftaus-
tausch, wenn auch durch die neuen Baulichkeiten etwas eingeschränkt, in dem Freiraum statt-
finden kann. Die diesbezügliche Beeinträchtigung muss bei Verwirklichung der Planung im 
Rahmen der Abwägung aller Belange hingenommen werden. 
 
Es handelt sich bei dem Raum zusätzlich um ein Kaltluftentstehungsgebiet. Der Freiraum ist 
allerdings so groß, dass diesbezüglich die Versiegelung der Fläche der Rettungswache kaum 
ins Gewicht fallen wird. Zudem werden begleitende Maßnahmen zur Verringerung dieser Aus-
wirkungen getroffen wie das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, Dach- und Fassaden-
begrünung sowie die Begrünung nicht versiegelter Fläche der „Fläche für den Gemeinbedarf“. 
Durch diese Maßnahmen werden die Auswirkungen auf das Kaltluftentstehungsgebiet mini-
miert. 
 
Durch die Begrünung nicht versiegelter Flächen auf der „Fläche für den Gemeinbedarf“, dem 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sowie der Dach- und Fassadenbegrünung an den 
Gebäuden wird den zu erwartenden, aber nicht vollständig zu vermeidenden negativen Aus-
wirkungen auf das Mikroklima entgegengewirkt. 
 
Eine weitere Maßnahme zu Gunsten des Klimaschutzes ist die Festsetzung der Dachflächen 
der Hauptgebäude für die Nutzung durch Photovoltaik-Anlagen und damit für die Gewinnung 
erneuerbarer Energien zu nutzen sind, sofern sie nicht einer Dachbegrünung zugeführt wer-
den. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ist ein Beitrag zur Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele sowie der Umsetzung des Beschlusses 
des Rates der Stadt Voerde (Ndrrh.) im Hinblick auf den Klimanotstand, die Dachbegrünung 
ist eine Maßnahme gegen die Auswirkungen des Klimawandels, dadurch dass dann Nieder-
schlagswasser bei Starkregen zurückgehalten wird und zugleich einer Erhöhung der Tempe-
ratur entgegengewirkt wird. 
 
Folgen des Klimawandels sind zum einen eine Zunahme extremer Starkregenereignisse, zum 
anderen ein Anstieg der durchschnittlichen Temperatur und extreme Hitzewellen. Diese Fol-
gen werden durch die Versiegelung von Flächen verstärkt.  
 
Den Gefahren durch extremem Starkregen wird dadurch begegnet, dass vorgesehen ist, unter 
den befahrbaren Flächen Staurohre zu errichten, die die Versickerungsanlagen in einem sol-
chen Fall entlasten und das Wasser speichern. Auch die vorgesehene Dachbegrünung auf 
Teilen der Dächer der Gebäude trägt zu einer Speicherung und zu einem verzögerten Abfluss 
von Niederschlagswasser bei. 
 
Der Erhöhung der Temperatur wird dadurch entgegengewirkt, dass so wenig Flächen wie 
möglich versiegelt werden. So sollen die nicht versiegelten Flächen begrünt werden. Eine ent-
sprechende Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Auch wird eine Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen, dass die Dachflächen, soweit sie nicht durch Pho-
tovoltaik-Anlagen genutzt werden, durch Dachbegrünung begrünt werden müssen. 
 
In Hinblick auf die Veränderung der Luft durch Schadstoffe zeigte die Untersuchung der Vor-
belastungssituation im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 109 
„Kraftwerk Voerde“, dass bestimmte einzelne Schadstoffe im hiesigen Raum bereits Konzent-
rationswerte erreicht haben, die die genannten Umweltstandards z.T. deutlich überschreiten. 
Es handelt sich im Wesentlichen um bestimmte Schwermetalle wie Blei und Zink; hinsichtlich 
der Belastung der Luft durch Stickoxide werden die anzustrebenden Vorsorgestandards teil-
weise erreicht oder knapp überschritten. Neben den industriellen Emissionen ist allerdings der 
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Kraftfahrzeugverkehr Hauptemittent für Stickoxide. Ebenfalls relativ hoch ist nach den zur Ver-
fügung stehenden Unterlagen die Belastung des Raums zwischen Duisburg und Wesel mit 
chlorierten Kohlenwasserstoffen.  
 
Die festgesetzte Nutzung einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Rettungswa-
che / Katastrophenschutz lässt erhebliche Auswirkungen auf die Veränderung der Schadstoff-
belastung der Luft nicht erwarten, da diesbezügliche Emissionen nicht entstehen werden.  
 
In Bezug auf eine Variantenprüfung ist zum einen eine Nullvariante zu prüfen. Bei ihr gäbe es 
keine negativen Auswirkungen der Planung durch Versiegelung und durch die Entstehung ei-
nes Frischlufthindernisses. Die Folgen des Klimawandels wären zudem auf der Fläche weni-
ger spürbar. Demgegenüber würden die Ziele der Planung, einen Standort für die Rettungs-
wache und für den Katastrophenschutz zu entwickeln, nicht erreicht. Daher kommt sie nicht in 
Betracht.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
geringere Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima“ hätte und den stadtentwicklungspolitischen 
Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhanden. Detaillierte Angaben 
zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Eine weitere Variante besteht darin, die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Nor-
den oder nach Süden zu verschieben. Diese Variante hätte im Hinblick auf den Belang Klima-
schutz und Klimafolgenanpassung keine anderen Auswirkungen als die, die verfolgt werden 
soll. Da bei ihr jedoch nur eine Versickerungsanlage errichtet werden könnte, wären die Nie-
derschlagsmengen weiter über Leitungen zu transportieren. Beide Lösungen kommen jedoch 
auch aus anderen Gründen wie der Effizienz der Nutzung der Rettungswache oder Belangen 
des Verkehrs nicht in Betracht. 
 
Denkbar wäre auch, die überbaubaren Grundstücksflächen nicht großflächig, sondern klein-
teilig festzusetzen, indem die geplanten Gebäude umfahren würden. Da bei dieser Alternative 
nicht weniger Fläche versiegelt würde und die Gebäude in der gleichen Anordnung gebaut 
würden wie in der favorisierten Variante, scheidet diese Möglichkeit aus. Sie hätte keine an-
deren Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
 
Wechselwirkungen geht der Belang Klimaschutz Wechselwirkungen mit den Belangen Tiere 
und Pflanzen ein, indem durch eine Veränderung des Mikroklimas auch zu einer Veränderung 
der Lebensgemeinschaften kommen kann. Auch ist die Gefahr von Überschwemmungen und 
Überflutungen durch eine stärkere Versiegelung größer. Auf die Folgen für diese Umwelt-
schutzgüter wird in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes ausführlich eingegan-
gen. 
 
Insgesamt hat das Planungsvorhaben negative Auswirkungen auf das Klima und Folgen im 
Hinblick auf die Klimafolgenanpassung. Diese Folgen für das Klima werden jedoch, zumindest 
zum Teil, durch entsprechende Maßnahmen, soweit es planungsrechtlich möglich ist, abge-
mildert. Vollständig lassen sich die Folgen für den Belang „Klima“ nicht kompensieren. Insoweit 
muss der Belang gegenüber den an die Planung gestellten Zielsetzungen zurückstehen und 
abgewogen werden. 
 

3.3.7 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die Situation des und die Auswirkungen auf den Menschen werden an dieser Stelle behandelt, 
weil die vorher genannten Schutzgüter auch die für die Lebensqualität der Menschen maßge-
bende Umwelt wesentlich bestimmen; die Einordnung in die Gliederung stellt selbstverständ-
lich keine Rangordnung der Schutzgüter dar. 
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Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über bestimmte 
„Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärmimmissionen 
und Erschütterungen, indirekt über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische Auswirkun-
gen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwemmungsgefahren, über 
den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, was die Aspekte der Erholung 
in der Natur betrifft. Schließlich können durch die Umsetzung der Planung auch Nutzungen 
beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die Bevölkerung bisher eine positive Bedeutung 
hatten. 
 

3.3.7.1 Lärm und Erschütterungen 
 
Das Plangebiet ist durch die Verkehrsbelastung von Grenzstraße und Hammweg lärmvorbe-
lastet. Auch entstehen zurzeit Lärmimmissionen durch das nördlich gelegene, benachbarte 
Gewerbegebiet Grenzstraße.  
 
An lärmempfindlichen Nutzungen ist nordöstlich des Plangebietes südöstlich des Gewerbege-
bietes Grenzstraße Wohnbebauung vorhanden sowie im Süden entlang des Hammweges eine 
Bebauung durch Einzelbebauung. Diese Nutzungen sind planungsrechtlich nicht durch einen 
Bebauungsplan geregelt und lärmtechnisch als Mischnutzungen zu bewerten. 
 
Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet Grenzstraße. Da es sich hier nicht um ein 
Wohngebiet handelt, ist es gleichfalls nicht als störempfindlich einzustufen. 
 
Die Rettungswache und das Zentrum für den Katastrophenschutz selbst ist nicht immissions-
empfindlich, von der Anlage geht jedoch Lärm in Form von zusätzlichen Fahrten durch Be-
dienstete, Besucher und LKW-Verkehr, etwa beim Anliefern und Abtransport von auf dem Ge-
lände zu lagernden Materialien, aus. Auch können durch den Einsatz des Martinshorns bei 
Einsatzfahrten der Rettungsfahrzeuge Lärmimmissionen entstehen. 
 
Es wurde ein Schallgutachten erstellt, dass insbesondere die Auswirkungen der Rettungswa-
che unter Berücksichtigung der vorhandenen Lärmsituation auf die nahe Wohnnutzung unter-
sucht hat. Demnach sind wesentliche Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen oder eine 
Überschreitung von Grenz- oder Orientierungswerten nicht zu erwarten. 
 
Das Martinshorn wird im Plangebiet zudem eine nur seltene Lärmquelle sein, da es nur im 
Not- und Einsatzfall eingeschaltet werden darf. 
 
Nähere Einzelheiten zum Lärmschutz sind dem Kapitel 2.2 zu entnehmen. 
 
Erschütterungen sind lediglich im Zuge der Bauphase zu erwarten. 
 
Bei der Nullvariante fiele die Lärmzusatzbelastung durch die Rettungswache bzw. das Zent-
rum für den Katastrophenschutz weg. Es bliebe jedoch der vorhandene Lärm durch den Ver-
kehr auf dem Hammweg und auf der Grenzstraße sowie der Gewerbelärm durch das Gewer-
begebiet Grenzstraße sowie, vorübergehend, der Lärm durch die provisorische Rettungswa-
che im Gewerbegebiet Grenzstraße. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
geringere Auswirkungen im Hinblick auf Lärm und Erschütterungen hätte und den stadtent-
wicklungspolitischen Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhanden. 
Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
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3.3.7.2 Lufthygiene und Klima 
Die Vorbelastungssituation sowie die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Klima 
und Luft sind bereits in dem entsprechenden Kapitel 3.4.6 behandelt worden, wobei hinsicht-
lich der anzulegenden Vorsorgewerte neben den Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen auch 
diejenigen auf die menschliche Gesundheit betrachtet worden sind. Insoweit wird darauf ver-
wiesen. 
 

3.3.7.3 Elektromagnetische Felder 
Elektromagnetische Felder treten im Zusammenhang mit starken Strömen und hohen Span-
nungen (Hochspannungsfreileitungen) und bei Antennenanlagen auf. Im Stadtgebiet sind Sen-
destationen für den Mobilfunk an zahlreichen Stellen vorhanden. Für deren Zulassung ist ein 
gesondertes Verfahren erforderlich, das sicherstellt, dass nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnbevölkerung vermieden werden. Insofern ist eine Regelung im Rahmen der Bauleitpla-
nung nicht erforderlich. 
 
Obwohl schädigende Auswirkungen elektromagnetischer Felder bei Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen bisher nicht nachgewiesen sind, sollten Wohnungen im unmittelbaren Auswir-
kungsbereich aus Gründen der Vorsorge möglichst vermieden werden.  
 
Nördlich des Plangebiets zum Gewerbegebiet Grenzstraße hin verläuft eine 220-kV-Höchst-
spannungsfreileitung. Zwischen der Leitung und dem nördlichsten Punkt der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen 250 m.  
 
In der Rettungswache bzw. dem Zentrum für Katastrophenschutz gehen zwar Angestellte ihrer 
Tätigkeit nach, sie ist jedoch nicht eine schützenswerte Nutzung wie z.B. Wohnen. Auf Grund 
dessen und des relativ großen Abstandes sind diesbezüglich nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Nutzungskonflikte zwischen der Anlage und der Höchstspannungsfreileitung zu erwar-
ten. 
 

3.3.7.4. Altlasten 

In der Digitalen Bodenbelastungskarte des Kreises Wesel ist für das Plangebiet kein Altlasten-
verdacht eingetragen.  

In der Bodenbelastungskarte BBK sind geringe Belastungen des Bodens mit Arsen, eine leicht 
erhöhte Belastung mit Benzo-a-Pyren, eine geringe Belastung mit Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, PCB6, Zink und Quecksilber sowie eine erhöhte Belastung mit Thallium im 
Plangebiet vorhanden. Die Werte liegen jedoch nicht über den Vorsorgewerten. Die Bodenbe-
lastung hält sich zudem in dem für die Umgebung üblichen Rahmen und steht einer baulichen 
Nutzung der Fläche nicht entgegen. 

 

3.3.7.5   Schutzgut Hochwasserschutz und –vorsorge, insbesondere Vermeidung 
und Verringerung von Hochwasserschäden (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 

 
§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB, der die Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes in 
der Bauleitplanung regelt, ist eine eigenständige bodenrechtliche Regelung. Sie beinhaltet, bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Hochwasserschutzes nach den allgemei-
nen Grundsätzen zu berücksichtigen. 
 
Gewässer mit einem Hochwasserrisiko für Voerde (Ndrrh.) sind die Emscher, der Lohberger 
Entwässerungsgraben, der Rhein und der Rotbach.  
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Förmliche Überschwemmungsgebiete sind durch Rechtsverordnung festgelegte Gebiete, zwi-
schen oberirdischen Gewässern und Deichen und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser über-
schwemmt oder durchflossen oder die für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung bean-
sprucht werden.  
 
Für die als Risiko eingestuften Abschnitte des Rheins wurden durch die Bezirksregierung Düs-
seldorf gemäß § 74 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Hochwassergefahrenkarten und Hoch-
wasserrisikokarten erstellt (www.flussgebiete.nrw.de; www.uvo.nrw.de). Die Hochwasserrisi-
kokarten zeigen für Szenarien für Extremereignisse, für Hochwasser mit mittlerer Wahrschein-
lichkeit (statistisch alle 100 Jahre) und Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit Hochwas-
serszenarien auf, wo Einwohner oder Schutzgebiete betroffen wären, wo Kulturobjekte gefähr-
det wären und wo Gefahrenquellen für Industrieanlagen vorliegen. 
 
Ein Teil des Rheinvorlandes liegt demnach in Flächen, die bis zu einem gewissen Hochwas-
serstand durch Deiche und andere Anlagen geschützt sind.  
 
Ggf. reichen bei seltenen Extremhochwassern diese Schutzanlagen nicht aus. Dabei sind un-
ter einem Extremhochwasser solche Szenarien zu verstehen, die beispielsweise ein Versagen 
von Hochwasserschutzeinrichtungen oder eine ungünstige Kombination seltener Hochwasse-
rereignisse und Abflussbeeinträchtigungen baulicher und sonstiger Art wie beispielsweise 
Bauwerksversagen darstellen. 
 
Aus den o.g. Gewässern sind bei einem Hochwasser hoher Wahrscheinlichkeit Überschwem-
mungen in den Ortslagen Götterswickerhamm und Möllen mit einer Betroffenheit von weniger 
als 100 Einwohnern zu erwarten, wenn die Schutzanlagen brechen sollten. Bei einem Hoch-
wasser mittlerer Wahrscheinlichkeit vergrößern sich in einem solchen Fall die potentiell über-
schwemmten Bereiche. 
 
Bei allen Szenarien sind Wasserschutzgebiete, Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete betrof-
fen. 
 
Für Risikogebiete sind gemäß § 78b Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten bei der Ausweisung von Baugebieten im Außenbereich sowie bei 
der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen für nach § 30 Abs. 1 und 2 
BauGB oder nach § 34 BauGB zu beurteilende Gebiete insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Diese Gebiete können bei einem extremen Hochwasserer-
eignis sowie bei Versagen von Hochwasserschutzanlagen auch bereits bei einem häufigen 
oder mittleren Hochwasser überflutet werden.  
 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Bereich, der bei einem Extremhochwasser des Rheins oder 
bei einem Bruch der Deiche überflutet werden könnte (HQ extrem). Besondere Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz diesbezüglich oder eine nachrichtliche Übernahme sind nicht erfor-
derlich. 
 
Neben der Gefahr von Überflutungen durch Flüsse und deren Hochwasser spielt eine Gefahr 
von Überflutungen durch Starkregen eine Rolle. So wird bei einem extremem Starkregen (90 
Liter / qm) der südliche Teil des Plangebietes überflutet. Jedoch bereits bei einem Regen von 
48 Liter je qm kommt es zu einer Aufstauung des Niederschlagswassers im südlichen Bereich. 
Hier ist entweder das Gelände aufzuschütten oder es sind bauliche Maßnahmen zum Schutz 
gegen Hochwasser an den Gebäuden erforderlich. 
 
Es wird folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 
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- „Im Sinne einer Bauvorsorge bei Starkregenereignissen wird daher empfohlen, alle Öff-
nungen der Baukörper wie Eingänge, Gebäudezufahrten u.ä. höher als das Straßenniveau 
des Baugrundstücks anzuordnen bzw. anderweitige Maßnahmen gegen Überflutungen zu 
treffen. 

- Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986 Teil 
100 zu führen.  

- Die Anordnung einer ggf. erforderlichen Rückhalteeinrichtung muss entsprechend den ört-
lichen Gegebenheiten auf dem Grundstück erfolgen.  

- Auch bei Starkregenereignissen darf das anfallende Niederschlagswasser nicht auf be-
nachbarte Grundstücke oder die öffentliche Verkehrsfläche gelangen.“ 

 
In Bezug auf eine Variantenprüfung ist zum einen eine Nullvariante zu prüfen. Bei ihr wären 
negative Auswirkungen von Starkregenhochwasser nicht erwarten und entsprechend auch 
keine Maßnahmen hiergegen erforderlich. Demgegenüber würden die Ziele der Planung, ei-
nen Standort für die Rettungswache und für den Katastrophenschutz zu entwickeln, nicht er-
reicht. Daher kommt sie nicht in Betracht.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
einen geeigneteren Standort im Hinblick auf den Starkregenschutz darstellen und den stadt-
entwicklungspolitischen Zielen der Stadt Voerde (Ndrrh.) entsprechen würde, ist nicht vorhan-
den. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Eine weitere Variante besteht darin, die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Nor-
den oder nach Süden zu verschieben. Diese Variante hätte im Hinblick auf den Belang Hoch-
wasserschutz keine anderen Auswirkungen als die, die verfolgt werden soll, da die Anlage 
nicht derartig weit auf dem Baugrundstück nach Norden verschoben werden könnte, dass die 
Bereiche, die bei einem Starkregen überflutet werden könnten, von Bebauung frei bleiben wür-
den.  
 
Denkbar wäre auch, die überbaubaren Grundstücksflächen nicht großflächig, sondern klein-
teilig festzusetzen, indem die geplanten Gebäude umfahren würden. Da bei dieser Alternative 
sich die Maßnahmen im Hinblick auf den Starkregenschutz nicht ändern und die Gebäude in 
der gleichen Anordnung gebaut würden wie in der favorisierten Variante, scheidet diese Mög-
lichkeit aus. Sie hätte keine anderen Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
 
Wechselwirkungen zwischen der Gefahr von Starkregen und den damit möglicherweise gege-
benen Überschwemmungen bestehen insbesondere zum Grundwasserschutz. Da jedoch 
wassergefährdende oder gefährliche Stoffe auf dem Gelände nicht gelagert werden sollen, 
kann eine diesbezügliche Gefährdung ggf. durch Fahrzeuge ausgehen, die im Außenbereich 
abgestellt werden. Hier sind vor einem angekündigten Starkregen entsprechende Vorkehrun-
gen zu treffen. 
 
Insgesamt lassen sich durch bauliche oder andere vorbeugende Maßnahmen die Schwierig-
keiten, die sich aus der Gefahr der Überflutung bei extremem Starkregen ergeben, bewältigen. 
Eine diesbezügliche Unbebaubarkeit der Fläche ist nicht gegeben. 
 

3.3.7.6 Erholung 
 
Die Landschaft als Teil der natürlichen Umwelt dient dem Menschen als Erholungsraum. Dabei 
umfasst der Begriff Erholung aus räumlicher Sicht unterschiedliche Bereiche: für die tägliche 
"Feierabenderholung" ist das unmittelbare Wohnumfeld mit den ohne großen Aufwand fußläu-
fig erreichbaren Bereichen von Bedeutung. Größere Spaziergänge oder Fahrradausflüge er-
schließen weitere Räume am Wochenende. Besonders attraktive Gebiete wie z.B. die Momm-
niederung, der Wohnungswald oder angrenzend auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe die 
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Auskiesungsseen am Tenderingsweg oder die Kaninchenberge sind dagegen Ziel auch vieler 
Menschen aus anderen Gemeinden; sie haben eine regionale Bedeutung.  
 
Das Plangebiet und dessen weitere Umgebung sind derzeit landwirtschaftlich geprägt. Es ist 
Teil eines großen Regionalen Grünzuges zwischen dem Gewerbegebiet Grenzstraße und dem 
Ortsteil Voerde. Entsprechende Inhalte enthält der Gebietsentwicklungsplan (GEP 99). Ver-
einzelt ist Einzelbebauung (vor allem entlang des Hammweges) vorhanden, die durch Gehölze 
sehr stark eingefasst ist. Prägend für das Landschaftsbild sind des Weiteren Gehölzstreifen 
mittlerer Höhe sowie Einzelbäume. 
 
Der Landschaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel hat als Entwicklungsziel für den 
Entwicklungsraum A2 im Hinblick auf die Erholung zusätzlichen folgenden Inhalt: 
 
- „Wegen seiner herausragenden Bedeutung für den Pferdesport, die Pferdehaltung und die 

Reiterholung sind die Nutzungen im Raum Holthausen so zu lenken, dass bereits beste-
hende Konflikte gemindert und vorgenannte Nutzungen gefördert werden. Das Reitwege-
netz ist entsprechend auszubauen und an das überregionale Reitwegenetz anzubinden.“  

 
Auch schützt der Landschaftsplan für den Entwicklungsraum A2 diesen Belang. Er wider-
spricht diesbezüglich der Bauleitplanung. Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes 
wird jedoch vorbehaltlich der Stellungnahme des Trägers der Landschaftsplanung nicht erfor-
derlich, denn gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten 
bei einer Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, so-
fern der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flä-
chennutzungsplanes nicht widersprochen hat. 
 
Das Plangebiet selbst besteht ausschließlich aus landwirtschaftlicher Fläche in Form von 
Ackerland. Gehölze sind dort nicht vorhanden. Entlang der Ostgrenze des Gebietes der Ge-
meinbedarfsfläche ist außerhalb des eigentlichen Planbereiches ein Gehölzstreifen vorhan-
den, der nur aus Sträuchern besteht, ohne dass er Bäume enthalten würde. 
 
Der Raum, das heißt das Plangebiet und dessen größere Umgebung, ist bedeutsam für die 
Naherholung, insbesondere für Berufstätige aus dem nahegelegenen Gewerbegebiet Grenz-
straße sowie für Anwohner aus dem Hauptort Voerde. Er ist über straßenbegleitende Fuß- und 
Radwege erlebbar und erschlossen.  
 
Das Plangebiet selbst spielt jedoch nur indirekt wahrnehmungstechnisch eine Rolle. Ein Be-
treten der Fläche für die Naherholung ist auf Grund der landwirtschaftlichen Nutzung nicht 
möglich. 
 
Belastet ist der Raum zum einen durch den Verkehr auf der Grenzstraße und dem Hammweg. 
Insbesondere der hiervon ausgehende Lärm führt zu einer Beeinträchtigung der Erholungs-
qualität.  
 
Des Weiteren wird der Bereich durch das Gewerbegebiet Grenzstraße beeinträchtigt. So stört 
zum einen dessen Bebauung das Landschaftsbild, zum anderen kommt es auch von hier zu 
einer Belastung durch Lärm und weiteren Immissionen. 
 
Zudem verläuft südlich des Gewerbegebietes Grenzstraße eine Höchstspannungsfreileitung 
durch den Landschaftsraum, in einer Entfernung von ca. 250 m zur Nordgrenze der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche. Auch durch diese Leitung ist bereits derzeit das Landschaftsbild gestört. 
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Durch die Planung kommt es zu einem Wegfall von landwirtschaftlicher Fläche und damit von 
erlebbarem Erholungsraum. Der Landschaftsraum wird verkleinert. Dies erscheint jedoch ver-
tretbar, da der Freiraum in der Umgebung des Gebietes sehr groß und Teil des Regionalen 
Grünzuges ist, der vom Naturschutzgebiet Kaninchenberge im Osten bis zum Rheinvorland 
im Westen reicht. 
 
Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung des 
Freiraumes als weitgehend unberührte Landschaft, auch wenn der Raum insbesondere durch 
die Bebauung des Gewerbegebietes Grenzstraße und die Höchstspannungsfreileitung bereits 
heute nicht mehr unberührt ist.  
 
Durch eine moderne Architektur, durch eine Eingrünung der Gebäude durch Bäume und Sträu-
cher sowie durch die Begrenzung der Gebäudehöhe auf 2 Vollgeschosse, werden die Eingriffe 
in das Landschaftsbild verringert bzw. zumindest teilweise ausgeglichen. Auch wird flächen-
sparend mit dem Freiraum umgegangen, indem eine kompakte Bebauung vorgesehen wird, 
die möglichst wenig Fläche des Außenbereiches in Anspruch nimmt. 
 
Die Zunahme des Verkehrs auf Grenzstraße und Hammweg durch die Rettungswache sowie 
im Einzelfall Einsatzfahrten mit Martinshorn führen zu einer Verringerung der Qualität des Rau-
mes für die Erholung. Dies ist bei Verwirklichung der Maßnahme unvermeidbar.  
 
An Varianten kommt zum einen die Nullvariante, das heißt ein Verzicht auf die Planung, in 
Betracht. Sie wäre zum einen im Hinblick auf die Erhaltung des Landschaftsraumes als auch 
im Hinblick auf die des Landschaftsbildes günstiger anzusehen als die, die durch die Bauleit-
planung umgesetzt werden soll. Da bei einem Verzicht auf die Planung die an sie gestellten 
Planungsziele nicht erreicht werden, scheidet sie aus. 
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
stadtentwicklungsplanerisch gewünscht und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut hätte, 
ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung wurden 
in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Die Alternativen, die überbaubaren Grundstücksflächen weiter nach Norden bzw. Süden zu 
verschieben, hätte keine Änderung in Hinblick auf die Auswirkungen der Planung auf die Er-
holung zur Folge. 
 
Auch die Variante in der Art der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen, nämlich 
diese eng um die Baukörper zu legen und nicht großflächig festzusetzen, würde an den Folgen 
für die Minderung der Erholungsqualität nichts ändern. 
 
Wechselwirkungen des Aspektes der Erholung bestehen mit den Aspekten des Landschafts-
bildes, des Lärms und des Flächenverbrauchs. So wirkt sich die Veränderung des Land-
schaftsbildes negativ auf die Erholungsqualität des Raumes aus. Gleiches geschieht durch 
den Flächenverbrauch durch die Neubebauung. Auch der Lärm führt zu einer Verringerung 
des Erholungswertes 
 
Insgesamt kommt es zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch den Wegfall von 
Freiraum und damit von Erholungsraum. Durch geeignete Maßnahmen soll der Eingriff auf das 
Landschaftsbild und damit auf die Qualität des verbleibenden Erholungsraums aufgefangen 
werden. 
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3.3.7.7 Katastrophenschutz (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Auswirkungen auf die Belange von Mensch und Umwelt, die auf Grund der nach dem 
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sein 
könnten, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB bei der Planung zu berücksichtigen, unabhängig 
davon, ob das Störfallrecht des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) anzuwenden 
ist. 
 
Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen, liegen in Voerde (Ndrrh.) im Wesentlichen im 
Norden im Bereich des Hafens und in dessen Umgebung, an einzelnen Standorten im Rhein-
vorland sowie im Süden in der Umgebung des ehemaligen Kraftwerksstandortes der STEAG. 
Weitere Betriebe befinden sich in Hünxe, Wesel und Dinslaken in der Nähe zur Stadtgrenze 
von Voerde (Ndrrh.). 
 
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelt-
einwirkungen oder von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-III-Richtlinie hervorgerufenen 
Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so-
wie auf sonstige schutzwürdige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige 
Verkehrswege, Freizeitgebiete oder unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes wertvolle o-
der besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich 
vermeiden werden. Diese Abwägungsdirektive ist bei der Bauleitplanung umfassend in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Von der Störfall-Kommission beim Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wurden „Empfehlungen für Abstände zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung – Umsetzung § 50 BImSchG) herausgegeben (www.kas.bmu.de). Darin 
enthalten sind Abstandsempfehlungen. 
 
Im Plangebiet und dessen Umgebung sind keine Anlagen vorhanden oder zulässig, die Unfälle 
oder Katastrophen wie Explosionen oder starke Brände hervorrufen können. Die vorgeschrie-
benen Abstände zwischen den nächstgelegenen Störfallanlagen und dem Plangebiet werden 
eingehalten. Theoretisch könnten sich auf Grund der planungsrechtlichen Vorschriften Stör-
fallbetriebe im Gewerbegebiet Grenzstraße ansiedeln. Da das Gebiet jedoch zu wesentlichen 
Teilen bereits bebaut ist, ist kaum davon auszugehen. In einem solchen Fall würde die Stadt 
Voerde (Ndrrh.) zukünftig wohl auch planungsrechtlich aktiv werden, indem das Planrecht ge-
ändert würde.  
 
Es kann jedoch im Gewerbegebiet Grenzstraße zu Unfällen kommen, die etwa durch Rauch-
entwicklung Auswirkungen auf das Plangebiet haben können. Dies lässt sich nicht vermeiden. 
 
Auf dem Gelände der Rettungswache bzw. des Zentrums für Katastrophenschutz werden zu-
künftig keine gefährlichen Stoffe gelagert, so dass von Unfällen hierdurch nicht auszugehen 
ist. 
 
Darüber hinaus ist mit Erdrutschen, da sich Voerde (Ndrrh.) in flachem Gelände befindet oder 
mit Erdbeben, da es sich nicht um ein Erdbebengebiet handelt, nicht zu rechnen. 
 
Die Rettungswache selbst hat nicht einen so hohen Schutzgrad wie etwa das Wohnen.  
 
Wechselwirkungen mit anderen Umweltschutzgütern ergeben sich mit dem Belang der Erho-
lung, Tieren und Pflanzen sowie des Artenschutzes. So hätten Unfälle Auswirkungen auf die 
Erholungsqualität, etwa im Hinblick auf Schadstoffniederschlag oder Ruß. Auch hätten dies-
bezügliche Folgen ggf. Konsequenzen für die Tier- und Pflanzenwelt und den Artenschutz, 
dadurch dass ihr Lebensraum durch Schadstoffniederschlag beeinträchtigt würde. 
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Insgesamt ist im Hinblick auf den Katastrophenschutz die Planung weitgehend unbedenklich. 
Folgen bei Unfällen, etwa durch Brände auf dem Gelände der Anlage selbst oder im Gewer-
begebiet Grenzstraße, sind jedoch naturgemäß nicht vollständig auszuschließen. 
 

3.3.8 Schutzgut „Kulturelles Erbe“ und sonstige Sachgüter 
 
Historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftselemente prägen als Bestandteile des 
landschaftlichen, kulturellen Erbes in ihrer Gesamtheit den Landschaftsraum. Ihre wertgeben-
den Merkmale (Elemente, Strukturen) unterliegen nicht zwangsläufig einem spezifischen 
Schutzstatus, so dass die Auswirkungen eines Planvorhabens auf die historischen Kulturland-
schaften insgesamt und auf ihre wertgebenden Merkmale ermittelt werden müssen.  
 
Verschiedene Gesetze schützen das Schutzgut. So müssen gemäß Baugesetzbuch die Be-
lange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, der der erhaltenswerten 
Ortsteile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer und städtebaulicher Bedeu-
tung und die Belange der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Berücksichtigung fin-
den. Das Bundesnaturschutzgesetz fordert die Bewahrung historisch gewachsener Kulturland-
schaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern vor Verunstaltung, Zersiedelung 
und sonstigen Beeinträchtigungen zu schützen. Aus dem Landesdenkmalschutzgesetz ergibt 
sich, Denkmäler zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erfor-
schen, bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und 
der Denkmalpflege angemessen zu berücksichtigen. Zudem enthalten das Raumordnungsge-
setz, das Bundesbodenschutzgesetz, das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Bundesfern-
straßengesetz, das Wasserhaushaltsgesetz, das Bundesberggesetz und das Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung Regelungen zum kulturellen Erbe. 
 
Kulturelles Erbe im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind dabei Zeugnisse menschlichen 
Handelns ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Men-
schen bedeutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der 
Kulturlandschaft beschreiben und lokalisieren lassen. 
 
Der hiesige Raum gilt - wegen der Nähe zum Fluss und wegen der ertragreichen Böden des 
Schwemmlandes - schon seit vorgeschichtlicher Zeit als guter Siedlungsraum. Auf der ande-
ren Seite sind Siedlungen im Flachland Raubzügen und kriegerischen Ereignissen viel stärker 
ausgeliefert als Orte im Mittelgebirgsraum (bis in heutige Zeit z.B. beim Übergang der Alliierten 
über den Rhein bei Mehrum am Ende des Zweiten Weltkriegs). Hinzu kommt die Bedrohung 
durch das Hochwasser des Flusses. Im Ergebnis gibt es zahlreiche archäologische Fundstel-
len, aber wenig historische Bausubstanz. Das bedeutet aber auch, dass verbliebene histori-
sche Gebäude einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 
 
Die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Entwicklung im Auenbereich des Rheins haben 
daneben zu spezifischen Formen der Kulturlandschaft geführt, die in der von Hecken durch-
zogenen und mit Kopfbäumen bestandenen Mommniederung einen fast einzigartigen Aus-
druck gefunden haben. 
 
Unter dem Begriff „Kulturelles Erbe“ sind zusammengefasst: 
 
- schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, 
- historische Kulturlandschaften und 
- Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart. 

 
Weitere Objekte, die geschichtlich bedeutsam oder prägend für das Ortsbild sind, eine Bedeu-
tung für andere Schutzgüter haben (wie z.B. Ruinen als Lebensraum für bestimmte Tiere) oder 
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bei deren Beeinträchtigung nachteilige Auswirkungen auf andere Schutzgüter zu erwarten 
sind, zählen zu den „sonstigen Sachgütern“. 
 
Die Bestandserhebung der historischen Kulturlandschaft bzw. Kulturlandschaftsbestandteile 
im Hinblick auf das kulturelle Erbe erfolgt anhand der Kriterien Zeugniswert bäuerlicher Kul-
turlandschaft, Erhaltungswert / -zustand, regionaltypischer Wert und optische Wahrnehmbar-
keit.  
 
Der Zeugniswert bäuerlicher Kulturlandschaft orientiert sich am Alter des Elements und seiner 
Aussagekraft für die Entstehungszeit. Hierbei müssen Umgestaltungen berücksichtigt werden, 
die als Teil des historischen Entwicklungsprozesses zu betrachten sind. 
 
Bei der Bewertung des Erhaltungszustandes und der dazugehörigen Funktionalität ist zu be-
rücksichtigen, dass Veränderungen, Erweiterungen und Umgestaltungen ebenfalls einen his-
torischen Zeugniswert besitzen können. 
 
Der regionaltypische Wert gibt an, inwieweit ein Element für eine Region als typisch zu beur-
teilen ist und ob es deshalb auch einen identitätsstiftenden Wert hat.  
 
Historische Kulturlandschaftselemente prägen in vielen Regionen maßgeblich die visuell er-
fassbare Eigenart, Vielfalt und Schönheit von Natur und Landschaft. Von Bedeutung Elemente 
und Strukturen, die im optischen und / oder funktionalen Bezugssystem miteinander in Verbin-
dung stehen. 
 
Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die keine Kultur- oder Baudenk-
mäler aufweist. Auch vorhandene historische Gebäude und sonstige Bauwerke sind durch die 
Planung weder im Plangebiet noch in dessen Umgebung betroffen. 
 
Archäologische Untersuchungen zur Untersuchung der Fläche auf Bodendenkmäler wurden 
vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, 
nicht eingefordert. Es wird jedoch diesbezüglich ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-
men, wie sich Bauherren beim Auffinden von Bodendenkmälern zu verhalten haben.  
 
Insgesamt hat die Planung lediglich Auswirkungen auf die Veränderung der Kulturlandschaft 
und auf das Sachgut „Landwirtschaftliche Fläche“ mit der Möglichkeit der Produktion von Nah-
rungsmitteln. Lediglich die Nullvariante würde diese Folgen vermeiden. Sie ist jedoch nicht 
zielkonform und scheidet daher aus.  
 
Ein alternativer Standort, der die an die Rettungswache gestellten Anforderungskriterien erfüllt, 
stadtentwicklungsplanerisch gewünscht ist und geringere Auswirkungen auf das Schutzgut 
hätte, ist in Voerde (Ndrrh.) nicht vorhanden. Detaillierte Angaben zu der Variantenprüfung 
wurden in Kapitel 3.1.2 gemacht. 
 
Insgesamt sind die vorgenannten Auswirkungen nicht zu vermeiden und müssen in die Abwä-
gung mit anderen Belangen eingestellt werden. 

3.3.9 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern sind, soweit sie im gegebenen Fall Be-
deutung haben, bereits bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter untersucht worden. In 
bestimmten Fällen, insbesondere bei großen und alten, wenig anthropogen beeinflussten Bi-
otopkomplexen kann jedoch die wechselseitige Abhängigkeit ein solches Maß an Komplexität 
annehmen, dass die Folgen eines Eingriffs nicht ohne weiteres im Vorhinein erkannt und rich-
tig bewertet werden können. Mit Relevanz für das Stadtgebiet handelt es sich um folgende 
Biotopkomplexe: 
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- Auenkomplexe sowie naturnahe Bach- und Flusstäler, 

 
- Binnendünenkomplexe, 
 
- Naturnahe Wälder. 
 
Die einzelnen Wechselwirkungen wurden bereits bei der Betrachtung der einzelnen Umwelt-
schutzgüter mit untersucht. Eine weitere Darstellung ist hier nicht erforderlich. 
 

3.3.10 Zusammenfassende Bewertung 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können für die überwiegende Zahl an planungsrelevanten 
Vogelarten im Plangebiet weitestgehend ausgeschlossen werden, wenn die im Bebauungs-
plan enthaltenen Artenschutzhinweise eingehalten werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass u.a. die Wiesenvögel Feldlerche, Rebhuhn, Kiebitz, Wachtel sowie der Feld-
sperling im Plangebiet ihr Brutrevier haben. Durch eine Räumung der Fläche des Plangebietes 
außerhalb der Brutzeit kann eine Tötung von Individuen verhindert werden. Um eine Besied-
lung nach der Räumung der Fläche zu verhindern, ist das Gebiet bis zu einer Bebauung ve-
getationslos zu halten. Die derzeit auf der Fläche lebenden Tierarten können auf benachbarte 
Flächen, die ähnlich strukturiert sind wie die des Plangebietes, ausweichen, so dass keine 
wesentlichen negativen Folgen für die Erhaltung der Arten zu erwarten sind. Es geht jedoch 
durch die Maßnahme Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten insgesamt verloren. Dies ist 
nicht zu vermeiden und soll durch die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen abgemildert 
werden. 
 
Das Landschaftsbild wird durch die Errichtung neuer Gebäude beeinträchtigt, auch wenn der 
Raum durch das vorhandene Gewerbegebiet Grenzstraße diesbezüglich vorgeprägt und ge-
schädigt ist. Durch das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und eine moderne Architektur 
wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes abgemildert. 
 
Durch die Planung wird Boden beseitigt, versiegelt und verdichtet, was zu einem Verlust seiner 
Funktionen als Biotopfläche, Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie seinen Filterfunktionen 
für das Niederschlagswasser führt. Die Schaffung einer durchlässigen Oberfläche für den Be-
reich der Stellplätze und ihrer Zufahrten etwa durch den Einbau von Ökopflaster oder von 
Rasengittersteinen ist nicht möglich, da die Freiflächen der Rettungswache im Katastrophen-
fall für das Sammeln von Menschen geeignet sein müssen und dies bei einem entsprechenden 
Einbau nicht gegeben wäre. Daher muss der Boden, soweit für Stellplätze und Zufahrten er-
forderlich, vollständig versiegelt werden. Der dargestellte Eingriff in den Boden ist bei Verwirk-
lichung der Baumaßnahme nicht zu vermeiden. Eine Kompensation des Eingriffs ist nur sehr 
bedingt möglich. So ist der Boden als Naturkörper in der Regel nur begrenzt wiederherstellbar 
und nur in Grenzen ausgleichbar. Eine Entsiegelung an anderer Stelle als Ausgleich für den 
Eingriff in den Boden wurde geprüft, ist aber nicht möglich. Auch aus Gründen des Boden-
schutzes wird auf die Unterkellerung der geplanten Gebäude verzichtet. Im Rahmen der Ab-
wägung muss der Eingriff in den Boden gegenüber den anderen höhergewichtigen Belangen 
zurückstehen. 
 
Durch das Planvorhaben geht unwiederbringlich Fläche insgesamt und für die Landwirtschaft 
(Ackerbau, Grünlandbewirtschaftung) geeigneter Boden verloren. Dies ist bei Verwirklichung 
der Planung unvermeidbar. Eine Variantenprüfung hat ergeben, dass keine geeignete variante 
zur Verfügung steht. 
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Es wird in den Wasserhaushalt eingegriffen, wobei dies durch die Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers zu wesentlichen Teilen ausgleichbar ist. Überschwemmungsge-
fahren durch Flusssysteme sind nicht vorhanden. Durch Starkregen können einige Teile des 
Plangebietes überflutet werden. Diesbezüglich werden durch einen Hinweis bauliche Maßnah-
men an den Gebäuden empfohlen. Das Plangebiet liegt nicht in einer Wasserschutzzone. Ins-
gesamt hat die Planung negative Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Diese Folgen kön-
nen durch entsprechende Maßnahmen abgemildert, aber nicht vollständig ausgeglichen wer-
den. Insgesamt sind damit die verbleibenden negativen Auswirkungen auf das Schutzgut mit 
den Zielsetzungen zur Verwirklichung der Rettungswache abzuwägen. 
 
Durch die starke Versiegelung von Flächen kommt es zu einer Veränderung des Kleinklimas 
wie etwa der Erhöhung der Temperatur im engeren Bereich des Plangebietes. Diese negativen 
Folgen sind nicht zu vermeiden. Sie können durch Begrünungsmaßnahmen durch das An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern zum Teil reduzierbar sind. Ein Beitrag zum Klimaschutz 
ist auch die Festsetzung, auf einem Teil der Dachflächen Photovoltaik-Anlagen zu errichten, 
auf einem anderen Teil, Dachbegrünung vorzunehmen. Insgesamt sind die negativen Folgen 
für das Klima mit den anderen Belangen und den Zielsetzungen, die an die Planung gestellt 
werden, abgewogen werden. 
 
Durch die Ansiedlung der Rettungswache kommt es zu einem Anstieg der Lärmimmissionen 
durch zusätzliche Fahrzeugbewegungen und den Einsatz des Martinshorns bei Einsatzfahr-
ten. Besonders schutzwürdige Nutzungen wie Allgemeine oder Reine Wohngebiete sind in der 
Umgebung jedoch nicht vorhanden. 
 
Insgesamt kommt es zu einer Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch den Wegfall von 
Freiraum und damit von Erholungsraum. Durch geeignete Maßnahmen soll der Eingriff auf das 
Landschaftsbild und damit auf die Qualität des verbleibenden Erholungsraums aufgefangen 
werden. 
 
Störfallbetriebe sind in der Umgebung des Gebietes nicht vorhanden. Insgesamt ist im Hinblick 
auf den Katastrophenschutz die Planung weitgehend unbedenklich. Folgen bei Unfällen, etwa 
durch Brände auf dem Gelände der Anlage selbst oder im Gewerbegebiet Grenzstraße, sind 
jedoch naturgemäß nicht vollständig auszuschließen. 
 
Auswirkungen auf das kulturelle Erbe und sonstige Sachgüter ergeben sich dadurch, dass 
Kulturlandschaft verändert wird und landwirtschaftliche Fläche in Bauland umgewandelt wird. 
Dies ist nicht zu vermeiden. Es handelt sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, die 
keine Kultur- oder Baudenkmäler aufweist. Auch vorhandene historische Gebäude und sons-
tige Bauwerke sind durch die Planung weder im Plangebiet noch in dessen Umgebung betrof-
fen. Archäologische Untersuchungen zur Untersuchung der Fläche auf Bodendenkmäler wur-
den vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmal-
pflege, nicht eingefordert. Es wird jedoch diesbezüglich ein Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen, wie sich Bauherren beim Auffinden von Bodendenkmälern zu verhalten haben. 
Insgesamt hat die Planung lediglich Auswirkungen auf die Veränderung der Kulturlandschaft 
und auf das Sachgut „Landwirtschaftliche Fläche“ mit der Möglichkeit der Produktion von Nah-
rungsmitteln. Insgesamt sind die vorgenannten Auswirkungen nicht zu vermeiden und müssen 
in die Abwägung mit anderen Belangen eingestellt werden. 
 
Insgesamt ergeben sich negative Auswirkungen auf die Umweltschutzbelange. Dies ist in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Sie sind bei der Umsetzung der Planung unvermeidbar. Durch 
bestimmte Maßnahmen, die zum größten Teil im Bebauungsplan festgesetzt werden, können 
diese negativen Folgen zum Teil ausgeglichen und abgemildert werden. Die verbleibenden, 
nicht ausgleichbaren Auswirkungen sind mit den Vorteilen der geplanten Bauleitplanung ab-
zuwägen. 
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3.4 Kompensation 

3.4.1 Konzeption zur Bewältigung der Umweltfolgen, ökologischer 
Ausgleich 

 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind gemäß § 
1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich hat demnach durch 
geeignete Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich zu erfolgen. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und den 
Zielen der Raumordnung sowie denen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verein-
bar ist, können die Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen.  
 
Die beabsichtigte Planung verursacht Eingriffe in das gegebene ökologische Potenzial. Soweit 
im Einzelfall Eingriffe in Natur und Landschaft nicht vermieden werden können, sind Kompen-
sationsmaßnahmen vorgesehen, die die Beeinträchtigungen in ihrer Wirkung weitgehend aus-
gleichen sollen, denn gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist der 
Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu erset-
zen (Ersatzmaßnahmen). Gemäß § 18 Abs. 1 BauGB ist, wenn auf Grund der Aufstellung von 
Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
 
Die Stadt Voerde (Ndrrh.) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem attraktiven Wohnstand-
ort in der Ballungsrandzone entwickelt. Ausschlaggebend dafür war neben den günstigen Ver-
kehrsverbindungen zum Ballungskern die hohe Wohnqualität, die entscheidend von der Erleb-
barkeit des vorhandenen Naturraums geprägt wird. Zur Aufrechterhaltung dieses positiven 
Standortfaktors ist die Stadt daher über die allgemeinen Ziele des Umweltschutzes hinaus an 
einer Erhaltung und Entwicklung des ökologischen Potentials interessiert. Daher sollen Ein-
griffe in Natur und Landschaft möglichst vollständig ausgeglichen werden, soweit nicht unab-
weisbare höherwertige Belange entgegenstehen.  
 
Grundlage dafür ist zunächst eine Bilanz, bei der das ökologische Potenzial vor Realisierung 
der Planung und nach ihrer Verwirklichung gegenübergestellt wird. Diese Eingriffs-/Aus-
gleichs-Bilanz soll zumindest ausgeglichen sein.  
 
Die Ermittlung des Potenzials erfolgt dabei auf Grundlage des NRW-Bewertungsverfahrens 
„Numerische Bewertung von Biotoptypen in der Eingriffsregelung und in der Bauleitplanung in 
NRW“, welches vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfa-
len (LANUV) 2008 aufgestellt und zuletzt 2021, nach Änderungen im Naturschutzrecht und 
dem Ziel einer landesweiten Harmonisierung von Biotoptypen und ihrer Inwertsetzung, über-
arbeitet wurde. Dieses NRW-Bewertungsverfahren soll nach Aussagen der Unteren Natur-
schutzbehörde des Kreises Wesel als einheitliches Bewertungsmodell kreisweit Anwendung 
finden und basiert auch auf dem bisher i.d.R. in der Stadt Voerde (Ndrrh.) modifiziert ange-
wandten Bewertungsverfahren Adam, Nohl, Valentin von 1986. Als formalisiertes, numeri-
sches Wertverfahren ist das NRW-Bewertungsmodell noch differenzierter als das bisher i.d.R. 
in der Stadt Voerde (Ndrrh.) angewandte Adam, Nohl, Valentin-Bewertungsmodell. Es bein-
haltet zur Ermittlung der Lebensraumfunktionen Wertverfahren, die dem quantitativen rechne-
rischen Nachweis des Ausgleichs dienen. Bei ähnlichen Eingriffssachverhalten soll es zu ver-
gleichbaren Kompensationsumfängen kommen. Es enthält darüber hinaus Biotoptypeneinhei-
ten mit Wertvorschlägen als Bewertungshilfen. Dabei kann das rechnerische Bewertungsver-
fahren nur eine grobe Abschätzung darstellen.  
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Um eine kreisweite Vergleichbarkeit und auch einfachere Handhabung bei z.B. Öko-Konten 
oder externem Ausgleich zu erreichen, wird dem Ansinnen des Kreises Wesel durch Anwen-
dung des NRW-Modells als in der Stadt Voerde ab 2022 anzuwendendes Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanz-Instrument nachgekommen.  
 

Da zwischen der ökologischen Untersuchung des Plangebiets und dessen tatsächlicher Inan-
spruchnahme in der Regel eine mehr oder weniger lange Zeit vergeht, soll der maßgebliche 
Zeitpunkt für die quantitative Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichspoten-
zials möglichst frühzeitig im Planverfahren liegen, um sowohl z.B. ein Abholzen der der Pla-
nungsfläche im Vorgriff auf die Planung und Bewertung des Naturhaushalts zu unterbinden 
als auch „Natur auf Zeit“ als zeitlich begrenzter Gewinn für den Naturhaushalt zulassen zu 
können. Davon unberührt bleibt die Berücksichtigung des zuletzt vor der planerischen Ent-
scheidung vorliegenden Zustandes von Natur und Landschaft im Rahmen der Abwägung, um 
das Naturpotenzial nicht nachhaltig zu beeinträchtigen.  
 

Leitlinie für die Erarbeitung des Ausgleichskonzepts war weiterhin der Anspruch, eine ”funkti-
onale und räumliche Kompensation” vorzunehmen in dem Sinne, dass der tatsächlichen Be-
einträchtigung möglichst orts- also eingriffsnah und der gestörten Funktion entsprechend aus-
gleichende Maßnahmen gegenübergestellt werden. Dies erfolgt im Planverfahren zur Ret-
tungswache durch am Rande und durch Teilflächen des Bebauungsplans, die in direkter Nähe 
der geplanten Rettungswache liegende Kompensationsflächen und –maßnahmen. 
 
Durch eine Artenschutzprüfung der Stufe I wurde untersucht, ob und in welchem Umfang be-
sonders geschützte Arten an Tiere und Pflanzen durch die Planung betroffen sein können. 
Dabei ist generell der Artenschutz, auch derjenige in Bezug auf nicht besonders geschützte 
Arten, bei der Bauleitplanung, zu beachten.  
 
Durch eine Bewertung der Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter werden im Umweltbericht 
die Umweltauswirkungen untersucht. Soweit im Einzelfall Eingriffe nicht vermieden werden 
können, sind Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, die die Beeinträchtigungen in ihrer Wir-
kung ausgleichen sollen. 
 
Durch die geplante Bebauung auf der zukünftigen „Fläche für den Gemeinbedarf“ kommt es 
zu einem Eingriff in Boden, Natur und Landschaft. Landwirtschaftliche Fläche wird in Bauland 
umgewandelt. Damit geht „Fläche für die Landwirtschaft“ für die Neubebauung verloren.  
 
§ 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) führt aus, dass bei der Inanspruchnahme von 
land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf die 
agrarstrukturellen Belange Rücksicht zu nehmen ist. Insbesondere sind für die landwirtschaft-
liche Nutzung geeignete Böden nur in einem notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. 
Es ist demnach vorrangig zu prüfen, ob der Ausgleich etwa durch Maßnahmen zur Wiederver-
netzung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen erbracht 
werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass neben der Fläche für bauliche Nutzung zu-
sätzlich durch Ausgleichsmaßnahmen Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genom-
men werden.  
 
Gemäß § 31 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW sind bei der Auswahl geeig-
neter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auch die Belange des Biotopverbundes, des Klima-
schutzes und des Bodenschutzes zu berücksichtigen. Durch Auswahl und Kombination geeig-
neter Kompensationsmaßnahmen ist die Inanspruchnahme von Fläche auf das unbedingt not-
wendige Maß zu begrenzen. Zu den genannten Maßnahmen können demnach auch Maßnah-
men des ökologischen Landbaus gehören.  
 
Biologische Vielfalt ist daher eine wichtige Grundlage für intakte Ökosysteme und damit auch 
für die Landwirtschaft. Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten auf der einen Seite 
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und die Bewahrung der Artenvielfalt auf der anderen Seite führen dabei häufig zu Zielkonflik-
ten.  
 
Bei der Festlegung der Ausgleichsmaßnahmen wurde hier insbesondere geprüft, ob der Aus-
gleich auch durch Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen von landwirtschaftlichen Flächen 
erbracht werden kann (Produktionsintegrierte Maßnahmen). Bei der Auswahl von Kompensa-
tionsmaßnahmen sollten dabei vorrangig solche produktionsintegrierten Maßnahmen (PIKs) 
ausgewählt werden, die auf eine ökologische Verbesserung bestehender landwirtschaftlicher 
Strukturen gerichtet sind.  
 
Dazu wurden insbesondere die Ergebnisse der für die Planung durchgeführten Artenschutz-
prüfung der Stufe I herangezogen, die untersucht, ob und in welchem Umfang besonders ge-
schützte Arten an Tiere und Pflanzen durch die Überplanung der bisher landwirtschaftlichen 
Nutzfläche betroffen sein können. Da der Verlust landwirtschaftlicher Fläche und auch des 
Lebensraums „Acker, Grünland“ nur durch z.B. Entsiegelung ausgleichbar wäre, soll der Aus-
gleich in diesem Fall nicht zur weiteren Inanspruchnahme von Acker führen und somit über 
eine produktionsintegrierte, ökologische Aufwertung von landwirtschaftlicher Fläche als Aus-
weichlebensräume für die konkret verdrängten Arten und am Ort des Eingriffs, erfolgen. 
 
Die Betrachtung der Arten hat ergeben, dass vier der näher zu betrachtenden gefährdeten 
planungsrelevanten Arten, die von der Planung betroffen sein können, Wiesenvögel sind 
(Feldlerche, Wachtel, Kiebitz und Rebhuhn). Das Rebhuhn ist zudem besonders gefährdet. 
 
Für den produktionsintergierten Ausgleich des Planverfahrens soll die Feldlerche eine Zielart 
sein, da sie zum einen auf den Messtischblättern als gefährdet aufgeführt ist und zum anderen 
in der unmittelbaren Umgebung bereits z.B. 2014 und 2016 als Brutvogel, gesichtet worden 
ist. Die Feldlerche gilt als reviertreuer Bodenbrüter, so dass davon auszugehen ist, dass sie 
auch im Plangebiet vorkommt, bzw. gute Gegebenheiten für ein Brutrevier vorliegen. Zudem 
kommt nach der Artenschutzprüfung im Plangebiet die gefährdete Schlingnatter potenziell vor. 
Sie soll stellvertretend für Reptilien als Zielart herangezogen werden, um eine entsprechende 
ökologische Aufwertung bei den PIKs auch für Reptilien zu erreichen.  
 
Wie andere Wiesenvögel bevorzugt die Feldlerche niedrige, gut strukturierte Gras- und Kraut-
fluren auf trockenen Böden in offenem Gelände mit weitgehend freiem Horizont. Die von ihr 
besiedelten Biotope zeichnen sich durch karge oder kurze Vegetation mit einem hohen Anteil 
an nacktem Boden aus. Die Biotope sind Äcker, Grünland und Brachen mit einer nicht zu dicht 
stehenden Krautschicht. Die höchsten Werte für eine Population sind auf Magerweiden und 
Ackersukzessionsbrachen erreicht worden. Vegetationshöhen von 15 bis 25 cm sind für die 
Nestablage optimal, aber auch in einem Bewuchs bis zu 70 cm wurden Nester ermittelt. Bei 
stark wüchsigen Flächen nimmt die Vegetation schnell zu und es kommt zu hohen Mahdver-
lusten. Die Feldlerche bevorzugt lückige Getreideflächen mit Kümmerwuchs. 
 
Das Rebhuhn ist besonders gefährdet. Es ist ein wichtiger Indikator für die Biodiversität in 
Agrarlandschaften. Es kann eine weitere Zielart für das Plangebiet und dessen Umgebung 
wegen seiner hohen Sympathiewerte in der öffentlichen Wahrnehmung darstellen. Für diesen 
Vogel entstehen auf intensiv genutzten Ackerflächen häufig Probleme durch zu hoch und zu 
dicht aufwachsende Vegetation, ein geringes Nahrungsangebot und fehlende Strukturvielfalt. 
Durch eine Nutzungsextensivierung von Intensiväckern und die Anlage von Ackerbrachen ver-
bessert sich sein Lebensraum. Günstig für das Rebhuhn sind vielfältig bewirtschaftete Acker-
flächen. Die Maßnahmen sollten streifenförmig nicht entlang von frequentierten Feldwegen 
erfolgen.  
 
Als Reptilienart kann die Schlingnatter im Plangebiet und dessen Umgebung vorkommen. Sie 
soll daher diesbezüglich die Leittierart sein. Die Schlingnatter bevorzugt offene oder halboffene 
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Lebensräume mit heterogener Vegetation und steinigen, schnell austrocknenden Böden wie 
Magerrasen oder Halbtrockenrasen. Zudem benötigt sie offene Sandflächen mit nährstoffar-
mem Substrat oder Steinflächen und Sonnenplätze zur Temperaturregulierung. Als Maßnah-
men ist die Entwicklung strukturreicher und extensiv genutzter landwirtschaftlicher Flächen 
durch die Etablierung von Ackerbrachen und Magerrasen zu nennen. Die Vorbelastung des 
Maßnahmenstandortes mit Bioziden und Düngemitteln sollte möglichst gering sein.  
 
Als produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen für den im Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 143 zu erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft bieten sich linienförmige Aufwertungs-
maßnahmen auf hier liegenden, verpachteten städtischen Grundstücken an. Denn diese li-
nienförmigen PIKs sollen als etwa 370 m lange und mindestens 14 m breite, sogenannte 
MSPE-Flächen, die fast durchgängig verbunden, nicht entlang von Straßen liegen und zudem 
vernetzt sind mit einem 2001 vom Hegering angelegten Gehölzstreifen, der als Öko-Konto 
gesichert ist. Die etwa 8 m breite Grenzstraße bildet zwar ein gefährliches Hindernis und wirkt 
trennend, ist jedoch nicht allzu stark befahren, weist Gehölze im Randbereich auf und ist von 
flugfähigen Tieren gut zu überwinden. Zudem dienen diese Aufwertungsmaßnahmen größten-
teils auch den weiteren hier vorkommenden planungsrelevanten Arten mit sich verschlechtern-
dem oder ungünstigem Erhaltungszustand. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch die Festsetzung von Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 Baugesetzbuch (BauGB) auf den nicht als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzten 
Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf dem Flurstück Ge-
markung Voerde, Flur 30, Nr. 166 sowie auf einem 14 m breiten Streifen nördlich der Süd-
grenze des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchgeführt werden. Sie befinden 
sich alle im Umfeld der Eingriffsfläche und werten damit unmittelbar den Bereich um das Plan-
gebiet für Wiesenvögel auf. Durch die streifenförmigen vernetzten Strukturen verbinden sie 
vorhandene Biotope und damit Lebensräume miteinander.  
 
Als produktionsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen sollen bisher intensiv genutzte Ackerflä-
chen oder Teilbereiche davon in extensiv genutzte Ackerflächen umgewandelt werden.  
 
Extensive Landwirtschaft ist im Gegensatz zur intensiven Landwirtschaft gekennzeichnet 
durch einen im Verhältnis zur Fläche geringen Kapital- und Arbeitseinsatz, etwa im Hinblick 
auf Düngemittel, Pestiziden, Herbiziden und Maschinen. Die pflanzlichen Erträge pro Flächen-
einheit sind in der extensiven Landwirtschaft geringer. Extensive Landwirtschaft ist im Allge-
meinen umweltverträglicher. Auf Grund des geringeren Düngemittel- und Pestizideinsatzes 
besteht eine geringere Gefahr, dass Nährstoffe und Pestizide in Oberflächen und Grundwas-
ser eingetragen werden. Allerdings hängen die tatsächlichen Auswirkungen des Einsatzes von 
Produktionsmitteln auf die Umwelt nicht allein von der Menge der eingesetzten Produktions-
mittel ab, sondern auch davon, wie diese eingesetzt werden. Produktionsmittel wie z. B. Dün-
gemittel werden auch benötigt, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, wenn pflanzliche Er-
zeugnisse entnommen werden. Ein zu geringer Düngemitteleinsatz kann daher zu Umweltver-
schlechterung führen.  
 
Die vorgesehenen Ausgleichsflächen müssen neben den landwirtschaftlichen Erfordernissen 
auch den naturschutzfachlichen Ansprüchen genügen. Die Maßnahme als produktionsinte-
grierte Kompensationsmaßnahme ist hier besonders geeignet, da auf Grund des zu erwarten-
den hinreichenden Artenvorkommens ein hohes Entwicklungspotential gegeben ist. 
 
Auf den Ausgleichsflächen sollten nur niedrige Getreidearten (Höhe < 2 m) angepflanzt wer-
den. Daher soll die Aussaat von Mais unzulässig sein. Hintergrund ist, dass Wiesenvögel Prob-
leme mit hoch aufgewachsenen Flächen haben. Die Flächen sollen mit doppeltem Saatreihen-
abstand bepflanzt werden, um Wildkräutern zwischen den Reihen Raum zur Entwicklung zu 
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geben, so dass ein zusätzliches Nahrungsangebot für Vögel zur Futtersuche und zum Nisten 
sowie Lebensraum für Insekten entsteht. Die Getreidestoppeln sollen im Herbst mindestens in 
20 cm Höhe auf dem Feld belassen werden, um trotz ihrer „Durchsichtmöglichkeit“ eine ge-
wisse Deckung zu bieten. Das Nebeneinander von vorjähriger und frisch gesäter Vegetation 
schafft zudem ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Feldvögel, Feldhasen, Amphibien, Be-
stäuber und Insekten.  
 
Es ist nur der Einsatz von organischem Dünger bei maximal 30 kg/ha/a zulässig. Der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 
30. Juli nicht gemäht werden. Außerhalb dieser Zeiten ist die Mahd nur unter besonderer Be-
achtung von Artenschutzbelangen, insbesondere des Wiesenvögelschutzes (u.a. Schutz der 
Gelege) zulässig. Ein Teil der Ausgleichsflächen soll mit einer mindestens 5 cm dicken, grob-
körnigen Sandschicht abgedeckt werden, die in den Boden einzuarbeiten ist (Abmagerung).  
 
Zur weiteren Extensivierung aber auch Sichtbarmachung der MSPE-Flächen werden 1 m 
breite, beidseitig die MSPE-Flächen begrenzende Sandstreifen auf diesen abgemagerten Flä-
chen von ackerbaulicher Nutzung freigehalten. Diese Freiflächen bieten wichtige Zugänge für 
Feld- und Wiesenvögel wie etwa die Feldlerche. Auf diesen können sich Wildkräuter entwi-
ckeln. Vögel können auf ihnen benötigte Sandkörner für die Verdauung aufnehmen. Auf der 
Ausgleichsfläche C, direkt angrenzend zum 2001 vom Hegering angelegten Gehölzstreifen, 
sollen auf diesen frei bleibenden Sandstreifen 3 etwa 0,5 m hohe, jeweils 1 m lange Lesestein-
haufen als Reptilienbiotope hergerichtet werden. 
 
Die gesamte Maßnahme sollte rotierend angewandt werden. Dabei ist eine Rotation zwischen 
extensivem Anbau von Feldfrüchten und Ackerbrache jährlich festgeschrieben. 
 
Durch die Lage der Ausgleichsflächen und ihre Ausrichtung in Ost-West-Richtung kommt es 
zu einer Vernetzung mit vorhandenen Biotopstrukturen. So wird der im Westen in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Gehölzstreifen mit demjenigen unmittelbar östlich der geplanten Ge-
meinbedarfsfläche verbunden. 
 
Die o.g. Durchschneidung der MSPE-Flächen durch die Grenzstraße ist nicht zu vermeiden. 
Um Gefahren für die Tiere durch Straßenverkehr zu verringern, sollen entlang der Grenzstraße 
keine 3 m breiten Randstreifen, etwa in Form von Blühstreifen, angelegt werden, da sie die 
Tiere anziehen würden und damit die Gefahr von Verlusten von Tieren durch die Straße erhö-
hen würden. Die bisherigen Brutnachweise von Feldlerchen lagen beidseitig des Grenzweges. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen, wie sie vorgeschlagen werden, tragen nun mit dazu bei, dass auf 
den Ausgleichsflächen selbst weiterhin Landwirtschaft betrieben werden kann und es gleich-
zeitig zu einer Aufwertung dieser Flächen als Lebensraum für bedrohte Arten, aber auch für 
sonstige Arten, kommt. Die Extensivierung der Nutzung auf den Flächen trägt zudem dazu 
bei, dass sich in begrenztem Maße Wildkräuter ansiedeln können, was einen Lebensraum für 
Bestäuber und Insekten schafft. Bei für die landwirtschaftliche Nutzung auftretendem Übermaß 
von Wildkräutern sind in Absprache mit der Stadt und unter Beachtung der angestrebten Ziele 
des Artenschutzes und der ökologischen Aufwertung Gegenmaßnahmen möglich. 
 
Bei einer Bepflanzung der Ausgleichsflächen mit Gehölzen wäre zwar rein rechnerisch gleich-
falls ein entsprechender Ausgleich zu erreichen, Lebensraum für die von der Planung beson-
ders betroffenen Wiesenvögel, für Reptilien wie die Schlingnatter und für Insekten würde aber 
nicht aufgewertet. Zudem würde durch die Herstellung von Gehölzbereichen als Ausgleichs-
flächen weitere landwirtschaftliche Fläche verlorengehen, was den besonders abzuwägenden 
Belangen landwirtschaftlicher Nutzfläche, bzw. einer Prüfung alternativer Maßnahmen wie z.B. 
PIKs, zuwiderlaufen würde. 
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Ein gewisser Ausgleich soll und kann auch auf dem Baugrundstück geleistet werden. Auf den 
nicht zu versiegelten Flächen auf der festgesetzten „Fläche für den Gemeinbedarf“ soll im 
Norden und im Süden jeweils eine Versickerungsmulde hergerichtet werden. Die verbleiben-
den nicht überbaubaren Flächen sind zu begrünen. Dabei ist auf den nicht überbaubaren Flä-
chen ihres nördlichen Teils auf das Anpflanzen von dichten Baumreihen zu verzichten, da sie 
dem Ziel der übrigen Ausgleichsmaßnahmen, Raum für Wiesenvögel zu schaffen zuwiderlau-
fen würden, da Wiesenvögel bei einer zu starken und hohen Bepflanzung diesen Raum wegen 
der Möglichkeit, dass sich in ihnen Beutegreifer verstecken könnten, meiden würden. Auf die-
ser Teilfläche ist nur das Anpflanzen von Einzelbäumen mit einem ausreichenden Abstand 
zulässig. Dort sollen jedoch Sträucher angepflanzt werden. Der südliche Teil nicht überbauba-
ren Grundstücksfläche der Gemeinbedarfsfläche sollte aber umfassend durch Bäume und 
Sträucher bepflanzt werden, um die Gebäude zur freien Landschaft hin abzuschirmen und 
einzugrünen. Auch die vorgesehene Dachbegrünung der Dächer der Hauptgebäude stellt ei-
nen Beitrag zum ökologischen Ausgleich dar. 
 
Folgender Artenschutzhinweis wird zudem in den Bebauungsplan aufgenommen, um eine Stö-
rung der Vögel während der Brut zu vermeiden: 
 
„Die Fläche des Plangebietes ist während der Baumaßnahme zur Verhinderung von Bruten 
von Vegetation freizuhalten. 
 
Das Plangebiet ist nach der Räumung während der Brutzeit mit Flatterband zur Vergrämung 
von Vögeln auszustatten.“ 

3.4.2 Ausgleichs-Eingriffs-Bilanzierung 

Grundlage für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs war die o.g. „Numerische Bewertung von 
Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“, 2021, des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz NRW (LANUV). Diese Bewertung knüpft u.a. an das Bewertungsverfahren 
von „Adam, Nohl, Valentin, 1986, Bewertungsgrundlagen für Kompensationsmaßnahmen bei 
Eingriffen in die Landschaft“, Hrsg. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Ver-
braucherschutz NRW (MUNLV), an und modifiziert es zugleich, um es an die veränderten Vor-
gaben der Novellierungen der Naturschutzgesetzgebung in NRW anzupassen.  
 
Auf die „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“, 2021, des 
LANUV wird auch deshalb hier zurückgegriffen, weil hier im Hinblick auf die Bewertung von 
Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen Vorgaben gemacht werden, die für den 
Bebauungsplan von grundlegender Bedeutung sind, da durch ihn derartige Ausgleichsmaß-
nahmen planungsrechtlich umgesetzt werden sollen. Die o.g. numerische Bewertung des LA-
NUV, das sogenannte „NRW Modell“ unterstützt nun auch die Umsetzung der neuen gesetz-
lichen Grundlagen des Naturschutzrechtes, eine Produktionsintegrierte Kompensation. Es 
wurden Biotoptypen als Grundlage für die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung entwickelt sowie 
geeignete Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen in Form von Bewirtschaftungspaketen für 
eine produktionsintegrierte Kompensation mit ihren Zielbiotoptypen definiert. 
 
Bei allen Teilen des Plangebietes handelt sich um intensiv bewirtschaftete Ackerflächen mit 
einer nur sehr geringen Anzahl an Wildkräutern (Code HA, aci). Randeffekte bzw. Dominanz-
bestände von Wildkräutern sind nicht vorhanden. Die Ackerflächen sind insoweit mit der Wert-
stufe 2 zu bewerten. Ein Aufschlag ist dabei nicht erforderlich, da keine besondere Relevanz 
für den Artenschutz „Flora“ auftritt, zum Beispiel durch Pflanzenarten der RL NRW ab einer 
Gefährdungskategorie 2 oder einem dominanten Vorkommen sonstiger gefährdeter Pflanzen-
arten. Bei einer Größe des Bebauungsplangebietes insgesamt (Baugrundstück sowie Aus-
gleichsflächen 1, 2 und 3) von 26.649 qm ergibt sich damit eine derzeitige Wertigkeit von 
53.298 Ökopunkten. 
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Die Fläche des Eingriffs, also die „Fläche für den Gemeinbedarf“, umfasst 14.759 qm. Es 
wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Damit dürfen durch Hauptgebäude 
5.904 qm versiegelt werden.  

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie  
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

lediglich unterbaut wird, 

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,75 überschritten werden. Damit dürfen bis zu 75 % der 
Gemeinbedarfsfläche versiegelt werden. Dies entspricht einer Fläche von 11.069 qm. Der Bi-
otoptyp ist der von „Gebäuden (HN), „Plätzen“ (HAT, HV) bzw. „Verkehrswegen“ (HD, V). Die 
Gebäude (Code HN) werden mit 0 bewertet. Gleiches gilt für Pflaster- und Plattenbeläge, As-
phalt- und Betonflächen (Code me1 / me2). 
 
25 % der Gemeinbedarfsfläche sind zu begrünen. Diese Sie umfassen 3.690 qm. Auf diesen 
Flächen sollen zudem begrünte Versickerungsmulden errichtet werden. Sie sind als Rasenflä-
che, intensiv genutzt (Code mc1) mit der Wertigkeit 2 zu bewerten. Die übrigen begrünten 
Flächen sind als Zier- und Nutzgarten (Code ka4) bzw. als Straßenbegleitgrün in Form von 
Rainen bzw. Straßenrändern einzustufen (Code HC0) und mit 2 zu bewerten. Damit erreicht 
man auf den begrünten Flächen 7.380 Ökopunkte. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch die Festsetzung von Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 20 Baugesetzbuch (BauGB) auf den nicht als „Fläche für den Gemeinbedarf“ festgesetzten 
Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf dem Flurstück Ge-
markung Voerde, Flur 30, Nr. 166 sowie auf einem 14 m breiten Streifen entlang der Süd-
grenze des Flurstücks Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120 durchgeführt werden. Sie umfas-
sen insgesamt eine Fläche von 11.890 qm. Vom Biotoptyp her sind sie nach dem NRW Modell 
als Äcker auf gesandeten und damit abgemagerten nährstoffreichem Boden mit einem hohen 
Anteil von Wildkräutern, der extensiv genutzt wird (Code HA acme) zu bewerten. Es soll auf 
Pflanzenschutzmittel verzichtet werden. Gedüngt werden soll nur reduziert. Dabei soll ein dop-
pelter Reihenabstand an Getreide ausgesät werden. Nach Durchführung der Ausgleichsmaß-
nahmen sind sie mit einer Wertigkeit von 4 zu beurteilen. Sie weisen damit zukünftig 47.560 
Ökopunkte auf. 
 
Tabelle: Eingriff 
 

 

 

Fläche (qm) Wertigkeit Ökopunkte 

Plangebiet derzeit 
 

26.649 2 53.298 

 
 
 
 
 
Tabelle: Ausgleich 
 

 

 

Fläche (qm) Wertigkeit Ökopunkte 

Versiegelte Flächen 
 

11.069 0 0 

Begrünte Flächen der Ge-

meinbedarfsfläche 

3.690 2 7.380 

MSPE-Flächen 
 

11.890 4 47.560 
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Gesamtausgleich 

 

26.649 - 54.940 

 
Damit steht rein rechnerisch einem Eingriff von 53.298 Ökopunkten ein Ausgleich von 54.940 
Ökopunkten gegenüber, was einen Überschuss von 1.642 Ökopunkten bedeutet. Damit ist 
rein rechnerisch der Eingriff in Natur und Landschaft vollständig ausgeglichen. 
 
Dabei ist die Bewertung der Flächen sehr zurückhaltend vorgenommen worden. Die begrün-
ten, nicht versiegelten Flächen der Gemeinbedarfsfläche wurden mit der Wertigkeit 2 bewertet. 
Auf ihnen sollen jedoch auch Bäume und Sträucher angepflanzt werden, so dass sie rein rech-
nerisch auch mit einer höheren Wertigkeit gerechnet werden könnte, indem sie als Biotoptyp 
Verkehrsgehölz (Code BA4), Gehölzstreifen (BD3) eingestuft werden könnten. Da sie jedoch 
eine ökologische Wertminderung durch die Herrichtung auch von Versickerungsmulden auf 
ihnen erfahren, erscheint die angesetzte Wertigkeit von 2 vertretbar. 
 
Einen weiteren Ausgleich wird zudem durch die Begrünung der Anteile der Dachflächen der 
Hauptgebäude erreicht, die nicht durch Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Diese Maß-
nahme schafft durch weiteren Lebensraum für Tiere und Pflanzen einen zusätzlichen Aus-
gleich. 

3.4.3 Sicherung der Kompensation 

In die Baugenehmigung für die Rettungswache werden Auflagen aufgenommen, die die Her-
stellung der internen Ausgleichsmaßnahmen auf der Fläche für den Gemeinbedarf zum Inhalt 
haben. Dazu zählt die Herstellung der begrünten Flächen innerhalb der Gemeinbedarfsfläche 
sowie das Anpflanzen der Bäume und der Sträucher. Hierdurch wird sichergestellt, dass die 
Maßnahmen innerhalb der Pflanzperiode nach Fertigstellung der Rettungswache umgesetzt 
werden. Durch ein sich anschließendes Monitoring wird gewährleistet, dass die Maßnahmen 
überprüft und gesichert werden. 
 
Die eigentlichen Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum der Stadt Voerde (Ndrrh.) und 
werden neu an den bisherigen landwirtschaftlichen Pächter verpachtet. In den neuen Pacht-
verträgen werden entsprechende Regelungen zur Umsetzung des Ausgleichsflächenkonzep-
tes aufgenommen. 

3.5 Bewertung von Planungsalternativen einschließlich der „Nullvariante“ 
Auf Planvarianten einschließlich der Nullvariante und alternativer Standorte wird in Kapitel 
3.1.2 der Planbegründung ausführlich eingegangen. 

3.6 Methodik der Ermittlung 

Grundsätzlich ist in der Bauleitplanung das Material zu ermitteln, welches für eine sachge-
rechte Planungsentscheidung und insbesondere für die Abwägung über zu berücksichtigende 
Belange erforderlich ist. Damit wird auch die Grenze der Ermittlungstiefe definiert: Was für die 
planerische Entscheidungsfindung nicht erforderlich ist, braucht nach dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit auch nicht ermittelt zu werden. Nach dem gleichen Grundsatz sollte Doppel-
arbeit vermieden werden: Was im Zusammenhang mit anderen Vorhaben oder durch andere 
Behörden bereits ermittelt wurde, braucht nicht erneut erhoben zu werden, wenn nicht begrün-
dete Zweifel an der Richtigkeit vorliegen oder sachliche oder zeitbedingte Veränderungen eine 
neue Betrachtung nahelegen. 
 
Dies vorausgeschickt, wurden zur Ermittlung der Biotopstruktur des Plangebiets bzw. des Un-
tersuchungsraums und der Landschaftstypisierung örtliche Begehungen durchgeführt und 
eine Klassifizierung der Biotoptypen nach der „Numerischen Bewertung von Biotoptypen für 
die Eingriffsregelung in NRW“, herausgegeben vom Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz Nordrhein-Westfalen“, aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Zusätzlich wurden 
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die Arbeitskarten des Landschaftsplanes des Kreises Wesel beigezogen; ebenfalls beste-
hende Umweltverträglichkeitsstudien (Zeelink und Amprionplanung, A 59, Vorderbruchweg, 
Ortsumgehung Götterswickerhamm, Bebauungsplan zur STEAG, Rahmenbetriebsplan Wal-
sum, Mommbachkonzept), soweit diese für den Untersuchungsraum Angaben enthielten. 
 
Für das Schutzgut Boden standen in erster Linie die landwirtschaftlichen Bodengütekarten zur 
Verfügung, das Altlastenkataster des Kreises Wesel sowie die für den Bebauungsplan erstellte 
Versickerungsuntersuchung des Ingenieurbüros Böcke, Dinslaken. 
 
Die Kenntnisse zum Wasserhaushalt, insbesondere zu den Oberflächengewässern, basieren 
überwiegend auf örtlichem Fachwissen; besonders zum Studium der Grundwasserverhält-
nisse sind darüber hinaus die Untersuchungen des Lippeverbandes im Zusammenhang mit 
dem Rahmenbetriebsplan Walsum sowie das in diesem Zusammenhang durchgeführte Moni-
toring nach Einstellung des Kohleabbaus von Interesse. Weitere Grundlage war die o.g. Ver-
sickerungsuntersuchung des Ingenieurbüros Böcke, Dinslaken, das für den Bebauungsplan 
erarbeitet wurde. 
 
Die Angaben zum Schutzgut Klima/Luft entstammen im Wesentlichen der UVS zum Bebau-
ungsplan 109 „Kraftwerk Voerde“, für dessen Aufstellung eine umfassende Untersuchung der 
lufthygienischen und klimatischen Situation erforderlich war. 
 
Zur Ermittlung der Lärmbelastung im und durch das Plangebiet wurde ein Immissionsgutach-
ten im Rahmen des Bebauungsplanaufstellungsverfahrens durch den TÜV-Nord Umwelt-
schutz GmbH und Co KG erstellt, das Grundlage für die diesbezüglichen Inhalte der Planbe-
gründung war. 
 
Hinsichtlich der Ermittlung des kulturellen Erbes und sonstiger Sachgüter wurden örtliche Auf-
nahmen durchgeführt; selbstverständlich wurden auch die Denkmallisten der örtlichen Denk-
malbehörde zu Rate gezogen. 
 
Schließlich hat die Verwaltung im Rahmen des Planverfahrens zu verschiedenen Schutzgü-
tern Hinweise erhalten, denen in jedem Fall nachgegangen wurde und die zu einem Erkennt-
nisgewinn hinsichtlich der Umweltsituation beigetragen haben. 

3.7 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen - Monitoring 

Nach § 4c BauGB (Überwachung der Auswirkungen der Bauleitpläne – Monitoring) sind die 
Gemeinden verpflichtet, den Vollzug der Bauleitpläne zu überwachen, und zwar in Hinblick auf 
die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne ein-
treten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln 
und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die Überwachung 
soll sich dabei auch auf die Durchführung des von der Bauleitplanung vorgesehenen Aus-
gleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft erstrecken. 
 
Dabei muss im Umweltbericht die Umweltüberwachung in Form eines Monitorings vorstruktu-
riert werden. Die Gemeinden müssen dort die Überwachung der Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung des Planes entstehen, vorbereiten und ein Konzept der geplanten 
Überwachungsmaßnahmen darstellen, insbesondere weil es bei der Realisierung der Bebau-
ungsplanung nach der Rechtskraft des Bebauungsplans zu Abweichungen von der prognosti-
zierten Entwicklung kommen kann.  
 
Das ist beispielsweise denkbar, 

 wenn Kompensationsmaßnahmen durch die Bauherren nicht in der erforderlichen Qua-
lität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf Grund der natürlichen Bedingun-
gen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 
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 wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stärker zu-
nehmen als bei der Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

 wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswirkungen 
auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immissionen, die 
Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 
 

Aus diesem Grund wird die Verwaltung sicherstellen, dass die Umweltsituation im Plangebiet 
in regelmäßigen Abständen  

1. auf die Realisierung und den Fortbestand der Produktionsintegrierten Kompensations-
maßnahmen überprüft wird,  

2. ob durch die vorgesehene Kompensationsmaßnahme erhebliche Umweltauswirkun-
gen, insbesondere auf planungsrelevante Tierarten, vermindert oder in vollem Umfang 
oder zumindest teilweise ausgeglichen werden, 

3. ob Veränderungen eingetreten sind, die, wenn sie zum Zeitpunkt der Abwägungsent-
scheidung bekannt gewesen wären, zu einer Veränderung der Planung geführt hätten, 

4. ob sich die Verkehrssituation negativ verändert hat oder 
5. ob sich die Immissionsschutzsituation negativ oder positiv verändert hat.  

 
Dabei werden erforderlichenfalls die zuständigen Fachbehörden beteiligt. 
 
Die festgesetzten Maßnahmen nach den Festsetzungen 8.1.1 bis 8.1.6 sind spätestens 3 Mo-
nate nach dem Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung und spätestens mit dem Zeit-
punkt des Baubeginns fertigzustellen. 
 
Innerhalb der ersten 5 Jahre jährlich, danach fünfjährig, im April eines jeden Jahres wird die 
Herstellung bzw. der Zustand der gesamten Ausgleichsmaßnahmen auf dem Baugrundstück 
der Rettungswache wie auf den eigentlichen Ausgleichsflächen durch die Stadt Voerde 
(Ndrrh.) im Rahmen eines Monitorings überprüft. Es erfolgt ggf. ein telefonischer Austausch 
mit dem Pächter der landwirtschaftlichen Flächen (im Vorfeld, bei Abschluss bzw. bei Ände-
rung des Pachtvertrags, wird der Pächter für die Ziele der im Bebauungsplan festgesetzten 
MSPE-Flächen sensibilisiert). Der Pächter teilt der Stadt Voerde (Ndrrh.) jährlich im Dezember 
eines jeden Jahres seine Nutzung und Erkenntnisse zu den MSPE-Flächen mit. Dies wird im 
entsprechenden Pachtvertrag geregelt. 
 
Wenn sich aus der jährlichen visuellen Begutachtung der MSPE-Flächen durch die Stadt Vo-
erde (Ndrrh.) und durch die jährliche Berichterstattung des Pächters bzw. der Rückmeldungen 
(z.B. durch Nachbarn) Fehlentwicklungen festgestellt werden oder absehbar sind, ist z.B. über 
die Kündigung des Pachtvertrages und Neuvergabe an einen anderen Landwirt eine Steue-
rung seitens der Stadt Voerde (Ndrrh.) möglich.  
 
Ggf. wird, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Monitorings, die Ausmagerung der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und der Fortbestand der ein Meter breiten Sandstreifen und 
der Reptilienbiotope erneuert.  
 
Der zweite Baustein der Überwachung soll auf den Informationen der Behörden nach § 4 Abs. 
3 BauGB beruhen. Sie haben die Stadt Voerde (Ndrrh.) zu unterrichten, sofern und soweit 
nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung der Bauleitplanung erhebliche, 
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Darüber hin-
aus gibt es einige fachspezifische Überwachungssysteme. Anzusprechen sind hier die anla-
genbezogenen Überwachungsregelungen des Immissionsschutzrechtes. Die einschlägigen 
Fachgesetze kennen zudem einige anlassgebundene Überwachungserfordernisse. Dies gilt 
z.B. für den Fall der Entdeckung von Bodenverunreinigungen oder das Auffinden von Boden-
denkmälern. Anzeige und daran anschließende Überwachungspflichten gelten auch für den 

S
ei

te
40

9
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Anlage 5 zur Drucksache 17/617 DS 
Stadt Voerde – Der Bürgermeister  Seite 90 
Fachdienst 6.1  22.06.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

Erdaufschluss in das Grundwasser hinein. Schließlich gelten eine Reihe fachgesetzlich vorge-
schriebener Monitoringsysteme, z.B. für Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, insbesondere 
für FFH-Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete. 

3.8 Zusammenfassung 

 
In der folgenden Tabelle werden die Umweltschutzgüter zusammenfassend aufgelistet und 
den Auswirkungen durch den Bebauungsplan Nr. 143 gegenübergestellt. Für erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umwelt durch die Bauleitplanung werden, soweit erforderlich, Maßnahmen 
zum Ausgleich formuliert. 
 

Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche  

Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Landschaft, Tiere 

und Pflanzen, Arten-
schutz 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird der-

zeit komplett landwirtschaftlich (acker-
baulich) genutzt. Natürliche Vegetation 
befindet sich hier nicht. 

Entlang der Ostseite des Gebietes, aber 

außerhalb des Plangebietes, verläuft ein 
Streifen aus Sträuchern. Dieser wird er-
halten. 

Eine Artenschutzprüfung hat ergeben, 
dass durch die Maßnahme planungsrele-

vante, gefährdete Tierarten, insbeson-

dere Vögel, negativ betroffen werden. Für 
sie geht Lebensraum zum Brüten und Ja-

gen verloren. Auf Grund der Nachbar-
schaft zu großen Freiraumflächen, die 

ähnlich strukturiert sind wie das Plange-
biet, können sie auf diese Räume auswei-

chen. Eine Gefährdung von geschützten 
Arten in ihrem Bestand ist nicht zu erwar-

ten. Ein Hinweis zum Schutz von Vögeln 
wird in den Bebauungsplan aufgenom-

men. Hierdurch werden Verluste durch 

die Zerstörung von Nestern bzw. Gelegen 
während der Baumaßnahme verhindert. 

Geschützte Pflanzenarten kommen im 
Plangebiet nicht vor. 

Durch die Baumaßnahme geht Land-

schaftsraum verloren. Es kommt zu ei-
nem Eingriff in das Landschaftsbild. 

Durch Ausgleichsmaßnahmen (Produkti-

onsintegrierte Kompensationsmaßnah-

men) wird der das Plangebiet umgebende 
Lebensraum für Wiesenvögel, u.a. für 

planungsrelevante, gefährdete Vogelar-
ten, aufgewertet. 

Es sind Auswirkungen auf 

planungsrelevante Vogelar-
ten zu erwarten. Diese Tier-

arten können jedoch auf den 
benachbarten gleich struktu-

rierten Freiraum bzw. Acker-
flächen ausweichen. 

Es erfolgt ein Eingriff in den 
Landschaftsraum, in das 

Landschaftsbild und in die 
Natur. 

Es werden Artenschutzhin-

weise in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Auch werden Ausgleichs-

maßnahmen zur Kompensa-

tion des Eingriffs in Natur und 
Landschaft getroffen. Diese 

umfassen Maßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Flächen 

in der direkten Umgebung 
des Eingriffsgebietes zum 

Schutz und zur Entwicklung 
von Lebensräumen für ge-

fährdete Wiesenvögel, deren 
Lebensräume durch die Bau-

maßnahme negativ berührt 

werden können sowie eine 
Extensivierung und ökologi-

sche Aufwertung der land-
wirtschaftlichen Nutzung. 

In den südlichen und mittle-

ren Teilen des Plangebietes 

auf der „Fläche für den Ge-
meinbedarf“ sollen auf den 

nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen großkronige 

Bäume und Sträucher auf 
den Freiflächen angepflanzt 

werden, um die Gebäude zur 
Landschaft hin teilweise ab-

zuschirmen. Im Norden 

würde das Anpflanzen von 
großkronigen Bäumen dem 

Ziel der Entwicklung von Le-
bensräumen für Wiesenvö-

gel entgegenwirken, da sie 
Räume benötigen, in denen 

sich keine Beutegreifer ver-
stecken können. Hier sind 

daher nur kleinkronige 

Bäume und Sträucher anzu-
pflanzen. 

Darüber hinaus sollen Dach- 

und Fassadenbegrünung so-
wie die Begrünung der nicht 

versiegelten Flächen der Ge-

meinbedarfsfläche durchge-
führt werden. 
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Boden 
Es handelt sich hier um Ackerboden mit 

einer Ackerzahl von 46-53 und somit um 

guten Ackerboden (Ackerzahl zwischen 
40-60).  

 
Eine Bodenuntersuchung hat ergeben, 

dass die obere Bodenschicht aus 
schwach humosem und schluffig-feinsan-

digem Oberboden besteht mit einer 
Stärke zwischen 0,3 und 0,4 m. Das na-

türlich anstehende Gestein setzt mit 

Hochflutablagerungen ein. Sie bestehen 
aus Fein- bis Mittelsanden, die vielfach 

schwach bis stark schluffig ausfallen, so-
wie aus fein- bis stark feinsandigen und 

untergeordnet schwach tonigen Schluf-
fen, die in weich-steifer bis steif-halbfes-

ter Konsistenz bestehen. Diese Hochflut-
ablagerungen stehen in Tiefen zwischen 

0,8 und 1,4 m über Grundwasserober-
kante an. Den Anschluss bilden Terras-

senablagerungen. Sie bestehen im We-

sentlichen aus enggestuften Mittelsan-
den, die in stark kiesige und Sand-Kies-

Gemische übergehen. Vereinzelt sind La-
gen aus stark feinsandigen Schluffen und 

Schluff-Feinsand-gemischen eingeschal-
tet, die in einer steifen Konsistenz gefun-

den wurden. Die Terrassenablagerungen 
erstrecken bis mehr als 20 m unter Ge-

lände. 

Durch die Baumaßnahmen kommt es zu 

einem Eingriff in den Boden. Es wird da-
bei Mutterboden in Anspruch genommen. 

Die geplanten Gebäude sollen nach der-
zeitigem Planungsstand nicht unterkellert 

werden, so dass durch Keller der Boden 
nicht beeinträchtigt wird. Eine Unterkelle-

rung wäre planungsrechtlich jedoch zu-
lässig und kann zukünftig nicht ausge-
schlossen werden. 

Durch die Festsetzung einer Grundflä-

chenzahl (GRZ 2) inklusive Stellplätze, 
Nebenanlagen und Zufahrten von 0,75 

wird die Versiegelung der Fläche relativ 
hoch sein. Dies ist jedoch vertretbar, da 

das Ziel besteht, sparsam mit Grund und 
Boden umzugehen und so wenig Frei-

raum wie möglich in Anspruch zu neh-
men. 

Durch die Baumaßnahmen 

und die hohe Versiegelung 
kommt es zu einem Eingriff in 
den Boden. 

Der Eingriff in den Boden 

könnte nur durch eine Entsie-
gelung an anderer Stelle voll 

ausgeglichen werden. Ent-
sprechende Flächen sind je-

doch in Voerde (Ndrrh.) nicht 
im erforderlichen Umfang 

vorhanden. Nur kleinteilig 

können Wege entsiegelt wer-
den.  

Der Einsatz von Rasengitter-

steinen zur Schonung des 
Bodens im Bereich der Zu-

fahrten und Stellplätze ist 

nicht möglich, da die versie-
gelten Flächen zum Sam-

meln von Menschen im Kata-
strophenfall genutzt würden. 

Auf den Ausgleichsflächen 

(MSPE-Flächen) werden 
Pestizide verboten und Dün-

ger auf organischen Dünger 

und auf eine bestimmte 
Menge begrenzt. Auch wird 

Sand eingearbeitet, um den 
Boden dort abzumagern. 

Durch diese Maßnahmen 
wird der Boden auf diesen 
Flächen aufgewertet. 

Fläche Durch den Bebauungsplan wird eine 

Größe von 14.759 qm als „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ festgesetzt. Diese darf zu 

75 % versiegelt werden, so dass hier-
durch 11.069 qm in Anspruch genommen 

werden. Durch diese hohe bauliche 

Dichte wird Fläche an anderer Stelle ge-
spart. Es handelt sich insoweit um einen 

sparsamen Umgang mit Grund und Bo-
den. 

Die Fläche liegt im baulichen Außenbe-

reich, was der Zielsetzung des Bauge-

setzbuchs, derartige Bereiche vor Bebau-
ung zu schützen und Innen- vor Außen-

entwicklung zu betreiben, zu wider läuft. 
Jedoch besteht zur Inanspruchnahme 

dieser Fläche in Voerde (Ndrrh.) keine Al-
ternative, da die Nullvariante nicht zielfüh-

rend ist und alternative Standorte die an 

Es wird Fläche verbraucht, 

die im Außenbereich liegt 
und zudem landwirtschaftlich 
genutzt wird. 

Maßnahmen gegen den Flä-

chenverbrauch durch die 
Planung sind nicht möglich. 

Es wird jedoch sparsam mit 
der Fläche umgegangen, in-

dem zum einen das Bau-
grundstück sehr intensiv 

baulich genutzt wird, zum an-
deren für Ausgleichsflächen 

keine landwirtschaftliche Flä-
che, etwa in Gehölzflächen, 
umgewandelt wird. 
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die Rettungswache gestellten Standort-

kriterien nicht erfüllen bzw. stadtentwick-
lungsplanerisch nicht gewünscht sind. 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich 
genutzt. Dies läuft der Umwidmungs-

sperrklausel des § 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) zuwider. Auch diese Inan-

spruchnahme von landwirtschaftlich ge-

nutzter Fläche zu Bauzwecken ist unver-
meidbar. 

Der die Fläche nutzende Landwirt hat die 

in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umzu-
wandelnde Fläche lediglich von der Stadt 

angepachtet. Ihm stehen für seinen Be-

trieb noch zahlreiche andere Flächen zur 
Verfügung. Der Wegfall dieser Fläche, die 

in Bauland umgewandelt werden soll, ist 
insoweit nicht existenzbedrohend. Um 

darüber hinaus möglichst in geringem 
Umfang in seinen Betrieb einzugreifen, 

werden als ökologische Ausgleichsmaß-
nahmen produktionsintegrierte Kompen-

sationsmaßnahmen (PIKs) festgesetzt. 
Auf diesen Flächen kann der Landwirt, 

der auch das zukünftige Bauland ange-

pachtet hat, weiterhin, wenn auch einge-
schränkt, Landwirtschaft betreiben, da er 

seine landwirtschaftliche Nutzung exten-
sivieren und ökologisieren muss. 

Wasser Oberflächengewässer sind von der Bau-
maßnahme nicht betroffen. 

Durch die Versiegelung könnte die 
Grundwasserneubildungsrate beein-

trächtigt sein. Ziel ist es jedoch, das im 
Plangebiet anfallende Niederschlagswas-

ser vollständig zu versickern. Hierdurch 
wird einem Absinken des Grundwasser-
standes entgegengewirkt. 

Bisher kommt es auf den landwirtschaftli-

chen Flächen zu einer Flächenversicke-
rung. In Zukunft wird das Niederschlags-

wasser der Gemeinbedarfsfläche relativ 
konzentriert dem Boden und damit dem 

Grundwasser zugeführt. Dadurch kommt 

es zu einer Veränderung der Zusammen-
setzung der Mikroorganismen im Boden, 

indem sie an den Versickerungsstellen 
stärker ausgewaschen werden. 

Das Plangebiet liegt nicht in einer ver-

bindlich festgelegten oder geplanten 
Wasserschutzzone. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Das gesamte Nieder-
schlagswasser soll vor Ort 

versickert werden. Hierzu 

werden im Norden und im 
Süden der Gemeinbedarfs-

fläche nicht überbaubare 
Grundstücksflächen festge-

setzt. In sie sollen Versicke-
rungsmulden integriert wer-

den, über die das auf der 
„Fläche für den Gemeinbe-

darf“ anfallende Nieder-

schlagswasser der befahrba-
ren Flächen, das ggf. leicht 

verschmutzt sein könnte, 
über die belebte Bodenzone 

und damit durch Reinigung 
versickert werden soll. Hier-

durch wird die natürliche Rei-
nigungswirkung des Bodens 
genutzt.  

Das unverschmutzte Wasser 

der Dachflächen wird über 
mit Kies gefüllte Rigolen ver-
sickert. 

Klima und Luft Durch die hohe Versiegelung kommt es 

zu einer Erhöhung der Temperatur und 

damit zu einer Veränderung des Mikrokli-
mas. 

Durch die neue Bebauung der Rettungs-

wache wird ein Hindernis geschaffen, 

dass den Kaltluftaustausch in Ost-West-
Richtung im Raum zwischen dem Gewer-

begebiet Grenzstraße und der Bebauung 
der Innenstadt von Voerde (Ndrrh.) stören 
könnte.  

Auch wird das Gebiet, das für die Kaltluf-

tentstehung von Bedeutung ist, verklei-
nert 

Es sind Auswirkungen auf 

das Umweltschutzgut „Klima“ 
zu erwarten. 

Um der Möglichkeit einer Be-

einträchtigung des Luftaus-

tausches entgegen zu wir-
ken, werden die Gebäude 

auf maximal zwei Vollge-
schosse begrenzt. Hierdurch 

ist weiterhin sichergestellt, 
dass ein Luftaustausch in 

dem Freiraum stattfinden 

kann und die diesbezügli-
chen Auswirkungen auf die 

bodennahen Luftschichten 
begrenzt werden.  
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In dem Freiraum sind jedoch bereits 

schon jetzt Höfe vorhanden, die negati-

ven Einfluss diesbezüglich haben kön-
nen. Gleiches gilt für die Bebauung des 

vorhandenen Gewerbegebietes Grenz-
straße. 

Um eine Veränderung des 

Mikroklimas entgegenzuwir-

ken, wird ein Inhalt in den Be-
bauungsplan aufgenommen, 

einen bestimmten Anteil der 
Fassaden und die Dächer 

der Hauptgebäude zu begrü-
nen, soweit Letztere nicht als 

Flächen für Photovoltaik-An-
lagen genutzt werden. Auch 

erfolgt eine Begrünung der 

nicht versiegelten Flächen. 
Zudem werden Vorschriften 

zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern in den 

Bebauungsplan aufgenom-
men. 

Zur Ausnutzung der Solar-

energie wird festgelegt, dass 

zukünftig ein bestimmter An-
teil der Dachflächen durch 

Photovoltaik-Anlagen zu nut-
zen ist. 

Mensch, Lärm und 
Erschütterungen 

In der Umgebung des Plangebietes sind 
einzelne Hofstellen und Wohnbebauung 

im Außenbereich und östlich des Gewer-

begebiet Grenzstraße vorhanden. Diese 
sind lärmtechnisch als Mischgebiete zu 

beurteilen. Schutzbedürftigere Nutzun-
gen wie Allgemeine oder Reine Wohnnut-
zung sind nicht vorhanden.  

Durch den derzeitigen Verkehr auf dem 

Hammweg und der Grenzstraße, die Ret-
tungswache als Provisorium im Gewerbe-

gebiet Grenzstraße sowie den Emissio-
nen der Betriebe des Gewerbegebietes 

Grenzstraße selbst ist der Bereich des 
Plangebietes lärmvorbelastet. 

Die Planung führt zu einem geringfügigen 
Anstieg des Verkehrs und damit geringfü-

gig des Lärms. Dabei entstehen Fahrten 
sowohl durch die Einsatzfahrzeuge als 

auch durch die der Angestellten und Be-
sucher. Einsatzfahrten können zudem mit 
Martinshorn erfolgen.  

Es wurde ein Lärmgutachten erstellt, 

dass die zu erwartenden Lärmimmissio-
nen abschätzt und bewertet. Problema-

tisch könnten demnach Geräuschspitzen 
durch den Einsatz des Martinshorns auf 

dem Gelände sein. Daher wird vom Gut-
achter eine Lichtsignalanlage an der Aus-

fahrt für die Rettungsfahrzeuge angeregt. 

Diese Anregung soll jedoch nicht umge-
setzt werden, da die Geräuschspitzen 

durch das Martinshorn fast nur nachts 
problematisch sind und dann sehr wenig 

Verkehr die Grenzstraße und den Hamm-
weg befährt, so dass das Martinshorn zu 

dieser Zeit nur sehr selten eingeschaltet 
werden wird, so dass eine Ampelanlage 

an der Ausfahrt nicht als sinnvoll und not-
wendig bewertet wird. 

Dauerhaft werden Erschütterungen nicht 
hervorgerufen. Lediglich durch den Bau 

der Gebäude und der sonstigen Anlagen 
sind Erschütterungen vorübergehend 
möglich. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. Die 

durch die Rettungswache zu 

erwartende Lärmzusatzbe-
lastung ist nach dem Lärm-

gutachten vertretbar und so-
zialadäquat. 

In den Bebauungsplan wird 
u.a. folgende Festsetzung 
aufgenommen: 

„Zum Schutz vor Außenlärm 

für Außenbauteile von Auf-
enthaltsräumen sind die An-

forderungen der Luftschall-
dämmung nach DIN 4109-1 

„Schallschutz im Hochbau – 

Teil 1: Mindestanforderun-
gen“, Ausgabe Januar 2018, 
einzuhalten.“ 
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Mensch, Altlasten In der Digitalen Bodenbelastungskarte 

des Kreises Wesel ist für das Plangebiet 
kein Altlastenverdacht eingetragen. 

Der Boden des Gebietes ist zum Teil in 

geringen Mengen mit Schwermetallen 

und anderen chemischen Stoffen belas-
tet. Die Werte liegen jedoch deutlich unter 

den Vorsorgewerten. Sie entsprechen 
denen der Umgebung. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig. 

Mensch – Elektro-
magnetische Felder 

Obwohl schädigende Auswirkungen 
elektromagnetischer Felder bei Hoch- 

und Höchstspannungsleitungen bisher 

nicht nachgewiesen worden sind, sollten 
Wohnungen unter oder im unmittelbaren 

Auswirkungsbereich derartiger Leitungen 
aus Gründen der Vorsorge möglichst ver-
mieden werden.  

Nördlich des Plangebiets zum Gewerbe-
gebiet Grenzstraße hin verläuft in einem 

Abstand eine 220-kV-Höchstspannungs-
freileitung.  

Da im Plangebiet keine Wohnungen ent-
stehen werden und Abstand gegeben ist, 

ist eine Beeinträchtigung durch elektro-
magnetische Strahlung nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

Der Abstand zwischen den Gebäuden der 

Rettungswache (Fläche für den Gemein-
bedarf) und der Leitung beträgt zudem 
über 250 m. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig. 

Mensch, Erholung Das Plangebiet ist bedeutsam für die 

Naherholung, insbesondere für Berufstä-

tige aus dem nahegelegenen Gewerbe-
gebiet Grenzstraße. Es ist Teil eines gro-

ßen Freiraumes zwischen dem Gewerbe-
gebiet und dem Ortsteil Voerde und über 

straßenbegleitende Fußwege entlang der 
Grenzstraße und des Hammweges erleb-
bar.  

Durch die Neubebauung wird dieser Frei-

raum in seinem Umfang verringert. Auch 
kommt es durch die Bebauung zu Störun-

gen im Hinblick auf das Landschaftsbild 
und dessen Wahrnehmung.  

Durch zusätzlichen Lärm, insbesondere 
im Fall des Einsatzes des Martinshorns 

bei Einsatzfahrten, wird die Qualität des 
Erholungsraumes beeinträchtigt werden. 

Durch bestehende Verkehre auf dem 
Hammweg und der Grenzstraße, durch 

das Provisorium der Rettungswache im 

Gewerbegebiet Grenzstraße und dem 
nahen Gewerbegebiet selbst ist der 

Raum jedoch bereits heute lärmvorbelas-
tet.  

Die zu erwartenden zusätzlichen Immissi-
onen werden als gering eingestuft. 

Es sind Auswirkungen auf 

den Landschafts- und damit 

den Erholungsraum zu er-
warten. 

Das Anpflanzen von Bäumen 

und Sträuchern innerhalb der 

„Fläche für den Gemeinbe-
darf“ ist ein Beitrag, die Ge-

bäude in das Landschaftsbild 
einzufügen und damit den 

Erholungsraum qualitativ 
zum Teil als hochwertig zu 
erhalten. 

Der Verlust an landschafts- 

und damit als Erholungsraum 
sowie die Beeinträchtigun-

gen durch zusätzliche Immis-
sionen lassen sich nicht ver-
hindern bzw. ausgleichen. 

Überschwem-

mungsgefahren 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Be-

reich, der bei einem Extremhochwasser 

des Rheins oder bei einem Bruch der Dei-
che überflutet werden könnte (HQ ext-

rem). Besondere Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz oder eine nachrichtliche 
Übernahme sind nicht erforderlich. 

Erhebliche Auswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

Es wird ein entsprechender 

Hinweis auf die Hochwasser-

gefahr bei Starkregen in den 
Bebauungsplan aufgenom-
men. 
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Bei einem extremen Starkregenereignis 

können jedoch Teile des Plangebietes 
durch Hochwasser betroffen werden. 

Es wird eine Festsetzung in 

den Bebauungsplan aufge-

nommen, dass die Flächen 
der Dächer der Hauptge-

bäude zu begrünen sind, so-
weit sie nicht für die Gewin-

nung von Sonnenenergie ge-
nutzt werden. Dies ist ein 

Beitrag zur Rückhaltung von 
Niederschlagswasser bei 

Starkregen, indem das Was-

ser auf diesen Dächern ge-
speichert und zurückgehal-
ten wird 

Katastrophenschutz Im Plangebiet und dessen Umgebung 

sind keine speziellen Anlagen vorhanden 
oder zulässig, die schwere Unfälle oder 

Katastrophen wie Explosionen oder 
starke Brände hervorrufen können.  

Die vorgeschriebenen Abstände zwi-
schen den nächstgelegenen Störfallanla-

gen und dem Plangebiet werden einge-
halten.  

Im nahe gelegenen Gewerbegebiet 
Grenzstraße sind derzeit jedoch pla-

nungsrechtlich auch Störfallbetriebe zu-
lässig. Im Falle eines Ansiedlungswun-

sches könnte die Stadt Voerde (Ndrrh.) 
planungsrechtlich tätig werden. 

Von dem Gewerbegebiet können jedoch 
auch sonstige Beeinträchtigungen durch 

Unfälle auf die Rettungswache ausge-
hen. Dies ist nicht zu vermeiden und im 

Hinblick auf den gegebenen Abstand ver-
tretbar. 

Zudem hat die Rettungswache nicht den 
Schutzstatus wie etwa Wohnnutzung. 

Mit Erdrutschen und Erdbeben ist nicht zu 
rechnen. 

Im Hinblick auf den Katastrophenschutz 
ist die Planung insoweit unbedenklich. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig 

Kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter 

Die Planung hat voraussichtlich keine er-

heblichen Auswirkungen auf das Schutz-
gut.  

Es wird jedoch ein Teil der Kulturland-
schaft in Bauland umgewandelt. Auch 

wird landwirtschaftliche Fläche, die zur 
Nahrungsmittelproduktion wertvoll ist, 

umgenutzt. Insoweit sind Sachgüter be-
troffen. 

Bodendenkmäler sind derzeit nicht be-
kannt. 

Erhebliche Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Es sind keine Maßnahmen 
notwendig. 

Es wird lediglich ein Hinweis 

in den Bebauungsplan auf-
genommen, wie der Bauherr 

sich beim Auffinden von Bo-
dendenkmälern zu verhalten 
hat. 

 

4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Der Bebauungsplan widerspricht den Inhalten des Gebietsentwicklungsplanes (GEP 99), der 
hier unter anderem Regionaler Grünzug zum Inhalt hat. Gemäß Ziel 2.3 „Siedlungsraum und 
Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan 
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vom 12.07.2019 können ausnahmsweise im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflä-
chen und –gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn die besondere öffentliche Zweck-
bestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes sowie der Kommunen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz dies erfordert. Ein weiterer Aus-
nahmetatbestand findet sich durch das dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in Aus-
nahmen auch Bauflächen und Baugebiete in Freiflächen dargestellt und festgesetzt werden 
dürfen, sofern sie unmittelbar an den Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des 
Siedlungsraumes auf einer deutlich erkennbaren Grenze beruht. Die Bauleitplanung dient der 
kommunalen Gefahrenabwehr. Es handelt sich um eine bauliche Anlage der Stadt Voerde 
(Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das Plangebiet an den 
vorhandenen Siedlungsraum an, so dass auch der 1. Spiegelstrich Berücksichtigung finden 
kann. 
 
Er widerspricht zudem den Inhalten des Flächennutzungsplanes, der hier „Fläche für die Land-
wirtschaft“ darstellt. Des Weiteren steht der Landschaftsplan entgegen. Er hat in seiner Ent-
wicklungskarte die Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsgefüge, ihrem Erscheinungsbild 
oder ihrer Oberflächenstruktur geschädigten oder stark vernachlässigten Landschaft. Die Fest-
setzungskarte Teil 2 bezeichnet den Bereich und dessen Umgebung als „Strukturarmen Of-
fenlandbereich“ für ortsgebundene Maßnahmen. Damit widerspricht der Landschaftsplan den 
o.g. planerischen Zielsetzungen. Eine förmliche Änderung des Landschaftsplanes wird jedoch 
vorbehaltlich der Stellungnahme des Trägers der Landschaftsplanung nicht erforderlich, denn 
gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei einer Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes widerspre-
chende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft, sofern der Trä-
ger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren dieser Änderung des Flächennutzungs-
planes nicht widersprochen hat. 
 
Da der Standort für die Rettungswache sehr geeignet ist, soll der Bebauungsplan aufgestellt 
werden mit der Zielsetzung „Fläche für den Gemeinbedarf – Rettungswache / Katastrophen-
schutz“. Zusammen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 wird die 78. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ betrieben. 
 
Es sind maximal zweigeschossige Gebäude mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und 
einer GRZ 2 (Grundflächenzahl inklusive Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen) von 0,75 
zulässig. Damit wird sparsam mit Grund und Boden umgegangen, indem die Fläche intensiv 
ausgenutzt wird. Die Begrenzung auf maximal zwei Vollgeschosse ist ein Beitrag zum Klima-
schutz, dadurch dass so die Frischluftbahn so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. 
 
Die „Fläche für den Gemeinbedarf“ wird so im Norden abgegrenzt, dass der Schutzstreifen der 
Zeelink-Erdgaspipeline nicht mehr im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt und ausrei-
chend Abstand eingehalten wird. Damit liegen auch die parallel dazu nördlich der Zeelink-
Leitung verlaufenden zwei Erdgaspipelines der Thyssengas-GmbH durch die Neubebauung 
nicht berührt werden.  
 
Die erforderlichen Ausgleichsflächen für die Rettungswache werden nördlich der Gemeinbe-
darfsfläche und auf Flächen westlich davon angeordnet. Aus Gründen des Wiesenvogelschut-
zes, um landwirtschaftliche Flächen weitestgehend zu erhalten und da auf den Leitungen und 
in deren Schutzstreifen keine Bäume und Sträucher gepflanzt werden können, sollen als Aus-
gleichsmaßnahmen dort Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen durchgeführt 
werden. Das bedeutet, dort zwar Landwirtschaft betrieben werden kann, diese jedoch be-
stimmte ökologische Voraussetzungen erfüllen muss, extensiviert wird und um Maßnahmen 
für geschützte bzw. bedrohte Tierarten ergänzt wird. Durch diese Maßnahmen wird rein rech-
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nerisch ein 100%iger Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft gewährleistet. Auch lie-
gen die Ausgleichsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Eingriffs, was als positiv zu beur-
teilen ist. 
 
Die Gemeinbedarfsfläche wird zum Teil durch Bäume und Sträucher sowie durch Dach- und 
Fassadenbegrünung begrünt. 
 
Zufahrten zu der Rettungswache sind nur von der Grenzstraße her zulässig, da der Hammweg 
als Landesstraße außerhalb der Ortsdurchfahrt klassifiziert ist und demnach dort Zufahrten 
nicht zulässig sind. Damit werden die Belange des Verkehrs berücksichtigt. 
 
Das auf der Gemeinbedarfsfläche anfallende Niederschlagswasser kann und soll vor Ort ver-
sickert werden. Das ggf. schwach belastete Wasser der befahrbaren Flächen wird über Versi-
ckerungsmulden versickert und somit die belebte Bodenzone als Filter genutzt. Das unbelas-
tete Wasser der Dachflächen kann über Kiesrigolen versickert werden. 
 
Ein Teil der Dachflächen soll mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, um Solarenergie 
zu nutzen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

4.2 Planungsinstrumente 

Es wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erforderlich, da 
Bauvorhaben in seinem Geltungsbereich bisher nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich) 
zu beurteilen sind. Damit wäre die Zulässigkeit der Rettungswache bzw. das Zentrum für den 
Katastrophenschutz hier nicht gegeben. 
 
Darüber hinaus ist die Änderung des Flächennutzungsplanes nötig. Diese wird als 78. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ betrieben. 
 
Mit dem Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes tritt der rechtskräftige Landschaftsplan für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes außer Kraft, sofern die Untere Naturschutzbehörde 
als Träger der Landschaftsplanung im Verfahren nicht widersprochen hat. 
 
Ein städtebaulicher Vertrag nach Baugesetzbuch ist nicht erforderlich. 
 
Regelungen insbesondere zur Kostenübernahme sind im Grundstückskaufvertrag enthalten.  
 
In den Pachtverträgen für die im Bebauungsplan liegenden landwirtschaftlichen Flächen sind 
u.a. Regelungen zur Verwirklichung und dauerhaften Erhaltung der produktionsintegrierten 
Kompensationsmaßnahmen aufzunehmen. 

4.3 Festsetzungen und sonstige Planinhalte 

Im Folgenden werden die im Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
getroffenen Festsetzungen und sonstigen Planinhalte dargestellt und begründet. 

 

 Planinhalt Begründung 

A. 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
gemäß BauGB und BauNVO  

1. 
Abgrenzung des Geltungsbereichs 
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1.1 Plangrenze 

(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

 

In den Geltungsbereich werden die Flurstücke bzw. Teile davon der 
Gemarkung Voerde, Flur 30 Nrn. 149, 150 und 166 sowie Gemarkung 
Voerde, Flur 31, Nr. 120 aufgenommen.  

Im Norden wird die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs so fest-

gelegt, dass ein Abstand eingehalten wird zur Südgrenze des Schutz-
streifens der unterirdischen Zeelink-Erdgaspipeline gelegt. Die Lei-

tung und ihr Schutzstreifen werden nicht in den Bebauungsplan ein-
bezogen, da sie nicht überbaut und ihre Oberflächen nicht bepflanzt 
werden dürfen. 

Im Süden verläuft der Hammweg, dessen Nordseite die Grenze dar-
stellt, im Westen die Grenzstraße.  

Beide Verkehrswege brauchen nicht in den Geltungsbereich des Pla-
nes einbezogen werden. 

2. Nutzungsart  

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf, „Ret-
tungswache / Katastrophenschutz“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

 

Der Planbereich wird als Fläche für den Gemeinbedarf, mit der 
Zweckbestimmung Rettungswache / Katastrophenschutz festgesetzt. 

Hierdurch kann das Planvorhaben an dem Standort planungsrechtlich 
realisiert werden. 

3. Bauliche Dichte   

3.1 Grundflächenzahl (GRZ)  

(§ 19 BauNVO) 

 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wieviel Quadratmeter Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne von § 19 Abs. 3 
BauNVO zulässig sind. 

Es soll eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt werden.  

Hierdurch kann das Grundstück optimal ausgenutzt und eine Ret-

tungswache bzw. eine Anlage für den Katastrophenschutz in ausrei-
chender Größe gebaut werden. 

Das Raumprogramm der Rettungswache kann mit dieser Grundflä-
chenzahl auf dem Baugrundstück umgesetzt werden. 

3.2 Überschreitung der Grundflächen-
zahl (GRZ) 

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Die zulässige Grundfläche darf durch die 
Grundflächen von 

1. Garagen und Stellplätzen mit 

ihren Zufahrten, 
2. Nebenanlagen im Sinne von § 

14 BauNVO sowie  
3. baulichen Anlagen unterhalb 

der Geländeoberfläche, durch 

die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, 

bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,75 überschritten werden. 

Es wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 ein diesbezüglich 

relativ niedriger Wert angesetzt. Die Planung in Bezug auf die Haupt-
gebäude lässt sich in diesem Rahmen umsetzen.  

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche 
durch Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO (Nebenanlagen, 

Stellplätze, Zufahrten u.a.) bis zu 50 % überschritten werden, höchs-
tens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8.  

Für den Bebauungsplan Nr. 143 ist eine Überschreitung von mehr als 
50 % erforderlich.  

Für die Rettungswache ist in ihrem Raumprogramm ein relativ großer 

Flächenanteil für Zufahrten und Stellplätze erforderlich. Um die Pla-

nung umzusetzen, reicht daher eine GRZ 2 von 0,6 nicht aus. Viel-
mehr ist es notwendig, die GRZ 2 auf 0,75 festzusetzen. Dies ist ge-

mäß § 19 Abs. 4 Satz 3 zulässig. Nach dieser Regelung können ab-
weichende Bestimmungen getroffen werden 

Um das Raumprogramm auch in Bezug auf Stellplätze, Nebenanla-

gen und Zufahrten umsetzen zu können, wird daher diese Festset-
zung mit einer GRZ 2 von 0,75 erforderlich. 

Der hierdurch zu erwartende Eingriff in Natur und Landschaft wird 
vollständig ausgeglichen. 

3.3 Zahl der Vollgeschosse als Höchst-
maß  

(§16, 20 BauNVO) 

Die Gebäude der Rettungswache benötigen maximal zwei Vollge-
schosse. Zusätzlich könnte ein Staffelgeschoss errichtet werden, das 
jedoch kein Vollgeschoss sein dürfte. 
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Aus diesem Grund wird die maximale Zahl der Vollgeschosse auf 
zwei festgesetzt.  

4. Baugrenzen  

4.1 Baugrenzen  

(§ 23 Abs. 1 BauNVO) 

 

 

Durch die Festlegung der Baugrenzen wird unter Einhaltung eines 

ausreichenden Spielraums die Anordnung der Hauptbaukörper inner-
halb des Baugrundstücks bestimmt. Die Festsetzung stellt das zent-
rale Element zur Regelung der städtebaulichen Gestaltung dar.  

Die zukünftige Anordnung der Hauptgebäude erfolgt unter Berück-
sichtigung der funktionalen Erfordernisse der Rettungswache einer-

seits und mit dem Ziel einer geringstmöglichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und des Ortsbilds andererseits.  

Die Baugrenzen werden so festgelegt, dass ein Abstand der Ge-
bäude zur Nordgrenze des Hammweges eingehalten wird. Dies ergibt 

sich aus den Belangen des Verkehrs, da es sich bei dem Hammweg 
um eine Landesstraße handelt, die in diesem Streckenabschnitt au-
ßerhalb der Ortsdurchfahrten liegt. 

U.a. Stellplätze und Garagen sowie die Zufahrten auf dem Grund-

stück sind auf den überbaubaren und den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

5. Verkehr, Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechte 

 

5.1 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 

Bei dem Hammweg handelt es sich um eine Landesstraße außerhalb 
der Ortsdurchfahrt. 

Damit sind gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW entlang 

des Hammweges Ein- und Ausfahrten auf bzw. von den angrenzen-
den Grundstücken nicht zulässig. 

Daher wird die Rettungswache von der Grenzstraße aus erschlossen. 

Entlang des Hammweges wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
festgesetzt. 

5.2 Leitungsrechte 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

5.2.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu-
gunsten eines Leitungsträgers 

GFL1 

Fläche für ein unterirdisches Leitungs-

recht sowie ein Geh- und Fahrrecht zu 
Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-

Moog-Platz 13, 44137 Dortmund und 
der Zeelink, Kallenbergstraße 5, 45141 
Essen. 

 

GFL2 

Fläche für ein unterirdisches Leitungs-
recht sowie ein Geh- und Fahrrecht zu 

Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-
Moog-Platz 13, 44137 Dortmund. 

 

Unter den festgesetzten Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes 

verlaufen eine unterirdische Erdgaspipeline der PLEdoc GmbH, im 
Eigentum der Zeelink, Kallenbergstraße 5, 45141 Essen und 3 unter-

irdische Erdgaspipelines der Thyssengas GmbH (2 in Ost-West-Rich-
tung und eine in Nord-Süd-Richtung entlang der Grenzstraße an de-
ren westlicher Seite). 

Es sind daher unterirdische Leitungsrechte sowie Geh- und Fahr-

rechte zu Gunsten der Leitungsträger bzw. der Eigentümer einzutra-
gen. 

Die Breite der Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte entspricht 
den Schutzstreifenbreiten in ihrer Gesamtheit, die nachrichtlich in den 
Bebauungsplan aufgenommen worden sind. 

6. Flächen für Vorkehrungen und Vor-
kehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen nach BIm-
SchG 

Es wird passiver Schallschutz erforderlich. 

Aus diesem Grund werden maßgebliche Außenlärmpegel La / Lärm-
pegelbereiche in dB(A) festgesetzt.  
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  

6.1 Luftschalldämmung an den Gebäu-
den 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außen-
bauteile von Räumen, die nicht nur zum 

vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen bestimmt sind, sind die Anforde-

rungen der Luftschalldämmung nach 

DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – 
Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe 

Januar 2018 einzuhalten. Die erforderli-
chen gesamten bewerteten Bau-Schall-

dämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen ergeben 

sich aus dem in der Planzeichnung fest-
gesetzten maßgeblichen Außenlärmpe-

gel La unter Berücksichtigung eines Kor-

rekturwertes für die Raumart nach Maß-
gabe des Kapitel 7.1 der DIN 4109-1 
(Januar 2018). 

 

Maßgeblicher Außenlärmpegel La / 
Lärmpegelbereich in dB(A) 

Die vorhandenen Verkehrswege Hammweg und Grenzstraße sind mit 

ihrem Verkehr Lärmquellen. Zudem stellt die Rettungswache durch 
die auf ihr stattfindenden Fahrzeugbewegungen zusätzlich eine 
Lärmquelle dar.  

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräu-
men sind bestimmte Anforderungen der Luftschalldämmung einzu-
halten. 

Diese Anforderungen werden durch die Festsetzung umgesetzt.  

Die Festsetzung gewährleistet, dass der Lärmschutz für Aufenthalts-
räume eingehalten wird. 

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

 

7.1 Pflanzvorschriften  

7.1.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern 

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 

Teilbereiches 1.1 der Fläche für den Ge-
meinbedarf sind 8 einheimische, klein-

kronige Laubbäume aus der der Begrün-

dung des Bebauungsplanes beigefügten 
Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“ in einem 

Abstand von mindestens 10 m in einer 
Pflanzgüte von mindestens 14 bis 16 cm 

Stammumfang anzupflanzen und dauer-
haft zu erhalten. Abgängige Bäume sind 
zu ersetzen.  

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 

Teilbereiches 1.1 der Fläche für den Ge-
meinbedarf sind auf einem Streifen von 

5 m entlang der Nord- und Westgrenze 
des Bebauungsplanes Sträucher mit 

Pflanzabständen von je 1,0 bis 1,5 m in 
der Reihe und im Reihenabstand anzu-

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die 

Sträucher dürfen dort eine Wuchshöhe 
von 3 m nicht überschreiten.  

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 

Teilbereiches 1.2 der Fläche für den Ge-
meinbedarf sind mindestens 25 einhei-

mische, mindestens mittelkronige Laub-

bäume aus der der Begründung des Be-
bauungsplanes beigefügten Anlage 2 

„Pflanzliste Bäume“ in einer Pflanzgüte 
von 18 bis 20 cm Stammumfang anzu-

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ab-
gängige Bäume sind zu ersetzen. 

Diese Festsetzung regelt die Begrünung der „Fläche für den Gemein-
bedarf“ mit Bäumen und Sträuchern. 

Dabei wird die „Fläche für den Gemeinbedarf“ in die Teilflächen 1.1 
und 1.2 untergliedert. 

Für die nicht überbaubaren Flächen des nördlich gelegenen Teilbe-

reiches 1.1 werden 8 anzupflanzende Bäumen festgesetzt, die zudem 
nur kleinkronig sein dürfen. Hintergrund dieser Festsetzung ist der 

Wiesenvögelschutz. Die nördlich an die Gemeinbedarfsfläche festge-
setzte Ausgleichsfläche dient diesem Schutz. Hier werden entspre-

chende produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIKs) 
vorgesehen. Großkronige Bäume, zum Teil noch in dichter Abfolge, 

in ihrer unmittelbaren Nähe, wirken diesen Maßnahmen für Wiesen-

vögel entgegen, indem sie Fressfeinden als Deckung dienen können, 
so dass die Ausgleichsflächen ihren Wert für den Wiesenvögelschutz 
verlieren würden. 

Aus diesem Grund wird neben einer zahlenmäßigen Begrenzung der 
Bäume auch festgelegt, dass sie nur kleinkronig sein dürfen und ei-
nen bestimmten Mindestabstand zueinander haben müssen. 

Für die nicht überbaubaren Flächen des südlich gelegenen Teilberei-

ches 1.2 grenzt nicht unmittelbar an für den Wiesenvogelschutz vor-
gesehene Ausgleichsflächen an. Hier steht vielmehr das Ziel im Vor-

dergrund, die Rettungswache zur Landschaft hin gestalterisch ein-
zugrünen. Daher wird hier eine Mindestzahl an Bäumen festgesetzt. 

Auch wird festgelegt, dass es mindestens mittelkronige Bäume sein 
müssen. 

Die nicht überbaubaren Flächen der Teilbereiche 1.1 und 1.2 sind  
zudem durch Sträucher an ihren Rändern zu bepflanzen. 

Auf eine Festsetzung von konkreten Flächen gemäß Planzeichenver-
ordnung wird ausdrücklich verzichtet, um eine Flexibilität der Ausbau-
planung zu gewährleisten. 

Es wird eine Pflanzliste Bäume beigefügt. Diese ist nach klein- bzw. 
mittel- und großkronigen Bäume unterteilt.  
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Auf der nicht überbaubaren Fläche des 
Teilbereiches 1.2 der Fläche für den Ge-

meinbedarf sind auf einem Streifen von 
5 m entlang der West- und Südgrenze 

und auf einem Streifen von 3 m entlang 
der Ostgrenze des Bebauungsplanes 

mit Ausnahme der Grundstückszufahr-

ten Sträucher mit Pflanzabständen von 
je 1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im Rei-

henabstand anzupflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. 

Strauchpflanzungen sind auf der Fläche 

für den Gemeinbedarf nur als einheimi-
sche Laubgehölze zulässig. 

Die Anpflanzungen sind vor Wildverbiss 
zu schützen und bis zur Bestandsdichte 
zu pflegen. 

Baumbeete, auch innerhalb von Stell-

platzanlagen, müssen mindestens 2 m x 
2 m groß sein und ein Volumen von min-

destens 12 Kubikmetern aufweisen. Sie 
sind auf Stellplatzanlagen mit einem An-
fahrschutz zu versehen. 

 

7.1.2 Dachbegrünung 

Flachdächer von Dachflächen der 

Hauptbaukörper sind mit einer standort-

gerechten Vegetation mindestens ex-
tensiv zu begrünen und dauerhaft zu er-

halten. Die Stärke der Vegetationstrag-
schicht muss mindestens 10 cm betra-
gen (inklusive Drainschicht). 

Das Dachbegrünungssubstrat muss den 

derzeit gültigen „Dachbegrünungsrichtli-
nien – Richtlinien für Planung, Bau und 

Instandhaltung von Dachbegrünungen“ 
der FLL (Forschungsgesellschaft Land-

schaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. 
Bonn) entsprechen.  

Ausgenommen von der Pflicht zur Dach-
flächenbegrünung sind Flächen zur Nut-

zung von Sonnenenergie gemäß der 
Festsetzung Nr. 9.1, konstruktiv oder 

brandschutztechnisch erforderliche 
Dachrandabdeckungen (Attikaabde-

ckungen) und haustechnisch notwen-
dige Dachaufbauten inklusive deren Zu-
wegungen und Wartungsflächen. 

Die Dachbegrünung ist durch fachge-

rechte Pflege dauerhaft zu erhalten. 
Ausfälle sind zu ersetzen. 

Diese Festsetzung wird in den Bebauungsplan aufgenommen, um 

der hohen Versiegelung auf Grund der Zulässigkeit der Überschrei-
tung der Grundflächenzahl (GRZ) durch Stellplätze, Zufahrten und 
Nebenanlagen von 0,75 entgegenzuwirken.  

Es sollen nach dem dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden städ-

tebaulichen Konzept ausschließlich Gebäude mit Flachdächern er-
richtet werden. 

Zum Teil sind die Dachflächen der Hauptgebäude durch Photovoltaik-

Anlagen gemäß der Ziffer 9 der Festsetzungen des Bebauungsplanes 

zur Nutzung erneuerbarer Energien zu nutzen. Die verbleibenden 
Teile der Dachflächen sollen jedoch durch Dachbegrünung begrünt 
werden. 

8. Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Boden, Natur und Land-
schaft, Flächen zum Ausgleich 

 

8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft, Flächen zum 
Ausgleich 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
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8.1.1 Produktionsintegrierte Kompensati-
onsflächen (PIKs) 

Die in den Teilbereichen 1, 2 und 3 fest-
gesetzten MSPE-Flächen dienen als 

produktionsintegrierte Kompensations-
flächen (A, B und C).  

Die Ausgleichsfläche A, die Ausgleichs-

fläche B sowie die Ausgleichsfläche C 
sind unbeschadet der Festsetzung 8.1.4 

als extensiv genutzte landwirtschaftliche 

Flächen mit niedrigen Getreidearten o-
der mit anderen Ackerbauarten und nur 

mit doppeltem Saatreihenabstand zu 
nutzen. Die Einsaat von Mais ist nicht 

zulässig. Auf den o.g. Ausgleichsflächen 
sind Getreidestoppel im Herbst in einer 

Höhe von mindestens 0,20 m auf dem 
jeweiligen Feld für einen Zeitraum von 

mindestens 2 Monate nach der Ernte zu 
belassen.  

Die landwirtschaftliche Nutzung hat zwi-
schen einem höchstens einem Jahr an-

dauernden Anbau nach Satz 1 und 2 
und einer mindestens einem Jahr dau-

ernden Nutzungsbrache zu variieren. 

Die Fruchtfolge hat nach jeder Brache 
jährlich zu wechseln. Eine zeitlich befris-

tete Änderung der Fruchtfolge kann in 
Abstimmung mit der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) getroffen werden. 

Brachen werden als Ackerwildkrautbra-

chen mit Selbstbegrünung definiert, die 
in der Zeit vom 15.09. bis 15.03. durch 

Grubbern oder Flachpflügen herzustel-
len sind. Der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln oder Düngung ist dabei 
unzulässig. 

Als Dünger ist während des Anbaus von 
Feldfrüchten nur der Einsatz von organi-

schem Dünger bis maximal 30 kg/ha/a 
zulässig. Der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln und von Herbiziden ist un-
zulässig. 

Gegensteuernde Maßnahmen bei im 
Übermaß auftretenden Wildkräutern 

sind mechanisch auch in der Zeit, in der 
keine Bearbeitung zulässig ist, in Ab-

stimmung mit der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
möglich.  Sollte im Einzelfall eine (nest-

erweise) Behandlung von Prob-
lemunkräutern / Gräsern (z.B. Acker-

kratzdistel, Windhalm) mit Pflanzen-

schutzmitteln zwingend erforderlich wer-
den, ist dieses Vorhaben gemäß der 

„Numerischen Bewertung von Biotopty-
pen für die Eingriffsregelung in NRW“ in 

Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde durchzuführen. 

Die Betrachtung der Arten im Zuge der Artenschutzprüfung hat erge-
ben, dass vier der näher zu betrachtenden gefährdeten planungsre-

levanten Arten, die von der Planung betroffen sein können, Wiesen-
vögel (Feldlerche, Wachtel, Kiebitz und Rebhuhn) darstellen.  

Dabei soll die Feldlerche als eine der gefährdeten Arten im Planbe-
reich eine Zielart für ökologische Aufwertungsmaßnahmen sein, da 

sie zum einen auf den Messtischblättern aufgeführt ist und zum an-
deren in der unmittelbaren Umgebung bereits mehrfach gesichtet 

worden ist, so dass es als sicher einzustufen ist, dass sie auch im 
Plangebiet vorkommt.  

Wie andere Wiesenvögel bevorzugt die Feldlerche niedrige, gut struk-
turierte Gras- und Krautfluren auf trockenen Böden in offenem Ge-

lände mit weitgehend freiem Horizont. Die von ihr besiedelten Biotope 
zeichnen sich durch karge oder kurze Vegetation mit einem hohen 

Anteil an nacktem Boden aus. Die Biotope sind Äcker, Grünland und 
Brachen mit einer nicht zu dicht stehenden Krautschicht. Vegetations-

höhen von 15 bis 25 cm sind für die Nestablage optimal. Die Feldler-
che bevorzugt lückige Getreideflächen mit Kümmerwuchs. 

Die landwirtschaftliche Nutzung hat zwischen extensivem Feldfrüch-
teanbau und Nutzungsbrache zu variieren. Die Fruchtfolge muss ge-
wechselt werden.  

Auf den Ausgleichsflächen sollten nur niedrige Feldfrüchte ange-

pflanzt werden. Mais wird daher ausgeschlossen. Hintergrund ist, 
dass Wiesenvögel Probleme mit hoch aufgewachsenen Flächen ha-

ben. Die Flächen sollen mit doppeltem Saatreihenabstand bepflanzt 
werden, um Wildkräutern zwischen den Reihen Raum zur Entwick-

lung zu geben, so dass ein zusätzliches Nahrungsangebot für Vögel 
zur Futtersuche und zum Nisten sowie Lebensraum für Insekten ent-

steht. Die Getreidestoppeln sollen im Herbst mindestens 20 cm auf 
dem Feld belassen werden. Das Nebeneinander von vorjähriger und 

frisch gesähter Vegetation schafft ein reichhaltiges Nahrungsangebot 

für Feldvögel, Feldhasen, Amphibien, Bestäuber und Insekten. Es ist 
nur der Einsatz von organischem Dünger bei maximal 30 kg/ha/a zu-
lässig. Der Einsatz u.a. von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.  

Ziel der Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen ist daher eine Exten-
sivierung und Ökologisierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Es 
sollen geeignete Flächen für gefährdete Wiesenvögel entstehen.  

Bei dem Auftreten von im Übermaß auftretenden Wildkräutern sollen 

unter bestimmten Voraussetzungen gegensteuernde Maßnahmen 
möglich sein. 

8.1.2 Mahd und Ernte 

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. 
März bis zum 30. Juli (Brutzeit Wiesen-

vögel) nicht gemäht oder abgeerntet 
werden. Eine Mahd bzw. Ernte ist ganz-

jährig nur unter besonderer Beachtung 

von Artenschutzbelangen (Wiesenvö-
gelschutz, insbesondere der Schutz der 
Gelege) zulässig. 

Diese Maßnahme ist erforderlich, um insbesondere die Brut der Wie-
senvögel zu schützen. 
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8.1.3 Ausnahmen von den Festsetzungen 

Ausnahmen von der Festsetzung Nr. 

8.1.1 sind in Absprache mit dem Fach-
dienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- 

und Klimaschutz) der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) möglich, wenn sie dem Ziel der 

Produktionsintegrierten Kompensations-
maßnahme nicht widersprechen. 

Die Ausnahmeregelung wird eingeführt, um eine Flexibilität der Re-
gelungen auf der Bewirtschaftungsfläche zu gewährleisten. 

Die Ausnahmen dürfen den Zielen der PIKs, insbesondere dem Wie-
senvögelschutz, nicht widersprechen. 

8.1.4 Freihaltung von Flächen vor landwirt-
schaftlicher Nutzung 

Ein jeweils 1 m breiter Streifen nördlich 

der Südseiten der Ausgleichsflächen A, 
B und C, und südlich der Nordseiten der 

Ausgleichsflächen A, B und C sind von 

ackerbaulicher Nutzung freizuhalten. 
Auf diesen Flächen sind 30 cm bis 40 cm 

tiefe und 1 m breite Sandstreifen mit 
leicht bindigem, ungewaschenem grob-

körnigem (Körnung 0 bis 10 mm) Sand 
über der derzeitigen Geländeoberfläche 

durch Auftrag anzulegen und nach 10 
Jahren seit der erstmaligen Herstellung 

unter Beachtung der Ergebnisse des 

Monitorings ggf. zu erneuern. Die Strei-
fen sind durch Eichenspaltpfähle im Ab-

stand von 50 m  deutlich sichtbar von der 
Ackerfläche abzugrenzen. 

Wiesenvögel benötigen niedrige, gut strukturierte Gras- und Krautflu-
ren auf trockenen Böden in offenem Gelände mit weitgehend freiem 

Horizont. Die von ihnen besiedelten Biotope zeichnen sich durch 
karge oder kurze Vegetation mit einem hohen Anteil an nacktem Bo-
den aus. 

Aus diesem Grund sollen ein Meter breite Streifen von Ackerpflanzen 
frei bleiben.  

In diese freigehaltenen Streifen soll Sand eingearbeitet werden, um 
eine Ausmagerung der Flächen für eine artenreiche Flora und damit 

als für Wiesenvögel wertvolleres Nahrungsbiotop zu erreichen als 
auch, um die Ackerfläche für Wiesenvögel, die zur Verdauung kleine 
Steine und Sandkörner benötigen, artgerechter herzurichten.   

Durch Eichenspaltpfähle sollen die freizuhaltenden Streifen abge-
grenzt werden. 

8.1.5 Ausmagerung von Flächen 

Auf den Ausgleichsflächen A, B und C 
sind zwischen den freizuhaltenden Strei-

fen gemäß Ziffer A 8.1.4 die Flächen mit 
einer mindestens 5 cm dicken, grobkör-

nigen Sandschicht abzudecken, die in 
den Boden einzuarbeiten ist (Ausmage-

rung). Die Maßnahme ist nach 10 Jah-

ren seit der erstmaligen Herstellung und 
unter Beachtung der Ergebnisse des 
Monitorings ggf. zu erneuern. 

Teil der Maßnahme der Extensivierung der landwirtschaftlichen Nut-
zung auf den Ausgleichsflächen ist auch eine Abmagerung der Flä-

chen, um sowohl Bodenlebewesen als auch eine artenreiche Flora 
und damit auch eine Förderung der Fauna zu stärken.  

Aus diesem Grund soll eine Sandschicht in die landwirtschaftlichen 
Teile der Flächen eingearbeitet werden. 

Diese Maßnahme ist ggf. nach 10 Jahre zu erneuern. 

8.1.6 Reptilienbiotop 

Nördlich der Südseite der Ausgleichsflä-

che C sind auf den Flächen nach Ziffer 
8.1.4 jeweils mindestens drei, ca. 0,5 m 

hohe und jeweils etwa 1 m lange Le-
sesteinhaufen (Reptilienbiotop), beste-

hend aus größeren Steinen, anzulegen. 

Die Maßnahmen sind nach 10 Jahren 
seit ihrer erstmaligen Herstellung zu 

überprüfen und bei Verlust von Teilbe-
reichen der Reptilienbiotope ggf. zu er-
gänzen. 

Als Reptilienart kann die Schlingnatter im Plangebiet und dessen Um-

gebung vorkommen. Sie soll daher diesbezüglich die Leittierart sein. 
Die Schlingnatter bevorzugt offene oder halboffene Lebensräume mit 

heterogener Vegetation und steinigen, schnell austrocknenden Bö-
den wie Magerrasen oder Halbtrockenrasen. Zudem benötigt sie of-

fene Sandflächen mit nährstoffarmem Substrat oder Steinflächen und 
Sonnenplätze zur Temperaturregulierung. 

Diese Steinflächenbiotope sollen durch das Anlegen von Lesestein-
haufen geschaffen werden. 

8.1.7 Frist bis zur Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen 

Die festgesetzten Maßnahmen nach 
den Festsetzungen 8.1.1 bis 8.1.6 sind 

spätestens 3 Monate nach dem Zeit-
punkt der Erteilung der Baugenehmi-

gung und spätestens mit dem Zeitpunkt 
des Baubeginns fertigzustellen. 

Durch die Festlegung dieser Frist wird sichergestellt, dass die Aus-
gleichsmaßnahmen zeitnah hergestellt werden. 

9. Nutzung oder Speicherung von er-
neuerbaren Energien 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB) 

 

9.1 Photovoltaik-Anlagen 

Bei der Errichtung von Hauptgebäuden 

sind die Dachflächen der Hauptgebäude 
mit baulichen oder sonstigen techni-

schen Maßnahmen für die Erzeugung 

Diese Maßnahme stellt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 

durch die Nutzung erneuerbarer Energie auf andernfalls ungenutzten 
Flächen dar und setzt den Beschluss des Rates der Stadt Voerde 

(Ndrrh.) in Bezug auf den Klimanotstand um. Sie trägt dazu bei, die 
Klimaschutzziele zu erfüllen. 
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von Strom (Photovoltaik-Anlagen) aus-
zustatten. 

Ausgenommen von dieser Pflicht sind 
Flächen zur Dachbegrünung gemäß 

Festsetzung Nr. 7.1.2, konstruktiv oder 
brandschutztechnisch erforderliche 

Dachrandabdeckungen (Attikaabde-
ckungen) und haustechnisch notwen-

dige Dachaufbauten inklusive deren Zu-
wegungen und Wartungsflächen. 

Dabei sollen die Flächen der Flachdächer der Hauptgebäude entwe-
der durch Dachbegrünung begrünt oder durch Photovoltaik-Anlagen 
genutzt werden müssen. 

So bleibt dem Bauherrn ein Entscheidungsspielraum.  

Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ist positiv für die Energiege-

winnung und damit direkt für den Belang Klima, der Einbau einer 
Dachbegrünung ist ein Beitrag zur Verringerung der Folgen des Kli-

mawandels, indem Niederschlagswasser auf der Fläche gespeichert 
und zurückgehalten wird. Auch verringert sie die Aufheizung und da-
mit die Erhöhung der Temperatur. 

B. Nachrichtliche Übernahme 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 

1. Erdgaspipelines mit ihren Schutz-
streifen 

 

1.1 Unterirdische Hauptversorgungslei-
tung 

 

Unterirdische Gasfernleitungen L206 / 
008 / 000 (Schutzstreifenbreite 6,0 m), 

L206 / 008 / 001 (Schutzstreifenbreite 
6,0 m) und L501 / 000 / 000 (Schutzstrei-

fenbreite 10 m) der Thyssengas GmbH, 

Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, 
sowie Gasfernleitung RG 098000000 

(Schutzstreifenbreite 10,0 m) der PLE-
doc GmbH, Postfach 12 02 55, 45312 
Essen. 

Über die Ausgleichsflächen des Plangebietes verlaufen insgesamt 4 
unterirdische Erdgaspipelines (3 der Thyssengas GmbH und die Zee-
link-Erdgaspipeline).  

Die Leitungen der Thyssengas GmbH konnten im Bebauungsplan 
nicht genau eingetragen werden. Ihr tatsächlicher Verlauf kann daher  

von den Inhalten des Bebauungsplanes abweichen. Vor der Durch-
führung von Maßnahmen im Bereich der Schutzstreifen ist beim ent-
sprechenden Leitungsträger diesbezüglich anzufragen. 

Bei Maßnahmen im Bereich ihrer Schutzstreifen und in deren unmit-

telbarem Bereich sind besondere Vorkehrungen zum Schutz der Lei-
tungen einzuhalten. 

Sie sind als nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Fest-

setzungen gemäß § 9 Abs. 6 Satz 1 BauGB zu beurteilen und damit 
nachrichtlich in den Bebauungsplan zu übernehmen. 

In den Hinweisen des Bebauungsplanes wird umfassend auf die An-
forderungen eingegangen, die zum Schutz der Erdgaspipelines ein-
gehalten werden müssen. 

C. Hinweise  

1. Bergbau 

(§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB) 

Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen 
Einwirkungen.  

Es ist im Zuge der Baugenehmigungs-
planung zwecks bergschadensrelevan-

ter Fragestellungen sowie evt. notwendi-
ger Anpassungs- und Sicherungsmaß-

nahmen (§§ 110 ff. Bundesberggesetz) 

zu den jeweiligen Bergwerksunterneh-
men / Feldeseigentümern Kontakt auf-
zunehmen. 

Diese Kennzeichnung wird in den Bebauungsplan aufgenommen, um 
mögliche Schäden durch ehemaligen untertägigen Bergbau zu ver-
meiden. 

2. Maßnahmen zum Artenschutz 

Die Fläche des Plangebietes ist wäh-

rend der Baumaßnahme zur Verhinde-
rung von Bruten von Vegetation freizu-
halten. 

Das Plangebiet ist nach seiner Räu-

mung während der Brutzeit mit Flatter-
band zur Vergrämung von Vögeln aus-
zustatten. 

Dieser Artenschutzhinweis wird in den Bebauungsplan aufgenom-
men, um brütende Vögel und andere, besonders geschützte Tiere zu 
schützen. 

Die Maßnahmen sollen gewährleisten, dass Gelege und Jungvögel 
nicht ge- bzw. zerstört werden. 

3. Begrünung nicht versiegelter Flä-
chen 

(§ 8 Abs. 1 BauO NRW) 

Die nicht mit Gebäuden oder vergleich-

baren baulichen Anlagen überbauten 
Flächen der Fläche für den Gemeinbe-

darf sind durch insektenfreundliche 

Durch diesen Hinweis soll gewährleistet werden, dass die nicht be-

bauten und nicht anderweitig versiegelten Flächen zu großen Teilen 
durch insektenfreundliche Pflanzen begrünt werden. Diese Anpflan-

zung gilt insbesondere nicht für die Stellplatzanlage, die Fahrbahnen 
und Zufahrten, die Versickerungsanlagen sowie für die Flächen, die 
durch Bäume und Sträucher bepflanzt werden. 
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Pflanzen aus der der Begründung zum 
Bebauungsplan als Anlage 1 beigefüg-

ten Pflanzliste „Insektenfreundliche 
Pflanzen“ zu begrünen, soweit dem nicht 

die Erfordernisse einer anderen zulässi-
gen Verwendung der Flächen entgegen-
stehen. 

4. Versickerung von Niederschlagswas-
ser 

(§ 44 Abs. 1 Landeswassergesetz 
(LWG) NRW) 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf ist 
das anfallende Niederschlagswasser 

gemäß der Satzung der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) zu versickern.  

Das Niederschlagswasser der befahrba-
ren Flächen ist über Versickerungsmul-

den über die belebte Bodenzone zu ver-
sickern. 

Das Niederschlagswasser der Dachflä-
chen ist über Versickerungsmulden oder 
über kiesgefüllte Rigolen zu versickern. 

Die Versickerung von Niederschlags-

wasser in technischen Einrichtungen 
(z.B. Mulden oder Rigolen) bedarf einer 

wasserbehördlichen Erlaubnis des Krei-
ses Wesel. 

Das Plangebiet liegt nicht in einer verbindlich festgelegten oder ge-

planten Wasserschutzzone. Das Niederschlagswasser kann daher 
grundsätzlich versickert werden. 

Das auf den Dachflächen der Hauptgebäude anfallende Nieder-
schlagswasser ist unverschmutzt. Daher kann es versickert werden, 

ohne dafür die belebte Bodenzone als Filter zu nutzen. Aus diesem 
Grund werden daher mit Kies gefüllte Rigolen genutzt, über die das 
Dachflächenwasser versickern kann. 

Das nicht bzw. ggf. gering verschmutzte Niederschlagswasser der 

Stellplatzanlagen und der übrigen befahrbaren Flächen ist über die 
belebte Bodenzone zu versickern. Aus diesem Grund soll es gesam-

melt und Versickerungsmulden zugeführt werden, in denen es versi-
ckern kann. 

Mit diesem System wird zum einen die Qualität des Grundwassers 
erhalten, zum anderen sinkt durch die Versickerung des anfallenden 

Niederschlagswassers der Grundwasserspiegel nicht ab, die öffentli-
che Kanalisation wird entlastet und dem Gebot des Landeswasser-

gesetzes NRW, das Niederschlagswasser nach Möglichkeit zu versi-
ckern, wird Rechnung getragen. 

Die Versickerung von Niederschlagswasser in technischen Einrich-
tungen (z.B. Mulden oder Rigolen) bedarf einer wasserbehördlichen 

Erlaubnis des Kreises Wesel. Hierauf wird im Bebauungsplan hinge-
wiesen. 

5. Fassadenbegrünung 

Mindestens 20 % der Fassaden der 
Hauptgebäude sind durch Fassadenbe-

grünung dauerhaft zu begrünen. Ab-
gänge von Anpflanzungen der Fassa-
denbegrünung sind zu ersetzen. 

Durch diesen Hinweis soll erreicht werden, dass ein bestimmter Anteil 

der Fassaden dauerhaft durch Fassadenbegrünung eingegrünt wird. 

Diese Maßnahme trägt zu einer Minderung der Aufheizung von Flä-
chen und damit zu einer Verringerung der Veränderung des Mikrokli-

mas bei. Zudem ist sie ein Beitrag zu Fassadendämmung und zur 
Stadtgestaltung. 

6. Schutz der unterirdischen Erd-
gaspipelines 

Vor Beginn von Baumaßnahmen oder 

der Durchführung der Ausgleichsmaß-
nahmen im Bereich der Gasfernleitun-

gen L206/008/000, L206/008/001 und 
L501/000/000, auch außerhalb der 

Schutzstreifen, ist die Thyssengas 
GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dort-

mund, sowie für die Gasfernleitung 
RG098000000, auch außerhalb des 

Schutzstreifens, die PLEdoc GmbH, 

Postfach 12 02 55, 45312 Essen für die 
Zeelink-Erdgaspipeline, zu benachrichti-
gen.  

Dort ist auch der genaue Verlauf der Lei-
tungen zu erfragen. Dieser kann von den 

Festsetzungen des Bebauungsplanes 
abweichen. 

Alle leitungsgefährdenden und leitungs-
beeinträchtigenden Einflüsse sind vom 

Rohrnetz fernzuhalten.  

Alle geplanten Maßnahmen im Schutz-
streifen der Ferngasleitungen sind im 

Vorfeld mit den Leitungsbetreibern ab-

zustimmen. 

Die Freilegung der Leitungen darf nur 

mit besonderer Zustimmung des jeweili-
gen Leitungsträgers erfolgen. 

Unter einem Teil der vorgesehenen Ausgleichsflächen verlaufen vier 

unterirdische Erdgaspipelines (zwei Leitungen der Thyssengas 
GmbH in Ost-West-Richtung und eine der Thyssengas GmbH entlang 

der Grenzstraße westlich davon sowie die Zeelink-Leitung parallel zu 
den beiden Leitungen der Thyssengas GmbH, betreut durch PLEdoc 
GmbH). 

Die Leitungen der Thyssengas GmbH konnten im Bebauungsplan 

nicht genau eingetragen werden. Ihr tatsächlicher Verlauf kann daher 
von den Inhalten des Bebauungsplanes abweichen. Vor der Durch-

führung von Maßnahmen im Bereich der Schutzstreifen ist beim ent-
sprechenden Leitungsträger diesbezüglich anzufragen. 

Bei Maßnahmen im Bereich ihrer Schutzstreifen und in deren unmit-
telbarem Bereich sind besondere Vorkehrungen zum Schutz der Lei-
tungen einzuhalten. 

Die vier Pipelines selbst werden mit ihren Schutzstreifen als nach-
richtliche Übernahmen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die besonderen Vorkehrungen, die einzuhalten sind, insbesondere 
bei der Herrichtung der Ausgleichsflächen, die im Bereich der Schutz-

streifen der Erdgaspipelines erfolgen, werden als Hinweise in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 

Grundlage sind die Stellungnahmen der PLEdoc sowie der Thyssen-
gas GmbH als Leitungsträger im Rahmen der Aufstellung des Bebau-

ungsplanes, das Merkblatt OGE „Berücksichtigung von unterirdi-
schen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von Flächennutzungsplä-

nen und Bebauungsplänen“ und das Merkblatt für die Aufstellung von 
Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen der Thyssengas 

GmbH sowie die allgemeine Schutzanweisung für Gasfernleitungen 

der Thyssengas GmbH. Diese Dokumente sind unbedingt zu beach-
ten. 

S
ei

te
42

5
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Anlage 5 zur Drucksache 17/617 DS 
Stadt Voerde – Der Bürgermeister  Seite 106 
Fachdienst 6.1  22.06.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

Alle Maßnahmen, auch außerhalb der 
Schutzstreifen in der direkten Nähe, die 

Auswirkungen auf den Bestand und den 
Betrieb der Versorgungsanlagen haben 

könnten, sind frühzeitig unter Vorlage 
detaillierter Projektpläne (Lagepläne, 

Längenschnitte, Querprofile, etc.) anzu-

zeigen, damit geprüft werden kann, ob 
die jeweils angezeigte Maßnahme in der 

geplanten Form durchgeführt werden 
kann oder ob Sicherungs- und Anpas-

sungsmaßnahmen an den jeweiligen 
Versorgungsanlagen erforderlich wer-
den.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Zeelink-Erdgaspipeline mit einer Erdab-
deckung von 1 m verlegt ist. Parallel zu 

dieser Erdgaspipeline geführte Fern-
melde-, Mess- und Steuerkabel können 

in einer geringeren Tiefe liegen. Be-
stimmte Leitungsarmaturen und Einbau-

teile treten an die Erdoberfläche und 
sind durch Straßenkappen geschützt. 

Im Rahmen der weiteren Ausführungs-
planung ist vom Veranlasser der Maß-

nahme durch Vorlage detaillierter Pro-
jektpläne eine aktuelle Leitungsauskunft 

über https://portal.bil-leitungsaus-
kunft.de einzuholen. 

Eine Überbauung der Schutzstreifen 
ist nicht zulässig, da das Errichten 

von geschlossenen Bauwerken und 
sonstigen baulichen Anlagen (inklu-

sive Fundamente, Gebäude, Gara-

gen, Carports, Überdachungen etc.) 
jeglicher Art innerhalb der Schutz-

streifen gemäß den für diese Leitung 
gültigen Regeln des DVGW (Deut-

scher Verein des Gas- und Wasser-

faches e.V.) nicht gestattet ist.  

Unzulässig innerhalb der Schutz-

streifen sind 

- die Errichtung von Gebäuden 
aller Art, sowie von Mauern 

parallel über bzw. unmittelbar 
neben den Ferngasleitungen, 

- Oberflächenbefestigungen in 
Beton und 

- die Einleitung von Oberflä-

chenwasser / aggressiver Ab-

wässer. 

Darüber hinaus dürfen keine sonsti-

gen Einwirkungen vorgenommen 
werden, die den Bestand oder den 

Betrieb der Gasfernleitung beein-

trächtigen oder gefährden. 

Anpflanzungen von Bäumen und tief-

wurzelnden Sträuchern, insbesondere 
bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen 

der Kompensation, sind außerhalb der 

Schutzstreifen zu planen. 

Für die Trassenüberwachung aus der 

Luft und vom Boden müssen die Tras-
senverläufe der Leitungen sichtbar und 

begehbar sein. 

Auskofferungs- und Verdichtungsarbei-
ten im Schutzstreifen der Leitungen dür-

fen nur dann maschinell erfolgen, wenn 
über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 

m gewährleistet ist und Verdichtungsge-
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räte, deren Erregerkraft pro Aufstands-
fläche den Wert von 8,5 N/qcm nicht 
überschreiten, eingesetzt werden. 

Bei Näherungen an die Leitungen im Ho-

rizontalabstand unter 1,0 m und im Ver-
tikalabstand unter 0,5 m zu den Leitun-

gen dürfen Erdarbeiten nur von Hand 
ausgeführt werden.  

Beim Verlegen von Leitungen, Kanälen, 

Kabeln und Drainagen in offener Bau-

weise sind die lichten Abstände einzu-
halten: 

0,4 m bei Kreuzungen, 

2,0 m in kurzen Abständen. 

Bei einem Verlegen von Leitungen u.ä. 
in nicht-offener Bauweise ist das Verfah-

ren mit der Thyssengas GmbH, Emil-
Moog-Platz 13, 44137 Dortmund abzu-

stimmen, die Abstände zur Leitung und 

die begleitende Einmessung festzule-
gen. Dieses hat rechtzeitig einige Werk-

tage vor Baubeginn zu erfolgen. 

Das Überfahren der Gasfernleitungen 
mit Baufahrzeugen in Längs- bzw. Quer-

richtung ist nur nach erfolgten druckver-
teilenden Maßnahmen - wie Auslegen 

von Baggermatratzen oder dergleichen 
zulässig. 

Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind 
Schwingungsmessungen erforderlich. 

Falls die maximal zulässige resultie-
rende Schwingungsgeschwindigkeit 

V<30 mm/sec überschritten wird, sind 
Maßnahmen zur Reduzierung der 

Schwingungsgefährdung vorzusehen. 
Verbleibende Spundwände können in 

einem lichten Abstand von 2,0 m, 

Spundwände, die wieder gezogen wer-
den, in einem lichten Abstand von 1,0 m 
zur Gasfernleitung gesetzt werden. 

Bei Durchpressungsmaßnahmen sind 
die entsprechenden Leitungsabschnitte 

vorsorglich freizulegen, um den Press-

vorgang in den Leitungsbereichen be-
obachten zu können.  

Kanalschächte und Schachtbauwerke 

sind außerhalb der Schutzstreifen anzu-

ordnen. 

Nur mit besonderer Zustimmung der Lei-

tungsträger und unter Einhaltung von 
Auflagen sind zulässig die Freilegung 

von Leitungen sowie der Neubau von 

kreuzenden oder parallel führenden 
Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitun-

gen, Kabeln, Freileitungen und Gleisan-

lagen. 

Freigelegte Rohre und leitungszugehö-

rige Bestandteile einschließlich Begleit-
kabel sind durch eine Holzummantelung 

o.ä. so zu sichern, dass die Rohrisolie-
rungen vor mechanischen Beschädigun-
gen geschützt werden. 

Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist 

sorgfältig anzulegen, wobei die freige-
legte Leitungslänge das Maß von maxi-

mal 3 m (Stützweite) nicht überschreiten 
darf. Bei der Verfüllung des Rohrgra-

bens müssen die Leitungen in einer 
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Schichtdecke von mindestens 0,2 m all-
seitig in Sand eingebettet werden. 

Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis zu 
einer verbleibenden Gesamtüberde-

ckung der Leitungen von mindestens 1,0 
m bis höchstens 1,5 m erlaubt. 

Baustelleneinrichtungen und das Lagern 

von Bauelementen sind in den Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet. 

Der Zustand der Rohrisolierungen ist 
frühzeitig vor Baubeginn durch eine In-

tensivmessung auf eventuelle Schäden 
zu überprüfen. 

Versickerungsmulden zur Ableitung von 
Oberflächenwasser sind in den Lei-

tungsschutzstreifen nicht zulässig. 

Muldenversickerung ist in den Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet. Um das 

Ausspülen der Gasfernleitung zu verhin-
dern, sind Sickergräben bzw. Sickermu-

lden außerhalb der Schutzstreifen zu 

planen.  

Das Merkblatt 60.6 der Thyssengas 

GmbH für die Aufstellung von Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplänen sowie 

die allgemeine Schutzanweisung für 
Gasfernleitungen der Thyssengas 
GmbH finden Anwendung. 

7. Planauskunft 

Vor Inangriffnahme etwaiger Arbeiten 
muss der/die Antragssteller/in über das 

Online-Portal: https://Bauauskunft.west-
netz.de eine Planauskunft einholen, um 

die genaue Lage der Versorgungsleitun-
gen feststellen und somit eine Gefähr-
dung dieser ausschließen zu können. 

Dieser Hinweis erfolgt zum Schutz der Leitungen der Westnetz 
GmbH. 

8. Maßnahmen gegen die Auswirkun-
gen von Starkregen 

Im Sinne einer Bauvorsorge bei Starkre-
genereignissen wird empfohlen, alle Öff-

nungen der Baukörper wie Eingänge, 

Gebäudezufahrten u.ä. höher als das 
Straßenniveau des Baugrundstücks an-

zuordnen bzw. anderweitige Maßnah-
men gegen Überflutungen zu treffen.  

Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist 

ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 
1986 Teil 100 zu führen.  

Die Anordnung einer ggf. erforderlichen 
Rückhalteeinrichtung muss entspre-

chend den örtlichen Gegebenheiten auf 
dem Grundstück erfolgen.  

Auch bei Starkregenereignissen darf 
das anfallende Niederschlagswasser 

nicht auf benachbarte Grundstücke oder 
die öffentliche Verkehrsfläche gelangen. 

Die textliche Darstellung gibt einen Hinweis für den Bauherren, eigen-

verantwortlich Vorsorge bei Starkregenereignissen auf dem Grund-
stück zu treffen und im Rahmen des Bauantragsverfahrens ggf. erfor-
derliche Überflutungsnachweise zu führen. 

9. Bodendenkmäler 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern 

im Zuge von Bodenbewegungen oder 
Ausschachtungsarbeiten ist der Ge-

meinde als Untere Denkmalbehörde o-
der dem Landschaftsverband Rhein-

land, Amt für Bodendenkmalpflege im 

Die §§ 15-17 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) NRW regeln das 
Verhalten beim Auffinden von Bodendenkmälern. Diesbezüglich be-
steht eine Verpflichtung des Bauherrn.  

Aus diesem Grund wird diese nachrichtliche Übernahme in den Be-
bauungsplan aufgenommen. 
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Rheinland, Endenicher Straße 133, 
Bonn, gemäß § 15 Denkmalschutzge-

setz (DSchG) NRW unverzüglich anzu-
zeigen. 

10. Kampfmittel 

Es wird eine Überprüfung der zu über-
bauenden Fläche auf Kampfmittel emp-
fohlen.  

Die Beantragung dieser Überprüfung er-

folgt durch die örtliche Ordnungsbe-
hörde. Das Formular „Antrag auf Kampf-

mitteluntersuchung“, welches auf der In-
ternetpräsenz des KBD (siehe unten) 

zum Download bereitsteht, ist dazu voll-

ständig auszufüllen und beim Fach-
dienst 5.1 „Allgemeine Ordnung, Feuer-

wehr, Verkehr“ der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) einzureichen. 

In dem Antrag ist zwingend die Luftbild-

auswertungs-Nr. 22.5-3-5170044-
290/22 anzugeben! 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen 
gegeben hat, sind diese für die Untersu-

chung bis auf das Geländeniveau von 
1945 abzuschieben. Zur Festlegung des 

abzuschiebenden Bereichs und der wei-

teren Vorgehensweise wird um Termin-
absprache für einen Ortstermin gebeten.  

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen 

mechanischen Belastungen wie Ramm-
arbeiten, Pfahlgründungen, Verbauar-

beiten usw., wird zusätzlich eine Sicher-

heitsdetektion (siehe hierzu „Merkblatt 
für Baugrundeingriffe“, welches eben-

falls auf der Internetpräsenz des KBD 
als Download bereitgehalten wird) emp-
fohlen.  

Weitere Informationen werden auf der 

Internetpräsenz des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes bereitgestellt: 

www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenab-
wehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp 

Luftbilder aus den Jahren 1939 bis 1945 und andere historische Un-
terlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und 
Bombenabwürfe im Bereich des Plangebietes. 

Es wird daher ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Weitere Informationen stehen unter www.brd.nrw/ordnung_gefahren-
abwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp bereit. 

D. Bestandsangaben  

1. Bestand  

1.1 Hauptgebäude 

 

 

 

1.2 Flurstücksgrenze 

  

 

 

E. Sonstiges  

1. Die der Planung zugrunde liegenden 
Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 

Erlasse und DIN-Vorschriften) können 
bei der Stadt Voerde (Ndrrh.) beim 

Dieser Hinweis ist aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. Er 
dient zugleich auch der Bürgerfreundlichkeit. 

S
ei

te
42

9
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)

http://www.brd.nrw/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp
http://www.brd.nrw/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Anlage 5 zur Drucksache 17/617 DS 
Stadt Voerde – Der Bürgermeister  Seite 110 
Fachdienst 6.1  22.06.2023 
___________________________________________________________________________ 

 

 

5 Versorgung und Entsorgung 

5.1 Erdgaspipelines 

Unter den Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30 Nrn. 149, 150 nördlich der ge-
planten „Fläche für den Gemeinbedarf“, unter den MSPE-Fläche 2 (Gemarkung Voerde, Flur 
30 Nrn. 166) und unter der MSPE-Fläche 3 (Gemarkung Voerde, Flur 31, Nr. 120) verlaufen 
insgesamt 3 unterirdische Erdgaspipelines der Thyssengas GmbH sowie die unterirdische Ze-
elink-Erdgaspipeline der PLEdoc GmbH mit ihren jeweiligen Schutzstreifen.  
 
Die betroffenen Flächen dürfen weder überbaut noch dürfen Bäume und Sträucher auf ihnen 
angepflanzt werden.  
 
Es werden umfassende Hinweise zum Schutz der Leitungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen. 

5.2 Niederschlagswasser 

Das im Geltungsbereich eines Bebauungsplans anfallende Regenwasser soll grundsätzlich 
entsprechend der Vorschrift des § 44 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW vor Ort versi-
ckert werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Qualität des Grundwassers nicht ge-
fährdet wird und ausreichend Fläche für eine Versickerung vorhanden ist.  
 
Aus diesem Grund soll das auf den Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude einschließlich 
der Garagen anfallende Niederschlagswasser in mit Kies gefüllten Rigolen, die unter den be-
fahrbaren Flächen eingebaut werden, versickert werden. Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Das Niederschlagswasser, das auf den offenen Stellplätzen sowie den sonstigen befahrbaren 
Flächen anfällt und geringfügig verschmutzt sein könnte, soll in Versickerungsmulden geführt 
und dort über die belebte Bodenzone versickert werden. So wird die natürliche Reinigungswir-
kung des Bodens genutzt und das Grundwasser vor Verunreinigungen geschützt. Ein entspre-
chender Hinweis wird gleichfalls in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Unter einem Teil der befestigten Flächen werden Staukanäle errichtet, um im Fall von extre-
mem Starkregen das anfallende Niederschlagswasser speichern und dann kontrolliert einer 
Versickerungsanlage zuzuführen. 
 
Auf den Teilen der Dachflächen, die nicht durch Photovoltaik-Anlagen genutzt werden, soll 
eine Dachbegrünung erfolgen, durch die anfallendes Niederschlagswasser gespeichert wer-
den kann. 
 
Die Wasserhaushaltsbilanz (WHB) wird in den Arbeits- bzw. Merkblättern DWA 102 (Teile 1-
5) geregelt. Die erwähnten Blätter gelten jedoch nur für Regenwasserabflüsse mit einer Ein-
leitung in Oberflächengewässer. Da der Bebauungsplan grundsätzlich regelt, dass das Nie-
derschlagswasser aller versiegelten Flächen des Bebauungsplangebiets versickert werden 

Fachdienst 6.1 – Stadtentwicklung, Um-
welt- und Klimaschutz – im 2. OG des 

Rathauses – Rathausplatz 20, 46562 
Voerde (Niederrhein) – eingesehen wer-
den. 
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sollen und eine öffentliche Regenwasserentwässerung ebenfalls nicht in Kanäle mündet, die 
in Oberflächengewässer einleiten, da keine öffentlichen Verkehrsflächen festgesetzt werden, 
ist eine Wasserhaushaltsbilanz nach DWA M 102 Teil 4 für den Bebauungsplan nicht erforder-
lich.  

5.3 Schmutzwasser 

Das Schmutzwasser soll in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Dieser Kanal wird in 
der Grenzstraße verlaufen und kann das Schmutzwasser aufnehmen. 
 
Die Kapazität der Kläranlage wird durch diese Maßnahme nicht überschritten. 

5.4 Löschwasser 

Aus dem im Hammweg vorhandenen Hydranten kann für den Grundschutz im Brandfall eine 
Löschwassermenge bis zu 96 Kubikmeter je Stunde entnommen werden für die Dauer von 
mindestens 2 Stunden. Während der Entnahme des Löschwassers ist die Trinkwasserversor-
gung zu gewährleisten. 

5.5 Ver- und Entsorgung durch Energieträger 

Der Planbereich wird zukünftig mit Wasser, Strom, Gas- und Telefonleitungen ausreichend 
versorgt. 
 
Auf den Hauptgebäuden ist der Einsatz von Solarenergieanlagen vorgesehen und entspre-
chend festgesetzt. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt durch ein im Auftrag der Stadt Voerde (Ndrrh.) tätiges Unterneh-
men. Sie ist grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. 

6 Städtebauliche Daten 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ än-
dert sich die Flächennutzung.  
 
Es werden 14.759 qm landwirtschaftliche Fläche in „Fläche für den Gemeinbedarf“ umgewan-
delt.  
 
Insgesamt 11.890 qm an landwirtschaftlichen Flächen werden als MSPE-Fläche festgesetzt. 
Auf diesen bleibt jedoch die landwirtschaftliche Nutzung erhalten, sie wird lediglich extensiviert 
und ökologisiert. 
 
Insgesamt umfasst der Bebauungsplan damit eine Fläche von 26.649 qm. 

7.Gutachten 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 
sind folgende Fachgutachten erstellt worden: 
 

1. „Niederschlagswasserversickerung B-Plan Nr. 143 Rettungswache Voerde / Hamm-
weg, Versickerungsuntersuchung, Bemessung von Versickerungsanlagen“; Böcke; 
Baugrund, Wasserwirtschaft, vom März 2022, 
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2. Gutachten „Geräuschemissionen und –immissionen durch Straßenverkehr und Anla-
gen im Bebauungsplangebiet Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ in Voerde, 
TÜV-Nord Umweltschutz GmbH und Co KG, vom Februar 2022 und 

 
3. „Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hamm-

weg““; abvi Verkehrsplanung, vom Oktober 2021. 

8.Kosten 
Für die Stadt Voerde (Ndrrh.) ergibt sich ein Erlös aus dem Verkauf von städtischem Eigentum 
von Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150, auf denen die Ret-
tungswache bzw. das Zentrum für den Katastrophenschutz errichtet werden soll. 
 
Diese zukünftige „Fläche für den Gemeinbedarf“ ist derzeit an einen landwirtschaftlichen Päch-
ter verpachtet. Bei einer baulichen Nutzung der Fläche entfällt die landwirtschaftliche Nutzung 
und damit entfallen die Pachteinnahmen für die Stadt Voerde (Ndrrh.) für diese Teilfläche. 
 
Die Flächen für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen liegen auf den restlichen, nördlichen 
Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150 sowie auf dem gesamten 
Flurstück Gemarkung Voerde, Flur 30, Nr. 166 und einem Teil des Flurstücks Gemarkung 
Voerde, Flur 31, Nr. 120. Als Ausgleichsmaßnahmen setzt der Bebauungsplan zwar eine Bei-
behaltung der landwirtschaftlichen Nutzung fest, jedoch deren Extensivierung und Ökologisie-
rung. Da der landwirtschaftliche Pächter auf diesen Flächen hierdurch einen geringeren Ern-
teertrag hat, ist die Pacht für diese landwirtschaftlichen Flächen durch die Stadt Voerde 
(Ndrrh.) zu verringern. 
 
Die Kosten für die erstmalige Aufbereitung der Ausgleichsflächen, u.a. für das Auftragen einer 
Sandschicht, hat das DRK als Investor pauschal über den Grundstückskaufpreis beim Erwerb 
der „Fläche für den Gemeinbedarf“ zu übernehmen. Die Stadt Voerde (Ndrrh.) übernimmt bei 
der Herstellung dann die tatsächlichen Kosten. Diese umfassen im Wesentlichen die vorberei-
tenden Arbeiten (Baustelleneinrichtung, Chemo-Toilette, Mähen des Ruderalbewuchses) und 
die Oberbodenarbeiten (Anlieferung des Sandes, dessen Aufbringen und Einfräsen, Lösung 
des Oberbodens und Einbau des Sandes). Diese Kosten belaufen sich auf ca. 35.000 Euro 
inkl. MWSt. 
 
Kosten im Hinblick auf die Erhaltung der produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen 
fallen nicht an bzw. werden durch den landwirtschaftlichen Pächter im Rahmen der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flächen getragen. 
 
Die Kosten für die ausgleichsmäßige Herrichtung der Freiflächen des Baugrundstücks (ökolo-
gischer Ausgleich) und für dessen innere Erschließung trägt gleichfalls das DRK, so dass der 
Stadt Voerde (Ndrrh.) diesbezüglich keine Kosten entstehen. 
 
Gleichfalls sind durch den Kaufpreis nur die Erschließungsbeiträge nach BauGB, die Kanalan-
schlussbeiträge nach Kommunalabgabengesetz (KAG) oder sonstiger Rechtsvorschriften für 
den bereits ausgebauten Bereich der Grenzstraße und des Hammweges abgegolten. Für wei-
tere zukünftige Erschließungsmaßnahmen kann die Stadt Voerde (Ndrrh.) Erschließungsbei-
träge nach BauGB bzw. Beiträge nach KAG erheben. Im Hinblick auf die Erschließungsmaß-
nahmen nach BauGB verbleiben damit gemäß § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB 10 % der Kosten 
bei der Stadt Voerde (Ndrrh.). 
 
Kosten entstehen für die Stadt Voerde (Ndrrh.) darüber hinaus ggf. für die Umlage im Rahmen 
der Verlegung einer Trinkwasser- und einer Gasleitung. 
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Das DRK übernimmt als Bauherr des Bauvorhabens gemäß Grundstückskaufvertrag die Kos-
ten für die Vermessung und die Katasterübernahme sowie die Notarkosten. 
 
Insgesamt können die Kosten zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.  
 
 
 
 
Voerde (Ndrrh.), den  
 
 
 
 
Nicole Johann 
Erste Beigeordnete 
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Anlage 1  
(zu Hinweis 3 des Bebauungsplanes):  
 
Pflanzliste „Insektenfreundliche Pflanzen“: 
 
Galanthus  Schneeglöckchen 

Leucojum vernum  Märzenbrecher 
Crocus   Krokus 

Eranthis hyemalis  Winterlinge 

Muscan botryoides  Perl- oder Traubenhyazinthe 
Tulipa   Wildtulpe 

Primula veris  Schlüsselblume 
Pulmonaria officinalis Lungenkraut 

Bergenia   Bergenie 
Geranium  Storchschnabel 

Brunnera   Vergissmeinnicht 
Lamium   Taubnessel 

Dicentra spectabilis  Tränendes Herz 

Aqulegia   Akelei 
Allium spaerocephalon Kugel-Lauch 

Achillea millefolium  Schafgarbe 
Aconitum   Eisenhut 

Agastache rugusa  Duftnessel 
Calamintha  Bergminze 

Campanula  Glockenblume 
Centaurea montana  Flockenblume 

Coreopsis verticillata Mädchenauge 

Delphinium  Feld- und Gartenrittersporn 
Digitalis   Fingerhut 

Tropaeolum  Kapuzinerkresse 
Malva   Malve 

Alcea rosea  Stockrose 
Phacelia   Phakelie 

Caryopteris  Bartblume 
Calluna   Erika 

Sedum telephium  Fette Henne 
Symphiotricum  Herbstaster 

Anemone japonica  Herbstanemone 

Echinacea  Sonnenhut 
Tagetes   Tagetes 
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Anlage 2  
(zu Festsetzung 7.1.1 des Bebauungsplanes): 
 
Pflanzliste Bäume 
 

Großkronige Bäume: 
 

Acer platanoides   Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus  Bergahorn 

Aesculus hippocastanum Roßkastanie 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Castanea sativa  Eßkastanie 

Fagus sylvatica  Rotbuche 

Fraxinus exelsior  Esche 

Juglans regia  Walnuß 

Pinus sylvestris  Kiefer 

Populus nigra  Schwarzpappel 

Quercus rubor  Stieleiche 

Quercus petraea  Traubeneiche 

Salix alba   Silberweide 

Tilia cordata  Winterlinde 

Tilia platyphyllus  Sommerlinde 

Ulmus carpinifolia  Feldulme 

Ulmus laevis  Flatterulme 

 

Mittel- bis kleinkronige Bäume: 
 

Acer campestre   Feldahorn 

Alnus glutinosa  Schwarzerle 

Betula verrucosa  Birke 

Malus sylvestris  Holzapfel 

Prunus avium  Vogelkirsche 

Prunus padus  Traubenkirsche 

Pyrus communis  Wildbirne 

Saiix fragilis  Bruchweide 

Sorbus aria  Mehlbeere 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Populus tremula  Zitterpappel 

Obstbäume als Hochstämme 
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Gemarkung Voerde
Flur 31, Flurstück 120
Flur 30, Flurstücke 149, 150, 166

Stand der Plangrundlage: ............................    ..... Ausfertigung

Maßstab 1:1000

Stadt Voerde
(Niederrhein)

Bebauungsplan Nr. 143
"Rettungswache Voerde / Hammweg"

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21.11.2017 (BGBI. I.S. 3786)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
vom 21.07.2018 (GV.NRW. 2018 S. 421)

Die angegebenen Rechtsgrundlagen gelten jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.
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Planinhalt

A. Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß BauGB und BauNVO

1. Abgrenzung des Geltungsbereichs

1.1 Plangrenze

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. Nutzungsart

2.1 Fläche für den Gemeinbedarf,
 „Rettungswache / Katastrophenschutz“

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

3. Bauliche Dichte

3.1 Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 19 BauNVO)

3.2 Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sowie
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die
    das Baugrundstück lediglich unterbaut wird,

bis zu einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,75 überschritten werden.

3.3 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

(§16, 20 BauNVO)

4. Baugrenzen

4.1 Baugrenze

(§ 23 Abs. 1 BauNVO)

5. Verkehr, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

5.1 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5.2 Leitungsrechte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

5.2.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten eines Leitungsträgers

GFL1

Fläche für ein unterirdisches Leitungsrecht sowie ein Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund und  der Zeelink, Kallenbergstraße 5, 45141
Essen.

GFL2

Fläche für ein unterirdisches Leitungsrecht sowie ein Geh- und
Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund.

6. Flächen für Vorkehrungen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
    Umwelteinwirkungen nach BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Luftschalldämmung an den Gebäuden

GRZ 0,4

II
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Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz
13, 44137 Dortmund.

6. Flächen für Vorkehrungen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
    Umwelteinwirkungen nach BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1 Luftschalldämmung an den Gebäuden

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Räumen, die
nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind, sind die Anforderungen der Luftschalldämmung
nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestan-
forderungen“, Ausgabe Januar 2018 einzuhalten. Die erforderli-
chen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich aus
dem in der Planzeichnung festgesetzten maßgeblichen Außen-
lärmpegel La unter Berücksichtigung eines Korrekturwertes für die
Raumart nach Maßgabe des Kapitel 7.1 der DIN 4109-1 (Januar
2018).

Maßgeblicher Außenlärmpegel La / Lärmpegelbereich in dB(A)

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

7.1 Pflanzvorschriften

7.1.1 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.1 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind 8 einheimische, kleinkronige
Laubbäume aus der der Begründung des Bebauungsplanes bei-
gefügten Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“ in einem Abstand von
mindestens 10 m in einer Pflanzgüte von mindestens 14 bis 16
cm Stammumfang anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ab-
gängige Bäume sind zu ersetzen.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.1 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind auf einem Streifen von 5 m
entlang der Nord- und Westgrenze des Planes Sträucher mit
Pflanzabständen von je 1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im Rei-
henabstand anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Sträu-
cher dürfen dort eine Wuchshöhe von 3 m nicht überschreiten.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.2 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind mindestens 25 einheimische,
mindestens mittelkronige Laubbäume aus der der Begründung
des Bebauungsplanes beigefügten Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“
in einer Pflanzgüte von 18 bis 20 cm Stammumfang anzupflan-
zen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Bäume sind zu erset-
zen.

Auf der nicht überbaubaren Fläche des Teilbereiches 1.2 der
Fläche für den Gemeinbedarf sind auf einem Streifen von 5 m
entlang der West- und Südgrenze und auf einem Streifen von 3
m entlang der Ostgrenze des Bebauungsplanes mit Ausnahme
der Grundstückszufahrten Sträucher mit Pflanzabständen von je
1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im Reihenabstand anzupflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

Strauchpflanzungen sind auf der Fläche für den Gemeinbedarf
nur als einheimische Laubgehölze zulässig.

Die Anpflanzungen sind vor Wildverbiss zu schützen und bis zur
Bestandsdichte zu pflegen.

Baumbeete, auch innerhalb von Stellplatzanlagen, müssen min-
destens 2 m x 2 m groß sein und ein Volumen von mindestens
12 Kubikmetern aufweisen. Sie sind auf Stellplatzanlagen mit ei-
nem Anfahrschutz zu versehen.

7.1.2 Dachbegrünung

Flachdächer von Dachflächen der Hauptbaukörper sind mit einer
standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen
und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht
muss mindestens 10 cm betragen (inklusive Drainschicht).

Das Dachbegrünungssubstrat muss den derzeit gültigen „Dach-
begrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von Dachbegrünungen“ der FLL (Forschungsge-
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destens 2 m x 2 m groß sein und ein Volumen von mindestens
12 Kubikmetern aufweisen. Sie sind auf Stellplatzanlagen mit ei-
nem Anfahrschutz zu versehen.

7.1.2 Dachbegrünung

Flachdächer von Dachflächen der Hauptbaukörper sind mit einer
standortgerechten Vegetation mindestens extensiv zu begrünen
und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht
muss mindestens 10 cm betragen (inklusive Drainschicht).

Das Dachbegrünungssubstrat muss den derzeit gültigen „Dach-
begrünungsrichtlinien – Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von Dachbegrünungen“ der FLL (Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. Bonn)
entsprechen.

Ausgenommen von der Pflicht zur Dachflächenbegrünung sind
Flächen zur Nutzung von Sonnenenergie gemäß der Festset-
zung Nr. 9.1, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch
notwendige Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und
Wartungsflächen.

Die Dachbegrünung ist durch fachgerechte Pflege dauerhaft zu
erhalten. Ausfälle sind zu ersetzen.

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
    Boden, Natur und Landschaft, Flächen zum Ausgleich

8.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft, Flächen zum Ausgleich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

8.1.1 Produktionsintegrierte Kompensationsflächen (PIKs)

Die in den Teilbereichen 1, 2 und 3 festgesetzten MSPE-Flächen
dienen als produktionsintegrierte Kompensationsflächen
(A, B und C).

Die Ausgleichsfläche A, die Ausgleichsfläche B sowie die Aus-
gleichsfläche C sind unbeschadet der Festsetzung 8.1.4 als ex-
tensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen mit niedrigen Getrei-
dearten oder mit anderen Ackerbauarten und nur mit doppeltem
Saatreihenabstand zu nutzen. Die Einsaat von Mais ist nicht zu-
lässig. Auf den o.g. Ausgleichsflächen sind Getreidestoppel im
Herbst in einer Höhe von mindestens 0,20 m auf dem jeweiligen
Feld für einen Zeitraum von mindestens 2 Monate nach der Ernte
auf dem Feld zu belassen.

Die landwirtschaftliche Nutzung hat zwischen einem höchstens
einem Jahr andauernden Anbau nach Satz 1 und 2 und einer
mindestens einem Jahr dauernden Nutzungsbrache zu variieren.
Die Fruchtfolge hat nach jeder Brache jährlich zu wechseln. Eine
zeitlich befristete Änderung der Fruchtfolge kann in Abstimmung
mit der Stadt Voerde (Ndrrh.) getroffen werden.

Brachen werden als Ackerwildkrautbrachen mit Selbstbegrünung
definiert, die in der Zeit vom 15.09. bis 15.03. durch Grubbern o-
der Flachpflügen herzustellen sind. Der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln oder Düngung ist dabei unzulässig.

Als Dünger ist während des Anbaus von Feldfrüchten nur der
Einsatz von organischem Dünger bis maximal 30 kg/ha/a zuläs-
sig. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und von Herbiziden
ist unzulässig.

Gegensteuernde Maßnahmen bei im Übermaß auftretenden
Wildkräutern sind mechanisch auch in der Zeit, in der keine
Bearbeitung zulässig ist, in Abstimmung mit der Stadt Voerde
(Ndrrh.) möglich.  Sollte im Einzelfall eine (nesterweise) Be-
handlung von Problemunkräutern / Gräsern (z.B. Ackerkratz-
distel, Windhalm) mit Pflanzenschutzmitteln zwingend erfor-
derlich werden, ist dieses Vorhaben gemäß der „Numerischen
Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen.

8.1.2 Mahd und Ernte

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 30. Juli
(Brutzeit Wiesenvögel) nicht gemäht oder abgeerntet werden.
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derlich werden, ist dieses Vorhaben gemäß der „Numerischen
Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchzuführen.

8.1.2 Mahd und Ernte

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 30. Juli
(Brutzeit Wiesenvögel) nicht gemäht oder abgeerntet werden.
Eine Mahd bzw. Ernte ist ganzjährig nur unter besonderer
Beachtung von Artenschutzbelangen (Wiesenvögelschutz,
insbesondere der Schutz der Gelege) zulässig.

8.1.3 Ausnahmen von den Festsetzungen

Ausnahmen von der Festsetzung Nr. 8.1.1 sind in Absprache
mit dem Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, Umwelt- und Klima-
schutz) der Stadt Voerde (Ndrrh.) möglich, wenn sie dem Ziel
der Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahme nicht
widersprechen.

8.1.4 Freihaltung von Flächen vor landwirtschaftlicher Nutzung

Ein jeweils 1 m breiter Streifen nördlich der Südseiten der Aus-
gleichsflächen A, B und C, und südlich der Nordseiten der Aus-
gleichsflächen A, B und C sind von ackerbaulicher Nutzung
freizuhalten. Auf diesen Flächen sind 30 cm bis 40 cm tiefe
und 1 m breite Sandstreifen mit leicht bindigem, ungewasche-
nem grobkörnigem (Körnung 0 bis 10 mm) Sand über der der-
zeitigen Geländeoberfläche durch Auftrag anzulegen und nach
10 Jahren seit der erstmaligen Herstellung unter Beachtung der
Ergebnisse des Monitorings ggf. zu erneuern. Die Streifen sind
durch Eichenspaltpfähle im Abstand von 50 m  deutlich sichtbar
von der Ackerfläche abzugrenzen.

8.1.5 Ausmagerung von Flächen

Auf den Ausgleichsflächen A, B und C sind zwischen den
freizuhaltenden Streifen gemäß Ziffer A 8.1.4 die Flächen mit
einer mindestens 5 cm dicken, grobkörnigen Sandschicht
abzudecken, die in den Boden einzuarbeiten ist (Ausmagerung).
Die Maßnahme ist nach 10 Jahren seit der erstmaligen
Herstellung und unter Beachtung der Ergebnisse des Monitorings
ggf. zu erneuern.

8.1.6 Reptilienbiotop

Nördlich der Südseite der Ausgleichsfläche C sind auf den Flä-
chen nach Ziffer 8.1.4 jeweils mindestens drei, ca. 0,5 m hohe
und jeweils etwa 1 m lange Lesesteinhaufen (Reptilienbiotop),
bestehend aus größeren Steinen, anzulegen. Die Maßnahmen
sind nach 10 Jahren seit ihrer erstmaligen Herstellung zu über-
prüfen und bei Verlust von Teilbereichen der Reptilienbiotope
ggf. zu ergänzen.

8.1.7 Frist bis zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen

Die festgesetzten Maßnahmen nach den Festsetzungen 8.1.1 bis
8.1.6 sind spätestens 3 Monate nach dem Zeitpunkt der Erteilung
der Baugenehmigung und spätestens mit dem Zeitpunkt des
Baubeginns fertigzustellen.

9. Nutzung oder Speicherung von erneuerbaren Energien
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

9.1 Photovoltaik-Anlagen

Bei der Errichtung von Hauptgebäuden sind insgesamt mindestens 20 % der
Gesamtfläche der Dachflächen der Hauptgebäude mit baulichen oder sonstigen
technischen Maßnahmen für die Erzeugung von Strom (Photovoltaik-Anlagen)
auszustatten.

Ausgenommen von dieser Pflicht sind Flächen zur Dachbegrünung gemäß
Festsetzung Nr. 7.1.2, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch notwendige
Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und Wartungsflächen.

B. Nachrichtliche Übernahme

1. Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen
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Festsetzung Nr. 7.1.2, konstruktiv oder brandschutztechnisch erforderliche
Dachrandabdeckungen (Attikaabdeckungen) und haustechnisch notwendige
Dachaufbauten inklusive deren Zuwegungen und Wartungsflächen.

B. Nachrichtliche Übernahme

1. Erdgaspipelines mit ihren Schutzstreifen

1.1 Unterirdische Hauptversorgungsleitung

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Unterirdische Gasfernleitungen L206 / 008 / 000 (Schutzstreifenbreite
6,0 m), L206 / 008 / 001 (Schutzstreifenbreite 6,0 m) und L501 / 000
/ 000 (Schutzstreifenbreite 10 m) der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-
Platz 13, 44137 Dortmund, sowie Gasfernleitung RG 098000000
(Schutzstreifenbreite 10,0 m) der PLEdoc GmbH, Postfach 12 02 55,
45312 Essen.

C. Hinweise

1. Bergbau

(§ 9 Abs. 5 Nr. 2 BauGB)

Das Plangebiet unterliegt bergbaulichen Einwirkungen.

Es ist im Zuge der Baugenehmigungsplanung zwecks bergschadensrelevanter
Fragestellungen sowie evt. notwendiger Anpassungs- und Sicherungsmaß-
nahmen (§§ 110 ff. Bundesberggesetz) zu den jeweiligen Bergwerksunternehmen
/ Feldeseigentümern Kontakt aufzunehmen.

2. Maßnahmen zum Artenschutz

Die Fläche des Plangebietes ist während der Baumaßnahme zur Verhinderung
von Bruten von Vegetation freizuhalten.

Das Plangebiet ist nach seiner Räumung während der Brutzeit mit Flatterband zur
Vergrämung von Vögeln auszustatten.

3. Begrünung nicht versiegelter Flächen

(§ 8 Abs. 1 BauO NRW)

Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flä-
chen der Fläche für den Gemeinbedarf sind durch insektenfreundliche Pflanzen
aus der der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage 1 beigefügten Pflanzliste
„Insektenfreundliche Pflanzen“ zu begrünen, soweit dem nicht die Erfordernisse
einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen.

4 Versickerung von Niederschlagswasser

(§ 44 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW)

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf ist das anfallende Niederschlagswasser
gemäß der Satzung der Stadt Voerde (Ndrrh.) zu versickern.

Das Niederschlagswasser der befahrbaren Flächen ist über Versickerungsmulden
über die belebte Bodenzone zu versickern.

Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist über Versickerungsmulden oder
über kiesgefüllte Rigolen zu versickern.

Die Versickerung von Niederschlagswasser in technischen Einrichtungen (z.B.
Mulden oder Rigolen) bedarf einer wasserbehördlichen Erlaubnis des Kreises
Wesel.

5. Fassadenbegrünung

Mindestens 20 % der Fassaden der Hauptgebäude sind durch Fassadenbegrü-
nung dauerhaft zu begrünen. Abgänge von Anpflanzungen der Fassadenbegrü-
nung sind zu ersetzen.

6. Schutz der unterirdischen Erdgaspipelines

Vor Beginn von Baumaßnahmen oder der Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen im Bereich der Gasfernleitungen L206/008/000, L206/008/001
 und L501/000/000, auch außerhalb der Schutzstreifen, ist die Thyssengas GmbH,
Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, sowie für die Gasfernleitung
RG098000000, auch außerhalb des Schutzstreifens, die PLEdoc GmbH,
Postfach 12 02 55, 45312 Essen für die Zeelink-Erdgaspipeline, zu benach-
richtigen.

Dort ist auch der genaue Verlauf der Leitungen zu erfragen. Dieser kann von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen.
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Mindestens 20 % der Fassaden der Hauptgebäude sind durch Fassadenbegrü-
nung dauerhaft zu begrünen. Abgänge von Anpflanzungen der Fassadenbegrü-
nung sind zu ersetzen.

6. Schutz der unterirdischen Erdgaspipelines

Vor Beginn von Baumaßnahmen oder der Durchführung der Ausgleichs-
maßnahmen im Bereich der Gasfernleitungen L206/008/000, L206/008/001
 und L501/000/000, auch außerhalb der Schutzstreifen, ist die Thyssengas GmbH,
Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund, sowie für die Gasfernleitung
RG098000000, auch außerhalb des Schutzstreifens, die PLEdoc GmbH,
Postfach 12 02 55, 45312 Essen für die Zeelink-Erdgaspipeline, zu benach-
richtigen.

Dort ist auch der genaue Verlauf der Leitungen zu erfragen. Dieser kann von den
Festsetzungen des Bebauungsplanes abweichen.

Alle leitungsgefährdenden und leitungsbeeinträchtigenden Einflüsse sind vom
Rohrnetz fernzuhalten.

Alle geplanten Maßnahmen im Schutzstreifen der Ferngasleitungen sind im Vor-
feld mit den Leitungsbetreibern abzustimmen.

Die Freilegung der Leitungen darf nur mit besonderer Zustimmung des jeweiligen
Leitungsträgers erfolgen.

Alle Maßnahmen, auch außerhalb der Schutzstreifen in der direkten Nähe, die
Auswirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben
könnten, sind frühzeitig unter Vorlage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Län-
genschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen, damit geprüft werden kann, ob die je-
weils angezeigte Maßnahme in der geplanten Form durchgeführt werden kann
oder ob Sicherungs- und Anpassungsmaßnahmen an den jeweiligen Versor-
gungsanlagen erforderlich werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zeelink-Erdgaspipeline mit einer Erdabde-
ckung von 1 m verlegt ist. Parallel zu dieser Erdgaspipeline geführte Fernmelde-,
Mess- und Steuerkabel können in einer geringeren Tiefe liegen. Bestimmte Lei-
tungsarmaturen und Einbauteile treten an die Erdoberfläche und sind durch Stra-
ßenkappen geschützt.

Im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung ist vom Veranlasser der Maß-
nahme durch Vorlage detaillierter Projektpläne eine aktuelle Leitungsauskunft
über https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzuholen.

Eine Überbauung der Schutzstreifen ist nicht zulässig, da das Errichten von
geschlossenen Bauwerken und sonstigen baulichen Anlagen (inklusive Fun-
damente, Gebäude, Garagen, Carports, Überdachungen etc.) jeglicher Art in-
nerhalb der Schutzstreifen gemäß den für diese Leitung gültigen Regeln des
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) nicht gestattet ist.

Unzulässig innerhalb der Schutzstreifen sind

- die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie von Mauern parallel über bzw.
  unmittelbar neben den Ferngasleitungen,
- Oberflächenbefestigungen in Beton und
- die Einleitung von Oberflächenwasser / aggressiver Abwässer.

Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden,
die den Bestand oder den Betrieb der Gasfernleitung beeinträchtigen oder
gefährden.

Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern, insbesondere
bei Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Kompensation, sind außerhalb
der Schutzstreifen zu planen.

Für die Trassenüberwachung aus der Luft und vom Boden müssen die Trassen-
verläufe der Leitungen sichtbar und begehbar sein.

Auskofferungs- und Verdichtungsarbeiten im Schutzstreifen der Leitungen dürfen
nur dann maschinell erfolgen, wenn über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 m ge-
währleistet ist und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche
den Wert von 8,5 N/qcm nicht überschreiten, eingesetzt werden.

Bei Näherungen an die Leitungen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im Verti-
kalabstand unter 0,5 m zu den Leitungen dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausge-
führt werden.

Beim Verlegen von Leitungen, Kanälen, Kabeln und Drainagen in offener Bau-
weise sind die lichten Abstände einzuhalten:

0,4 m bei Kreuzungen,

2,0 m in kurzen Abständen.

Bei einem Verlegen von Leitungen u.ä. in nicht-offener Bauweise ist das Verfah-
ren mit der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund abzustim-
men, die Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung festzulegen.
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0,4 m bei Kreuzungen,

2,0 m in kurzen Abständen.

Bei einem Verlegen von Leitungen u.ä. in nicht-offener Bauweise ist das Verfah-
ren mit der Thyssengas GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 Dortmund abzustim-
men, die Abstände zur Leitung und die begleitende Einmessung festzulegen.
Dieses hat rechtzeitig einige Werktage vor Baubeginn zu erfolgen.

Das Überfahren der Gasfernleitungen mit Baufahrzeugen in Längs- bzw. Quer-
richtung ist nur nach erfolgten druckverteilenden Maßnahmen - wie Auslegen von
Baggermatratzen oder dergleichen zulässig.

Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen erforderlich.
Falls die maximal zulässige resultierende Schwingungsgeschwindigkeit V<30
mm/sec überschritten wird, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Schwingungs-
gefährdung vorzusehen. Verbleibende Spundwände können in einem lichten Ab-
stand von 2,0 m, Spundwände, die wieder gezogen werden, in einem lichten Ab-
stand von 1,0 m zur Gasfernleitung gesetzt werden.

Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Leitungsabschnitte
vorsorglich freizulegen, um den Pressvorgang in den Leitungsbereichen beob-
achten zu können.

Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb der Schutzstreifen anzu-
ordnen.

Nur mit besonderer Zustimmung der Leitungsträger und unter Einhaltung von
Auflagen sind zulässig die Freilegung von Leitungen sowie der Neubau von
kreuzenden oder parallel führenden Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitungen,
Kabeln, Freileitungen und Gleisanlagen.

Freigelegte Rohre und leitungszugehörige Bestandteile einschließlich Begleitkabel
sind durch eine Holzummantelung o.ä. so zu sichern, dass die Rohrisolierungen
vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden.

Die Baugrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei die freigelegte
Leitungslänge das Maß von maximal 3 m (Stützweite) nicht überschreiten darf. Bei
der Verfüllung des Rohrgrabens müssen die Leitungen in einer Schichtdecke von
mindestens 0,2 m allseitig in Sand eingebettet werden.

Bodenabtrag bzw. –auftrag ist nur bis zu einer verbleibenden Gesamtüberdeckung
der Leitungen von mindestens 1,0 m bis höchstens 1,5 m erlaubt.

Baustelleneinrichtungen und das Lagern von Bauelementen sind in den Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet.

Der Zustand der Rohrisolierungen ist frühzeitig vor Baubeginn durch eine Intensiv-
messung auf eventuelle Schäden zu überprüfen.

Versickerungsmulden zur Ableitung von Oberflächenwasser sind in den Leitungs-
schutzstreifen nicht zulässig.

Muldenversickerung ist in den Leitungsschutzstreifen nicht gestattet. Um das Aus-
spülen der Gasfernleitung zu verhindern, sind Sickergräben bzw. Sickermulden
außerhalb der Schutzstreifen zu planen.

Das Merkblatt 60.6 der Thyssengas GmbH für die Aufstellung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen sowie die allgemeine Schutzanweisung für Gas-
fernleitungen der Thyssengas GmbH finden Anwendung.

7. Planauskunft

Vor Inangriffnahme etwaiger Arbeiten muss der/die Antragssteller/in über das
Online-Portal: https://Bauauskunft.westnetz.de eine Planauskunft einholen, um die
genaue Lage der Versorgungsleitungen feststellen und somit eine Gefährdung
dieser ausschließen zu können.

8. Maßnahmen gegen die Auswirkungen von Starkregen

Im Sinne einer Bauvorsorge bei Starkregenereignissen wird empfohlen, alle Öff-
nungen der Baukörper wie Eingänge, Gebäudezufahrten u.ä. höher als das Stra-
ßenniveau des Baugrundstücks anzuordnen bzw. anderweitige Maßnahmen ge-
gen Überflutungen zu treffen.

Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 1986
Teil 100 zu führen.

Die Anordnung einer ggf. erforderlichen Rückhalteeinrichtung muss entsprechend
den örtlichen Gegebenheiten auf dem Grundstück erfolgen.

Auch bei Starkregenereignissen darf das anfallende Niederschlagswasser nicht
auf benachbarte Grundstücke oder die öffentliche Verkehrsfläche gelangen.

9. Bodendenkmäler
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Auch bei Starkregenereignissen darf das anfallende Niederschlagswasser nicht
auf benachbarte Grundstücke oder die öffentliche Verkehrsfläche gelangen.

9. Bodendenkmäler

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Die Entdeckung von Bodendenkmälern im Zuge von Bodenbewegungen oder
Ausschachtungsarbeiten ist der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem
Landschaftsverband Rheinland, Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, En-
denicher Straße 133, Bonn, gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW
unverzüglich anzuzeigen.

10. Kampfmittel

Es wird eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfoh-
len.

Die Beantragung dieser Überprüfung erfolgt durch die örtliche Ordnungsbehörde.
Das Formular „Antrag auf Kampfmitteluntersuchung“, welches auf der Internetprä-
senz des KBD (siehe unten) zum Download bereitsteht, ist dazu vollständig aus-
zufüllen und beim Fachdienst 5.1 „Allgemeine Ordnung, Feuerwehr, Verkehr“ der
Stadt Voerde (Ndrrh.) einzureichen.

In dem Antrag ist zwingend die Luftbildauswertungs-Nr. 22.5-3-5170044-290/22
anzugeben!

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese für die Untersu-
chung bis auf das Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung des
abzuschiebenden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten.

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten usw., wird zusätzlich eine Sicherheits-
detektion (siehe hierzu „Merkblatt für Baugrundeingriffe“, welches ebenfalls auf
der Internetpräsenz des KBD als Download bereitgehalten wird) empfohlen.

Weitere Informationen werden auf der Internetpräsenz des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes bereitgestellt:

www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp

D. Bestandsangaben

1. Bestand

1.1 Gebäude

1.2 Flurstücksgrenze

E. Sonstiges

1. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Voerde (Ndrrh.) beim Fach-
dienst 6.1 – Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz – im 2. OG des Rat-
hauses – Rathausplatz 20, 46562 Voerde (Niederrhein) – eingesehen werden.
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Änderungen des Entwurfes der Begründung zum Bebauungsplan 

Nr. 143 „Rettungswache Voerde / Hammweg“ 

Verfahrensablauf 
Am 23.03.2021 fasste der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) den Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes und leitete damit das Planverfahren ein. Zugleich beauftragte der Rat den 
Ausschuss für Stadtentwicklung, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB durchzuführen. Diese wird in Voerde (Ndrrh.) grundsätzlich in öffentlicher 
Veranstaltung durchgeführt. Auf Grund der Corona-Pandemie hat der 
Stadtentwicklungsausschuss einer möglichen alternativen Vorgehensweise durch eine 
mindestens einmonatige Offenlage zugestimmt. Diese Offenlage gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde zeitgleich mit der frühzeitigen Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie der betroffenen Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.03.2022 bis einschließlich 05.05.2022 
durchgeführt. 
 
Mit Schreiben vom 29.01.2021 erfolgte die Landesplanerische Abstimmung gemäß § 34 Abs. 
1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW. Dabei wurden durch den Regionalverband Ruhr mit 
Schreiben vom 08.04.2021 keine Bedenken gegen die Planung vorgetragen. Der 
Bebauungsplan widerspricht demnach zwar den Inhalten des Gebietsentwicklungsplanes 
(GEP 99), der hier unter anderem Regionaler Grünzug zum Inhalt hat. Gemäß Ziel 2.3 
„Siedlungsraum und Freiraum“ der Verordnung zur Änderung der Verordnung über den 
Landesentwicklungsplan vom 12.07.2019 können jedoch ausnahmsweise im 
regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und –gebiete dargestellt und festgesetzt 
werden, wenn die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes 
oder des Landes sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Brand- und 
Katastrophenschutz dies erfordert. Ein weiterer Ausnahmetatbestand findet sich durch das 
dortige Ziel im 1. Spiegelstrich, dadurch dass in Ausnahmen auch Bauflächen und Baugebiete 
in Freiflächen dargestellt und festgesetzt werden dürfen, sofern sie unmittelbar an den 
Siedlungsraum anschließen und die Festlegung des Siedlungsraumes auf einer deutlich 
erkennbaren Grenze beruht. Die Bauleitplanung dient der kommunalen Gefahrenabwehr. Es 
handelt sich um eine bauliche Anlage der Stadt Voerde (Ndrrh.). Damit ist das Ziel 2.3, 6. 
Spiegelstrich erfüllt. Auch schließt das Plangebiet an den vorhandenen Siedlungsraum an, so 
dass auch der 1. Spiegelstrich Berücksichtigung finden kann. 
 
Der Bebauungsplan wird im Normalverfahren aufgestellt. Mit seiner Aufstellung verbunden ist 
die Änderung des 78. Flächennutzungsplanes „Rettungswache Voerde“ für den 
entsprechenden Bereich. 
 
In der Zeit vom 14.11.2022 bis einschließlich 14.12.2022 erfolgte die öffentliche Auslegung 
des Planentwurfes für die Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB vorgesehen. Auch erfolgt die 
Landesplanerische Abstimmung gemäß § 34 Abs. 5 LPlG NRW. 
 
Mit dem Beschluss zur Offenlage der Planunterlagen am 27.09.2022 wurde ein erneuter 
Aufstellungsbeschluss verbunden, denn das Plangebiet wurde um die Teilflächen 2 und 3 
erweitert. Hintergrund war, dass die Ausgleichsmaßnahmen in der direkten Umgebung des 
Plangebietes erfolgen sollen. Aus diesem Grund wurden zwei weitere landwirtschaftliche 
Flächen in den Bebauungsplan einbezogen. Darüber hinaus findet ökologischer Ausgleich auf 
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den nördlichen Teilen der Flurstücke Gemarkung Voerde, Flur 30, Nrn. 149 und 150 
unmittelbar nördlich der geplanten Gemeinbedarfsfläche statt. 
 
Als nächster Schritt findet nun eine erneute Offenlage des Bebauungsplanentwurfes statt, da 
sich im Rahmen der Offenlage des Planentwurfes und der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB Änderungen des Planentwurfes ergaben, die eine erneute Offenlage erforderlich 
machen. 
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3.1.2 Grundkonzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Vorrangiges Ziel bei der Aufstellung des Bebauungsplanes im Hinblick auf die Bewältigung 
der Umweltfolgen ist es, mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Absicht ist daher die 
Realisierung einer verdichteten Bauweise im Hinblick auf die Gebäude sowie die Stellplätze 
mit ihren Zufahrten, um so wenig Fläche wie möglich zu verbrauchen. Auch soll so wenig 
landwirtschaftliche Fläche wie möglich umgenutzt werden. Zugleich soll das vorgesehene 
Raumprogramm mit Rettungswache, Lehr- und Schulgebäude sowie Fahrzeughalle 
umgesetzt werden. Die Ausgleichsmaßnahmen sollen durch Produktionsorientierte 
Kompensationsmaßnahmen (Piks) so vorgesehen werden, dass auf ihnen landwirtschaftliche 
Nutzung erhalten bleiben kann, um zu verhindern, dass auf den Ausgleichsflächen, etwa durch 
Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern, zusätzlich landwirtschaftliche 
Nutzfläche verloren geht. Die Kompensation soll durch eine Extensivierung und 
Ökologisierung der landwirtschaftlichen Nutzung mit dem Ziel, Flächen für gefährdete 
Wiesenvögel wie die Feldlerche, zu schaffen, erfolgen. 
 
Ein Teil der nicht versiegelten Fläche der „Fläche für den Gemeinbedarf“ ist zu begrünen. Dafür 
sind im Wesentlichen für Insekten, Bienen und Vögel geeignete Pflanzen zu verwenden. Dies 
trägt dazu bei, dass die Flächen ökologisch hochwertig gestaltet werden. 
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3.4 Kompensation 

3.4.1 Konzeption zur Bewältigung der Umweltfolgen, ökologischer Ausgleich 

Ab Seite 83 der Begründung 

Auf den Ausgleichsflächen sollten nur niedrige Getreidearten (Höhe < 2 m) angepflanzt 
werden. Daher soll die Aussaat von Mais unzulässig sein. Hintergrund ist, dass Wiesenvögel 
Probleme mit hoch aufgewachsenen Flächen haben. Die Flächen sollen mit doppeltem 
Saatreihenabstand bepflanzt werden, um Wildkräutern zwischen den Reihen Raum zur 
Entwicklung zu geben, so dass ein zusätzliches Nahrungsangebot für Vögel zur Futtersuche 
und zum Nisten sowie Lebensraum für Insekten entsteht. Die Getreidestoppeln sollen im 
Herbst mindestens in 20 cm Höhe auf dem Feld belassen werden, um trotz ihrer 
„Durchsichtmöglichkeit“ eine gewisse Deckung zu bieten. Das Nebeneinander von vorjähriger 
und frisch gesäter Vegetation schafft zudem ein reichhaltiges Nahrungsangebot für Feldvögel, 
Feldhasen, Amphibien, Bestäuber und Insekten.  
 
Es ist nur der Einsatz von organischem Dünger bei maximal 30 kg/ha/a zulässig. Der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. März bis zum 
30. Juli nicht gemäht werden. Außerhalb dieser Zeiten ist die Mahd nur unter besonderer 
Beachtung von Artenschutzbelangen, insbesondere des Wiesenvögelschutzes (u.a. Schutz 
der Gelege) zulässig. Ein Teil der Ausgleichsflächen soll mit einer mindestens 5 cm dicken, 
grobkörnigen Sandschicht abgedeckt werden, die in den Boden einzuarbeiten ist 
(Abmagerung).  
 
Zur weiteren Extensivierung aber auch Sichtbarmachung der MSPE-Flächen werden 1 m 
breite, beidseitig die MSPE-Flächen begrenzende Sandstreifen auf diesen abgemagerten 
Flächen von ackerbaulicher Nutzung freigehalten. Diese Freiflächen bieten wichtige Zugänge 
für Feld- und Wiesenvögel wie etwa die Feldlerche. Auf diesen können sich Wildkräuter 
entwickeln. Vögel können auf ihnen benötigte Sandkörner für die Verdauung aufnehmen. Auf 
der Ausgleichsfläche C, direkt angrenzend zum 2001 vom Hegering angelegten 
Gehölzstreifen, sollen auf diesen frei bleibenden Sandstreifen 3 etwa 0,5 m hohe, jeweils 1 m 
lange Lesesteinhaufen als Reptilienbiotope hergerichtet werden. 
 
Die gesamte Maßnahme sollte rotierend angewandt werden. Dabei ist eine Rotation zwischen 
extensivem Anbau von Feldfrüchten und Ackerbrache jährlich festgeschrieben. 
 
Durch die Lage der Ausgleichsflächen und ihre Ausrichtung in Ost-West-Richtung kommt es 
zu einer Vernetzung mit vorhandenen Biotopstrukturen. So wird der im Westen in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Gehölzstreifen mit demjenigen unmittelbar östlich der geplanten 
Gemeinbedarfsfläche verbunden. 
 
Die o.g. Durchschneidung der MSPE-Flächen durch die Grenzstraße ist nicht zu vermeiden. 
Um Gefahren für die Tiere durch Straßenverkehr zu verringern, sollen entlang der Grenzstraße 
keine 3 m breiten Randstreifen, etwa in Form von Blühstreifen, angelegt werden, da sie die 
Tiere anziehen würden und damit die Gefahr von Verlusten von Tieren durch die Straße 
erhöhen würden. Die bisherigen Brutnachweise von Feldlerchen lagen beidseitig des 
Grenzweges. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen, wie sie vorgeschlagen werden, tragen nun mit dazu bei, dass auf 
den Ausgleichsflächen selbst weiterhin Landwirtschaft betrieben werden kann und es 
gleichzeitig zu einer Aufwertung dieser Flächen als Lebensraum für bedrohte Arten, aber auch 
für sonstige Arten, kommt. Die Extensivierung der Nutzung auf den Flächen trägt zudem dazu 
bei, dass sich in begrenztem Maße Wildkräuter ansiedeln können, was einen Lebensraum für 
Bestäuber und Insekten schafft. Bei für die landwirtschaftliche Nutzung auftretendem Übermaß 
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von Wildkräutern sind in Absprache mit der Stadt und unter Beachtung der angestrebten Ziele 
des Artenschutzes und der ökologischen Aufwertung Gegenmaßnahmen möglich. 
 
Bei einer Bepflanzung der Ausgleichsflächen mit Gehölzen wäre zwar rein rechnerisch 
gleichfalls ein entsprechender Ausgleich zu erreichen, Lebensraum für die von der Planung 
besonders betroffenen Wiesenvögel, für Reptilien wie die Schlingnatter und für Insekten würde 
aber nicht aufgewertet. Zudem würde durch die Herstellung von Gehölzbereichen als 
Ausgleichsflächen weitere landwirtschaftliche Fläche verlorengehen, was den besonders 
abzuwägenden Belangen landwirtschaftlicher Nutzfläche, bzw. einer Prüfung alternativer 
Maßnahmen wie z.B. PIKs, zuwiderlaufen würde. 
 
Ein gewisser Ausgleich soll und kann auch auf dem Baugrundstück geleistet werden. Auf den 
nicht zu versiegelten Flächen auf der festgesetzten „Fläche für den Gemeinbedarf“ soll im 
Norden und im Süden jeweils eine Versickerungsmulde hergerichtet werden. Die 
verbleibenden nicht überbaubaren Flächen sind zu begrünen. Dabei ist auf den nicht 
überbaubaren Flächen ihres nördlichen Teils auf das Anpflanzen von dichten Baumreihen zu 
verzichten, da sie dem Ziel der übrigen Ausgleichsmaßnahmen, Raum für Wiesenvögel zu 
schaffen zuwiderlaufen würden, da Wiesenvögel bei einer zu starken und hohen Bepflanzung 
diesen Raum wegen der Möglichkeit, dass sich in ihnen Beutegreifer verstecken könnten, 
meiden würden. Auf dieser Teilfläche ist nur das Anpflanzen von Einzelbäumen mit einem 
ausreichenden Abstand zulässig. Dort sollen jedoch Sträucher angepflanzt werden. Der 
südliche Teil nicht überbaubaren Grundstücksfläche der Gemeinbedarfsfläche sollte aber 
umfassend durch Bäume und Sträucher bepflanzt werden, um die Gebäude zur freien 
Landschaft hin abzuschirmen und einzugrünen. Auch die vorgesehene Dachbegrünung der 
Dächer der Hauptgebäude stellt einen Beitrag zum ökologischen Ausgleich dar.  
 
Folgender Artenschutzhinweis wird zudem in den Bebauungsplan aufgenommen, um eine 
Störung der Vögel während der Brut zu vermeiden: 
 
„Die Fläche des Plangebietes ist während der Baumaßnahme zur Verhinderung von Bruten 
von Vegetation freizuhalten. 
 
Das Plangebiet ist nach der Räumung während der Brutzeit mit Flatterband zur Vergrämung 
von Vögeln auszustatten.“ 
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3.7 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen - Monitoring 

Nach § 4c BauGB (Überwachung der Auswirkungen der Bauleitpläne – Monitoring) sind die 
Gemeinden verpflichtet, den Vollzug der Bauleitpläne zu überwachen, und zwar in Hinblick auf 
die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne 
eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Die 
Überwachung soll sich dabei auch auf die Durchführung des von der Bauleitplanung 
vorgesehenen Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft erstrecken. 
 
Dabei muss im Umweltbericht die Umweltüberwachung in Form eines Monitorings 
vorstrukturiert werden. Die Gemeinden müssen dort die Überwachung der 
Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung des Planes entstehen, vorbereiten und 
ein Konzept der geplanten Überwachungsmaßnahmen darstellen, insbesondere weil es bei 
der Realisierung der Bebauungsplanung nach der Rechtskraft des Bebauungsplans zu 
Abweichungen von der prognostizierten Entwicklung kommen kann.  
 
Das ist beispielsweise denkbar, 

 wenn Kompensationsmaßnahmen durch die Bauherren nicht in der erforderlichen 
Qualität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf Grund der natürlichen 
Bedingungen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 

 wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stärker 
zunehmen als bei der Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

 wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswirkungen 
auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immissionen, die 
Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 
 

Aus diesem Grund wird die Verwaltung sicherstellen, dass die Umweltsituation im Plangebiet 
in regelmäßigen Abständen  

1. auf die Realisierung und den Fortbestand der Produktionsintegrierten 
Kompensationsmaßnahmen überprüft wird,  

2. ob durch die vorgesehene Kompensationsmaßnahme erhebliche 
Umweltauswirkungen, insbesondere auf planungsrelevante Tierarten, vermindert oder 
in vollem Umfang oder zumindest teilweise ausgeglichen werden, 

3. ob Veränderungen eingetreten sind, die, wenn sie zum Zeitpunkt der 
Abwägungsentscheidung bekannt gewesen wären, zu einer Veränderung der Planung 
geführt hätten, 

4. ob sich die Verkehrssituation negativ verändert hat oder 
5. ob sich die Immissionsschutzsituation negativ oder positiv verändert hat.  

 
Dabei werden erforderlichenfalls die zuständigen Fachbehörden beteiligt. 
 
Die festgesetzten Maßnahmen nach den Festsetzungen 8.1.1 bis 8.1.6 sind spätestens 3 
Monate nach dem Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung und spätestens mit dem 
Zeitpunkt des Baubeginns fertigzustellen. 
 
Innerhalb der ersten 5 Jahre jährlich, danach fünfjährig, im April eines jeden Jahres wird die 
Herstellung bzw. der Zustand der gesamten Ausgleichsmaßnahmen auf dem Baugrundstück 
der Rettungswache wie auf den eigentlichen Ausgleichsflächen durch die Stadt Voerde 
(Ndrrh.) im Rahmen eines Monitorings überprüft. Es erfolgt ggf. ein telefonischer Austausch 
mit dem Pächter der landwirtschaftlichen Flächen (im Vorfeld, bei Abschluss bzw. bei 
Änderung des Pachtvertrags, wird der Pächter für die Ziele der im Bebauungsplan 
festgesetzten MSPE-Flächen sensibilisiert). Der Pächter teilt der Stadt Voerde (Ndrrh.) jährlich 
im Dezember eines jeden Jahres seine Nutzung und Erkenntnisse zu den MSPE-Flächen mit. 
Dies wird im entsprechenden Pachtvertrag geregelt. 
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Wenn sich aus der jährlichen visuellen Begutachtung der MSPE-Flächen durch die Stadt 
Voerde (Ndrrh.) und durch die jährliche Berichterstattung des Pächters bzw. der 
Rückmeldungen (z.B. durch Nachbarn) Fehlentwicklungen festgestellt werden oder absehbar 
sind, ist z.B. über die Kündigung des Pachtvertrages und Neuvergabe an einen anderen 
Landwirt eine Steuerung seitens der Stadt Voerde (Ndrrh.) möglich.  
 
Ggf. wird, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Monitorings, die Ausmagerung der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und der Fortbestand der ein Meter breiten Sandstreifen 
und der Reptilienbiotope erneuert.  
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Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche  

Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge 

Landschaft, Tiere 

und Pflanzen, 
Artenschutz 

Das Plangebiet ist unbebaut und wird 

derzeit komplett landwirtschaftlich 
(ackerbaulich) genutzt. Natürliche 
Vegetation befindet sich hier nicht. 

Entlang der Ostseite des Gebietes, aber 

außerhalb des Plangebietes, verläuft ein 
Streifen aus Sträuchern. Dieser wird 
erhalten. 

Eine Artenschutzprüfung hat ergeben, 
dass durch die Maßnahme 

planungsrelevante, gefährdete Tierarten, 

insbesondere Vögel, negativ betroffen 
werden. Für sie geht Lebensraum zum 

Brüten und Jagen verloren. Auf Grund der 
Nachbarschaft zu großen 

Freiraumflächen, die ähnlich strukturiert 
sind wie das Plangebiet, können sie auf 

diese Räume ausweichen. Eine 
Gefährdung von geschützten Arten in 

ihrem Bestand ist nicht zu erwarten. Ein 

Hinweis zum Schutz von Vögeln wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 

Hierdurch werden Verluste durch die 
Zerstörung von Nestern bzw. Gelegen 
während der Baumaßnahme verhindert. 

Geschützte Pflanzenarten kommen im 
Plangebiet nicht vor. 

Durch die Baumaßnahme geht 
Landschaftsraum verloren. Es kommt zu 
einem Eingriff in das Landschaftsbild. 

Durch Ausgleichsmaßnahmen 

(Produktionsintegrierte 
Kompensationsmaßnahmen) wird der 

das Plangebiet umgebende Lebensraum 
für Wiesenvögel, u.a. für 

planungsrelevante, gefährdete 
Vogelarten, aufgewertet. 

Es sind Auswirkungen auf 

planungsrelevante 
Vogelarten zu erwarten. 

Diese Tierarten können 
jedoch auf den benachbarten 

gleich strukturierten 
Freiraum bzw. Ackerflächen 
ausweichen. 

Es erfolgt ein Eingriff in den 

Landschaftsraum, in das 
Landschaftsbild und in die 
Natur. 

Es werden 

Artenschutzhinweise in den 
Bebauungsplan 
aufgenommen. 

Auch werden 

Ausgleichsmaßnahmen zur 
Kompensation des Eingriffs 

in Natur und Landschaft 
getroffen. Diese umfassen 

Maßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Flächen 

in der direkten Umgebung 
des Eingriffsgebietes zum 

Schutz und zur Entwicklung 

von Lebensräumen für 
gefährdete Wiesenvögel, 

deren Lebensräume durch 
die Baumaßnahme negativ 

berührt werden können 
sowie eine Extensivierung 

und ökologische Aufwertung 
der landwirtschaftlichen 
Nutzung. 

In den südlichen und 

mittleren Teilen des 
Plangebietes auf der „Fläche 

für den Gemeinbedarf“ sollen 
auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen 

großkronige Bäume und 
Sträucher auf den 

Freiflächen angepflanzt 
werden, um die Gebäude zur 

Landschaft hin teilweise 
abzuschirmen. Im Norden 

würde das Anpflanzen von 
großkronigen Bäumen dem 

Ziel der Entwicklung von 

Lebensräumen für 
Wiesenvögel 

entgegenwirken, da sie 
Räume benötigen, in denen 

sich keine Beutegreifer 
verstecken können. Hier sind 

daher nur kleinkronige 
Bäume und Sträucher 
anzupflanzen. 

Darüber hinaus sollen Dach- 

und Fassadenbegrünung 
sowie die Begrünung der 

nicht versiegelten Flächen 
der Gemeinbedarfsfläche 
durchgeführt werden. 
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5.2.1 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten eines Leitungsträgers 

GFL1 

Fläche für ein unterirdisches 

Leitungsrecht sowie ein Geh- und 
Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas 

GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 
Dortmund und der Zeelink, 
Kallenbergstraße 5, 45141 Essen. 

 

GFL2 

Fläche für ein unterirdisches 

Leitungsrecht sowie ein Geh- und 

Fahrrecht zu Gunsten der Thyssengas 
GmbH, Emil-Moog-Platz 13, 44137 
Dortmund. 

 

Unter den festgesetzten Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes 

verlaufen eine unterirdische Erdgaspipeline der PLEdoc GmbH, im 
Eigentum der Zeelink, Kallenbergstraße 5, 45141 Essen und 3 

unterirdische Erdgaspipelines der Thyssengas GmbH (2 in Ost-West-
Richtung und eine in Nord-Süd-Richtung entlang der Grenzstraße an 
deren westlicher Seite). 

Es sind daher unterirdische Leitungsrechte sowie Geh- und 

Fahrrechte zu Gunsten der Leitungsträger bzw. der Eigentümer 
einzutragen. 

Die Breite der Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte entspricht 

den Schutzstreifenbreiten in ihrer Gesamtheit, die nachrichtlich in den 
Bebauungsplan aufgenommen worden sind. 
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7.1.1 Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 
Teilbereiches 1.1 der Fläche für den 

Gemeinbedarf sind 8 einheimische, 
kleinkronige Laubbäume aus der der 

Begründung des Bebauungsplanes 

beigefügten Anlage 2 „Pflanzliste 
Bäume“ in einem Abstand von 

mindestens 10 m in einer Pflanzgüte von 
mindestens 14 bis 16 cm Stammumfang 

anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Bäume sind zu ersetzen.  

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 
Teilbereiches 1.1 der Fläche für den 

Gemeinbedarf sind auf einem Streifen 
von 5 m entlang der Nord- und 

Westgrenze des Bebauungsplanes 
Sträucher mit Pflanzabständen von je 

1,0 bis 1,5 m in der Reihe und im 
Reihenabstand anzupflanzen und 

dauerhaft zu erhalten. Die Sträucher 

dürfen dort eine Wuchshöhe von 3 m 
nicht überschreiten.  

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 

Teilbereiches 1.2 der Fläche für den 
Gemeinbedarf sind mindestens 25 

einheimische, mindestens mittelkronige 

Laubbäume aus der der Begründung 
des Bebauungsplanes beigefügten 

Anlage 2 „Pflanzliste Bäume“ in einer 
Pflanzgüte von 18 bis 20 cm 

Stammumfang anzupflanzen und 
dauerhaft zu erhalten. Abgängige 
Bäume sind zu ersetzen. 

Auf der nicht überbaubaren Fläche des 

Teilbereiches 1.2 der Fläche für den 
Gemeinbedarf sind auf einem Streifen 

von 5 m entlang der West- und 
Südgrenze und auf einem Streifen von 3 

m entlang der Ostgrenze des 
Bebauungsplanes mit Ausnahme der 

Grundstückszufahrten Sträucher mit 
Pflanzabständen von je 1,0 bis 1,5 m in 

der Reihe und im Reihenabstand 
anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Strauchpflanzungen sind auf der Fläche 
für den Gemeinbedarf nur als 
einheimische Laubgehölze zulässig. 

Die Anpflanzungen sind vor Wildverbiss 

zu schützen und bis zur Bestandsdichte 
zu pflegen. 

Baumbeete, auch innerhalb von 

Stellplatzanlagen, müssen mindestens 2 

m x 2 m groß sein und ein Volumen von 
mindestens 12 Kubikmetern aufweisen. 

Sie sind auf Stellplatzanlagen mit einem 
Anfahrschutz zu versehen. 

Diese Festsetzung regelt die Begrünung der „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ mit Bäumen und Sträuchern. 

Dabei wird die „Fläche für den Gemeinbedarf“ in die Teilflächen 1.1 
und 1.2 untergliedert. 

Für die nicht überbaubaren Flächen des nördlich gelegenen 
Teilbereiches 1.1 werden 8 anzupflanzende Bäumen festgesetzt, die 

zudem nur kleinkronig sein dürfen. Hintergrund dieser Festsetzung ist 
der Wiesenvögelschutz. Die nördlich an die Gemeinbedarfsfläche 

festgesetzte Ausgleichsfläche dient diesem Schutz. Hier werden 
entsprechende produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen 

(PIKs) vorgesehen. Großkronige Bäume, zum Teil noch in dichter 
Abfolge, in ihrer unmittelbaren Nähe, wirken diesen Maßnahmen für 

Wiesenvögel entgegen, indem sie Fressfeinden als Deckung dienen 

können, so dass die Ausgleichsflächen ihren Wert für den 
Wiesenvögelschutz verlieren würden. 

Aus diesem Grund wird neben einer zahlenmäßigen Begrenzung der 

Bäume auch festgelegt, dass sie nur kleinkronig sein dürfen und 
einen bestimmten Mindestabstand zueinander haben müssen. 

Für die nicht überbaubaren Flächen des südlich gelegenen 
Teilbereiches 1.2 grenzt nicht unmittelbar an für den 

Wiesenvogelschutz vorgesehene Ausgleichsflächen an. Hier steht 
vielmehr das Ziel im Vordergrund, die Rettungswache zur Landschaft 

hin gestalterisch einzugrünen. Daher wird hier eine Mindestzahl an 
Bäumen festgesetzt. Auch wird festgelegt, dass es mindestens 
mittelkronige Bäume sein müssen. 

Die nicht überbaubaren Flächen der Teilbereiche 1.1 und 1.2 sind  
zudem durch Sträucher an ihren Rändern zu bepflanzen. 

Auf eine Festsetzung von konkreten Flächen gemäß 

Planzeichenverordnung wird ausdrücklich verzichtet, um eine 
Flexibilität der Ausbauplanung zu gewährleisten. 

Es wird eine Pflanzliste Bäume beigefügt. Diese ist nach klein- bzw. 
mittel- und großkronigen Bäume unterteilt.  
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8.1.1 Produktionsintegrierte 
Kompensationsflächen (PIKs) 

Die in den Teilbereichen 1, 2 und 3 

festgesetzten MSPE-Flächen dienen als 
produktionsintegrierte 
Kompensationsflächen (A, B und C).  

Die Ausgleichsfläche A, die 
Ausgleichsfläche B sowie die 

Ausgleichsfläche C sind unbeschadet 

der Festsetzung 8.1.4 als extensiv 
genutzte landwirtschaftliche Flächen mit 

niedrigen Getreidearten oder mit 
anderen Ackerbauarten und nur mit 

doppeltem Saatreihenabstand zu 
nutzen. Die Einsaat von Mais ist nicht 

zulässig. Auf den o.g. Ausgleichsflächen 
sind Getreidestoppel im Herbst in einer 

Höhe von mindestens 0,20 m auf dem 

jeweiligen Feld für einen Zeitraum von 
mindestens 2 Monate nach der Ernte zu 
belassen.  

Die landwirtschaftliche Nutzung hat 
zwischen einem höchstens einem Jahr 

andauernden Anbau nach Satz 1 und 2 

und einer mindestens einem Jahr 
dauernden Nutzungsbrache zu 

variieren. Die Fruchtfolge hat nach jeder 
Brache jährlich zu wechseln. Eine 

zeitlich befristete Änderung der 
Fruchtfolge kann in Abstimmung mit der 
Stadt Voerde (Ndrrh.) getroffen werden. 

Brachen werden als 

Ackerwildkrautbrachen mit 
Selbstbegrünung definiert, die in der Zeit 

vom 15.09. bis 15.03. durch Grubbern 
oder Flachpflügen herzustellen sind. Der 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder 
Düngung ist dabei unzulässig. 

Als Dünger ist während des Anbaus von 
Feldfrüchten nur der Einsatz von 

organischem Dünger bis maximal 30 
kg/ha/a zulässig. Der Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln und von 
Herbiziden ist unzulässig. 

Gegensteuernde Maßnahmen bei im 
Übermaß auftretenden Wildkräutern 

sind mechanisch auch in der Zeit, in der 
keine Bearbeitung zulässig ist, in 

Abstimmung mit der Stadt Voerde 
(Ndrrh.) möglich.  Sollte im Einzelfall 

eine (nesterweise) Behandlung von 

Problemunkräutern / Gräsern (z.B. 
Ackerkratzdistel, Windhalm) mit 

Pflanzenschutzmitteln zwingend 
erforderlich werden, ist dieses Vorhaben 

gemäß der „Numerischen Bewertung 
von Biotoptypen für die 

Eingriffsregelung in NRW“ in 
Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durchzuführen. 

Die Betrachtung der Arten im Zuge der Artenschutzprüfung hat 

ergeben, dass vier der näher zu betrachtenden gefährdeten 
planungsrelevanten Arten, die von der Planung betroffen sein 

können, Wiesenvögel (Feldlerche, Wachtel, Kiebitz und Rebhuhn) 
darstellen.  

Dabei soll die Feldlerche als eine der gefährdeten Arten im 
Planbereich eine Zielart für ökologische Aufwertungsmaßnahmen 

sein, da sie zum einen auf den Messtischblättern aufgeführt ist und 
zum anderen in der unmittelbaren Umgebung bereits mehrfach 

gesichtet worden ist, so dass es als sicher einzustufen ist, dass sie 
auch im Plangebiet vorkommt.  

Wie andere Wiesenvögel bevorzugt die Feldlerche niedrige, gut 
strukturierte Gras- und Krautfluren auf trockenen Böden in offenem 

Gelände mit weitgehend freiem Horizont. Die von ihr besiedelten 
Biotope zeichnen sich durch karge oder kurze Vegetation mit einem 

hohen Anteil an nacktem Boden aus. Die Biotope sind Äcker, 
Grünland und Brachen mit einer nicht zu dicht stehenden 

Krautschicht. Vegetationshöhen von 15 bis 25 cm sind für die 

Nestablage optimal. Die Feldlerche bevorzugt lückige 
Getreideflächen mit Kümmerwuchs. 

Die landwirtschaftliche Nutzung hat zwischen extensivem 

Feldfrüchteanbau und Nutzungsbrache zu variieren. Die Fruchtfolge 
muss gewechselt werden.  

Auf den Ausgleichsflächen sollten nur niedrige Feldfrüchte 
angepflanzt werden. Mais wird daher ausgeschlossen. Hintergrund 

ist, dass Wiesenvögel Probleme mit hoch aufgewachsenen Flächen 
haben. Die Flächen sollen mit doppeltem Saatreihenabstand 

bepflanzt werden, um Wildkräutern zwischen den Reihen Raum zur 
Entwicklung zu geben, so dass ein zusätzliches Nahrungsangebot für 

Vögel zur Futtersuche und zum Nisten sowie Lebensraum für 

Insekten entsteht. Die Getreidestoppeln sollen im Herbst mindestens 
20 cm auf dem Feld belassen werden. Das Nebeneinander von 

vorjähriger und frisch gesähter Vegetation schafft ein reichhaltiges 
Nahrungsangebot für Feldvögel, Feldhasen, Amphibien, Bestäuber 

und Insekten. Es ist nur der Einsatz von organischem Dünger bei 
maximal 30 kg/ha/a zulässig. Der Einsatz u.a. von 
Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.  

Ziel der Maßnahmen auf den Ausgleichsflächen ist daher eine 

Extensivierung und Ökologisierung der landwirtschaftlichen Nutzung. 
Es sollen geeignete Flächen für gefährdete Wiesenvögel entstehen.  

Bei dem Auftreten von im Übermaß auftretenden Wildkräutern sollen 

unter bestimmten Voraussetzungen gegensteuernde Maßnahmen 
möglich sein. 
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8.1.2 Mahd und Ernte 

Die Ausgleichsflächen dürfen vom 15. 

März bis zum 30. Juli (Brutzeit 
Wiesenvögel) nicht gemäht oder 

abgeerntet werden. Eine Mahd bzw. 
Ernte ist ganzjährig nur unter 

besonderer Beachtung von 

Artenschutzbelangen 
(Wiesenvögelschutz, insbesondere der 
Schutz der Gelege) zulässig. 

Diese Maßnahme ist erforderlich, um insbesondere die Brut der 
Wiesenvögel zu schützen. 

8.1.3 Ausnahmen von den Festsetzungen 

Ausnahmen von der Festsetzung Nr. 

8.1.1 sind in Absprache mit dem 
Fachdienst 6.1 (Stadtentwicklung, 

Umwelt- und Klimaschutz) der Stadt 
Voerde (Ndrrh.) möglich, wenn sie dem 

Ziel der Produktionsintegrierten 
Kompensationsmaßnahme nicht 
widersprechen. 

Die Ausnahmeregelung wird eingeführt, um eine Flexibilität der 
Regelungen auf der Bewirtschaftungsfläche zu gewährleisten. 

Die Ausnahmen dürfen den Zielen der PIKs, insbesondere dem 
Wiesenvögelschutz, nicht widersprechen. 

8.1.4 Freihaltung von Flächen vor 
landwirtschaftlicher Nutzung 

Ein jeweils 1 m breiter Streifen nördlich 

der Südseiten der Ausgleichsflächen A, 
B und C, und südlich der Nordseiten der 

Ausgleichsflächen A, B und C sind von 
ackerbaulicher Nutzung freizuhalten. 

Auf diesen Flächen sind 30 cm bis 40 cm 
tiefe und 1 m breite Sandstreifen mit 

leicht bindigem, ungewaschenem 

grobkörnigem (Körnung 0 bis 10 mm) 
Sand über der derzeitigen 

Geländeoberfläche durch Auftrag 
anzulegen und nach 10 Jahren seit der 

erstmaligen Herstellung unter 
Beachtung der Ergebnisse des 

Monitorings ggf. zu erneuern. Die 
Streifen sind durch Eichenspaltpfähle im 

Abstand von 50 m  deutlich sichtbar von 
der Ackerfläche abzugrenzen. 

Wiesenvögel benötigen niedrige, gut strukturierte Gras- und 

Krautfluren auf trockenen Böden in offenem Gelände mit weitgehend 
freiem Horizont. Die von ihnen besiedelten Biotope zeichnen sich 

durch karge oder kurze Vegetation mit einem hohen Anteil an 
nacktem Boden aus. 

Aus diesem Grund sollen ein Meter breite Streifen von Ackerpflanzen 
frei bleiben.  

In diese freigehaltenen Streifen soll Sand eingearbeitet werden, um 
eine Ausmagerung der Flächen für eine artenreiche Flora und damit 

als für Wiesenvögel wertvolleres Nahrungsbiotop zu erreichen als 
auch, um die Ackerfläche für Wiesenvögel, die zur Verdauung kleine 
Steine und Sandkörner benötigen, artgerechter herzurichten.   

Durch Eichenspaltpfähle sollen die freizuhaltenden Streifen 
abgegrenzt werden. 

8.1.6 Reptilienbiotop 

Nördlich der Südseite der 

Ausgleichsfläche C sind auf den Flächen 

nach Ziffer 8.1.4 jeweils mindestens 
drei, ca. 0,5 m hohe und jeweils etwa 1 

m lange Lesesteinhaufen 
(Reptilienbiotop), bestehend aus 

größeren Steinen, anzulegen. Die 
Maßnahmen sind nach 10 Jahren seit 

ihrer erstmaligen Herstellung zu 
überprüfen und bei Verlust von 

Teilbereichen der Reptilienbiotope ggf. 
zu ergänzen. 

Als Reptilienart kann die Schlingnatter im Plangebiet und dessen 

Umgebung vorkommen. Sie soll daher diesbezüglich die Leittierart 
sein. Die Schlingnatter bevorzugt offene oder halboffene 

Lebensräume mit heterogener Vegetation und steinigen, schnell 
austrocknenden Böden wie Magerrasen oder Halbtrockenrasen. 

Zudem benötigt sie offene Sandflächen mit nährstoffarmem Substrat 
oder Steinflächen und Sonnenplätze zur Temperaturregulierung. 

Diese Steinflächenbiotope sollen durch das Anlegen von 
Lesesteinhaufen geschaffen werden. 
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2. Maßnahmen zum Artenschutz 

Die Fläche des Plangebietes ist 

während der Baumaßnahme zur 
Verhinderung von Bruten von 
Vegetation freizuhalten. 

Das Plangebiet ist nach seiner 
Räumung während der Brutzeit mit 

Flatterband zur Vergrämung von Vögeln 
auszustatten. 

Dieser Artenschutzhinweis wird in den Bebauungsplan 
aufgenommen, um brütende Vögel und andere, besonders 
geschützte Tiere zu schützen. 

Die Maßnahmen sollen gewährleisten, dass Gelege und Jungvögel 
nicht ge- bzw. zerstört werden. 

3. Begrünung nicht versiegelter 
Flächen 

(§ 8 Abs. 1 BauO NRW) 

Die nicht mit Gebäuden oder 
vergleichbaren baulichen Anlagen 

überbauten Flächen der Fläche für den 

Gemeinbedarf sind durch 
insektenfreundliche Pflanzen aus der 

der Begründung zum Bebauungsplan 
als Anlage 1 beigefügten Pflanzliste 

„Insektenfreundliche Pflanzen“ zu 
begrünen, soweit dem nicht die 

Erfordernisse einer anderen zulässigen 
Verwendung der Flächen 
entgegenstehen. 

Durch diesen Hinweis soll gewährleistet werden, dass die nicht 
bebauten und nicht anderweitig versiegelten Flächen zu großen 

Teilen durch insektenfreundliche Pflanzen begrünt werden. Diese 

Anpflanzung gilt insbesondere nicht für die Stellplatzanlage, die 
Fahrbahnen und Zufahrten, die Versickerungsanlagen sowie für die 
Flächen, die durch Bäume und Sträucher bepflanzt werden. 
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Anlage 1  
(zu Hinweis 3 des Bebauungsplanes):  
 
Pflanzliste „Insektenfreundliche Pflanzen“: 
 
Galanthus  Schneeglöckchen 

Leucojum vernum  Märzenbrecher 
Crocus   Krokus 

Eranthis hyemalis  Winterlinge 
Muscan botryoides  Perl- oder Traubenhyazinthe 

Tulipa   Wildtulpe 

Primula veris  Schlüsselblume 
Pulmonaria officinalis Lungenkraut 

Bergenia   Bergenie 
Geranium  Storchschnabel 

Brunnera   Vergissmeinnicht 
Lamium   Taubnessel 

Dicentra spectabilis  Tränendes Herz 
Aqulegia   Akelei 

Allium spaerocephalon Kugel-Lauch 

Achillea millefolium  Schafgarbe 
Aconitum   Eisenhut 

Agastache rugusa  Duftnessel 
Calamintha  Bergminze 

Campanula  Glockenblume 
Centaurea montana  Flockenblume 

Coreopsis verticillata Mädchenauge 
Delphinium  Feld- und Gartenrittersporn 

Digitalis   Fingerhut 

Tropaeolum  Kapuzinerkresse 
Malva   Malve 

Alcea rosea  Stockrose 
Phacelia   Phakelie 

Caryopteris  Bartblume 
Calluna   Erika 

Sedum telephium  Fette Henne 
Symphiotricum  Herbstaster 

Anemone japonica  Herbstanemone 

Echinacea  Sonnenhut 
Tagetes   Tagetes 
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Anlage 2  
(zu Festsetzung 7.1.1 des Bebauungsplanes): 
 
Pflanzliste Bäume 
 

Großkronige Bäume: 
 

Acer platanoides   Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus  Bergahorn 

Aesculus hippocastanum Roßkastanie 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Castanea sativa  Eßkastanie 

Fagus sylvatica  Rotbuche 

Fraxinus exelsior  Esche 

Juglans regia  Walnuß 

Pinus sylvestris  Kiefer 

Populus nigra  Schwarzpappel 

Quercus rubor  Stieleiche 

Quercus petraea  Traubeneiche 

Salix alba   Silberweide 

Tilia cordata  Winterlinde 

Tilia platyphyllus  Sommerlinde 

Ulmus carpinifolia  Feldulme 

Ulmus laevis  Flatterulme 

 

Mittel- bis kleinkronige Bäume: 
 

Acer campestre   Feldahorn 

Alnus glutinosa  Schwarzerle 

Betula verrucosa  Birke 

Malus sylvestris  Holzapfel 

Prunus avium  Vogelkirsche 

Prunus padus  Traubenkirsche 

Pyrus communis  Wildbirne 

Saiix fragilis  Bruchweide 

Sorbus aria  Mehlbeere 

Sorbus aucuparia  Eberesche 

Populus tremula  Zitterpappel 

Obstbäume als Hochstämme 
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Anlage 8 zur Drucksache Nr. 17/617 DS

im Bebauungsplan Nr. 35 festgesetzte, entgegenstehende
Verkehrsfläche
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/623 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 06.07.2023 

 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Bebauungsplan Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"; 
hier: Aufstellungsbeschluss und Beschluss zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 

„Auf dem Hövel / Am Steg“ im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB i.V.m § 13 
BauGB für den in der Anlage 1 der Drucksache 17/623 DS dargestellten Geltungsbereich. 

2. Der Stadtentwicklungsausschuss wird beauftragt, gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 1 BauGB für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 151 „Auf dem Hövel / Am 
Steg“ (Anlage 2 der Drucksache 17/623 DS) die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
durchzuführen. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Umwandlung der als Kinderspielplatz „Am Steg“ geführten Fläche im Eigentum der Stadt 
Voerde (Ndrrh.) in Wohnbauland wird die Stadt Voerde (Ndrrh.) aus ihrem Verkauf Einnahmen er-
zielen. 
 
Die Herstellung der Straßen „Am Steg“ und „Auf dem Hövel“ einschließlich der Wendeanlagen er-
fordert Straßenbaukosten, die zum großen Teil über Erschließungsbeiträge gemäß § 127 BauGB 
refinanzierbar sind. 
 
Des Weiteren entstehen Kosten für die Stadt Voerde (Ndrrh.) für die Herstellung und Pflege der 
MSPE-Flächen. 
 
Zudem fallen Kosten für die Stadt Voerde (Ndrrh.) insbesondere für Personal und Gutachten im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes an. 
 
Insgesamt können die Ausgaben und die Einnahmen noch nicht genau beziffert werden.  
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Klimaschutzrelevanz: 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv (X) ja, negativ () keine 

( ) ja* (X) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung: Durch die Umwandlung des Spielplatzes „Am Steg“ in Wohnnutzung und die Her-

stellung einer Wendeanlage am Ende der Straße „Auf dem Hövel“ werden Flächen 
in Anspruch genommen, die bisher als Grünfläche genutzt wurden. Es kommt zu 
einer Versiegelung von Freifläche. Der Bereich ist jedoch so klein, dass die Maß-
nahmen nur sehr geringfügige Auswirkungen im Hinblick auf die Erhöhung der Tem-
peratur und die Veränderung der Luftfeuchtigkeit haben und damit keine Folgen für 
eine Veränderung des Mikroklimas haben werden. Da die Umgebung des Plange-
bietes bereits bebaut ist, wird die Frischluftzirkulation nicht zusätzlich beeinträchtigt. 
Eine Handlungsalternative besteht lediglich in einem Verzicht auf die Planung (Null-
Variante). Die Herstellung der Wendeanlage ist jedoch verkehrstechnisch erforder-
lich, die bauliche Nutzung des Kinderspielplatzes vor dem Ziel der baulichen Innen-
entwicklung stadtentwicklungsplanerisch sinnvoll und gewünscht. 

 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Fläche südwestlich der Wendeanlage der Straße „Am Steg“ wurde bisher als Kinderspielplatz 
„Am Steg“ geführt, obwohl dieser bisher nicht hergestellt und nicht mit Spielgeräten ausgestattet 
worden ist. Aus zwei Gründen soll nun in diesem Bereich ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
 
Zum einen hat die Stadt Voerde (Ndrrh.) ihren Spielflächenbedarfsplan neu aufgestellt. Er wurde in 
der Sitzung des Rates der Stadt Voerde (Ndrrh.) am 23.06.2020 (Drucksache 16/737 DS) abschlie-
ßend beschlossen.  
 
Demnach soll der Standort des Kinderspielplatzes „Am Steg“ endgültig aufgegeben werden. Hinter-
grund ist, dass für Teil 1 des Spielplatzbezirkes „Voerde-Süd“ bisher keine eingerichtete Fläche vor-
handen und damit eine Unterdeckung mit Spielplätzen für den Bezirk festgestellt worden ist, jedoch 
bei Haus Voerde eine neue Fläche mit überregionaler Funktion eingerichtet werden konnte. Ein wei-
terer Ausgleich der Unterdeckung des Bezirks wurde bei der Aufstellung des Spielflächenbedarfs-
planes durch die Spielfläche „Seemannskath“ festgestellt, die sich u.a. durch ihre gute Erreichbar-
keit, ihre zentrale Lage und ihre Eingebundenheit in einer großen öffentlichen Grünfläche auszeich-
net. Darüber hinaus wurde in gut erreichbarer Nähe an der Stockumer Schule eine neue Spielfläche 
errichtet. 
 
Durch die endgültige Aufgabe der Spielplatzfläche „Am Steg“ kann diese zukünftig baulich genutzt 
werden. Da der Bereich durch Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäusern geprägt ist, ist be-
absichtigt, die Spielplatzfläche zukünftig durch eine entsprechende Wohnbebauung zu nutzen. Dies 
entspricht der Zielsetzung des Baugesetzbuches, Baulücken im bereits bebauten Innenbereich zu 
bebauen und damit Fläche im unbebauten Außenbereich vor einer baulichen Nutzung zu bewahren. 
 
Der zweite Anlass für die Bauleitplanung ist, dass am Ende der Straße „Auf dem Hövel“ keine Wen-
deanlage vorhanden ist und derzeit in starkem Umfang auf Privatgelände die Kfz gewendet werden. 
Dieser Zustand soll beseitigt werden, indem am Ende der Straße eine neue Wendemöglichkeit für 
Pkw geschaffen und entsprechend im Bebauungsplan eine Verkehrsfläche festgesetzt werden soll. 
Die dafür entfallende Ausgleichsfläche soll auf der Fläche jenseits des Mommbaches ersatzweise 
wiederhergestellt werden. 
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Ziel des Bebauungsplanes Nr. 151 ist es zum einen, südwestlich der Wendeanlage der Straße „Am 
Steg“ ein Allgemeines Wohngebiet (WA) mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4, einer Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 0,8, einer maximalen Zahl der Vollgeschosse von 2 und einer offenen Bau-
weise, eingeschränkt auf Einzelhäuser, festzusetzen. Durch Baugrenzen werden die überbaubaren 
Grundstücksflächen festgelegt. Zudem soll die Verkehrsfläche der Straße „Am Steg“ um mehrere 
öffentliche Parkplätze im Bereich der Wendeanlage erweitert werden. Daher wird sie in den Bebau-
ungsplan mit aufgenommen. Zum anderen wird die bisher unbeplante Straße „Auf dem Hövel“ als 
Verkehrsfläche festgesetzt und in den Plan einbezogen. An deren östlichem Ende wird eine Wen-
deanlage, die nach Norden orientiert ist, vorgesehen und entsprechend festgelegt. Nördlich dieser 
Wendeanlage wird ein 3 m breiter Streifen als Ausgleichsfläche festgesetzt, auf der eine Hecke 
angepflanzt werden soll, um die Verkehrsfläche zur vorhandenen Obstwiese hin abzuschotten. Ein 
Tor soll dort jedoch zulässig bleiben. Der erforderliche Wegfall eines kleinen Teils der vorhandenen 
Obstwiese wird durch die Festsetzung einer Ausgleichsfläche östlich des Mommbaches ausgegli-
chen. Es wird geprüft, inwieweit dort eine Hecke als Übergang zwischen dem privaten Garten der 
Neubebauung und der öffentlichen Grünfläche angelegt werden kann. Alternativ zu einer MSPE-
Fläche kann hier ggf. auch eine „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ festgesetzt 
werden, die dann Teil des Baugrundstücks würde. Diese Entscheidung ist auch abhängig davon, 
wie groß der Ausgleichsbedarf durch den Eingriff in die Obstwiese am Wendehammer „Auf dem 
Hövel“ sein wird. Der Küttemannweg und dessen direkter Umgebung sind im südlich angrenzenden 
Bebauungsplan Nr. 17, 5. Änderung als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkan-
lage“ festgesetzt. Diese Festsetzung soll auch für das Bebauungsplangebiet für den Bereich zwi-
schen der Ausgleichsfläche im Osten und dem Mommbach im Westen gelten. 
 
An übergeordnete Planungen sind insbesondere der Gebietsentwicklungsplan (GEP 99), der Ent-
wurf des Regionalplanes Ruhr, der Flächennutzungsplan der Stadt Voerde (Ndrrh.), der Land-
schaftsplan Dinslaken / Voerde des Kreises Wesel sowie verschiedene rechtskräftige Bebauungs-
pläne zu beachten. 
 
Der Gebietsentwicklungsplan setzt für das Plangebiet „Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB) fest. 
Gleiches gilt für den im Entwurf vorliegenden Regionalplan Ruhr. Insoweit sind die Inhalte des Be-
bauungsplanes Nr. 151 aus diesen Plänen entwickelt. 
 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Voerde (Ndrrh.) stellt den Mommbach als Wasserfläche, 
die östlich daran angrenzenden Freiflächen sowie die nördlich der Straße „Auf dem Hövel“ westlich 
des Gewässers liegenden Bereiche als öffentliche Grünflächen und die südlich der Straße „Auf dem 
Hövel“ westlich des Mommbaches liegenden Freibereiche als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. 
Alle übrigen Flächen in der Umgebung des Plangebietes sind als Wohnbauflächen dargestellt. Inso-
weit ist der Bebauungsplan Nr. 151 für den Bereich der neuen Wohnbebauung nicht aus dem gülti-
gen Flächennutzungsplan der Stadt Voerde (Ndrrh.) entwickelt. Daher soll der Flächennutzungsplan 
im Wege der Berichtigung angepasst werden. Ziel ist es insbesondere, für die Flächen, für die eine 
neue Bebauung vorgesehen ist, zukünftig „Wohnbaufläche“ darzustellen. 
 
Der Bereich der Freiflächen entlang des Mommbaches und nördlich der Straße „Auf dem Hövel“ 
liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Dinslaken / Voerde. Er enthält hier als Entwick-
lungsziel für die Landschaft die „Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen oder sonstigen na-
türlichen Landschaftselementen reich und vielfältig ausgestatteten Landschaft“ und den Entwick-
lungsraum E8. Demnach stellt der Bereich als gut ausgebildeter Biotopkomplex mit einer hohen 
strukturellen Vielfalt insgesamt ein Vernetzungsbiotop dar und hat eine Bedeutung für gefährdete 
Pflanzen- und Tierarten, insbesondere für Höhlenbrüter, Amphibien und Libellen. In seiner Festset-
zungskarte, Teil 2, setzt er als Entwicklungs-/ Pflege- und Erschließungsmaßnahmen als ortsgebun-
dene Maßnahmen den strukturnahen Offenlandbereich M 12 fest. Im Textteil des Landschaftsplanes 
werden dazu als Optimierungsmaßnahmen die am Naturschutz orientierte Bewirtschaftung von 
Grünlandflächen, insbesondere in Gewässernähe, vorgesehen. Insoweit steht der Landschaftsplan 
der Bauleitplanung entgegen. 
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Der östlich des Mommbachs südlich der Straße „Am Steg“ liegende Teil des Bebauungsplangebietes 
liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17, 5. Änderung vom 23.11.1979 .Er setzt für die 
Straße „Am Steg“ Verkehrsfläche, für die Freifläche südlich der Straße „Am Steg“ Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Kinderspielplatz“ und weiter südlich entlang des Mommbachs die Zweckbestim-
mung „Parkanlage“ sowie für die südlich an der Straße „Am Steg“ angrenzenden Wohnbebauung 
„Allgemeines Wohngebiet“ mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächen-
zahl (GFZ) von 0,8 bei einer Zulässigkeit von nur Einzel-, Doppel- und Terrassenhäusern fest. Nörd-
lich angrenzend an die Straße „Am Steg“ beinhaltet der Bebauungsplan Nr. 99, Teil B, „Tönning-
straße / Auf dem Hövel“ vom 30.09.2014 „Allgemeines Wohngebiet“, eine GRZ von 0,35, Einzelhäu-
ser und maximal 2 Vollgeschosse. Die Festsetzung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kin-
derspielplatz“ macht für die planungsrechtliche Umsetzung einer neuen Wohnbebauung die Aufstel-
lung eines neuen Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Auf der Westseite des Mommbaches ist durch den Bebauungsplan Nr. 99, Teil B „Private Grünflä-
che“ mit der Zweckbestimmung „Obstwiese“ nördlich der Straße „Auf dem Hövel“ sowie „Allgemei-
nes Wohngebiet“ mit einer GRZ von 0,4, offene Bauweise und eine maximale Geschosszahl von 3 
und südlich davon durch den Bebauungsplan Nr. 54 „Beginenstraße / Klosterbusch“ vom 28.08.1973 
„Allgemeines Wohngebiet“, eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,8, maximal 2 Vollgeschosse und 
offene Bauweise festgesetzt. Der nördliche Teil des Küttemannweges entlang der Westseite des 
Mommbaches ist durch den Bebauungsplan Nr. 86 „Rad- und Wanderweg – Auf dem Hövel / Schaf-
stege“ geregelt. Die Umsetzung der Zielsetzung, eine Wendeanlage (nach Norden ausgerichtet) als 
Verkehrsfläche auf der jetzt festgesetzten Obstwiese festzulegen, erfordert ebenfalls die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes. Der Eingriff in die Obstwiese soll auf der Fläche östlich des Mommbaches 
ersatzweise ausgeglichen werden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 151 soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wer-
den. 
 
Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachver-
dichtung oder einer anderen Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne von § 13a Abs. 1 Satz 1 
BauGB. Im konkreten Fall handelt es sich um einen Bebauungsplan der Nachverdichtung, da eine 
bisher als Spielplatz festgesetzte und als öffentliche Grünfläche genutzte Fläche innerhalb eines 
größeren Wohngebietes in ein Wohngebiet umgewandelt werden soll. 
 
Im beschleunigten Verfahren soll gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB insbesondere einem Bedarf an 
Investitionen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastruk-
turmaßnahmen in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Ziel des Be-
bauungsplanes ist die Schaffung von neuem Wohnraum und die Erweiterung einer Verkehrsanlage, 
d.h. es handelt sich auch um eine Infrastrukturmaßnahme. 
 
Die Bebauungspläne der Umgebung sind inzwischen vollständig realisiert, die Baugebiete sind her-
gestellt. Damit liegt das Plangebiet innerhalb des Siedlungsbereiches, so dass die Voraussetzung 
für eine Innenentwicklung in dieser Hinsicht gegeben ist. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 BauGB. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist ortsüblich bekanntzumachen, wo sich die Öffentlichkeit über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung 
unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äu-
ßern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne von § 3 Abs. 1 BauGB 
stattfindet. Im gegebenen Fall soll die Öffentlichkeit in Form einer Bürger/Innenanhörung gemäß § 
3 Abs. 1 BauGB erfolgen. 
 
Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann in einem zweiten Beteiligungsschritt der betroffenen Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist oder wahlweise die einmona-
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tige Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. Da der Kreis der betroffenen Bür-
ger/Innen nur schwer einzugrenzen ist, soll eine Offenlage der Planunterlagen über mindestens ei-
nen Monat erfolgen. 
 
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kann im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB in einem einstufigen Verfahrensschritt Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb einer angemessenen Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB im Rahmen einer einmonatigen Beteiligung durchgeführt werden. Letztere soll par-
allel zur mindestens einmonatigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen. 
 
Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Flächennutzungsplan im 
Wege der Berichtigung angepasst werden. Die Änderung des entgegenstehenden Flächennut-
zungsplanes in einem kompletten Bauleitplanverfahren ist nicht erforderlich. 
 
Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) NRW treten bei der Änderung 
eines Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich eines Landschaftsplanes widersprechende Dar-
stellungen und Festsetzungen des Landschaftsplanes mit dem Inkrafttreten des entsprechenden 
Bebauungsplanes außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplanung (die Untere Naturschutz-
behörde beim Kreis Wesel) im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan nicht widerspro-
chen hat. Gemäß Satz 3 gilt dasselbe für Berichtigungen des Flächennutzungsplanes nach § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB, soweit dies durch den nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB zu beteiligenden Träger 
der Landschaftsplanung nicht geschehen ist. Insoweit ist, wenn die Untere Naturschutzbehörde 
beim Kreis Wesel auf einen Widerspruch im Rahmen der Behördenbeteiligung bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 151 verzichtet, keine förmliche Änderung des der Bauleitplanung wider-
sprechenden Landschaftsplanes erforderlich. 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe in Natur und Land-
schaft gemäß § 1a Abs. 3 BauGB, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Ein ökologischer Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft ist damit rein rechtlich nicht er-
forderlich (Es wird jedoch ein ökologischer Ausgleich östlich des Mommbaches für den Eingriff in die 
Obstwiese durch die neue Wendeanlage der Straße „Auf dem Hövel“ vorgesehen). 
 
Im Folgenden werden die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter mit Vorschlä-
gen zu deren Verringerung zusammenfassend dargestellt: 
 
 
Schutzgut Beschreibung der Auswirkungen Erhebliche  

Auswirkungen 

Maßnahmenvor-

schläge 

Landschaft, 
Tiere und Pflan-
zen, Arten-
schutz 

Das Plangebiet steht nicht in einem 
räumlichen direkten Zusammen-
hang mit der freien Landschaft. Es 
ist jedoch über das Mommbachsys-
tem mit dem Freiraum vernetzt. In-
soweit hat das Planvorhaben keine 
Auswirkungen auf die freie Land-
schaft.  
Das Plangebiet östlich des Momm-
baches ist geprägt durch Gehölze 
entlang des Baches und Bäume und 
Sträucher südlich der Wendeanlage 
der Straße „Am Steg“. Die übrige 
Fläche ist durch Rasen geprägt. Die 
Fläche nördlich der Straße „Auf dem 
Hövel“ westlich des Mommbaches 
wird gekennzeichnet durch eine 
Obstwiese, die auch planungsrecht-
lich durch den Bebauungsplan Nr. 
99, Teil B gesichert ist. 

Durch die Beseitigung 
von Bäumen und Sträu-
chern und durch die Ver-
siegelung von Freiflächen 
wird in den Lebensraum 
von Tieren und Pflanzen 
eingegriffen. 
Auf Grund der Hochwer-
tigkeit des Biotopsystems 
„Mommbach“ ist der Ein-
griff als erheblich einzu-
stufen. 
Auf Grund der Durchfüh-
rung eines beschleunig-
ten Verfahrens ist rein 
rechtlich ein Ausgleich 
der ökologischen Eingriffe 
nicht notwendig. 
 

Ziel ist es, die Auswirkun-
gen auf Tiere und Pflan-
zen so gering wie möglich 
zu halten.  
Die Neubebauung soll 
möglichst intensiv einge-
grünt werden.  
Der Eingriff in die Obst-
wiese durch den Straßen-
ausbau nördlich der 
Straße „Auf dem Hövel“ 
soll auf einer dafür fest-
gesetzten Fläche westlich 
der Wendeanlage der 
Straße „Am Steg“ und 
westlich der Gärten der 
neuen Wohnbebauung 
als Übergang zur öffentli-
chen Grünfläche ausge-
glichen werden. Ange-
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Der Raum ist besonders wertvoll für 
Höhlenbrüter durch die alten vor-
handenen Gehölze, und für Amphi-
bien und Libellen durch das Gewäs-
ser. 
Die Neubebauung und die Straßen-
baumaßnahme machen es erforder-
lich, dass Gehölze beseitigt werden 
müssen und Rasenfläche versiegelt 
wird. Hierdurch wird in den Lebens-
raum von Tieren und Pflanzen ein-
gegriffen. 
Jedoch ist die kleine Gehölzfläche 
unmittelbar an der Wendeanlage 
„Am Steg“, die beseitigt werden 
muss, ökologisch nicht sehr wert-
voll. 
Eine Artenschutzprüfung wird im 
weiteren Verfahren erarbeitet. 

dacht ist das Anpflanzen 
einer Hecke. 

Boden / Fläche Durch die Neubebauung und die Er-
weiterung der Verkehrsfläche durch 
die Wendeanlage wird Boden in An-
spruch genommen. Es kommt zu ei-
ner Versiegelung und zu einer Ver-
änderung der natürlichen Boden-
struktur. Boden wird ausgehoben 
und verändert.  
Durch beide Maßnahmen wird Fläche 
verbraucht, die bisher als Freiraum 
und Grünfläche genutzt worden ist. 
Die Neubebauung ist jedoch ein Bei-
trag zur Innenentwicklung vor einer 
Außenentwicklung. 

Die Maßnahmen führen 
zu einer Versiegelung von 
Fläche und zu einer Ver-
änderung von natürli-
chem Boden. 
 

Ziel ist, die Bebauung 
nicht zu umfangreich 
werden zu lassen und die 
Versiegelung auf ein Min-
destmaß zu begrenzen. 
Die neue Wendeanlage 
an der Straße „Auf dem 
Hövel“ soll so klein wie 
möglich ausgestaltet 
werden. 
Auch die sich ergebenden 
unvermeidbaren Beein-
trächtigungen sollen mi-
nimiert werden. So soll 
bei den Bauarbeiten mit 
dem Boden so schonend 
wie möglich verfahren 
werden. 

Wasser Die Maßnahmen führen zu einer Ver-
siegelung von Flächen und damit zu 
einem Eingriff in die Grundwasser-
zufuhr von Niederschlagswasser.  
Es kann zu einer Verschmutzung des 
Wassers des Mommbaches oder des 
Grundwassers durch Schadstoffein-
trag kommen. Da jedoch lediglich 
Wohnbebauung neu geplant wird, ist 
diese Gefahr nur theoretischer Na-
tur. 
Das Plangebiet liegt in der Wasser-
schutzzone III B der Wasserfas-
sungsanlage Löhnen. 

Auf Grund des geringen 
Umfangs der Versiege-
lung und der Tatsache, 
dass an Bebauung ledig-
lich Wohnbebauung ge-
plant wird, durch die die 
Gewässerqualität nicht 
oder nur geringfügig be-
einträchtigt wird, werden 
die Auswirkungen nicht 
als erheblich eingestuft. 

Zum Mommbach soll die 
Neubebauung einen aus-
reichenden Abstand ein-
halten, so dass Auswir-
kungen auf das Fließge-
wässer verhindert wer-
den. 
Das auf den privaten 
Grundstücksflächen an-
fallende Niederschlags-
wasser soll über die be-
lebte Bodenzone versi-
ckert werden. Eine Einlei-
tung in den Mommbach 
ist nicht vorgesehen, um 
Hochwassergefahren zu 
minimieren. 
Durch Vorschriften zur 
Begrünung der privaten 
unbebauten Flächen soll 
Wasser gespeichert und 
gereinigt werden. 
Die Vorschriften der Was-
serschutzzone III B sind 
zu beachten. 

Klima und Luft Der Freiraum in der Umgebung des 
Mommbaches ist bedeutsam für das 
Mikroklima seiner Umgebung. Die 
Grünflächen, insbesondere die vor-
handenen Gehölze, führen zu einer 
Verringerung der Temperatur und 
eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. 
Durch die Baumaßnahmen wird Frei-
raum verändert. Es kommt zu einer 
Versiegelung und zu einer Beseiti-

Auf Grund der geringen 
Fläche, die zusätzlich 
durch die Neubebauung 
und die Straßenbaumaß-
nahme versiegelt wird, ist 
diesbezüglich zwar mit 
Auswirkungen zu rech-
nen, diese werden jedoch 
nicht als erheblich einge-
stuft. 

Ziel ist es, die Auswirkun-
gen auf das Klima so ge-
ring wie möglich zu hal-
ten.  
Die Neubebauung soll auf 
einen geringen Umfang 
begrenzt werden. Ge-
hölze sollen so wenig wie 
möglich beseitigt werden. 
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gung von Bäumen und Sträuchern.  
Hierdurch wird sich das Mikroklima 
verändern. 
Da die Fläche innerhalb eines bebau-
ten Bereiches liegt, ist mit Auswir-
kungen auf die Luftzirkulation und 
die Frischluftzufuhr nicht zu rech-
nen. 
Da keine emittierenden Einrichtun-
gen geplant werden und die Neube-
bauung nur einen sehr geringen 
Umfang haben wird, so dass nur we-
nig neuer verkehr entstehen wird, 
ist mit einer Veränderung der Luft-
qualität nicht zu erwarten. 

Durch die Beseitigung 
von Gehölzen kommt es 
gleichfalls zu einer Verän-
derung des Mikroklimas.  

Private Freiflächen sind 
zu begrünen und durch 
Gehölze zu bepflanzen. 
Geprüft wird auch eine 
Dachbegrünung bei dem 
Bau eines Flachdaches 
und der Einsatz von So-
larenergie. 

Mensch, Lärm 
und Erschütte-
rungen 

Durch die Baumaßnahmen kann es 
zu Lärmimmissionen kommen. 
Diese sind jedoch nur vorüberge-
hend.  
Durch die Neubebauung kommt es 
zu zusätzlichem Autoverkehr. Da ihr 
Umfang jedoch nur äußerst gering 
ist, kann der sich daraus ergebende 
Lärm vernachlässigt werden. 

Mit erheblichen Auswir-
kungen ist nicht zu rech-
nen. 

Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

Mensch, Altlas-
ten 

Die Fläche des Plangebietes war bis-
her nicht baulich genutzt.  
Aus der Luft können jedoch Schads-
toffe in den Boden eingetragen wor-
den sein. Dies ist im weiteren Ver-
fahren zu überprüfen. 
Ein konkreter Altlastenverdacht be-
steht nicht.  
Im weiteren Verfahren wird der 
Kreis Wesel hierzu beteiligt. 

Mit erheblichen Auswir-
kungen ist nicht zu rech-
nen. 

Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

Mensch – Elek-
tromagnetische 
Felder 

Mit Gefahren durch elektromagneti-
sche Felder ist nach derzeitigem 
Stand der Wissenschaft nicht zu 
rechnen. 

Mit erheblichen Auswir-
kungen ist nicht zu rech-
nen. 

Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

Mensch, Erho-
lung 

Die Freiflächen des Plangebietes 
weisen eine sehr hohe Qualität für 
die Erholung der Bevölkerung auf. 
Der Mommbach und die entlang sei-
nes Laufes aufstehenden Gehölzen 
machen den Bereich sehr bedeut-
sam für die Erholungsfunktion. 
Die Neubebauung verringert die 
Freiflächen, jedoch wird ein ausrei-
chender Abstand zum Mommbach 
und den ihn eingrünenden Bäumen 
und Sträuchern eingehalten. Die 
Neubebauung rückt an diese nicht 
näher heran als die nördlich angren-
zende vorhandene Bebauung. 
Die bisher als Spielplatz „Am Steg“ 
geführte Fläche wird zurzeit extensiv 
als Rasen genutzt. In das Naherho-
lungssystem des Mommbaches wird 
nicht eingegriffen. 

Es kommt durch die Um-
nutzung von Freiraum, 
der in Zusammenhang 
mit dem Naherholungs-
system des Mommbaches 
steht, zu Auswirkungen 
auf die Naherholung. 
Da jedoch ein ausrei-
chender Abstand zum 
Mommbach und dessen 
Fußwegesystem einge-
halten wird, sind die Aus-
wirkungen nicht als er-
heblich einzustufen, auch 
da das Erholungssystem 
als solches in seiner 
Funktion vollständig er-
halten bleibt. 

Ziel des Bebauungspla-
nes ist es, die geplante 
Neubebauung zum west-
lich gelegenen Momm-
bach hin einzugrünen und 
so Auswirkungen auf die 
Qualität des Freiraumes 
zu verringern. 
Die Zahl der Vollge-
schosse der Neubebau-
ung soll auf 1 bzw. 2 be-
grenzt werden. 
Weitere Maßnahmen sind 
nicht notwendig. 

Überschwem-
mungsgefahren 

Das Plangebiet liegt in einem Hoch-
wasserrisikogebiet des Rheines. 
Hieraus ergibt sich die Gefahr von 
Überschwemmungen. 
Im Hinblick auf Starkregenereig-
nisse ist die Fläche, auf der eine 
Neubebauung vorgesehen ist, auch 
bei einem extremen Starkregen, 
nicht gefährdet. 

Es ist bei einem Hoch-
wasser des Rheins mit er-
heblichen Auswirkungen 
zu rechnen. 

Ein entsprechender Hin-
weis bezüglich der Hoch-
wassergefahren wird in 
den Bebauungsplan auf-
genommen. 

Katastrophen-
schutz 

Von den geplanten Nutzungen des 
Plangebietes gehen keine Gefahren 
aus, die zu größeren, außergewöhn-
lichen Katastrophen oder Unfällen 
führen können. 

Mit erheblichen Auswir-
kungen ist nicht zu rech-
nen. 

Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 
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Zugleich ist das Plangebiet solchen 
Gefahren nicht ausgesetzt. 

Kulturelles Erbe 
und sonstige 
Sachgüter 

Negative Auswirkungen auf dieses 
Schutzgut sind nicht bekannt. 
Im weiteren Verfahren werden die 
für den Denkmalschutz zuständigen 
Behörden beteiligt. 

Mit erheblichen Auswir-
kungen ist nicht zu rech-
nen. 

Besondere Maßnahmen 
sind nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Zukünftiger Geltungsbereich 
(2) Entwurf des Bebauungsplanes / städtebauliches Konzept 
(3) Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
(4) Entgegenstehende Festsetzungen 
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Stadt Voerde
(Niederrhein)

Bebauungsplan Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"

Gemarkung Voerde

Stand der Plangrundlage: ............................    ..... Ausfertigung

Maßstab 1:500

Städtebaulicher Entwurf

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Füllschema der Nutzungsschablone

                        Art der baulichen Nutzung (WA)
Grundflächenzahl (0,4)                 Geschossflächenzahl (0,8)
Anzahl der Vollgeschosse (II)       Bauweise (Einzelhaus)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Grünflächen

Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Garagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)
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Anlage 3 zur Drucksache 17/623 DS

Ausschnitt aus dem aktuellen Flächennutzungsplan mit dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"

Anpassung des Flächennutzungsplans im Wege der Berichtigung für den
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"

W

1. Art der baulichen Nutzung

Wohnbauflächen

Darstellungen

2. Grünflächen

Öffentliche Grünflächen

3. Flächen für die
Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft

4. Wasserflächen und Flächen
für die Wasserwirtschaft

Wasserflächen
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Bebauungsplan Nr. 99
"Tönningstraße / Auf dem
Hövel" Teil B

Bebauungsplan Nr. 99
"Tönningstraße / Auf dem
Hövel" Teil B

Bebauungsplan Nr. 86
"Rad-und Wanderwege - Auf
dem Hövel / Schafstege"

Bebauungsplan Nr. 54
"Beginenstraße / Klosterbusch"

5. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 17
"Auf dem Hövel"

Geltungsbereich

 Entgegenstehende Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 151 "Auf dem Hövel / Am Steg"
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STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/632 DS

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 07.08.2023 

 

Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht 

Fachdienst Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 06.09.2023 vorberatend 

Stadtentwicklungsausschuss 12.09.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 19.09.2023 vorberatend 

Stadtrat 26.09.2023 beschließend 
 
Amprion GmbH Leitungsplanung in Voerde Freileitungsprovisorium und Erdkabelpilot 
Sachlage und Stellungnahme zur Offenlage im Einreichzeitpunkt 2 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Voerde stimmt den in der DS 17/632 dargelegten Anregungen und Bedenken zu 
den Offenlageunterlagen im Einreichzeitpunkt 2 der Amprion GmbH Planungen (EnLAG Vorhaben 
Nr. 14 Abschnitt Voerde-Rheinberg, Freileitungsprovisorium und Erdkabelpilot) zu. 
 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
Keine  
 
 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 

( ) ja* ( ) nein* Wenn ja, negativ: 
Bestehen alternative Handlungsoptionen? 

 
 

* Erläuterung siehe Begründung 
Begründung: Die durch die externe, vorrangige Planung des EnLAG-Vorhabens verursachten 

und nicht durch Minderungsmaßnahmen zu vermeidenden Eingriffe und damit 
Auswirkungen auf den Klimaschutz werden durch die im Planfeststellungsverfah-
ren zu regelnden Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen bzw. sind hinzunehmen. 

 
 
Sachdarstellung: 
Mit Drucksache Nr. 17/472 (AUK 16.11.2022, STEA 22.11.2022) wurden die o.g. EnLAG 14 - Lei-
tungsplanungen der Amprion GmbH (vgl. Übersicht Anlage 1 zur DS 17/632) bereits vorgestellt. Der 
Höchstspannungsnetz-Ausbau zur Leitung von Windenergiestrom aus dem Norden in den Süden 
und auch zur Stabilisierung des bundesweiten Stromnetzes erfolgt nach dem Energieleitungsaus-
baugesetz (EnLAG). Dieses ist ein deutsches Bundesgesetz, das seit 2009 den beschleunigten Aus-
bau von 22 380-kV-Drehstrom-Höchstspannungs-Freileitungen im Übertragungsnetz regelt. En-
LAG-Planungen haben damit Vorrang und sind von bundesweitem Interesse für die Versorgungssi-
cherheit.  
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Drucksache 17/632 DS Seite - 2 - 

 

 
Bei der EnLAG 14 Planung zum Einreichzeitpunkt 1 (EZ 1 mit Offenlage 24.10. bis 23.11.2022) 
handelte es sich im Wesentlichen um das Freileitungsprovisorium, das aber mit dem geplanten 
Kabelpilot und der dazu erforderlichen Kabelübergabestation in Zusammenhang steht. Zum ge-
planten Kabelpilot mit Übergangsbauwerken und der Kabelübergabestation (KÜS) zwischen Hamm-
weg und Gewerbegebiet Grenzstraße sollte zum EZ 1 wegen noch unvollständiger Unterlagen „nur“ 
eine Prognose abgegeben werden, ob unüberwindbare Hindernisse der Amprion Planung entge-
genstehen. Die zur Offenlage 2022 (EZ 1) seitens der Stadt Voerde mit Schreiben vom 07.12.2022 
vorgebrachten Anregungen sind der Anlage 2 dieser DS 17/632 zu entnehmen.  
 
I) Darstellung Kabelpilotplanung EnLAG 14/Schutzgut Mensch zum Einreichzeitpunkt 2 
 
Vom 01.08.2023 bis 31.08.2023 erfolgt nun die Offenlage der Amprion-Planfeststellungsunterlagen 
im Einreichzeitpunkt 2 (EZ 2) für den Kabelpiloten, der in der Mommniederung zu 2/3 in offener 
Bauweise und durch das hier festgesetzte Naturschutzgebiet und unter dem Rhein in geschlossener 
Bauweise geführt werden soll (Naturschutzgebiet = Mikrotunneling / Rohrvortrieb in etwa 3 m Tiefe 
und Rheinquerung = Tunnel mit ca. 3,8 m Durchmesser in bis zu etwa 25 m Tiefe). Offene Bauweise 
bedeutet, dass die Höchstspannungskabel in offenen Gräben verlegt werden. Die Baustelle wandert 
dabei abschnittsweise weiter und benötigt einen 45 m breiten Arbeitsstreifen für zwei Baustraßen, 
drei separate Gräben und den zu lagernden Bodenaushub. Der Graben wird nach der Verlegung 
der Kabel in den jeweiligen Abschnitten direkt wieder verfüllt. In dieser Kabelpilottrasse bleibt dau-
erhaft ein 30,4 m breiter Schutzstreifen, in dem z.B. keine Bäume bzw. tiefwurzelnde Gewächse 
erlaubt sind. In die drei parallel verlaufenden, etwa 1,8 m tiefen Gräben der offenen Bauweise in der 
Mommniederung werden 2 x je 6 Kabelstränge der zwei separaten, 380 kV-Amprion Leitung (System 
A und B) und eine 110 kV Leitung der Westnetz AG verlegt (s. Anlage 3 zur DS 17/632). 
 
Die geschlossene Bauweise wird zur Querung von Leitungen, Straßen, des in der Mommniederung 
festgesetzten Naturschutzgebietes und des Rheins angewandt. Ein sogenanntes HDD-Verfahren 
(Rohrvortrieb) wird für die Querung von zwei Gasleitungen und der Querung des Heideweges be-
nutzt. Das Mikrotunneling- Verfahren soll z.B. bei der Querung der Betuwelinie angewandt werden, 
d.h. auf jeder Seite der Bahnlinie 6 Start- bzw. Zielgruben, deren Grubensohle bei 21,70 m liegt 
(etwa 4,5 m u. GOK bei mittlerem GW-Stand von 20,65 m NHN). Daraus ergibt sich ein Entwässe-
rungsziel von 21,20 mNHN (Bauzeit ca. 90 Tage). Bei hohen Grundwasserständen ist hier vermutlich 
6,4 m³ Grundwasser pro Tag (6,4 m³/h; entspricht 1,78 l/s) abzupumpen und soll über Schluckbrun-
nen E 1 (Einleitstelle 1). an der Betuwelinie versickert werden. 
 
Die Übergangsbauwerke, die zwischen offener und geschlossener Bauweise erforderlich sind, be-
stehen jeweils aus einem ca. 5 m hohen, oberirdischen Gebäude und einem Schachtbauwerk. Je 
nach Grundwasserstand sind den Baumaßnahmen für die Übergangsbauwerke geringe bis hohe 
Gefährdungen zuzuschreiben. Insbesondere da bei den Baumaßnahmen teils die Auelehmschicht 
entfernt wird, was bei Wiederverfüllung der Baugruben mit durchlässigerem Material zu Qualmwas-
ser und unerwünschten Vernässungen führen kann. Auch z.B. die Mobilisierung von Nitrat oder 
Stickstoff durch das Abtragen, Lagern und Wiederauftragen des Oberbodens stellt eine qualitative 
Auswirkung der Baumaßnahmen auf die Trinkwassergewinnung und die Wasserschutzzonen dar. 
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Nach den zur Offenlage EZ 2 vorhandenen Gutachten besteht in Teilbereichen des geplanten Ka-
belpiloten eine hohe Gefährdung des Trinkwassers, die über Vorsorgemaßnahmen verringert wer-
den kann. Dazu gehören z.B. Verwendung von biologisch abbaubaren Betriebsstoffen, Sensibilisie-
rung des Baustellenpersonals oder Abstellen der Maschinen auf übersandeter Untergrundfolie bei 
bau- oder witterungsbedingten, längeren Standzeiten von Baufahrzeugen. Auch sollen z.B. bei Ein-
leitung des gehobenen Wassers in Oberflächengewässer als Schutz- und Minderungsmaßnahme 
Klär- und Absetzbecken zwischengeschaltet werden (Sauerstoffanreicherung, Minimierung von 
Schwebstoffeinträgen). Insbesondere soll ein Alarm- und Maßnahmenplan mit konkreten Vorgaben 
für Havarien und Unfälle aufgestellt werden, bei denen ein Eintrag von wassergefährdenden Stoffen 
in den Untergrund zu befürchten ist.  
 
Inzwischen ist das Schutzgut Trinkwasser/Wassergewinnung und Wasserschutzgebiet ebenso in 
den Umweltunterlagen zur Offenlage EZ 2 zu finden, wie die in der Mommniederung aufgrund von 
Bergbaueinwirkungen erforderlichen Maßnahmen des Lippeverbandes. Zu den quantitativen Aus-
wirkungen der EnLAG 14-Maßnahmen auf das Grundwasserdargebot der Trinkwassergewinnung 
Löhnen gibt es Aussagen in verschiedenen Berichten und Gutachten, die in den 19 Ordnern zur 
Offenlage EZ 2 zu finden sind. Leider stimmen z.B. die Zahlen in unterschiedlichen Beiträgen dazu  
teils nicht überein (vgl. Anlage 4 zur DS Nr. 17/632). Mit den zur Offenlage EZ 2 einzusehenden, 

S
ei

te
47

6
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Drucksache 17/632 DS Seite - 4 - 

 

zusätzlichen Gutachten, z.B. Anlage K 9. 8 „Gutachterliche Bewertung der Auswirkungen des Vor-
habens auf die Trinkwassergewinnung (WGA Löhnen I und II)“ von April 2023 wird der bedeutende 
Belang Trinkwasserschutz, wie von uns angeregt, ausführlicher in die Planung einbezogen. Auch 
wurden seitens der Amprion GmbH im März 2023 die Fragen eines Notfallkonzeptes für Hochwas-
serereignisse, die Frage einer Aufbruchsicherheit der Deckschicht bei Ausfall einzelner Polderbrun-
nen des Lippeverbandes, Einhaltung der Grenzwerte der Trinkwasserschutzverordnung für Gewäs-
sereinleitungen und die Ausfällungsproblematik von Schluckbrunnen (vermehrt Eisen und Mangan-
ausfällungen) mit dem Lippeverband vorbesprochen. 
 
Insgesamt wird über Fachgutachten die bauzeitliche Wasserhaltung zu den Bauzeiten anfallende 
Grundwassermenge im Vergleich zu den bergbaulich bedingten Polderbrunnen (6,8 Mio. m³ Pol-
derbrunnen-Förderung zu 734.000 m³/a Wasserhaltung EnLAG 14 Maßnahmen) als nicht relevant 
für die Trinkwasserförderung gesehen. Zudem wird darauf geachtet, dass die in den Untergrund 
oder offene Gewässer einzuleitende Wasserhaltungsmenge im Einzugsgebiet des Wasserwerks 
Löhnen aufbereitet werden soll. 
 
Resümee und Stellungnahme zum Kabelpilot in Bezug auf Trinkwasser- und Bodenschutz 
Insgesamt sind weitreichende Auflagen im Planfeststellungsbeschluss festzusetzen, um den Schutz 
des Grundwassers, der Menge und der Qualität des Trinkwassers in der Mommniederung zu ge-
währleisten und die Wassergewinnung Löhnen nicht wesentlich zu beeinträchtigen. Eine boden-
kundliche und ökologische Baubegleitung sollte ebenso wie die in den Fachbeiträgen bereits ge-
nannten Vorsorgemaßnahmen, die Abstimmung der Maßnahmen mit dem Trinkwasserwerk Löhnen 
(Stadtwerke Dinslaken) und mit dem Lippeverband, der in der Mommniederung das Grundwasser-
regime aufgrund von Bergbausenkungen leitet, und ein aufzustellender Alarm- und Maßnahmenplan 
über Auflagen zur Genehmigung der EnLAG 14-Maßnahmen gesichert werden. 
 
II Kabelübergabestation (KÜS)  
 
Die Gründungstiefe für die KÜS am Gewerbegebiet liegt bis auf eine Ausnahme bei maximal 2,6 m 
unter Geländeoberkante (u.GOK). Nur der Löschwasserbehälter der KÜS liegt ca. 4,4 m u.GOK, so 
dass hier eine Wasserhaltung für die geplanten 3 Wochen Bauzeit des Löschwasserbehälters ab-
sehbar ist. 
 
Die KÜS stellt mit ihrer Größe zwar einen enormen Eingriff ins Landschaftsbild dar, ist aber zu einer 
Seite bereits über eine Feldhecke eingegrünt. Es entfällt nach Herstellung des Kabelpiloten das 
temporäre Höchstspannung-Freileitungsprovisorium mit seinen neuen Spannmasten. Mast 12 bleibt 
jedoch als Übergang in die Freileitung östlich der B 87 erhalten. Nach gutachterlichen Darlegungen 
werden die Grenzwerte für magnetische Felder, Lärm und andere Immissionen unterschritten. We-
sentliche Beeinträchtigungen oder Auswirkungen durch Bodenerwärmung (etwa 2 bis 3 Grad direkt 
über dem Erdkabelverlauf) sind nicht zu befürchten. 
 
III  Schutzgut Artenschutz, Kulturlandschaftsschutz und Umweltbelange  
 
Die ergänzten Umweltunterlagen z.B. zu Artenschutz und zu archäologischen Konfliktbereichen las-
sen den Eingriff und die Auswirkungen des geplanten Kabelpiloten besser erkennen. Gleichwohl 
fehlen noch viele planungsrelevante Tierfunde, so z.B. die Darstellung der vier Feldlerchenfunde 
2014 und 2016 im direkten Bereich der geplanten KÜS und weitere Kiebitzfunde in der Mommnie-
derung im direkten Bereich des geplanten Kabelpiloten. Auch im Bereich der KÜS werden kurz- und 
langfristig wirkende produktionsintegrierte Maßnahmen (PIKs) bei der Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Flächen als Kompensation am Ort des Eingriffs empfohlen. Z.B. in Kombination mit 
einer Eingrünung der KÜS. 
 
IV Sonstige Belange und Anregungen 
 
 
Es wird  

S
ei

te
47

7
vo

n
48

7
-

B
ek

an
nt

m
ac

hu
ng

26
.0

9.
20

23
S

ta
dt

ra
t

(a
kt

ua
lis

ie
rt

:2
2.

09
.2

02
3)



Drucksache 17/632 DS Seite - 5 - 

 

 
• um Klärung der unterschiedlichen Mengenangaben zu Wasserhaltungen und eine Abstimmung 

der EnLAG 14 bedingten Wasserhaltungsmaßnahmen mit dem in der Mommniederung bezüg-
lich Grundwassermanagement tätigen Lippeverband gebeten, 

 
• vor einer Genehmigung für den Kabelpiloten in der Mommniederung um einen abschließenden, 

gemeinsamen Abstimmungstermin zwischen der Amprion GmbH, dem Wasserwerk Löhnen 
(Stadtwerke Dinslaken), dem Lippeverband und der Bezirkregierung gebeten, 

 
• um die Beachtung der zunächst bestehenden Einschränkungen für die Bewirtschaftung der wie-

derverfüllten Kabelgräben (im ersten Jahr zum Aufbau und Schutz des Bodengefüges Auflagen 
zur Bewirtschaftung) gebeten, 

 
• erneut eine intensive Beschäftigung mit dem Thema bergbauliche Nachsenkungen bzw. Unste-

tigkeitszonen (vgl. Anlage 5 “Bergbauliche Einschätzung“ der Umweltunterlagen zur Offenlage 
EZ 2) angeregt. Denn aufgrund auftretender Kanalschäden sind Bergbausenkungen bis heute 
vor Ort erkennbar. Das dadurch ggf. vorhandene Gefährdungspotenzial, erst recht in hochwas-
sergefährdeten Bereichen, sollte bei den EnLAG 14 Vorhaben mit eingerechnet werden, 

 
• erneut um einen größtmöglichen Immissionsschutz für benachbart der Leitungstrasse woh-

nende Bürgerinnen und Bürger gebeten, z.B. durch Prüfung von geringen Leitungsverschiebun-
gen oder Prüfung der Weiterführung des Kabelpiloten über die B 8, 

 
• um größtmöglichen Baum- und Gehölzschutz gebeten, da dieser nicht nur ein städtebauliches 

Ziel zur Erhaltung des Dorfbildes in Götterswickerhamm und Löhnen ist, sondern auch für das 
Landschaftsbild und die Natur der ökologisch und kulturhistorisch bedeutenden Mommniede-
rung und damit für ganz Voerde wichtig ist. Hier prägen durch Hecken, Obstwiesen und Kopf-
bäume kleingekammerte Äcker und Wiesen das Bild und bieten vielen Tieren Lebensraum. Die-
ses Kleinod wird als Naherholungsraum gut genutzt und stellt gleichzeitig einen bedeutenden, 
regionalen Grünzug mit viel Artenschutzpotenzial dar, 

 
• erneut um eine Kompensation (Ausgleich) am Ort des Eingriffs gebeten. Dadurch könnten, z.B. 

über sogenannte PIKs (produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen) neben Schutz der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen (z.B. doppelten Reihenabstand, extensivere Nutzung) Lebens-
raumaufwertungen für den extrem ortstreuen, seit Jahrzehnten in der Mommniederung regelmä-
ßig anzutreffenden und von der Kabelpilottrasse betroffenen Kiebitz (und weitere Wiesenvögel) 
und die strukturreiche Kulturlandschaft Mommniederung erhalten werden. Der im artenschutz-
rechtlichen Beitrag genannte Kiebitzschutz (prioritär Bauzeitenregelung) sollte als Auflage zur 
Plangenehmigung festgesetzt werden. So kann insbesondere auch der dauerhafte, 30,4 m 
breite Schutzstreifen des Erdkabelpiloten, der von tiefer wurzelndem Aufwuchs frei zu halten ist 
und damit auch einen Eingriff in das Landschaftsbild darstellt, ökologisch ausgeglichen werden, 

 
• eine landschaftsgerechte Eingrünung der KÜS, zusätzlich zu der auf der Westseite der KÜS zu 

erhaltenden Landschaftshecke, angeregt. Ebenso wird eine Eingrünung für die weiteren oberir-
dischen Bauwerke der EnLAG-Maßnahmen, wie z.B. die Übergangsbauwerke angeregt. 
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Drucksache 17/632 DS Seite - 6 - 

 

In den Ausschüssen (Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz sowie Stadtentwicklungssausschuss) 
werden die Amprion-Planungen (EnLAG 14 Vorhaben) und die Stellungnahme dazu dargestellt. 

 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 zur DS 17 632 Übersichtsplan Amprion 
(2) Anlage 2 Stellungnahme Stadt 2022 
(3) Anlage 3 Kabelpilot in offener Bauweise 
(4) Anlage 4 DS 17_632 Trinkwasserschutz 
(5) Anlage 5 Bergbau 
(6) Anlage 6 KÜS 
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Auszug Übersichtskarte  

Amprion GmbH zur  

Offenlage 01.08.2023  

bis 31.08.2023 
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Stadt Voerde (Niederrhein) 
Der Bürgermeister 

Hausanschrift 

Rathausplatz 20 
46562 Voerde 
 0 28 55 / 80-0 
Fax: 0 28 55 / 9690-555 

Internet: http://www.voerde.de 
E-Mail: info@voerde.de 

Allg. Sprechzeiten 

Mo-Fr  08:30 - 12:00 Uhr 
Mo-Do  14:00 - 16:00 Uhr 

Telefonzentrale 
Mo-Fr   08:00 - 12:30 Uhr 
Mo-Do   13:30 - 16:15 Uhr 

FD Soziales 

Mo,Di,Fr   08:30 - 12:00 Uhr 
Di   14:00 - 16:00 Uhr 

FD Steuern 
Mo,Di,Do,Fr  08:30 - 12:00 Uhr 
Di u. Do   14:00 - 16:00 Uhr 

FD Bauordnung 

Mo,Di,Do,Fr 08:30 - 12:00 Uhr 
Di u. Do   14:00 - 16:00 Uhr 

Bürgerbüro Voerde 

 0 28 55 / 80-269 
Fax: 0 28 55 / 80-282 

Mo/Di 08:00 - 16:00 Uhr 
Mi       08:00 - 12:30 
Uhr 
Do      08:00 - 18:00 
Uhr 
Fr       08:00 - 12:30 Uhr 
Sa      09:00 - 12:00 Uhr 

Konten der Stadtkasse Voerde 

Niederrheinische Sparkasse RheinLippe 
200 600 (BLZ 356 500 00) 
IBAN  DE31 3565 0000 0000 2006 00 
BIC  WELADED1WES 

Volksbank Rhein-Lippe eG 
500 711 019  (BLZ 356 605 99) 
IBAN    DE56 3566 0599 0500 7110 19 
BIC    GENODED1RLW 

 
 

 
 
 
 
Stadt Voerde (Niederrhein) • Postfach 10 11 52 • 46549 Voerde   

 
Bezirksregierung Düsseldorf 
Anhörungsbehörde 
Cecilienallee 2 
40474 Düsseldorf 

Dienststelle: 

 

Auskunft erteilt: 

Zimmer: 

Telefon 02855/80- 

Fax 02855/ 

Ihr Aktenzeichen: 

Ihr Schreiben vom: 

Mein Zeichen: 

Meine Mail-Adresse: 

Datum: 

FD 6.1 Stadtentwicklung, 
Umwelt- und Klimaschutz 
Frau Gründer 
230 
449 
9690-455 
25.05.01.01-05/22 
30.09.2022 
FD 6.1/Gr. 
gerlinde.gruender@voerde.de 
07. Dezember 2022 

 
 
 
 
 
Planfeststellungsverfahren für den Neubau der 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung 
Wesel - Utfort, Bl. 4214 und der 380-kV-Höchstspannungsleitungsverbindung Niederrhein -  
Utfort – Osterath (EnLAG Vorhaben Nr. 14) im Genehmigungsabschnitt Voerde - Rheinberg 
(Pkt. Voerde - Pkt. Budberg, inkl. Rheinquerung), Freileitungsprovisorium und Erdkabelpilot 
der Amprion GmbH  

Az.: 25.05.01.01-05/22 der Bezirksregierung Düsseldorf – Anhörungsverfahren - 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr von Contzen, 
 
 
zu den o.g. Planungen der Amprion GmbH werden seitens der Stadt Voerde nachfolgend 
dargelegte Anregungen und Bedenken a) zum Freileitungsprovisorium und b) zum Erdkabelpilot 
vorgebracht. 
 
a) Anregungen und Bedenken zum Freileitungsprovisorium 

1. Es wird um Klärung und Abstimmung der Grundwasserhaltung für den Neubau des Mastes 
Nr. 12 (kein Provisorium) mit unserem FD 7.1 (Tiefbau) gebeten, da es unterschiedliche 
Angaben im Erläuterungsbericht und Bodengutachten zur Gründungstiefe gibt. Dies kann 
Auswirkungen auf die Grundwasserhaltung haben.  
 

2. Aufgrund eines Anwohnerhinweises in Götterswickerhamm zu sehr lauten, störenden 
„Flatterbändern“ wird um die Prüfung der Lärmwerte der Vogelschutzmaßnahme 
„Flatterbänder“ an der Höchstspannungsleitung gebeten. 

 
3. Da die Erhaltung des Dorfbildes in Götterswickerhamm ein vom Rat der Stadt Voerde 

beschlossenes städtebauliches Ziel ist, sind u.a. auch die in Götterswickerhamm 
vorhandenen, ortsprägenden Bäume dafür von Bedeutung. Deswegen ist ein Fällen und 
Kappen alter Bäume in Götterswickerhamm für das zeitlich begrenzte Provisorium, das 
breitere Schutzstreifen als bisher bewirkt, zu verzichten. 
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4. Es wird insgesamt auf eine stärkere Berücksichtigung von Baum- und Gehölzstrukturen 
gebeten, die teils durch sehr geringe Verschiebungen (z.B. Grundwasserhaltungsleitung, 
Mast- oder KÜS-Standort) erhalten werden können. 
 

5. Eine erforderliche Kompensation ist vorrangig in Voerde, möglichst im Bereich des Eingriffs 
vorzusehen. 

 
 
b) Prognose und Anregungen und Bedenken zum Kabelpilot und zur KÜS 

1. Aufgrund der im Einreichzeitpunkt 1 unvollständigen Offenlageunterlagen bezüglich der 
Planungen des Erdkabelpilots in Verbindung mit weiteren Übergabebauwerken und der 
Kabelübergabestation (KÜS) nördlich des Hammweges werden derzeit keine 
unüberwindbaren Hindernisse zunächst nur prognostiziert. 
 

2. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorhabenträgerin eine detaillierte Betrachtung unter 
Berücksichtigung aller örtlicher Gegebenheiten und rechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. 
Einhaltung Trinkwasserschutz bzw. Grundwasserschutzerfordernisse oder z.B. 
gesetzlicher Grenzwerte für magnetische Felder) in die weitere Planung einstellt und so in 
Verbindung mit einer Variantenprüfung eine größtmögliche Verträglichkeit der 
Leitungstrasse mit den örtlichen Schutzgütern erreicht wird.  Dabei sind auch die neuen 
Erkenntnisse der ökologischen Begleitforschung/Monitoring von umgesetzten Amprion-
Höchstspannungs-Erdleitungen wie z.B. in Raesfeld, zu beachten (z.B. Auswirkungen von 
Bodenerwärmung und magnetischer Felder auf Bodenlebewesen, Bodenfeuchte und 
Humusaufbau). 
 

3. Insbesondere weise ich auf das im Planbereich festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet und 
die Gefahr von Rheinhochwasser und Starkregenereignissen hin, die insbesondere in der 
Mommniederung, da tieferliegendes Gelände, besonders zu berücksichtigen sind. Auch 
der Artenschutz und das Landschaftsbild spielt in der kulturhistorisch und ökologisch 
wertvollen Mommniederung neben dem Schutzgut Mensch eine gewichtige Rolle. 
 

4. Seitens Anwohnern werden hohe Lärmwerte (Koronageräusche) der 
Kabelübergabestation befürchtet und zu große magnetische Felder des Kabelpiloten, der 
vereinzelt sehr nah an die bestehende Wohnbebauung rückt, z.B. am Heideweg und an 
der Schafstege. Da auch im „Erfahrungsbericht zum Einsatz von Erdkabeln im 
Höchstspannung-Drehstrombereich“ (Okt. 2020, u.a. Amprion GmbH, „EKNA“ (FKZ 3514 
82 1600 - Bundesamt für Naturschutz) auf Seite 59 und 60 von hohen magnetischen 
Feldern, die in der Nähe einer Erdkabeltrasse eher als bei Freileitungen überschritten 
werden können (je nach z.B. Verlegetiefe, Kabeladerabstände etc.) die Rede ist und in 
Abbildung 19 des o.g. Erfahrungsberichtes (Verlauf der magnetischen Flussdichte über 
einer Erdkabeltrasse dargelegt ist, vgl. Seite 59 Kapitel 9.2.3 Immissionen) wird um 
besonders intensive Auseinandersetzung zu diesem Punkt auch aufgrund des Monitorings 
an bereits bestehenden Erdkabel-Höchstspannungsleitungen gebeten. Auch, da es sich ja 
um ein Pilotverfahren handelt, durch das erprobt werden soll, ob in bestimmten 
Leitungsbereichen Konflikte mit Umwelt, Mensch und Infrastruktur durch eine 
Teilerdverkabelung sinnvoll zu vermeiden oder zu entschärfen sind.  
 

5. Die Einschätzung, dass bergbaulich bedingten Bodenbewegungen seit Jahren 
abgeschlossen sind, da der Abbau seit mehr als 6 Jahren eingestellt ist (vgl. Anlage 5 
„bergbauliche Einschätzung“ zur Anlage P 13.6.1 „Geologisches Gutachten“), wird 
aufgrund unserer anderweitigen Erfahrungen nicht geteilt. Es wird um tiefergehende 
Befassung zu dem Thema gebeten.  
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6. Ebenso kann die Aussage „Die Umweltverträglichkeit des Erdkabelpiloten wird somit 
gutachterlich festgestellt“ in Anlage P 13.4 „Fachbeitrag Umwelt zum Planungsstand des 
Kabelpiloten“ Seite 42, Kapitel 3.2 „Gesamtfazit“, nicht nachvollzogen werden, da viele 
Unterlagen in Verbindung mit der ausstehenden Detailplanung für den Kabelpiloten für eine 
solche Aussage noch fehlen. Z.B. fehlt die Artenerhebung im Bereich des Kabelpiloten, so 
dass auch in der zugehörigen Anlage P 11 Teil E „ASF“, z.B. der Kiebitz bei 
„Bauvorbereitende Maßnahmen für Brutvögel im Offenland“ (T 02 A) fehlt, obgleich die 
Erdkabeltrasse den Bereich der mehrjährig erfassten Kiebitzreviere westlich von Löhnen 
tangiert. 
 

7. Es wird angeregt zu prüfen, ob insbesondere in der Mommniederung als 
Kompensationsmaßnahmen z.B. ein in die landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
eingebundener Wiesenvogelschutz aufgrund der mehrjährigen Kiebitznachweise erfolgen 
kann statt des Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen (z.B. für Gehölz-
Ausgleichsflächen).  

 
8. Eine erforderliche Kompensation ist vorrangig in Voerde, möglichst im Bereich des Eingriffs 

vorzusehen. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
In Vertretung: 
 
 
 
Nicole Johann 
Erste Beigeordnete 
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                                                          Anlage 3 „Erdkabelverlegung in offener Bauweise“ zur Drucksache Nr. 17/632 
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  Anlage 5 zur DS Nr. 17/632 
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  Anlage 6 (KÜS) zur DS Nr. 17/632 
 

    
  KÜS-Flächenbedarf ca. 13.900 m² (davon Versiegelungen ca. 5.000 m²) Gebäudehöhe bis ca. 5,6 m, Portale (Höhe 19.5 m)  
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